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Hinweis zu den Dokumenten:  
 

Diese Synopse beinhaltet die offiziellen Dokumente der Trilog-Parteien. Das in der vier-

ten Spalte enthaltene Dokument, das das Ergebnis des Trilogs in englischer Sprache 

beinhaltet, drückt die politische Einigung der Trilogieparteien, vertreten durch den LIBE-

Ausschuss des EU-Parlaments und den Rat der ständigen Vertreter für den Rat der Eu-

ropäischen Union, aus und stellt ein Arbeitspapier dar, das derzeit vom Rat redaktionell 

überarbeitet wird. Der Verordnungstext wird eine schlüssige Gliederung erhalten. An-

schließend wird der englischsprachige Text, der Grundlage der Beratungen war, in die 

22 Sprachen der Mitgliedstaaten übersetzt. Voraussichtlich im März 2016 soll die Ver-

ordnung im Plenum des EU-Parlaments und vermutlich in einem ähnlichen Zeitraum 

vom Europäischen Rat verabschiedet und erst dann - als 22 rechtlich gleichwertige Do-

kumente - im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden.  

 

Diese Synopse soll zum einen einen Überblick über den aktuellen Stand des Gesetzge-

bungsverfahrens vermitteln, zum andern aber auch dokumentieren, auf welcher Basis 

die Trilogparteien zu dem gefundenen Ergebnis gekommen sind. Nach Veröffentlichung 

der deutschen Fassung der Datenschutz-Grundverordnung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union ist beabsichtigt, dieses Dokument fortzuschreiben und auch die letzte Spal-

te noch zu füllen. 
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Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf  

Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. Der Schutz natürlicher Perso-
nen  bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ist ein 
Grundrecht. Gemäß Artikel 8 
Absatz 1 der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union sowie Artikel 16 
Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union hat jede Person 
das Recht auf Schutz der sie 
betreffenden personenbezo-
genen Daten. 

 1. Der Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ist ein 
Grundrecht. Gemäß Artikel 8 
Absatz 1 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen 
Union sowie Artikel 16 Ab-
satz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäi-
schen Union hat jede Person 
das Recht auf Schutz der sie 
betreffenden personenbezo-
genen Daten 

(1) The protection of natural 
persons in relation to the 
processing of personal 
data is a fundamental 
right. Article 8(1) of the 
Charter of Fundamental 
Rights of the European 
Union and Article 16(1) of 
the Treaty lay down that 
everyone has the right to 
the protection of personal 
data concerning him or 
her. 
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Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

2. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten steht im Diens-
te des Menschen; die Grund-
sätze und Vorschriften zum 
Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten soll-
ten gewährleisten, dass unge-
achtet der Staatsangehörigkeit 
oder des gewöhnlichen Auf-
enthaltsorts der natürlichen 
Personen deren Grundrechte 
und Grundfreiheiten und ins-
besondere deren Recht auf 
Schutz personenbezogener 
Daten gewahrt bleiben. Die 
Datenverarbeitung sollte zur 
Vollendung eines Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts und einer Wirt-
schaftsunion, zum wirtschaftli-
chen und sozialen Fortschritt, 
zur Stärkung und zum Zu-
sammenwachsen der Volks-
wirtschaften innerhalb des 
Binnenmarktes sowie zum 
Wohlergehen der Menschen 
beitragen. 

 2. Die (...) Grundsätze und Vor-
schriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung ihrer personenbezo-
genen Daten sollten gewähr-
leisten, dass die Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürli-
cher Personen und insbeson-
dere ihr Recht auf Schutz per-
sonenbezogener Daten unge-
achtet ihrer Staatsangehörig-
keit oder ihres Aufenthaltsorts 
gewahrt bleiben. Die Daten-
verarbeitung sollte zur Vollen-
dung eines Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des 
Rechts und einer Wirtschafts-
union, zum wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt, zur 
Stärkung und zum Zusam-
menwachsen der Volkswirt-
schaften innerhalb des Bin-
nenmarktes sowie zum Wohl-
ergehen der Menschen beitra-
gen. 

(2) The principles and rules 
on the protection of indi-
viduals with regard to the 
processing of their per-
sonal data should, what-
ever the nationality or 
residence of natural per-
sons, respect their fun-
damental rights and free-
doms, notably their right 
to the protection of per-
sonal data. It should con-
tribute to the accom-
plishment of an area of 
freedom, security and jus-
tice and of an economic 
union, to economic and 
social progress, the 
strengthening and the 
convergence of the econ-
omies within the internal 
market, and the well-
being of individuals. 

 

3. Zweck der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Okto-
ber 1995 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten und zum freien Daten-
verkehr

43 
ist die Harmonisie-

 3. Zweck der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und zum freien 
Datenverkehr ist die Harmoni-

(3) Directive 95/46/EC of the 
European Parliament and 
of the Council seeks to 
harmonise the protection 
of fundamental rights and 
freedoms of natural per-
sons in respect of pro-
cessing activities and to 
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rung der Vorschriften zum 
Schutz der Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher 
Personen bei der Datenverar-
beitung sowie die Gewährleis-
tung des freien Verkehrs per-
sonenbezogener Daten zwi-
schen den Mitgliedstaaten. 

sierung der Vorschriften zum 
Schutz der Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher 
Personen bei der Datenverar-
beitung sowie die Gewährleis-
tung des freien Verkehrs per-
sonenbezogener Daten zwi-
schen den Mitgliedstaaten. 

guarantee the free flow of 
personal data between 
Member States. 

  3a) Das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten 
kann keine uneingeschränkte 
Geltung beanspruchen; es 
muss im Hinblick auf seine ge-
sellschaftliche Funktion gese-
hen und unter Wahrung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips 
gegen andere Grundrechte 
abgewogen werden. Diese 
Verordnung steht im Einklang 
mit allen Grundrechten und 
Grundsätzen, die mit der Char-
ta der Grundrechte der Euro-
päischen Union anerkannt 
wurden und in den Europäi-
schen Verträgen verankert 
sind, insbesondere mit dem 
Recht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens, der Woh-
nung und der Kommunikation, 
dem Recht auf Schutz perso-
nenbezogener Daten, der Ge-
danken-, Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit, der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, der unter-
nehmerischen Freiheit, dem 
Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein faires 

(3a) The processing of 
personal data should be 
designed to serve 
mankind. The right to the 
protection of personal 
data is not an absolute 
right; it must be 
considered in relation to 
its function in society and 
be balanced with other 
fundamental rights, in 
accordance with the 
principle of 
proportionality. This 
Regulation respects all 
fundamental rights and 
observes the principles 
recognised in the Charter 
of Fundamental Rights of 
the European Union as 
enshrined in the Treaties, 
notably the right to 
respect for private and 
family life, home and 
communications, the right 
to the protection of 
personal data, the 
freedom of thought, 
conscience and religion, 
the freedom of 
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Verfahren sowie mit der Ach-
tung der Vielfalt der Kulturen, 
Religionen und Sprachen. 

expression and 
information, the freedom 
to conduct a business, 
the right to an effective 
remedy and to a fair trial 
as well as cultural, 
religious and linguistic 
diversity. 

4. Die wirtschaftliche und soziale 
Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnenmark-
tes hat zu einem deutlichen 
Anstieg des grenz-
überschreitenden Verkehrs 
geführt. Der unionsweite Da-
tenaustausch zwischen wirt-
schaftlichen und sozialen Akt-
euren, staatlichen Stellen und 
Privatpersonen hat zuge-
nommen. Das Unionsrecht 
verpflichtet die Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten zur Zu-
sammenarbeit und zum Aus-
tausch personenbezogener 
Daten, um ihren Pflichten 
nachkommen oder für eine 
Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats Aufgaben durch-
führen zu können.  

 4. Die wirtschaftliche und soziale 
Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnenmark-
tes hat zu einem deutlichen 
Anstieg des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs geführt. Der 
unionsweite Datenaustausch 
zwischen (...) öffentlichen und 
privaten Akteuren einschließ-
lich Einzelpersonen und Un-
ternehmen hat zugenommen. 
Das Unionsrecht verpflichtet 
die Verwaltungen der Mitglied-
staaten, zusammenzuarbeiten 
und personenbezogene Daten 
auszutauschen, damit sie ih-
ren Pflichten nachkommen 
oder für eine Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats Aufga-
ben durchführen können. 

(4) The economic and social 
integration resulting from 
the functioning of the in-
ternal market has led to a 
substantial increase in 
cross-border flows. The 
exchange of data be-
tween public and private 
actors, including individu-
als, associations and un-
dertakings across the Un-
ion has increased. Na-
tional authorities in the 
Member States are being 
called upon by Union law 
to co-operate and ex-
change personal data so 
as to be able to perform 
their duties or carry out 
tasks on behalf of an au-
thority in another Member 
State. 

 

5. Der rasche technologische 
Fortschritt und die Globalisie-
rung stellen den Datenschutz 
vor neue Herausforderungen. 
Das Ausmaß, in dem Daten 
ausgetauscht und erhoben 

 5. Der rasche technologische 
Fortschritt und die Globalisie-
rung stellen den Datenschutz 
vor neue Herausforderungen. 
Das Ausmaß, in dem Daten 
ausgetauscht und erhoben 

(5) Rapid technological 
developments and 
globalisation have 
brought new challenges 
for the protection of 
personal data. The scale 
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werden, ist dramatisch gestie-
gen. Die Technik macht es 
möglich, dass Privatwirtschaft 
und Staat zur Ausübung ihrer 
Tätigkeiten in einem noch nie 
dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zu-
greifen können. Zunehmend 
werden auch private Informa-
tionen ins weltweite Netz ge-
stellt und damit öffentlich zu-
gänglich gemacht. Die Tech-
nik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben ver-
ändert, weshalb der Daten-
verkehr innerhalb der Union 
sowie die Datenübermittlung 
an Drittländer und internatio-
nale Organisationen noch wei-
ter erleichtert werden muss, 
wobei gleichzeitig ein hohes 
Maß an Datenschutz zu ge-
währleisten ist. 

werden, ist dramatisch gestie-
gen. Die Technik macht es 
möglich, dass Privatwirtschaft 
und Staat im Rahmen ihrer Tä-
tigkeiten in einem noch nie 
dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zu-
rückgreifen. Zunehmend wer-
den auch private Informatio-
nen öffentlich weltweit zugäng-
lich gemacht. Die Technik hat 
das wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Leben verändert 
(...) und dürfte den Datenver-
kehr innerhalb der Union so-
wie die Datenübermittlung an 
Drittländer und internationale 
Organisationen noch weiter er-
leichtern (...), wobei gleichzei-
tig ein hohes Maß an Daten-
schutz zu gewährleisten ist. 

of data sharing and 
collecting has increased 
spectacularly. 
Technology allows both 
private companies and 
public authorities to make 
use of personal data on 
an unprecedented scale 
in order to pursue their 
activities. Individuals 
increasingly make 
personal information 
available publicly and 
globally. Technology has 
transformed both the 
economy and social life, 
and should further 
facilitate the free flow of 
data within the Union and 
the transfer to third 
countries and 
international 
organisations, while 
ensuring a high level of 
the protection of personal 
data. 

6. Diese Entwicklungen erfordern 
einen soliden, kohärenteren 
und durchsetzbaren Rechts-
rahmen im Bereich des Da-
tenschutzes in der Union, um 
eine Vertrauensbasis zu 
schaffen, die die digitale Wirt-
schaft dringend benötigt, um 
im Binnenmarkt weiter wach-
sen zu können. Jede Person 
sollte die Kontrolle über ihre 
eigenen Daten besitzen, und 

 6. Diese Entwicklungen erfordern 
einen soliden, kohärenteren 
und durchsetzbaren Rechts-
rahmen im Bereich des Daten-
schutzes in der Union, um eine 
Vertrauensbasis zu schaffen, 
die die digitale Wirtschaft drin-
gend benötigt, um im Binnen-
markt weiter wachsen zu kön-
nen. Jede Person sollte die 
Kontrolle über ihre eigenen 
Daten besitzen, und private 

(6) These developments 
require a strong and more 
coherent data protection 
framework in the Union, 
backed by strong 
enforcement, given the 
importance of creating 
the trust that will allow the 
digital economy to 
develop across the 
internal market. 
Individuals should have 
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private Nutzer, Wirtschaft und 
Staat sollten in rechtlicher und 
praktischer Hinsicht über mehr 
Sicherheit verfügen. 

Nutzer, Wirtschaft und Staat 
sollten in rechtlicher und prak-
tischer Hinsicht über mehr Si-
cherheit verfügen. 

control of their own 
personal data and legal 
and practical certainty for 
individuals, economic 
operators and public 
authorities should be 
reinforced. 

  6a. Wenn in dieser Verordnung 
Präzisierungen oder Ein-
schränkungen ihrer Vorschrif-
ten durch das Recht der Mit-
gliedstaaten vorgesehen sind, 
können die Mitgliedstaaten 
Bestandteile der Verordnung 
in ihre jeweiligen nationalen 
Rechtsvorschriften aufneh-
men, soweit dies erforderlich 
ist, um die Kohärenz zu wah-
ren und die nationalen 
Rechtsvorschriften für die Per-
sonen, für die sie gelten, ver-
ständlicher zu machen. 

(6a) Where this Regulation 
provides for specifications 
or restrictions of its rules 
by Member State law, 
Member States may, as 
far as necessary for the 
coherence and for 
making the national 
provisions 
comprehensible to the 
persons to whom they 
apply, incorporate 
elements of the 
Regulation in their 
respective national law. 

 

7. Die Ziele und Grundsätze der 
Richtlinie 95/46/EG besitzen 
nach wie vor Gültigkeit, doch 
hat die Richtlinie eine unter-
schiedliche Handhabung des 
Datenschutzes in der Union, 
Rechtsunsicherheit sowie die 
weit verbreitete öffentliche 
Meinung, dass speziell im In-
ternet der Datenschutz nicht 
immer gewährleistet ist, nicht 
verhindern können. Unter-
schiede beim Schutz der 
Rechte und Grundfreiheiten 

 7. Die Ziele und Grundsätze der 
Richtlinie 95/46/EG besitzen 
nach wie vor Gültigkeit, doch 
hat die Richtlinie nicht verhin-
dern können, dass der Daten-
schutz in der Union unter-
schiedlich gehandhabt wird, 
Rechtsunsicherheit besteht 
und in der Öffentlichkeit die 
Meinung weit verbreitet ist, 
dass speziell im Internet der 
Datenschutz nicht immer ge-
währleistet ist. Unterschiede 
beim Schutz der Rechte und 

(7) The objectives and 
principles of Directive 
95/46/EC remain sound, 
but it has not prevented 
fragmentation in the way 
data protection is 
implemented across the 
Union, legal uncertainty 
and a widespread public 
perception that there are 
significant risks for the 
protection of individuals 
associated notably with 
online activity. 
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von Personen im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
den Mitgliedstaaten, vor allem 
beim Recht auf Schutz dieser 
Daten, kann den freien Ver-
kehr solcher Daten in der ge-
samten Union behindern. Die-
se Unterschiede im Schutzni-
veau können ein Hemmnis für 
die unionsweite Ausübung von 
Wirtschaftstätigkeiten darstel-
len, den Wettbewerb verzer-
ren und die Behörden an der 
Erfüllung der ihnen nach dem 
Unionsrecht obliegenden 
Pflichten hindern. Sie erklären 
sich aus den Unterschieden 
bei der Umsetzung und An-
wendung der Richtlinie 
95/46/EG. 

Grundfreiheiten von Personen 
im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in den Mitglied-
staaten, vor allem beim Recht 
auf Schutz dieser Daten, kann 
den unionsweiten freien Ver-
kehr solcher Daten behindern. 
Diese Unterschiede im 
Schutzniveau können ein 
Hemmnis für die unionsweite 
Ausübung von Wirtschaftstä-
tigkeiten darstellen, den Wett-
bewerb verzerren und die Be-
hörden an der Erfüllung der 
ihnen nach dem Unionsrecht 
obliegenden Pflichten hindern. 
Sie erklären sich aus den Un-
terschieden bei der Umset-
zung und Anwendung der 
Richtlinie 95/46/EG. 

Differences in the level of 
protection of the rights 
and freedoms of 
individuals, notably to the 
right to the protection of 
personal data, with 
regard to the processing 
of personal data afforded 
in the Member States 
may prevent the free flow 
of personal data 
throughout the Union. 
These differences may 
therefore constitute an 
obstacle to the pursuit of 
economic activities at the 
level of the Union, distort 
competition and impede 
authorities in the 
discharge of their 
responsibilities under 
Union law. This difference 
in levels of protection is 
due to the existence of 
differences in the 
implementation and 
application of Directive 
95/46/EC. 

8. Um ein hohes Maß an Daten-
schutz für den Einzelnen zu 
gewährleisten und die Hemm-
nisse für den Verkehr perso-
nenbezogener Daten zu be-
seitigen, sollte der Schutz der 
Rechte und Freiheiten von 
Personen bei der Verarbei-
tung dieser Daten in allen Mit-
gliedstaaten gleichwertig sein. 

 8. Um ein gleichmäßig hohes 
Maß an Datenschutz für den 
Einzelnen zu gewährleisten 
und die Hemmnisse für den 
Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union zu beseiti-
gen, sollte der Schutz der 
Rechte und Freiheiten von 
Personen bei der Verarbeitung 
dieser Daten in allen Mitglied-

(8) In order to ensure a 
consistent and high level 
of protection of 
individuals and to remove 
the obstacles to flows of 
personal data  within the 
Union, the level of 
protection of the rights 
and freedoms of 
individuals with regard to 
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Die Vorschriften zum Schutz 
der Grundrechte und Grund-
freiheiten von natürlichen Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sollten unionsweit kohärent 
und einheitlich angewandt 
werden. 

staaten gleichwertig sein. Die 
Vorschriften zum Schutz der 
Grundrechte und Grundfreihei-
ten von natürlichen Personen 
bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sollten 
unionsweit kohärent und ein-
heitlich angewandt werden. 
Hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur 
Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung oder zur Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die 
im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde, sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, nationale Bestimmun-
gen, mit denen die Anwen-
dung der Vorschriften dieser 
Verordnung genauer festge-
legt wird, beizubehalten oder 
einzuführen. In Verbindung mit 
den allgemeinen und horizon-
talen Rechtsvorschriften über 
den Datenschutz zur Umset-
zung der Richtlinie 95/46/EG 
gibt es in den Mitgliedstaaten 
mehrere sektorspezifische 
Rechtsvorschriften in Berei-
chen, die spezifischere Best-
immungen erfordern. Diese 
Verordnung bietet den Mit-
gliedstaaten darüber hinaus 
einen gewissen Spielraum für 
die Spezifizierung ihrer Vor-
schriften. Innerhalb dieses 

the processing of such 
data should be equivalent 
in all Member States. 
Consistent and 
homogenous application 
of the rules for the 
protection of the 
fundamental rights and 
freedoms of natural 
persons with regard to 
the processing of 
personal data should be 
ensured throughout the 
Union. Regarding the 
processing of personal 
data for compliance with 
a legal obligation, for the 
performance of a task 
carried out in the public 
interest or in the exercise 
of official authority vested 
in the controller, Member 
States should be allowed 
to maintain or introduce 
national provisions to 
further specify the 
application of the rules of 
this Regulation. In 
conjunction with the 
general and horizontal 
law on data protection 
implementing Directive 
95/46/EC Member States 
have several sector 
specific laws in areas that 
need more specific 
provisions. This 
Regulation also provides 
a margin of manoeuvre 
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Spielraums sollten die Mit-
gliedstaaten sektorspezifische 
Rechtsvorschriften, die sie zur 
Umsetzung der Richtlinie 
95/46/EG erlassen haben, 
beibehalten können. 

for Member States to 
specify its rules, including 
for the processing of 
sensitive data. To this 
extent, this Regulation 
does not exclude Member 
State law that defines the 
circumstances of specific 
processing situations, 
including determining 
more precisely the 
conditions under which 
processing of personal 
data is lawful.  

9. Ein unionsweiter wirksamer 
Schutz personenbezogener 
Daten erfordert eine Stärkung 
und Präzisierung der Rechte 
der betroffenen Personen so-
wie eine Verschärfung der 
Auflagen für diejenigen, die 
personenbezogene Daten 
verarbeiten und darüber ent-
scheiden, aber ebenso gleiche 
Befugnisse der Mitgliedstaa-
ten bei der Überwachung und 
Gewährleistung der Einhal-
tung der Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten sowie gleiche Sanktio-
nen im Falle ihrer Verletzung. 

 9. Ein unionsweiter wirksamer 
Schutz personenbezogener 
Daten erfordert eine Stärkung 
und Präzisierung der Rechte 
der betroffenen Personen so-
wie eine Verschärfung der Auf-
lagen für diejenigen, die per-
sonenbezogene Daten verar-
beiten und darüber entschei-
den, aber ebenso gleiche Be-
fugnisse der Mitgliedstaaten 
bei der Überwachung und 
Gewährleistung der Einhaltung 
der Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten 
sowie gleiche Sanktionen im 
Falle ihrer Verletzung. 

(9) Effective protection of 
personal data throughout 
the Union requires 
strengthening and 
detailing the rights of data 
subjects and the 
obligations of those who 
process and determine 
the processing of 
personal data, but also 
equivalent powers for 
monitoring and ensuring 
compliance with the rules 
for the protection of 
personal data and 
equivalent sanctions for 
offenders in the Member 
States. 

 

10. Artikel 16 Absatz 2 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union er-
mächtigt das Europäische 

 10. Artikel 16 Absatz 2 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union er-
mächtigt das Europäische Par-

(10) Article 16(2) of the 
Treaty mandates the 
European Parliament and 
the Council to lay down 
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Parlament und den Rat, Vor-
schriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten festzulegen. 

lament und den Rat, Vorschrif-
ten über den Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten zu erlassen. 

the rules relating to the 
protection of individuals 
with regard to the 
processing of personal 
data and the rules 
relating to the free 
movement of personal 
data. 

11. Damit jeder in der Union das 
gleiche Maß an Datenschutz 
genießt und Unterschiede, die 
den freien Datenverkehr im 
Binnenmarkt behindern könn-
ten, beseitigt werden, ist eine 
Verordnung erforderlich, die 
überall in der Union für Wirt-
schaftsteilnehmer einschließ-
lich Kleinstunternehmen sowie 
kleiner und mittlerer Unter-
nehmen Rechtsicherheit und 
Transparenz schafft, den Ein-
zelnen mit denselben durch-
setzbaren Rechten ausstattet, 
dieselben Pflichten und Zu-
ständigkeiten für die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeiter vor-
sieht und eine einheitliche 
Kontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
allen Mitgliedstaaten sowie 
gleiche Sanktionen und eine 
wirksame Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehör-
den der einzelnen Mitglied-
staaten gewährleistet. Um der 
besonderen Situation von 
Kleinstunternehmen sowie 

 11. Damit jeder in der Union das 
gleiche Maß an Datenschutz 
genießt und Unterschiede, die 
den freien Datenverkehr im 
Binnenmarkt behindern könn-
ten, beseitigt werden, ist eine 
Verordnung erforderlich, die 
überall in der Union für die 
Wirtschaftsteilnehmer ein-
schließlich Kleinstunterneh-
men sowie kleiner und mittle-
rer Unternehmen Rechtssi-
cherheit und Transparenz 
schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren 
Rechten ausstattet, dieselben 
Pflichten und Zuständigkeiten 
für die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auf-
tragsverarbeiter vorsieht (...) 
und eine einheitliche Kontrolle 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und gleiche 
Sanktionen in allen Mitglied-
staaten sowie eine wirksame 
Zusammenarbeit zwischen 
den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten ge-
währleistet. Damit der Bin-
nenmarkt reibungslos funktio-

(11) In order to ensure a 
consistent level of 
protection for individuals 
throughout the Union and 
to prevent divergences 
hampering the free 
movement of data within 
the internal market, a 
Regulation is necessary 
to provide legal certainty 
and transparency for 
economic operators, 
including micro, small and 
medium-sized 
enterprises, and to 
provide individuals in all 
Member States with the 
same level of legally 
enforceable rights and 
obligations and 
responsibilities for 
controllers and 
processors, to ensure 
consistent monitoring of 
the processing of 
personal data, and 
equivalent sanctions in all 
Member States as well as 
effective co-operation by 
the supervisory 
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kleinen und mittleren Unter-
nehmen Rechnung zu tragen, 
enthält diese Verordnung eine 
Reihe von abweichenden Re-
gelungen. Außerdem werden 
die Organe und Einrichtungen 
der Union sowie die Mitglied-
staaten und deren Aufsichts-
behörden dazu angehalten, 
bei der Anwendung dieser 
Verordnung die besonderen 
Bedürfnisse von Kleinstunter-
nehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen zu be-
rücksichtigen. Für die Definiti-
on des Begriffs des Kleinstun-
ternehmens sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen sollte 
die Empfehlung 2003/361/EG 
der Kommission vom 6. Mai 
2003 maßgebend sein. 

niert, sollte der freie Verkehr 
personenbezogener Daten in 
der Union nicht aus Gründen 
des Schutzes natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
eingeschränkt oder verboten 
werden. (…) 

 Um der besonderen Situation 
der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Un-
ternehmen Rechnung zu tra-
gen, enthält diese Verordnung 
eine Reihe von Ausnahmen. 
Außerdem werden die Organe 
und Einrichtungen der Union 
sowie die Mitgliedstaaten und 
deren Aufsichtsbehörden dazu 
angehalten, bei der Anwen-
dung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie von 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen zu berücksichtigen. 
Für die Definition des Begriffs 
"Kleinstunternehmen sowie 
kleines und mittleres Unter-
nehmen" sollte die Empfeh-
lung 2003/361/EG der Kom-
mission vom 6. Mai 2003 
maßgebend sein. 

authorities of different 
Member States. The 
proper functioning of the 
internal market requires 
that the free movement of 
personal data within the 
Union should not be 
restricted or prohibited for 
reasons connected with 
the protection of 
individuals with regard to 
the processing of 
personal data. To take 
account of the specific 
situation of micro, small 
and medium-sized 
enterprises, this 
Regulation includes a 
number of derogations. In 
addition, the Union 
institutions and bodies, 
Member States and their 
supervisory authorities 
are encouraged to take 
account of the specific 
needs of micro, small and 
medium-sized enterprises 
in the application of this 
Regulation. The notion of 
micro, small and medium-
sized enterprises should 
draw upon Commission 
Recommendation 
2003/361/EC of 6 May 
2003 concerning the 
definition of micro, small 
and medium-sized 
enterprises. 
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12. Der durch diese Verordnung 
gewährte Schutz betrifft die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten natürlicher Per-
sonen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres 
Wohnorts. Im Falle juristischer 
Personen und insbesondere 
von als juristische Person ge-
gründeten Unternehmen, de-
ren Daten, zum Beispiel deren 
Name, Rechtsform oder Kon-
taktdaten, verarbeitet werden, 
sollte eine Berufung auf diese 
Verordnung nicht möglich 
sein. Dies sollte auch dann 
gelten, wenn der Name der ju-
ristischen Person die Namen 
einer oder mehrerer natürli-
chen Personen enthält. 

 12. Der durch diese Verordnung 
gewährte Schutz betrifft die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten natürlicher Per-
sonen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres 
Aufenthaltsorts. Juristische 
Personen und insbesondere 
als juristische Person gegrün-
dete Unternehmen, deren Da-
ten, zum Beispiel Name, 
Rechtsform oder Kontaktda-
ten, verarbeitet werden, sollten 
sich nicht auf diese Verord-
nung berufen können. (…). 

(12) The protection afforded 
by this Regulation 
concerns natural persons, 
whatever their nationality 
or place of residence, in 
relation to the processing 
of personal data. With 
regard to the processing 
of data which concern 
legal persons and in 
particular undertakings 
established as legal 
persons, including the 
name and the form of the 
legal person and the 
contact details of the 
legal person, the 
protection of this 
Regulation should not be 
claimed by any person. 

 

13. Der Schutz natürlicher Per-
sonen sollte tech-
nologieneutral sein und nicht 
von den verwendeten Verfah-
ren abhängen, da andernfalls 
das Risiko einer Umgehung 
der Vorschriften groß wäre. Er 
sollte für die automatisierte 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ebenso gelten 
wie für die manuelle Verarbei-
tung von personenbezogenen 
Daten, die in einem Ablage-
system gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen. 
Akten oder Aktensammlungen 

 13. Der Schutz natürlicher Perso-
nen sollte technologieneutral 
sein und nicht von den ver-
wendeten Verfahren abhän-
gen, da andernfalls das Risiko 
einer Umgehung der Vorschrif-
ten groß wäre. Er sollte für die 
automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
ebenso gelten wie für die ma-
nuelle Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten, die in 
einer Datei gespeichert sind 
oder gespeichert werden sol-
len. Akten oder Aktensamm-
lungen sowie ihre Deckblätter, 

(13) The protection of 
individuals should be 
technologically neutral 
and not depend on the 
techniques used; 
otherwise this would 
create a serious risk of 
circumvention. The 
protection of individuals 
should apply to 
processing of personal 
data by automated 
means as well as to 
manual processing, if the 
data are contained or are 
intended to be contained 
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sowie ihre Deckblätter, die 
nicht nach bestimmten Krite-
rien geordnet sind, sollten 
vom Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen 
werden. 

die nicht nach bestimmten Kri-
terien geordnet sind, sollten 
vom Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen 
werden. 

in a filing system. Files or 
sets of files as well as 
their cover pages, which 
are not structured 
according to specific 
criteria, should not fall 
within the scope of this 
Regulation. 

14. Die Verordnung behandelt 
weder Fragen des Schutzes 
von Grundrechten und Grund-
freiheiten und des freien Da-
tenverkehrs im Zu-
sammenhang mit Tätigkeiten, 
die nicht in den Anwendungs-
bereich des Unionsrechts fal-
len, noch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtun-
gen, Ämter und Agenturen der 
Union, für die die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 maßgeblich 
ist, noch die von den Mitglied-
staaten im Rahmen der Ge-
meinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik der Union 
durchgeführte Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

14. Die Verordnung behandelt 
weder Fragen des Schutzes 
von Grundrechten und Grund-
freiheiten und des freien Da-
tenverkehrs im Zusammen-
hang mit Tätigkeiten, die nicht 
in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fallen. Die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
des Europäischen Parla-
ments und des Rates sollte 
mit dieser Verordnung in 
Einklang gebracht und im 
Einklang mit dieser Verord-
nung angewendet werden. 

14. Die Verordnung behandelt 
weder Fragen des Schutzes 
von Grundrechten und Grund-
freiheiten und des freien Da-
tenverkehrs im Zusammen-
hang mit Tätigkeiten, die (...) 
nicht in den Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts fallen, 
wie etwa die nationale Sicher-
heit betreffende Tätigkeiten 
(...), noch die von den Mit-
gliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik der Union 
durchgeführte Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

(14) This Regulation does 
not address issues of 
protection of fundamental 
rights and freedoms or 
the free flow of data 
related to activities which 
fall outside the scope of 
Union law, such as 
activities concerning 
national security, nor 
does it cover the 
processing of personal 
data by the Member 
States when carrying out 
activities in relation to the 
common foreign and 
security policy of the 
Union. 

 

  14a) Die Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 gilt für die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten durch die Organe, Ein-
richtungen, Ämter und Agentu-
ren der Union. Die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und sonstige 
Rechtsinstrumente der Union, 

(14a) Regulation (EC) No 
45/2001 applies to the 
processing of personal 
data by the Union institu-
tions, bodies, offices and 
agencies. Regulation 
(EC) No 45/2001 and 
other Union legal instru-
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die diese Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten regeln, 
sollten an die Grundsätze und 
Vorschriften der vorliegenden 
Verordnung angepasst wer-
den. 

ments applicable to such 
processing of personal 
data should be adapted 
to the principles and rules 
of this Regulation and 
applied in the light of this 
Regulation. In order to 
provide a strong and co-
herent data protection 
framework in the Union, 
the necessary adapta-
tions of Regulation (EC) 
No 45/2001 should follow 
after the adoption of this 
Regulation, in order to al-
low application at the 
same time as this Regu-
lation. 

15. Die Verordnung sollte nicht 
für die von einer natürlichen 
Person vorgenommene Ver-
arbeitung von personenbezo-
genen Daten rein persönlicher 
oder familiärer Natur zu nicht-
gewerblichen Zwecken und 
somit ohne Bezug zu einer be-
ruflichen oder wirtschaftlichen 
Tätigkeit gelten, wie zum Bei-
spiel das Führen eines 
Schriftverkehrs oder von An-
schriftenverzeichnissen. 
Ebenfalls nicht ausgenommen 
werden sollten für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter, die die 
Instrumente für die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten für solche persönlichen 

15. Die Verordnung sollte nicht 
für die von einer natürlichen 
Person vorgenommene Ver-
arbeitung von personenbezo-
genen Daten rein persönli-
cher, familiärer oder häusli-
cher Natur ohne Bezug zu ei-
ner beruflichen oder wirt-
schaftlichen Tätigkeit gelten, 
wie zum Beispiel das Führen 
eines Schriftverkehrs oder von 
Anschriftenverzeichnissen 
oder Privatverkäufe. Die 
Verordnung sollte jedoch 
auf die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter, die die 
Instrumente für die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten für solche persönlichen 

15. Diese Verordnung sollte nicht 
für die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten gel-
ten, die von einer natürlichen 
Person im Zuge einer persön-
lichen oder familiären Tätigkeit 
und somit ohne Bezug zu ei-
ner beruflichen oder wirtschaft-
lichen Tätigkeit vorgenommen 
wird. Als persönliche und fami-
liäre Tätigkeiten gelten auch 
die Nutzung sozialer Netze 
und Online-Tätigkeiten im 
Rahmen solcher persönlichen 
und familiären Tätigkeiten. Für 
die (...) für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter, die die In-
strumente für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 

(15) This Regulation should 
not apply to processing of 
personal data by a natu-
ral person in the course 
of a purely personal or 
household activity and 
thus without a connection 
with a professional or 
commercial activity. Per-
sonal and household ac-
tivities could include cor-
respondence and the 
holding of addresses, or 
social networking and on-
line activity undertaken 
within the context of such 
personal and household 
activities. However, this 
Regulation should apply 
to controllers or proces-
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oder familiären Tätigkeiten be-
reitstellen. 

oder familiären Tätigkeiten be-
reitstellen, Anwendung fin-
den. 

solche persönlichen oder fami-
liären Tätigkeiten bereitstellen, 
sollte die Verordnung jedoch 
gelten. 

sors which provide the 
means for processing 
personal data for such 
personal or household 
activities. 

16. Der Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die der Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten o-
der Vollstreckung strafrechtli-
cher Sanktionen durch die zu-
ständigen Behörden dienen, 
sowie der freie Verkehr sol-
cher Daten sind in einem ei-
genen EU-Rechtsinstrument 
geregelt. Deshalb sollte diese 
Verordnung auf Verarbei-
tungstätigkeiten dieser Art 
keine Anwendung finden. Per-
sonenbezogene Daten, die 
von Behörden nach dieser 
Verordnung verarbeitet wer-
den, sollten jedoch, wenn sie 
zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung 
oder strafrechtlichen Verfol-
gung von Straftaten oder der 
Vollstreckung von Strafurteilen 
verwendet werden, dem spe-
zifischeren EU-Instrument 
(Richtlinie XX/YYYY) unterlie-
gen. 

 16. Der Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung 
oder Verfolgung von Strafta-
ten, zur Vollstreckung straf-
rechtlicher Sanktionen oder 
zum Schutz vor und zur Ab-
wehr von Bedrohungen der öf-
fentlichen Sicherheit sowie der 
freie Verkehr solcher Daten 
sind in einem eigenen EU-
Rechtsinstrument geregelt. 

 

 Deshalb sollte diese Verord-
nung auf Verarbeitungstätig-
keiten dieser Art keine An-
wendung finden. Personenbe-
zogene Daten, die von Behör-
den nach dieser Verordnung 
verarbeitet werden, sollten je-
doch, wenn sie zum Zwecke 
der Verhütung, Untersuchung, 
Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Voll-
streckung strafrechtlicher 
Sanktionen verwendet wer-
den, dem spezifischeren EU-

(16) The protection of indi-
viduals with regard to the 
processing of personal 
data by competent au-
thorities for the purposes 
of prevention, investiga-
tion, detection or prose-
cution of criminal offenc-
es or the execution of 
criminal penalties, includ-
ing the safeguarding 
against and the preven-
tion of threats to public 
security and the free 
movement of such data is 
subject of a specific legal 
instrument at Union level. 
Therefore, this Regulation 
should not apply to the 
processing activities for 
those purposes. Howev-
er, data processed by 
public authorities under 
this Regulation when 
used for the purposes of 
prevention, investigation, 
detection or prosecution 
of criminal offences or the 
execution of criminal 
penalties should be gov-
erned by the more specif-
ic legal instrument at Un-
ion level (Directive 
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Instrument (Richtlinie 
XX/YYYY) unterliegen. Die 
Mitgliedstaaten können die 
zuständigen Behörden im Sin-
ne der Richtlinie XX/YYY mit 
anderen Aufgaben betrauen, 
die nicht zwangsläufig für die 
Zwecke der Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder 
des Schutzes vor und der Ab-
wehr von Bedrohungen der öf-
fentlichen Sicherheit ausge-
führt werden, so dass die Ver-
arbeitung von personenbezo-
genen Daten für diese ande-
ren Zwecke insoweit in den 
Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt, als sie in den 
Geltungsbereich des Unions-
rechts fällt. 

 

 In Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch diese Behörden für 
Zwecke, die in den Anwen-
dungsbereich der Daten-
schutz-Grundverordnung fal-
len, können die Mitgliedstaa-
ten spezifischere Bestimmun-
gen beibehalten oder einfüh-
ren, um die Anwendung der 
Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung anzupas-
sen. In den betreffenden Best-
immungen können die Aufla-
gen für die Verarbeitung per-

XX/YYY). Member States 
may entrust competent 
authorities within the 
meaning of Directive 
XX/YYY with other tasks 
which are not necessarily 
carried out for the pur-
poses of the prevention, 
investigation, detection or 
prosecution of criminal of-
fences or the execution of 
criminal penalties, includ-
ing the safeguarding 
against and prevention of 
threats to public security, 
so that the processing of 
personal data for those 
other purposes, in so far 
as it  is within the scope 
of Union law, fall within 
the scope of this Regula-
tion. With regard to the 
processing of personal 
data by those competent 
authorities for purposes 
falling within scope of the 
General Data Protection 
Regulation, Member 
States may maintain or 
introduce more specific 
provisions to adapt the 
application of the rules of 
the General Data Protec-
tion Regulation. Such 
provisions may determine 
more precisely specific 
requirements for pro-
cessing of personal data 
by those competent au-
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sonenbezogener Daten durch 
diese zuständigen Behörden 
für jene anderen Zwecke prä-
ziser festgelegt werden, wobei 
der verfassungsmäßigen, or-
ganisatorischen und administ-
rativen Struktur des betreffen-
den Mitgliedstaats Rechnung 
zu tragen ist. 

 

 Soweit die Verordnung für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch (...) private 
Einrichtungen gilt, sollte sie 
vorsehen, dass die Mitglied-
staaten einige Pflichten und 
Rechte unter bestimmten Vo-
raussetzungen beschränken 
können, wenn dies in einer 
demokratischen Gesellschaft 
für den Schutz bestimmter 
wichtiger Interessen, wozu 
auch die öffentliche Sicherheit 
und die Verhütung, Untersu-
chung, Aufdeckung, und Ver-
folgung von Straftaten zählen, 
notwendig und verhältnismä-
ßig ist. Dies ist beispielsweise 
für die Bekämpfung der Geld-
wäsche oder die Arbeit krimi-
naltechnischer Labors von 
Bedeutung. 

thorities for those other 
purposes, taking into ac-
count the constitutional, 
organisational and admin-
istrative structure of the 
respective Member State. 
When processing of per-
sonal data by private bod-
ies falls within the scope 
of this Regulation, this 
Regulation should pro-
vide for the possibility for 
Member States under 
specific conditions to re-
strict by law certain obli-
gations and rights when 
such a restriction consti-
tutes a necessary and 
proportionate measure in 
a democratic society to 
safeguard specific im-
portant interests including 
public security and the 
prevention, investigation, 
detection or prosecution 
of criminal offences or the 
execution of criminal 
penalties, including the 
safeguarding against and 
the prevention of threats 
to public security. This is 
relevant for instance in 
the framework of anti-
money laundering or the 
activities of forensic la-
boratories. 

  16a) Die Verordnung gilt zwar 
auch für die Tätigkeiten der 

(16a) While this Regulation 
applies also to the 
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Gerichte und anderer Justiz-
behörden, doch könnte im 
Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten festgelegt 
werden, wie die Verarbei-
tungsvorgänge und Verarbei-
tungsverfahren bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten durch Gerichte und an-
dere Justizbehörden im Ein-
zelnen auszusehen haben. 
Damit die Unabhängigkeit der 
Justiz bei der Ausübung ihrer 
gerichtlichen Aufgaben ein-
schließlich ihrer Beschlussfas-
sung unangetastet bleibt, soll-
ten die Aufsichtsbehörden 
nicht für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch 
Gerichte in ihrer gerichtlichen 
Eigenschaft zuständig sein. 
Mit der Aufsicht über diese Da-
tenverarbeitungsvorgänge 
können besondere Stellen im 
Justizsystem des Mitglied-
staats betraut werden, die ins-
besondere die Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verord-
nung kontrollieren, die Sensi-
bilisierung von Richtern und 
Staatsanwälten für ihre Pflich-
ten aus dieser Verordnung 
fördern und Beschwerden in 
Bezug auf eine derartige Da-
tenverarbeitung bearbeiten 
sollten. 

activities of courts and 
other judicial authorities, 
Union or Member State 
law could specify the 
processing operations 
and processing 
procedures in relation to 
the processing of 
personal data by courts 
and other judicial 
authorities. The 
competence of the 
supervisory authorities 
should not cover the 
processing of personal 
data when courts are 
acting in their judicial 
capacity, in order to 
safeguard the 
independence of the 
judiciary in the 
performance of its judicial 
tasks, including its 
decision-making. 
Supervision of such data 
processing operations 
may be entrusted to 
specific bodies within the 
judicial system of the 
Member State, which 
should in particular 
control compliance with 
the rules of this 
Regulation, promote the 
awareness of the 
judiciary of their 
obligations under this 
Regulation and deal with 
complaints in relation to 
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such processing. 

17. Die vorliegende Verordnung 
sollte die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 zur Verant-
wortlichkeit von Anbietern rei-
ner Vermittlungsdienste nicht 
berühren. 

 17. Die Richtlinie 2000/31/EG gilt 
nicht für Dienste der Informati-
onsgesellschaft betreffende 
Fragen, die von der vorliegen-
den Verordnung erfasst wer-
den. Diese Richtlinie soll dazu 
beitragen, dass der Binnen-
markt einwandfrei funktioniert, 
indem sie den freien Verkehr 
von Diensten der Informati-
onsgesellschaft zwischen den 
Mitgliedstaaten sicherstellt. Ih-
re Anwendung sollte durch die 
vorliegende Verordnung nicht 
beeinträchtigt werden. Die vor-
liegende Verordnung sollte 
daher die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 zur Verant-
wortlichkeit von Anbietern rei-
ner Vermittlungsdienste nicht 
berühren. 

(17) This Regulation should 
be without prejudice to 
the application of Di-
rective 2000/31/EC of the 
European Parliament and 
of the Council, in particu-
lar of the liability rules of 
intermediary service pro-
viders in Articles 12 to 15 
of that Directive. That Di-
rective seeks to contrib-
ute to the proper function-
ing of the internal market 
by ensuring the free 
movement of information 
society services between 
Member States. 

 

18. Diese Verordnung ermöglicht 
es, dass bei der Anwendung 
ihrer Vorschriften der Grund-
satz des Zugangs der Öffent-
lichkeit zu amtlichen Doku-
menten berücksichtigt wird. 

18. Diese Verordnung ermöglicht 
es, dass bei der Anwendung 
ihrer Vorschriften der Grund-
satz des Zugangs der Öffent-
lichkeit zu amtlichen Doku-
menten berücksichtigt wird. 
Persönliche Daten in Doku-
menten, die sich im Besitz 
einer Behörde oder öffentli-
chen Einrichtung befinden, 
können von dieser Behörde 
oder Einrichtung gemäß 

18. (…) (18) (…)  
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unionsrechtlichen oder mit-
gliedstaatlichen Vorschrif-
ten über den Zugang der Öf-
fentlichkeit zu amtlichen 
Dokumenten offen gelegt 
werden, die das Recht auf 
Schutz der personenbezo-
genen Daten mit dem Recht 
der Öffentlichkeit auf Zu-
gang zu amtlichen Doku-
menten in Einklang bringen 
und einen fairen Ausgleich 
der verschiedenen beste-
henden Interessen schaffen. 

19. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Nieder-
lassungeines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder ei-
nes Auftragsverarbeiters in 
der Union sollte gemäß dieser 
Verordnung erfolgen, gleich, 
ob die Verarbeitung in oder 
außerhalb der Union stattfin-
det. Eine Niederlassung setzt 
die effektive und tatsächliche 
Ausübung einer Tätigkeit 
durch eine feste Einrichtung 
voraus. Die Rechtsform einer 
solchen Einrichtung, gleich, ob 
es sich um eine Zweigstelle 
oder eine Tochtergesellschaft 
mit eigener Rechtspersönlich-
keit handelt, ist dabei uner-
heblich. 

 

 19. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Nieder-
lassung eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder ei-
nes Auftragsverarbeiters in der 
Union sollte gemäß dieser 
Verordnung erfolgen, gleich, 
ob die Verarbeitung in oder 
außerhalb der Union stattfin-
det. Eine Niederlassung setzt 
die effektive und tatsächliche 
Ausübung einer Tätigkeit 
durch eine feste Einrichtung 
voraus. Die Rechtsform einer 
solchen Einrichtung, gleich, ob 
es sich um eine Zweigstelle 
oder eine Tochtergesellschaft 
mit eigener Rechtspersönlich-
keit handelt, ist dabei unerheb-
lich. 

(19) Any processing of per-
sonal data in the context 
of the activities of an es-
tablishment of a controller 
or a processor in the Un-
ion should be carried out 
in accordance with this 
Regulation, regardless of 
whether the processing 
itself takes place within 
the Union or not. Estab-
lishment implies the ef-
fective and real exercise 
of activity through stable 
arrangements. The legal 
form of such arrange-
ments, whether through a 
branch or a subsidiary 
with a legal personality, is 
not the determining factor 
in this respect. 
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20. Um sicherzugehen, dass 
Personen nicht des Schutzes 
beraubt werden, auf den sie 
nach dieser Verordnung ein 
Anrecht haben, sollte die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union an-
sässigen betroffenen Perso-
nen durch einen nicht in der 
Union niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen dieser Verordnung 
unterliegen, wenn die Verar-
beitung dazu dient, diesen 
Personen Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten 
oder das Verhalten dieser 
Personen zu beobachten. 

20. Um sicherzugehen, dass 
Personen nicht des Schutzes 
beraubt werden, auf den sie 
nach dieser Verordnung ein 
Anrecht haben, sollte die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union an-
sässigen betroffenen Perso-
nen durch einen nicht in der 
Union niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen dieser Verordnung unter-
liegen, wenn die Verarbeitung 
dazu dient, diesen Personen 
Produkte und Dienstleistun-
gen gegen Entgelt oder un-
entgeltlich anzubieten oder 
diese Personen zu beobach-
ten. Um festzustellen, ob die-
ser für die Verarbeitung Ver-
antwortliche diesen betroffe-
nen Personen in der Union 
Waren oder Dienstleistungen 
anbietet, sollte geprüft wer-
den, ob er offensichtlich beab-
sichtigt, in einem oder mehre-
ren Mitgliedstaaten der Union 
ansässigen betroffenen Per-
sonen Dienstleistungen anzu-
bieten. 

20. Damit einer Person der ge-
mäß dieser Verordnung ge-
währleistete Schutz nicht vor-
enthalten wird, sollte die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union ansäs-
sigen betroffenen Personen 
durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
dieser Verordnung unterlie-
gen, wenn die Verarbeitung 
dazu dient, diesen Personen 
gegen Entgelt oder unentgelt-
lich Waren oder Dienstleistun-
gen in der Union anzubieten. 
Um festzustellen, ob ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher 
diesen betroffenen Personen 
in der Union Waren oder 
Dienstleistungen anbietet, soll-
te geprüft werden, ob er offen-
sichtlich beabsichtigt, Ge-
schäfte mit in einem oder meh-
reren Mitgliedstaaten der Uni-
on ansässigen betroffenen 
Personen zu tätigen. Während 
die bloße Zugänglichkeit der 
Website eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder ei-
nes Auftragsverarbeiters in der 
Union oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kon-
taktdaten oder die Verwen-
dung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che niedergelassen ist, allge-

(20) In order to ensure that 
individuals are not de-
prived of the protection to 
which they are entitled 
under this Regulation, the 
processing of personal 
data of data subjects who 
are in the Union by a con-
troller or a processor not 
established in the Union 
should be subject to this 
Regulation where the 
processing activities are 
related to the offering of 
goods or services to such 
data subjects irrespective 
of whether connected to a 
payment or not. In order 
to determine whether 
such a controller or pro-
cessor is offering goods 
or services to data sub-
jects who are in the Un-
ion, it should be ascer-
tained whether it is ap-
parent that the controller 
is envisaging the offering 
of services to data sub-
jects in one or more 
Member States in the Un-
ion. Whereas the mere 
accessibility of the con-
troller’s or an intermedi-
ary’s website in the Union 
or of an email address 
and of other contact de-
tails or the use of a lan-
guage generally used in 
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mein gebräuchlich ist, hierfür 
kein ausreichender Anhalts-
punkt ist, können andere Fak-
toren wie die Verwendung ei-
ner Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten gebräuchlich 
ist, in Verbindung mit der Mög-
lichkeit, Waren und Dienstleis-
tungen in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, 
und/oder die Erwähnung von 
in der Union ansässigen Kun-
den oder Nutzern darauf hin-
deuten, dass der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche be-
absichtigt, diesen betroffenen 
Personen in der Union Waren 
oder Dienstleistungen anzu-
bieten. 

the third country where 
the controller is estab-
lished, is insufficient to 
ascertain such intention, 
factors such as the use of 
a language or a currency 
generally used in one or 
more Member States with 
the possibility of ordering 
goods and services in 
that other language, 
and/or the mentioning of 
customers or users who 
are in the Union, may 
make it apparent that the 
controller envisages offer-
ing goods or services to 
such data subjects in the 
Union. 

21. Ob eine Verarbeitungstätig-
keit der Beobachtung des 
Verhaltens von Personen gilt, 
sollte daran festgemacht wer-
den, ob ihre Internetaktivitäten 
mit Hilfe von Datenverarbei-
tungstechniken nachvollzogen 
werden, durch die einer Per-
son ein Profil zugeordnet wird, 
das die Grundlage für sie be-
treffende Entscheidungen bil-
det oder anhand dessen ihre 
persönliche Vorlieben, Verhal-
tensweisen oder Gepflogen-
heiten analysiert oder voraus-
gesagt werden sollen. 

21. Ob eine Verarbeitungstätig-
keit der Überwachung von 
Personen gilt, sollte daran 
festgemacht werden, ob sie – 
unabhängig von dem Ur-
sprung der Daten und un-
abhängig davon, ob andere 
Daten, einschließlich Daten 
aus öffentlichen Registern 
und Bekanntmachungen in 
der Union, die von außer-
halb der Union zugänglich 
sind, einschließlich mit der 
Absicht der Verwendung, 
oder der möglichen nach-
folgenden Verwendung über 
sie erhoben werden – mit 
Hilfe von Datenverarbeitungs-

21. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten von in der 
Union ansässigen betroffenen 
Personen durch einen nicht in 
der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen sollte auch dann 
dieser Verordnung unterlie-
gen, wenn sie dazu dient, das 
Verhalten dieser Personen in 
der Europäischen Union zu 
beobachten. Ob eine Verarbei-
tungstätigkeit der Beobach-
tung des Verhaltens von be-
troffenen Personen gilt, sollte 
daran festgemacht werden, ob 
ihre Internetaktivitäten mit Hilfe 
von Datenverarbeitungstech-

(21) The processing of per-
sonal data of data sub-
jects who are in the Union 
by a controller or proces-
sor not established in the 
Union should also be 
subject to this Regulation 
when it is related to the 
monitoring of the behav-
iour of such data subjects 
as far as their behaviour 
takes places within the 
European Union. In order 
to determine whether a 
processing activity can be 
considered to monitor the 
behaviour of data sub-
jects, it should be ascer-

 



 

29 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

techniken verfolgt werden, 
durch die einer Person ein 
Profil zugeordnet wird, das 
insbesondere die Grundlage 
für sie betreffende Entschei-
dungen bildet oder anhand 
dessen ihre persönliche Vor-
lieben, Verhaltensweisen oder 
Gepflogenheiten analysiert 
oder vorausgesagt werden 
sollen. 

niken nachvollzogen werden, 
durch die von einer Person ein 
Profil erstellt wird, das insbe-
sondere die Grundlage für sie 
betreffende Entscheidungen 
bildet oder anhand dessen ih-
re persönlichen Vorlieben, 
Verhaltensweisen oder Ge-
pflogenheiten analysiert oder 
vorausgesagt werden sollen. 

tained whether individuals 
are tracked on the Inter-
net including potential 
subsequent use of data 
processing techniques 
which consist of profiling 
an individual, particularly 
in order to take decisions 
concerning her or him or 
for analysing or predicting 
her or his personal pref-
erences, behaviours and 
attitudes. 

22. Ist nach internationalem 
Recht das innerstaatliche 
Recht eines Mitgliedstaats 
anwendbar, z. B. in einer dip-
lomatischen oder konsulari-
schen Vertretung eines Mit-
gliedstaats, sollte die Verord-
nung auch auf einen nicht in 
der EU niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen Anwendung finden. 

 22. Ist nach internationalem 
Recht das innerstaatliche 
Recht eines Mitgliedstaats 
anwendbar, z.B. in einer dip-
lomatischen oder konsulari-
schen Vertretung eines Mit-
gliedstaats, so sollte die Ver-
ordnung auch auf einen nicht 
in der EU niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen Anwendung finden. 

(22) Where the national law 
of a Member State ap-
plies by virtue of public in-
ternational law, this 
Regulation should also 
apply to a controller not 
established in the Union, 
such as in a Member 
State's diplomatic mission 
or consular post. 

 

23. Die Schutzprinzipien sollten 
für alle Informationen gelten, 
die sich auf eine bestimmte 
oder bestimmbare Person be-
ziehen.Um festzustellen, ob 
eine Person bestimmbar ist, 
sind alle Mittel zu berücksich-
tigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einer anderen Person 
nach allgemeinem Ermessen 
aller Voraussicht nach zur 

23. Die Grundsätze des Daten-
schutzes sollten für alle In-
formationen gelten, die sich 
auf eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Person 
beziehen. Um festzustellen, 
ob eine Person bestimmbar 
ist, sollten alle Mittel berück-
sichtigt werden, die von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder einer anderen 
Person nach allgemeinem 

23. Die Grundsätze des Daten-
schutzes sollten für alle Infor-
mationen gelten, die sich auf 
eine bestimmte oder bestimm-
bare natürliche Person bezie-
hen. Daten einschließlich 
pseudonymisierter Daten, die 
durch Heranziehung zusätzli-
cher Informationen einer natür-
lichen Person zugeordnet 
werden könnten, sollten als In-
formationen über eine be-

(23) The principles of data 
protection should apply to 
any information 
concerning an identified 
or identifiable natural 
person. Data which has 
undergone 
pseudonymisation, which 
could be attributed to a 
natural person by the use 
of additional information, 
should be considered as 
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Identifizierung der Person ge-
nutzt werden. Die Grundsätze 
des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in 
einer Weise anonymisiert 
worden sind, dass die be-
troffene Person nicht mehr 
identifiziert werden kann. 

Ermessen aller Voraussicht 
nach zum unmittelbaren o-
der mittelbaren Identifizie-
ren oder Herausgreifen der 
Person genutzt werden. Bei 
der Prüfung der Frage, ob 
Mittel nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht 
nach zur Identifizierung der 
Person genutzt werden, soll-
ten alle objektiven Faktoren, 
wie die Kosten der Identifi-
zierung und der dafür erfor-
derliche Zeitaufwand, her-
angezogen werden, wobei 
sowohl die zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung verfügbare 
Technologie als auch die 
technologische Entwicklung 
zu berücksichtigen sind. Die 
Grundsätze des Datenschut-
zes sollten daher nicht für 
anonyme Daten gelten, d. h. 
für Daten, die sich nicht auf 
eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Per-
son beziehen. Die Verord-
nung betrifft daher nicht die 
Verarbeitung solcher ano-
nymen Daten, auch wenn 
sie für statistische und For-
schungszwecke verwendet 
werden. 

stimmbare natürliche Person 
betrachtet werden. Um festzu-
stellen, ob eine Person be-
stimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder einer anderen 
Person nach allgemeinem Er-
messen aller Voraussicht nach 
genutzt werden, um die Per-
son direkt oder indirekt zu 
identifizieren. Bei Prüfung der 
Frage, ob Mittel nach allge-
meinem Ermessen aller Vo-
raussicht nach zur Identifizie-
rung der Person genutzt wer-
den, sollten alle objektiven 
Faktoren, wie die Kosten der 
Identifizierung und der dafür 
erforderliche Zeitaufwand, 
herangezogen werden, wobei 
sowohl die zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung verfügbare 
Technologie als auch die 
technologische Entwicklung zu 
berücksichtigen sind. Die 
Grundsätze des Datenschut-
zes sollten daher nicht für 
anonyme Informationen gel-
ten, d.h. für Informationen, die 
sich nicht auf eine bestimmte 
oder bestimmbare natürliche 
Person beziehen, oder Daten, 
die in einer Weise anonymi-
siert worden sind, dass die be-
troffene Person nicht oder 
nicht mehr identifiziert werden 
kann. Diese Verordnung be-
trifft somit nicht die Verarbei-

information on an 
identifiable natural 
person. To determine 
whether a person is 
identifiable, account 
should be taken of all the 
means reasonably likely 
to be used, such as 
singling out,  either by the 
controller or by any other 
person to identify the 
individual directly or 
indirectly. To ascertain 
whether means are rea-
sonable likely to be used 
to identify the individual, 
account should be taken 
of all objective factors, 
such as the costs of and 
the amount of time re-
quired for identification, 
taking into consideration 
both available technology 
at the time of the pro-
cessing and technological 
development. The princi-
ples of data protection 
should therefore not ap-
ply to anonymous infor-
mation, that is information 
which does not relate to 
an identified or identifia-
ble natural person or to 
data rendered anony-
mous in such a way that 
the data subject is not or 
no longer identifiable. 
This Regulation does 
therefore not concern the 
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tung solcher anonymer Daten, 
auch für statistische und für 
Forschungszwecke.

 
. 

processing of such anon-
ymous information, in-
cluding for statistical and 
research purposes. 

  23aa) Die Grundsätze des Daten-
schutzes sollten nicht für die 
Daten Verstorbener gelten. Im 
nationalen Recht eines Mit-
gliedstaats können Vorschrif-
ten über die Verarbeitung der 
Daten Verstorbener vorgese-
hen sein. 

(23aa) This Regulation 
should not apply to data 
of deceased persons. 
Member States may pro-
vide for rules regarding 
the processing of data of 
deceased persons. 

 

  23a) Die Anwendung der Pseu-
donymisierung auf personen-
bezogene Daten kann die Ri-
siken für die betroffenen Per-
sonen senken und die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Auftragsverarbeiter bei 
der Einhaltung ihrer Daten-
schutzpflichten unterstützen. 
Durch die ausdrückliche Ein-
führung der "Pseudonymisie-
rung" im verfügenden Teil die-
ser Verordnung sollen somit 
andere Datenschutzmaßnah-
men nicht ausgeschlossen 
werden. 

(23a) The application of 
pseudonymisation to 
personal data can reduce 
the risks for the data 
subjects concerned and 
help controllers and 
processors meet their 
data protection 
obligations. The explicit 
introduction of 
‘pseudonymisation’ 
through the articles of this 
Regulation is thus not 
intended to preclude any 
other measures of data 
protection. 

 

  23b) (…) (23b) (…)  

  23c) Um Anreize für die Anwen-
dung der Pseudonymisierung bei 
der Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu schaffen, 
sollten Pseudonymisierungs-

(23c) In order to create 
incentives for applying 
pseudonymisation when 
processing personal data, 
measures of 
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maßnahmen, die jedoch eine 
allgemeine Analyse ermögli-
chen, bei demselben für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen mög-
lich sein, wenn dieser die erfor-
derlichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen ge-
troffen hat, um die Umsetzung 
dieser Verordnung zu gewähr-
leisten, wobei die jeweilige Da-
tenverarbeitung zu berücksichti-
gen und sicherzustellen ist, dass 
zusätzliche Informationen, mit 
denen die personenbezogenen 
Daten einer speziellen betroffe-
nen Person zugeordnet werden 
können, gesondert aufbewahrt 
werden. Als für die Verarbeitung 
Verantwortlicher, der die Daten 
verarbeitet, gelten auch befugte 
Personen bei demselben für die 
Verarbeitung Verantwortlichen. 
In diesem Fall stellt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche je-
doch sicher, dass in den Meta-
daten nicht auf die Personen 
Bezug genommen wird, die die 
Pseudonymisierung vornehmen. 

pseudonymisation whilst 
allowing general analysis 
should be possible within 
the same controller when 
the controller has taken 
technical and 
organisational measures 
necessary to ensure, for 
the respective 
processing, that the 
provisions of this 
Regulation are 
implemented, and 
ensuring that additional 
information for attributing 
the personal data to a 
specific data subject is 
kept separately. The 
controller processing the 
data shall also refer to 
authorised persons within 
the same controller. 

24. Bei der Inanspruchnahme 
von Online-Diensten werden 
dem Nutzer unter Umständen 
Online-Kennungen wie IP-
Adressen oder Cookie-
Kennungen, die sein Gerät 
oder Software-Anwendungen 
und -Tools oder Protokolle lie-
fern, zugeordnet. Dies kann 
Spuren hinterlassen, die zu-

24. Diese Verordnung sollte auf 
eine Verarbeitung ange-
wandt werden, die Kennun-
gen umfasst, die Geräte, 
Software-Anwendungen 
und -Tools oder Protokolle lie-
fern, wie etwa IP-Adressen, 
Cookie-Kennungen und 
Funkfrequenzkennzeich-
nungen, es sei denn, diese 

24. Bei der Inanspruchnahme von 
Online-Diensten werden dem 
Nutzer unter Umständen Online-
Kennungen wie IP-Adressen 
oder Cookie-Kennungen, die 
sein Gerät oder Software-
Anwendungen und -Tools oder 
Protokolle liefern, zugeordnet. 
Dies kann Spuren hinterlassen, 
die in Kombination mit eindeuti-

(24) Individuals may be as-
sociated with online iden-
tifiers provided by their 
devices, applications, 
tools and protocols, such 
as Internet Protocol ad-
dresses, cookie identifiers 
or other identifiers such 
as Radio Frequency Iden-
tification tags. This may 
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sammen mit eindeutigen Ken-
nungen und anderen beim 
Server eingehenden Informa-
tionen dazu benutzt werden 
können, um Profile der be-
troffenen Personen zu erstel-
len und sie zu identifizieren. 
Hieraus folgt, dass Kenn-
nummern, Standortdaten, On-
line-Kennungen oder sonstige 
Elemente als solche nicht 
zwangsläufig und unter allen 
Umständen als personenbe-
zogene Daten zu betrachten 
sind. 

Kennungen beziehen sich 
nicht auf eine bestimmte 
oder bestimmbare natürli-
che Person. 

gen Kennungen und anderen 
beim Server eingehenden Infor-
mationen dazu benutzt werden 
können, um Profile der Personen 
zu erstellen und sie zu identifizie-
ren. Kennnummern, Standortda-
ten, Online-Kennungen oder 
sonstige Elemente sollten als 
solche nicht (...) als personenbe-
zogene Daten betrachtet wer-
den, wenn mit ihnen keine Per-
son bestimmt oder bestimmbar 
gemacht wird. 

leave traces which, in 
particular when combined 
with unique identifiers 
and other information re-
ceived by the servers, 
may be used to create 
profiles of the individuals 
and identify them. 

   (24c new) Public authorities 
to whom data are dis-
closed in compliance with 
a legal obligation for the 
exercise of their official 
mission, such as tax and 
customs authorities, fi-
nancial investigation 
units, independent admin-
istrative authorities, or fi-
nancial market authori-
ties, responsible for the 
regulation and supervi-
sion of securities mar-
kets, may not be regard-
ed as recipients if they 
receive data which are 
necessary to carry out a 
particular inquiry in the 
general interest, in ac-
cordance with Union or 
Member State law. The 
requests for disclosure 
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sent by the public authori-
ties should always be 
written, reasoned and oc-
casional and should not 
concern the entirety of a 
filing system or lead to 
the interconnection of fil-
ing systems. The pro-
cessing of these data by 
those public authorities 
should be in compliance 
with the applicable data 
protection rules according 
to the purposes of the 
processing. 

25. Die Einwilligung sollte explizit 
mittels einer geeigneten Me-
thode erfolgen, die eine ohne 
Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage 
abgegebene Willensbekun-
dung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder 
einer eindeutigen Handlung 
ermöglicht, die sicherstellt, 
dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Ein-
willigung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken ei-
nes Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite und durch 
jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die 
betroffene Person in dem je-
weiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit 
der beabsichtigten Verarbei-

25. Die Einwilligung sollte aus-
drücklich mittels einer geeig-
neten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den 
konkreten Fall und in Kenntnis 
der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der be-
troffenen Person in Form einer 
Erklärung oder einer eindeuti-
gen bestätigenden Handlung, 
die auf einer Entscheidung 
der betroffenen Person ba-
siert, ermöglicht, die sicher-
stellt, dass der betreffenden 
Person bewusst ist, dass sie 
ihre Einwilligung in die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten gibt. Eine eindeutige 
bestätigende Handlung 
könnte etwa das Anklicken 
eines Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite oder jede 
sonstige Erklärung oder Ver-

25. Die Einwilligung sollte eindeutig 
auf beliebige geeignete Weise 
erfolgen, die eine ohne Zwang, 
für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage abgege-
bene Willensbekundung der be-
troffenen Person in Form einer 
schriftlichen, auch elektroni-
schen, oder mündlichen Erklä-
rung oder, wenn aufgrund be-
sonderer Umstände erforderlich, 
in Form einer anderen eindeuti-
gen Handlung ermöglicht, mit 
der diese Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbei-
tung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten einver-
standen ist. Dies könnte etwa 
durch Anklicken eines Käst-
chens beim Besuch einer Inter-
netseite geschehen oder durch 
jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die be-

(25) Consent should be given 
by a clear affirmative ac-
tion establishing a freely 
given, specific, informed 
and unambiguous indica-
tion of the data subject's 
agreement to personal 
data relating to him or her 
being processed, such as 
by a written, including 
electronic, or oral state-
ment. This could include 
ticking a box when visit-
ing an Internet website, 
choosing technical set-
tings for information soci-
ety services or by any 
other statement or con-
duct which clearly indi-
cates in this context the 
data subject's acceptance 
of the proposed pro-
cessing of their personal 
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tung ihrer personenbezoge-
nen Daten signalisiert. Eine 
stillschweigende Einwilligung 
ohne Zutun der betroffenen 
Person stellt daher keine Ein-
willigung dar.Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demsel-
ben Zweck oder denselben 
Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge be-
ziehen. Wird die betroffene 
Person auf elektronischem 
Weg zur Einwilligung aufge-
fordert, muss die Aufforderung 
in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbre-
chung des Dienstes, in des-
sen Bereitstellung eingewilligt 
wird, erfolgen. 

haltensweise sein, mit der die 
betroffene Person in dem je-
weiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit 
der beabsichtigten Verarbei-
tung ihrer personenbezoge-
nen Daten signalisiert. 
Schweigen, die bloße Nut-
zung eines Dienstes oder 
Untätigkeit sollten daher 
keine Einwilligung darstellen. 
Die Einwilligung sollte sich auf 
alle zu demselben Zweck oder 
denselben Zwecken vorge-
nommene Verarbeitungsvor-
gänge beziehen. Wird die be-
troffene Person auf elektroni-
schem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Auffor-
derung in klarer und knapper 
Form und ohne unnötige Un-
terbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung einge-
willigt wird, erfolgen. 

troffene Person in dem jeweili-
gen Kontext eindeutig ihr Einver-
ständnis mit der beabsichtigten 
Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten signalisiert. Ein 
stillschweigendes Einverständnis 
ohne Zutun der betroffenen Per-
son sollte daher keine Einwilli-
gung darstellen. Soweit tech-
nisch machbar und wirksam, 
kann die Einwilligung der be-
troffenen Person durch die Be-
nutzung der entsprechenden 
Einstellungen eines Browsers 
oder einer anderen Anwendung 
erfolgen. In diesen Fällen ist es 
ausreichend, wenn die betroffe-
ne Person zu Beginn des Nut-
zungsvorgangs die Informatio-
nen erhält, die für eine ohne 
Zwang und in Kenntnis der 
Sachlage erteilte Einwilligung für 
den konkreten Fall erforderlich 
sind. (…). Die Einwilligung sollte 
sich auf alle zu demselben 
Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommenen Verarbeitungs-
vorgänge beziehen. Wenn die 
Verarbeitung mehreren Zwecken 
dient, sollte für sämtliche Verar-
beitungszwecke eine eindeutige 
Einwilligung gegeben werden. 
Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilli-
gung aufgefordert, so muss die 
Aufforderung in klarer und knap-
per Form und ohne unnötige Un-
terbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt 

data. Silence, pre-ticked 
boxes or inactivity should 
therefore not constitute 
consent. Consent should 
cover all processing activ-
ities carried out for the 
same purpose or purpos-
es. When the processing 
has multiple purposes, 
consent should be grant-
ed for all of the pro-
cessing purposes. If the 
data subject's consent is 
to be given following an 
electronic request, the 
request must be clear, 
concise and not unnec-
essarily disruptive to the 
use of the service for 
which it is provided. 
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wird, erfolgen. 

  25aa) Oftmals kann der Zweck 
der Datenverarbeitung für wis-
senschaftliche Zwecke zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung 
nicht vollständig angegeben 
werden. Daher sollten be-
troffene Personen ihre Einwil-
ligung für bestimmte Bereiche 
wissenschaftlicher Forschung 
geben können, wenn aner-
kannte ethische Standards für 
die wissenschaftliche For-
schung eingehalten werden. 
Unter der Voraussetzung, 
dass dies keinen unverhält-
nismäßigen Aufwand im Hin-
blick auf den Schutzzweck mit 
sich bringt, sollten die be-
troffenen Personen Gelegen-
heit erhalten, ihre Einwilligung 
nur für bestimme Forschungs-
bereiche oder Teile von For-
schungsprojekten in dem vom 
verfolgten Zweck zugelasse-
nen Maße zu erteilen. 

(25aa) It is often not possible 
to fully identify the 
purpose of data 
processing for scientific 
research purposes at the 
time of data collection. 
Therefore data subjects 
should be allowed to give 
their consent to certain 
areas of scientific 
research when in keeping 
with recognised ethical 
standards for scientific 
research. Data subjects 
should have the 
opportunity to give their 
consent only to certain 
areas of research or parts 
of research projects to 
the extent allowed by the 
intended purpose. 

 

  25a) Als genetische Daten sollten 
personenbezogene Daten 
über die ererbten oder erwor-
benen genetischen Merkmale 
eines Menschen gelten, die 
aus der Analyse einer biologi-
schen Probe des betreffenden 
Menschen, insbesondere 
durch DNA- oder RNA-
Analyse oder Analyse eines 

(25a) Genetic data should be 
defined as personal data 
relating to the genetic 
characteristics of an 
individual which have 
been inherited or 
acquired as they result 
from an analysis of a 
biological sample from 
the individual in question, 
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anderen Elements, durch die 
entsprechende Informationen 
erlangt werden können, ge-
wonnen werden. 

in particular by 
chromosomal, 
deoxyribonucleic acid 
(DNA) or ribonucleic acid 
(RNA) analysis or 
analysis of any other 
element enabling 
equivalent information to 
be obtained. 

26. Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle 
Daten gezählt werden, die 
sich auf den Gesundheitszu-
stand eines von der Verarbei-
tung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über 
die Vormerkung der betreffen-
den Person zur Erbringung 
medizinischer Leistungen, 
Angaben über Zahlungen oder 
die Berechtigung zum Emp-
fang medizinischer Dienstleis-
tungen, Nummern, Symbole 
oder Kennzeichen, die einer 
bestimmten Person zugeteilt 
wurden, um diese für medizi-
nische Zwecke eindeutig zu 
identifizieren, jede Art von In-
formationen über die betref-
fende Person, die im Rahmen 
der Erbringung von medizini-
schen Dienstleistungenerho-
ben wurden, Informationen, 
die von der Prüfung oder Un-
tersuchung eines Körperteils 
oder einer körpereigenen 
Substanz, darunter biologi-
scher Proben, abgeleitet wur-

 26. Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten (...) 
Daten zählen, die sich auf den 
Gesundheitszustand einer be-
troffenen Person beziehen und 
aus denen Informationen über 
die bisherige, derzeitige und 
künftige körperliche oder geis-
tige Gesundheit der betroffe-
nen Person hervorgehen; da-
zu gehören auch Informatio-
nen über die Vormerkung der 
Person zur Erbringung medizi-
nischer Leistungen, (...) Num-
mern, Symbole oder Kennzei-
chen, die einer bestimmten 
Person zugeteilt wurden, um 
diese für medizinische Zwecke 
eindeutig zu identifizieren, (...) 
Informationen, die von der 
Prüfung oder Untersuchung 
eines Körperteils oder einer 
körpereigenen Substanz, ein-
schließlich genetischer Daten 
und biologischer Proben, ab-
geleitet wurden, sowie Infor-
mationen etwa über Krankhei-
ten, Behinderungen, Krank-
heitsrisiken, Vorerkrankungen, 

(26) Personal data concern-
ing health should include 
all data pertaining to the 
health status of a data 
subject which reveal in-
formation relating to the 
past, current or future 
physical or mental health 
status of the data subject; 
including information 
about the individual col-
lected in the course of the 
registration for and the 
provision of health care 
services as referred to in 
Directive 2011/24/EU to 
the individual; a number, 
symbol or particular as-
signed to an individual to 
uniquely identify the indi-
vidual for health purpos-
es; information derived 
from the testing or exam-
ination of a body part or 
bodily substance, includ-
ing genetic data and bio-
logical samples; or any 
information on e.g. a dis-
ease, disability, disease 
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den, die Identifizierung einer 
Person als Erbringer einer 
Gesundheitsleistung für die 
betroffene Person sowie In-
formationen etwa über Krank-
heiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkran-
kungen, klinische Behandlun-
gen oder den physiologischen 
oder biomedizinischen Zu-
stand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft 
der Daten, gleich, ob sie von 
einem Arztoder sonstigem 
medizinischen Personal, ei-
nem Krankenhaus, einem 
medizinischen Gerät oder ei-
nem In-Vitro-Diagnose-Test 
stammen. 

klinische Behandlungen oder 
den physiologischen oder bio-
medizinischen Zustand der be-
troffenen Person unabhängig 
von der Herkunft der Daten, ob 
sie nun von einem Arzt oder 
sonstigem medizinischen Per-
sonal, einem Krankenhaus, 
einem medizinischen Gerät 
oder einem In-Vitro-Diagnose-
Test stammen. 

risk, medical history, clin-
ical treatment, or the ac-
tual physiological or bio-
medical state of the data 
subject independent of its 
source, such as e.g. from 
a physician or other 
health professional, a 
hospital, a medical de-
vice, or an in vitro diag-
nostic test. 

27. Zur Bestimmung der Haupt-
niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
in der Union sollten objektive 
Kriterien herangezogen wer-
den; ein Kriterium sollte dabei 
die effektive und tatsächliche 
Ausübung von Management-
tätigkeiten durch eine feste 
Einrichtung sein, in deren 
Rahmen die Grundsatzent-
scheidungen zur Festlegung 
der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung getrof-
fen werden. Dabei sollte nicht 
ausschlaggebend sein, ob die 
Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten tatsächlich an 
diesem Ort ausgeführt wird; 

 27. Die Hauptniederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in der Union sollte 
der Ort seiner Hauptverwal-
tung in der Union sein, es sei 
denn, dass Entscheidungen 
über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer anderen 
Niederlassung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen in 
der Union getroffen werden. In 
diesem Fall sollte die letztge-
nannte als Hauptniederlas-
sung gelten. Zur Bestimmung 
der Hauptniederlassung eines 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in der Union sollten 
objektive Kriterien herangezo-

(27) The main establishment 
of a controller in the 
Union should be the 
place of its central 
administration in the 
Union, unless the 
decisions on the 
purposes and means of 
processing of personal 
data are taken in another 
establishment of the 
controller in the Union. In 
this case the latter should 
be considered as the 
main establishment. The 
main establishment of a 
controller in the Union 
should be determined 
according to objective 
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das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mit-
tel und Verfahren zur Verar-
beitung personenbezogener 
Daten begründetan sich noch 
keine Hauptniederlassung und 
ist daher kein ausschlagge-
bender Faktor für das Beste-
hen einer solchen Niederlas-
sung. Die Hauptniederlassung 
des Auftragsverarbeiters sollte 
der Ort sein, an dem sich sei-
ne Hauptverwaltung in der 
Union befindet. 

gen werden; ein Kriterium soll-
te dabei die effektive und tat-
sächliche Ausübung von Ma-
nagementtätigkeiten durch ei-
ne feste Einrichtung sein, in 
deren Rahmen die Grundsatz-
entscheidungen zur Festle-
gung der Zwecke (...) und Mit-
tel der Verarbeitung getroffen 
werden. Dabei sollte nicht 
ausschlaggebend sein, ob die 
Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten tatsächlich an 
diesem Ort ausgeführt wird; 
das Vorhandensein und die 
Verwendung technischer Mittel 
und Verfahren zur Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten oder Verarbeitungstätigkei-
ten begründen an sich noch 
keine Hauptniederlassung und 
sind daher kein ausschlagge-
bender Faktor für das Beste-
hen einer solchen Niederlas-
sung. Die Hauptniederlassung 
des Auftragsverarbeiters sollte 
der Ort sein, an dem der Auf-
tragsverarbeiter seine Haupt-
verwaltung in der Union hat, 
oder – wenn er keine Haupt-
verwaltung in der Union hat – 
der Ort, an dem die wesentli-
chen Verarbeitungstätigkeiten 
in der Union stattfinden. Sind 
sowohl der für die Verarbei-
tung Verantwortliche als auch 
der Auftragsverarbeiter betrof-
fen, so sollte die Aufsichtsbe-
hörde des Mitgliedstaats, in 

criteria and should imply 
the effective and real 
exercise of management 
activities determining the 
main decisions as to the 
purposes and means of 
processing through stable 
arrangements. This 
criterion should not 
depend on whether the 
processing of personal 
data is actually carried 
out at that location; the 
presence and use of 
technical means and 
technologies for 
processing personal data 
or processing activities do 
not, in themselves, 
constitute such main 
establishment and are 
therefore not determining 
criteria for a main 
establishment. The main 
establishment of the 
processor should be the 
place of its central 
administration in the 
Union and, if it has no 
central administration in 
the Union, the place 
where the main 
processing activities take 
place in the Union. In 
cases involving both the 
controller and the 
processor, the competent 
lead supervisory authority 
should remain the 
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dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seine Haupt-
niederlassung hat, die zustän-
dige federführende Aufsichts-
behörde bleiben, doch sollte 
die Aufsichtsbehörde des Auf-
tragsverarbeiters als betroffe-
ne Aufsichtsbehörde betrach-
tet werden und sich an dem in 
dieser Verordnung vorgese-
henen Verfahren der Zusam-
menarbeit beteiligen. Auf je-
den Fall sollten die Aufsichts-
behörden des Mitgliedstaats 
oder der Mitgliedstaaten, in 
dem bzw. denen der Auf-
tragsverarbeiter eine oder 
mehrere Niederlassungen hat, 
nicht als betroffene Aufsichts-
behörden betrachtet werden, 
wenn sich der Beschlussent-
wurf nur auf den für die Verar-
beitung Verantwortlichen be-
zieht. 

 

 Wird die Verarbeitung durch 
eine Unternehmensgruppe 
vorgenommen, so sollte die 
Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung verantwortli-
chen Unternehmens als 
Hauptniederlassung der Un-
ternehmensgruppe gelten, es 
sei denn, die Zwecke und Mit-
tel der Verarbeitung werden 
von einem anderen Unter-
nehmen festgelegt. 

supervisory authority of 
the Member State where 
the controller has its main 
establishment but the 
supervisory authority of 
the processor should be 
considered as a 
supervisory authority 
concerned and participate 
to the cooperation 
procedure provided for by 
this Regulation. In any 
case, the supervisory 
authorities of the Member 
State or Member States 
where the processor has 
one or more 
establishments should 
not be considered as 
concerned supervisory 
authorities when the draft 
decision concerns only 
the controller. Where the 
processing is carried out 
by a group of 
undertakings, the main 
establishment of the 
controlling undertaking 
should be considered as 
the main establishment of 
the group of 
undertakings, except 
where the purposes and 
means of processing are 
determined by another 
undertaking. 
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28. Eine Unternehmensgruppe 
sollte aus einem herrschen-
den Unternehmen und den 
von diesem abhängigen Un-
ternehmen bestehen, wobei 
das herrschende Unterneh-
men dasjenige sein sollte, das 
zum Beispiel aufgrund von Ei-
gentümerschaft, finanzieller 
Beteiligung oder sonstiger 
Bestimmungen, die die Tätig-
keit des Unternehmens re-
geln, oder der Befugnis, Da-
tenschutzvorschriften einzu-
führen, einen beherrschenden 
Einfluss auf die übrigen Un-
ternehmen ausüben kann. 

 28. Eine Unternehmensgruppe 
sollte aus einem herrschenden 
Unternehmen und den von 
diesem abhängigen Unter-
nehmen bestehen, wobei das 
herrschende Unternehmen 
dasjenige sein sollte, das zum 
Beispiel aufgrund von Eigen-
tümerschaft, finanzieller Betei-
ligung oder sonstiger Bestim-
mungen, die die Tätigkeit des 
Unternehmens regeln, oder 
der Befugnis, Datenschutzvor-
schriften einzuführen, einen 
beherrschenden Einfluss auf 
die übrigen Unternehmen 
ausüben kann. Eine zentrales 
Unternehmen, das die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten in ihm angeschlossenen 
Unternehmen kontrolliert, bil-
det zusammen mit diesen eine 
Einheit, die als "Unterneh-
mensgruppe" behandelt wer-
den kann. 

(28) A group of undertakings 
should cover a controlling 
undertaking and its con-
trolled undertakings, 
whereby the controlling 
undertaking should be the 
undertaking which can 
exercise a dominant in-
fluence over the other 
undertakings by virtue, for 
example, of ownership, 
financial participation or 
the rules which govern it 
or the power to have per-
sonal data protection 
rules implemented. A 
central undertaking which 
controls the processing of 
personal data in under-
takings affiliated to it 
forms together with these 
undertakings an entity 
which may be treated as 
“group of undertakings”. 

 

29. Die personenbezogenen Da-
ten von Kindern müssen be-
sonderen Schutz genießen, 
da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen 
und ihrer Rechte bei der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten weniger bewusst sein 
dürften. Bei der Definition, 
wann eine Person als Kind 
gilt, sollte die Definition in der 

29. Die personenbezogenen Da-
ten von Kindern müssen be-
sonderen Schutz genießen, 
da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen 
und ihrer Rechte bei der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten weniger bewusst sein 
dürften. Erfolgt die Daten-
verarbeitung mit Einwilli-
gung der betroffenen Person 

29. Die personenbezogenen Da-
ten von Kindern (...) müssen 
besonderen Schutz genießen, 
da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen 
und ihrer Rechte bei der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten weniger bewusst sein 
dürften. (…). Dies betrifft ins-
besondere die Verwendung 
personenbezogener Daten 

(29) Children deserve specif-
ic protection of their per-
sonal data, as they may 
be less aware of risks, 
consequences, safe-
guards and their rights in 
relation to the processing 
of personal data. This 
concerns especially the 
use of personal data of 
children for the purposes 
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UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes zugrunde 
gelegt werden. 

in Bezug auf das unmittel-
bare Angebot von Waren 
oder Dienstleistungen an 
ein Kind bis zum vollendeten 
dreizehnten Lebensjahr, 
sollte die Einwilligung hierzu 
durch die Eltern oder den 
rechtlichen Vertreter des 
Kindes oder mit deren Zu-
stimmung erteilt werden. 
Sind die Adressaten Kinder, 
sollte altersgerechte Spra-
che verwendet werden. An-
dere Gründe der rechtmäßi-
gen Verarbeitung, etwa 
Gründe des öffentlichen In-
teresses, sollten anwendbar 
bleiben, etwa Verarbeitung 
im Zusammenhang mit Prä-
ventions- oder Beratungs-
diensten, die unmittelbar ei-
nem Kind angeboten wer-
den. 

von Kindern für Werbezwecke 
oder für die Erstellung von 
Persönlichkeits- oder Nutzer-
profilen und die Erhebung von 
Daten von Kindern bei der 
Nutzung von Diensten, die 
Kindern direkt angeboten wer-
den. 

of marketing or creating 
personality or user pro-
files and the collection of 
child data when using 
services offered directly 
to a child. The consent of 
the holder of parental re-
sponsibility should not be 
necessary in the context 
of preventive or counsel-
ling services offered di-
rectly to a child. 

30. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte ge-
genüber den betroffenen Per-
sonen nach Recht und Gesetz 
sowie nach Treu und Glauben 
und in transparenter Form er-
folgen. Insbesondere sollten 
die besonderen Zwecke, zu 
denen die Daten verarbeitet 
werden, eindeutig und recht-
mäßig sein und zum Zeitpunkt 
der Datenerfassung festste-
hen. Die erfassten Daten soll-
ten dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sowie 

 30. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte nach 
Recht und Gesetz erfolgen. 
(…). Für die betroffenen Per-
sonen sollte erkennbar sein, 
dass sie betreffende perso-
nenbezogene Daten erhoben, 
verwendet, eingesehen oder 
anderweitig verarbeitet werden 
und in welchem Umfang die 
Daten verarbeitet werden und 
künftig noch verarbeitet wer-
den sollen. Der Grundsatz der 
Transparenz setzt voraus, 
dass alle Informationen und 

(30) Any processing of per-
sonal data should be law-
ful and fair. It should be 
transparent for the indi-
viduals that personal data 
concerning them are col-
lected, used, consulted or 
otherwise processed and 
to which extent the data 
are processed or will be 
processed. The principle 
of transparency requires 
that any information and 
communication relating to 
the processing of those 
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auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwendi-
ge Minimum beschränkt sein; 
dies heißt vor allem, dass 
nicht unverhältnismäßig viele 
Daten erfasst werden und die 
Speicherfrist auf das unbe-
dingt erforderliche Mindest-
maß beschränkt bleibt. Perso-
nenbezogene Daten sollten 
nur verarbeitet werden dürfen, 
wenn der Zweck der Verarbei-
tung nicht durch andere Mittel 
erreicht werden kann. Es soll-
ten alle vertretbaren Schritte 
unternommen werden, damit 
unzutreffende oder unvoll-
ständige personenbezogene 
Daten gelöscht oder berichtigt 
werden. Um sicherzustellen, 
dass die Daten nicht länger 
als nötig gespeichert werden, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche Fristen für de-
ren Löschung oder regelmä-
ßige Überprüfung vorsehen. 

Mitteilungen zur Verarbeitung 
dieser Daten leicht zugänglich 
und verständlich und in klarer 
und einfacher Sprache abge-
fasst sind. Dies gilt insbeson-
dere für die Informationen 
über die Identität des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Zwecke der Verarbei-
tung und für sonstige Informa-
tionen, die eine faire und 
transparente Verarbeitung 
gewährleisten, bei der die be-
troffenen Personen und ihr 
Recht, eine Bestätigung und 
Mitteilung darüber zu erhalten, 
dass sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbei-
tet werden, geachtet werden. 
Die betroffenen Personen soll-
ten über die Risiken, Vorschrif-
ten, Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten informiert und darüber 
aufgeklärt werden, wie sie ihre 
diesbezüglichen Rechte gel-
tend machen können. Insbe-
sondere sollten die besonde-
ren Zwecke, zu denen die Da-
ten verarbeitet werden, ein-
deutig und rechtmäßig sein 
und zum Zeitpunkt der Daten-
erhebung feststehen. Die Da-
ten sollten für die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemes-
sen und sachlich relevant (...) 
sein; dies heißt insbesondere, 
dass nicht unverhältnismäßig 

data should be easily ac-
cessible and easy to un-
derstand, and that clear 
and plain language is 
used. This concerns in 
particular the information 
of the data subjects on 
the identity of the control-
ler and the purposes of 
the processing and fur-
ther information to ensure 
fair and transparent pro-
cessing in respect of the 
individuals concerned 
and their right to get con-
firmation and communica-
tion of personal data be-
ing processed concerning 
them. Individuals should 
be made aware on risks, 
rules, safeguards and 
rights in relation to the 
processing of personal 
data and how to exercise 
his or her rights in relation 
to the processing. In par-
ticular, the specific pur-
poses for which the data 
are processed should be 
explicit and legitimate and 
determined at the time of 
the collection of the data. 
The data should be ade-
quate, relevant and lim-
ited to what is necessary 
for the purposes for which 
the data are processed; 
this requires in particular 
ensuring that the period 
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viele Daten erfasst werden 
und die Speicherfrist auf das 
unbedingt erforderliche Min-
destmaß beschränkt bleibt. 
(…). Personenbezogene Da-
ten sollten nur verarbeitet wer-
den dürfen, wenn der Zweck 
der Verarbeitung nicht in zu-
mutbarer Weise durch andere 
Mittel erreicht werden kann. 
Um sicherzustellen, dass die 
Daten nicht länger als nötig 
gespeichert werden, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche Fristen für ihre Lö-
schung oder regelmäßige 
Überprüfung vorsehen. 

 

 Es sollten alle vertretbaren 
Schritte unternommen werden, 
damit unzutreffende oder un-
vollständige personenbezoge-
ne Daten gelöscht oder berich-
tigt werden. Personenbezoge-
ne Daten sollten so verarbeitet 
werden, dass ihre Sicherheit 
und Vertraulichkeit hinrei-
chend gewährleistet ist, wozu 
auch gehört, dass Unbefugte 
keinen Zugang zu den Daten 
haben und weder die Daten 
noch die Geräte, mit denen 
diese verarbeitet werden, be-
nutzen können. 

 

for which the data are 
stored is limited to a strict 
minimum. Personal data 
should only be processed 
if the purpose of the pro-
cessing could not rea-
sonably be fulfilled by 
other means. In order to 
ensure that the data are 
not kept longer than nec-
essary, time limits should 
be established by the 
controller for erasure or 
for a periodic review. 
Every reasonable step 
should be taken to ensure 
that personal data which 
are inaccurate are recti-
fied or deleted. Personal 
data should be processed 
in a manner that ensures 
appropriate security and 
confidentiality of the per-
sonal data, including for 
preventing unauthorised 
access to or the use of 
personal data and the 
equipment used for the 
processing. 
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31. Damit die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, müssen per-
sonenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person oder auf einer sonsti-
gen zulässigen Rechtsgrund-
lage verarbeitet werden, die 
sich aus dieser Verordnung 
oder – wann immer in dieser 
Verordnung darauf Bezug ge-
nommen wird – aus dem 
sonstigen Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten 
ergibt. 

31. Damit die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, müssen per-
sonenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person oder auf einer sonsti-
gen zulässigen Rechtsgrund-
lage verarbeitet werden, die 
sich aus dieser Verordnung 
oder – wann immer in dieser 
Verordnung darauf Bezug ge-
nommen wird – aus dem 
sonstigen Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten 
ergibt. Bei Kindern oder 
nicht geschäftsfähigen Per-
sonen sollte das Unions-
recht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten die Voraus-
setzungen für die Einwilli-
gung oder die Zustimmung 
zur Einwilligung dieser Per-
son regeln. 

31. Damit die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, müssen perso-
nenbezogene Daten mit Ein-
willigung der betroffenen Per-
son oder auf einer sonstigen 
zulässigen Rechtsgrundlage 
verarbeitet werden, die sich 
aus dieser Verordnung oder – 
wann immer in dieser Verord-
nung darauf Bezug genom-
men wird – aus dem sonstigen 
Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten ergibt, so 
unter anderem auf der Grund-
lage, dass sie zur Erfüllung der 
rechtlichen Verpflichtung, der 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt, oder 
zur Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder für die 
Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf Antrag 
der betroffenen Person erfol-
gen, erforderlich ist. 

(31) In order for processing 
to be lawful, personal da-
ta should be processed 
on the basis of the con-
sent of the person con-
cerned or some other le-
gitimate basis, laid down 
by law, either in this Reg-
ulation or in other Union 
or Member State law as 
referred to in this Regula-
tion, including the neces-
sity for compliance with 
the legal obligation to 
which the controller is 
subject or the necessity 
for the performance of a 
contract to which the data 
subject is party or in order 
to take steps at the re-
quest of the data subject 
prior to entering into a 
contract. 
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  31a) Wann immer sich diese Ver-
ordnung auf eine Rechts-
grundlage oder eine Legisla-
tivmaßnahme bezieht, erfor-
dert dies nicht notwendiger-
weise einen von einem Parla-
ment angenommenen Ge-
setzgebungsakt; davon unbe-
rührt bleiben Anforderungen 
gemäß der Verfassungsord-
nung des betreffenden Mit-
gliedstaats; die entsprechen-
den Rechtsgrundlagen oder 
Legislativmaßnahmen sollten 
jedoch klar und präzise sein 
und ihre Anwendung sollte für 
diejenigen, die ihnen unterlie-
gen, vorhersehbar sein, wie in 
der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen 
Union und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschen-
rechte gefordert. 

(31a) Wherever this Regula-
tion refers to a legal basis 
or a legislative measure, 
this does not necessarily 
require a legislative act 
adopted by a parliament, 
without prejudice to re-
quirements pursuant the 
constitutional order of the 
Member State concerned, 
however such legal basis 
or a legislative measure 
should be clear and pre-
cise and its application 
foreseeable for those 
subject to it as required 
by the case law of the 
Court of Justice of the 
European Union and the 
European Court of Hu-
man Rights. 

 

32. Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person, sollte die Beweislast, 
dass die betroffene Person ih-
re Einwilligung zu dem Verar-
beitungsvorgang gegeben hat, 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen liegen. Vor 
allem bei Abgabe einer schrift-
lichen Erklärung in anderem 
Zusammenhang sollten Vor-
kehrungen getroffen werden, 
die sicherstellen, dass die be-

32. Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person, sollte die Beweislast, 
dass die betroffene Person ih-
re Einwilligung zu dem Verar-
beitungsvorgang gegeben hat, 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen liegen. Vor 
allem bei Abgabe einer schrift-
lichen Erklärung in anderem 
Zusammenhang sollten Vor-
kehrungen getroffen werden, 
die sicherstellen, dass die be-

32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche be-
weisen können, dass die be-
troffene Person ihre Einwilli-
gung zu dem Verarbeitungs-
vorgang gegeben hat. Insbe-
sondere bei Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in ande-
rem Zusammenhang sollten 
Vorkehrungen getroffen wer-
den, die sicherstellen, dass die 

(32) Where processing is 
based on the data sub-
ject's consent, the con-
troller should be able to 
demonstrate that the data 
subject has given the 
consent to the processing 
operation. In particular in 
the context of a written 
declaration on another 
matter, safeguards 
should ensure that the 
data subject is aware that 
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troffene Person weiß, dass 
und wozu sie ihre Einwilligung 
erteilt. 

troffene Person weiß, dass 
und wozu sie ihre Einwilligung 
erteilt. Um den Grundsatz 
der Datenminimierung ein-
zuhalten, sollte die Beweis-
last nicht so verstanden 
werden, dass sie die positi-
ve Identifizierung der be-
troffenen Personen erfor-
dert, es sei denn, diese ist 
notwendig. In Anlehnung an 
die Regelungen des Zivil-
rechts (z. B. Richtlinie 
93/13/EWG

1
) sollten Daten-

schutzregelungen so klar 
und transparent wie mög-
lich sein. Sie sollten keine 
verborgenen oder nachteili-
gen Klauseln enthalten. In 
die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten Dritter 
kann nicht eingewilligt wer-
den. 

betroffene Person weiß, dass 
und wozu sie ihre Einwilligung 
erteilt. Eine vom für die Verar-
beitung Verantwortlichen vor-
formulierte Einwilligungserklä-
rung sollte in verständlicher 
und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen 
Sprache zur Verfügung ge-
stellt werden; der Inhalt der 
Erklärung sollte im Gesamt-
kontext nicht unüblich sein. 
Damit sie in Kenntnis der 
Sachlage ihre Einwilligung ge-
ben kann, sollte die betroffene 
Person mindestens wissen, 
wer der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ist und für 
welche Zwecke ihre perso-
nenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen; es sollte 
nur dann davon ausgegangen 
werden, dass sie ihre Einwilli-
gung ohne Zwang gegeben 
hat, wenn sie eine echte Wahl-
freiheit hat und somit in der 
Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzuzie-
hen, ohne dadurch Nachteile 
zu erleiden. 

and the extent to which 
consent is given. In line 
with  Council Directive 
93/13/EEC

1
 a declaration 

of consent pre-formulated 
by the controller should 
be provided in an intelli-
gible and easily accessi-
ble form, using clear and 
plain language and it 
should not contain unfair 
terms. For consent to be 
informed the data subject 
should be aware at least 
of the identity of the con-
troller and the purposes 
of the processing for 
which the personal data 
are intended; consent 
should not be regarded 
as freely-given if the data 
subject has no genuine 
and free choice and is 
unable to refuse or with-
draw consent without det-
riment. 

33. Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang er-
folgt, sollte klargestellt wer-
den, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grund-
lage für die Verarbeitung lie-
fert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfrei-

33. Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang er-
folgt, sollte klargestellt wer-
den, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grund-
lage für die Verarbeitung lie-
fert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfrei-

33) (…) (33) (…)  
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heit hat und somit nicht in der 
Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzuzie-
hen, ohne dadurch Nachteile 
zu erleiden. 

heit hat und somit nicht in der 
Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzuzie-
hen, ohne dadurch Nachteile 
zu erleiden. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn 
es sich bei dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde handelt, 
die aufgrund ihrer einschlä-
gigen hoheitlichen Befug-
nisse eine Verpflichtung 
auferlegen kann und die 
Einwilligung deshalb nicht 
als ohne Zwang abgegeben 
gelten kann. Die Verwen-
dung von Voreinstellungen, 
die die betroffene Person 
verändern muss, um der 
Verarbeitung zu widerspre-
chen, wie etwa standardmä-
ßig angekreuzte Kästchen, 
drückt keine freie Einwilli-
gung aus. Die Einwilligung 
für die Verarbeitung zusätz-
licher personenbezogener 
Daten, die für die Bereitstel-
lung von Dienstleistungen 
nicht notwendig sind, soll-
ten für die Verwendung die-
ser Dienstleistungen nicht 
verlangt werden. Wird die 
Einwilligung widerrufen, so 
kann dies zur Beendigung 
oder Nichterbringung einer 
Dienstleistung führen, die 
von den personenbezoge-
nen Daten abhängig ist. 
Kann nicht eindeutig fest-
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gestellt werden, ob der be-
absichtigte Zweck noch be-
steht, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche in 
regelmäßigen Abständen 
die betroffene Person über 
die Verarbeitung unterrich-
ten und eine erneute Bestä-
tigung ihrer Einwilligung 
verlangen. 

34. Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen 
Person und des für die Verar-
beitung Verantwortlichen ein 
klares Ungleichgewicht be-
steht. Dies ist vor allem dann 
der Fall, wenn sich die be-
troffene Person in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen befindet, zum Bei-
spiel dann, wenn personenbe-
zogene Daten von Arbeitneh-
mern durch den Arbeitgeber 
im Rahmen von Beschäfti-
gungsverhältnissen verarbei-
tet werden. Handelt es sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine Be-
hörde, bestünde ein Ungleich-
gewicht nur bei Verarbei-
tungsvorgängen, bei denen 
die Behörde aufgrund ihrer 
jeweiligen obrigkeitlichen Be-
fugnisse eine Verpflichtung 

34. Entfällt 34. Um sicherzustellen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt 
ist, sollte diese in besonderen 
Fällen, wenn zwischen der be-
troffenen Person und dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht be-
steht und es deshalb in Anbe-
tracht aller Umstände in dem 
speziellen Fall unwahrscheinlich 
ist, dass die Einwilligung ohne 
Zwang gegeben wurde, keine 
rechtliche Handhabe liefern. Die 
Einwilligung gilt nicht als ohne 
Zwang erteilt, wenn zu verschie-
denen Daten-
verarbeitungsvorgängen nicht 
gesondert eine Einwilligung er-
teilt werden kann, obwohl dies 
im Einzelfall angebracht ist, oder 
wenn die Erfüllung eines Ver-
trags von der Einwilligung ab-
hängig gemacht wird, obwohl 
dies für diese Erfüllung nicht er-
forderlich ist, und der betroffenen 
Person ein anderer Zugang zu 
gleichwertigen vertraglichen 
Leistungen ohne Einwilligung 

(34) In order to safeguard 
that consent has been 
freely-given, consent 
should not provide a valid 
legal ground for the pro-
cessing of personal data 
in a specific case, where 
there is a clear imbalance 
between the data subject 
and the controller, in par-
ticular where the control-
ler is a public authority 
and this makes it unlikely 
that consent was given 
freely in all the circum-
stances of that specific 
situation. Consent is pre-
sumed not to be freely 
given, if it does not allow 
separate consent to be 
given to different data 
processing operations 
despite it is appropriate in 
the individual case, or if 
the performance of a con-
tract, including the provi-
sion of a service is made 
dependent on the con-
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auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne 
Zwang abgegeben gelten 
kann, wobei die Interessen 
der betroffenen Person zu be-
rücksichtigen sind. 

nicht in zumutbarer Weise mög-
lich ist. 

sent despite this is not 
necessary for such per-
formance. 

35. Die Verarbeitung von Daten 
sollte rechtmäßig sein, wenn 
sie für die Erfüllung oder den 
geplanten Abschluss eines 
Vertrags erforderlich ist. 

 35. Die Verarbeitung von Daten soll-
te rechtmäßig sein, wenn sie für 
die Erfüllung oder den geplanten 
Abschluss eines Vertrags erfor-
derlich ist. 

(35) Processing should be 
lawful where it is neces-
sary in the context of a 
contract or the intended 
entering into a contract. 

 

  35a) Diese Verordnung enthält all-
gemeine Vorschriften über den 
Datenschutz und sieht vor, dass 
in besonderen Fällen die Mit-
gliedstaaten auch befugt sind, 
einzelstaatliche Vorschriften über 
den Datenschutz zu erlassen. 
Die Verordnung schließt daher 
nicht Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten aus, in denen die 
Umstände spezifischer Verarbei-
tungssituationen festgelegt wer-
den, einschließlich einer genaue-
ren Bestimmung der Vorausset-
zungen, unter denen die Verar-
beitung personenbezogener Da-
ten rechtmäßig ist. Das nationale 
Recht kann auch spezielle Ver-
arbeitungsbedingungen für spe-
zifische Sektoren und für die 
Verarbeitung spezieller Katego-
rien von Daten vorsehen. 

(35a) (…)  

36. Erfolgt die Verarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Ver-

36. Erfolgt die Verarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Ver-

37. Erfolgt die Verarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Verant-

(36) Where processing is 
carried out in compliance 
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antwortlichen aufgrund einer 
ihm obliegenden gesetzlichen 
Verpflichtung oder ist die Ver-
arbeitung zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe im öffentlichen 
Interesse oder in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erforder-
lich, muss hierfür eine 
Rechtsgrundlage im Unions-
recht oder im nationalen 
Recht bestehen, die im Falle 
einer Beschneidung von 
Rechten und Freiheiten den 
Anforderungen der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union genügt. Desglei-
chen muss im Unionsrecht 
oder im nationalen Recht ge-
regelt werden, ob es sich bei 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, der mit der 
Wahrnehmung einer Aufgabe 
betraut wurde, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt, um eine Behörde oder 
um eine andere unter das öf-
fentliche Recht fallende natür-
liche oder juristische Person 
oder eine natürliche oder juris-
tische Person des Privat-
rechts, wie beispielsweise ei-
ne Berufsvereinigung, handeln 
soll. 

antwortlichen aufgrund einer 
ihm obliegenden gesetzlichen 
Verpflichtung oder ist die Ver-
arbeitung zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe im öffentlichen 
Interesse oder in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erforder-
lich, muss hierfür eine 
Rechtsgrundlage im Unions-
recht oder im nationalen 
Recht bestehen, die im Falle 
einer Beschneidung von 
Rechten und Freiheiten den 
Anforderungen der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union genügt. Dies 
schließt auch Tarifverträge 
ein, die nach einzelstaatli-
chem Recht für allgemein 
verbindlich erklärt werden 
können. Desgleichen muss 
im Unionsrecht oder im natio-
nalen Recht geregelt werden, 
ob es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen, der mit der Wahrneh-
mung einer Aufgabe betraut 
wurde, die im öffentlichen In-
teresse liegt oder in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erfolgt, um 
eine Behörde oder um eine 
andere unter das öffentliche 
Recht fallende natürliche oder 
juristische Person oder eine 
natürliche oder juristische 
Person des Privatrechts, wie 
beispielsweise eine Berufs-
vereinigung, handeln soll. 

wortlichen aufgrund einer ihm 
obliegenden rechtlichen Ver-
pflichtung oder ist die Verarbei-
tung zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interes-
se oder in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt erforderlich, muss hierfür 
eine (...) Grundlage im Unions-
recht oder im nationalen Recht 
eines Mitgliedstaats bestehen. 
(…). Desgleichen sollte im Uni-
onsrecht oder im nationalen 
Recht geregelt werden, für wel-
che Zwecke die Daten verarbei-
tet werden dürfen. Ferner könn-
ten in dieser (...) Rechtsgrundla-
ge die allgemeinen Bedingungen 
der Verordnung zur Regelung 
der Rechtmäßigkeit der Daten-
verarbeitung präzisiert und könn-
te darin festgelegt werden, wie 
der für die Verarbeitung Verant-
wortliche zu bestimmen ist, wel-
che Art von Daten verarbeitet 
werden, welche Personen be-
troffen sind, an welche Einrich-
tungen die Daten weitergege-
ben, für welche Zwecke und wie 
lange sie gespeichert werden 
dürfen und welche anderen 
Maßnahmen ergriffen werden, 
um zu gewährleisten, dass die 
Verarbeitung nach Recht und 
Gesetz erfolgt. 

 

 Desgleichen sollte im Unions-
recht oder im nationalen Recht 

with a legal obligation to 
which the controller is 
subject or where pro-
cessing is necessary for 
the performance of a task 
carried out in the public 
interest or in the exercise 
of an official authority, the 
processing should have a 
basis in Union law, or in 
the national law of a 
Member State. This Reg-
ulation does not require 
that a specific law is nec-
essary for each individual 
processing. A law as a 
basis for several pro-
cessing operations based 
on a legal obligation to 
which the controller is 
subject or where pro-
cessing is necessary for 
the performance of a task 
carried out in the public 
interest or in the exercise 
of an official authority 
may be sufficient. It 
should be also for Union 
or Member State law to 
determine the purpose of 
processing. Furthermore, 
this basis could specify 
the general conditions of 
the Regulation governing 
the lawfulness of data 
processing, determine 
specifications for deter-
mining the controller, the 
type of data which are 
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geregelt werden, ob es sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der eine 
Aufgabe wahrnimmt, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung hoheitlicher Ge-
walt erfolgt, um eine Behörde 
oder um eine andere unter das 
öffentliche Recht fallende na-
türliche oder juristische Person 
oder eine natürliche oder juris-
tische Person des Privat-
rechts, wie beispielsweise eine 
Berufsvereinigung, handeln 
soll, sofern dies durch ein öf-
fentliches Interesse gerechtfer-
tigt ist, etwa weil es um ge-
sundheitliche Belange, wie die 
öffentliche Gesundheit oder 
die soziale Sicherheit oder die 
Verwaltung von Leistungen 
der Gesundheitsfürsorge, 
geht. 

 

subject to the processing, 
the data subjects con-
cerned, the entities to 
which the data may be 
disclosed, the purpose 
limitations, the storage 
period and other 
measures to ensure law-
ful and fair processing. It 
should also be for Union 
or Member State law to 
determine whether the 
controller performing a 
task carried out in the 
public interest or in the 
exercise of official author-
ity should be a public au-
thority or another natural 
or legal person governed 
by public law, or by pri-
vate law such as a pro-
fessional association, 
where grounds of public 
interest so justify includ-
ing for health purposes, 
such as public health and 
social protection and the 
management of health 
care services. 

37. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte eben-
falls als rechtmäßig angese-
hen werden, wenn sie erfor-
derlich ist, um ein le-
benswichtiges Interesse der 
betroffenen Person zu schüt-
zen. 

 38. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte eben-
falls als rechtmäßig angese-
hen werden, wenn sie erfor-
derlich ist, um ein lebenswich-
tiges Interesse der betroffenen 
Person oder einer anderen 
Person zu schützen. (…). Ei-
nige Arten der Datenverarbei-

(37) The processing of per-
sonal data should equally 
be regarded as lawful 
where it is necessary to 
protect an interest which 
is essential for the data 
subject's life or that of 
another person. Personal 
data should only be pro-
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tung können sowohl wichtigen 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses als auch lebenswichti-
gen Interessen der betroffenen 
Person dienen; so kann bei-
spielsweise die Verarbeitung 
für humanitäre Zwecke ein-
schließlich der Überwachung 
von Epidemien und deren 
Ausbreitung oder in humanitä-
ren Notfällen insbesondere bei 
Naturkatastrophen erforderlich 
sein. 

cessed based on the vital 
interest of another natural 
person in principle where 
the processing cannot be 
manifestly based on an-
other legal basis. Some 
types of data processing 
may serve both important 
grounds of public interest 
and the vital interests of 
the data subject as for in-
stance when processing 
is necessary for humani-
tarian purposes, including 
for monitoring epidemic 
and its spread or in situa-
tions of humanitarian 
emergencies, in particular 
in situations of natural 
and man-made disasters. 

38. Die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung kann durch die be-
rechtigten Interessen eines für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grund-
rechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person nicht 
überwiegen. Diese Interessen 
sind besonders sorgfältig ab-
zuwägen, wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder be-
sonders schutzwürdig sind.Die 
betroffene Person sollte das 
Recht haben, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, der Verar-

38. Die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder, im 
Fall der Weitergabe, die be-
rechtigten Interessen eines 
Dritten, dem die Daten wei-
tergegeben wurden, können 
eine Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung darstellen, 
sofern die berechtigten Er-
wartungen der betroffenen 
Person, die auf ihrem Ver-
hältnis zu dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
beruhen, erfüllt werden und 
die Interessen oder die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person 

39. Die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung kann durch die be-
rechtigten Interessen eines für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen, auch eines für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, an 
den die Daten weitergegeben 
werden dürfen, oder eines 
Dritten begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grund-
rechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person nicht 
überwiegen. Ein berechtigtes 
Interesse könnte beispielswei-
se vorliegen, wenn eine rele-
vante und angemessene Ver-
bindung zwischen der be-
troffenen Person und dem für 

(38) The legitimate interests 
of a controller, including 
of a controller to which 
the data may be dis-
closed, or of a third party 
may provide a legal basis 
for processing, provided 
that the interests or the 
fundamental rights and 
freedoms of the data sub-
ject are not overriding, 
taking into consideration 
the reasonable expecta-
tions of data subjects 
based on the relationship 
with the controller. Legit-
imate interest could exist 
for example when there is 
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beitung zu widersprechen, 
ohne dass ihr dadurch Kosten 
entstehen.Aus Transparenz-
gründen sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche ver-
pflichtet werden, seine be-
rechtigten Interessen gegen-
über der betroffenen Person 
ausdrücklich darzulegen und 
diese außerdem zu dokumen-
tieren und die betroffene Per-
son über ihr Widerspruchs-
recht zu belehren. Da es dem 
Gesetzgeber obliegt, per Ge-
setz die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden zu schaffen, 
greift dieser Rechtfertigungs-
grund nicht bei Verarbeitun-
gen durch Behörden, die die-
se in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vornehmen. 

nicht überwiegen. Diese Inte-
ressen sind besonders sorg-
fältig abzuwägen, wenn es 
sich bei der betroffenen Per-
son um ein Kind handelt, da 
Kinder besonders schutzwür-
dig sind. Sofern die Interes-
sen oder die Grundrechte 
und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person nicht 
überwiegen, sollte von der 
Verarbeitung, die auf pseu-
donymisierte Daten be-
schränkt ist, vermutet wer-
den, dass die berechtigten 
Erwartungen der betroffe-
nen Person, die auf ihrem 
Verhältnis zu dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen beruhen, erfüllt wer-
den. Die betroffene Person 
sollte das Recht haben, der 
Verarbeitung zu widerspre-
chen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Trans-
parenzgründen sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen ge-
genüber der betroffenen Per-
son ausdrücklich darzulegen 
und diese außerdem zu do-
kumentieren und die betroffe-
ne Person über ihr Wider-
spruchsrecht zu belehren. 
Insbesondere dann, wenn 
personenbezogene Daten in 
Situationen verarbeitet wer-
den, in denen eine betroffe-

die Verarbeitung Verantwortli-
chen besteht, z.B. wenn die 
betroffene Person ein Kunde 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen ist oder in seinen 
Diensten steht. (...) Auf jeden 
Fall wäre das Bestehen eines 
berechtigten Interesses be-
sonders sorgfältig abzuwägen, 
wobei auch zu prüfen ist, ob 
eine betroffene Person zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung 
und angesichts der Umstände, 
unter denen sie erfolgt, abse-
hen kann, dass möglicher-
weise eine Verarbeitung für 
diesen Zweck erfolgen wird. 
Dabei ist besonders zu be-
rücksichtigen, ob es sich bei 
der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder be-
sonders schutzwürdig sind. 
Die betroffene Person sollte 
das Recht haben, aus Grün-
den, die sich aus ihrer beson-
deren Situation ergeben, der 
Verarbeitung zu widerspre-
chen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Trans-
parenzgründen sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen ge-
genüber der betroffenen Per-
son ausdrücklich darzulegen 
und diese außerdem zu do-
kumentieren und die betroffe-
ne Person über ihr Wider-
spruchsrecht zu belehren. (…) 

a relevant and appropri-
ate relationship between 
the data subject and the 
controller in situations 
such as the data subject 
being a client or in the 
service of the controller. 
At any rate the existence 
of a legitimate interest 
would need careful as-
sessment including 
whether a data subject 
can reasonably expect at 
the time and in the con-
text of the collection of 
the data that processing 
for this purpose may take 
place. The interests and 
fundamental rights of the 
data subject could in par-
ticular override the inter-
est of the data controller 
where personal data are 
processed in circum-
stances where data sub-
jects do not reasonably 
expect further processing. 
Given that it is for the leg-
islator to provide by law 
the legal basis for public 
authorities to process da-
ta, this legal ground 
should not apply for the 
processing by public au-
thorities in the perfor-
mance of their tasks. The 
processing of personal 
data strictly necessary for 
the purposes of prevent-
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ne Person vernünftiger-
weise nicht mit einer weite-
ren Verarbeitung rechnen 
muss könnten die Interes-
sen und Grundrechte der 
betroffenen Person das In-
teresse des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen 
überwiegen. Da es dem Ge-
setzgeber obliegt, per Gesetz 
die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung von Daten durch 
Behörden zu schaffen, greift 
dieser Rechtfertigungsgrund 
nicht bei Verarbeitungen 
durch Behörden, die diese in 
Erfüllung ihrer Aufgaben vor-
nehmen. 

ing fraud also constitutes 
a legitimate interest of the 
data controller con-
cerned. The processing 
of personal data for direct 
marketing purposes may 
be regarded as carried 
out for a legitimate inter-
est. 

  38a) Für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, die Teil einer Un-
ternehmensgruppe oder einer 
Einrichtung sind, die einer 
zentralen Stelle zugeordnet 
ist, können ein berechtigtes In-
teresse haben, personenbe-
zogene Daten innerhalb der 
Unternehmensgruppe für in-
terne Verwaltungszwecke, 
einschließlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von Kunden und Mitarbeitern, 
zu übermitteln. Die Grundprin-
zipien für die Übermittlung 
personenbezogener Daten in-
nerhalb von Unternehmens-
gruppen an ein Unternehmen 
in einem Drittland (...) bleiben 
unberührt. 

(38a) Controllers that are 
part of a group of 
undertakings or institution 
affiliated to a central body 
may have a legitimate 
interest to transmit 
personal data within the 
group of undertakings for 
internal administrative 
purposes, including the 
processing of clients' or 
employees' personal 
data. The general 
principles for the transfer 
of personal data, within a 
group of undertakings, to 
an undertaking located in 
a third country remain 
unaffected. 
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39. Die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden, Computer-
Notdienste(Computer 
Emergency Response Teams 
– CERT beziehungsweise 
Computer Security Incident 
Response Teams - CSIRT), 
Betreiber von elektronischen 
Kommunikationsnetzen und –
diensten sowie durch Anbieter 
von Sicherheitstechnologien 
und -diensten stellt in dem 
Maße ein berechtigtes Inte-
resse des jeweiligen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dar, wie dies für die Gewähr-
leistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit unbedingt 
notwendig ist, d. h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines 
Netzes oder Informationssys-
tems gewährleistet wird, mit 
einem vorgegebenen Grad 
der Zuverlässigkeit Störungen 
oder widerrechtliche mutwilli-
ge Eingriffe abzuwehren, die 
die Verfügbarkeit, Authentizi-
tät, Vollständigkeit und Ver-
traulichkeit von gespeicherten 
oder übermittelten Daten so-
wie die Sicherheit damit zu-
sammenhängender Dienste, 
die über diese Netze oder In-
formationssysteme angeboten 
werden bzw. zugänglich sind, 
beeinträchtigen.Ein solches 
berechtigtes Interesse könnte 
beispielsweise darin beste-

39. Die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden, Computer-
Notdienste (Computer 
Emergency Response Teams 
- CERT beziehungsweise 
Computer Security Incident 
Response Teams - CSIRT), 
Betreiber von elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -
diensten sowie durch Anbieter 
von Sicherheitstechnologien 
und -diensten stellt in dem 
Maße ein berechtigtes Inte-
resse des jeweiligen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dar, wie dies für die Gewähr-
leistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit unbedingt 
notwendig und verhältnis-
mäßig ist, d. h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines 
Netzes oder Informationssys-
tems gewährleistet wird, Stö-
rungen oder mutwillige Eingrif-
fe abzuwehren, die die Ver-
fügbarkeit, Authentizität, Voll-
ständigkeit und Vertraulichkeit 
von gespeicherten oder über-
mittelten Daten sowie die Si-
cherheit damit zusammen-
hängender Dienste, die über 
diese Netze oder Informati-
onssysteme angeboten wer-
den, beeinträchtigen. Ein sol-
ches berechtigtes Interesse 
könnte beispielsweise darin 
bestehen, den unberechtigten 
Zugang zu elektronischen 

39. Die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden, Computer-
Notdienste (Computer 
Emergency Response 
Teams – CERT, beziehungs-
weise Computer Security Inci-
dent Response Teams – 
CSIRT), Betreiber von elektro-
nischen Kommunikationsnet-
zen und -diensten sowie durch 
Anbieter von Sicherheitstech-
nologien und -diensten stellt in 
dem Maße ein berechtigtes In-
teresse des jeweiligen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dar, wie dies für die Gewähr-
leistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit unbedingt 
notwendig ist, d.h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines 
Netzes oder Informationssys-
tems gewährleistet wird, mit 
einem vorgegebenen Grad der 
Zuverlässigkeit Störungen o-
der widerrechtliche mutwillige 
Eingriffe abzuwehren, die die 
Verfügbarkeit, Authentizität, 
Vollständigkeit und Vertrau-
lichkeit von gespeicherten o-
der übermittelten Daten sowie 
die Sicherheit damit zusam-
menhängender Dienste, die 
über diese Netze oder Infor-
mationssysteme angeboten 
werden bzw. zugänglich sind, 
beeinträchtigen. Ein solches 
berechtigtes Interesse könnte 
beispielsweise darin bestehen, 

(39) The processing of data 
to the extent strictly nec-
essary and proportionate 
for the purposes of ensur-
ing network and infor-
mation security, i.e. the 
ability of a network or an 
information system to re-
sist, at a given level of 
confidence, accidental 
events or unlawful or ma-
licious actions that com-
promise the availability, 
authenticity, integrity and 
confidentiality of stored or 
transmitted data, and the 
security of the related 
services offered by, or 
accessible via, these 
networks and systems, by 
public authorities, Com-
puter Emergency Re-
sponse Teams – CERTs, 
Computer Security Inci-
dent Response Teams – 
CSIRTs, providers of 
electronic communica-
tions networks and ser-
vices and by providers of 
security technologies and 
services, constitutes a le-
gitimate interest of the 
data controller con-
cerned. This could, for 
example, include prevent-
ing unauthorised access 
to electronic communica-
tions networks and mali-
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hen, den unberechtigten Zu-
gang zu elektronischen Kom-
munikationsnetzen, die Ver-
breitung schädlicher Pro-
grammcodes, die Abwehr von 
Angriffen in Form der geziel-
ten Überlastung von Ser-
vern(„Denial of access“-
Angriffe) sowie Schädigungen 
von Computer- und elektroni-
schen Kommunikationssyste-
men zu verhindern. 

Kommunikationsnetzen, die 
Verbreitung schädlicher Pro-
grammcodes, die Abwehr von 
Angriffen in Form der geziel-
ten Überlastung von Servern 
(„Denial of access“-Angriffe) 
sowie Schädigungen von 
Computer- und elektronischen 
Kommunikationssystemen zu 
verhindern. Dieser Grundsatz 
gilt auch für die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten zur Beschränkung 
missbräuchlichen Zugangs 
zu und die Verwendung von 
öffentlich zugänglichen 
Netzwerken oder Informati-
onssystemen, wie das Füh-
ren schwarzer Listen von 
elektronischen Kennungen. 

den Zugang Unbefugter zu 
elektronischen Kommunikati-
onsnetzen, die Verbreitung 
schädlicher Programmcodes, 
die Abwehr von Angriffen in 
Form der gezielten Überlas-
tung von Servern ("Denial of 
access"-Angriffe) sowie Schä-
digungen von Computer- und 
elektronischen Kommunikati-
onssystemen zu verhindern. 
Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in dem für 
die Verhinderung von Betrug 
unbedingt erforderlichen Um-
fang ist ebenfalls ein berech-
tigtes Interesse des jeweiligen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
zum Zwecke der Direktwer-
bung kann als eine einem be-
rechtigten Interesse dienende 
Verarbeitung betrachtet wer-
den. 

cious code distribution 
and stopping ‘denial of 
service’ attacks and 
damage to computer and 
electronic communication 
systems.  

 39a. Sofern die Interessen oder 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen 
Person nicht überwiegen, 
sollte die Vermutung gelten, 
dass die Verhütung oder 
Begrenzung von Schäden 
beim für die Datenverarbei-
tung Verantwortlichen für 
die berechtigten Interessen 
des für die Datenverarbei-
tung Verantwortlichen oder, 
im Fall der Weitergabe, für 
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die berechtigten Interessen 
des Dritten, an den die Da-
ten weitergegeben wurden, 
durchgeführt wird und die 
berechtigten Erwartungen 
der betroffenen Person, die 
auf ihrem Verhältnis zu dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beruhen, er-
füllt werden. Dieser Grund-
satz gilt auch für die Durch-
setzung von Rechtsansprü-
chen gegen eine betroffene 
Person, wie die Einziehung 
von Forderungen oder zivil-
rechtliche Schadensersatz-
ansprüche und Rechtsbe-
helfe. 

 39b. Sofern die Interessen oder 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen 
Person nicht überwiegen, 
sollte die Vermutung gelten, 
dass die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zum 
Zwecke der Direktvermark-
tung für eigene oder ähnli-
che Waren und Dienstleis-
tungen oder zum Zwecke 
der Direktvermarktung auf 
dem Postweg für die be-
rechtigten Interessen des 
für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen oder, im 
Fall der Weitergabe, für die 
berechtigten Interessen des 
Dritten, an den die Daten 
weitergegeben wurden, 
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durchgeführt wird und die 
berechtigten Erwartungen 
der betroffenen Person, die 
auf ihrem Verhältnis zu dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beruhen, er-
füllt werden, wenn gut 
sichtbare Informationen 
über das Widerspruchsrecht 
und die Quelle der perso-
nenbezogenen Daten ange-
geben werden. Die Verarbei-
tung von Angaben über Ge-
schäftskontakte sollten im 
Allgemeinen so betrachtet 
werden, dass sie für die be-
rechtigten Interessen des 
für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen oder, im 
Fall der Weitergabe, für die 
berechtigten Interessen des 
Dritten, an den die Daten 
weitergegeben wurden, 
durchgeführt wird und die 
berechtigten Erwartungen 
der betroffenen Person, die 
auf ihrem Verhältnis zu dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beruhen, er-
füllt werden. Dies sollte 
auch für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gelten, die die betroffene 
Person offenkundig veröf-
fentlicht hat. 

40. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten für andere 
Zwecke sollte nur zulässig 

40. Entfällt 40. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten für andere 
Zwecke als die, für die die Da-

(40) The processing of per-
sonal data for other pur-
poses than the purposes 
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sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ur-
sprünglich erhoben wurden, 
vereinbar sind, beispielsweise 
dann, wenn die Verarbeitung 
für historische oder statisti-
sche Zwecke oder zum Zwe-
cke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist. Ist 
der andere Zweck nicht mit 
dem ursprünglichen Zweck, 
für den die Daten erhoben 
wurden, vereinbar, muss der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche hierfür die Einwilli-
gung der betroffenen Person 
einholen oder die Verarbei-
tung auf einen anderen 
Rechtmäßigkeitsgrund stüt-
zen, der sich beispielsweise 
aus dem Unionsrecht oder 
dem Recht des Mitgliedstaats, 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, 
ergibt. In jedem Fall sollte ge-
währleistet sein, dass die in 
dieser Verordnung niederge-
legten Grundsätze angewandt 
werden und die betroffene 
Person über diese anderen 
Zwecke unterrichtet wird. 

ten ursprünglich erhoben wur-
den, sollte nur zulässig sein, 
wenn die Verarbeitung mit den 
Zwecken, für die die Daten ur-
sprünglich erhoben wurden, 
vereinbar ist. In diesem Fall ist 
keine andere gesonderte 
Rechtsgrundlage erforderlich 
als diejenige für die Datener-
hebung. (...) Ist die Verarbei-
tung für die Wahrnehmung ei-
ner Aufgabe erforderlich, die 
im öffentlichen Interesse liegt, 
oder erfolgt sie in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt, die dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übertragen wurde, 
so können im Unionsrecht o-
der im Recht der Mitgliedstaa-
ten die Aufgaben und Zwecke 
bestimmt und konkretisiert 
werden, für die eine Weiter-
verarbeitung als rechtmäßig 
erachtet wird. (...) Die Weiter-
verarbeitung für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwe-
cke oder für statistische, wis-
senschaftliche oder historische 
Zwecke (...) oder im Hinblick 
auf eine künftige Streitbeile-
gung sollte als konformer 
rechtmäßiger Verarbeitungs-
vorgang gelten. Die im Unions-
recht oder im Recht der Mit-
gliedstaaten vorgesehene 
Rechtsgrundlage für die Erhe-
bung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten kann 
auch als Rechtsgrundlage für 

for which the data have 
been initially collected 
should be only allowed 
where the processing is 
compatible with those 
purposes for which the 
data have been initially 
collected. In such case no 
separate legal basis is 
required other than the 
one which allowed the 
collection of the data. If 
the processing is neces-
sary for the performance 
of a task carried out in the 
public interest or in the 
exercise of official author-
ity vested in the control-
ler, Union law or Member 
State law may determine 
and specify the tasks and 
purposes for which the 
further processing shall 
be regarded as  compati-
ble and lawful. The fur-
ther processing for ar-
chiving purposes in the 
public interest, or scien-
tific and historical 
research purposes or sta-
tistical purposes should 
be considered as compat-
ible lawful processing op-
erations. The legal basis 
provided by Union or 
Member State law for the 
processing of personal 
data may also provide a 
legal basis for further 
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eine Weiterverarbeitung zu 
anderen Zwecken dienen, 
wenn diese Zwecke den zu-
gewiesenen Aufgaben ent-
sprechen und der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche in 
rechtlicher Hinsicht berechtigt 
ist, die Daten für diese ande-
ren Zwecke zu erheben. 

 

 Um sich zu vergewissern, 
dass ein Zweck der Weiterver-
arbeitung mit dem Zweck, für 
den die Daten ursprünglich er-
hoben wurden, vereinbar ist, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Einhal-
tung aller Anforderungen für 
die Rechtmäßigkeit der ur-
sprünglichen Verarbeitung un-
ter anderem prüfen, ob ein Zu-
sammenhang zwischen den 
Zwecken, für die die Daten er-
hoben wurden, und den Zwe-
cken der beabsichtigten Wei-
terverarbeitung besteht, in 
welchem Kontext die Daten 
erhoben wurden, was die rea-
listischen Erwartungen der be-
troffenen Person in Bezug auf 
die weitere Verwendung die-
ser Daten einschließt, um wel-
che Art von personenbezoge-
nen Daten es sich handelt, 
welche Folgen die beabsich-
tigte Weiterverarbeitung für die 
betroffenen Personen hat und 

processing. In order to 
ascertain whether a pur-
pose of further pro-
cessing is compatible 
with the purpose for 
which the data are initially 
collected, the controller, 
after having met all the 
requirements for the law-
fulness of the original 
processing, should take 
into account inter alia any 
link between those pur-
poses and the purposes 
of the intended further 
processing, the context in 
which the data have been 
collected, in particular the 
reasonable expectations 
of data subjects based on 
their relationship with the  
controller as to their fur-
ther use, the nature of the 
personal data, the conse-
quences of the intended 
further processing for da-
ta subjects, and the ex-
istence of appropriate 
safeguards in both the 
original and intended fur-
ther processing opera-
tions. Where the data 
subject has given consent 
or the processing is 
based on Union or Mem-
ber State law which con-
stitutes a necessary and 
proportionate measure in 
a democratic society to 
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ob sowohl beim ursprüngli-
chen als auch beim beabsich-
tigten Verarbeitungsvorgang 
geeignete Garantien beste-
hen. Ist der beabsichtigte an-
dere Zweck nicht mit dem ur-
sprünglichen Zweck, für den 
die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, so muss der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
hierfür die Einwilligung der be-
troffenen Person einholen o-
der die Verarbeitung auf einen 
anderen Rechtmäßigkeits-
grund stützen, der sich bei-
spielsweise aus dem Unions-
recht oder dem Recht des Mit-
gliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. (…). 

 

 In jedem Fall sollte gewährleis-
tet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten 
Grundsätze angewandt wer-
den und insbesondere die be-
troffene Person über diese 
anderen Zwecke unterrichtet 
wird und ihre Rechte ein-
schließlich des Widerspruchs-
rechts gewahrt werden. (…). 
Der Hinweis des für die Verar-
beitung Verantwortlichen auf 
mögliche Straftaten oder Be-
drohungen der öffentlichen Si-
cherheit und die Übermittlung 
dieser Daten an eine zustän-

safeguard, in particular, 
important objectives of 
general public interests, 
the controller should be 
allowed to further process 
the data irrespective of 
the compatibility of the 
purposes. In any case, 
the application of the 
principles set out by this 
Regulation and in particu-
lar the information of the 
data subject on those 
other purposes and on 
his or her rights including 
the right to object, should 
be ensured. Indicating 
possible criminal acts or 
threats to public security 
by the controller and 
transmitting the relevant 
data in individual cases or 
in several cases relating 
to the same criminal act 
or threats to public securi-
ty to a competent authori-
ty should be regarded as 
being in the legitimate in-
terest pursued by the 
controller. However such 
transmission in the legiti-
mate interest of the con-
troller or further pro-
cessing of personal data 
should be prohibited if the 
processing is not compat-
ible with a legal, profes-
sional or other binding 
obligation of secrecy. 
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dige Behörde sollten als im be-
rechtigten Interesse des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
gelten. Eine derartige Über-
mittlung personenbezogener 
Daten im berechtigten Interes-
se des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder deren 
Weiterverarbeitung sollte je-
doch unzulässig sein, wenn 
die Verarbeitung mit einer 
rechtlichen, beruflichen oder 
auf sonstige Weise verbindli-
chen Pflicht zur Geheimhal-
tung unvereinbar ist 

41. Personenbezogene Daten, 
die ihrem Wesen nach beson-
ders sensibel und anfällig für 
eine Verletzung von Grund-
rechten oder der Privatsphäre 
sind, bedürfen eines besonde-
ren Schutzes. Derartige Daten 
dürfen nicht ohne ausdrückli-
che Einwilligung der betroffe-
nen Person verarbeitet wer-
den.Ausnahmen von diesem 
Verbot sollten im Bedarfsfall 
jedoch ausdrücklich vorgese-
hen werden, insbesondere 
wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätig-
keiten bestimmter Vereinigun-
gen oder Stiftungen vorge-
nommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten 
einsetzen. 

41. entfällt 41. Personenbezogene Daten, 
die ihrem Wesen nach hin-
sichtlich der Grundrechte 
und -freiheiten (...) besonders 
sensibel sind, bedürfen eines 
besonderen Schutzes, da im 
Zusammenhang mit ihrer Ver-
arbeitung erhebliche Risiken 
für die Grundrechte 
und -freiheiten auftreten kön-
nen. Diese Daten sollten auch 
personenbezogene Daten um-
fassen, aus denen die rassi-
sche oder ethnische Herkunft 
hervorgeht, wobei die Tatsa-
che, dass in dieser Verord-
nung der Begriff "rassische 
Herkunft" verwendet wird, 
nicht bedeutet, dass die Euro-
päische Union Theorien, mit 
denen versucht wird, die Exis-
tenz verschiedener menschli-
cher Rassen zu belegen, gut-

(41) Personal data which are, 
by their nature, particular-
ly sensitive in relation to 
fundamental rights and 
freedoms, deserve specif-
ic protection as the con-
text of their processing 
may create important 
risks for the fundamental 
rights and freedoms. 
These data should also 
include personal data re-
vealing racial or ethnic 
origin, whereby the use of 
the term ‘racial origin’ in 
this Regulation does not 
imply an acceptance by 
the Union of theories 
which attempt to deter-
mine the existence of 
separate human races. 
The processing of photo-
graphs will not systemati-
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heißt. Derartige Daten sollten 
nicht verarbeitet werden, es 
sei denn, die Verarbeitung ist 
in den in dieser Verordnung 
dargelegten konkreten Fällen 
zulässig, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass im Recht der 
Mitgliedstaaten besondere Da-
tenschutzbestimmungen fest-
gelegt sein können, um die 
Anwendung der Bestimmun-
gen dieser Verordnung anzu-
passen, damit die Einhaltung 
einer rechtlichen Verpflichtung 
oder die Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Inte-
resse oder die Ausübung ho-
heitlicher Gewalt, die dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen übertragen wurde, mög-
lich ist. Außer den speziellen 
Anforderungen an eine derar-
tige Verarbeitung sollten die 
allgemeinen Grundsätze und 
andere Bestimmungen dieser 
Verordnung, insbesondere 
hinsichtlich der Bedingungen 
für eine rechtmäßige Verarbei-
tung, gelten. Ausnahmen von 
dem allgemeinen Verbot der 
Verarbeitung dieser speziellen 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten sollten u.a. bei aus-
drücklicher Einwilligung der 
betroffenen Person oder im 
Bedarfsfall ausdrücklich vor-
gesehen werden, insbesonde-
re wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätig-

cally be a sensitive pro-
cessing, as they will only 
be covered by the defini-
tion of biometric data 
when being processed 
through a specific tech-
nical means allowing the 
unique identification or 
authentication of an indi-
vidual. Such data should 
not be processed, unless 
processing is allowed in 
specific cases set out in 
this Regulation, taking in-
to account that Member 
States law may lay down 
specific provisions on da-
ta protection in order to 
adapt the application of 
the rules of this Regula-
tion for compliance with a 
legal obligation or for the 
performance of a task 
carried out in the public 
interest or in the exercise 
of official authority vested 
in the controller. In addi-
tion to the specific re-
quirements for such pro-
cessing, the general prin-
ciples and other rules of 
this Regulation should 
apply, in particular as re-
gards the conditions for 
lawful processing. Dero-
gations from the general 
prohibition for processing 
such special categories of 
personal data should be 
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keiten bestimmter Vereinigun-
gen oder Stiftungen vorge-
nommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten 
einsetzen. 

 

 Bestimmte Kategorien perso-
nenbezogener Daten können 
auch verarbeitet werden, wenn 
die Daten offenkundig öffent-
lich gemacht wurden oder dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen freiwillig und auf 
Wunsch der betroffenen Per-
son für einen bestimmten, von 
der betroffenen Person ange-
gebenen Zweck übermittelt 
wurden und die Verarbeitung 
im Interesse der betroffenen 
Person erfolgt. 

 

 Im Recht der Mitgliedstaaten 
und der Union kann vorgese-
hen werden, dass das allge-
meine Verbot der Verarbeitung 
dieser speziellen Kategorien 
personenbezogener Daten in 
bestimmten Fällen durch die 
ausdrückliche Zustimmung der 
betroffenen Person nicht auf-
gehoben werden darf. 

explicitly provided, inter 
alia where the data sub-
ject gives his or her ex-
plicit consent or in re-
spect of specific needs in 
particular where the pro-
cessing is carried out in 
the course of legitimate 
activities by certain asso-
ciations or foundations 
the purpose of which is to 
permit the exercise of 
fundamental freedoms. 

42. Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Daten-

42. Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Daten-

42. Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Daten-

(42) Derogating from the 
prohibition on processing 
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kategorien sollten auch dann 
erlaubt sein, wenn es dafür 
eine gesetzliche Grundlage 
gibt, und – vorbehaltlich be-
stimmter Garantien zum 
Schutz der perso-
nenbezogenen Daten und an-
derer Grundrechte – wenn 
dies durch ein öffentliches In-
teresse gerechtfertigt ist, spe-
ziell wenn es um gesundheitli-
che Belange geht, wie die 
Gewährleistung der öffentli-
chen Gesundheit oder der so-
zialen Sicherheit oder die 
Verwaltung von Leistungen 
der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit der 
Verfahren zur Abrechnung 
von Krankenversicherungs-
leistungen sichergestellt wer-
den soll, oder wenn die Verar-
beitung historischen oder sta-
tistischen Zwecke oder wis-
senschaftliche Forschungs-
zwecken dient. 

kategorien sollten auch dann 
erlaubt sein, wenn es dafür 
eine gesetzliche Grundlage 
gibt, und – vorbehaltlich be-
stimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten und anderer 
Grundrechte – wenn dies 
durch ein öffentliches Interes-
se gerechtfertigt ist, speziell 
wenn es um gesundheitliche 
Belange geht, wie die Ge-
währleistung der öffentlichen 
Gesundheit oder der sozialen 
Sicherheit oder die Verwal-
tung von Leistungen der Ge-
sundheitsfürsorge, vor allem 
wenn dadurch die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Verfah-
ren zur Abrechnung von Kran-
kenversicherungsleistungen 
sichergestellt werden soll, o-
der wenn die Verarbeitung 
historischen oder statistischen 
Zwecken oder wissenschaftli-
chen Forschungszwecken 
oder Archivdiensten dient. 

kategorien sollten auch erlaubt 
sein, wenn sie im Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten 
vorgesehen sind, und – vor-
behaltlich angemessener Ga-
rantien zum Schutz der perso-
nenbezogenen Daten und an-
derer Grundrechte – wenn 
dies durch ein (...) öffentliches 
Interesse gerechtfertigt ist, 
insbesondere für die Verarbei-
tung von Daten auf dem Ge-
biet des Arbeitsrechts und des 
Rechts der sozialen Sicherheit 
und des Sozialschutzes ein-
schließlich Renten und zwecks 
Überwachung der Gesundheit 
und Gesundheitswarnungen, 
Prävention oder Kontrolle an-
steckender Krankheiten und 
anderer schwerer Gesund-
heitsgefahren oder zwecks 
Gewährleistung hoher Quali-
täts- und Sicherheitsstandards 
bei der Gesundheitsversor-
gung, den Gesundheits-
dienstleistungen, Arzneimitteln 
und Medizinprodukten oder 
zwecks Bewertung der öffent-
lichen Maßnahmen im Ge-
sundheitsbereich, u.a. durch 
die Ausarbeitung von Quali-
täts- und Tätigkeitsindikatoren. 

 Dies kann wegen gesundheit-
licher Belange geschehen, wie 
die Gewährleistung der öffent-
lichen Gesundheit (...) und die 
Verwaltung von Leistungen 

sensitive categories of 
data should also be 
allowed when provided 
for in Union or Member 
State law and subject to 
suitable safeguards, so 
as to protect personal 
data and other 
fundamental rights, where 
grounds of public interest 
so justify, in particular 
processing data in the 
field of of employment 
law, social protection law 
including pensions and 
for health security, 
monitoring and alert 
purposes, the prevention 
or control of 
communicable diseases 
and other serious threats 
to health. This may be 
done for health purposes, 
including public health 
and the management of 
health-care services, 
especially in order to 
ensure the quality and 
cost-effectiveness of the 
procedures used for 
settling claims for benefits 
and services in the health 
insurance system, or for 
archiving purposes in the 
public interest, or scien-
tific and historical 
research purposes or sta-
tistical purposes. A 
derogation should also 
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der Gesundheitsversorgung, 
insbesondere wenn dadurch 
die Qualität und Wirtschaftlich-
keit der Verfahren zur Abrech-
nung von Krankenversiche-
rungsleistungen sichergestellt 
werden soll, oder wenn die 
Verarbeitung im öffentlichen 
Interesse liegenden Archiv-
zwecken oder historischen, 
statistischen und wissen-
schaftlichen Zwecken (...) 
dient. 

 

 Die Verarbeitung solcher Da-
ten sollte zudem ausnahms-
weise erlaubt sein, wenn sie 
erforderlich ist, um rechtliche 
Ansprüche, sei es in einem 
Gerichtsverfahren oder sei es 
in einem Verwaltungsverfah-
ren oder einem außergerichtli-
chen Verfahren, zu begrün-
den, geltend zu machen oder 
zu verteidigen. 

allow processing of such 
data where necessary for 
the establishment, 
exercise or defence of 
legal claims, regardless 
of whether in a judicial 
procedure or whether in 
an administrative or any 
out-of-court procedure. 

  42a) Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten, die eines 
höheren Schutzes bedürfen, dür-
fen nur dann für gesundheitsbe-
zogene Zwecke verarbeitet wer-
den, wenn dies für das Erreichen 
dieser Zwecke im Interesse des 
Einzelnen wie der Gesellschaft 
insgesamt erforderlich ist, insbe-
sondere im Zusammenhang mit 

(42a) Special categories of 
personal data which de-
serve higher protection, 
may only be processed 
for health-related purpos-
es where necessary to 
achieve those purposes 
for the benefit of individu-
als and society as a 
whole, in particular in the 
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der Verwaltung der Dienste und 
Systeme der Gesundheitsver-
sorgung oder Sozialfürsorge, 
einschließlich der Verarbeitung 
dieser Daten durch die Verwal-
tung und die zentralen nationa-
len Gesundheitsbehörden 
zwecks Qualitätskontrolle, Ver-
waltungsinformationen und der 
allgemeinen nationalen und loka-
len Überwachung des Gesund-
heitssystems oder des Sozial-
systems und zwecks Gewähr-
leistung der Kontinuität der Ge-
sundheitsversorgung und Sozial-
fürsorge und der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsver-
sorgung oder Sicherstellung und 
Überwachung der Gesundheit 
und Gesundheitswarnungen o-
der für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, zu histo-
rischen, statistischen oder wis-
senschaftlichen Zwecken sowie 
für Studien, die im öffentlichen 
Interesse im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit durchgeführt 
werden. Diese Verordnung sollte 
daher die Bedingungen für die 
Verarbeitung spezieller Katego-
rien personenbezogener Ge-
sundheitsdaten im Hinblick auf 
bestimmte Erfordernisse harmo-
nisieren, insbesondere wenn die 
Verarbeitung dieser Daten für 
gesundheitsbezogene Zwecke 
von Personen durchgeführt wird, 
die nach dem einzelstaatlichen 
Recht dem Berufsgeheimnis un-

context of the manage-
ment of health or social 
care services and sys-
tems including the pro-
cessing by the manage-
ment and central national 
health authorities of such 
data for the purpose of 
quality control, manage-
ment information and the 
general national and local 
supervision of the health 
or social care system, 
and ensuring continuity of 
health or social care and 
cross-border healthcare 
or health security, moni-
toring and alert purposes, 
or for archiving purposes 
in the public interest or 
scientific and historical 
research purposes or sta-
tistical purposes based 
on Union or Member 
State law which has to 
meet an objective of 
public interest, as well as 
for studies conducted in 
the public interest in the 
area of public health. 
Therefore this Regulation 
should provide for har-
monised conditions for 
the processing of special 
categories of personal 
data concerning health, in 
respect of specific needs, 
in particular where the 
processing of these data 
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terliegen (...). Im Recht der Uni-
on bzw. der Mitgliedstaaten soll-
ten besondere und geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der 
Grundrechte und der personen-
bezogenen Daten natürlicher 
Personen vorgesehen werden. 
(…). 

is carried out for certain 
health-related purposes 
by persons subject to a 
legal obligation of profes-
sional secrecy. Union or 
Member State law should 
provide for specific and 
suitable measures so as 
to protect the fundamen-
tal rights and the personal 
data of individuals. Mem-
ber States should be al-
lowed to maintain or in-
troduce further condi-
tions, including limita-
tions, with regard to the 
processing of genetic da-
ta, biometric data or 
health data. However, 
this should not hamper 
the free flow of data with-
in the Union when those 
conditions apply to cross-
border processing of such 
data. 

  42b) Aus Gründen des öffentlichen 
Interesses in Bereichen der öf-
fentlichen Gesundheit kann es 
notwendig sein, spezielle Kate-
gorien personenbezogener (...) 
Daten auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Person zu verar-
beiten. Diese Verarbeitung un-
terliegt geeigneten und besonde-
ren Maßnahmen zum Schutz der 
Grundrechte und -freiheiten na-
türlicher Personen. In diesem 
Zusammenhang sollte der Be-

(42b) The processing of 
special categories of 
personal data may be 
necessary for reasons of 
public interest in the 
areas of public health 
without consent of the 
data subject. This 
processing is subject to 
suitable and specific 
measures so as to protect 
the rights and freedoms 
of individuals. In that 
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griff "öffentliche Gesundheit" im 
Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 zu Gemein-
schaftsstatistiken über öffentliche 
Gesundheit und über Gesund-
heitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz ausgelegt werden 
und alle Elemente im Zusam-
menhang mit der Gesundheit 
wie den Gesundheitszustand 
einschließlich Morbidität und Be-
hinderung, die sich auf diesen 
Gesundheitszustand auswirken-
den Determinanten, den Bedarf 
an Gesundheitsversorgung, die 
der Gesundheitsversorgung zu-
gewiesenen Mittel, die Bereitstel-
lung von Gesundheitsversor-
gungsleistungen und den allge-
meinen Zugang zu diesen Leis-
tungen sowie die entsprechen-
den Ausgaben und die Finanzie-
rung und schließlich die Ursa-
chen der Mortalität einschließen. 
Eine solche Verarbeitung perso-
nenbezogener Gesundheitsda-
ten aus Gründen des öffentli-
chen Interesses darf nicht dazu 
führen, dass Dritte, unter ande-
rem Arbeitgeber, Versicherungs- 
und Finanzunternehmen, solche 
personenbezogene Daten zu 
anderen Zwecken verarbeiten. 

context, ‘public health’ 
should be interpreted as 
defined in Regulation 
(EC) No 1338/2008 of the 
European Parliament and 
of the Council of 16 
December 2008 on 
Community statistics on 
public health and health 
and safety at work, 
meaning all elements 
related to health, namely 
health status, including 
morbidity and disability, 
the determinants having 
an effect on that health 
status, health care needs, 
resources allocated to 
health care, the provision 
of, and universal access 
to, health care as well as 
health care expenditure 
and financing, and the 
causes of mortality. Such 
processing of personal 
data concerning health 
for reasons of public 
interest should not result 
in personal data being 
processed for other 
purposes by third parties 
such as employers, 
insurance and banking 
companies. 

43. Auch die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch 
staatliche Stellen für verfas-

 43. Auch die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch 
staatliche Stellen für verfas-

(43) Moreover, the pro-
cessing of personal data 
by official authorities for 
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sungsrechtlich oder im inter-
nationalen Recht verankerte 
Ziele von staatlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften 
erfolgt aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses. 

sungsrechtlich oder im interna-
tionalen Recht verankerte Zie-
le von staatlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften er-
folgt aus Gründen des öffentli-
chen Interesses. 

achieving aims, laid down 
in constitutional law or in-
ternational public law, of 
officially recognised reli-
gious associations is car-
ried out on grounds of 
public interest. 

44. Wenn es in einem Mitglied-
staat zum Funktionieren des 
demokratischen Systems ge-
hört, dass die politischen Par-
teien im Zusammenhang mit 
Wahlen Daten über die politi-
sche Einstellung von Perso-
nen sammeln, kann die Ver-
arbeitung derartiger Daten aus 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses zugelassen werden, 
sofern angemessene Garan-
tien vorgesehen werden. 

 44. Wenn es in einem Mitglied-
staat zum Funktionieren des 
demokratischen Systems ge-
hört, dass die politischen Par-
teien im Zusammenhang mit 
Wahlen Daten über die politi-
sche Einstellung von Perso-
nen sammeln, kann die Verar-
beitung derartiger Daten aus 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses zugelassen werden, 
sofern angemessene Garan-
tien vorgesehen werden. 

(44) Where in the course of 
electoral activities, the 
operation of the demo-
cratic system requires in 
a Member State that polit-
ical parties compile data 
on people's political opin-
ions, the processing of 
such data may be permit-
ted for reasons of public 
interest, provided that 
appropriate safeguards 
are established. 

 

45. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person nicht 
bestimmen, sollte er nicht ver-
pflichtet sein, zur bloßen Ein-
haltung einer Vorschrift dieser 
Verordnung zusätzliche Daten 
einzuholen, um die betroffene 
Person zu bestimmen. Macht 
die betroffene Person von ih-
rem Auskunftsrecht Gebrauch, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht 
haben, bei der betroffenen 
Person weitere Informationen 

45. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person nicht 
bestimmen, sollte er nicht ver-
pflichtet sein, zur bloßen Ein-
haltung einer Vorschrift dieser 
Verordnung zusätzliche Daten 
einzuholen, um die betroffene 
Person zu bestimmen. Macht 
die betroffene Person von ih-
rem Auskunftsrecht Gebrauch, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht 
haben, bei der betroffenen 
Person weitere Informationen 

45. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person nicht 
bestimmen (...), so sollte er 
nicht verpflichtet sein, zur blo-
ßen Einhaltung einer Vorschrift 
dieser Verordnung zusätzliche 
Daten einzuholen, um die be-
troffene Person zu bestimmen. 
(…). Allerdings sollte er sich 
nicht weigern, zusätzliche In-
formationen entgegenzuneh-
men, die von der betroffenen 
Person beigebracht werden, 
um ihre Rechte geltend zu 

(45) If the data processed by 
a controller do not permit 
the controller to identify a 
natural person, the data 
controller should not be 
obliged to acquire addi-
tional information in order 
to identify the data sub-
ject for the sole purpose 
of complying with any 
provision of this Regula-
tion. However, the con-
troller should not refuse 
to take additional infor-
mation provided by the 
data subject in order to 
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einzuholen, die ihn in die Lage 
versetzen, die von der betref-
fenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu 
lokalisieren. 

einzuholen, die ihn in die Lage 
versetzen, die von der betref-
fenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu 
lokalisieren. Ist es der be-
troffenen Person möglich, 
diese Informationen bereit-
zustellen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che nicht die Möglichkeit 
haben, sich auf einen Man-
gel an Informationen zu be-
rufen, um ein Ersuchen um 
Zugang abzulehnen. 

machen. support the exercise of 
his or her rights. Identifi-
cation should include the 
digital identification of a 
data subject, for example 
through authentication 
mechanism such as the 
same credentials, used 
by the data subject to log-
into the on-line service of-
fered by the data control-
ler. 

46. Der Grundsatz der Transpa-
renz setzt voraus, dass eine 
für die Öffentlichkeit oder die 
betroffene Person bestimmte 
Information leicht zugänglich 
sowie in einfacher und ver-
ständlicher Sprache abgefasst 
ist. Dies gilt ganz besonders 
für bestimmte Situationen wie 
etwa Werbung im Internet, wo 
die große Zahl der Beteiligten 
und die Komplexität der dazu 
benötigten Technik es der be-
troffenen Person schwer ma-
chen zu erkennen und nach-
zuvollziehen, ob, von wem 
und zu welchem Zweck seine 
Daten erfasst werden. Wenn 
sich die Verarbeitung speziell 
an Kinder richtet, sollten auf-
grund der besonderen 
Schutzwürdigkeit von Kindern 
Informationen und Hinweise in 
einer kindgerechten Sprache 

 46. Der Grundsatz der Transpa-
renz setzt voraus, dass eine 
für die Öffentlichkeit oder die 
betroffene Person bestimmte 
Information leicht zugänglich 
sowie in klarer und einfacher 
Sprache abgefasst ist und ge-
gebenenfalls zusätzlich visuel-
le Elemente verwendet wer-
den. Diese Information könnte 
auch in elektronischer Form 
bereitgestellt werden, bei-
spielsweise auf einer Website, 
wenn sie für die Öffentlichkeit 
bestimmt ist. Dies gilt insbe-
sondere für bestimmte Situati-
onen wie etwa Werbung im In-
ternet, wo die große Zahl der 
Beteiligten und die Komplexi-
tät der dazu benötigten Tech-
nik es der betroffenen Person 
schwer machen, zu erkennen 
und nachzuvollziehen, ob, von 
wem und zu welchem Zweck 

(46) The principle of 
transparency requires 
that any information 
addressed to the public or 
to the data subject should 
be concise, easily 
accessible and easy to 
understand, and that 
clear and plain language 
and, additionally, where 
appropriate, visualisation 
is used. This information 
could be provided in 
electronic form, for 
example, when 
addressed to the public, 
through a website. This is 
in particular relevant 
where in situations, such 
as online advertising, the 
proliferation of actors and 
the technological 
complexity of practice 
make it difficult for the 
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erfolgen. sie betreffende personenbe-
zogene Daten erfasst werden. 
Wenn sich die Verarbeitung 
(...) an Kinder richtet, sollten 
aufgrund der besonderen 
Schutzwürdigkeit von Kindern 
Informationen und Hinweise in 
einer kindgerechten Sprache 
erfolgen. 

data subject to know and 
understand if personal 
data relating to him or her 
are being collected, by 
whom and for what 
purpose. Given that 
children deserve specific 
protection, any 
information and 
communication, where 
processing is addressed 
to a child, should be in 
such a clear and plain 
language that the child 
can easily understand. 

47. Es gilt, die Modalitäten fest-
zulegen, die es einer betroffe-
nen Person ermöglichen, die 
ihr nach diese Verordnung zu-
stehenden Rechte wahrzu-
nehmen, etwa dass sie ein 
kostenfreies Auskunftsrecht 
oder ein Recht auf Be-
richtigung oder Löschung von 
Daten besitzt oder von ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen kann. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
sollte verpflichtet werden, in-
nerhalb einer bestimmten Frist 
auf das Ansuchen der be-
troffenen Person zu antworten 
und eine etwaige Ablehnung 
des Ansuchens zu begründen. 

47. Es gilt, die Modalitäten fest-
zulegen, die es einer betroffe-
nen Person ermöglichen, die 
ihr nach dieser Verordnung 
zustehenden Rechte und etwa 
das Recht auf kostenfreie 
Auskunft oder das Recht auf 
Berichtigung oder Löschung 
der Daten wahrzunehmen 
oder von ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch zu machen. 
Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sollte verpflichtet 
werden, innerhalb einer an-
gemessenen Frist auf das 
Ansuchen der betroffenen 
Person zu antworten und eine 
etwaige Ablehnung des Ansu-
chens zu begründen 

47. Es gilt, die Modalitäten festzule-
gen, die es einer betroffenen 
Person ermöglichen, die ihr nach 
dieser Verordnung zustehenden 
Rechte wahrzunehmen, (...) was 
Instrumente zur Wahrnehmung 
insbesondere des Auskunfts-
rechts und des Rechts auf Be-
richtigung oder Löschung von 
Daten und zur Ausübung des 
Widerspruchsrechts einschließt. 
So sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche auch dafür sor-
gen, dass Anträge elektronisch 
gestellt werden können, insbe-
sondere wenn die personenbe-
zogenen Daten elektronisch ver-
arbeitet werden. Der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet werden, den Antrag 
der betroffenen Person ohne 
ungebührliche Verzögerung und 
spätestens innerhalb einer fest-

(47) Modalities should be 
provided for facilitating 
the data subject’s 
exercise of their rights 
provided by this 
Regulation, including 
mechanisms to request 
and if applicable obtain, 
free of charge, in 
particular access to data, 
rectification, erasure and 
to exercise the right to 
object. Thus the controller 
should also provide 
means for requests to be 
made electronically, 
especially where personal 
data are processed by 
electronic means. The 
controller should be 
obliged to respond to 
requests of the data 
subject without undue 
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gelegten Frist von einem Monat 
zu beantworten und gegebenen-
falls zu begründen, warum er ihn 
ablehnt. 

 

 Bei offenkundig unbegründeten 
oder unverhältnismäßigen An-
trägen, zum Beispiel wenn die 
betroffene Person ungebührlich 
und wiederholt Informationen 
verlangt oder wenn die betroffe-
ne Person ihr Recht auf Informa-
tion missbraucht, beispielsweise 
indem sie in ihrem Antrag fal-
sche oder irreführende Angaben 
macht, könnte sich der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
weigern, aufgrund des Antrags 
tätig zu werden. 

delay and at the latest 
within one month and 
give reasons where the 
controller does not intend 
to comply with the data 
subject's request. 

48. Die Grundsätze von Treu und 
Glauben und Transparenz bei 
der Verarbeitung setzen vo-
raus,dass die betroffene Per-
son insbesondere über die 
Existenz des Verarbeitungs-
vorgangs und seine Zwecke, 
die Speicherfrist, das Recht 
auf Auskunft sowie das Recht 
auf Berichtigung und Lö-
schung der Daten und das 
Beschwerderecht informiert 
wird. Werden die Daten bei 
der betroffenen Person erho-
ben, sollte dieser darüber hin-
aus mitgeteilt werden, ob sie 

48. Die Grundsätze von Treu und 
Glauben und Transparenz bei 
der Verarbeitung setzen vo-
raus, dass die betroffene Per-
son insbesondere über die 
Existenz des Verarbeitungs-
vorgangs und seine Zwecke, 
die voraussichtliche Spei-
cherdauer für den jeweiligen 
Zweck, ob Daten an Dritte 
oder in Drittstaaten übermit-
telt werden sollen, die be-
treffenden Widerspruchs-
möglichkeiten und das 
Recht auf Auskunft sowie 
das Recht auf Berichtigung 

48. Die Grundsätze einer fairen und 
transparenten Verarbeitung ma-
chen es erforderlich, dass die 
betroffene Person (...) über die 
Existenz des Verarbeitungsvor-
gangs und seine Zwecke (...) in-
formiert wird. Der für die Verar-
beitung Verantwortliche sollte 
der betroffenen Person alle 
sonstigen Informationen zur Ver-
fügung stellen, die notwendig 
sind, um eine faire und transpa-
rente Verarbeitung zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus sollte er 
die betroffene Person darauf 
hinweisen, dass ein Profil erstellt 

(48) The principles of fair and 
transparent processing 
require that the data sub-
ject should be informed of 
the existence of the pro-
cessing operation and its 
purposes. The controller 
should provide the data 
subject with any further 
information necessary to 
guarantee fair and trans-
parent processing having 
regard to the specific cir-
cumstances and context 
in which the personal da-
ta are processed. Fur-
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verpflichtet ist, die Daten be-
reitzustellen, und welche Fol-
gen eine Zurückhaltung der 
Daten nach sich ziehen wür-
de. 

und Löschung der Daten 
und das Beschwerderecht in-
formiert werden sollte. Wer-
den die Daten bei der be-
troffenen Person erhoben, 
sollte dieser darüber hinaus 
mitgeteilt werden, ob sie ver-
pflichtet ist, die Daten bereit-
zustellen, und welche Folgen 
eine Zurückhaltung der Daten 
nach sich ziehen würde. Die-
se Information sollte den 
betroffenen Personen nach 
der Bereitstellung verein-
fachter Informationen in 
Form standardisierter Icons 
präsentiert werden, was 
auch bedeuten kann, dass 
sie leicht zugänglich ist. 
Das sollte auch bedeuten, 
dass personenbezogene Da-
ten in einer Weise verarbei-
tet werden, die es den be-
troffenen Personen erlaubt, 
ihre Rechte wirksam wahr-
zunehmen. 

wird und welche Folgen dies hat. 
Werden die Daten bei der be-
troffenen Person erhoben, so 
sollte dieser darüber hinaus mit-
geteilt werden, ob sie verpflichtet 
ist, die Daten bereitzustellen, 
und welche Folgen eine Zurück-
haltung der Daten nach sich zie-
hen würde. 

thermore the data subject 
should be informed about 
the existence of profiling, 
and the consequences of 
such profiling. Where the 
data are collected from 
the data subject, the data 
subject should also be in-
formed whether he or she 
is obliged to provide the 
data and of the conse-
quences, in cases he or 
she does not provide 
such data. This infor-
mation may be provided 
in combination with 
standardised icons in or-
der to give in an easily 
visible, intelligible and 
clearly legible way a 
meaningful overview of 
the intended processing. 
Where the icons are pre-
sented electronically, they 
should be machine-
readable. 

49. Die Unterrichtung einer be-
troffenen Person, dass sie be-
treffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, 
sollte zum Zeitpunkt der Erhe-
bung erfolgen oder für den 
Fall, dass die Daten nicht bei 
ihr erhoben werden, innerhalb 
einer angemessenen Frist, die 
sich nach dem konkreten Ein-
zelfall richtet. Wenn die Daten 
rechtmäßig an einen anderen 

 49. Dass sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet 
werden, sollte der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung mitgeteilt werden oder, falls 
die Daten nicht bei ihr erhoben 
werden, innerhalb einer ange-
messenen Frist, die sich nach 
dem konkreten Einzelfall richtet. 
Wenn die Daten rechtmäßig an 
einen anderen Empfänger wei-
tergegeben werden dürfen, sollte 

(49) The information in rela-
tion to the processing of 
personal data relating to 
the data subject should 
be given to him or her at 
the time of collection, or, 
where the data are not 
obtained from the data 
subject but from another 
source, within a reasona-
ble period, depending on 
the circumstances of the 
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Empfänger weitergegeben 
werden dürfen, sollte die be-
troffene Person bei der erst-
maligen Weitergabe der Daten 
an diesen Empfänger darüber 
aufgeklärt werden. 

die betroffene Person bei der 
erstmaligen Weitergabe der Da-
ten an diesen Empfänger dar-
über aufgeklärt werden. Beab-
sichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, die Daten für 
einen anderen Zweck zu verar-
beiten als den, für den die Daten 
erhoben wurden, so sollte er der 
betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informatio-
nen über diesen anderen Zweck 
und andere erforderliche Infor-
mationen zur Verfügung stellen. 
Konnte der betroffenen Person 
nicht mitgeteilt werden, woher 
die Daten stammen, weil ver-
schiedene Quellen benutzt wur-
den, so sollte die Unterrichtung 
allgemein gehalten werden. 

case. Where data can be 
legitimately disclosed to 
another recipient, the da-
ta subject should be in-
formed when the data are 
first disclosed to the re-
cipient. Where the con-
troller intends to process 
the data for a purpose 
other than the one for 
which the data were col-
lected the controller 
should provide the data 
subject prior to that fur-
ther processing with in-
formation on that other 
purpose and other nec-
essary information. 
Where the origin of the 
data could not be provid-
ed to the data subject be-
cause various sources 
have been used, the in-
formation should be pro-
vided in a general man-
ner. 

50. Diese Pflicht erübrigt sich je-
doch, wenn die betroffene 
Person bereits informiert ist 
oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist oder 
wenn sich die Unterrichtung 
der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden ist. Letz-
teres könnte insbesondere bei 

50. Diese Pflicht erübrigt sich je-
doch, wenn die betroffene 
Person bereits informiert ist 
oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist oder 
wenn sich die Unterrichtung 
der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden ist. 

50. Diese Pflicht erübrigt sich je-
doch, wenn die betroffene 
Person bereits informiert ist 
oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist oder 
wenn sich die Unterrichtung 
der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden ist. Letz-
teres könnte insbesondere bei 

(50) However, it is not nec-
essary to impose this ob-
ligation where the data 
subject already possess-
es this information, or 
where the recording or 
disclosure of the data is 
expressly laid down by 
law, or where the provi-
sion of information to the 
data subject proves im-
possible or would involve 
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Verarbeitungen für historische 
oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung der 
Fall sein; als Anhaltspunkt 
können dabei die Zahl der be-
troffenen Personen, das Alter 
der Daten oder etwaige Aus-
gleichsmaßnahmen dienen. 

Verarbeitungen für im öffentli-
chen Interesse liegende Ar-
chivzwecke oder zu histori-
schen, statistischen oder wis-
senschaftlichen Zwecken (...) 
der Fall sein; als Anhaltspunkt 
können dabei die Zahl der be-
troffenen Personen, das Alter 
der Daten oder etwaige an-
gemessene Garantien dienen. 

disproportionate efforts. 
The latter could be par-
ticularly the case where 
processing is for archiv-
ing purposes in the public 
interest, or scientific and 
historical research 
purposes or statistical 
purposes; in this regard, 
the number of data sub-
jects, the age of the data, 
and any appropriate 
safeguards adopted may 
be taken into considera-
tion. 

51. Jede Person sollte ein Aus-
kunftsrecht hinsichtlich der 
Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und 
dieses Recht problemlos 
wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer 
Verarbeitung überzeugen zu 
können. Jede betroffene Per-
son sollte daher ein Anrecht 
darauf haben zu wissen und 
zu erfahren, zu welchen Zwe-
cken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespei-
chert werden, wer die Emp-
fänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die Daten ver-
arbeitet werden und welche 
Folgen eine solche Verarbei-
tung haben kann, zumindest 
in Fällen, in denen die Verar-
beitung auf Profiling basiert. 
Dabei dürfen die Grundrechte 

51. Jede Person sollte ein Aus-
kunftsrecht hinsichtlich der 
Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und 
dieses Recht problemlos 
wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer 
Verarbeitung überzeugen zu 
können. Jede betroffene Per-
son sollte einen Anspruch 
darauf haben zu wissen und 
zu erfahren, zu welchen Zwe-
cken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie vo-
raussichtlich gespeichert 
werden, wer die Empfänger 
der Daten sind nach welcher 
allgemeinen Logik die Daten 
verarbeitet werden und wel-
che Folgen eine solche Verar-
beitung haben kann. Dabei 
sollten die Grundrechte und 
Grundfreiheiten anderer Per-

51. Eine natürliche Person sollte 
ein Auskunftsrecht hinsichtlich 
der sie betreffenden Daten, 
die erhoben worden sind, be-
sitzen und dieses Recht prob-
lemlos und in angemessenen 
Abständen wahrnehmen kön-
nen, um sich von der Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung 
überzeugen zu können. Dies 
schließt das Recht natürlicher 
Personen auf Auskunft über 
ihre eigenen gesundheitsbe-
zogenen Daten ein, etwa Da-
ten in ihren Patientenakten, 
die Informationen wie bei-
spielsweise Diagnosen, Unter-
suchungsergebnisse, Befunde 
der behandelnden Ärzte und 
Angaben zu Behandlungen 
oder Eingriffen enthalten. Jede 
betroffene Person sollte daher 
ein Anrecht darauf haben zu 

(51) A natural person should 
have the right of access 
to data which has been 
collected concerning him 
or her, and to exercise 
this right easily and at 
reasonable intervals, in 
order to be aware of and 
verify the lawfulness of 
the processing. This in-
cludes the right for indi-
viduals to have access to 
their personal data con-
cerning their health, for 
example the data in their 
medical records contain-
ing such information as 
diagnosis, examination 
results, assessments by 
treating physicians and 
any treatment or interven-
tions provided. Every da-
ta subject should there-
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und Grundfreiheiten anderer 
Personen, etwa das Ge-
schäftsgeheimnis oder die 
Rechte an geistigem Eigen-
tum und insbesondere das 
Urheberrecht an Software, 
nicht angetastet werden. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, 
dass der betroffenen Person 
jegliche Auskunft verweigert 
wird. 

sonen, etwa das Geschäfts-
geheimnis oder das geistige 
Eigentum. etwa im Zusam-
menhang mit Urheberrech-
ten an Software, nicht ange-
tastet werden. Dies darf je-
doch nicht dazu führen, dass 
der betroffenen Person jegli-
che Auskunft verweigert wird. 

wissen und zu erfahren, zu 
welchen Zwecken die Daten 
verarbeitet werden und, wenn 
möglich, wie lange sie gespei-
chert werden, wer die Emp-
fänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die automati-
sche Datenverarbeitung erfolgt 
und welche Folgen eine sol-
che Verarbeitung haben kann, 
zumindest in Fällen, in denen 
die Verarbeitung auf Profiling 
beruht. Dabei dürfen die 
Grundrechte und Grundfreihei-
ten anderer Personen, etwa 
Geschäftsgeheimnisse oder 
Rechte des geistigem Eigen-
tums und insbesondere das 
Urheberrecht an Software, 
nicht angetastet werden. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, 
dass der betroffenen Person 
jegliche Auskunft verweigert 
wird. Verarbeitet der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
eine große Menge von Infor-
mationen über die betroffene 
Person, so kann er verlangen, 
dass die betroffene Person 
präzisiert, auf welche Informa-
tion oder welche Verarbei-
tungsvorgänge sich ihr Aus-
kunftsersuchen bezieht, bevor 
er ihr Auskunft erteilt. 

fore have the right to 
know and obtain commu-
nication in particular for 
what purposes the data 
are processed, where 
possible for what period, 
which recipients receive 
the data, what is the logic 
involved in any automatic 
data processing and what 
might be, at least when 
based on profiling, the 
consequences of such 
processing. Where possi-
ble, the controller may 
provide remote access to 
a secure system which 
would provide the data 
subject with direct access 
to his or her personal da-
ta. This right should not 
adversely affect the rights 
and freedoms of others, 
including trade secrets or 
intellectual property and 
in particular the copyright 
protecting the software. 
However, the result of 
these considerations 
should not be that all in-
formation is refused to 
the data subject. Where 
the controller processes a 
large quantity of infor-
mation concerning the 
data subject, the control-
ler may request that be-
fore the information is de-
livered the data subject 
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specify to which infor-
mation or to which pro-
cessing activities the re-
quest relates. 

52. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sollte alle vertret-
baren Mittel nutzen, um die 
Identität einer Auskunft su-
chenden betroffenen Person 
zu überprüfen, insbesondere 
im Rahmen von Online-
Diensten und im Falle von On-
line-Kennungen. Ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher 
sollte personenbezogene Da-
ten nicht nur deshalb spei-
chern, um auf mögliche Ansu-
chen reagieren zu können. 

 52. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sollte alle vertret-
baren Mittel nutzen, um die 
Identität einer Auskunft su-
chenden betroffenen Person 
zu überprüfen, insbesondere 
im Rahmen von Online-
Diensten und im Fall von Onli-
ne-Kennungen. (...) Die Identi-
fizierung sollte die digitale 
Identifizierung einer betroffe-
nen Person – beispielsweise 
durch Authentifizierungsver-
fahren etwa mit denselben Be-
rechtigungsnachweisen, wie 
sie die betroffene Person ver-
wendet, um sich bei dem von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen bereitgestellten 
Online-Dienst anzumelden – 
einschließen. Ein für die Ver-
arbeitung Verantwortlicher 
sollte personenbezogene Da-
ten nicht allein zu dem Zweck 
speichern, auf mögliche Aus-
kunftsersuchen reagieren zu 
können. 

(52) The controller should 
use all reasonable 
measures to verify the 
identity of a data subject 
who requests access, in 
particular in the context of 
online services and online 
identifiers. A controller 
should not retain personal 
data for the sole purpose 
of being able to react to 
potential requests. 

 

53. Jede Person sollte ein Recht 
auf Berichtigung der sie be-
treffenden personenbezoge-
nen Daten besitzen sowie ein 
‚Recht auf Vergessenwerden’, 

53. Jede Person sollte ein Recht 
auf Berichtigung der sie be-
treffenden personenbezoge-
nen Daten besitzen sowie ein 
Recht auf Löschung, wenn 

53. Eine natürliche Person sollte 
ein Recht auf Berichtigung der 
sie betreffenden personen-
bezogenen Daten besitzen so-
wie ein "Recht auf Vergessen-

(53) A natural person should 
have the right to have 
personal data concerning 
them rectified and a 'right 
to be forgotten' where the 
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wenn die Speicherung ihrer 
Daten unter Verstoß gegen 
die Verordnung erfolgt 
ist.Insbesondere sollten be-
troffene Personen Anspruch 
darauf haben, dass ihre per-
sonenbezogenen Daten ge-
löscht und nicht weiter verar-
beitet werden, wenn sich die 
Zwecke, für die die Daten er-
hoben wurden, erübrigt ha-
ben, wenn die betroffenen 
Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen 
oder Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen 
Daten eingelegt haben oder 
wenn die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten 
aus anderen Gründen unter 
Verstoß gegen die Verord-
nung erfolgt ist. Dieses Recht 
ist besonders wichtig in Fäl-
len, in denen die betroffene 
Person ihre Einwilligung noch 
im Kindesalter gegeben hat 
und insofern die mit der Ver-
arbeitung verbundenen Ge-
fahren nicht in vollem Umfang 
absehen konnte und die Da-
ten – besonders die im Inter-
net gespeicherten – später lö-
schen möchte.Die weitere 
Speicherung der Daten sollte 
jedoch zulässig sein, wenn 
dies für historische oder statis-
tische Zwecke, zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-

die Speicherung ihrer Daten 
unter Verstoß gegen die Ver-
ordnung erfolgt. Insbesondere 
sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass 
ihre personenbezogenen Da-
ten gelöscht und nicht weiter 
verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten 
erhoben wurden, erübrigt ha-
ben, wenn die betroffenen 
Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen 
oder Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen 
Daten eingelegt haben oder 
wenn die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten 
aus anderen Gründen unter 
Verstoß gegen die Verord-
nung erfolgt ist. Die weitere 
Speicherung der Daten sollte 
jedoch zulässig sein, wenn 
dies für historische oder statis-
tische Zwecke, zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-
schung, aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Ge-
sundheit oder zur Ausübung 
des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung erforderlich 
ist, wenn es hierfür eine ge-
setzliche Grundlage gibt oder 
wenn eine beschränkte Verar-
beitung der Daten anstatt ihrer 
Löschung gerechtfertigt ist. 
Auch sollte das Recht auf 

werden", wenn die Speicherung 
ihrer Daten gegen diese Ver-
ordnung oder gegen das Uni-
onsrecht oder gegen das Recht 
des Mitgliedstaats, dem der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che unterliegt, verstößt. Insbe-
sondere sollten betroffene Per-
sonen Anspruch darauf haben, 
dass ihre personenbezogenen 
Daten gelöscht und nicht mehr 
verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten 
erhoben wurden, erübrigt ha-
ben, wenn die betroffenen Per-
sonen ihre Einwilligung in die 
Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten ein-
gelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten aus anderen 
Gründen gegen diese Verord-
nung verstößt. Dieses Recht ist 
besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ih-
re Einwilligung noch im Kindes-
alter gegeben hat und insofern 
die mit der Verarbeitung ver-
bundenen Gefahren nicht in vol-
lem Umfang absehen konnte 
und die personenbezogenen 
Daten – insbesondere die im In-
ternet gespeicherten – später 
löschen möchte. Die betroffene 
Person sollte dieses Recht auch 
dann ausüben können, wenn 
sie kein Kind mehr ist. Die wei-

retention of such data is 
not in compliance with 
this Regulation or with 
Union or Member State 
law to which the controller 
is subject. In particular, 
data subjects should 
have the right that their 
personal data are erased 
and no longer processed, 
where the data are no 
longer necessary in rela-
tion to the purposes for 
which the data are col-
lected or otherwise pro-
cessed, where data sub-
jects have withdrawn their 
consent for processing or 
where they object to the 
processing of personal 
data concerning them or 
where the processing of 
their personal data oth-
erwise does not comply 
with this Regulation. This 
right is in particular rele-
vant, when the data sub-
ject has given his or her 
consent as a child, when 
not being fully aware of 
the risks involved by the 
processing, and later 
wants to remove such 
personal data especially 
on the Internet. The data 
subject should be able to 
exercise this right not-
withstanding the fact that 
he or she is no longer a 
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schung, aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Ge-
sundheit oder zur Ausübung 
des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung erforderlich 
ist, wenn es hierfür eine ge-
setzliche Grundlage gibt oder 
wenn eine beschränkte Verar-
beitung der Daten anstatt ihrer 
Löschung gerechtfertigt ist. 

Löschung nicht gelten, 
wenn die Speicherung per-
sonenbezogener Daten 
notwendig ist, um einen 
Vertrag mit der betroffenen 
Person zu erfüllen, oder 
wenn die Speicherung die-
ser Daten gesetzlich vorge-
schrieben ist. 

tere Speicherung der Daten 
sollte jedoch rechtmäßig sein, 
wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, für die Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen übertra-
gen wurde, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Gesund-
heit, für im öffentlichen Interes-
se liegende Archivzwecke, zu 
historischen, statistischen oder 
wissenschaftlichen Zwecken 
(...) oder zur Begründung, Gel-
tendmachung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist. 

child. However, the fur-
ther retention of the data 
should be lawful where it 
is necessary, for exercis-
ing the right of freedom of 
expression and infor-
mation, for compliance 
with a legal obligation, for 
the performance of a task 
carried out in the public 
interest or in the exercise 
of official authority vested 
in the controller, for rea-
sons of public interest in 
the area of public health, 
for archiving purposes in 
the public interest, or sci-
entific and historical 
research purposes or sta-
tistical purposes or for the 
establishment, exercise 
or defence of legal 
claims. 

54. Um dem ‚Recht auf Verges-
senwerden’ im Netz mehr Gel-
tung zu verschaffen, sollte das 
Recht auf Löschung so weit 
gehen, dass ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher, der 
die personenbezogenen Da-
ten öffentlich gemacht hat, die 
Pflicht hat, Dritten, die diese 
Daten verarbeiten, mitzuteilen, 
dass eine betroffene Person 
die Löschung von Links zu 
diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser 
Daten verlangt. Der für die 

54. Um dem „Recht auf Lö-
schung“ im Netz mehr Gel-
tung zu verschaffen, sollte das 
Recht auf Löschung so weit 
gehen, dass ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher, der 
die personenbezogenen Da-
ten ohne rechtlichen Grund 
öffentlich gemacht hat, die 
Pflicht hat, alle notwendigen 
Schritte zu unternehmen, 
um die Daten, auch bei Drit-
ten, zu löschen, wobei das 
Recht der betroffenen Per-
son unberührt bleibt, Scha-

54. Um dem "Recht auf Verges-
senwerden" im Netz mehr Gel-
tung zu verschaffen, sollte das 
Recht auf Löschung so weit ge-
hen, dass ein für die Verarbei-
tung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht hat, die Pflicht 
hat, den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die diese Da-
ten verarbeiten, mitzuteilen, 
dass alle Querverweise zu die-
sen Daten oder Kopien oder 
Replikationen zu löschen sind. 

(54) To strengthen the 'right 
to be forgotten' in the 
online environment, the 
right to erasure should al-
so be extended in such a 
way that a controller who 
has made the personal 
data public should be 
obliged to inform the con-
trollers which are pro-
cessing such data to 
erase any links to, or cop-
ies or replications of that 
personal data. To ensure 
the above mentioned in-
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Verarbeitung Verantwortliche 
sollte im Hinblick auf Daten, 
für deren Veröffentlichung er 
die Verantwortung trägt, alle 
vertretbaren Schritte, auch 
technischer Art, unternehmen, 
damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tat-
sächlich erreicht. Werden per-
sonenbezogene Daten von 
Dritten veröffentlicht, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche für die Veröffentli-
chung in die Pflicht genom-
men werden, wenn er die 
Veröffentlichung gestattet hat. 

densersatz zu verlangen. 

 

 Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sollte im Hinblick 
auf Daten, für deren Veröffent-
lichung er die Verantwortung 
trägt, (...) Schritte, auch techni-
scher Art, unternehmen, die in 
Anbetracht der verfügbaren 
Technologie und der ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel ver-
tretbar sind, damit die genannte 
Information die betroffenen Drit-
ten auch tatsächlich erreicht. 
(…). 

formation, the controller 
should take reasonable 
steps, taking into account 
available technology and 
the means available to 
the controller, including 
technical measures, to in-
form the controllers, 
which are processing the 
data, of the data subject’s 
request. 

 54a. Vom Betroffenen bestrit-
tene Daten, deren Richtig-
keit oder Unrichtigkeit sich 
nicht feststellen lässt, soll-
ten bis zur Klärung der An-
gelegenheit gesperrt wer-
den. 

54a) Methoden zur Beschrän-
kung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten könnten 
unter anderem darin bestehen, 
dass ausgewählte Daten vo-
rübergehend auf ein anderes 
Verarbeitungssystem übertragen 
werden oder dass sie für Nutzer 
gesperrt werden oder dass ver-
öffentliche Daten vorübergehend 
von einer Website entfernt wer-
den. In automatisierten Dateien 
sollte die Beschränkung der 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten grundsätzlich durch 
technische Mittel erfolgen, wobei 
in dem System unmissverständ-
lich darauf hingewiesen werden 
sollte, dass die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten be-
schränkt wurde. 

(54a) Methods to restrict pro-
cessing of personal data 
could include, inter alia, 
temporarily moving the 
selected data to another 
processing system or 
making the selected data 
unavailable to users or 
temporarily removing 
published data from a 
website. In automated fil-
ing systems the re-
striction of processing of 
personal data should in 
principle be ensured by 
technical means in such a 
way that the data is not 
subject to further pro-
cessing operations and 
cannot be changed any-
more; the fact that the 
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processing of personal 
data is restricted should 
be indicated in the sys-
tem in such a way that it 
is clear that the pro-
cessing of the personal 
data is restricted. 

55. Damit die betroffenen Perso-
nen eine bessere Kontrolle 
über ihre eigenen Daten ha-
ben und ihr Auskunftsrecht 
besser ausüben können, soll-
ten sie im Falle einer elektro-
nischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten gängigen 
Format ebenfalls Anspruch 
auf Erhalt einer Kopie der sie 
betreffenden Daten in einem 
gängigen elektronischen For-
mat haben.Die betroffene 
Person sollte auch befugt 
sein, die von ihr zur Verfügung 
gestellten Daten von einer au-
tomatisierten Anwendung, et-
wa einem sozialen Netzwerk, 
auf eine andere Anwendung 
zu übertragen. Dies sollte 
dann möglich sein, wenn die 
betroffene Person die Daten 
dem automatisierten Verarbei-
tungssystem mit ihrer aus-
drücklichen Einwilligung oder 
im Zuge der Erfüllung eines 
Vertrags zur Verfügung ge-
stellt hat. 

55. Damit die betroffenen Perso-
nen eine bessere Kontrolle 
über ihre eigenen Daten ha-
ben und ihr Auskunftsrecht 
besser ausüben können, soll-
ten sie im Falle einer elektro-
nischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten gängigen 
Format ebenfalls Anspruch 
auf Erhalt einer Kopie der sie 
betreffenden Daten in einem 
gängigen elektronischen For-
mat haben. Die betroffene 
Person sollte auch befugt 
sein, die von ihr zur Verfügung 
gestellten Daten von einer au-
tomatisierten Anwendung, et-
wa einem sozialen Netzwerk, 
auf eine andere Anwendung 
zu übertragen. Die für Daten-
verarbeitung Verantwortli-
chen sollten dazu angehal-
ten werden sollte nahege-
legt werden, interoperable 
Formate zu entwickeln, die 
die Datenübertragbarkeit 
ermöglichen. Dies sollte 
dann möglich sein, wenn die 
betroffene Person die Daten 
dem automatisierten Verarbei-

55. Um im Fall der Verarbeitung 
personenbezogener Daten mit 
automatischen Mitteln eine bes-
sere Kontrolle über die eigenen 
Daten (...) zu haben, sollte die 
betroffene Person außerdem be-
rechtigt sein, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die 
sie einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bereitgestellt 
hat, in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten und sie ei-
nem anderen für die Verarbei-
tung Verantwortlichen zu über-
mitteln. 

 

 Dieses Recht sollte dann gelten, 
wenn die betroffene Person die 
personenbezogenen Daten mit 
ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
oder im Zuge der Erfüllung eines 
Vertrags zur Verfügung gestellt 
hat. Es sollte nicht gelten, wenn 
die Verarbeitung auf einer ande-
ren Rechtsgrundlage als ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung oder 
eines Vertrags erfolgt. Dieses 

(55) To further strengthen the 
control over their own da-
ta, where the processing 
of personal data is carried 
out by automated means, 
the data subject should 
also be allowed to receive 
the personal data con-
cerning him or her, which 
he or she has provided to 
a controller, in a struc-
tured, commonly used, 
machine-readable and in-
teroperable format and 
transmit it to another con-
troller. Data controllers 
should be encouraged to 
develop interoperable 
formats that enable data 
portability. This right 
should apply where the 
data subject provided the 
personal data based on 
his or her consent or the 
processing is necessary 
for the performance of a 
contract. It should not ap-
ply where processing is 
based on another legal 
ground other than con-
sent or contract. By its 
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tungssystem mit ihrer aus-
drücklichen Einwilligung oder 
im Zuge der Erfüllung eines 
Vertrags zur Verfügung ge-
stellt hat. Anbieter von 
Diensten der Informations-
gesellschaft sollten die 
Übertragung dieser Daten 
für die Bereitstellung ihrer 
Dienste nicht verbindlich 
vorschreiben. 

Recht sollte naturgemäß nicht 
gegen für die Verarbeitung Ver-
antwortliche ausgeübt werden, 
die Daten in Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben verarbeiten. 
Es sollte daher insbesondere 
nicht gelten, wenn die Verarbei-
tung der personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung, der der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, oder für die Wahr-
nehmung einer ihm übertrage-
nen Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung 
einer ihm übertragenen öffentli-
chen Gewalt erfolgt, erforderlich 
ist. 

 

 Das Recht der betroffenen Per-
son, personenbezogene Daten 
zu übermitteln, begründet für 
den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen nicht die Pflicht, tech-
nisch kompatible Datenverarbei-
tungssysteme zu übernehmen 
oder beizubehalten. 

 

 Ist im Fall eines bestimmten Sat-
zes personenbezogener Daten 
mehr als eine betroffene Person 
tangiert, so sollte das Recht auf 
Übermittlung der Daten die An-
forderungen dieser Verordnung 

very nature this right 
should not be exercised 
against controllers pro-
cessing data in the exer-
cise of their public duties. 
It should therefore in par-
ticular not apply where 
processing of the person-
al data is necessary for 
compliance with a legal 
obligation to which the 
controller is subject or for 
the performance of a task 
carried out in the public 
interest or in the exercise 
of an official authority 
vested in the controller. 
The data subject’s right to 
transmit or receive per-
sonal data concerning 
him or her does not cre-
ate an obligation for the 
controllers to adopt or 
maintain data processing 
systems which are tech-
nically compatible. 
Where, in a certain set of 
personal data, more than 
one data subject is con-
cerned, the right to re-
ceive the data should be 
without prejudice to the 
rights of other data sub-
jects in accordance with 
this Regulation. This right 
should also not prejudice 
the right of the data sub-
ject to obtain the erasure 
of personal data and the 
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an die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten in Bezug auf eine andere 
betroffene Person unberührt las-
sen. Dieses Recht sollte zudem 
das Recht der betroffenen Per-
son auf Löschung ihrer perso-
nenbezogenen Daten und die 
Beschränkungen dieses Rechts 
gemäß dieser Verordnung nicht 
berühren und insbesondere nicht 
bedeuten, dass die Daten, die 
sich auf die betroffene Person 
beziehen und von ihr zur Erfül-
lung eines Vertrags zur Verfü-
gung gestellt worden sind, ge-
löscht werden, sofern und solan-
ge diese Daten für die Erfüllung 
des Vertrags notwendig sind. 
(…) 

limitations of that right as 
set out in this Regulation 
and should in particular 
not imply the erasure of 
personal data concerning 
the data subject which 
have been provided by 
him or her for the perfor-
mance of a contract, to 
the extent and as long as 
the data are necessary 
for the performance of 
that contract. Where 
technically feasible, the 
data subject should have 
the right to obtain that the 
data is transmitted direct-
ly from controller to con-
troller. 

56. In Fällen, in denen die perso-
nenbezogenen Daten zum 
Schutz der lebenswichtigen 
Interessen der betroffenen 
Person oder im öffentlichen 
Interesse, in Ausübung hoheit-
licher Gewalt oder aufgrund 
der berechtigten Interessen 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen rechtmäßig ver-
arbeitet werden dürfen, sollte 
jede betroffene Person trotz-
dem das Recht haben, Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung der sie betreffenden Da-
teneinzulegen. Die Beweislast 
sollte bei dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen lie-

56. In Fällen, in denen die perso-
nenbezogenen Daten zum 
Schutz der lebenswichtigen 
Interessen der betroffenen 
Person oder im öffentlichen 
Interesse, in Ausübung hoheit-
licher Gewalt oder aufgrund 
der berechtigten Interessen 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen rechtmäßig ver-
arbeitet werden dürfen, sollte 
jede betroffene Person trotz-
dem das Recht haben, un-
entgeltlich und auf einfache 
und effektive Weise Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung der sie betreffenden Da-
ten einzulegen. Die Beweis-

56. In Fällen, in denen die perso-
nenbezogenen Daten (...) 
möglicherweise rechtmäßig 
verarbeitet werden dürfen, weil 
die Verarbeitung für die Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die 
im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt – die dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde, – oder auf-
grund des berechtigten Inte-
resses des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder ei-
nes Dritten erforderlich ist, 
sollte jede betroffene Person 
trotzdem das Recht haben, 
Widerspruch gegen die Verar-

(56) In cases where personal 
data might lawfully be 
processed because pro-
cessing is necessary for 
the performance of a task 
carried out in the public 
interest or in the exercise 
of official authority vested 
in the controller or on 
grounds of the legitimate 
interests of a controller or 
a third party, any data 
subject should neverthe-
less be entitled to object 
to the processing of any 
data relating to their par-
ticular situation. It should 
be for the controller to 
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gen, der darlegen muss, dass 
seine berechtigten Interessen 
Vorrang vor den Interessen 
oder Grundrechten und 
Grundfreiheiten der be troffe-
nen Person haben. 

last sollte bei dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
liegen, der darlegen muss, 
dass seine berechtigten Inte-
ressen Vorrang vor den Inte-
ressen oder Grundrechten 
und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person haben. 

beitung der sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben-
den Daten einzulegen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che sollte darlegen müssen, 
dass seine zwingenden be-
rechtigten Interessen Vorrang 
vor den Interessen oder 
Grundrechten und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person 
haben. 

demonstrate that their 
compelling legitimate in-
terests may override the 
interests or the funda-
mental rights and free-
doms of the data subject. 

57. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung für nichtkommerzielle 
Zwecke zu betreiben, sollte 
die betroffene Person unent-
geltlich, einfach und effektiv 
Widerspruch gegen eine sol-
che Verarbeitung einlegen 
können. 

57. Hat die betroffene Person 
das Recht, der Verarbeitung 
zu widersprechen, sollte der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dies der be-
troffenen Person ausdrück-
lich und in verständlicher 
Art und Form unter Verwen-
dung einer klaren und ein-
fachen Sprache zur Verfü-
gung stellen und diese klar 
von anderen Informationen 
trennen. 

57. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so soll-
te die betroffene Person un-
entgeltlich, einfach und wirk-
sam Widerspruch gegen eine 
solche – ursprüngliche oder 
spätere – Verarbeitung einle-
gen können. 

(57) Where personal data are 
processed for the pur-
poses of direct marketing, 
the data subject should 
have the right to object to 
such processing, 
including profiling to the 
extent that it is related to 
such direct marketing, 
whether the initial or fur-
ther processing, at any 
time and free of charge. 
This right shall be explicit-
ly brought to the attention 
of the data subject and 
shall be presented clearly 
and separately from any 
other information. 

 

58. Eine natürliche Person 
braucht sich keiner Maßnah-
me unterwerfen lassen, die 
auf Profiling im Wege der au-
tomatischen Datenver-
arbeitung basiert.Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings 

58. Unbeschadet der Rechtmä-
ßigkeit der Datenverarbei-
tung sollte jede natürliche 
Person das Recht haben, 
dem Profiling zu widerspre-
chen. Profiling, das Maß-
nahmen zur Folge hat, 

58. Die betroffene Person sollte 
das Recht haben, keiner Ent-
scheidung zur Bewertung von 
sie betreffenden persönlichen 
Aspekten unterworfen zu wer-
den, die ausschließlich auf ei-
ner automatisierten Verarbei-

(58) The data subject should 
have the right not to be 
subject to a decision, 
which may include a 
measure, evaluating 
personal aspects relating 
to him or her which is 
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erlaubt sein, wenn sie aus-
drücklich per Gesetz geneh-
migt wurde, bei Abschluss o-
der in Erfüllung eines Vertrags 
durchgeführt wird oder wenn 
die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt 
hat.In jedem Fall sollte eine 
solche Verarbeitung mit an-
gemessenen Garantien ver-
bunden werden wie der Unter-
richtung der betroffenen Per-
son oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt 
sowie dem generellen Aus-
schluss von Kindern von einer 
solchen Maßnahme. 

durch die sich rechtliche 
Konsequenzen für die be-
troffene Person ergeben, 
oder die ähnlich erhebliche 
Auswirkungen auf die Inte-
ressen, Rechte oder Freihei-
ten der betroffenen Perso-
nen hat, sollte nur erlaubt 
sein, wenn sie ausdrücklich 
per Gesetz genehmigt wurde, 
bei Abschluss oder in Erfül-
lung eines Vertrags durchge-
führt wird oder wenn die be-
troffene Person ihre Einwilli-
gung hierzu erteilt hat. In je-
dem Fall sollte eine solche 
Verarbeitung mit angemes-
senen Garantien verbunden 
werden, einschließlich der 
spezifischen Unterrichtung 
der betroffenen Person und 
dem Anspruch auf persönli-
che Prüfung sowie dem Aus-
schluss von Kindern von einer 
solchen Maßnahme. Diese 
Maßnahmen sollten nicht 
dazu führen, dass Men-
schen aufgrund ihrer Rasse, 
ethnischer Herkunft, politi-
schen Überzeugung, Religi-
on oder Weltanschauung, 
Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft, sexueller Orien-
tierung oder Geschlechtsi-
dentität diskriminiert wer-
den. 

tung beruht und die rechtliche 
Wirkung für die betroffene 
Person entfaltet oder sie in er-
heblichem Maße beeinträch-
tigt, wie die automatische Ab-
lehnung eines Online-
Kreditantrags oder Online-
Einstellungsverfahren ohne 
jegliches menschliche Eingrei-
fen. Zu einer derartigen Verar-
beitung zählt auch das "Profi-
ling" in jeglicher Form automa-
tisierter Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten unter 
Bewertung persönlicher As-
pekte in Bezug auf die be-
troffene Person, insbesondere 
zwecks Analyse oder Progno-
se von Aspekten bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche 
Lage, Gesundheit, persönliche 
Vorlieben oder Interessen, Zu-
verlässigkeit oder Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswech-
sel, soweit dies rechtliche Wir-
kung für die betroffene Person 
entfaltet oder sie in erhebli-
chem Maße beeinträchtigt. Ei-
ne auf einer derartigen Verar-
beitung, einschließlich Profi-
ling, beruhende Entschei-
dungsfindung sollte allerdings 
erlaubt sein, wenn dies nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht des Mitgliedstaats, dem 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt, zuläs-
sig ist, auch um Betrug und 
Steuerhinterziehung zu über-

based solely on 
automated processing, 
which produces legal 
effects concerning him or 
her or similarly 
significantly affects him or 
her, like automatic refusal 
of an on-line credit 
application or e-recruiting 
practices without any 
human intervention. Such 
processing includes also 
'profiling' consisting in 
any form of automated 
processing of personal 
data evaluating personal 
aspects relating to a 
natural person, in 
particular to analyse or 
predict aspects 
concerning performance 
at work, economic 
situation, health, personal 
preferences or interests, 
reliability or behaviour, 
location or movements as 
long as it produces legal 
effects concerning him or 
her or similarly 
significantly affects him or 
her. However, decision 
making based on such 
processing, including 
profiling, should be 
allowed when expressly 
authorised by Union or 
Member State law, to 
which the controller is 
subject, including for 
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wachen und zu verhindern und 
die Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit eines von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
bereitgestellten Dienstes zu 
gewährleisten, oder wenn dies 
für den Abschluss oder die Er-
füllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person 
und einem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen erfor-
derlich ist oder wenn die be-
troffene Person ihre ausdrück-
liche Einwilligung hierzu erteilt 
hat. In jedem Fall sollte eine 
solche Verarbeitung mit an-
gemessenen Garantien ver-
bunden sein, einschließlich 
der spezifischen Unterrichtung 
der betroffenen Person und 
des Anspruchs auf direktes 
persönliches Eingreifen, auf 
Darlegung des eigenen 
Standpunkts, auf Erläuterung 
der nach einer entsprechen-
den Bewertung getroffenen 
Entscheidung sowie des 
Rechts auf Anfechtung der 
Entscheidung. Um unter Be-
rücksichtigung der besonderen 
Umstände und Rahmenbedin-
gungen, unter denen die per-
sonenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden, der betroffe-
nen Person gegenüber eine 
faire und transparente Verar-
beitung zu gewährleisten, soll-
te der für die Verarbeitung 
Verantwortliche geeignete ma-

fraud and tax evasion 
monitoring and 
prevention purposes 
conducted in accordance 
with the regulations, 
standards and 
recommendations of EU 
institutions or national 
oversight bodies and to 
ensure the security and 
reliability of a service 
provided by the controller, 
or necessary for the 
entering or performance 
of a contract between the 
data subject and a 
controller, or when the 
data subject has given his 
or her explicit consent. In 
any case, such 
processing should be 
subject to suitable 
safeguards, including 
specific information of the 
data subject and the right 
to obtain human 
intervention and that such 
measure should not 
concern a child, to 
express his or her point of 
view, to get an 
explanation of the 
decision reached after 
such assessment and the 
right to contest the 
decision. In order to 
ensure fair and 
transparent processing in 
respect of the data 
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thematische oder statistische 
Verfahren für das Profiling 
verwenden, technische und 
organisatorische Maßnahmen 
treffen, mit denen in geeigne-
ter Weise insbesondere si-
chergestellt wird, dass Fakto-
ren, die zu unzutreffenden Da-
ten führen, korrigiert werden 
und das Risiko von Fehlern 
minimiert wird, und personen-
bezogene Daten in einer Wei-
se sichern, dass den potenzi-
ellen Bedrohungen für die In-
teressen und Rechte der be-
troffenen Person Rechnung 
getragen wird und mit denen 
verhindert wird, dass es ge-
genüber Menschen aufgrund 
von Rasse, ethnischer Her-
kunft, politischer Überzeu-
gung, Religion oder Weltan-
schauung, Mitgliedschaft in ei-
ner Gewerkschaft, sexueller 
Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität zu diskrimi-
nierenden Wirkungen oder zu 
Maßnahmen kommt, die eine 
solche Wirkung haben. Auto-
matisierte Entscheidungsfin-
dung und Profiling auf der 
Grundlage besonderer Kate-
gorien von personenbezoge-
nen Daten sollten nur unter 
bestimmten Bedingungen er-
laubt sein. 

subject, having regard to 
the specific 
circumstances and 
context in which the 
personal data are 
processed, the controller 
should use adequate 
mathematical or statistical 
procedures for the 
profiling, implement 
technical and 
organisational measures 
appropriate to ensure in 
particular that factors 
which result in data 
inaccuracies are 
corrected and the risk of 
errors is minimized, 
secure personal data in a 
way which takes account 
of the potential risks 
involved for the interests 
and rights of the data 
subject and which 
prevents inter alia 
discriminatory effects 
against individuals on the 
basis of race or ethnic 
origin, political opinions, 
religion or beliefs, trade 
union membership, 
genetic or health status, 
sexual orientation or that 
result in measures having 
such effect. Automated 
decision making and 
profiling based on special 
categories of personal 
data should only be 
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allowed under specific 
conditions. 

 58a. Stützt sich das Profiling 
ausschließlich auf die Ver-
arbeitung pseudonymisier-
ter Daten, sollte die Vermu-
tung gelten, dass es keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf die Interessen, Rechte 
oder Freiheiten der be-
troffenen Personen hat. Er-
laubt das Profiling, sei es 
auf Grundlage einer einzi-
gen Quelle pseudonymisier-
ter Daten oder einer Samm-
lung pseudonymisierter Da-
ten aus verschiedenen 
Quellen, dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
pseudonymisierte Daten ei-
ner spezifischen betroffe-
nen Person zuzuordnen, 
sollten die verarbeiteten Da-
ten nicht länger als pseudo-
nymisiert betrachtet wer-
den. 

58a) Profiling an sich unterliegt 
den (allgemeinen) Vorschriften 
dieser Verordnung für die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten (Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung, Daten-
schutzgrundsätze usw.), wobei 
besondere Garantien gelten 
(beispielsweise Pflicht zur 
Durchführung einer Folgenab-
schätzung in einigen Fällen 
oder Bestimmungen über be-
stimmte Informationen, die der 
betroffenen Person zur Verfü-
gung zu stellen sind). Der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss sollte die Möglichkeit 
haben, Leitlinien diesbezüglich 
herauszugeben. 

(58a) Profiling as such is 
subject to the rules of this 
Regulation governing 
processing of personal 
data, such as legal 
grounds of processing or 
data protection principles. 
The European Data 
Protection Board should 
have the possibility to 
issue guidance in this 
context. 

 

59.Im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten können 
Beschränkungen bestimmter 
Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Da-
tenübertragbarkeit und Wider-
spruch, von Maßnahmen, die 
auf der Erstellung von Profilen 
beruhen, und von Mitteilungen 

59. Im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten können 
Beschränkungen bestimmter 
Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Berichti-
gung, Löschung oder des 
Rechts auf Zugang oder 
Herausgabe von Daten und 
des Widerspruchrechts, von 
Profiling, und von Mitteilun-

59. Im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten können 
Beschränkungen bestimmter 
Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Da-
tenübertragbarkeit und Wider-
spruch, von Maßnahmen, die 
auf der Erstellung von Profilen 
beruhen, und von Mitteilungen 

(59) Restrictions on specific 
principles and on the 
rights of information, 
access, rectification and 
erasure or on the right to 
data portability, the right 
to object, decisions based 
on profiling, as well as on 
the communication of a 
personal data breach to a 
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über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten an eine betroffene Per-
son sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden 
Pflichten der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen vorge-
sehen werden, soweit dies in 
einer demokratischen Gesell-
schaft notwendig und verhält-
nismäßig ist, um die öffentli-
che Sicherheit aufrechtzuer-
halten, wozu unter anderem 
der Schutz von Menschenle-
ben bei Naturkatastrophen 
oder vom Menschen verur-
sachten Katastrophen sowie 
die Verhütung, Aufdeckung 
und strafrechtliche Verfolgung 
von Straftaten und von Ver-
stößen gegen Berufsstands-
regeln bei reglementierten Be-
rufen gehört, und um sonstige 
öffentliche Interessen der Uni-
on oder eines Mitgliedstaats, 
etwa wichtige wirtschaftliche 
oder finanzielle Interessen, 
oder die betroffene Person 
und die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen zu schüt-
zen.Diese Beschränkungen 
müssen mit der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union und mit der Eu-
ropäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten im Ein-
klang stehen. 

gen über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten an eine betroffene Per-
son sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden 
Pflichten der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen vorge-
sehen werden, soweit dies in 
einer demokratischen Gesell-
schaft notwendig und verhält-
nismäßig ist, um die öffentli-
che Sicherheit aufrechtzuer-
halten, wozu unter anderem 
der Schutz von Menschenle-
ben bei Naturkatastrophen 
oder vom Menschen verur-
sachten Katastrophen sowie 
die Verhütung, Aufdeckung 
und strafrechtliche Verfolgung 
von Straftaten und von Ver-
stößen gegen Berufsstands-
regeln bei reglementierten Be-
rufen gehört, und um sonstige 
spezifische und klar defi-
nierte öffentliche Interessen 
der Union oder eines Mitglied-
staats, etwa wichtige wirt-
schaftliche oder finanzielle In-
teressen, oder die betroffene 
Person und die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen 
zu schützen. Diese Beschrän-
kungen müssen mit der Char-
ta der Grundrechte der Euro-
päischen Union und mit der 
Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten im Ein-
klang stehen. 

über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten an eine betroffene Per-
son sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden 
Pflichten der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen vorge-
sehen werden, soweit dies in 
einer demokratischen Gesell-
schaft notwendig und verhält-
nismäßig ist, um die öffentliche 
Sicherheit aufrechtzuerhalten, 
wozu unter anderem der 
Schutz von Menschenleben 
bei Naturkatastrophen oder 
vom Menschen verursachten 
Katastrophen, die Verhütung, 
Aufdeckung und Verfolgung 
von Straftaten und von Ver-
stößen gegen Berufsstandsre-
geln bei reglementierten Beru-
fen, das Führen öffentlicher 
Register aus Gründen des all-
gemeinen öffentlichen Interes-
ses sowie die Weiterverarbei-
tung von archivierten perso-
nenbezogenen Daten zur Be-
reitstellung spezifischer Infor-
mationen im Zusammenhang 
mit dem politischen Verhalten 
unter ehemaligen totalitären 
Regimen gehört, und um sons-
tige öffentliche Interessen der 
Union oder eines Mitglied-
staats, etwa wichtige wirt-
schaftliche oder finanzielle In-
teressen, oder die betroffene 
Person und die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen, 

data subject and on 
certain related obligations 
of the controllers may be 
imposed by Union or 
Member State law, as far 
as necessary and 
proportionate in a 
democratic society to 
safeguard public security, 
including the protection of 
human life especially in 
response to natural or 
man made disasters, the 
prevention, investigation 
and prosecution of 
criminal offences or the 
execution of criminal 
penalties, including the 
safeguarding against and 
the prevention of threats 
to public security, or of 
breaches of ethics for 
regulated professions, 
other public interests of 
the Union or of a Member 
State, in particular an 
important economic or 
financial interest of the 
Union or of a Member 
State, the keeping of 
public registers kept for 
reasons of general public 
interest, further 
processing of archived 
personal data to provide 
specific information 
related to the political 
behaviour under former 
totalitarian state regimes 
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einschließlich in den Berei-
chen Sozialschutz, öffentliche 
Gesundheit und humanitäre 
Hilfe – wie etwa die Ausfüh-
rung einer der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung obliegenden Auf-
gabe –, zu schützen. Diese 
Beschränkungen müssen mit 
der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union und 
mit der Europäischen Konven-
tion zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreihei-
ten im Einklang stehen. 

or the protection of the 
data subject or the rights 
and freedoms of others, 
including social 
protection, public health 
and humanitarian 
purposes. Those 
restrictions should be in 
compliance with 
requirements set out by 
the Charter of 
Fundamental Rights of 
the European Union and 
by the European 
Convention for the 
Protection of Human 
Rights and Fundamental 
Freedoms. 

  59a) Diese Verordnung sollte in 
keiner Weise von (...) dem auf 
internationalem Recht beru-
hendem, in Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren anzu-
wendenden Privileg der 
Nichtoffenlegung vertraulicher 
Informationen des Internatio-
nalen Komitees vom Roten 
Kreuz abweichen. (…). 

  

60. Die Verantwortung und Haf-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für jedwede 
durch diesen oder in dessen 
Auftrag erfolgende Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten sollte umfassend geregelt 
werden. Insbesondere sollte 

60. Die Verantwortung und Haf-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für jedwede 
durch diesen oder in dessen 
Auftrag erfolgende Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten sollte umfassend geregelt 
werden, insbesondere im 

60. Die Verantwortung und Haf-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für jedwede 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die durch ihn 
oder in seinem Namen erfolgt, 
sollte (...) geregelt werd60. en. 
Insbesondere sollte der für die 

(60) The responsibility and 
liability of the controller 
for any processing of 
personal data carried out 
by the controller or on the 
controller's behalf should 
be established. In 
particular, the controller 
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der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dafür Sorge tra-
gen, dass jeder Verarbei-
tungsvorgang im Einklang mit 
dieser Verordnung steht, und 
er sollte dies auch nachwei-
sen müssen. 

Hinblick auf Dokumentation, 
Datensicherheit, Folgenab-
schätzungen, Datenschutz-
beauftragte und Kontrolle 
durch Datenschutzbehör-
den. Insbesondere sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche dafür Sorge tragen, 
dass jeder Verarbeitungsvor-
gang im Einklang mit dieser 
Verordnung steht, und er soll-
te dazu auch in der Lage 
sein. Dies sollte von unab-
hängigen internen oder ex-
ternen Prüfern überprüft 
werden. 

Verarbeitung Verantwortliche 
geeignete Maßnahmen treffen 
müssen und nachweisen kön-
nen, dass (...) die Verarbei-
tungstätigkeiten im Einklang 
mit dieser Verordnung stehen 
(...). Dabei sollte er die Art, 
den Umfang, die Umstände 
und die Zwecke der Verarbei-
tung und das Risiko für die 
persönlichen Rechte und Frei-
heiten berücksichtigen. 

should be obliged to 
implement appropriate 
and effective measures 
and be able to 
demonstrate the 
compliance of processing 
activities with this 
Regulation, including the 
effectiveness of the 
measures. These 
measures should take 
into account the nature, 
scope, context and 
purposes of the 
processing and the risk 
for the rights and 
freedoms of individuals. 

  60a) Solche Risiken – mit unter-
schiedlicher Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere – 
können aus einer Datenverar-
beitung hervorgehen, die zu 
einer physischen, materiellen 
oder moralischen Schädigung 
führen könnte, insbesondere 
wenn die Verarbeitung zu ei-
ner Diskriminierung, einem 
Identitätsdiebstahl oder -
betrug, einem finanziellen Ver-
lust, einer Rufschädigung, ei-
nem Verlust der Vertraulichkeit 
von dem Berufsgeheimnis un-
terliegenden Daten, der unbe-
fugten Umkehr der Pseudo-
nymisierung oder anderen er-
heblichen wirtschaftlichen oder 
gesellschaftlichen Nachteilen 
führen kann, wenn die be-

(60a) Such risks, of varying 
likelihood and severity, 
may result from data 
processing which could 
lead to physical, material 
or moral damage, in 
particular where the 
processing may give rise 
to discrimination, identity 
theft or fraud, financial 
loss, damage to the 
reputation, loss of 
confidentiality of data 
protected by professional 
secrecy, unauthorized 
reversal of 
pseudonymisation, or any 
other significant 
economic or social 
disadvantage; or where 
data subjects might be 
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troffenen Personen um ihre 
Rechte und Freiheiten ge-
bracht oder daran gehindert 
werden, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu 
kontrollieren, wenn personen-
bezogene Daten, aus denen 
die rassische oder ethnische 
Herkunft, politische Meinun-
gen, religiöse oder philosophi-
sche Überzeugungen oder die 
Zugehörigkeit zu einer Ge-
werkschaft hervorgehen, und 
genetische Daten oder Daten 
über Gesundheit oder Sexual-
leben oder über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten 
oder damit zusammenhän-
gende Sicherungsmaßregeln 
verarbeitet werden, wenn per-
sönliche Aspekte bewertet 
werden, insbesondere wenn 
Aspekte, die die Arbeitsleis-
tung, wirtschaftliche Lage, Ge-
sundheit, persönliche Vorlie-
ben oder Interessen, die Zu-
verlässigkeit oder das Verhal-
ten, den Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel betreffen, analy-
siert und prognostiziert wer-
den, um ein persönliches Profil 
zu erstellen oder zu nutzen, 
wenn personenbezogene Da-
ten schutzbedürftiger Perso-
nen, insbesondere Daten von 
Kindern, verarbeitet werden 
oder wenn die Verarbeitung 
eine große Menge personen-
bezogener Daten und eine 

deprived of their rights 
and freedoms or from 
exercising control over 
their personal data; 
where personal data are 
processed which reveal 
racial or ethnic origin, 
political opinions, religion 
or philosophical beliefs, 
trade-union membership, 
and the processing of 
genetic data or data 
concerning health or sex 
life or criminal convictions 
and offences or related 
security measures; where 
personal aspects are 
evaluated, in particular 
analysing or prediction of 
aspects concerning 
performance at work, 
economic situation, 
health, personal 
preferences or interests, 
reliability or behaviour, 
location or movements, in 
order to create or use 
personal profiles; where 
personal data of 
vulnerable individuals, in 
particular of children, are 
processed; where 
processing involves a 
large amount of personal 
data and affects a large 
number of data subjects. 
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große Anzahl von Personen 
betrifft (...). 

  60b) Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Risikos soll-
ten nach der Art, dem Umfang, 
den Umständen und den Zwe-
cken der Datenverarbeitung 
bestimmt werden. Das Risiko 
sollte anhand einer objektiven 
Bewertung beurteilt werden, 
bei der festgestellt wird, ob die 
Datenverarbeitung ein hohes 
Risiko birgt. Ein hohes Risiko 
ist ein besonderes Risiko der 
Beeinträchtigung der persönli-
chen Rechte und Freiheiten 
(...). 

(60b) The likelihood and se-
verity of the risk for the 
rights and freedoms of 
the data subject should 
be determined in function 
of the nature, scope, con-
text and purposes of the 
data processing. Risk 
should be evaluated 
based on an objective 
assessment, by which it 
is established whether 
data processing opera-
tions involve a risk or a 
high risk. 

 

  60c) Anleitungen, wie der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter ge-
eignete Maßnahmen durchzu-
führen hat und wie die Einhal-
tung der Anforderungen nach-
zuweisen ist, insbesondere 
was die Ermittlung des mit der 
Verarbeitung verbundenen Ri-
sikos, dessen Abschätzung in 
Bezug auf Ursache, Art, Ein-
trittswahrscheinlichkeit und 
Schwere und die Festlegung 
bewährter Verfahren für des-
sen Eindämmung betrifft, 
könnten insbesondere in Form 
von genehmigten Verhaltens-
regeln, genehmigten Zertifizie-
rungsverfahren, Leitlinien des 

(60c) Guidance for the im-
plementation of appropri-
ate measures, and for 
demonstrating the com-
pliance by the controller 
or processor, especially 
as regards the identifica-
tion of the risk related to 
the processing, their as-
sessment in terms of their 
origin, nature, likelihood 
and severity, and the 
identification of best prac-
tices to mitigate the risk, 
could be provided in par-
ticular by approved codes 
of conduct, approved cer-
tifications, guidelines of 
the European Data Pro-
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Europäischen Datenschutz-
ausschusses oder Hinweisen 
eines Datenschutzbeauftrag-
ten gegeben werden. Der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss kann ferner Leitlinien 
für Verarbeitungsvorgänge 
ausgeben, bei denen davon 
auszugehen ist, dass sie kein 
hohes Risiko für die persönli-
chen Rechte und Freiheiten 
mit sich bringen, und angeben, 
welche Abhilfemaßnahmen in 
diesen Fällen ausreichend 
sein können. (…) 

tection Board or through 
the indications provided 
by a data protection of-
ficer. The European Data 
Protection Board may al-
so issue guidelines on 
processing operations 
that are considered to be 
unlikely to result in a high 
risk for the rights and 
freedoms of individuals 
and indicate what 
measures may be suffi-
cient in such cases to ad-
dress such risk. 

61. Zum Schutz der in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bestehenden 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen ist es er-
forderlich, dass geeignete 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der Verar-
beitungsvorgänge als auch 
zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung getroffen werden, damit 
die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. 
Um die Einhaltung dieser An-
forderungen sicherzustellen 
und nachzuweisen, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche interne Strategien 
festlegen und geeignete Maß-
nahmen ergreifen, die insbe-
sondere dem Grundsatz des 
Datenschutzes durch Technik 

61. Zum Schutz der in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bestehenden 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen ist es er-
forderlich, dass geeignete 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der Verar-
beitungsvorgänge als auch 
zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung getroffen werden, damit 
die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. 
Um die Einhaltung dieser An-
forderungen sicherzustellen 
und nachzuweisen, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche interne Strategien 
festlegen und geeignete Maß-
nahmen ergreifen, die insbe-
sondere dem Grundsatz des 
Datenschutzes durch Technik 

61. Zum Schutz der in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bestehenden 
persönlichen Rechte und Frei-
heiten ist es erforderlich, dass 
geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen 
getroffen werden, damit die 
Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt werden. Um die 
Einhaltung dieser Verordnung 
nachweisen zu können, sollte 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche interne Strategien 
festlegen und geeignete Maß-
nahmen treffen, die insbeson-
dere dem Grundsatz des Da-
tenschutzes durch Technik 
(data protection by design) 
und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (data 
protection by default) Genüge 
tun. Solche Maßnahmen könn-

(61) The protection of the 
rights and freedoms of 
individuals with regard to 
the processing of 
personal data require that 
appropriate technical and 
organisational measures 
are taken to ensure that 
the requirements of this 
Regulation are met. In 
order to be able to 
demonstrate compliance 
with this Regulation, the 
controller should adopt 
internal policies and 
implement measures, 
which meet in particular 
the principles of data 
protection by design and 
data protection by default. 
Such measures could 
consist inter alia of 
minimising the processing 
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(data protection by design) 
und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (data 
protection by default) Genüge 
tun. 

(data protection by design) 
und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (data 
protection by default) Genüge 
tun. Der Grundsatz des Da-
tenschutzes durch Technik 
verlangt, dass der Daten-
schutz während des gesam-
ten Lebenszyklus der Tech-
nologie eingebaut sein 
muss, von der frühesten 
Entwicklungsphase über ih-
re endgültige Einführung 
und Verwendung bis zur 
endgültigen Außerbetrieb-
nahme. Das sollte auch die 
Verantwortlichkeit für die 
Waren und Dienstleistun-
gen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder von dem Auf-
tragsverarbeiter verwendet 
werden, einschließen. Der 
Grundsatz der datenschutz-
freundlichen Voreinstellun-
gen verlangt auf Diensten 
und Waren installierte Ein-
stellungen zum Schutz der 
Privatsphäre, die standard-
mäßig mit den allgemeinen 
Grundsätzen des Daten-
schutzes vereinbar sein 
sollten, wie etwa mit dem 
Grundsatz der Datenmini-
mierung und dem Grund-
satz der Zweckbeschrän-
kung. 

ten unter anderem darin be-
stehen, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
minimiert wird, (...) personen-
bezogene Daten so schnell 
wie möglich pseudonymisiert 
werden, Transparenz in Bezug 
auf die Funktionen und die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten hergestellt wird, 
der betroffenen Person ermög-
licht wird, die Datenverarbei-
tung zu überwachen, und der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche in die Lage versetzt 
wird, Sicherheitsfunktionen zu 
schaffen und zu verbessern. In 
Bezug auf Entwicklung, Aus-
legung, Auswahl und Nutzung 
von Anwendungen, Diensten 
und Produkten, die entweder 
auf der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten beru-
hen oder zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene 
Daten verarbeiten, sollten die 
Hersteller der Produkte, Diens-
te und Anwendungen ermutigt 
werden, das Recht auf Daten-
schutz bei der Entwicklung 
und Auslegung der Produkte, 
Dienste und Anwendungen zu 
berücksichtigen und unter ge-
bührender Berücksichtigung 
des Stands der Technik si-
cherstellen, dass die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Verarbeiter in der La-
ge sind, ihren Datenschutz-

of personal data, 
pseudonymising personal 
data as soon as possible, 
transparency with regard 
to the functions and 
processing of personal 
data, enabling the data 
subject to monitor the 
data processing, enabling 
the controller to create 
and improve security 
features. When 
developing, designing, 
selecting and using 
applications, services and 
products that are either 
based on the processing 
of personal data or 
process personal data to 
fulfil their task, producers 
of the products, services 
and applications should 
be encouraged to take 
into account the right to 
data protection when 
developing and designing 
such products, services 
and applications and, with 
due regard to the state of 
the art, to make sure that 
controllers and 
processors are able to 
fulfil their data protection 
obligations.The principles 
of data protection by de-
sign and by default 
should also be taken into 
consideration in the con-
text of public tenders. 
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pflichten nachzukommen. 

62. Zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie zur Klärung 
der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es 
– auch mit Blick auf die Über-
wachungs- und sonstigen 
Maßnahmen von Aufsichtsbe-
hörden – einer klaren Zutei-
lung der Verantwortlichkeiten 
durch diese Verordnung, ins-
besondere für Fälle, in denen 
ein für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher die Verarbei-
tungszwecke, -bedingungen 
undmittel gemeinsam mit an-
deren für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder 
ein Verarbeitungsvorgang im 
Auftrag eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen durch-
geführt wird. 

62. Zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie zur Klärung 
der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es 
- auch mit Blick auf die Über-
wachungs- und sonstigen 
Maßnahmen von Aufsichtsbe-
hörden - einer klaren Vertei-
lung der Verantwortlichkeiten 
durch diese Verordnung, ins-
besondere für Fälle, in denen 
ein für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher die Verarbei-
tungszwecke gemeinsam mit 
anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder 
ein Verarbeitungsvorgang im 
Auftrag eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen durch-
geführt wird. Die Regelung 
zwischen den gemeinsam 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sollte die tat-
sächlichen Aufgaben und 
Beziehungen der gemein-
sam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wider-
spiegeln. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
nach Maßgabe dieser Ver-
ordnung sollte auch die 
Möglichkeit umfassen, dass 
der für die Verarbeitung 
Verantwortliche den ge-

62. Zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie zur Klärung 
der Verantwortung und Haf-
tung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der Auf-
tragsverarbeiter bedarf es – 
auch mit Blick auf die Überwa-
chungs- und sonstigen Maß-
nahmen von Aufsichtsbehör-
den – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch 
diese Verordnung, einschließ-
lich der Fälle, in denen ein für 
die Verarbeitung Verantwortli-
cher die Verarbeitungszwecke 
(...) und -mittel gemeinsam mit 
anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder 
ein Verarbeitungsvorgang im 
Auftrag eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen durch-
geführt wird. 

(62) The protection of the 
rights and freedoms of 
data subjects as well as 
the responsibility and lia-
bility of controllers and 
processors, also in rela-
tion to the monitoring by 
and measures of supervi-
sory authorities, requires 
a clear attribution of the 
responsibilities under this 
Regulation, including 
where a controller deter-
mines the purposes, and 
means of the processing 
jointly with other control-
lers or where a pro-
cessing operation is car-
ried out on behalf of a 
controller. 
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meinsam für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
einem Auftragsverarbeiter 
die Daten zum Zwecke der 
Datenverarbeitung in deren 
Namen übermittelt.     

63. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche ohne Nieder-
lassung in der Union, dessen 
Verarbeitungstätigkeiten sich 
auf in der Union ansässige be-
troffene Personen beziehen 
und dazu dienen, diesen Per-
sonen Waren oder Dienstleis-
tungen anzubieten oder deren 
Verhalten zu beobachten, soll-
te einen Vertreter benennen 
müssen, es sei denn, dieser 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche ist in einem Drittland 
niedergelassen, das einen 
angemessenen Schutz bietet, 
oder es handelt sich um ein 
kleines oder mittleres Unter-
nehmen, um eine Behörde 
oder um eine öffentliche Ein-
richtung oder der betreffende 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche bietet den betroffe-
nen Personen nicht nur gele-
gentlich Waren oder Dienst-
leistungen an. Der Vertreter 
sollte im Namen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
tätig werden und den Auf-
sichtsbehörden als Ansprech-
partner dienen. 

63. Verarbeitet ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher oh-
ne Niederlassung in der Union 
personenbezogene Daten 
von betroffenen Personen in 
der Union, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che einen Vertreter benen-
nen, es sei denn, der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
ist in einem Drittland niederge-
lassen, das einen angemes-
senen Schutz bietet, oder es 
handelt sich um die Verarbei-
tung in Bezug auf weniger 
als 5 000 betroffene Perso-
nen innerhalb eines Zeit-
raumes von zwölf aufeinan-
derfolgenden Monaten, die 
nicht in Bezug auf besonde-
re Kategorien personenbe-
zogener Daten durchgeführt 
wird, oder um eine Behörde 
oder um eine öffentliche Ein-
richtung oder der betreffende 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche bietet den betroffe-
nen Personen nicht nur gele-
gentlich Waren oder Dienst-
leistungen an. Der Vertreter 
sollte im Namen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 

63. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche ohne Nieder-
lassung in der Union, dessen 
Verarbeitungstätigkeiten sich 
auf in der Union ansässige be-
troffene Personen beziehen 
und dazu dienen, diesen Per-
sonen Waren oder Dienstleis-
tungen anzubieten oder deren 
Verhalten in der Union zu be-
obachten, (...) sollte einen Ver-
treter benennen müssen, es 
sei denn, (...) die von ihm aus-
geführte Verarbeitung erfolgt 
vereinzelt und bringt unter Be-
rücksichtigung ihrer Art, ihres 
Umfangs, ihrer Umstände und 
ihrer Zwecke wahrscheinlich 
kein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen mit sich oder bei 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen handelt es sich 
um eine Behörde oder öffentli-
che Einrichtung (...). Der Ver-
treter sollte im Namen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als An-
sprechpartner dienen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che sollte den Vertreter aus-
drücklich bestellen und schrift-

(63) Where a controller or a 
processor not established 
in the Union is processing 
personal data of data 
subjects who are in the 
Union whose processing 
activities are related to 
the offering of goods or 
services, irrespective of 
whether a payment of the 
data subject is required, 
to such data subjects in 
the Union, or to the moni-
toring of their behaviour 
as far as their behaviour 
takes place within the Un-
ion, the controller or the 
processor should desig-
nate a representative, un-
less the processing is oc-
casional, does not include 
processing, on a large 
scale, of special catego-
ries of data as referred to 
in Article 9(1) or pro-
cessing of data relating to 
criminal convictions and 
offences referred to in Ar-
ticle 9a, and is unlikely to 
result in a risk for the 
rights and freedoms of 
individuals, taking into 
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tätig werden und den Auf-
sichtsbehörden als An-
sprechpartner dienen. 

lich beauftragen, in Bezug auf 
die ihm nach dieser Verord-
nung obliegenden Verpflich-
tungen an seiner Stelle zu 
handeln. Die Benennung eines 
solchen Vertreters berührt 
nicht die Verantwortung und 
Haftung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen nach 
Maßgabe dieser Verordnung. 
Der Vertreter sollte seine Auf-
gaben entsprechend dem 
Mandat des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ausfüh-
ren und insbesondere mit den 
zuständigen Aufsichtsbehör-
den in Bezug auf Maßnahmen, 
die die Einhaltung dieser Ver-
ordnung sicherstellen sollen, 
zusammenarbeiten. Bei Ver-
stößen des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen sollte 
der bestellte Vertreter Durch-
setzungsmaßnahmen unter-
worfen werden. 

account the nature, con-
text, scope and purposes 
of the processing or if the 
controller is a public au-
thority or body. The rep-
resentative should act on 
behalf of the controller or 
the processor and may 
be addressed by any su-
pervisory authority. The 
representative should be 
explicitly designated by a 
written mandate of the 
controller or the proces-
sor to act on its behalf 
with regard to the latter's 
obligations under this 
Regulation. The designa-
tion of such representa-
tive does not affect the 
responsibility and liability 
of the controller or the 
processor under this 
Regulation. Such repre-
sentative should perform 
its tasks according to the 
received mandate from 
the controller, including to 
cooperate with the com-
petent supervisory au-
thorities on any action 
taken in ensuring compli-
ance with this Regulation. 
The designated repre-
sentative should be sub-
jected to enforcement ac-
tions in case of non-
compliance by the con-
troller. 
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63a) Damit die Anforderungen 
dieser Verordnung in Bezug 
auf die vom Auftragsverarbei-
ter im Namen des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
vorzunehmende Verarbeitung 
eingehalten werden, sollte ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher, der einen Auf-
tragsverarbeiter mit Verarbei-
tungstätigkeiten betrauen will, 
nur Auftragsverarbeiter heran-
ziehen, die – insbesondere im 
Hinblick auf Fachwissen, Zu-
verlässigkeit und Ressour-
cen – hinreichende Garantien 
dafür bieten, dass technische 
und organisatorische Maß-
nahmen – auch für die Sicher-
heit der Verarbeitung – getrof-
fen werden, die den Anforde-
rungen dieser Verordnung ge-
nügen. (...) Die Einhaltung ge-
nehmigter Verhaltensregeln 
oder eines genehmigten Zerti-
fizierungsverfahrens kann als 
Faktor herangezogen werden, 
um die Erfüllung der Pflichten 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen nachzuweisen. 
Die Durchführung einer Verar-
beitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter sollte auf 
Grundlage eines Vertrags oder 
eines anderen Rechtsinstru-
ments nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht des betref-
fenden Mitgliedstaats erfolgen, 
der den Auftragsverarbeiter an 

(63a) To ensure compliance 
with the requirements of 
this Regulation in respect 
of the processing to be 
carried out by the 
processor on behalf of 
the controller, when 
entrusting a processor 
with processing activities, 
the controller should use 
only processors providing 
sufficient guarantees, in 
particular in terms of 
expert knowledge, 
reliability and resources, 
to implement technical 
and organisational 
measures which will meet 
the requirements of this 
Regulation, including for 
the security of 
processing. Adherence of 
the processor to an 
approved code of conduct 
or an approved 
certification mechanism 
may be used as an 
element to demonstrate 
compliance with the 
obligations of the 
controller. The carrying 
out of processing by a 
processor should be 
governed by a contract or 
other legal act under 
Union or Member State 
law, binding the 
processor to the 

 



 

102 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen bindet und in 
dem Gegenstand und Dauer 
der Verarbeitung, Art und 
Zwecke der Verarbeitung, die 
Art der personenbezogenen 
Daten und die Kategorien von 
betroffenen Personen festge-
legt sind, wobei die besonde-
ren Aufgaben und Pflichten 
des Auftragsverarbeiters bei 
der geplanten Verarbeitung 
und das Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen 
Person zu berücksichtigen 
sind. 

 
 Der für die Verarbeitung Ver-

antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter können ent-
scheiden, ob sie einen indivi-
duellen Vertrag oder Stan-
dardvertragsklauseln verwen-
den, die entweder unmittelbar 
von der Kommission erlassen 
oder aber nach dem Kohä-
renzverfahren von einer Auf-
sichtsbehörde angenommen 
und dann von der Kommission 
erlassen wurden oder Be-
standteil einer im Rahmen des 
Zertifizierungsverfahrens er-
teilten Zertifizierung sind. Nach 
Beendigung der Verarbeitung 
im Namen des für die Verar-
beitung Verantwortlichen sollte 
der Auftragsverarbeiter die 
personenbezogenen Daten 
zurückgeben oder löschen, so-

controller, setting out the 
subject-matter and 
duration of the 
processing, the nature 
and purposes of the 
processing, the type of 
personal data and 
categories of data 
subjects, taking into 
account the specific tasks 
and responsibilities of the 
processor in the context 
of the processing to be 
carried out and the risk 
for the rights and 
freedoms of the data 
subject. The controller 
and processor may 
choose to use an 
individual contract or 
standard contractual 
clauses which are 
adopted either directly by 
the Commission or by a 
supervisory authority in 
accordance with the 
consistency mechanism 
and then adopted by the 
Commission. After the 
completion of the 
processing on behalf of 
the controller, the 
processor should, at the 
choice of the controller, 
return or delete the 
personal data, unless 
there is a requirement to 
store the data under 
Union or Member State 
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fern nicht nach dem Unions-
recht oder dem Recht des Mit-
gliedstaats, dem er unterliegt, 
eine Verpflichtung zur Spei-
cherung der Daten besteht. 

law to which the 
processor is subject. 

64. Zur Klärung der Frage, ob ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher in der Union ansäs-
sigen betroffenen Personen 
nur gelegentlich Waren und 
Dienstleistungen anbietet, 
sollte jeweils geprüft werden, 
ob aus dem allgemeinen Tä-
tigkeitsprofil des für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
sichtlich ist, dass das Anbie-
ten der betreffenden Waren 
und Dienstleistungen lediglich 
eine zusätzlich zu seinen 
Haupttätigkeiten hinzukom-
mende Tätigkeit darstellt. 

64. Zur Klärung der Frage, ob ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher betroffenen Per-
sonen in der Union nur gele-
gentlich Waren und Dienstleis-
tungen anbietet, sollte jeweils 
geprüft werden, ob aus dem 
allgemeinen Tätigkeitsprofil 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen ersichtlich ist, 
dass das Anbieten der betref-
fenden Waren und Dienstleis-
tungen lediglich eine zusätz-
lich zu seinen Haupttätigkeiten 
hinzukommende Tätigkeit 
darstellt. 

64. (…) (64) (…)  

65. Zum Nachweis der Einhal-
tung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bestimmungen 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche jeden Verar-
beitungsvorgang dokumentie-
ren.Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche und jeder Auf-
tragsverarbeiter sollte ver-
pflichtet sein, mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzu-
arbeiten und dieser auf Ver-
langen die entsprechende Do-
kumentation vorzulegen, da-
mit die betreffenden Verarbei-

65. Um die Einhaltung dieser 
Verordnung nachweisen zu 
können, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
die zur Erfüllung der in die-
ser Verordnung festgeleg-
ten Anforderungen notwen-
dige Dokumentation vorhal-
ten. Jeder für die Verarbei-
tung Verantwortliche und jeder 
Auftragsverarbeiter sollte ver-
pflichtet sein, mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzu-
arbeiten und dieser auf Ver-

65. Zum Nachweis der Einhaltung 
dieser Verordnung sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter Aufzeichnun-
gen über alle Kategorien von 
Verarbeitungstätigkeiten, die 
seiner Zuständigkeit unterlie-
gen, führen. Jeder für die Ver-
arbeitung Verantwortliche und 
jeder Auftragsverarbeiter sollte 
verpflichtet sein, mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzu-
arbeiten und dieser auf Ver-
langen die entsprechenden 

(65) In order to demonstrate 
compliance with this 
Regulation, the controller 
or processor should 
maintain records of 
processing activities 
under its responsibility. 
Each controller and 
processor should be 
obliged to co-operate with 
the supervisory authority 
and make these records, 
on request, available to it, 
so that it might serve for 
monitoring those 
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tungsvorgänge anhand dieser 
Unterlagen kontrolliert werden 
können. 

langen die entsprechende Do-
kumentation vorzulegen, da-
mit diese für die Bewertung 
der Einhaltung dieser Ver-
ordnung herangezogen wer-
den können. Es sollte aber 
ebenso wichtig sein, be-
währten Verfahren und der 
Einhaltung der Vorschriften 
Beachtung zu schenken und 
nicht nur der Zusammen-
stellung der Dokumentation. 

Aufzeichnungen vorzulegen, 
damit die betreffenden Verar-
beitungsvorgänge anhand die-
ser Unterlagen kontrolliert 
werden können. 

processing operations. 

66. Zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und zur Vorbeugung 
gegen eine gegen diese Ver-
ordnung verstoßende Verar-
beitung sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter die 
mit der Verarbeitung verbun-
denen Risiken ermitteln und 
Maßnahmen zu deren Ein-
dämmung ergreifen. Diese 
Maßnahmen müssen unter 
Berücksichtigung des Standes 
der Technik und der dabei an-
fallenden Kosten ein Schutz-
niveau gewährleisten, das den 
von der Verarbeitung ausge-
henden Risiken und der Art 
der zu schützenden perso-
nenbezogenen Daten ange-
messen ist. Die Kommission 
sollte bei der Festlegung 
technischer Standards und 
organisatorischer Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Verarbeitung die 

66. Zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und zur Vorbeugung 
gegen eine gegen diese Ver-
ordnung verstoßende Verar-
beitung sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter die 
mit der Verarbeitung verbun-
denen Risiken ermitteln und 
Maßnahmen zu deren Ein-
dämmung ergreifen. Diese 
Maßnahmen müssen unter 
Berücksichtigung des Standes 
der Technik und der dabei an-
fallenden Kosten ein Schutz-
niveau gewährleisten, das den 
von der Verarbeitung ausge-
henden Risiken und der Art 
der zu schützenden perso-
nenbezogenen Daten ange-
messen ist. Bei der Festle-
gung technischer Standards 
und organisatorischer Maß-
nahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbei-
tung sollten die technologi-

66. Zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und zur Vorbeugung 
gegen eine gegen diese Ver-
ordnung verstoßende Verar-
beitung sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter die mit 
der Verarbeitung verbundenen 
(...) Risiken ermitteln und 
Maßnahmen zu ihrer Eindäm-
mung treffen. Diese Maßnah-
men müssen unter Berück-
sichtigung der verfügbaren 
Technik und der Implementie-
rungskosten ein Schutzniveau 
– auch hinsichtlich der Ver-
traulichkeit – gewährleisten, 
das dem von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiko und der 
Art der zu schützenden perso-
nenbezogenen Daten ange-
messen ist. (…). Bei der Be-
wertung des Datensicherheits-
risikos sollten die mit der Da-
tenverarbeitung verbundenen 
Risiken berücksichtigt werden, 

(66) In order to maintain 
security and to prevent 
processing in breach of 
this Regulation, the 
controller or processor 
should evaluate the risks 
inherent to the processing 
and implement measures 
to mitigate those risks, 
such as encryption. 
These measures should 
ensure an appropriate 
level of security including 
confidentiality, taking into 
account the state of the 
art and the costs of 
implementation in relation 
to the risks and the 
nature of the personal 
data to be protected. In 
assessing data security 
risk, consideration should 
be given to the risks that 
are presented by data 
processing, such as 
accidental or unlawful 
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technologische Neutralität, die 
Interoperabilität sowie Innova-
tionen fördern und gegebe-
nenfalls mit Drittländern zu-
sammenarbeiten. 

sche Neutralität, die Intero-
perabilität sowie Innovationen 
sowie gegebenenfalls die 
Zusammenarbeit mit Dritt-
ländern gefördert werden. 

wie etwa Vernichtung, Verlust 
oder Veränderung, ob unbe-
absichtigt oder unrechtmäßig, 
oder unbefugte Weitergabe 
von beziehungsweise unbe-
fugter Zugang zu personenbe-
zogenen Daten, die übermit-
telt, gespeichert oder auf sons-
tige Weise verarbeitet wurden, 
insbesondere wenn dies zu 
einem physischen, materiellen 
oder moralischen Schaden 
führen könnte. 

destruction, loss, 
alteration, unauthorised 
disclosure of, or access 
to personal data 
transmitted, stored or 
otherwise processed, 
which may in particular 
lead to physical, material 
or moral damage. 

  66a) Damit diese Verordnung in 
Fällen, in denen die Verarbei-
tungsvorgänge wahrscheinlich 
ein hohes Risiko für die per-
sönlichen Rechte und Freihei-
ten mit sich bringen, besser 
eingehalten wird, sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che für die Durchführung einer 
Datenschutz-
Folgenabschätzung, mit der 
insbesondere die Ursache, Art, 
Besonderheit und Schwere 
dieses Risikos evaluiert wer-
den, verantwortlich sein. Die 
Ergebnisse der Abschätzung 
sollten berücksichtigt werden, 
wenn darüber entschieden 
wird, welche (...) geeigneten 
Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um nachzuweisen, 
dass die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten mit 
dieser Verordnung in Einklang 
steht. Geht aus einer Daten-

(66a) In order to enhance 
compliance with this 
Regulation in cases 
where the processing 
operations are likely to 
result in a high risk for the 
rights and freedoms of 
individuals, the controller 
should be responsible for 
the carrying out of a data 
protection impact 
assessment to evaluate, 
in particular, the origin, 
nature, particularity and 
severity of this risk. The 
outcome of the 
assessment should be 
taken into account when 
determining the 
appropriate measures to 
be taken in order to 
demonstrate that the 
processing of personal 
data is in compliance with 
this Regulation. Where a 
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schutz-Folgenabschätzung 
hervor, dass Verarbeitungs-
vorgänge ein hohes Risiko 
bergen, das der für die Verar-
beitung Verantwortliche nicht 
durch geeignete Maßnahmen 
in Bezug auf verfügbare Tech-
nik und Implementierungskos-
ten eindämmen kann, so sollte 
die Aufsichtsbehörde vor der 
Verarbeitung konsultiert wer-
den. 

data protection impact 
assessment indicates that 
processing operations 
involve a high risk which 
the controller cannot 
mitigate by appropriate 
measures in terms of 
available technology and 
costs of implementation, 
a consultation of the 
supervisory authority 
should take place prior to 
the processing. 

67. Eine Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Da-
ten kann erhebliche wirtschaft-
liche Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die be-
troffene Person nach sich zie-
hen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert 
wird. Deshalb sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die Auf-
sichtsbehörde ohne unange-
messene Verzögerung – falls 
möglich binnen 24 Stunden – 
davon in Kenntnis setzen.Falls 
die Benachrichtigung nicht 
binnen 24 Stunden erfolgen 
kann, sollten in ihr die Gründe 
für die Verzögerung angege-
ben werden müs-
sen.Natürliche Personen, für 
die eine derartige Verletzung 
des Schutzes ihrer personen-

67.Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
kann erhebliche wirtschaftli-
che Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die be-
troffene Person nach sich zie-
hen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert 
wird. Deshalb sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
die Aufsichtsbehörde ohne 
unangemessene Verzögerung 
– von der angenommen 
werden sollte, dass sie nicht 
länger als 72 Stunden dau-
ern sollte– davon in Kenntnis 
setzen. Gegebenenfalls soll-
ten in der Benachrichtigung 
die Gründe für die Verzöge-
rung angegeben werden. Na-
türliche Personen, für die eine 
derartige Verletzung des 
Schutzes ihrer personenbezo-
genen Daten nachteilige Aus-

67. Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann 
– wenn nicht rechtzeitig und an-
gemessen reagiert wird – einen 
(...) physischen, materiellen oder 
moralischen Schaden für die be-
troffenen Personen nach sich 
ziehen, wie etwa Verlust der 
Kontrolle über ihre personen-
bezogenen Daten oder Ein-
schränkung (...) ihrer Rechte, 
Diskriminierung, Identitätsdieb-
stahl oder -betrug, finanzielle 
Verluste, unbefugte Umkehr der 
Pseudonymisierung, Rufschädi-
gung, Verlust der Vertraulichkeit 
von dem Berufsgeheimnis unter-
liegenden Daten oder andere 
wirtschaftliche oder gesellschaft-
liche Nachteile. (…). Deshalb 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Bekannt-
werden einer (...) Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten, die einen (...) physischen, 

(67) A personal data breach 
may, if not addressed in 
an adequate and timely 
manner, result in 
physical, material or 
moral damage to 
individuals such as loss 
of control over their 
personal data or limitation 
of their rights, 
discrimination, identity 
theft or fraud, financial 
loss, unauthorized 
reversal of 
pseudonymisation, 
damage to the reputation, 
loss of confidentiality of 
data protected by 
professional secrecy or 
any other economic or 
social disadvantage to 
the individual concerned. 
Therefore, as soon as the 
controller becomes aware 
that a personal data 
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bezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, 
sollten ohne unangemessene 
Verzögerung benachrichtigt 
werden, damit sie die erforder-
lichen Sicherheitsvorkehrun-
gen treffen können.Die Aus-
wirkungen einer solchen Ver-
letzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personen-
bezogenen Daten oder der 
Privatsphäre einer natürlichen 
Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -
betrug, eine physische Schä-
digung, eine erhebliche De-
mütigung oder Rufschädigung 
zur Folge haben.Die Benach-
richtigung sollte eine Be-
schreibung der Art der Verlet-
zung des Schutzes personen-
bezogener Daten sowie an die 
betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung 
etwaiger negativer Auswir-
kungen dieser Verletzung be-
inhalten.Die Benachrichtigung 
der betroffenen Person sollte 
stets so rasch wie nach all-
gemeinem Ermessen möglich, 
in enger Absprache mit der 
Aufsichtsbehörde und nach 
Maßgabe der von dieser oder 
von anderen zuständigen Be-
hörden(z.B. Strafverfolgungs-
behörden) erteilten Weisun-
gen erfolgen. Damit eine be-
troffene Person das Risiko ei-

wirkungen haben könnte, soll-
ten ohne unangemessene 
Verzögerung benachrichtigt 
werden, damit sie die erforder-
lichen Sicherheitsvorkehrun-
gen treffen können. Die Aus-
wirkungen einer solchen Ver-
letzung sollten als nachteilig 
für den Schutz der personen-
bezogenen Daten oder der 
Privatsphäre einer natürlichen 
Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -
betrug, eine physische Schä-
digung, eine erhebliche De-
mütigung oder Rufschädigung 
zur Folge haben. Die Benach-
richtigung sollte eine Be-
schreibung der Art der Verlet-
zung des Schutzes personen-
bezogener Daten sowie an die 
betroffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung 
etwaiger negativer Auswir-
kungen dieser Verletzung be-
inhalten. Die Benachrichtigung 
der betroffenen Person sollte 
stets so rasch wie nach all-
gemeinem Ermessen möglich, 
in enger Absprache mit der 
Aufsichtsbehörde und nach 
Maßgabe der von dieser oder 
von anderen zuständigen Be-
hörden (z.B. Strafverfolgungs-
behörden) erteilten Weisun-
gen erfolgen. Damit eine be-
troffene Person das Risiko ei-
nes unmittelbaren Schadens 

materiellen oder moralischen 
Schaden nach sich ziehen kann, 
die Aufsichtsbehörde ohne un-
gebührliche Verzögerung – falls 
möglich binnen 72 Stunden – 
davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht bin-
nen 72 Stunden erfolgen kann, 
sollten in ihr die Gründe für die 
Verzögerung angegeben werden 
müssen. Natürliche Personen, 
deren Rechte und Freiheiten 
durch die Datenschutzverletzung 
erheblich beeinträchtigt werden 
könnten, sollten ohne unange-
messene Verzögerung benach-
richtigt werden, damit sie die er-
forderlichen Vorkehrungen tref-
fen können. (…). Die Benach-
richtigung sollte eine Beschrei-
bung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten sowie an die betroffene 
Person gerichtete Empfehlungen 
zur Minderung etwaiger negati-
ver Auswirkungen dieser Verlet-
zung enthalten. Die Benachrich-
tigung der betroffenen Person 
sollte stets so rasch wie nach 
allgemeinem Ermessen möglich, 
in enger Absprache mit der Auf-
sichtsbehörde und nach Maßga-
be der von dieser oder von an-
deren zuständigen Behörden 
(z.B. Strafverfolgungsbehörden) 
erteilten Weisungen erfolgen. 
(...) Um beispielsweise das Risi-
ko eines unmittelbaren Scha-
dens mindern zu können, müss-

breach has occurred, the 
controller should without 
undue delay and, where 
feasible, not later than 72 
hours after having be-
come aware of it, notify 
the personal data breach 
to the competent supervi-
sory authority, unless the 
controller is able to 
demonstrate, in accord-
ance with the accounta-
bility principle, that the 
personal data breach is 
unlikely to result in a risk 
for the rights and free-
doms of individuals. 
Where this cannot be 
achieved within 72 hours, 
an explanation of the 
reasons for the delay 
should accompany the 
notification and 
information may be 
provided in phases 
without undue further 
delay.  
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nes unmittelbaren Schadens 
für sich klein halten kann, be-
darf es beispielsweise ihrer 
sofortigen Benachrichtigung, 
wohingegen eine längere Be-
nachrichtigungsfrist gerecht-
fertigt sein kann, wenn es da-
rum geht, geeignete Maß-
nahmen gegen fortlaufende 
oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergrei-
fen. 

für sich klein halten kann, be-
darf es beispielsweise ihrer 
sofortigen Benachrichtigung, 
wohingegen eine längere Be-
nachrichtigungsfrist gerecht-
fertigt sein kann, wenn es da-
rum geht, geeignete Maß-
nahmen gegen fortlaufende 
oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu ergrei-
fen. 

te sie sofort benachrichtigt wer-
den, wohingegen eine längere 
Benachrichtigungsfrist gerecht-
fertigt sein kann, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen 
gegen fortlaufende oder ähnliche 
Verletzungen der Datensicher-
heit zu treffen. 

   (67a new) The individuals 
should be notified without 
undue delay if the 
personal data breach is 
likely to result in a high 
risk for for the rights and 
freedoms of individuals,  
in order to allow them to 
take the necessary 
precautions. The 
notification should 
describe the nature of the 
personal data breach as 
well as recommendations 
for the individual 
concerned to mitigate 
potential adverse effects. 
Notifications to data 
subjects should be made 
as soon as reasonably 
feasible, and in close 
cooperation with the 
supervisory authority and 
respecting guidance 
provided by it or other 
relevant authorities (e.g. 
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law enforcement 
authorities). For example, 
the need to mitigate an 
immediate risk of damage 
would call for a prompt 
notification of data 
subjects whereas the 
need to implement 
appropriate measures 
against continuing or 
similar data breaches 
may justify a longer 
delay. 

68. Um bestimmen zu können, ob 
eine gegebene Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten der Aufsichtsbehörde 
und der betroffenen Person 
ohne unangemessene Verzö-
gerung gemeldet wurde, sollte 
jeweils überprüft werden, ob 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche ausreichende 
technische Vorkehrungen und 
organisatorische Maßnahmen 
getroffen hat, um sofort fest-
stellen zu können, ob eine 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten aufge-
treten ist, und um die Auf-
sichtsbehörde und die be-
troffene Person umgehend un-
terrichten zu können, noch 
bevor persönliche oder wirt-
schaftliche Interessen Scha-
den nehmen können, wobei 
die Art und Schwere der Ver-
letzung des Schutzes perso-

 68. (...) Es ist zu prüfen, ob alle ge-
eigneten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen ge-
troffen wurden, um sofort fest-
stellen zu können, ob eine Ver-
letzung des Schutzes personen-
bezogener Daten aufgetreten ist, 
und um die Aufsichtsbehörde 
und die betroffene Person um-
gehend unterrichten zu können 
(...). Bei der Feststellung, ob die 
Meldung ohne unangemessene 
Verzögerung erfolgt ist, sollten 
die Art und Schwere der Verlet-
zung des Schutzes personenbe-
zogener Daten sowie deren Fol-
gen und nachteilige Auswirkun-
gen für die betroffene Person be-
rücksichtigt werden. Die ent-
sprechende Meldung kann zu 
einem Tätigwerden der Auf-
sichtsbehörde im Einklang mit ih-
ren in dieser Verordnung festge-
legten Aufgaben und Befugnis-
sen führen. 

(68) It must be ascertained 
whether all appropriate 
technological protection 
and organisational 
measures have been 
implemented to establish 
immediately whether a 
personal data breach has 
taken place and to inform 
promptly the supervisory 
authority and the data 
subject. The fact that the 
notification was made 
without undue delay 
should be established 
taking into account in 
particular the nature and 
gravity of the personal 
data breach and its 
consequences and 
adverse effects for the 
data subject. Such 
notification may result in 
an intervention of the 
supervisory authority in 
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nenbezogener Daten sowie 
deren negative Folgen für die 
betroffene Person zu berück-
sichtigen sind. 

accordance with its tasks 
and powers laid down in 
this Regulation. 

  68a) Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person von der 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten sollte 
nicht erforderlich sein, wenn 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche geeignete techni-
sche Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen hat und diese Vor-
kehrungen auf die von der 
Verletzung betroffenen perso-
nenbezogenen Daten ange-
wandt wurden. Zu diesen 
technischen Sicherheitsvor-
kehrungen sollte zählen, dass 
die betreffenden Daten für alle 
Personen, die nicht zum Zu-
griff auf sie befugt sind, unver-
ständlich gemacht werden, 
insbesondere durch Ver-
schlüsselung der personenbe-
zogenen Daten (...). 

(68a) (…)  

69. Bei der detaillierten Regelung 
des Formats und der Verfah-
ren für die Meldung von Ver-
letzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten sollten 
die Umstände der Verletzung 
hinreichend berücksichtigt 
werden, beispielsweise ob 
personenbezogene Daten 
durch geeignete technische 

 69. Bei der detaillierten Regelung 
des Formats und der Verfah-
ren für die Meldung von Ver-
letzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten sollten 
die Umstände der Verletzung 
hinreichend berücksichtigt 
werden, beispielsweise ob 
personenbezogene Daten 
durch geeignete technische 

(69) In setting detailed rules 
concerning the format 
and procedures applica-
ble to the notification of 
personal data breaches, 
due consideration should 
be given to the circum-
stances of the breach, in-
cluding whether or not 
personal data had been 

 



 

111 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

Sicherheitsvorkehrungen ge-
schützt waren, die die Wahr-
scheinlichkeit eines Identitäts-
betrugs oder anderer Formen 
des Datenmissbrauchs wirk-
sam verringern. Überdies soll-
ten solche Regeln und Verfah-
ren den berechtigten Interes-
sen der Strafverfolgungsbe-
hörden in Fällen Rechnung 
tragen, in denen die Untersu-
chung der Umstände der Ver-
letzung durch ein frühzeitiges 
Bekanntwerden in unnötiger 
Weise behindert würde. 

Sicherheitsvorkehrungen ge-
schützt waren, die die Wahr-
scheinlichkeit eines Identitäts-
betrugs oder anderer Formen 
des Datenmissbrauchs wirk-
sam verringern. Überdies soll-
ten solche Regeln und Verfah-
ren den berechtigten Interes-
sen der Strafverfolgungsbe-
hörden in Fällen Rechnung 
tragen, in denen die Untersu-
chung der Umstände der Ver-
letzung durch ein frühzeitiges 
Bekanntwerden in unnötiger 
Weise behindert würde. 

protected by appropriate 
technical protection 
measures, effectively lim-
iting the likelihood of 
identity fraud or other 
forms of misuse. Moreo-
ver, such rules and pro-
cedures should take into 
account the legitimate in-
terests of law enforce-
ment authorities in cases 
where early disclosure 
could unnecessarily 
hamper the investigation 
of the circumstances of a 
breach. 

70. Gemäß der Richtlinie 
95/46/EG waren Verarbeitun-
gen personenbezogener Da-
ten bei den Aufsichtsbehörden 
generell meldepflichtig. Diese 
Meldepflicht ist mit einem bü-
rokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat 
doch keineswegs in allen Fäl-
len zu einem besseren Schutz 
personenbezogener Daten ge-
führt. Diese unterschiedslose 
allgemeine Meldepflicht sollte 
daher abgeschafft und durch 
wirksame Verfahren und Me-
chanismen ersetzt werden, die 
sich stattdessen vorrangig mit 
jenen Verarbeitungsvorgän-
gen befassen, die aufgrund ih-
res Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete 
Risiken für die Rechte und 

 70. Gemäß der Richtlinie 
95/46/EG waren Verarbeitun-
gen personenbezogener Da-
ten bei den Aufsichtsbehörden 
generell meldepflichtig. Diese 
Meldepflicht ist mit einem bü-
rokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat 
doch keineswegs in allen Fäl-
len zu einem besseren Schutz 
personenbezogener Daten ge-
führt. Diese unterschiedslosen 
allgemeinen Meldepflichten 
sollten daher abgeschafft und 
durch wirksame Verfahren und 
Mechanismen ersetzt werden, 
die sich stattdessen vorrangig 
mit denjenigen Arten von Ver-
arbeitungsvorgängen befas-
sen, die aufgrund ihrer Art, ih-
res Umfangs, ihrer Umstände 
und ihrer Zwecke (...) wahr-

(70) Directive 95/46/EC pro-
vided for a general obli-
gation to notify pro-
cessing of personal data 
to the supervisory au-
thorities. While this obli-
gation produces adminis-
trative and financial bur-
dens, it did not in all cas-
es contribute to improving 
the protection of personal 
data. Therefore such in-
discriminate general noti-
fication obligations should 
be abolished, and re-
placed by effective pro-
cedures and mechanisms 
which focus instead on 
those types of processing 
operations which are like-
ly to result in a high risk 
to the rights and free-
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Freiheiten betroffener Perso-
nen bergen können. In derar-
tigen Fällen sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
vor der Verarbeitung eine Da-
tenschutz- Folgenabschät-
zung durchführen, die sich 
insbesondere mit den Maß-
nahmen, Garantien und Ver-
fahren befasst, durch die der 
Schutz personenbezogener 
Daten sichergestellt und die 
Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Verordnung nachge-
wiesen werden sollen. 

scheinlich ein hohes Risiko für 
die persönlichen Rechte und 
Freiheiten mit sich bringen. Bei 
diesen Arten von Verarbei-
tungsvorgängen kann es sich 
um solche handeln, bei denen 
insbesondere neue Technolo-
gien eingesetzt werden oder 
die neuartig sind und bei de-
nen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche zuvor keine 
Datenschutz-
Folgenabschätzung durchge-
führt hat oder die in Anbe-
tracht der seit der ursprüngli-
chen Verarbeitung vergange-
nen Zeit notwendig geworden 
sind. 

doms of individuals by vir-
tue of their nature, scope, 
context and purposes. 
Such types of processing 
operations may be those 
which in particular, in-
volve using new technol-
ogies, or are of a new 
kind and where no data 
protection impact as-
sessment has been car-
ried out before by the 
controller, or where they 
become necessary in the 
light of the time that has 
elapsed since the initial 
processing. 

  70a) In derartigen Fällen sollte der 
für die Verarbeitung Verantwort-
liche (...) vor der Verarbeitung 
eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchfüh-
ren, mit der die spezifische Ein-
trittswahrscheinlichkeit und die 
Schwere dieses hohen Risikos 
unter Berücksichtigung der Art, 
des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbei-
tung und der Ursachen des Ri-
sikos bewertet werden und die 
sich insbesondere mit den 
Maßnahmen, Garantien und 
Verfahren befasst, durch die 
dieses Risiko eingedämmt, der 
Schutz personenbezogener Da-
ten sichergestellt und die Ein-
haltung der Bestimmungen die-

(70a) In such cases, a data 
protection impact as-
sessment should be car-
ried out by the controller 
prior to the processing in 
order to assess the par-
ticular likelihood and se-
verity of the high risk, tak-
ing into account the na-
ture, scope, context and 
purposes of the pro-
cessing and the sources 
of the risk, which should 
include in particular the 
envisaged measures, 
safeguards and mecha-
nisms for mitigating that 
risk and for ensuring the 
protection of personal da-
ta and for demonstrating 
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ser Verordnung nachgewiesen 
werden soll. 

the compliance with this 
Regulation. 

71. Dies sollte insbesondere für 
neu geschaffene umfangrei-
che Dateien gelten, die dazu 
dienen, große Mengen perso-
nenbezogener Daten auf regi-
onaler, nationaler oder supra-
nationaler Ebene zu verarbei-
ten, und die eine große Zahl 
von Personen betreffen könn-
ten. 

 71. Dies sollte insbesondere für (...) 
umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge gelten, die dazu die-
nen, große Mengen personen-
bezogener Daten auf regionaler, 
nationaler oder supranationaler 
Ebene zu verarbeiten, eine gro-
ße Zahl von Personen betreffen 
könnten und – beispielsweise 
aufgrund ihrer Sensibilität – 
wahrscheinlich ein hohes Risiko 
mit sich bringen und bei denen 
entsprechend dem jeweils aktu-
ellen Stand der Technik in gro-
ßem Umfang eine neue Tech-
nologie eingesetzt wird, sowie 
für andere Verarbeitungsvor-
gänge, die ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen mit sich 
bringen, insbesondere dann, 
wenn diese Verarbeitungsvor-
gänge den betroffenen Perso-
nen die Ausübung ihrer Rechte 
erschweren. Eine Datenschutz-
Folgenabschätzung sollte auch 
in den Fällen durchgeführt wer-
den, in denen die Daten für das 
Treffen von Entscheidungen in 
Bezug auf Einzelpersonen im 
Anschluss an eine systemati-
sche und eingehende Bewer-
tung persönlicher Aspekte na-
türlicher Personen auf der 
Grundlage eines Profilings die-
ser Daten oder im Anschluss an 

(71) This should in particular 
apply to large-scale pro-
cessing operations, which 
aim at processing a con-
siderable amount of per-
sonal data at regional, 
national or supranational 
level and which could af-
fect a large number of da-
ta subjects and which are 
likely to result in a high 
risk, for example, on ac-
count of their sensitivity, 
where in accordance with 
the achieved state of 
technological knowledge 
a new technology is used 
on a large scale as well 
as to other processing 
operations which result in 
a high risk for the rights 
and freedoms of data 
subjects, in particular 
where those operations 
render it more difficult for 
data subjects to exercise 
their rights. A data protec-
tion impact assessment 
should also be made in 
cases where data are 
processed for taking de-
cisions regarding specific 
individuals following any 
systematic and extensive 
evaluation of personal 
aspects relating to natural 
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die Verarbeitung spezifischer 
Kategorien von personenbezo-
genen Daten, biometrischen 
Daten oder von Daten in Bezug 
auf strafrechtliche Verurteilun-
gen und Straftaten sowie damit 
zusammenhängende Siche-
rungsmaßregeln verarbeitet 
werden. Gleichermaßen erfor-
derlich ist eine Datenschutz-
Folgenabschätzung für die weit-
räumige Überwachung öffent-
lich zugänglicher Bereiche, ins-
besondere mittels optoelektro-
nischer Vorrichtungen, oder für 
alle anderen Vorgänge, bei de-
nen nach Auffassung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde die 
Verarbeitung wahrscheinlich ein 
hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Per-
sonen mit sich bringt, insbeson-
dere weil sie die betroffenen 
Personen an der Ausübung ei-
nes Rechts oder Nutzung einer 
Dienstleistung hindern oder weil 
sie systematisch in großem Um-
fang erfolgen. Die Verarbeitung 
(...) personenbezogener Daten 
sollte ungeachtet des Volumens 
oder der Art der Daten nicht als 
umfangreich gelten, wenn die 
Verarbeitung dieser Daten dem 
Berufsgeheimnis unterliegt (...), 
wie etwa die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten von Pa-
tienten oder Kunden durch ei-
nen einzelnen Arzt, einen An-
gehörigen der Gesundheits-

persons based on profil-
ing those data or follow-
ing the processing of 
special categories of per-
sonal data, biometric da-
ta, or data on criminal 
convictions and offences 
or related security 
measures. A data protec-
tion impact assessment is 
equally required for moni-
toring publicly accessible 
areas on a large scale, 
especially when using op-
tic-electronic devices or 
for any other operations 
where the competent su-
pervisory authority con-
siders that the processing 
is likely to result in a high 
risk for the rights and 
freedoms of data sub-
jects, in particular be-
cause they prevent data 
subjects from exercising 
a right or using a service 
or a contract, or because 
they are carried out sys-
tematically on a large 
scale. The processing of 
personal data should not 
be considered as being 
on a large scale, if the 
processing concerns per-
sonal data from patients 
or clients by an individual 
doctor, health care pro-
fessional, or attorney. In 
these cases a data pro-
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berufe, ein Krankenhaus oder 
einen Anwalt. In diesen Fällen 
sollte eine Datenschutz-
Folgenabschätzung nicht zwin-
gend vorgeschrieben sein. 

tection impact assess-
ment should not be man-
datory. 

 71a. Folgenabschätzungen 
sind der wesentliche Kern 
jedes nachhaltigen Daten-
schutzrahmens und stellen 
sicher, dass sich Unter-
nehmen von Anfang an aller 
möglichen Konsequenzen 
ihrer Datenverarbeitungs-
vorgänge bewusst sind. 
Werden Folgenabschätzun-
gen mit Sorgfalt durchge-
führt, kann die Wahrschein-
lichkeit einer Verletzung des 
Datenschutzes oder eines 
Eingriffs in die Privatsphäre 
ganz wesentlich beschränkt 
werden. Bei den Daten-
schutz-
Folgenabschätzungen sollte 
somit das gesamte Lebens-
zyklusmanagement perso-
nenbezogener Daten von 
der Erhebung über die Ver-
arbeitung bis zur Löschung 
berücksichtigt werden und 
im Einzelnen die beabsich-
tigten Verarbeitungsvor-
gänge, die Risiken für die 
Rechte und Freiheiten von 
betroffenen Personen, die 
beabsichtigten Maßnahmen 
zur Eindämmung der Risi-
ken, die Schutzmechanis-
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men und Sicherheitsmaß-
nahmen sowie die Mecha-
nismen beschrieben wer-
den, durch die die Einhal-
tung der Verordnung si-
chergestellt wird. 

 71b. Die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sollten 
sich auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten wäh-
rend des gesamten Daten-
lebenszyklus von der Erhe-
bung über die Verarbeitung 
bis zur Löschung konzent-
rieren, indem sie von An-
fang an in einen nachhalti-
gen Datenmanagementrah-
men investieren und darauf 
folgend umfassende Einhal-
tungsmechanismen einrich-
ten. 

   

72. Unter bestimmten Umständen 
kann es vernünftig und unter 
ökonomischen Gesichtspunk-
ten sinnvoll sein, eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nicht auf ein bestimmtes Pro-
jekt zu beziehen, sondern sie 
thematisch breiter anzulegen 
– beispielsweise wenn Behör-
den oder öffentliche Einrich-
tungen eine gemeinsame An-
wendung oder Verarbeitungs-
plattform schaffen möchten 
oder wenn mehrere für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

 72. Unter bestimmten Umständen 
kann es vernünftig und unter 
ökonomischen Gesichtspunk-
ten sinnvoll sein, eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nicht auf ein bestimmtes Pro-
jekt zu beziehen, sondern sie 
thematisch breiter anzulegen – 
beispielsweise wenn Behör-
den oder öffentliche Einrich-
tungen eine gemeinsame An-
wendung oder Verarbeitungs-
plattform schaffen möchten 
oder wenn mehrere für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

(72) There are circumstances 
under which it may be 
sensible and economic 
that the subject of a data 
protection impact as-
sessment should be 
broader than a single pro-
ject, for example where 
public authorities or bod-
ies intend to establish a 
common application or 
processing platform or 
where several controllers 
plan to introduce a com-
mon application or pro-
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eine gemeinsame  Anwen-
dung oder Verarbeitungsum-
gebung für einen gesamten 
Wirtschaftssektor, für ein be-
stimmtes Marktsegment oder 
für eine weit verbreitete hori-
zontale Tätigkeit einführen 
möchten. 

eine gemeinsame Anwendung 
oder Verarbeitungsumgebung 
für einen gesamten Wirt-
schaftssektor, für ein bestimm-
tes Marktsegment oder für ei-
ne weit verbreitete horizontale 
Tätigkeit einführen möchten. 

cessing environment 
across an industry sector 
or segment or for a widely 
used horizontal activity. 

73. Datenschutz-
Folgeabschätzungen sollten 
von einer Behörde oder öffent-
lichen Einrichtung durchge-
führt werden, sofern eine sol-
che Folgenabschätzung nicht 
schon anlässlich des Erlasses 
des Gesetzes erfolgt ist, auf 
dessen Grundlage die Behör-
de oder Einrichtung ihre Auf-
gaben wahrnimmt und das 
den fraglichen Verarbeitungs-
vorgang oder die fraglichen 
Arten von Verarbeitungsvor-
gängen regelt. 

73. entfällt 73. Datenschutz-
Folgeabschätzungen können 
von einer Behörde oder öffent-
lichen Einrichtung durchge-
führt werden, sofern eine sol-
che Folgenabschätzung nicht 
schon anlässlich des Erlasses 
des Gesetzes erfolgt ist, auf 
dessen Grundlage die Behör-
de oder Einrichtung ihre Auf-
gaben wahrnimmt und das 
den fraglichen Verarbeitungs-
vorgang oder die fraglichen Ar-
ten von Verarbeitungsvorgän-
gen regelt. 

(73) In the context of the 
adoption of the national 
law on which the perfor-
mance of the tasks of the 
public authority or public 
body is based and which 
regulates the specific 
processing operation or 
set of operations in ques-
tion, Member States may 
deem it necessary to car-
ry out such assessment 
prior to the processing 
activities. 

 

74. In Fällen, in denen die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
ergibt, dass bestimmte Verar-
beitungsvorgänge große kon-
krete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten von betroffe-
nen Personen bergen, zum 
Beispiel das Risiko, infolge 
des Rückgriffs auf neue Tech-
nologien von dem Recht auf 
Datenschutz nicht Gebrauch 
machen zu können, sollte die 
Aufsichtsbehörde vor Beginn 

74. In Fällen, in denen die Daten-
schutz-Folgenab-schätzung 
ergibt, dass bestimmte Verar-
beitungsvorgänge große kon-
krete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten von betroffe-
nen Personen bergen, zum 
Beispiel das Risiko, infolge 
des Rückgriffs auf neue Tech-
nologien von dem Recht auf 
Datenschutz nicht Gebrauch 
machen zu können, sollte der 
Datenschutzbeauftragte o-

74. Geht aus einer Datenschutz-
Folgenabschätzung hervor, 
dass die Verarbeitung unge-
achtet geplanter Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und 
Mechanismen zur Minderung 
des Risikos ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten mit sich bringen 
(...), und ist der für die Verar-
beitung Verantwortliche der 
Auffassung, dass das Risiko 
nicht durch in Bezug auf ver-

(74) Where a data protection 
impact assessment indi-
cates that the processing 
would, in the absence of 
envisaged safeguards, 
security measures and 
mechanisms to mitigate 
the risk, result in a high 
risk to the rights and 
freedoms of individuals 
and the controller is of the 
opinion that the risk can-
not be mitigated by rea-
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dieser Vorgänge zu der Frage, 
ob die geplante risikobehafte-
te Verarbeitung gegen die 
Bestimmungen dieser Verord-
nung verstößt, zu Rate gezo-
gen werden müssen und Ab-
hilfevorschläge unterbreiten 
dürfen. Eine solche Konsulta-
tion sollte auch bei der Ausar-
beitung einer gesetzgeberi-
schen Maßnahme des natio-
nalen Parlaments oder einer 
darauf basierenden Maßnah-
me erfolgen, die die Art der 
Verarbeitung und geeignete 
Garantien festlegt. 

der die Aufsichtsbehörde vor 
Beginn dieser Vorgänge zu 
der Frage, ob die geplante ri-
sikobehaftete Verarbeitung 
gegen die Bestimmungen die-
ser Verordnung verstößt, zu 
Rate gezogen werden müssen 
und Abhilfevorschläge unter-
breiten dürfen. Eine Konsulta-
tion der Aufsichtsbehörde 
sollte auch bei der Ausarbei-
tung einer gesetzgeberischen 
Maßnahme des nationalen 
Parlaments oder einer darauf 
basierenden Maßnahme er-
folgen, die die Art der Verar-
beitung und geeignete Garan-
tien festlegt. 

fügbare Technologien und Im-
plementierungskosten vertret-
bare Mittel eingedämmt wer-
den kann, so sollte die Auf-
sichtsbehörde vor Beginn der 
Verarbeitungstätigkeiten kon-
sultiert werden. Ein solches 
hohes Risiko ist wahrschein-
lich mit bestimmten Arten von 
Datenverarbeitungen und ei-
nem bestimmtem Umfang und 
einer bestimmten Häufigkeit 
der Verarbeitung verbunden, 
die für die betroffenen Perso-
nen auch eine (...) Schädigung 
oder eine (...) Beeinträchti-
gung ihrer Rechte und Freihei-
ten mit sich bringen können. 
Sie sollte das Beratungsersu-
chen innerhalb einer bestimm-
ten Frist beantworten. Aller-
dings kann sie, auch wenn sie 
nicht innerhalb dieser Frist re-
agiert hat, entsprechend ihren 
in dieser Verordnung festge-
legten Aufgaben und Befug-
nissen eingreifen, was die Be-
fugnis einschließt, Verarbei-
tungsvorgänge zu untersagen. 
Im Rahmen dieses Konsultati-
onsprozesses kann das Er-
gebnis einer im Hinblick auf 
die betreffende Datenverarbei-
tung gemäß Artikel 33 durch-
geführten Datenschutz-
Folgenabschätzung der Auf-
sichtsbehörde unterbreitet 
werden; dies gilt insbesondere 
für die zur Eindämmung des 

sonable means in terms 
of available technologies 
and costs of implementa-
tion, the supervisory au-
thority should be consult-
ed, prior to the start of 
processing activities. 
Such high risk is likely to 
result from certain types 
of data processing and 
the extent and frequency 
of processing, which may 
result also in a realisation 
of damage or interference 
with the rights and free-
doms of the individual. 
The supervisory authority 
should respond to the re-
quest for consultation in a 
defined period. However, 
the absence of a reaction 
of the supervisory au-
thority within this period 
should be without preju-
dice to any intervention of 
the supervisory authority 
in accordance with its 
tasks and powers laid 
down in this Regulation, 
including the power to 
prohibit processing op-
erations. As part of this 
consultation process, the 
outcome of a data protec-
tion impact assessment 
carried out with regard to 
the processing at issue 
pursuant to Article 33 
may be submitted to the 
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Risikos für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten geplan-
ten Maßnahmen. 

supervisory authority, in 
particular the measures 
envisaged to mitigate the 
risk for the rights and 
freedoms of individuals. 

 74a. Folgenabschätzungen 
können nur hilfreich sein, 
wenn die für die Verarbei-
tung Verantwortlichen si-
cherstellen, dass sie die 
Versprechen einhalten, die 
ursprünglich in ihnen gege-
ben wurden. Deshalb sollten 
die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen regelmä-
ßig Überprüfungen der Ein-
haltung der Datenschutz-
vorschriften vornehmen, 
durch die nachgewiesen 
wird, dass die eingerichte-
ten Datenverarbeitungsme-
chanismen die Zusagen 
einhalten, die in den Daten-
schutz-
Folgenabschätzungen ge-
geben wurden. Außerdem 
sollte nachgewiesen wer-
den, dass der für die Daten-
verarbeitung Verantwortli-
che in der Lage ist, der au-
tonomen Wahl betroffener 
Personen zu entsprechen. 
Darüber hinaus sollte er in 
dem Fall, dass die Überprü-
fung Unstimmigkeiten bei 
der Einhaltung ergibt, die-
sen Umstand hervorheben 
und Empfehlungen abge-

74a) Der Auftragsverarbeiter soll-
te erforderlichenfalls den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen auf Anfrage bei der Ge-
währleistung der Einhaltung 
der sich aus der Durchführung 
der Datenschutz-
Folgenabschätzung und der 
vorherigen Konsultation der 
Aufsichtsbehörde ergebenden 
Auflagen unterstützen. 

(74a) The processor should 
assist the controller, 
where necessary and up-
on request, in ensuring 
compliance with the obli-
gations deriving from the 
carrying out of data pro-
tection impact assess-
ments and from prior 
consultation of the super-
visory authority. 
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ben, wie eine vollständige 
Einhaltung erreicht werden 
kann. 

  74b) Eine Konsultation der Auf-
sichtsbehörde sollte auch wäh-
rend der Ausarbeitung von 
Gesetzes- oder Regelungs-
vorschriften, in denen eine (...) 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten vorgesehen ist, 
erfolgen, um die Vereinbarkeit 
der geplanten Verarbeitung 
mit dieser Verordnung sicher-
zustellen und insbesondere 
das mit ihr für die betroffene 
Person verbundene Risiko 
einzudämmen. 

(74b) A consultation with the 
supervisory authority 
should also take place in 
the course of the prepara-
tion of a legislative or 
regulatory measure which 
provides for the pro-
cessing of personal data, 
in order to ensure the 
compliance of the intend-
ed processing with this 
Regulation and in particu-
lar to mitigate the risk in-
volved for the data sub-
ject. 

 

75. In Fällen, in denen die Verar-
beitung im öffentlichen Sektor 
oder durch ein privates Groß-
unternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet 
seiner Größe Verarbeitungs-
vorgänge einschließt, die ei-
ner regelmäßigen und syste-
matischen Überwachung be-
dürfen, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter bei 
der Überwachung der unter-
nehmensinternen Einhaltung 
der Bestimmungen dieser 
Verordnung von einer weite-
ren Person unterstützt wer-

75. In Fällen, in denen die Verar-
beitung im öffentlichen Sektor 
erfolgt oder sich im privaten 
Sektor auf mehr als 5 000 
betroffene Personen inner-
halb von zwölf Monaten be-
zieht, oder in denen die Kern-
tätigkeit eines Unternehmens 
ungeachtet seiner Größe Ver-
arbeitungsvorgänge sensibler 
Daten einschließt, oder Ver-
arbeitungsvorgänge, die ei-
ner regelmäßigen und syste-
matischen Überwachung be-
dürfen, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter bei 
der Überwachung der unter-

75. In Fällen, in denen die Verar-
beitung im öffentlichen Sektor 
oder durch ein privates Groß-
unternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet 
seiner Größe Verarbeitungs-
vorgänge einschließt, die einer 
regelmäßigen und systemati-
schen Überwachung bedürfen, 
kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter bei der Über-
wachung der unternehmensin-
ternen Einhaltung der Bestim-
mungen dieser Verordnung 
von einer weiteren Person, die 
über Fachwissen auf dem Ge-

(75) Where the processing is 
carried out by a public au-
thority, except for courts 
or independent judicial 
authorities when acting in 
their judicial capacity, or 
where, in the private sec-
tor, processing is carried 
out by a controller whose 
core activities consist of 
processing operations 
that require regular and 
systematic monitoring of 
the data subjects, a per-
son with expert 
knowledge of data protec-
tion law and practices 
should assist the control-
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den.Derartige Datenschutzbe-
auftragte sollten unabhängig 
davon, ob es sich um Ange-
stellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder 
nicht, ihre Pflichten und Auf-
gaben in vollständiger Unab-
hängigkeit ausüben können. 

nehmensinternen Einhaltung 
der Bestimmungen dieser 
Verordnung von einer weite-
ren Person unterstützt wer-
den. Bei der Feststellung, ob 
Daten einer großen Zahl von 
betroffenen Personen ver-
arbeitet werden, sollten ar-
chivierte Daten, die in einer 
Art und Weise beschränkt 
sind, dass sie nicht den ge-
wöhnlichen Datenzugangs- 
und Verarbeitungsoperatio-
nen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen unterwor-
fen sind und nicht mehr ge-
ändert werden können, 
nicht berücksichtigt werden. 
Derartige Datenschutzbeauf-
tragte sollten unabhängig da-
von, ob es sich um Angestellte 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen handelt oder 
nicht, und unabhängig da-
von, ob sie diese Aufgabe in 
Vollzeit wahrnehmen, ihre 
Pflichten und Aufgaben in 
vollständiger Unabhängigkeit 
ausüben können und einen 
besonderen Kündigungs-
schutz genießen. Letztend-
lich sollte das Management 
einer Organisation verant-
wortlich bleiben. Der Daten-
schutzbeauftragte sollte 
insbesondere vor der Pla-
nung, der Ausschreibung, 
Entwicklung und Einrich-
tung von Systemen der au-

biet der Datenschutzvorschrif-
ten und -verfahren verfügt, un-
terstützt werden. Derartige Da-
tenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich 
um Angestellte des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
handelt oder nicht, ihre Pflich-
ten und Aufgaben in vollstän-
diger Unabhängigkeit ausüben 
können. 

ler or processor to moni-
tor internal compliance 
with this Regulation. In 
the private sector, the 
core activities of a con-
troller relate to its primary 
activities and do not re-
late to the processing of 
personal data as ancillary 
activities. The necessary 
level of expert knowledge 
should be determined in 
particular according to the 
data processing opera-
tions carried out and the 
protection required for the 
personal data processed 
by the controller or the 
processor. Such data pro-
tection officers, whether 
or not they are an em-
ployee of the controller, 
should be in a position to 
perform their duties and 
tasks in an independent 
manner. 
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tomatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
konsultiert werden, um die 
Grundsätze des Daten-
schutzes durch Technik und 
der datenschutzfreundli-
chen Voreinstellungen zu 
gewährleisten. 

 75a. Der Datenschutzbeauftrag-
te sollte zumindest die fol-
genden Qualifikationen be-
sitzen: umfassende Kennt-
nisse des Datenschutz-
rechts und seiner Anwen-
dung, einschließlich techni-
scher und organisatorischer 
Maßnahmen und Verfahren; 
Beherrschung der fachli-
chen Anforderungen an den 
Datenschutz durch Technik, 
die datenschutzfreundlichen 
Voreinstellungen und die 
Datensicherheit; sektorspe-
zifisches Wissen entspre-
chend der Größe des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
ters und der Sensibilität der 
zu verarbeitenden Daten; 
die Fähigkeit, Überprüfun-
gen, Konsultationen, Doku-
mentationen und Protokoll-
dateianalysen durchzufüh-
ren; sowie die Fähigkeit, mit 
Arbeitnehmervertretungen 
zu arbeiten. Der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
sollte dem Datenschutzbe-
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auftragten ermöglichen, an 
Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen, um das für 
die Durchführung seiner 
Aufgaben erforderliche 
Spezialwissen zu bewahren. 
Die Benennung als Da-
tenschutzbeauftragter er-
fordert nicht unbedingt eine 
Vollzeittätigkeit des Mitar-
beiters. 

76. Verbände oder andere Ver-
treter bestimmter Kategorien 
von für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sollten ermutigt 
werden, im Einklang mit die-
ser Verordnung stehende 
Verhaltenskodizes zu erstel-
len, um eine wirksame An-
wendung dieser Verordnung 
zu erleichtern, bei der den Ei-
genheiten der in bestimmten 
Sektoren erfolgenden Verar-
beitungen Rechnung getragen 
wird. 

76. Verbände oder andere Ver-
treter bestimmter Kategorien 
von für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sollten ermutigt 
werden, nach Anhörung der 
Arbeitnehmervertreter im 
Einklang mit dieser Verord-
nung stehende Verhaltensko-
dizes zu erstellen, um eine 
wirksame Anwendung dieser 
Verordnung zu erleichtern, bei 
der den Eigenheiten der in 
bestimmten Sektoren erfol-
genden Verarbeitungen 
Rechnung getragen wird. 
Derartige Verhaltenskodizes 
sollten ein Handeln der Un-
ternehmen in Übereinstim-
mung mit dieser Verord-
nung vereinfachen. 

76. Verbände oder andere Verei-
nigungen, die bestimmte Ka-
tegorien von für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern vertreten, 
sollten ermutigt werden, im 
Einklang mit dieser Verord-
nung stehende Verhaltensre-
geln auszuarbeiten, um eine 
wirksame Anwendung dieser 
Verordnung zu erleichtern, 
wobei den Eigenheiten der in 
bestimmten Sektoren erfol-
genden Verarbeitungen und 
den besonderen Bedürfnissen 
der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Un-
ternehmen Rechnung zu tra-
gen ist. Insbesondere könnten 
in diesen Verhaltensregeln un-
ter Berücksichtigung des mit 
der Verarbeitung wahrschein-
lich einhergehenden Risikos 
für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten die Pflichten 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und der Auf-

(76) Associations or other 
bodies representing cate-
gories of controllers or 
processors should be en-
couraged to draw up 
codes of conduct, within 
the limits of this Regula-
tion, so as to facilitate the 
effective application of 
this Regulation, taking 
account of the specific 
characteristics of the pro-
cessing carried out in cer-
tain sectors and the spe-
cific needs of micro, small 
and medium enterprises. 
In particular such codes 
of conduct could calibrate 
the obligations of control-
lers and processors, tak-
ing into account the risk 
likely to result from the 
processing for the rights 
and freedoms of individu-
als. 

 



 

124 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

tragsverarbeiter bestimmt 
werden. 

  76a) Bei der Ausarbeitung oder 
bei der Änderung oder Erwei-
terung solcher Verhaltensre-
geln sollten Verbände und o-
der andere Vereinigungen, die 
bestimmte Kategorien von für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
tern vertreten, die einschlägi-
gen interessierten Kreise, 
möglichst auch die betroffenen 
Personen, konsultieren und 
die Eingaben und Stellung-
nahmen, die sie dabei erhal-
ten, berücksichtigen. 

(76a) When drawing up a 
code of conduct, or when 
amending or extending 
such a code, associations 
and other bodies repre-
senting categories of con-
trollers or processors 
should consult with rele-
vant stakeholders, includ-
ing data subjects where 
feasible, and have regard 
to submissions received 
and views expressed in 
response to such consul-
tations. 

 

77. Um die Transparenz zu erhö-
hen und die Einhaltung dieser 
Verordnung zu verbessern, 
sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsmechanismen 
sowie Datenschutzsiegel und 
–prüfzeichen eingeführt wer-
den, die den betroffenen Per-
sonen einen raschen Über-
blick über das Datenschutzni-
veau einschlägiger Erzeugnis-
se und Dienstleistungen er-
möglichen. 

77. Um die Transparenz zu erhö-
hen und die Einhaltung dieser 
Verordnung zu verbessern, 
sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsmechanismen 
sowie Datenschutzsiegel und 
standardisierte Daten-
schutzprüfzeichen eingeführt 
werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen, zu-
verlässigen und überprüfba-
ren Überblick über das Da-
tenschutzniveau einschlägiger 
Erzeugnisse und Dienstleis-
tungen ermöglichen. Ein „Eu-
ropäisches Datenschutzsie-
gel“ sollte auf europäischer 
Ebene eingeführt werden, 
um unter betroffenen Per-

77. Um die Transparenz zu erhö-
hen und die Einhaltung dieser 
Verordnung zu verbessern, 
sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsverfahren sowie 
Datenschutzsiegel 
und -prüfzeichen eingeführt 
werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen 
Überblick über das Daten-
schutzniveau einschlägiger 
Erzeugnisse und Dienstleis-
tungen ermöglichen. 

(77) In order to enhance 
transparency and compli-
ance with this Regulation, 
the establishment of certi-
fication mechanisms, da-
ta protection seals and 
marks should be encour-
aged, allowing data sub-
jects to quickly assess 
the level of data protec-
tion of relevant products 
and services. 
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sonen Vertrauen und für die 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen Rechtssi-
cherheit zu schaffen sowie 
gleichzeitig die Verbreitung 
europäischer Datenschutz-
standards außerhalb der EU 
zu fördern, indem es nicht-
europäischen Unternehmen 
vereinfacht wird, Zugang zu 
europäischen Märkten zu 
erhalten, indem sie sich zer-
tifizieren lassen. 

78. Der grenzüberschreitende 
Verkehr von perso-
nenbezogenen Daten ist für 
die Entwicklungdes internatio-
nalen Handels und der  
grenzübergreifenden Zusam-
menarbeit notwendig. Durch 
die Zunahme dieser Daten-
ströme sind neue Herausfor-
derungen und Anforderungen 
in Bezug auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten ent-
standen. Der durch diese Ver-
ordnung unionsweit garantier-
te Schutz natürlicher Perso-
nen sollte jedoch bei der 
Übermittlung von personen-
bezogenen Daten aus der 
Union in Drittländer oder an 
internationale Organisationen 
nicht unterminiert werden. In 
jedem Fall sollten derartige 
Datenübermittlungen an Dritt-
länder nur unter strikter Ein-
haltung dieser Verordnung zu-

 78. Der grenzüberschreitende 
Fluss personenbezogener Da-
ten aus Drittländern und inter-
nationalen Organisationen und 
wieder zurück ist für die Ent-
wicklung des internationalen 
Handels und der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit 
notwendig. Durch die Zunah-
me dieser Datenströme sind 
neue Herausforderungen und 
Anforderungen in Bezug auf 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten entstanden. Der 
durch diese Verordnung uni-
onsweit garantierte Schutz na-
türlicher Personen sollte je-
doch bei der Übermittlung per-
sonenbezogener Daten aus 
der Union an für die Verarbei-
tung Verantwortliche, Auf-
tragsverarbeiter oder andere 
Empfänger in Drittländern oder 
an internationale Organisatio-
nen nicht unterminiert werden, 

(78) Cross-border flows of 
personal data to and from 
countries outside the Un-
ion and international or-
ganisations are neces-
sary for the expansion of 
international trade and in-
ternational co-operation. 
The increase in these 
flows has raised new 
challenges and concerns 
with respect to the protec-
tion of personal data. 
However, when personal 
data are transferred from 
the Union to controllers, 
processors or other recip-
ients in third countries or 
to international organisa-
tions, the level of protec-
tion of individuals guaran-
teed in the Union by this 
Regulation should not be 
undermined, including in 
cases of onward transfers 
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lässig sein. und zwar auch dann nicht, 
wenn aus einem Drittland oder 
von einer internationalen Or-
ganisation stammende perso-
nenbezogene Daten an für die 
Verarbeitung Verantwortliche, 
Auftragsverarbeiter in demsel-
ben oder einem anderen Dritt-
land oder an dieselbe oder ei-
ne andere internationale Or-
ganisation weitergegeben 
werden. In jedem Fall sind 
derartige Datenübermittlungen 
an Drittländer und internatio-
nale Organisationen nur unter 
strikter Einhaltung dieser Ver-
ordnung zulässig. Sie dürfen 
nur stattfinden, wenn die in 
Kapitel V festgelegten Bedin-
gungen vorbehaltlich der übri-
gen Bestimmungen dieser 
Verordnung von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
erfüllt werden. 

of personal data from the 
third country or interna-
tional organisation to con-
trollers, processors in the 
same or another third 
country or international 
organisation. In any 
event, transfers to third 
countries and internation-
al organisations may only 
be carried out in full com-
pliance with this Regula-
tion. A transfer may only 
take place if, subject to 
the other provisions of 
this Regulation, the con-
ditions laid down in Chap-
ter V are complied with by 
the controller or proces-
sor. 

79. Internationale Abkommen 
zwischen der Union und Dritt-
ländern über die Übermittlung 
von personenbezogenen Da-
ten einschließlich geeigneter 
Garantien für die betroffenen 
Personen werden von dieser 
Verordnung nicht berührt 

79. Internationale Abkommen 
zwischen der Union und Dritt-
ländern über die Übermittlung 
von personenbezogenen Da-
ten einschließlich geeigneter 
Garantien für die betroffenen 
Personen werden von dieser 
Verordnung nicht berührt, 
wodurch ein angemessener 
Schutz der Grundrechte für 
die Bürgerinnen und Bürger 
sichergestellt wird. 

79. Internationale Abkommen 
zwischen der Union und Dritt-
ländern über die Übermittlung 
von personenbezogenen Da-
ten einschließlich geeigneter 
Garantien für die betroffenen 
Personen werden von dieser 
Verordnung nicht berührt. Die 
Mitgliedstaaten dürfen interna-
tionale Übereinkünfte schlie-
ßen, die die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an 
Drittländer oder internationale 

(79) This Regulation is with-
out prejudice to interna-
tional agreements con-
cluded between the Un-
ion and third countries 
regulating the transfer of 
personal data including 
appropriate safeguards 
for the data subjects. 
Member States may con-
clude international 
agreements which involve 
the transfer of personal 
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Organisationen beinhalten, so-
fern sich diese Übereinkünfte 
weder auf diese Verordnung 
noch auf andere Bestimmun-
gen des Unionsrechts auswir-
ken und Schutzklauseln bein-
halten, um die Rechte der be-
troffenen Personen zu schüt-
zen. 

data to third countries or 
international organisa-
tions, as far as such 
agreements do not affect 
this Regulation or any 
other provisions of EU 
law and include an ap-
propriate level of protec-
tion for the fundamental 
rights of the data sub-
jects. 

80. Die Kommission kann mit 
Wirkung für die gesamte Uni-
on beschließen, dass be-
stimmte Drittländer oder be-
stimmte Gebiete oder Verar-
beitungssektoren eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation einen angemes-
senen Datenschutz bieten, 
und auf diese Weise in Bezug 
auf die Drittländer und interna-
tionalen Organisationen, die 
für fähig gehalten werden, ei-
nen solchen Schutz zu bieten, 
in der gesamten Union für 
Rechtssicherheit und eine 
einheitliche Rechtsanwendung 
sorgen.In derartigen Fällen 
dürfen personenbezogene Da-
ten ohne weitere Genehmi-
gung an diese Länder über-
mittelt werden. 

80. Die Kommission kann mit 
Wirkung für die gesamte Uni-
on beschließen, dass be-
stimmte Drittländer oder be-
stimmte Gebiete oder Verar-
beitungssektoren eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation einen angemes-
senen Datenschutz bieten, 
und auf diese Weise in Bezug 
auf die Drittländer und interna-
tionalen Organisationen, die 
für fähig gehalten werden, ei-
nen solchen Schutz zu bieten, 
in der gesamten Union für 
Rechtssicherheit und eine 
einheitliche Rechtsanwendung 
sorgen. Die Kommission 
kann sich, nach Benachrich-
tigung und Abgabe einer 
vollständigen Begründung 
an das Drittland, auch für 
die Aufhebung eines sol-
chen Beschlusses ent-
scheiden. 

80. Die Kommission darf (...) mit 
Wirkung für die gesamte Union 
feststellen, dass bestimmte 
Drittländer oder ein Gebiet o-
der ein bestimmter Sektor wie 
z.B. der private Sektor oder 
ein oder mehrere bestimmte 
Wirtschaftszweige eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation einen angemes-
senen Datenschutz bieten, 
und auf diese Weise in Bezug 
auf die Drittländer und interna-
tionalen Organisationen, die 
für fähig gehalten werden, ei-
nen solchen Schutz zu bieten, 
in der gesamten Union 
Rechtssicherheit schaffen und 
eine einheitliche Rechtsan-
wendung sicherstellen. In der-
artigen Fällen dürfen perso-
nenbezogene Daten ohne be-
sondere Genehmigung an die-
se Länder übermittelt werden. 

(80) The Commission may 
decide with effect for the 
entire Union that certain 
third countries, or a terri-
tory or a specified sector 
within a third country, or 
an international organisa-
tion, offer an adequate 
level of data protection, 
thus providing legal cer-
tainty and uniformity 
throughout the Union as 
regards the third coun-
tries or international or-
ganisations which are 
considered to provide 
such level of protection. 
In these cases, transfers 
of personal data to these 
countries may take place 
without needing to obtain 
any further authorisation. 
The Commission may al-
so decide, having given 
notice and a complete 
justification to the third 
country, to revoke such a 
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decision. 

81. In Übereinstimmung mit den 
Grundwerten der Union, zu 
denen insbesondere der 
Schutz der Menschenrechte 
zählt, sollte die Kommission 
bei der Inaugenscheinnahme 
eines Drittlandes berücksichti-
gen, inwieweit dort die 
Rechtsstaatlichkeit gewahrt 
ist, ein Rechtschutz existiert 
und die internationalen Men-
schenrechtsbestimmungen 
eingehalten werden 

 81. In Übereinstimmung mit den 
Grundwerten der Union, zu 
denen insbesondere der 
Schutz der Menschenrechte 
zählt, sollte die Kommission 
bei der Bewertung eines Dritt-
landes oder eines Gebietes 
oder eines bestimmten Sek-
tors in einem Drittland berück-
sichtigen, inwieweit dort die 
Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, 
ein Rechtsschutz existiert und 
die internationalen Menschen-
rechtsbestimmungen eingehal-
ten werden und welche allge-
meinen und sektorspezifischen 
Vorschriften, wozu auch die 
Vorschriften über die öffentli-
che Sicherheit, die Landesver-
teidigung, die nationale Si-
cherheit und öffentliche Ord-
nung sowie das Strafrecht 
zählen, dort gelten. Die An-
nahme eines Angemessen-
heitsbeschlusses in Bezug auf 
ein Gebiet oder einen be-
stimmten Sektor in einem Dritt-
land sollte unter Berücksichti-
gung eindeutiger und objekti-
ver Kriterien wie bestimmten 
Verarbeitungsvorgängen und 
des Geltungsbereichs an-
wendbarer Rechtsnormen und 
geltender Rechtsvorschriften 
in dem Drittland erfolgen. Das 
Drittland sollte Garantien für 
ein angemessenes Schutzni-

(81) In line with the funda-
mental values on which 
the Union is founded, in 
particular the protection 
of human rights, the 
Commission should, in its 
assessment of the third 
country, or of a territory or 
of a specified sector with-
in a third country, take in-
to account how a given 
third country respects the 
rule of law, access to jus-
tice as well as interna-
tional human rights norms 
and standards and its 
general and sectoral law, 
including legislation con-
cerning public security, 
defence and national se-
curity as well as public 
order and criminal law. 
The adoption of an ade-
quacy decision to a terri-
tory or a specified sector 
in a third country should 
take into account clear 
and objective criteria, 
such as specific pro-
cessing activities and the 
scope of applicable legal 
standards and legislation 
in force in the third coun-
try. The third country 
should offer guarantees 
that ensure an adequate 
level of protection essen-
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veau bieten, insbesondere in 
Fällen, in denen Daten in ei-
nem oder mehreren spezifi-
schen Sektoren verarbeitet 
werden. Das Drittland sollte 
insbesondere eine wirksame 
Überwachung des Daten-
schutzes gewährleisten und 
Mechanismen für eine Zu-
sammenarbeit mit den europä-
ischen Datenschutzbehörden 
vorsehen, und den betroffenen 
Personen sollten wirksame 
und durchsetzbare Rechte 
sowie wirksame behördliche 
und gerichtliche Rechtsbehelfe 
eingeräumt werden. 

tially equivalent to that 
guaranteed within the Un-
ion, in particular when da-
ta are processed in one 
or several specific sec-
tors. In particular, the 
third country should en-
sure effective independ-
ent data protection su-
pervision and should pro-
vide for cooperation 
mechanisms with the Eu-
ropean data protection 
authorities, and the data 
subjects should be pro-
vided with effective and 
enforceable rights and ef-
fective administrative and 
judicial redress. 

  81a. Die Kommission sollte neben 
den internationalen Verpflich-
tungen, die das Drittland oder 
die internationale Organisation 
eingegangen ist, auch die 
Verpflichtungen, die sich aus 
der Teilnahme des Drittlands 
oder der internationalen Orga-
nisation an multilateralen oder 
regionalen Systemen insbe-
sondere im Hinblick auf den 
Schutz personenbezogener 
Daten ergeben, sowie die Um-
setzung dieser Verpflichtun-
gen berücksichtigen. Insbe-
sondere sollte der Beitritt des 
Drittlandes zum Übereinkom-
men des Europarates vom 
28. Januar 1981 zum Schutz 

(81a) Apart from the interna-
tional commitments the 
third country or interna-
tional organisation has 
entered into, the Com-
mission should also take 
account of obligations 
arising from the third 
country’s or international 
organisation’s participa-
tion in multilateral or re-
gional systems in particu-
lar in relation to the pro-
tection of personal data, 
as well as the implemen-
tation of such obligations. 
In particular the third 
country’s accession to the 
Council of Europe Con-
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des Menschen bei der auto-
matischen Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und 
dem dazugehörigen Zusatz-
protokoll berücksichtigt wer-
den. Die Kommission sollte 
den Europäischen Daten-
schutzausschuss konsultieren, 
wenn sie das Schutzniveau in 
Drittländern oder internationa-
len Organisationen bewertet. 

vention of 28 January 
1981 for the Protection of 
Individuals with regard to 
the Automatic Processing 
of Personal Data and its 
Additional Protocol 
should be taken into ac-
count. The Commission 
should consult with the 
European Data Protection 
Board when assessing 
the level of protection in 
third countries or interna-
tional organisations. 

  81b) Die Kommission sollte die 
Wirksamkeit von Feststellun-
gen betreffend das Schutzni-
veau in einem Drittland oder 
einem Gebiet oder einem be-
stimmten Sektor in einem Dritt-
land oder einer internationalen 
Organisation überwachen; 
dies gilt auch für Feststellun-
gen, die auf der Grundlage 
des Artikels 25 Absatz 6 oder 
des Artikels 26 Absatz 4 der 
Richtlinie 95/46/EG erlassen 
werden. Die Kommission sollte 
innerhalb einer angemesse-
nen Frist die Wirksamkeit der 
letztgenannten Feststellungen 
bewerten und dem durch die-
se Verordnung eingesetzten 
Ausschuss im Sinne der Ver-
ordnung (EU) Nr. 182/2011 
über alle relevanten Erkennt-
nisse Bericht erstatten. 

(81b) The Commission 
should monitor the func-
tioning of decisions on 
the level of protection in a 
third country or a territory 
or specified sector within 
a third country, or an in-
ternational organisation, 
including decisions 
adopted on the basis of 
Article 25(6) or Article 26 
(4) of Directive 95/46/EC. 
In its adequacy decisions, 
the Commission should 
provide for a periodic re-
view mechanism of their 
functioning. This periodic 
review should be made in 
consultation with the third 
country or international 
organisation in question 
and take into account all 
relevant developments in 
the third country or inter-
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national organisation. For 
the purposes of monitor-
ing and of carrying out 
the periodic reviews, the 
Commission should take 
into consideration the 
views and findings of the 
European Parliament and 
the Council as well as 
other relevant bodies and 
sources. The Commis-
sion should evaluate, 
within a reasonable time, 
the functioning of the lat-
ter decisions and report 
any relevant findings to 
the Committee within the 
meaning of Regulation 
(EU) No 182/2011 as es-
tablished under this Reg-
ulation to the European 
Parliament, and to the 
Council. 

82. Die Kommission kann ebenso 
per Beschluss feststellen, 
dass bestimmte Drittländer 
oder bestimmte Gebiete oder 
Verarbeitungssektoren eines 
Drittlands oder eine internati-
onale Organisation keinen an-
gemessenen Datenschutz bie-
ten. Die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an der-
artige Drittländer sollte daher 
verboten werden. In diesem 
Falle sollten Konsultationen 
zwischen der Kommission und 
den betreffenden Drittländern 

82. Die Kommission kann ebenso 
per Beschluss feststellen, 
dass bestimmte Drittländer 
oder bestimmte Gebiete oder 
Verarbeitungssektoren eines 
Drittlands oder eine internati-
onale Organisation keinen an-
gemessenen Datenschutz bie-
ten. Rechtsvorschriften, die 
den extraterritorialen Zu-
gang zu personenbezoge-
nen Daten, die in der EU 
verarbeitet werden, ohne die 
Zulässigkeit nach dem 
Recht der Union oder der 

82. Die Kommission kann (...) 
feststellen, dass ein Drittland 
oder ein Gebiet oder ein be-
stimmter Sektor eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation (...) keinen an-
gemessenen Datenschutz 
mehr bietet. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten an 
dieses Drittland oder an diese 
internationale Organisation 
sollte daraufhin verboten wer-
den, es sei denn, die Anforde-
rungen der Artikel 42 bis 44 
werden erfüllt. In diesem Falle 

(82) The Commission may 
recognise that a third 
country, or a territory or a 
specified sector within a 
third country, or an inter-
national organisation no 
longer ensures an ade-
quate level of data pro-
tection. Consequently the 
transfer of personal data 
to that third country or in-
ternational organisation 
should be prohibited, un-
less the requirements of 
Articles 42 to 44 are ful-
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oder internationalen Organisa-
tionen vorgesehen werden. 

Mitgliedstaaten vorsehen, 
sollten als Anhaltspunkt für 
fehelende Angemessenheit 
betrachtet werden. Die 
Übermittlung personenbezo-
gener Daten an derartige Dritt-
länder sollte daher verboten 
werden. In diesem Falle soll-
ten Konsultationen zwischen 
der Kommission und den be-
treffenden Drittländern oder 
internationalen Organisatio-
nen vorgesehen werden. 

sollten Konsultationen zwi-
schen der Kommission und 
den betreffenden Drittländern 
oder internationalen Organisa-
tionen vorgesehen werden. 
Die Kommission sollte dem 
Drittland oder der internationa-
len Organisation frühzeitig die 
Gründe mitteilen und Konsul-
tationen aufnehmen, um Abhil-
fe für die Situation zu schaf-
fen. 

filled. In that case, provi-
sion should be made for 
consultations between 
the Commission and such 
third countries or interna-
tional organisations. The 
Commission should, in a 
timely manner, inform the 
third country or interna-
tional organisation of the 
reasons and enter into 
consultations with it in or-
der to remedy the situa-
tion. 

83. Bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland be-
stehenden Mangel an Daten-
schutz geeignete Garantien 
für den Schutz der betroffenen 
Person vorsehen. Diese Ga-
rantien können darin beste-
hen, dass auf verbindliche un-
ternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer 
Aufsichtsbehörde angenom-
mene Standarddatenschutz-
klauseln, von einer Aufsichts-
behörde genehmigte Ver-
tragsklauseln oder auf sonsti-
ge geeignete, angemessene, 
aufgrund der Umstände einer 
Datenübermittlung oder einer 
Kategorie von Datenübermitt-

83. Bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland be-
stehenden Mangel an Daten-
schutz geeignete Garantien 
für den Schutz der betroffenen 
Person vorsehen. Diese Ga-
rantien können darin beste-
hen, dass auf verbindliche un-
ternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer 
Aufsichtsbehörde angenom-
mene Standarddatenschutz-
klauseln oder von einer Auf-
sichtsbehörde genehmigte 
Vertragsklauseln zurückgegrif-
fen wird. Durch diese geeig-
neten Garantien sollte die 
Achtung der Rechte be-
troffener Personen wie bei 

83. Bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland be-
stehenden Mangel an Daten-
schutz geeignete Garantien für 
den Schutz der betroffenen 
Person vorsehen. Diese Ga-
rantien können darin beste-
hen, dass auf verbindliche un-
ternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer 
Aufsichtsbehörde festgelegte 
Standarddatenschutzklauseln, 
von einer Aufsichtsbehörde 
genehmigte Ad-hoc-
Vertragsklauseln oder auf 
sonstige geeignete, angemes-
sene, aufgrund der Umstände 
einer Datenübermittlung oder 
einer Kategorie von Daten-

(83) In the absence of an ad-
equacy decision, the con-
troller or processor 
should take measures to 
compensate for the lack 
of data protection in a 
third country by way of 
appropriate safeguards 
for the data subject. Such 
appropriate safeguards 
may consist of making 
use of binding corporate 
rules, standard data pro-
tection clauses adopted 
by the Commission, 
standard data protection 
clauses adopted by a su-
pervisory authority or 
contractual clauses au-
thorised by a supervisory 
authority. Those safe-
guards should ensure 
compliance with data pro-
tection requirements and 
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lungen gerechtfertigte und von 
einer Aufsichtsbehörde gebil-
ligte Maßnahmen zurückge-
griffen wird 

der Verarbeitung innerhalb 
der EU gewahrt werden, 
insbesondere hinsichtlich 
der Begrenzung des Zwecks 
sowie des Rechts auf Zu-
gang, Berichtigung, Lö-
schung und Forderung von 
Schadenersatz. Diese Ga-
rantien sollten insbesonde-
re die Einhaltung der 
Grundsätze der Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten und die Rechte der 
betroffenen Personen ge-
währleisten, wirksame 
Rechtsbehelfe bereithalten, 
sicherstellen, dass die 
Grundsätze des Daten-
schutzes durch Technik und 
der datenschutzfreundli-
chen Voreinstellungen be-
folgt werden sowie gewähr-
leisten, dass es einen Da-
tenschutzbeauftragten gibt. 

übermittlungen gerechtfertigte 
und von einer Aufsichtsbehör-
de gebilligte Maßnahmen zu-
rückgegriffen wird. Diese 
Schutzklauseln sollten sicher-
stellen, dass die Datenschutz-
vorschriften und die Rechte 
der betroffenen Personen ein-
schließlich ihres Rechts auf 
wirksame administrative und 
gerichtliche Rechtsbehelfe be-
achtet werden. Sie sollten sich 
insbesondere auf die Einhal-
tung der allgemeinen Grunds-
ätze für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die 
Verfügbarkeit von durchsetz-
baren Rechten der betroffenen 
Person und von wirksamen 
Rechtsbehelfen sowie die 
Grundsätze des Datenschut-
zes durch Technik und daten-
schutzfreundliche Voreinstel-
lungen beziehen. Datenüber-
mittlungen dürfen auch von 
staatlichen Behörden oder 
Stellen an staatliche Behörden 
oder Stellen in Drittländern 
oder an internationale Organi-
sationen mit entsprechenden 
Pflichten oder Aufgaben vor-
genommen werden, auch auf 
der Grundlage von Bestim-
mungen, die in Verwaltungs-
vereinbarungen, beispielswei-
se eine Absichtserklärung, 
aufzunehmen sind. Die Ge-
nehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde sollte erlangt 

the rights of the data sub-
jects appropriate to intra-
EU processing, including 
the availability of en-
forceable data subject 
rights and of effective le-
gal remedies, including to 
obtain effective adminis-
trative or judicial redress 
and to claim compensa-
tion, in the Union or in a 
third country. They should 
relate in particular to 
compliance with the gen-
eral principles relating to 
personal data processing, 
the principles of data pro-
tection by design and by 
default. Transfers may be 
carried out also by public 
authorities or bodies with 
public authorities or bod-
ies in third countries or 
with international organi-
sations with correspond-
ing duties or functions, 
including on the basis of 
provisions to be inserted 
into administrative ar-
rangements, such as a 
memorandum of under-
standing, providing for 
enforceable and effective 
rights for data subjects. 
The authorisation of the 
competent supervisory 
authority should be ob-
tained when the safe-
guards are adduced in 
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werden, wenn die Garantien in 
nicht rechtsverbindlichen Ver-
waltungsvereinbarungen vor-
gesehen sind. 

non legally binding ad-
ministrative arrange-
ments. 

84. Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter offen ste-
hende Möglichkeit, auf die von 
der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde erlassenen 
Standard-
Datenschutzklauseln zurück-
zugreifen, sollte den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter 
keinesfalls daran hindern, die 
Standard-
Datenschutzklauseln auch in 
umfangreicheren Verträgen zu 
verwenden oder ihnen weitere 
Klauseln hinzuzufügen, solan-
ge letztere weder mittelbar 
noch unmittelbar im Wider-
spruch zu den von der Kom-
mission oder einer Aufsichts-
behördeerlassenen Standard-
Datenschutz-klauseln stehen 
oder die Grundrechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden. 

84. Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter offen ste-
hende Möglichkeit, auf die von 
der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde erlassenen 
Standard-
Datenschutzklauseln zurück-
zugreifen, sollte den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter 
keinesfalls daran hindern, die 
Standard-
Datenschutzklauseln auch in 
umfangreicheren Verträgen zu 
verwenden oder ihnen weitere 
Klauseln oder ergänzende 
Garantien hinzuzufügen, so-
lange letztere weder mittelbar 
noch unmittelbar im Wider-
spruch zu den von der Kom-
mission oder einer Aufsichts-
behörde erlassenen Standard-
Datenschutzklauseln stehen 
oder die Grundrechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden. Die 
von der Kommission ange-
nommenen Standarddaten-
schutzklauseln könnten un-
terschiedliche Situationen 
erfassen, insbesondere die 
Übermittlungen von für die 
Verarbeitung Verantwortli-

84. Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter offenste-
hende Möglichkeit, auf die von 
der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde festgelegten 
Standard-Datenschutzklauseln 
zurückzugreifen, sollte den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder den Auftragsverar-
beiter keinesfalls daran hin-
dern, die Standard-
Datenschutzklauseln auch in 
umfangreicheren Verträgen, 
einschließlich Verträgen zwi-
schen dem Auftragsverarbeiter 
und einem anderen Auf-
tragsverarbeiter, zu verwen-
den oder ihnen weitere Klau-
seln oder zusätzliche Garan-
tien hinzuzufügen, solange 
diese weder mittelbar noch 
unmittelbar im Widerspruch zu 
den von der Kommission oder 
einer Aufsichtsbehörde erlas-
senen Standard-
Datenschutzklauseln stehen 
oder die Grundrechte 
und -freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden. 

(84) The possibility for the 
controller or processor to 
use standard data protec-
tion clauses adopted by 
the Commission or by a 
supervisory authority 
should neither prevent 
the possibility for control-
lers or processors to in-
clude the standard data 
protection clauses in a 
wider contract, including 
in a contract between the 
processor and another 
processor, nor to add 
other clauses or addition-
al safeguards as long as 
they do not contradict, di-
rectly or indirectly, the 
standard contractual 
clauses adopted by the 
Commission or by a su-
pervisory authority or 
prejudice the fundamental 
rights or freedoms of the 
data subjects. Controllers 
and processors should be 
encouraged to provide 
additional safeguards via 
contractual commitments 
that supplement standard 
protection clauses. 
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chen mit Sitz in der Europä-
ischen Union an für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
mit Sitz außerhalb der Eu-
ropäischen Union und von 
für die Verarbeitung 

85. Jede Unternehmensgruppe 
sollte für ihre grenzüberschrei-
tenden Datenübermittlungen 
aus der Union an Organisatio-
nen der gleichen Unterneh-
mensgruppe genehmigte ver-
bindliche unternehmensinter-
ne Datenschutzvorschriften 
anwenden dürfen, sofern in 
diesen unternehmensinternen 
Vorschriften Grundprinzipien 
und durchsetzbare Rechte 
enthalten sind, die geeignete 
Garantien für die Übermittlun-
gen beziehungsweise Katego-
rien von Übermittlungen per-
sonenbezogener Daten bie-
ten. 

85. Jede Unternehmensgruppe 
sollte für ihre grenzüberschrei-
tenden Datenübermittlungen 
aus der Union an Organisatio-
nen der gleichen Unterneh-
mensgruppe genehmigte ver-
bindliche unternehmensinter-
ne Datenschutzvorschriften 
anwenden dürfen, sofern in 
diesen unternehmensinternen 
Vorschriften alle Grundprinzi-
pien und durchsetzbaren 
Rechte enthalten sind, die ge-
eignete Garantien für die 
Übermittlungen beziehungs-
weise Kategorien von Über-
mittlungen personenbezoge-
ner Daten bieten. 

85. Jede Unternehmensgruppe 
oder jede Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
sollte für ihre grenzüberschrei-
tenden Datenübermittlungen 
aus der Union an Organisatio-
nen derselben Unterneh-
mensgruppe oder derselben 
Gruppe von Unternehmen ge-
nehmigte verbindliche unter-
nehmensinterne Datenschutz-
vorschriften anwenden dürfen, 
sofern diese Grundprinzipien 
und durchsetzbare Rechte 
enthalten, die geeignete Ga-
rantien für die Übermittlungen 
beziehungsweise Kategorien 
von Übermittlungen personen-
bezogener Daten bieten. 

(85) A corporate group or a 
group of enterprises en-
gaged in a joint economic 
activity should be able to 
make use of approved 
binding corporate rules 
for its international trans-
fers from the Union to or-
ganisations within the 
same corporate group of 
undertakings or group of 
enterprises, as long as 
such corporate rules in-
clude all essential princi-
ples and enforceable 
rights to ensure appropri-
ate safeguards for trans-
fers or categories of 
transfers of personal da-
ta. 

 

86. Datenübermittlungen sollten 
unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein, nämlich 
wenn die betroffene Person 
ihre Einwilligung erteilt hat, 
wenn die Übermittlung im 
Rahmen eines Vertrags oder 
Gerichtsverfahrens oder zur 
Wahrung eines im Unions-
recht oder im Recht eines Mit-

86. Datenübermittlungen sollten 
unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein, nämlich 
wenn die betroffene Person 
ihre Einwilligung erteilt hat, 
wenn die Übermittlung im 
Rahmen eines Vertrags oder 
Gerichtsverfahrens oder zur 
Wahrung eines im Unions-
recht oder im Recht eines Mit-

86. Datenübermittlungen sollten 
unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein, nämlich 
wenn die betroffene Person ih-
re ausdrückliche Einwilligung 
erteilt hat, wenn die Übermitt-
lung sporadisch (...) im Rah-
men eines Vertrags oder zur 
Geltendmachung von Rechts-
ansprüchen, sei es vor Gericht 

(86) Provisions should be 
made for the possibility 
for transfers in certain cir-
cumstances where the 
data subject has given his 
explicit consent, where 
the transfer is occasional 
and necessary in relation 
to a contract or a legal 
claim, regardless of 
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gliedstaates festgelegten 
wichtigen öffentlichen Interes-
ses erforderlich ist oder wenn 
die Übermittlung aus einem 
gesetzlich vorgesehenen Re-
gister erfolgt, das von der Öf-
fentlichkeit oder Personen mit 
berechtigtem Interesse einge-
sehen werden kann. In die-
sem Fall sollte sich eine sol-
che Übermittlung nicht auf die 
Gesamtheit oder ganze Kate-
gorien der im Register enthal-
tenen Daten erstrecken dür-
fen. Ist das betreffende Regis-
ter zur Einsichtnahme durch 
Personen mit berechtigtem In-
teresse bestimmt, sollte die 
Übermittlung nur auf Antrag 
dieser Personen oder nur 
dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind. 

gliedstaates festgelegten 
wichtigen öffentlichen Interes-
ses erforderlich ist oder wenn 
die Übermittlung aus einem 
gesetzlich vorgesehenen Re-
gister erfolgt, das von der Öf-
fentlichkeit oder Personen mit 
berechtigtem Interesse einge-
sehen werden kann. In die-
sem Fall sollte sich eine sol-
che Übermittlung nicht auf die 
Gesamtheit oder ganze Kate-
gorien der im Register enthal-
tenen Daten erstrecken dür-
fen. Ist das betreffende Regis-
ter zur Einsichtnahme durch 
Personen mit berechtigtem In-
teresse bestimmt, sollte die 
Übermittlung nur auf Antrag 
dieser Personen oder nur 
dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind, wobei den 
Interessen und Grundrech-
ten der betroffenen Person 
in vollem Umfang Rechnung 
zu tragen ist. 

oder auf dem Verwaltungswe-
ge oder in außergerichtlichen 
Verfahren, wozu auch Verfah-
ren vor Regulierungsbehörden 
zählen, erfolgt. Die Übermitt-
lung sollte zudem möglich 
sein, wenn sie zur Wahrung 
eines im Unionsrecht oder im 
Recht eines Mitgliedstaats 
festgelegten wichtigen öffentli-
chen Interesses erforderlich ist 
oder wenn sie aus einem ge-
setzlich vorgesehenen Regis-
ter erfolgt, das von der Öffent-
lichkeit oder Personen mit be-
rechtigtem Interesse eingese-
hen werden kann. In diesem 
Fall sollte sich eine solche 
Übermittlung nicht auf die Ge-
samtheit oder ganze Katego-
rien der im Register enthalte-
nen Daten erstrecken dürfen 
und wenn das betreffende Re-
gister zur Einsichtnahme durch 
Personen mit berechtigtem In-
teresse bestimmt ist, sollte die 
Übermittlung nur auf Antrag 
dieser Personen oder nur 
dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind. 

whether in a judicial pro-
cedure or whether in an 
administrative or any out-
of-court procedure, in-
cluding procedures be-
fore regulatory bodies. 
Provision should also be 
made for the possibility 
for transfers where im-
portant grounds of public 
interest laid down by Un-
ion or Member State law 
so require or where the 
transfer is made from a 
register established by 
law and intended for con-
sultation by the public or 
persons having a legiti-
mate interest. In this latter 
case such a transfer 
should not involve the en-
tirety of the data or entire 
categories of the data 
contained in the register 
and, when the register is 
intended for consultation 
by persons having a legit-
imate interest, the trans-
fer should be made only 
at the request of those 
persons or if they are to 
be the recipients, taking 
into full account the inter-
ests and fundamental 
rights of the data subject. 

87. Diese Ausnahmeregelung 
sollte insbesondere für Daten-
übermittlungen gelten, die zur 

87. Diese Ausnahmeregelung 
sollte insbesondere für Daten-
übermittlungen gelten, die zur 

87. Diese Vorschriften sollten ins-
besondere für Datenübermitt-
lungen gelten, die aus gewich-

(87) These derogations 
should in particular apply 
to data transfers required 
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Wahrung eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses erforder-
lich sind, beispielsweise für 
den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch zwischen 
Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 
oder Finanzaufsichtsbehör-
den, zwischen für Angelegen-
heiten der sozialen Sicherheit 
zuständigen Diensten oder 
zwischen für die Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung 
und Verfolgung von Straftaten 
zuständigen Behörden. 

Wahrung eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses erforder-
lich sind, beispielsweise für 
den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch zwischen 
Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 
oder Finanzaufsichtsbehör-
den, zwischen für Angelegen-
heiten der sozialen Sicherheit 
oder für die öffentliche Ge-
sundheit zuständigen Diens-
ten oder zwischen für die Ver-
hütung, Aufdeckung, Untersu-
chung und Verfolgung von 
Straftaten, einschließlich für 
die Verhinderung von Geld-
wäsche und die Bekämp-
fung der Terrorismusfinan-
zierung, zuständigen Behör-
den. Die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten 
sollte ebenfalls als recht-
mäßig angesehen werden, 
wenn sie erforderlich ist, um 
ein lebenswichtiges Interes-
se der betroffenen Person 
oder einer anderen Person 
zu schützen und die be-
troffene Person außerstan-
de ist, ihre Einwilligung zu 
geben. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten 
aus solch einem wichtigen 
öffentlichen Interesse sollte 
lediglich für gelegentliche 
Übermittlungen verwendet 
werden. In jedem Fall sollte 
eine sorgfältige Beurteilung 
aller Umstände der Über-

tigen Gründen des öffentlichen 
Interesses erforderlich sind, 
beispielsweise für den grenz-
überschreitenden Datenaus-
tausch (...) zwischen Wettbe-
werbsbehörden, zwischen 
Steuer- oder Zollbehörden, 
zwischen Finanzaufsichtsbe-
hörden oder zwischen für An-
gelegenheiten der sozialen Si-
cherheit oder für die öffentli-
che Gesundheit zuständigen 
Diensten, beispielsweise im 
Falle der Umgebungsuntersu-
chung bei ansteckenden 
Krankheiten oder zur Verringe-
rung und/oder Beseitigung des 
Dopings im Sport (...). Die 
Übermittlung personenbezo-
gener Daten sollte ebenfalls 
als rechtmäßig angesehen 
werden, wenn sie erforderlich 
ist, um ein Interesse, das für 
die lebenswichtigen Interessen 
– einschließlich der körperli-
chen Unversehrtheit oder des 
Lebens – der betroffenen Per-
son oder einer anderen Per-
son wesentlich ist, zu schützen 
und die betroffene Person au-
ßerstande ist, ihre Einwilligung 
zu geben. Liegt kein Ange-
messenheitsbeschluss vor, so 
können im Unionsrecht oder 
im einzelstaatlichen Recht aus 
wichtigen Gründen des öffent-
lichen Interesses ausdrücklich 
Beschränkungen der Übermitt-
lung bestimmter Kategorien 

and necessary for im-
portant reasons of public 
interest, for example in 
cases of international da-
ta exchange between 
competition authorities, 
tax or customs admin-
istrations, between finan-
cial supervisory authori-
ties, between services 
competent for social se-
curity matters, or for pub-
lic health, for example in 
case of contact tracing for 
contagious diseases or in 
order to reduce and/or 
eliminate doping in sport. 
A transfer of personal da-
ta should equally be re-
garded as lawful where it 
is necessary to protect an 
interest which is essential 
for the data subject’s or 
another person’s vital in-
terests, including physical 
integrity or life, if the data 
subject is incapable of 
giving consent. In the ab-
sence of an adequacy 
decision, Union law or 
Member State law may, 
for important reasons of 
public interest, expressly 
set limits to the transfer of 
specific categories of da-
ta to a third country or an 
international organization. 
Member States should 
notify such provisions to 



 

138 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

mittlung erfolgen. von Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen 
vorgesehen werden. Die Mit-
gliedstaaten sollten solche 
Bestimmungen der Kommissi-
on mitteilen. Jede Übermitt-
lung personenbezogener Da-
ten einer betroffenen Person, 
die aus physischen oder recht-
lichen Gründen außerstande 
ist, ihre Zustimmung zu ertei-
len, an eine internationale hu-
manitäre Organisation, wie ei-
ne nationalen Rotkreuzgesell-
schaft (...) oder an das IKRK, 
die erfolgt, um eine der Inter-
nationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmondbewegung nach den 
Genfer Konventionen oblie-
gende Aufgabe auszuführen 
und/oder um im Geiste einer 
getreuen Anwendung des in 
bewaffneten Konflikten an-
wendbaren humanitären Völ-
kerrechts tätig zu werden, 
könnte als aus einem wichti-
gen Grund im öffentlichen Inte-
resse notwendig oder als im 
lebenswichtigen Interesse der 
betroffenen Person liegend 
erachtet werden. 

the Commission. Any 
transfer to an internation-
al humanitarian organisa-
tion of personal data of a 
data subject who is phys-
ically or legally incapable 
of giving consent, with the 
view to accomplishing a 
task incumbent under the 
Geneva Conventions 
and/or to work for the 
faithful application of in-
ternational humanitarian 
law applicable in armed 
conflicts could be consid-
ered as necessary for an 
important reason of public 
interest or being in the vi-
tal interest of the data 
subject. 

88. Übermittlungen, die weder als 
häufig noch als massiv gelten 
können, sollten auch im Falle 
berechtigter Interessen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters möglich sein, wenn 

88. Bei der Verarbeitung zu histo-
rischen oder statistischen 
Zwecken oder für wissen-
schaftliche Forschungszwecke 
sollten die legitimen gesell-
schaftlichen Erwartungen in 
Bezug auf einen Wissenszu-

88. Übermittlungen, die weder als 
umfangreich noch als häufig 
gelten können, könnten auch 
zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters mög-

(88) Transfers which can be 
qualified as not repetitive 
and that only concern a 
limited number of data 
subjects, could also be 
possible for the purposes 
of the compelling legiti-
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letztere sämtliche Umstände 
der Datenübermittlung geprüft 
haben. Bei der Verarbeitung 
zu historischen oder statisti-
schen Zwecken oder für wis-
senschaftliche Forschungs-
zwecke sollten die legitimen 
gesellschaftlichen Erwartun-
gen in Bezug auf einen Wis-
senszuwachs berücksichtigt 
werden. 

wachs berücksichtigt werden. lich sein, sofern die Interessen 
oder Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person nicht 
überwiegen und der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
sämtliche Umstände der Da-
tenübermittlung geprüft hat. 
Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter sollte insbe-
sondere die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung und die 
Dauer der geplanten Verarbei-
tung, die Situation im Her-
kunftsland, in dem betreffen-
den Drittland und im Endbe-
stimmungsland sowie vorge-
sehene geeignete Garantien 
zum Schutz der Grundrechte 
und -freiheiten natürlicher Per-
sonen in Bezug auf die Verar-
beitung ihrer personenbezo-
gener Daten berücksichtigen. 
Bei der Verarbeitung zu histo-
rischen oder statistischen 
Zwecken oder für wissen-
schaftliche Forschungszwecke 
sollten die legitimen gesell-
schaftlichen Erwartungen in 
Bezug auf einen Wissenszu-
wachs berücksichtigt werden. 
Bei der Prüfung, ob eine 
Übermittlung umfangreich oder 
häufig ist, sollte berücksichtigt 
werden, wie viele personen-
bezogene Daten und wie viele 
Personen betroffen sind und 
ob die Übermittlung spora-

mate interests pursued by 
the controller, when those 
interests are not overrid-
den by the interests or 
rights and freedoms of 
the data subject and 
when the controller has 
assessed all the circum-
stances surrounding the 
data transfer. The control-
ler should give particular 
consideration to the na-
ture of the data, the pur-
pose and duration of the 
proposed processing op-
eration or operations, as 
well as the situation in the 
country of origin, the third 
country and the country 
of final destination, and 
adduced suitable safe-
guards to protect funda-
mental rights and free-
doms of natural persons 
with respect to pro-
cessing of their personal 
data. Such transfers 
should only be possible in 
residual cases where 
none of the other grounds 
for transfer are applica-
ble. For scientific and his-
torical research purposes 
or statistical purposes, 
the legitimate expecta-
tions of society for an in-
crease of knowledge 
should be taken into con-
sideration. The controller 
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disch oder regelmäßig erfolgt. shall inform the supervi-
sory authority and the da-
ta subject about the 
transfer. 

89. In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem 
Drittland bestehenden Schut-
zes vorliegt, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
auf Lösungen zurückgreifen, 
durch die sichergestellt wird, 
dass die betroffenen Perso-
nen die für die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Da-
ten in der Union geltenden 
Rechte und Garantien genie-
ßen, sobald die Daten über-
mittelt sind. 

89. In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem 
Drittland bestehenden Schut-
zes vorliegt, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
auf Lösungen zurückgreifen, 
durch die rechtlich verbind-
lich sichergestellt wird, dass 
die betroffenen Personen die 
für die Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten in der 
Union geltenden Rechte und 
Garantien genießen, sobald 
die Daten übermittelt sind, 
soweit die Verarbeitung we-
der massiv noch wiederholt 
oder strukturiert ist. Diese 
Garantie sollte finanzielle 
Entschädigungsleistungen 
in Fällen des Verlusts oder 
eines unerlaubten Zugangs 
oder einer unerlaubten Ver-
arbeitung von Daten sowie 
eine vom einzelstaatlichen 
Recht unabhängige Ver-
pflichtung enthalten, voll-
ständige Angaben über den 
Zugang zu den Daten durch 
Behörden im Drittstaat ent-
halten. 

89. In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem 
Drittland bestehenden Schut-
zes vorliegt, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
auf Lösungen zurückgreifen, 
durch die sichergestellt wird, 
dass die betroffenen Personen 
die für die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in 
der Union geltenden Grund-
rechte und Garantien auch 
nach Übermittlung der Daten 
genießen. 

(89) In any case, where the 
Commission has taken no 
decision on the adequate 
level of data protection in 
a third country, the con-
troller or processor 
should make use of solu-
tions that provide data 
subjects with enforceable 
and effective rights as re-
gards processing of their 
data in the Union once 
this data has been trans-
ferred so that that they 
will continue to benefit 
from fundamental rights 
and safeguards. 
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90. Manche Drittländer erlassen 
Gesetze, Verordnungen und 
sonstige Rechtsakte, durch 
die die Datenverarbeitungstä-
tigkeiten von natürlichen und 
juristischen Personen, die der 
Rechtsprechung der Mitglied-
staaten unterliegen, unmittel-
bar reguliert werden. Die An-
wendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des 
Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen inter-
nationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verord-
nung in der Union gewährleis-
teten Schutz natürlicher Per-
sonen zuwiderlaufen. Daten-
übermittlungen sollten daher 
nur zulässig sein, wenn die in 
dieser Verordnung festgeleg-
ten Bedingungen für Daten-
übermittlungen in Drittländer 
eingehalten werden. Dies 
kann unter anderem der Fall 
sein, wenn die Weitergabe 
aus einem wichtigen öffentli-
chen Interesse erforderlich ist, 
das im Unionsrecht oder im 
Recht des Mitgliedstaats, dem 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt, aner-
kannt ist. Die Bedingungen für 
das Bestehen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses sollten 
von der Kommission in einem 
delegierten Rechtsakt näher 

90. Manche Drittländer erlassen 
Gesetze, Verordnungen und 
sonstige Rechtsakte, durch 
die die Datenverarbeitungstä-
tigkeiten von natürlichen und 
juristischen Personen, die der 
Rechtsprechung der Mitglied-
staaten unterliegen, unmittel-
bar reguliert werden. Die An-
wendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des 
Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen inter-
nationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verord-
nung in der Union gewährleis-
teten Schutz natürlicher Per-
sonen zuwiderlaufen. Daten-
übermittlungen sollten daher 
nur zulässig sein, wenn die in 
dieser Verordnung festgeleg-
ten Bedingungen für Daten-
übermittlungen in Drittländer 
eingehalten werden. Dies 
kann unter anderem der Fall 
sein, wenn die Weitergabe 
aus einem wichtigen öffentli-
chen Interesse erforderlich ist, 
das im Unionsrecht oder im 
Recht des Mitgliedstaats, dem 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt, aner-
kannt ist. Die Bedingungen für 
das Bestehen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses sollten 
von der Kommission in einem 
delegierten Rechtsakt näher 

90. Manche Drittländer erlassen 
Gesetze, Vorschriften und 
sonstige Rechtsakte, durch die 
die Datenverarbeitungstätig-
keiten natürlicher und juristi-
scher Personen, die der 
Rechtsprechung der Mitglied-
staaten unterliegen, unmittel-
bar geregelt werden. Die An-
wendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des 
Hoheitsgebiets der betreffen-
den Drittländer kann gegen in-
ternationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verord-
nung in der Union gewährleis-
teten Schutz natürlicher Per-
sonen zuwiderlaufen. Daten-
übermittlungen sollten daher 
nur zulässig sein, wenn die 
Bedingungen dieser Verord-
nung für Datenübermittlungen 
an Drittländer eingehalten 
werden. Dies kann unter ande-
rem der Fall sein, wenn die 
Weitergabe aus einem wichti-
gen öffentlichen Interesse er-
forderlich ist, das im Unions-
recht oder im Recht des Mit-
gliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt ist. (…) 

(90) Some third countries 
enact laws, regulations 
and other legislative 
instruments which purport 
to directly regulate data 
processing activities of 
natural and legal persons 
under the jurisdiction of 
the Member States. This 
may include judgments of 
courts or tribunals or 
decisions of 
administrative authorities 
in third countries requiring 
a controller or processor 
to transfer or disclose 
personal data, and which 
are not based on an 
international agreement, 
such as a mutual legal 
assistance treaty, in force 
between the requesting 
third country and the 
Union or a Member State. 
The extraterritorial 
application of these laws, 
regulations and other 
legislative instruments 
may be in breach of 
international law and may 
impede the attainment of 
the protection of 
individuals guaranteed in 
the Union by this 
Regulation. Transfers 
should only be allowed 
where the conditions of 
this Regulation for a 
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festgelegt werden. festgelegt werden. In Fällen, 
in denen die für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter mit 
unvereinbaren Anforderun-
gen an die Einhaltung der 
Regelungen der EU einer-
seits und denjenigen eines 
Drittlands andererseits kon-
frontiert sind, sollte die 
Kommission dafür sorgen, 
dass Unionsrecht immer 
vorgeht. Die Kommission 
sollte dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und 
dem Auftragsverarbeiter 
Orientierung und Hilfestel-
lung bieten, und sie sollte 
versuchen, den Regelungs-
konflikt mit dem betreffen-
den Drittland zu lösen. 

transfer to third countries 
are met. This may inter 
alia be the case where 
the disclosure is 
necessary for an 
important ground of 
public interest recognised 
in Union law or in a 
Member State law to 
which the controller is 
subject. 

91. Bei der Übermittlung perso-
nenbezogener Daten über 
Grenzen hinweg ist der Ein-
zelne womöglich weniger in 
der Lage, seine Da-
tenschutzrechte wahrzuneh-
men und sich insbesondere 
gegen die unrechtmäßige 
Nutzung oder Weitergabe die-
ser Informationen zu schüt-
zen. Zugleich können die Auf-
sichtsbehörden unter Um-
ständen nicht in der Lage 
sein, Beschwerden nachzu-
gehen oder Untersuchungen 
in Bezug auf Tätigkeiten au-
ßerhalb der Grenzen ihres 

 91. Bei der grenzüberschreiten-
den Übermittlung personenbe-
zogener Daten außerhalb der 
Union ist der Einzelne womög-
lich weniger in der Lage, seine 
Datenschutzrechte wahrzu-
nehmen und sich insbesonde-
re gegen die unrechtmäßige 
Nutzung oder Weitergabe die-
ser Informationen zu schützen. 
Zugleich können die Auf-
sichtsbehörden unter Umstän-
den nicht in der Lage sein, 
Beschwerden nachzugehen 
oder Untersuchungen in Be-
zug auf Tätigkeiten im Ausland 
durchzuführen. Ihre Bemü-

(91) When personal data 
moves across borders 
outside the Union it may 
put at increased risk the 
ability of individuals to 
exercise data protection 
rights in particular to 
protect themselves from 
the unlawful use or 
disclosure of that 
information. At the same 
time, supervisory 
authorities may find that 
they are unable to pursue 
complaints or conduct 
investigations relating to 
the activities outside their 
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Mitgliedstaats durchzuführen. 
Ihre Bemühungen um grenz-
übergreifende Zusammenar-
beit können auch durch unzu-
reichende Präventiv- und Ab-
hilfebefugnisse, nicht überein-
stimmende rechtliche Rege-
lungen und praktische Hinder-
nisse wie Ressourcenknapp-
heit behindert werden. Daher 
bedarf es der Förderung einer 
engeren Zusammenarbeit  
zwischen den  Datenschutz- 
Aufsichtsbehörden, damit sie 
Informationen austauschen 
und mit den Aufsichtsbehör-
den in anderen Ländern Un-
tersuchungen durchführen 
können. 

hungen um grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit kön-
nen auch durch unzureichen-
de Präventiv- und Abhilfebe-
fugnisse, nicht übereinstim-
mende Rechtsordnungen und 
praktische Hindernisse wie 
Ressourcenknappheit behin-
dert werden. Daher bedarf es 
der Förderung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen 
den Datenschutz-
Aufsichtsbehörden, damit sie 
Informationen austauschen 
und mit den Aufsichtsbehör-
den in anderen Ländern Un-
tersuchungen durchführen 
können. Um Mechanismen der 
internationalen Zusammenar-
beit zu entwickeln, die die in-
ternationale Amtshilfe bei der 
Durchsetzung von Rechtsvor-
schriften zum Schutz perso-
nenbezogener Daten erleich-
tern und sicherstellen, sollten 
die Kommission und die Auf-
sichtsbehörden Informationen 
austauschen und bei Tätigkei-
ten, die mit der Ausübung ihrer 
Befugnisse in Zusammenhang 
stehen, mit den zuständigen 
Behörden der Drittländer nach 
dem Grundsatz der Gegensei-
tigkeit und unter Einhaltung 
der Vorschriften dieser Ver-
ordnung, einschließlich der 
Vorschriften des Kapitels V, 
zusammenarbeiten. 

borders. Their efforts to 
work together in the 
cross-border context may 
also be hampered by 
insufficient preventative 
or remedial powers, 
inconsistent legal 
regimes, and practical 
obstacles like resource 
constraints. Therefore, 
there is a need to 
promote closer co-
operation among data 
protection supervisory 
authorities to help them 
exchange information and 
carry out investigations 
with their international 
counterparts. For the 
purposes of developing 
international co-operation 
mechanisms to facilitate 
and provide international 
mutual assistance for the 
enforcement of legislation 
for the protection of 
personal data, the 
Commission and the 
supervisory authorities 
should exchange 
information and 
cooperate in activities 
related to the exercise of 
their powers with 
competent authorities in 
third countries, based on 
reciprocity and in 
compliance with the 
provisions of this 
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Regulation, including 
those laid down in 
Chapter V. 

92. Die Errichtung von Aufsichts-
behörden in den Mitgliedstaa-
ten, die ihre Aufgabe völlig un-
abhängig erfüllen, ist ein we-
sentliches Element des 
Schutzes des Einzelnen im 
Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
Die Mitgliedstaaten können 
mehr als eine Aufsichtsbehör-
de errichten, wenn dies ihrer 
verfassungsmäßigen, organi-
satorischen und administrati-
ven Struktur entspricht. 

92.  Die Errichtung von Auf-
sichtsbehörden in den Mit-
gliedstaaten, die ihre Aufgabe 
völlig unabhängig erfüllen, ist 
ein wesentliches Element des 
Schutzes des Einzelnen im 
Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
Die Mitgliedstaaten können 
mehr als eine Aufsichtsbehör-
de errichten, wenn dies ihrer 
verfassungsmäßigen, organi-
satorischen und administrati-
ven Struktur entspricht. Die 
Behörden müssen über an-
gemessene finanzielle und 
personelle Ressourcen ver-
fügen, um ihre Rolle voll-
ständig wahrzunehmen, 
wobei die Bevölkerungszahl 
und der Umfang der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu berücksichtigen 
ist. 

92. Die Errichtung von Aufsichts-
behörden in den Mitgliedstaa-
ten, die befugt sind, ihre Auf-
gaben und Befugnisse völlig 
unabhängig wahrzunehmen, 
ist ein wesentliches Element 
des Schutzes des Einzelnen 
im Hinblick auf die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten. Die Mitgliedstaaten kön-
nen mehr als eine Aufsichts-
behörde errichten, wenn dies 
ihrer verfassungsmäßigen, or-
ganisatorischen und administ-
rativen Struktur entspricht. 

(92) The establishment of 
supervisory authorities in 
Member States, 
empowered to perform 
their tasks and exercise 
their powers with 
complete independence, 
is an essential 
component of the 
protection of individuals 
with regard to the 
processing of their 
personal data. Member 
States may establish 
more than one 
supervisory authority, to 
reflect their constitutional, 
organisational and 
administrative structure.  

 

  92a) Die Tatsache, dass die Auf-
sichtsbehörden unabhängig 
sind, sollte nicht bedeuten, 
dass sie hinsichtlich ihrer Aus-
gaben keinem Kontroll- oder 
Überwachungsmechanismus 
unterworfen werden können. 
Sie bedeutet auch nicht, dass 
die Aufsichtsbehörden keiner 

(92a) The independence of 
supervisory authorities 
should not mean that the 
supervisory authorities 
cannot be subjected to 
control or monitoring 
mechanism regarding 
their financial 
expenditure. Neither does 
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gerichtlichen Überprüfung un-
terzogen werden können. 

it imply that supervisory 
authorities cannot be 
subjected to judicial 
review. 

93. Errichtet ein Mitgliedstaat 
mehrere Aufsichtsbehörden, 
so sollte er durch ein Rechts-
instrument sicherstellen, dass 
diese Aufsichtsbehörden am 
Kohärenz-Verfahren beteiligt 
werden. Insbesondere sollte 
dieser Mitgliedstaat eine Auf-
sichtsbehörde bestimmen, die 
als zentrale Anlaufstelle für 
eine wirksame Beteiligung 
dieser Behörden an dem Ver-
fahren fungiert und eine ra-
sche und reibungslose Zu-
sammenarbeitmit anderen 
Aufsichtsbehörden, dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss und der Kommission 
gewährleistet 

 93. Errichtet ein Mitgliedstaat 
mehrere Aufsichtsbehörden, 
so sollte er durch ein Rechts-
instrument sicherstellen, dass 
diese Aufsichtsbehörden am 
Kohärenzverfahren wirksam 
beteiligt werden. Insbesondere 
sollte dieser Mitgliedstaat eine 
Aufsichtsbehörde bestimmen, 
die als zentrale Kontaktstelle 
für eine wirksame Beteiligung 
dieser Behörden an dem Ver-
fahren fungiert und eine ra-
sche und reibungslose Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Aufsichtsbehörden, dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss und der Kommission 
gewährleistet. 

(93) Where a Member State 
establishes several 
supervisory authorities, it 
should establish by law 
mechanisms for ensuring 
the effective participation 
of those supervisory 
authorities in the 
consistency mechanism. 
That Member State 
should in particular 
designate the supervisory 
authority which functions 
as a single contact point 
for the effective 
participation of those 
authorities in the 
mechanism, to ensure 
swift and smooth co-
operation with other 
supervisory authorities, 
the European Data 
Protection Board and the 
Commission. 

 

94. Jede Aufsichtsbehörde sollte 
mit Finanzmitteln, Personal, 
Räumlichkeiten und einer Inf-
rastruktur ausgestattet wer-
den, die für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, auch der Auf-
gaben im Zusammenhang mit 
der Amtshilfe und Zusam-

94. Jede Aufsichtsbehörde sollte 
mit Finanzmitteln, Personal 
(unter besonderer Berück-
sichtigung der Sicherstel-
lung angemessener techni-
scher und rechtlicher 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
des Personals), Räumlichkei-

94. Jede Aufsichtsbehörde sollte 
mit Finanzmitteln, Personal, 
Räumlichkeiten und einer Inf-
rastruktur ausgestattet wer-
den, wie sie für die wirksame 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
auch der Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Amtshil-

(94) Each supervisory 
authority should be 
provided with the financial 
and human resources, 
premises and 
infrastructure, which are 
necessary for the 
effective performance of 

 



 

146 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

menarbeit mit anderen Auf-
sichtsbehörden in der gesam-
ten Union, notwendig und an-
gemessen sind. 

ten und einer Infrastruktur 
ausgestattet werden, die für 
die effektive Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, auch der Auf-
gaben im Zusammenhang mit 
der Amtshilfe und der Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Aufsichtsbehörden in der ge-
samten Union, notwendig und 
angemessen sind. 

fe und Zusammenarbeit mit 
anderen Aufsichtsbehörden in 
der gesamten Union, notwen-
dig (...) sind. Jede Aufsichts-
behörde sollte über einen ei-
genen Jahreshaushalt verfü-
gen, der Teil des gesamten 
Staatshaushalts oder nationa-
len Haushalts sein kann. 

their tasks, including for 
the tasks related to 
mutual assistance and 
co-operation with other 
supervisory authorities 
throughout the Union. 
Each supervisory 
authority should have a 
separate, public annual 
budget, which may be 
part of the overall state or 
national budget.  

95. Die allgemeinen Anforderun-
gen an die Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde sollten gesetz-
lich von jedem Mitgliedstaat 
geregelt werden und insbe-
sondere vorsehen, dass diese 
Mitglieder entweder vom Par-
lament oder von der Regie-
rung des Mitgliedstaats er-
nannt werden; ferner sollten 
sie Bestimmungen über die 
persönliche Eignung der Mit-
glieder und ihre Stellung ent-
halten. 

95. Die allgemeinen Anforderun-
gen an die Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde sollten gesetz-
lich von jedem Mitgliedstaat 
geregelt werden und insbe-
sondere vorsehen, dass diese 
Mitglieder entweder vom Par-
lament oder von der Regie-
rung des Mitgliedstaats er-
nannt werden, wobei dafür 
Sorge getragen wird, dass 
die Möglichkeit der politi-
schen Einflussnahme mini-
miert wird; ferner sollten sie 
Bestimmungen über die per-
sönliche Eignung der Mitglie-
der, die Vermeidung von In-
teressenskonflikten und die 
Stellung der Mitglieder ent-
halten. 

95. Die allgemeinen Anforderun-
gen an das Mitglied oder die 
Mitglieder der Aufsichtsbehör-
de sollten gesetzlich von je-
dem Mitgliedstaat geregelt 
werden und insbesondere vor-
sehen, dass diese Mitglieder 
entweder vom Parlament 
und/oder von der Regierung 
oder dem Staatsoberhaupt 
des Mitgliedstaats oder von 
einer unabhängigen Stelle er-
nannt werden, die nach dem 
Recht des Mitgliedstaats mit 
der Ernennung im Wege eines 
transparenten Verfahrens be-
traut wird. Um die Unabhän-
gigkeit der Aufsichtsbehörde 
zu gewährleisten, sollten ihre 
Mitglieder von allen mit den 
Aufgaben ihres Amts nicht zu 
vereinbarenden Handlungen 
absehen und während ihrer 
Amtszeit keine andere mit ih-
rem Amt nicht zu vereinbaren-
de entgeltliche oder unentgelt-

(95) The general conditions 
for the member or 
members of the 
supervisory authority 
should be laid down by 
law in each Member 
State and should in 
particular provide that 
those members should be 
either appointed by the 
parliament and/or the 
government or the head 
of State of the Member 
State based on a 
proposal from the 
government or a member 
of the government, or the 
parliament or its 
chamber, or by an 
independent body 
entrusted by Member 
State law with the 
appointment by means of 
a transparent procedure. 
In order to ensure the 
independence of the 
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liche Tätigkeit ausüben. (…). supervisory authority, the 
member or members 
should act with integrity, 
refrain from any action 
incompatible with their 
duties and should not, 
during their term of office, 
engage in any 
incompatible occupation, 
whether gainful or not. 
The supervisory authority 
should have its own staff, 
chosen by the superviso-
ry authority or an inde-
pendent body established 
by Member State law, 
which shall be subject to 
the exclusive direction of 
the member or members 
of the supervisory au-
thority. 

  
95a) Jede Aufsichtsbehörde sollte 

dafür zuständig sein, im Ho-
heitsgebiet ihres Mitgliedstaats 
die Befugnisse auszuüben und 
die Aufgaben zu erfüllen, die 
ihr mit dieser Verordnung 
übertragen wurden. Dies sollte 
insbesondere für Folgendes 
gelten: die Verarbeitung im 
Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters im 
Hoheitsgebiet ihres Mitglied-
staats, die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch 
öffentliche Behörden oder pri-

(95a) Each supervisory 
authority should be 
competent on the territory 
of its own Member State 
to exercise the powers 
and to perform the tasks 
conferred on it in 
accordance with this 
Regulation. This should 
cover in particular the 
processing in the context 
of the activities of an 
establishment of the 
controller or processor on 
the territory of its own 
Member State, the 
processing of personal 
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vate Einrichtungen, die im öf-
fentlichen Interesse handeln, 
Verarbeitungstätigkeiten, die 
Auswirkungen auf betroffene 
Personen in ihrem Hoheitsge-
biet haben, oder Verarbei-
tungstätigkeiten eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters oh-
ne Niederlassung in der Euro-
päischen Union, sofern sie auf 
betroffene Personen mit 
Wohnsitz in ihrem Hoheitsge-
biet ausgerichtet sind. Dies 
sollte auch die Bearbeitung 
von Beschwerden einer be-
troffenen Person, die Durch-
führung von Untersuchungen 
über die Anwendung der Ver-
ordnung sowie die Förderung 
der Information der Öffentlich-
keit über Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten einschließen. 

data carried out by public 
authorities or private 
bodies acting in the public 
interest, processing 
affecting data subjects on 
its territory or processing 
carried out by a controller 
or processor not 
established in the 
European Union when 
targeting data subjects 
residing in its territory. 
This should include 
dealing with complaints 
lodged by a data subject, 
conducting investigations 
on the application of the 
Regulation, promoting 
public awareness of the 
risks, rules, safeguards 
and rights in relation to 
the processing of 
personal data. 

96. Die Aufsichtsbehörden sollten 
die Anwendung der Bestim-
mungen dieser Verordnung 
überwachen und zu ihrer ein-
heitlichen Anwendung in der 
gesamten Union beitragen, 
um natürliche Personen im 
Hinblick auf die Verarbeitung 
ihrer Daten zu schützen und 
den freien Verkehr personen-
bezogener Daten im Binnen-
markt zu erleichtern. Zu die-

 
96. Die Aufsichtsbehörden sollten 

die Anwendung der Bestim-
mungen dieser Verordnung 
überwachen und zu ihrer ein-
heitlichen Anwendung in der 
gesamten Union beitragen, um 
natürliche Personen im Hin-
blick auf die Verarbeitung ihrer 
Daten zu schützen und den 
freien Verkehr personenbezo-
gener Daten im Binnenmarkt 
zu erleichtern. Zu diesem 

(96) The supervisory 
authorities should monitor 
the application of the 
provisions pursuant to 
this Regulation and 
contribute to its 
consistent application 
throughout the Union, in 
order to protect natural 
persons in relation to the 
processing of their 
personal data and to 
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sem Zweck bedarf es der Zu-
sammenarbeit der Aufsichts-
behörden untereinander und 
mit der Kommission. 

Zweck sollten die Aufsichtsbe-
hörden aufgrund dieser Ver-
ordnung zur Zusammenarbeit 
untereinander und mit der 
Kommission verpflichtet und 
befugt sein, ohne dass eine 
Vereinbarung zwischen den 
Mitgliedstaaten über die Leis-
tung von Amtshilfe oder über 
eine derartige Zusammenar-
beit erforderlich wäre. 

facilitate the free flow of 
personal data within the 
internal market. For that 
purpose, the supervisory 
authorities should  co-
operate with each other 
and the Commission, 
without the need for any 
agreement between 
Member States on the 
provision of mutual 
assistance or on such 
cooperation. 

97. Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Tätig-
keit einer Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der Union 
in mehr als einem Mitglied-
staat statt, sollte eine einzige 
Aufsichtsbehörde für die 
Überwachung der Tätigkeit 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters in der ge-
samten Union zuständig sein 
und die entsprechenden Be-
schlüsse fassen, damit die 
einheitliche Anwendung der 
Vorschriften verbessert, 
Rechtssicherheit gewährleistet 
und der Verwaltungsaufwand 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verringert 
wird.  

97. Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Tätig-
keit einer Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der Union 
in mehr als einem Mitglied-
staat statt, sollte eine einzige 
Aufsichtsbehörde als zentrale 
Anlaufstelle und federfüh-
rende Behörde für die Über-
wachung der Tätigkeit des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
ters in der gesamten Union 
zuständig sein und die ent-
sprechenden Beschlüsse fas-
sen, damit die einheitliche 
Anwendung der Vorschriften 
verbessert, Rechtssicherheit 
gewährleistet und der Verwal-
tungsaufwand der für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter ver-

97) Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit 
einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder eines Auftragsver-
arbeiters in der Union statt und 
hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter Niederlassun-
gen in mehr als einem Mit-
gliedstaat oder hat die Verar-
beitungstätigkeit im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit ei-
ner einzigen Niederlassung 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters in der Union 
erhebliche Auswirkungen auf 
betroffene Personen in mehr 
als einem Mitgliedstaat bzw. 
wird sie voraussichtlich solche 
Auswirkungen haben, so sollte 
die Aufsichtsbehörde für die 
Hauptniederlassung des für 

(97) Where the processing of 
personal data takes place 
in the context of the 
activities of an 
establishment of a 
controller or a processor 
in the Union and the 
controller or processor is 
established in more than 
one Member State, or 
where processing taking 
place in the context of the 
activities of a single 
establishment of a 
controller or processor in 
the Union substantially 
affects or is likely to 
substantially affect data 
subjects in more than one 
Member State, the 
supervisory authority for 
the main establishment of 
the controller or 
processor or for the 
single establishment of 
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ringert wird. die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiters 
oder für die einzige Niederlas-
sung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters als federfüh-
rende Behörde fungieren. Sie 
sollte mit den anderen Behör-
den zusammenarbeiten, die 
betroffen sind, weil der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter eine 
Niederlassung im Hoheitsge-
biet ihres Mitgliedstaats hat, 
weil die Verarbeitung erhebli-
che Auswirkungen auf be-
troffene Personen mit Wohn-
sitz in ihrem Hoheitsgebiet hat 
oder weil bei ihnen eine Be-
schwerde eingelegt wurde. 
Auch wenn eine betroffene 
Person ohne Wohnsitz in dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine 
Beschwerde eingelegt hat, 
sollte die Aufsichtsbehörde, 
bei der Beschwerde eingelegt 
wurde, auch eine betroffene 
Aufsichtsbehörde sein. Der 
Europäische Datenschutzaus-
schuss kann – im Rahmen 
seiner Aufgaben in Bezug auf 
die Herausgabe von Leitlinien 
zu allen Fragen im Zusam-
menhang mit der Anwendung 
dieser Verordnung – insbe-
sondere Leitlinien zu den Kri-
terien ausarbeiten, die bei der 
Feststellung zu berücksichti-
gen sind, ob die fragliche Ver-

the  controller or 
processor should act as 
lead authority. It should 
cooperate with the other 
authorities that are 
concerned, because the 
controller or processor 
has an establishment on 
the territory of their 
Member State, because 
data subjects residing on 
their territory are 
substantially affected, or 
because a complaint has 
been lodged with them. 
Also where a data subject 
not residing in that 
Member State has lodged 
a complaint, the 
supervisory authority to 
which such complaint has 
been lodged should also 
be a supervisory authority 
concerned. Within its 
tasks to issue guidelines 
on any question covering 
the application of this 
Regulation, the European 
Data Protection Board 
may issue guidelines in 
particular on the criteria 
to be taken into account 
in order to ascertain 
whether the processing in 
question substantially 
affects data subjects in 
more than one Member 
State and on what 
constitutes a relevant and 
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arbeitung erhebliche Auswir-
kungen auf betroffene Perso-
nen in mehr als einem Mit-
gliedstaat hat und was einen 
relevanten und begründeten 
Einspruch darstellt. 

reasoned objection. 

  97a) Die federführende Behörde 
sollte berechtigt sein, verbind-
liche Beschlüsse über Maß-
nahmen zu erlassen, mit de-
nen die ihr gemäß dieser Ver-
ordnung übertragenen Befug-
nisse ausgeübt werden. In ih-
rer Eigenschaft als federfüh-
rende Behörde sollte diese 
Aufsichtsbehörde für die enge 
Einbindung und Koordinierung 
der betroffenen Aufsichtsbe-
hörden im Entscheidungs-
prozess sorgen. Wird be-
schlossen, die Beschwerde 
der betroffenen Person voll-
ständig oder teilweise abzu-
weisen, so sollte dieser Be-
schluss von der Aufsichtsbe-
hörde angenommen werden, 
bei der die Beschwerde einge-
legt wurde. 

(97a) The lead authority 
should be competent to 
adopt binding decisions 
regarding measures 
applying the powers 
conferred on it in 
accordance with the 
provisions of this 
Regulation. In its capacity 
as lead authority, the 
supervisory authority 
should closely involve 
and coordinate the 
concerned supervisory 
authorities in the 
decision-making process. 
In cases where the 
decisions is to reject the 
complaint by the data 
subject in whole or in part 
that decision should be 
adopted by the 
supervisory authority at 
which the complaint has 
been lodged. 

 

  97b) Der Beschluss sollte von der 
federführenden Aufsichtsbe-
hörde und den betroffenen 
Aufsichtsbehörden gemeinsam 
vereinbart werden und an die 

(97b) The decision should be 
agreed jointly by the lead 
supervisory authority and 
the concerned 
supervisory authorities 
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Hauptniederlassung oder die 
einzige Niederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiters 
gerichtet sein und für den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und den Auftragsverar-
beiter verbindlich sein. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder Auftragsverarbeiter 
sollte die erforderlichen Maß-
nahmen treffen, um die Einhal-
tung dieser Verordnung und 
die Umsetzung des Beschlus-
ses zu gewährleisten, der der 
Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiters 
im Hinblick auf die Verarbei-
tungstätigkeiten in der Union 
von der federführenden Auf-
sichtsbehörde mitgeteilt wur-
de. 

and should be directed 
towards the main or 
single establishment of 
the controller or 
processor and be binding 
on the controller and 
processor. The controller 
or processor should take 
the necessary measures 
to ensure the compliance 
with this Regulation and 
the implementation of the 
decision notified by the 
lead supervisory authority 
to the main establishment 
of the controller or 
processor as regards the 
processing activities in 
the Union. 

  97c) (...) Jede Aufsichtsbehörde 
(...), die nicht als federführen-
de Aufsichtsbehörde fungiert, 
(...) sollte in örtlichen Fällen 
zuständig sein, wenn der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder Auftragsverarbeiter 
Niederlassungen in mehr als 
einem Mitgliedstaat hat, der 
Gegenstand der spezifischen 
Verarbeitung aber nur die 
Verarbeitungstätigkeiten in ei-
nem einzigen Mitgliedstaat 
und nur betroffene Personen 
in diesem einen Mitgliedstaat 

(97c) Each supervisory 
authority not acting as 
lead supervisory authority 
should be competent to 
deal with local cases 
where the controller or 
processor is established 
in more than one Member 
State, but the subject 
matter of the specific 
processing concerns only 
processing carried out in 
a single Member State 
and involving only data 
subjects in that single 
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betrifft, beispielsweise wenn 
es um die Verarbeitung von 
Arbeitnehmerdaten im spezifi-
schen Beschäftigungskontext 
eines Mitgliedstaats geht. In 
solchen Fällen sollte die Auf-
sichtsbehörde unverzüglich 
die federführende Aufsichts-
behörde über diese Angele-
genheit unterrichten. Nach ih-
rer Unterrichtung sollte die fe-
derführende Aufsichtsbehörde 
entscheiden, ob sie den Fall 
nach dem Prinzip der zentra-
len Kontaktstelle regelt oder 
ob die Aufsichtsbehörde, die 
sie unterrichtet hat, den Fall 
auf örtlicher Ebene regeln soll-
te. Dabei sollte die federfüh-
rende Aufsichtsbehörde be-
rücksichtigen, ob der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter in 
dem Mitgliedstaat, dessen 
Aufsichtsbehörde sie unter-
richtet hat, eine Niederlassung 
hat, damit Beschlüsse gegen-
über dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter wirksam 
durchgesetzt werden. Ent-
scheidet die federführende 
Aufsichtsbehörde, den Fall 
selbst zu regeln, sollte die 
Aufsichtsbehörde, die sie un-
terrichtet hat, die Möglichkeit 
haben, einen Beschlussent-
wurf vorzulegen, dem die fe-
derführende Aufsichtsbehörde 

Member State, for 
example, where the 
subject matter concerns 
the processing of 
employees data in the 
specific employment 
context of a Member 
State. In such cases, the 
supervisory authority 
should inform the lead 
supervisory authority 
without delay on this 
matter. After being 
informed, the lead 
supervisory authority 
should decide, whether it 
will deal with the case 
within the one-stop-shop 
mechanism pursuant to 
Article 54a or whether the 
supervisory authority 
which informed it should 
deal with the case at local 
level. When deciding 
whether it will deal with 
the case, the lead 
supervisory authority 
should take into account, 
whether there is an 
establishment of the 
controller or processor in 
the Member State of the 
supervisory authority 
which informed it, in order 
to ensure effective 
enforcement of a decision 
vis-à-vis the controller or 
processor. Where the 
lead supervisory authority 
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bei der Ausarbeitung ihres Be-
schlussentwurfs nach dem 
Prinzip der zentralen Kontakt-
stelle weitestgehend Rech-
nung tragen sollte. 

decides to deal with the 
case, the supervisory 
authority which informed 
it should have the 
possibility to submit a 
draft for a decision, of 
which the lead 
supervisory authority 
should take utmost 
account when preparing 
its draft decision in the 
one-stop-shop 
mechanism pursuant to 
Article 54a. 

98. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde, die die Aufgaben einer 
solchen zentralen Kontaktstel-
le übernimmt, sollte die Auf-
sichtsbehörde des Mitglied-
staats sein, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
seine Hauptniederlassung hat. 

98. Die federführende Behörde, 
die die Aufgaben einer sol-
chen zentralen Kontaktstelle 
übernimmt, sollte die Auf-
sichtsbehörde des Mitglied-
staats sein, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
seine Hauptniederlassung 
oder eine Vertretung hat. In 
bestimmten Fällen kann die 
federführende Behörde auf 
Antrag einer zuständigen 
Behörde im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens vom 
Europäischen Datenaus-
schuss bestimmt werden. 

98) Die Vorschriften über die fe-
derführende Behörde und das 
Prinzip der zentralen Kontakt-
stelle sollten keine Anwen-
dung finden, wenn die Verar-
beitung durch öffentliche Be-
hörden oder private Einrich-
tungen, die im öffentlichen In-
teresse handeln, erfolgt. In 
diesen Fällen sollte die Auf-
sichtsbehörde des Mitglied-
staats, in dem die öffentliche 
Behörde oder private Einrich-
tung ihren Sitz hat, die einzige 
Aufsichtsbehörde sein, die da-
für zuständig ist, die Befugnis-
se auszuüben, die ihr mit die-
ser Verordnung übertragen 
wurden. 

(98) The rules on the lead 
supervisory authority and 
the one-stop-shop 
mechanism pursuant to 
Article 54a, should not 
apply where the 
processing is carried out 
by public authorities or 
private bodies in the 
public interest. In such 
cases the only 
supervisory authority 
competent to exercise the 
powers conferred to it in 
accordance with this 
Regulation should be the 
supervisory authority of 
the Member State where 
the public authority or 
private body is 
established. 

 

 98a. Betroffene Personen, de-    
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ren personenbezogene Da-
ten von einem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder einem Auftragsverar-
beiter in einem anderen Mit-
gliedstaat verarbeitet wer-
den, sollten sich bei einer 
Aufsichtsbehörde ihrer 
Wahl beschweren können. 
Die federführende Daten-
schutzbehörde sollte ihre 
Arbeit mit der Arbeit der an-
deren betroffenen Behörden 
koordinieren. 

99. Obgleich diese Verordnung 
auch für die Tätigkeit der nati-
onalen Gerichte gilt, sollten - 
damit die Unabhängigkeit der 
Richter bei der Ausübung ihrer 
richterlichen Aufgaben unan-
getastet bleibt - die Aufsichts-
behörden nicht für personen-
bezogene Daten zuständig 
sein, die von Gerichten in ihrer 
gerichtlichen Eigenschaft ver-
arbeitet werden. Diese Aus-
nahme sollte allerdings streng 
begrenzt werden auf rein jus-
tizielle Tätigkeiten in Gerichts-
verfahren und sich nicht auf 
andere Tätigkeiten beziehen, 
mit denen je nach dem natio-
nalen Recht Richter betraut 
sein können. 

 99) (…) (99) (…)  

100. Um die einheitliche Überwa-
chung und Durchsetzung die-

 100) Um die einheitliche Überwa-
chung und Durchsetzung die-

(100) In order to ensure 
consistent monitoring and 
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ser Verordnung in der gesam-
ten Union sicherzustellen, soll-
ten die Aufsichtsbehörden in 
jedem Mitgliedstaat dieselben 
Aufgaben und Befugnisse ha-
ben, darunter, insbesondere 
im Fall von Beschwerden Ein-
zelner, Untersuchungsbefug-
nisse sowie rechtsverbindliche 
Interventions-, Beschluss- und 
Sanktionsbefugnisse sowie 
die Befugnis, Gerichtsverfah-
ren anzustrengen. Die Auf-
sichtsbehörden sollten ihre 
Untersuchungsbefugnisse, 
was den Zugang zu Räum-
lichkeiten anbelangt, im Ein-
klang mit dem Unionsrecht 
und dem einzelstaatlichen 
Recht ausüben. Dies betrifft 
vor allem das Erfordernis ei-
ner vorherigen richterlichen 
Genehmigung. 

ser Verordnung in der gesam-
ten Union sicherzustellen, soll-
ten die Aufsichtsbehörden in 
jedem Mitgliedstaat dieselben 
Aufgaben und wirksamen Be-
fugnisse haben, darunter, ins-
besondere im Fall von Be-
schwerden Einzelner, Unter-
suchungsbefugnisse, Abhilfe-
befugnisse und Sanktionsbe-
fugnisse und Genehmigungs-
befugnisse und beratende Be-
fugnisse, sowie – unbeschadet 
der Befugnisse der Strafver-
folgungsbehörden nach natio-
nalem Recht – die Befugnis, 
Verstöße gegen diese Verord-
nung den Justizbehörden zur 
Kenntnis zu bringen und/oder 
Gerichtsverfahren anzustren-
gen. Dazu sollte auch die Be-
fugnis zählen, die Verarbei-
tung, zu der die Behörde zu 
Rate gezogen wird, zu unter-
sagen. Die Mitgliedstaaten 
können andere Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten im Rahmen dieser Ver-
ordnung festlegen. Die Befug-
nisse der Aufsichtsbehörden 
sollten (...) in Übereinstim-
mung mit den geeigneten Ver-
fahrensgarantien nach Unions-
recht und nationalem Recht 
unparteiisch, gerecht und in-
nerhalb einer angemessenen 
Frist ausgeübt werden. Insbe-
sondere sollte jede Maßnahme 

enforcement of this 
Regulation throughout the 
Union, the supervisory 
authorities should have in 
each Member State the 
same tasks and effective 
powers, including powers 
of investigation, 
corrective powers and 
sanctions, and 
authorisation and 
advisory powers, 
particularly in cases of 
complaints from 
individuals, and without 
prejudice to the powers of 
prosecutorial authorities 
under national law, to 
bring infringements of this 
Regulation to the 
attention of the judicial 
authorities and/or engage 
in legal proceedings. 
Such powers should also 
include the power to 
impose a temporary or 
definitive limitation, 
including a ban, on 
processing. Member 
States may specify other 
tasks related to the 
protection of personal 
data under this 
Regulation. The powers 
of supervisory authorities 
should be exercised in 
conformity with 
appropriate procedural 
safeguards set out in 
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im Hinblick auf die Gewährleis-
tung der Einhaltung dieser 
Verordnung geeignet, erfor-
derlich und verhältnismäßig 
sein, wobei die Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls zu be-
rücksichtigen sind, das Recht 
einer jeden Person, gehört zu 
werden, bevor eine individuel-
le Maßnahme getroffen wird, 
die nachteilige Auswirkungen 
auf diese Person hätte, zu 
achten ist und überflüssige 
Kosten und übermäßige Un-
annehmlichkeiten für die Be-
troffenen zu vermeiden sind. 
Untersuchungsbefugnisse im 
Hinblick auf den Zugang zu 
Räumlichkeiten sollten im Ein-
klang mit besonderen Anforde-
rungen im nationalen Verfah-
rensrecht ausgeübt werden, 
wie etwa dem Erfordernis ei-
ner vorherigen richterlichen 
Genehmigung. 

 

 Jede rechtsverbindliche Maß-
nahme der Aufsichtsbehörde 
sollte schriftlich erlassen wer-
den und sie sollte klar und 
eindeutig sein; die Aufsichts-
behörde, die die Maßnahme 
erlassen hat, und das Datum, 
an dem die Maßnahme erlas-
sen wurde, sollten angegeben 
werden und die Maßnahme 
sollte vom Leiter oder von ei-

Union law and national 
law, impartially, fairly and 
within a reasonable time. 
In particular each 
measure should be 
appropriate, necessary 
and proportionate in view 
of ensuring compliance 
with this Regulation, 
taking into account the 
circumstances of each 
individual case, respect 
the right of every person 
to be heard before any 
individual measure which 
would affect him or her 
adversely is taken and 
avoid superfluous costs 
and excessive 
inconveniences for the 
persons concerned. 
Investigatory powers as 
regards access to 
premises should be 
exercised in accordance 
with specific requirements 
in national procedural 
law, such as the 
requirement to obtain a 
prior judicial 
authorisation. Each 
legally binding measure 
of the supervisory 
authority should be in 
writing, be clear and 
unambiguous, indicate 
the supervisory authority 
which has issued the 
measure, the date of 
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nem von ihm bevollmächtigen 
Mitglied der Aufsichtsbehörde 
unterschrieben sein und eine 
Begründung für die Maßnah-
me sowie einen Hinweis auf 
das Recht auf einen wirksa-
men Rechtsbehelf enthalten. 
Dies sollte zusätzliche Anfor-
derungen nach nationalem 
Verfahrensrecht nicht aus-
schließen. Der Erlass eines 
solchen rechtsverbindlichen 
Beschlusses setzt voraus, 
dass er in dem Mitgliedstaat 
der Aufsichtsbehörde, die den 
Beschluss erlassen hat, ge-
richtlich überprüft werden 
kann. 

issue of the measure, 
bear the signature of the 
head, or a member of the 
supervisory authority 
authorised by him or her, 
give the reasons for the 
measure, and refer to the 
right of an effective 
remedy. This should not 
preclude additional 
requirements pursuant to 
national procedural law. 
The adoption of such 
legally binding decision 
implies that it may give 
rise to judicial review in 
the Member State of the 
supervisory authority that 
adopted the decision. 

101. Jede Aufsichtsbehörde soll-
te Beschwerden von betroffe-
nen Personen entgegenneh-
men und die Angelegenheit 
untersuchen. Die auf eine Be-
schwerde folgende Untersu-
chung sollte vorbehaltlich ge-
richtlicher Überprüfung so weit 
gehen, wie dies im Einzelfall 
angemessen ist. Die Auf-
sichtsbehörde sollte die be-
troffene Person innerhalb ei-
nes angemessenen Zeitraums 
über den Fortgang und die 
Ergebnisse der Beschwerde 
unterrichten. Sollten weitere 
Untersuchungen oder die Ab-
stimmung mit einer anderen 
Aufsichtsbehörde vonnöten 

101. Jede Aufsichtsbehörde soll-
te Beschwerden von betroffe-
nen Personen oder von Ver-
bänden, die im öffentlichen 
Interesse handeln, entge-
gennehmen und die Angele-
genheit untersuchen. Die auf 
eine Beschwerde folgende 
Untersuchung sollte vorbehalt-
lich gerichtlicher Überprüfung 
so weit gehen, wie dies im 
Einzelfall angemessen ist. Die 
Aufsichtsbehörde sollte die 
betroffene Person oder den 
Verband innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums über 
den Fortgang und die Ergeb-
nisse der Beschwerde unter-
richten. Sollten weitere Unter-

101) (…). (101) (…)  
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sein, sollte die betroffene Per-
son auch hierüber informiert 
werden. 

suchungen oder die Abstim-
mung mit einer anderen Auf-
sichtsbehörde vonnöten sein, 
sollte die betroffene Person 
auch hierüber informiert wer-
den. 

  101a) Ist die Aufsichtsbehörde, 
bei der die Beschwerde einge-
reicht wurde, nicht die feder-
führende Aufsichtsbehörde, so 
sollte die federführende Auf-
sichtsbehörde im Einklang mit 
den Bestimmungen dieser 
Verordnung über Zusammen-
arbeit und Kohärenz eng mit 
der Aufsichtsbehörde zusam-
menarbeiten, bei der die Be-
schwerde eingereicht wurde. 
In solchen Fällen sollte die fe-
derführende Aufsichtsbehörde 
bei Maßnahmen, die rechtliche 
Wirkungen entfalten sollen, 
unter anderem bei der Ver-
hängung von Geldbußen, den 
Standpunkt der Aufsichtsbe-
hörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde und die wei-
terhin befugt sein sollte, in Ab-
stimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde Untersu-
chungen im Hoheitsgebiet ih-
res eigenen Mitgliedstaats 
durchzuführen, weitestgehend 
berücksichtigen. 

(101a) Where the 
supervisory authority to 
which the complaint has 
been lodged is not the 
lead supervisory 
authority, the lead 
supervisory authority 
should closely co-operate 
with the supervisory 
authority to which the 
complaint has been 
lodged according to the 
provisions on co-
operation and 
consistency laid down in 
this Regulation. In such 
cases, the lead 
supervisory authority 
should, when taking 
measures intended to 
produce legal effects, 
including the imposition of 
administrative fines, take 
utmost account of the 
view of the supervisory 
authority to which the 
complaint has been 
lodged and which should 
remain competent to 
carry out any 
investigation on the 
territory of its own 
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Member State in liaison 
with the competent 
supervisory authority. 

  101b). Die Aufsichtsbehörde, bei 
der eine Beschwerde einge-
reicht wurde oder die auf an-
dere Weise Situationen, die 
mögliche Verstöße gegen die 
Verordnung darstellen, aufge-
deckt hat bzw. darüber infor-
miert wurde, sollte versuchen, 
eine gütliche Einigung zu er-
zielen. Falls sich dies als nicht 
erfolgreich erweist, sollte sie 
die gesamte Bandbreite ihrer 
Befugnisse wahrnehmen, 
wenn eine andere Aufsichts-
behörde als federführende 
Aufsichtsbehörde für die Ver-
arbeitungstätigkeiten des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftrags-
verarbeiters fungieren sollte, 
der konkrete Gegenstand ei-
ner Beschwerde oder der 
mögliche Verstoß jedoch nur 
die Verarbeitungstätigkeiten 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in dem Mit-
gliedstaat betrifft, in dem die 
Beschwerde eingereicht wurde 
oder der mögliche Verstoß 
aufgedeckt wurde, und die 
Angelegenheit keine erhebli-
chen Auswirkungen auf be-
troffene Personen in anderen 
Mitgliedstaaten hat oder ha-

(101b) In cases where 
another supervisory 
authority should act as a 
lead supervisory authority 
for the processing 
activities of the controller 
or processor but the 
concrete subject matter of 
a complaint or the 
possible infringement 
concerns only processing 
activities of the controller 
or processor in the 
Member State where the 
complaint has been 
lodged or the possible 
infringement detected 
and the matter does not 
substantially affect or is 
not likely to substantially 
affect data subjects in 
other Member States, the 
supervisory authority 
receiving a complaint or 
detecting or being 
informed otherwise of 
situations that entail 
possible infringements of 
the Regulation should 
seek an amicable 
settlement with the 
controller and, if this 
proves unsuccessful, 
exercise its full range of 
powers. This should 
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ben dürfte. Dies sollte auch 
Folgendes umfassen: die spe-
zifische Verarbeitung im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaats 
der Aufsichtsbehörde oder im 
Hinblick auf betroffene Perso-
nen im Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats; oder die Verar-
beitung im Rahmen eines An-
gebots von Waren oder 
Dienstleistungen, das speziell 
auf betroffene Personen im 
Hoheitsgebiet des Mitglied-
staats der Aufsichtsbehörde 
ausgerichtet ist; oder eine 
Verarbeitung, die unter Be-
rücksichtigung der einschlägi-
gen rechtlichen Verpflichtun-
gen nach nationalem Recht 
bewertet werden muss. 

include specific 
processing carried out in 
the territory of the 
Member State of the 
supervisory authority or 
with regard to data 
subjects on the territory of 
that Member State; or to 
processing that is carried 
out in the context of an 
offer of goods or services 
specifically aimed at data 
subjects in the territory of 
the Member State of the 
supervisory authority; or 
that has to be assessed 
taking into account 
relevant legal obligations 
under national law. 

102. Die Aufklärungsmaßnahmen 
der Aufsichtsbehörden für die 
breite Öffentlichkeit sollten an 
die für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, die Auf-
tragsverarbeiter einschließlich 
Kleinst-, Klein- und Mittelun-
ternehmen und die betroffe-
nen Personen gerichtete spe-
zifische Maßnahmen ein-
schließen. 

 102) Die Aufklärungsmaßnahmen 
der Aufsichtsbehörden sollten 
spezifische Maßnahmen ein-
schließen, die sich an die für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und die Auftragsverarbei-
ter, einschließlich Kleinstun-
ternehmen sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen, und an 
Einzelpersonen, insbesondere 
im Bildungsbereich, richten. 

(102) Awareness raising 
activities by supervisory 
authorities addressed to 
the public should include 
specific measures 
directed at controllers and 
processors, including 
micro, small and medium-
sized enterprises, as well 
as individuals in particular 
in the educational 
context. 

 

103. Die Aufsichtsbehörden soll-
ten sich gegenseitig bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben un-
terstützen, damit eine einheit-

 103) Die Aufsichtsbehörden soll-
ten sich gegenseitig bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben un-
terstützen und Amtshilfe leis-

(103) The supervisory 
authorities should assist 
each other in performing 
their tasks and provide 

 



 

162 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

liche Anwendung und Durch-
setzung dieser Verordnung im 
Binnenmarkt gewährleistet ist. 

ten, damit eine einheitliche 
Anwendung und Durchsetzung 
dieser Verordnung im Bin-
nenmarkt gewährleistet ist. Er-
lässt eine Aufsichtsbehörde, 
die um Amtshilfe ersucht hat 
und binnen eines Monats nach 
Eingang des Ersuchens bei 
der ersuchten Aufsichtsbehör-
de keine Antwort von dieser 
erhalten hat, eine einstweilige 
Maßnahme, so sollte diese 
einstweilige Maßnahme hinrei-
chend begründet und nur vo-
rübergehend gültig sein. 

mutual assistance, so as 
to ensure the consistent 
application and 
enforcement of this 
Regulation in the internal 
market. A supervisory 
authority requesting 
mutual assistance may 
adopt a provisional 
measure, in case of no 
response of the 
requested supervisory 
authority within one 
month of receiving the 
request.  

104. Jede Aufsichtsbehörde soll-
te berechtigt sein, an gemein-
samen Maßnahmen von Auf-
sichtsbehörden teilzuneh-
men.Die ersuchte Aufsichts-
behörde sollte auf das Ersu-
chen binnen einer festgeleg-
ten Frist antworten müssen. 

 104) Jede Aufsichtsbehörde sollte 
berechtigt sein, an gemeinsa-
men Maßnahmen von Auf-
sichtsbehörden teilzunehmen. 
Die ersuchte Aufsichtsbehörde 
sollte auf das Ersuchen binnen 
einer festgelegten Frist ant-
worten müssen. 

(104) Each supervisory 
authority should 
participate in joint 
operations between 
supervisory authorities, 
where appropriate. The 
requested supervisory 
authority should be 
obliged to respond to the 
request in a defined time 
period. 

 

105. Um die einheitliche Anwen-
dung dieser Verordnung in der 
gesamten Union sicherzustel-
len, sollte ein Verfahren zur 
Gewährleistung einer einheit-
lichen Rechtsanwendung (Ko-
härenz-Verfahren) eingeführt 
werden, das die Aufsichtsbe-
hörden verpflichtet, unterei-
nander und mit der Kommissi-

105. Um die einheitliche Anwen-
dung dieser Verordnung in der 
gesamten Union sicherzustel-
len, sollte ein Verfahren zur 
Gewährleistung einer einheit-
lichen Rechtsanwendung 
(Kohärenzverfahren) einge-
führt werden, das die Auf-
sichtsbehörden verpflichtet, 
untereinander und mit der 

105) Um die einheitliche Anwen-
dung dieser Verordnung in der 
gesamten Union sicherzustel-
len, sollte ein Verfahren zur 
Gewährleistung einer einheitli-
chen Rechtsanwendung (Ko-
härenzverfahren) zwischen 
den Aufsichtsbehörden einge-
führt werden (...). Dieses Ver-
fahren sollte insbesondere 

(105) In order to ensure the 
consistent application of 
this Regulation 
throughout the Union, a 
consistency mechanism 
for co-operation between 
the supervisory 
authorities should be 
established. This 
mechanism should in 
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on zusammenzuarbeiten. Die-
ses Verfahren sollte insbe-
sondere dann angewendet 
werden, wenn eine Aufsichts-
behörde beabsichtigt, eine 
Maßnahme in Bezug auf Ver-
arbeitungsvorgänge zu treffen, 
die mit dem Angebot von Wa-
ren oder Dienstleistungen für 
Personen in mehreren Mit-
gliedstaaten oder der Be-
obachtung des Verhaltens 
dieser Personen im Zusam-
menhang stehen oder die den 
freien Verkehr personenbezo-
gener Daten erheblich beein-
trächtigen könnten. Ferner 
sollte es zur Anwendung 
kommen, wenn eine Auf-
sichtsbehörde oder die Kom-
mission beantragen, dass die 
Angelegenheit im Rahmen 
des Kohärenzverfahrens be-
handelt wird. Dieses Verfah-
ren sollte andere Maßnah-
men, die die Kommission 
möglicherweise in Ausübung 
ihrer Befugnisse nach den 
Verträgen trifft, unberührt las-
sen. 

Kommission zusammenzuar-
beiten. Dieses Verfahren soll-
te insbesondere dann ange-
wendet werden, wenn eine 
Aufsichtsbehörde beabsich-
tigt, eine Maßnahme in Bezug 
auf Verarbeitungsvorgänge zu 
treffen, die mit dem Angebot 
von Waren oder Dienstleis-
tungen für Personen in mehre-
ren Mitgliedstaaten oder der 
Beobachtung dieser Personen 
im Zusammenhang stehen 
oder die den freien Verkehr 
personenbezogener Daten er-
heblich beeinträchtigen könn-
ten. Ferner sollte es zur An-
wendung kommen, wenn eine 
Aufsichtsbehörde oder die 
Kommission beantragen, dass 
die Angelegenheit im Rahmen 
des Kohärenzverfahrens be-
handelt wird. Darüber hinaus 
sollten die betroffenen Per-
sonen das Recht haben, 
dass die Kohärenz durch-
gesetzt wird, wenn sie der 
Ansicht sind, dass eine 
Maßnahme einer Daten-
schutzbehörde eines Mit-
gliedstaats dieses Kriterium 
nicht erfüllt hat. Dieses Ver-
fahren sollte andere Maß-
nahmen, die die Kommission 
möglicherweise in Ausübung 
ihrer Befugnisse nach den 
Verträgen trifft, unberührt las-
sen. 

dann angewendet werden, 
wenn eine Aufsichtsbehörde 
beabsichtigt, eine Maßnahme 
zu erlassen, die rechtliche 
Wirkungen in Bezug auf Ver-
arbeitungsvorgänge entfalten 
soll (...), die für eine bedeu-
tende Zahl betroffener Perso-
nen in mehreren Mitgliedstaa-
ten erhebliche Auswirkungen 
haben (...). Ferner sollte es zur 
Anwendung kommen, wenn 
eine betroffene Aufsichtsbe-
hörde oder die Kommission 
beantragt, dass die Angele-
genheit im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens behandelt wird. 
Dieses Verfahren sollte andere 
Maßnahmen, die die Kommis-
sion möglicherweise in Aus-
übung ihrer Befugnisse nach 
den Verträgen trifft, unberührt 
lassen. 

particular apply where a 
supervisory authority 
intends to adopt a 
measure intended to 
produce legal effects as 
regards processing 
operations which 
substantially affect a 
significant number of data 
subjects in several 
Member States. It should 
also apply where any 
supervisory authority 
concerned or the 
Commission requests 
that such matter should 
be dealt with in the 
consistency mechanism. 
This mechanism should 
be without prejudice to 
any measures that the 
Commission may take in 
the exercise of its powers 
under the Treaties. 
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106. Bei Anwendung des Kohä-
renzverfahrens sollte der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss, falls von der einfa-
chen Mehrheit seiner Mitglie-
der so entschieden wird oder 
falls eine andere Aufsichtsbe-
hörde oder die Kommission 
darum ersuchen, binnen einer 
festgelegten Frist eine Stel-
lungnahme abgeben 

 106) Bei Anwendung des Kohä-
renzverfahrens sollte der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss, falls von der (...) 
Mehrheit seiner Mitglieder so 
entschieden wird oder falls ei-
ne andere betroffene Auf-
sichtsbehörde oder die Kom-
mission darum ersuchen, bin-
nen einer festgelegten Frist 
eine Stellungnahme abgeben. 
Dem Europäischen Daten-
schutzausschuss sollte auch 
die Befugnis übertragen wer-
den, im Falle von Streitigkeiten 
zwischen Aufsichtsbehörden 
rechtsverbindliche Beschlüsse 
zu erlassen. Zu diesem Zweck 
sollte er in klar definierten Fäl-
len, in denen die Aufsichtsbe-
hörden insbesondere im Rah-
men des Verfahrens der Zu-
sammenarbeit zwischen der 
federführenden Aufsichtsbe-
hörde und den betroffenen 
Aufsichtsbehörden wider-
sprüchliche Standpunkte zu 
dem Sachverhalt, vor allem in 
der Frage, ob ein Verstoß ge-
gen diese Verordnung vorliegt 
oder nicht, vertreten, grund-
sätzlich mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder 
rechtsverbindliche Beschlüsse 
erlassen. 

(106) In application of the 
consistency mechanism, 
the European Data 
Protection Board should, 
within a determined 
period of time, issue an 
opinion, if a majority of its 
members so decides or if 
so requested by any 
supervisory authority 
concerned or the 
Commission. The 
European Data Protection 
Board should also be 
empowered to adopt 
legally binding decisions 
in case of disputes 
between supervisory 
authorities. For that 
purposes it should issue, 
in principle with a two-
third majority of its 
members, legally binding 
decisions in clearly 
defined cases where 
there are conflicting views 
among supervisory 
authorities in particular in 
the cooperation 
mechanism between the 
lead supervisory authority 
and concerned 
supervisory authorities on 
the merits of the case, 
notably whether there is 
an infringement of this 
Regulation or not. 
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 106a. Um die einheitliche An-
wendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, kann der 
Europäische Datenschutz-
ausschuss in Einzelfällen 
einen Beschluss fassen, der 
für die zuständigen Auf-
sichtsbehörden verbindlich 
ist. 

   

107. Um die Übereinstimmung 
mit dieser Verordnung zu ge-
währleisten, kann die Kom-
mission eine Stellungnahme in 
der Angelegenheit abgeben 
oder einen Beschluss fassen, 
der die Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet, die geplante Maß-
nahme auszusetzen. 

107. entfällt 107) (…) (107) (…)  

108. Es kann dringender Hand-
lungsbedarf zum Schutz der 
Interessen von betroffenen 
Personen bestehen, insbe-
sondere wenn eine erhebliche 
Behinderung der Durchset-
zung des Rechts einer be-
troffenen Person droht. Daher 
sollten die Aufsichtsbehörden 
bei der Anwendung des Kohä-
renzverfahrens einstweilige 
Maßnahmen mit einer festge-
legten Geltungsdauer treffen 
können. 

 108) Es kann dringender Hand-
lungsbedarf zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten von be-
troffenen Personen bestehen, 
insbesondere wenn eine er-
hebliche Behinderung der 
Durchsetzung des Rechts ei-
ner betroffenen Person droht. 
Daher sollten die Aufsichtsbe-
hörden bei der Anwendung 
des Kohärenzverfahrens 
einstweilige Maßnahmen mit 
einer festgelegten Geltungs-
dauer treffen können. 

(108) There may be an 
urgent need to act in 
order to protect the rights 
and freedoms of data 
subjects, in particular 
when the danger exists 
that the enforcement of a 
right of a data subject 
could be considerably 
impeded. Therefore, a 
supervisory authority may 
adopt duly justified 
provisional measures on 
its territory with a 
specified period of validity 
which should  not exceed 
three months. 
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109. Die Anwendung dieses Ver-
fahrens sollte eine Bedingung 
für die rechtliche Gültigkeit 
und die Durchsetzung des 
entsprechenden Beschlusses 
durch eine Aufsichtsbehörde 
sein. In anderen Fällen von 
grenzübergreifender Relevanz 
können die betroffenen Auf-
sichtsbehörden auf bilateraler 
oder multilateraler Ebene 
Amtshilfe leisten und gemein-
same Untersuchungen durch-
führen, ohne auf das Kohä-
renz-Verfahren zurückzugrei-
fen. 

 109) Die Anwendung dieses Ver-
fahrens sollte in den Fällen, in 
denen sie verbindlich vorge-
schrieben ist, eine Bedingung 
für die Rechtmäßigkeit einer 
Maßnahme einer Aufsichtsbe-
hörde sein, die rechtliche Wir-
kungen entfalten soll. In ande-
ren Fällen von grenzüber-
schreitender Relevanz sollte 
das Verfahren der Zusam-
menarbeit zwischen der feder-
führenden Aufsichtsbehörde 
und den betroffenen Auf-
sichtsbehörden zur Anwen-
dung gelangen, und die be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
können auf bilateraler oder 
multilateraler Ebene Amtshilfe 
leisten und gemeinsame Maß-
nahmen durchführen, ohne auf 
das Kohärenzverfahren zu-
rückzugreifen. 

(109) The application of this 
mechanism should be a 
condition for the 
lawfulness of a measure 
intended to produce legal 
effects by a supervisory 
authority in those cases 
where its application is 
mandatory. In other 
cases of cross-border 
relevance, the co-
operation mechanism 
between the lead 
supervisory authority and 
concerned supervisory 
authorities should be 
applied and mutual 
assistance and joint 
operations might be 
carried out between the 
concerned supervisory 
authorities on a bilateral 
or multilateral basis 
without triggering the 
consistency mechanism. 

 

110. Auf Unionsebene sollte ein 
Europäischer Da-
tenschutzausschuss einge-
richtet werden. Dieser ersetzt 
die mit der Richtlinie 95/46/EG 
eingesetzte Arbeitsgruppe für 
den Schutz der Rechte von 
Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten. Er sollte aus dem Leiter 
einer Aufsichtsbehörde jedes 

110. Auf Unionsebene sollte ein 
Europäischer Datenschutz-
ausschuss eingerichtet wer-
den. Dieser ersetzt die mit der 
Richtlinie 95/46/EG eingesetz-
te Arbeitsgruppe für den 
Schutz der Rechte von Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten. Er 
sollte aus dem Leiter einer 
Aufsichtsbehörde jedes Mit-

110) Zur Förderung der einheitli-
chen Anwendung dieser Ver-
ordnung sollte der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
als unabhängige Einrichtung 
der Union eingesetzt werden. 
Damit der Europäische Daten-
schutzausschuss seine Ziele 
erreichen kann, sollte er 
Rechtspersönlichkeit besitzen. 
Der Europäische Daten-

(110) In order to promote the 
consistent application of 
this Regulation, the 
European Data Protection 
Board should be set up 
as an independent body 
of the Union. To fulfil its 
objectives, the European 
Data Protection Board 
should have legal 
personality. The 
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Mitgliedstaats und dem Euro-
päischen Datenschutzbeauf-
tragten gebildet werden. Die 
Kommission sollte sich an 
seinen Tätigkeiten beteiligen. 
Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte zur 
einheitlichen Anwendung der 
Verordnung in der gesamten 
Union beitragen, die Kommis-
sion beraten und die Zusam-
menarbeit der Aufsichtsbe-
hörden in der Union fördern. 
Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben un-
abhängig handeln. 

gliedstaats und dem Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten gebildet werden. Der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss sollte zur einheitlichen 
Anwendung der Verordnung in 
der gesamten Union beitra-
gen, die Organe der Europä-
ischen Union beraten und die 
Zusammenarbeit der Auf-
sichtsbehörden in der Union 
fördern, einschließlich der 
Koordinierung gemeinsa-
mer Maßnahmen. Der Euro-
päische Datenschutzaus-
schuss sollte bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben unabhängig 
handeln. Der Europäische 
Datenschutzausschuss soll-
te den Dialog mit den be-
troffenen Interessenträgern, 
wie Verbände betroffener 
Personen, Verbraucheror-
ganisationen, für die Verar-
beitung Verantwortliche 
sowie weitere relevante In-
teressenträger und Exper-
ten, stärken. 

schutzausschuss sollte von 
seinem Vorsitz vertreten wer-
den. Er sollte die mit der Richt-
linie 95/46/EG eingesetzte Ar-
beitsgruppe für den Schutz der 
Rechte von Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ersetzen. Er soll-
te aus dem Leiter einer Auf-
sichtsbehörde jedes Mitglied-
staats oder dessen Vertre-
ter(...) gebildet werden. Die 
Kommission und der Europäi-
sche Datenschutzbeauftragte 
sollten an seinen Beratungen 
ohne Stimmrecht teilnehmen. 
Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte zur 
einheitlichen Anwendung der 
Verordnung in der gesamten 
Union beitragen, die Kommis-
sion insbesondere im Hinblick 
auf das Schutzniveau in Dritt-
ländern oder internationalen 
Organisationen beraten und 
die Zusammenarbeit der Auf-
sichtsbehörden in der Union 
fördern. Der Europäische Da-
tenschutzausschuss sollte bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben 
unabhängig handeln. 

European Data Protection 
Board should be 
represented by its Chair.  
It should replace the 
Working Party on the 
Protection of Individuals 
with Regard to the 
Processing of Personal 
Data established by 
Directive 95/46/EC. It 
should consist of a head 
of a supervisory authority 
of each Member State 
and the European Data 
Protection Supervisor or 
their respective 
representatives. The 
Commission should 
participate in its activities 
without voting rights for 
the Commission and 
specific voting rights for 
the European Data 
Protection Supervisor. 
The European Data 
Protection Board should 
contribute to the 
consistent application of 
this Regulation 
throughout the Union, 
including by advising the 
Commission, in particular 
on the level of protection 
in third countries or 
international 
organisations, and 
promoting co-operation of 
the supervisory 
authorities throughout the 
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Union. The European 
Data Protection Board 
should act independently 
when exercising its tasks. 

  110a). Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte von ei-
nem Sekretariat unterstützt 
werden, bei dem es sich um 
das Sekretariat des Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten handelt. Das Personal des 
Sekretariats des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten, das 
an der Wahrnehmung der dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss gemäß dieser Ver-
ordnung übertragenen Aufga-
ben beteiligt ist, sollte diese 
Aufgaben ausschließlich ge-
mäß den Anweisungen des 
Vorsitzes des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
durchführen und diesem Be-
richt erstatten. Die organisato-
rische Trennung des Perso-
nals sollte alle für das unab-
hängige Arbeiten des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses benötigten Dienste betref-
fen. 

(110a) The European Data 
Protection Board should 
be assisted by a 
secretariat provided by 
the European Data 
Protection Supervisor. 
The staff of the European 
Data Protection 
Supervisor involved in 
carrying out the tasks 
conferred on the 
European Data Protection 
Board by this Regulation 
should perform its tasks 
exclusively under the 
instructions of, and report 
to the Chair of the 
European Data Protection 
Board.  

 

111. Jede betroffene Person, die 
sich in ihren Rechten verletzt 
sieht, die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehen, sollte 
das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde in ei-

111. Betroffene Personen, die 
sich in ihren Rechten verletzt 
sehen, die ihnen aufgrund 
dieser Verordnung zustehen, 
sollten das Recht auf Be-
schwerde bei einer Aufsichts-

111) Jede betroffene Person soll-
te das Recht haben, bei einer 
Aufsichtsbehörde insbesonde-
re in dem Mitgliedstaat ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts eine 
Beschwerde einzureichen und 

(111) Every data subject 
should have the right to 
lodge a complaint with a 
single supervisory 
authority, in particular in 
the Member State of his 
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nem Mitgliedstaat sowie das 
Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf haben, wenn die 
Aufsichtsbehörde auf die Be-
schwerde nicht reagiert oder 
nicht tätig wird, obwohl dies 
zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Person notwendig 
ist. 

behörde in einem Mitglied-
staat sowie das Recht auf ei-
nen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf im Sinne von 
Artikel 47 der Charta der 
Grundrechte haben, wenn 
die Aufsichtsbehörde auf die 
Beschwerde nicht reagiert o-
der nicht tätig wird, obwohl 
dies zum Schutz der Rechte 
der betroffenen Person not-
wendig ist. 

gemäß Artikel 47 der Grund-
rechtecharta einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf 
einzulegen, wenn sie sich in 
ihren Rechten gemäß dieser 
Verordnung verletzt sieht oder 
wenn die Aufsichtsbehörde auf 
eine Beschwerde hin nicht tä-
tig wird, eine Beschwerde teil-
weise oder ganz abweist oder 
ablehnt oder nicht tätig wird, 
obwohl dies zum Schutz der 
Rechte der betroffenen Person 
notwendig ist. Die auf eine 
Beschwerde folgende Unter-
suchung sollte vorbehaltlich 
gerichtlicher Überprüfung so 
weit gehen, wie dies im Einzel-
fall angemessen ist. Die Auf-
sichtsbehörde sollte die be-
troffene Person innerhalb ei-
nes angemessenen Zeitraums 
über den Fortgang und die Er-
gebnisse der Beschwerde un-
terrichten. Sollten weitere Un-
tersuchungen oder die Ab-
stimmung mit einer anderen 
Aufsichtsbehörde vonnöten 
sein, sollte die betroffene Per-
son auch hierüber informiert 
werden. Jede Aufsichtsbehör-
de sollte Maßnahmen zur Er-
leichterung der Einreichung 
von Beschwerden treffen, wie 
etwa die Bereitstellung eines 
Beschwerdeformulars, das 
auch elektronisch ausgefüllt 
werden kann, ohne dass an-
dere Kommunikationsmittel 

or her habitual residence, 
and have the right to an 
effective judicial remedy 
in accordance with Article 
47 of the Charter of 
Fundamental Rights if the 
data subject considers 
that his or her rights 
under this Regulation are 
infringed or where the 
supervisory authority 
does not act on a 
complaint, partially or 
wholly rejects or 
dismisses a complaint or 
does not act where such 
action is necessary to 
protect the rights of the 
data subject. The 
investigation following a 
complaint should be 
carried out, subject to 
judicial review, to the 
extent that is appropriate 
in the specific case. The 
supervisory authority 
should inform the data 
subject of the progress 
and the outcome of the 
complaint within a 
reasonable period. If the 
case requires further 
investigation or 
coordination with another 
supervisory authority, 
intermediate information 
should be given to the 
data subject. In order to 
facilitate the submission 
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ausgeschlossen werden. of complaints, each 
supervisory authority 
should take measures 
such as providing a 
complaint submission 
form which can be 
completed also 
electronically, without 
excluding other means of 
communication. 

112. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände, die sich 
den Schutz der Rechte und In-
teressen der betroffenen Per-
sonen im Bereich des Daten-
schutzes zum Ziel gesetzt ha-
ben und die nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats gegründet 
sind, sollten das Recht haben, 
im Namen der betroffenen 
Person Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde oder einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf 
einzulegen oder unabhängig 
von der Beschwerde einer be-
troffenen Person eine eigene 
Beschwerde zu erheben, 
wenn ihrer Ansicht nach der 
Schutz personenbezogener 
Daten verletzt wurde. 

112. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände, die im öf-
fentlichen Interesse handeln 
und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, 
sollten das Recht haben, im 
Namen der betroffenen Per-
son mit deren Einwilligung 
Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde oder einen ge-
richtlichen Rechtsbehelf ein-
zulegen, wenn sie von der 
betroffenen Person dazu 
beauftragt werden, oder un-
abhängig von der Beschwerde 
einer betroffenen Person eine 
eigene Beschwerde zu erhe-
ben, wenn ihrer Ansicht nach 
Vorschriften dieser Verord-
nung verletzt wurde. 

112).Betroffene Personen, die 
sich in ihren Rechten gemäß 
dieser Verordnung verletzt se-
hen, sollten das Recht haben, 
Einrichtungen, Organisationen 
oder Verbände, die sich den 
Schutz der Rechte und Inte-
ressen der betroffenen Perso-
nen im Bereich des Daten-
schutzes zum Ziel gesetzt ha-
ben und die nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats gegründet 
sind, zu beauftragen, in ihrem 
Namen Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde oder einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf 
einzulegen. Die Mitgliedstaa-
ten können vorsehen, dass 
diese Einrichtungen, Organisa-
tionen oder Verbände (...) das 
Recht haben sollten, unab-
hängig vom Auftrag einer be-
troffenen Person in dem be-
treffenden Mitgliedstaat eine 
eigene Beschwerde einzule-
gen, und/oder das Recht auf 
einen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf haben sollten, 

(112) Where a data subject 
considers that his or her 
rights under this 
Regulation are infringed, 
he or she should have the 
right to mandate a body, 
organisation or 
association which is of 
non-profit making 
character, whose 
statutory objectives are in 
the public interest and 
which is active in the field 
of the protection of 
personal data and is 
constituted according to 
the law of a Member 
State, to lodge a 
complaint on his or her 
behalf with a supervisory 
authority, exercise the 
right to a judicial remedy 
on behalf of data subjects 
or exercise the right to 
receive compensation on 
behalf of data subjects if 
the latter is provided for in 
Member State law. 
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wenn sie Grund zu der An-
nahme haben, dass (...) die 
Rechte der betroffenen Person 
infolge einer nicht im Einklang 
mit dieser Verordnung stehen-
den Verarbeitung verletzt wor-
den sind. Diesen Einrichtun-
gen, Organisationen oder Ver-
bänden kann nicht gestattet 
werden, im Namen einer be-
troffenen Person Schadener-
satz zu verlangen. 

Member States may 
provide that such a body, 
organisation or 
association should have 
the right to lodge, 
independently of a data 
subject's mandate, in 
such Member State a 
complaint, and/or have 
the right to an effective 
judicial remedy where it 
has reasons to considers 
that the rights of a data 
subject have been 
infringed as a result of the 
processing of personal 
data which is not in 
compliance with this 
Regulation. This body, 
organisation or 
association may not be 
allowed to claim 
compensation on a data 
subject's behalf 
independently of the data 
subject's mandate. 

113. Jede natürliche oder juristi-
sche Person sollte das Recht 
auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie be-
treffende Entscheidungen ei-
ner Aufsichtsbehörde haben. 
Für Verfahren gegen eine 
Aufsichtsbehörde sollten die 
Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig sein, in dem die 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz 
hat. 

 113) Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat das Recht, 
unter den in Artikel 263 AEUV 
genannten Voraussetzungen 
beim Gerichtshof der Europäi-
schen Union (im Folgenden 
"Gerichtshof") eine Klage auf 
Nichtigerklärung eines Be-
schlusses des Europäischen 
Datenschutzausschusses zu 
erheben. Als Adressaten sol-
cher Beschlüsse müssen die 

(113) Any natural or legal 
person has the right to 
bring an action for 
annulment of decisions of 
the European Data 
Protection Board before 
the Court of Justice of the 
European Union (the 
“Court of Justice”) under 
the conditions provided 
for in Article 263 TFEU. 
As addressees of such 
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betroffenen Aufsichtsbehör-
den, die diese Beschlüsse an-
fechten möchten, binnen zwei 
Monaten nach deren Übermitt-
lung gemäß Artikel 263 AEUV 
Klage erheben. Sofern Be-
schlüsse des Europäischen 
Datenschutzausschusses ei-
nen für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, einen Auf-
tragsverarbeiter oder den Be-
schwerdeführer unmittelbar 
und individuell betreffen, so 
können diese Personen bin-
nen zwei Monaten nach Veröf-
fentlichung der betreffenden 
Beschlüsse auf der Website 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses im Ein-
klang mit Artikel 263 AEUV ei-
ne Klage auf Nichtigerklärung 
erheben. Unbeschadet dieses 
Rechts nach Artikel 263 AEUV 
sollte jede natürliche oder ju-
ristische Person das Recht auf 
einen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf bei dem zustän-
digen einzelstaatlichen Gericht 
gegen einen Beschluss einer 
Aufsichtsbehörde haben, der 
gegenüber dieser Person 
Rechtswirkungen entfaltet. Ein 
derartiger Beschluss betrifft 
insbesondere die Ausübung 
von Untersuchungs-, Abhilfe- 
und Genehmigungsbefugnis-
sen durch die Aufsichtsbehör-
de oder die Ablehnung oder 
Abweisung von Beschwerden. 

decisions, the concerned 
supervisory authorities 
who wish to challenge 
them, have to bring action 
within two months of their 
notification to them, in 
accordance with Article 
263 TFEU. Where 
decisions of the 
European Data Protection 
Board are of direct and 
individual concern to a 
controller, processor or 
the complainant, the latter 
may bring an action for 
annulment against those 
decisions and they should 
do so within two months 
of their publication on the 
website of the European 
Data Protection Board, in 
accordance with Article 
263 TFEU. Without 
prejudice to this right 
under Article 263 TFEU, 
each natural or legal 
person should have an 
effective judicial remedy 
before the competent 
national court against a 
decision of a supervisory 
authority which produces 
legal effects concerning 
this person. Such a 
decision concerns in 
particular the exercise of 
investigative, corrective 
and authorisation powers 
by the supervisory 
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Dieses Recht umfasst jedoch 
nicht andere – rechtlich nicht 
bindende – Maßnahmen der 
Aufsichtsbehörden wie von ihr 
abgegebene Stellungnahmen 
oder Empfehlungen. Verfahren 
gegen eine Aufsichtsbehörde 
sollten bei den Gerichten des 
Mitgliedstaats angestrengt 
werden, in dem die Aufsichts-
behörde ihren Sitz hat, und 
sollten im Einklang mit dem 
nationalen Verfahrensrecht 
dieses Mitgliedstaats durchge-
führt werden. Diese Gerichte 
sollten eine uneingeschränkte 
Zuständigkeit besitzen, was 
die Zuständigkeit, sämtliche 
für den anhängigen Rechts-
streit relevanten Sach- und 
Rechtsfragen zu prüfen, ein-
schließt. Wurde eine Be-
schwerde von einer Aufsichts-
behörde abgelehnt oder ab-
gewiesen, kann der Be-
schwerdeführer Klage bei den 
Gerichten desselben Mitglied-
staats erheben. Im Zusam-
menhang mit gerichtlichen 
Rechtsbehelfen in Bezug auf 
die Anwendung dieser Ver-
ordnung können einzelstaatli-
che Gerichte, die eine Ent-
scheidung über diese Frage 
für erforderlich halten, um ihr 
Urteil erlassen zu können, 
bzw. müssen einzelstaatliche 
Gerichte in den Fällen nach 
Artikel 267 AEUV den Ge-

authority or the dismissal 
or rejection of complaints. 
However, this right does 
not encompass other 
measures of supervisory 
authorities which are not 
legally binding, such as 
opinions issued by or 
advice provided by the 
supervisory authority. 
Proceedings against a 
supervisory authority 
should be brought before 
the courts of the Member 
State, where the 
supervisory authority is 
established and should 
be conducted in 
accordance with the 
national procedural law of 
that Member State. 
Those courts should 
exercise full jurisdiction 
which should include 
jurisdiction to examine all 
questions of fact and law 
relevant to the dispute 
before it. Where a 
complaint has been 
rejected or dismissed by 
a supervisory authority, 
the complainant may 
bring proceedings to the 
courts in the same 
Member State. In the 
context of judicial 
remedies relating to the 
application of this 
Regulation, national 
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richtshof um eine Vorabent-
scheidung zur Auslegung des 
Unionsrechts – das auch diese 
Verordnung einschließt – er-
suchen. 

 Wird darüber hinaus der Be-
schluss einer Aufsichtsbehör-
de zur Umsetzung eines Be-
schlusses des Europäischen 
Datenschutzausschusses vor 
einem einzelstaatlichen Ge-
richt angefochten und wird die 
Gültigkeit des Beschlusses 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses in Frage 
gestellt, so hat dieses einzel-
staatliche Gericht nicht die Be-
fugnis, den Beschluss des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses für nichtig zu erklä-
ren, sondern es muss im Ein-
klang mit Artikel 267 AEUV in 
der Auslegung des Gerichts-
hofs in der Rechtssache "Foto-
Frost"

1
 den Gerichtshof mit der 

Frage der Gültigkeit befassen, 
wenn es den Beschluss für 
nichtig hält. Allerdings darf ein 
einzelstaatliches Gericht den 
Gerichtshof nicht auf Antrag 
einer natürlichen oder juristi-
schen Person mit Fragen der 
Gültigkeit des Beschlusses 
des Europäischen Daten-

courts which consider a 
decision on the question 
necessary to enable them 
to give judgment, may, or 
in the case provided for in 
Article 267 TFEU, must, 
request the Court of 
Justice to give a 
preliminary ruling on the 
interpretation of Union 
law including this 
Regulation. Furthermore, 
where a decision of a 
supervisory authority 
implementing a decision 
of the European Data 
Protection Board is 
challenged before a 
national court and the 
validity of the decision of 
the European Data 
Protection Board is at 
issue, that national court 
does not have the power 
to declare the European 
Data Protection Board's 
decision invalid but must 
refer the question of 
validity to the Court of 
Justice in accordance 
with Article 267 TFEU as 
interpreted by the Court 
of Justice, whenever it 
considers the decision 
invalid. However, a 

                                                 
1
 Rechtssache C-314/85. 
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schutzausschusses befassen, 
wenn diese Person Gelegen-
heit hatte, eine Klage auf Nich-
tigerklärung dieses Beschlus-
ses zu erheben – insbesonde-
re wenn sie unmittelbar und 
individuell von dem Beschluss 
betroffen war –, diese Gele-
genheit jedoch nicht innerhalb 
der Frist gemäß Artikel 263 
AEUV genutzt hat. 

national court may not 
refer a question on the 
validity of the decision of 
the European Data 
Protection Board at the 
request of a natural or 
legal person which had 
the opportunity to bring 
an action for annulment 
of that decision, in 
particular if it was directly 
and individually 
concerned by that 
decision, but had not 
done so within the period 
laid down by Article 263 
TFEU. 

  113a) Hat ein mit einem Verfah-
ren gegen die Entscheidung 
einer Aufsichtsbehörde be-
fasstes Gericht Anlass zu der 
Vermutung, dass ein dieselbe 
Verarbeitung betreffendes 
Verfahren – etwa zu demsel-
ben Gegenstand in Bezug auf 
die Verarbeitung durch den-
selben für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter oder wegen 
desselben Anspruchs – vor ei-
nem zuständigen Gericht in 
einem anderen Mitgliedstaat 
anhängig ist, so sollte es mit 
diesem Gericht Kontakt auf-
nehmen, um sich zu vergewis-
sern, dass ein solches Verfah-
ren verbundenes Verfahren 
existiert. Sind miteinander ver-

(113a) Where a court seized 
with a proceeding against 
a decision of a 
supervisory authority has 
reason to believe that 
proceedings concerning 
the same processing 
such as the same subject 
matter as regards 
processing of the same 
controller or processor 
activities or the same 
cause of action are 
brought before a 
competent court in 
another Member State, it 
should contact that court 
in order to confirm the 
existence of such related 
proceedings. If related 
proceedings are pending 
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bundene Verfahren vor einem 
Gericht in einem anderen Mit-
gliedstaat anhängig, so kann 
jedes später angerufene Ge-
richt das Verfahren aussetzen 
oder sich auf Antrag einer Par-
tei auch zugunsten des zuerst 
angerufenen Gerichts für un-
zuständig erklären, wenn die-
ses für die betreffenden Ver-
fahren zuständig ist und die 
Verbindung von miteinander 
verbundenen Verfahren nach 
seinem Recht zulässig ist. Ver-
fahren gelten als miteinander 
im Zusammenhang stehend, 
wenn zwischen ihnen eine so 
enge Beziehung gegeben ist, 
dass eine gemeinsame Ver-
handlung und Entscheidung 
geboten erscheint, um zu ver-
meiden, dass in getrennten 
Verfahren einander widerspre-
chende Entscheidungen erge-
hen. 

before a court in another 
Member State, any court 
other than the court first 
seized may stay its 
proceedings or may, on 
request of one of the 
parties, decline 
jurisdiction in favour of 
the court first seized if the 
latter has jurisdiction over 
the proceedings in 
question and its law 
permits the consolidation 
of such related 
proceedings. 
Proceedings are deemed 
to be related where they 
are so closely connected 
that it is expedient to hear 
and determine them 
together to avoid the risk 
of irreconcilable 
judgments resulting from 
separate proceedings. 

114. Um den gerichtlichen Schutz 
der betroffenen Person in Si-
tuationen zu stärken, in denen 
die zuständige Aufsichtsbe-
hörde ihren Sitz in einem an-
deren Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat hat, in dem die 
betroffene Person ansässig 
ist, sollte die betroffene Per-
son eine Einrichtung, Organi-
sation oder einen Verband, 
die sich den Schutz der Rech-
te und Interessen der be-

114. Um den gerichtlichen Schutz 
der betroffenen Person in Si-
tuationen zu stärken, in denen 
die zuständige Aufsichtsbe-
hörde ihren Sitz in einem an-
deren Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat hat, in dem die 
betroffene Person ansässig 
ist, sollte die betroffene Per-
son eine Einrichtung, Organi-
sation oder einen Verband, 
die/der im öffentlichen Inte-
resse handelt, beauftragen 

114) (…) (114) (…)  
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troffenen Personen im Bereich 
des Datenschutzes zum Ziel 
gesetzt haben, darum ersu-
chen können, in ihrem Namen 
vor dem zuständigen Gericht 
in dem anderen Mitgliedstaat 
Klage gegen die Aufsichtsbe-
hörde zu erheben. 

können, vor dem zuständigen 
Gericht in dem anderen Mit-
gliedstaat Klage gegen die 
Aufsichtsbehörde zu erheben. 

115. In Fällen, in denen die zu-
ständige Aufsichtsbehörde mit 
Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat nicht tätig wird oder 
unzureichende Maßnahmen in 
Bezug auf eine Beschwerde 
getroffen hat, sollte die be-
troffene Person die Aufsichts-
behörde in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufent-
halts ersuchen können, vor 
dem zuständigen Gericht im 
anderen Mitgliedstaat Klage 
gegen die dortige Auf-
sichtsbehörde zu erheben. Die 
ersuchte Aufsichtsbehörde 
sollte entscheiden können, ob 
es angemessen ist, dem Er-
suchen stattzugeben; diese 
Entscheidung sollte von einem 
Gericht nachgeprüft werden 
können. 

115. In Fällen, in denen die zu-
ständige Aufsichtsbehörde mit 
Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat nicht tätig wird oder 
unzureichende Maßnahmen in 
Bezug auf eine Beschwerde 
getroffen hat, sollte die be-
troffene Person die Aufsichts-
behörde in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufent-
halts ersuchen können, vor 
dem zuständigen Gericht im 
anderen Mitgliedstaat Klage 
gegen die dortige Aufsichts-
behörde zu erheben. Dies gilt 
nicht für Personen, die au-
ßerhalb der EU ansässig 
sind. Die ersuchte Aufsichts-
behörde sollte entscheiden 
können, ob es angemessen 
ist, dem Ersuchen stattzuge-
ben; diese Entscheidung sollte 
von einem Gericht nachge-
prüft werden können. 

115) (…) (115) (…)  

116. Bei Verfahren gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter sollte 
es dem Kläger überlassen 

116. Bei Verfahren gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter sollte 
es dem Kläger überlassen 

116) Bei Verfahren gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter sollte es 
dem Kläger überlassen bleiben, 

(116) For proceedings 
against a controller or 
processor, the plaintiff 
should have the choice to 
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bleiben, ob er die Gerichte 
des Mitgliedstaats anruft, in 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter eine Nieder-
lassung hat oder in dem die 
betroffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat; 
dies gilt nicht, wenn es sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine Be-
hörde handelt, die in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse tätig geworden ist. 

bleiben, ob er die Gerichte 
des Mitgliedstaats anruft, in 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter eine Nieder-
lassung hat oder, im Fall des 
gewöhnlichen Aufenthalts 
in der EU, in dem die be-
troffene Person ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt hat; dies gilt 
nicht, wenn es sich bei dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen um eine Behörde 
der Union oder eines Mit-
gliedstaats handelt, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse tätig geworden ist. 

ob er die Gerichte des Mitglied-
staats anruft, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter eine 
Niederlassung hat, oder des Mit-
gliedstaats, in dem die betroffene 
Person ihren Aufenthaltsort hat; 
dies gilt nicht, wenn es sich bei 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen um eine Behörde 
handelt, die in Ausübung ihrer 
hoheitlichen Befugnisse tätig 
geworden ist. 

bring the action before 
the courts of the Member 
States where the 
controller or processor 
has an establishment or 
where the data subject 
resides, unless the 
controller is a public 
authority of a Member 
State acting in the 
exercise of its public 
powers. 

117. Gibt es Hinweise auf in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten 
anhängige Parallelverfahren, 
sollten die Gerichte verpflich-
tet sein, sich miteinander in 
Verbindung zu setzen. Die 
Gerichte sollten die Möglich-
keit haben, ein Verfahren aus-
zusetzen, wenn in einem an-
deren Mitgliedstaat ein Paral-
lelverfahren anhängig ist. Die 
Mitgliedstaaten sollten sicher-
stellen, dass effiziente Klage-
möglichkeiten vorhanden sind, 
mit denen rasch Maßnahmen 
zur Abstellung oder Verhinde-
rung eines Verstoßes gegen 
diese Verordnung erwirkt wer-
den können. 

 117) (…). (117) (…)  
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118. Schäden, die einer Person 
aufgrund einer rechtswidrigen 
Verarbeitung entstehen, soll-
ten von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter er-
setzt werden, die von ihrer 
Haftung befreit werden kön-
nen, wenn sie nachweisen, 
dass ihnen der Schaden nicht 
angelastet werden kann, ins-
besondere weil ein Fehlver-
halten der betroffenen Person 
oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt. 

118. Finanzielle oder sonstige 
Schäden, die einer Person 
aufgrund einer rechtswidrigen 
Verarbeitung entstehen, soll-
ten von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter er-
setzt werden, die nur dann 
von ihrer Haftung befreit wer-
den können, wenn sie nach-
weisen, dass ihnen der Scha-
den nicht angelastet werden 
kann, insbesondere weil ein 
Fehlverhalten der betroffenen 
Person oder ein Fall höherer 
Gewalt vorliegt. 

118) Schäden, die einer Person 
aufgrund einer Verarbeitung ent-
stehen, die mit dieser Verord-
nung nicht im Einklang steht, 
sollten von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter ersetzt wer-
den, der von seiner Haftung be-
freit werden sollte, wenn er 
nachweist, dass er in keiner 
Weise für den Schaden verant-
wortlich ist (...). Der Begriff des 
Schadens sollte im Lichte der 
Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs weit auf eine 
Art und Weise ausgelegt wer-
den, die den Zielen dieser Ver-
ordnung in vollem Umfang ent-
spricht. Dies gilt unbeschadet 
von Schadenersatzforderungen 
aufgrund von Verstößen gegen 
andere Vorschriften des Unions-
rechts oder des Rechts der Mit-
gliedstaaten. (...) 

 

 Wird auf eine Verarbeitung Be-
zug genommen, die mit der vor-
liegenden Verordnung nicht im 
Einklang steht, so gilt dies auch 
für Verarbeitungen, die nicht mit 
den nach Maßgabe der vorlie-
genden Verordnung erlassenen 
delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten und 
nationalen Rechtsvorschriften 

(118) Any damage which a 
person may suffer as a 
result of processing that 
is not in compliance with 
this Regulation should be 
compensated by the 
controller or processor, 
that should be exempted 
from liability if they prove 
that they are not in any 
way responsible for the 
damage. The concept of 
damage should be 
broadly interpreted in the 
light of the case law of 
the Court of Justice of the 
European Union in a 
manner which fully 
reflects the objectives of 
this Regulation. This is 
without prejudice to any 
claims for damage 
deriving from the violation 
of other rules in Union or 
Member State law. When 
reference is made to a 
processing that is not in 
compliance with this 
Regulation it also covers 
processing that is not in 
compliance with 
delegated and 
implementing acts 
adopted in accordance 
with this Regulation and 
national law specifying 
rules of this Regulation. 
Data subjects should 
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zur Präzisierung von Bestim-
mungen der vorliegenden Ver-
ordnung im Einklang stehen. 

 

 Die betroffenen Personen sollten 
einen vollständigen und wirksa-
men Schadenersatz für den erlit-
tenen Schaden erhalten. Sind für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter an der-
selben Verarbeitung beteiligt, so 
sollte jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter für den gesam-
ten Schaden haftbar gemacht 
werden. Werden sie jedoch nach 
Maßgabe des nationalen Rechts 
zu demselben Verfahren hinzu-
gezogen, so können sie im Ver-
hältnis zu der Verantwortung an-
teilmäßig haftbar gemacht wer-
den, die jeder für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter für den durch 
die Verarbeitung entstandenen 
Schaden zu tragen hat, sofern 
sichergestellt ist, dass die be-
troffene Person einen vollständi-
gen und wirksamen Schadener-
satz für den erlittenen Schaden 
erhält. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter, der den vollen 
Schadenersatz geleistet hat, 
kann anschließend ein Rück-
griffsverfahren gegen andere an 
derselben Verarbeitung beteiligte 

receive full and effective 
compensation for the 
damage they have 
suffered. Where 
controllers or processors 
are involved in the same 
processing each 
controller or processor 
should be held liable for 
the entire damage. 
However, where they are 
joined to the same judicial 
proceedings, in 
accordance with national 
law, compensation may 
be apportioned according 
to the responsibility of 
each controller or 
processor for the damage 
caused by the 
processing, provided that 
full and effective 
compensation of the data 
subject who suffered the 
damage is ensured. Any 
controller or processor 
who has paid full 
compensation, may 
subsequently institute 
recourse proceedings 
against other controllers 
or processors involved in 
the same processing. 
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für die Verarbeitung Verantwort-
liche oder Auftragsverarbeiter 
anstrengen. 

  118a) Soweit in dieser Verordnung 
spezifische Vorschriften über die 
Gerichtsbarkeit – insbesondere 
in Bezug auf Verfahren im Hin-
blick auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einschließlich 
Schadenersatz gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter – 
enthalten sind, sollten die allge-
meinen Vorschriften über die 
Gerichtsbarkeit, wie sie etwa in 
der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 enthalten sind, 
der Anwendung dieser spezifi-
schen Vorschriften nicht entge-
genstehen. 

(118a) Where specific rules 
on jurisdiction are 
contained in this 
Regulation, in particular 
as regards proceedings 
seeking a judicial remedy 
including compensation, 
against a controller or 
processor, general 
jurisdiction rules such as 
those of Regulation (EU) 
No 1215/2012 should not 
prejudice the application 
of such specific rules. 

 

  118b) Im Interesse einer konse-
quenteren Durchsetzung der 
Vorschriften dieser Verord-
nung können bei Verstößen 
zusätzlich zu den geeigneten 
Maßnahmen, die die Auf-
sichtsbehörde gemäß dieser 
Verordnung verhängt, oder an 
Stelle solcher Maßnahmen 
Sanktionen und Geldbußen 
verhängt werden. Im Falle ei-
nes geringfügigeren Verstoßes 
oder falls die Geldbuße eine 
unverhältnismäßige Belastung 
für eine natürliche Person be-
wirken würde, kann anstelle 

(118b) In order to strengthen 
the enforcement of the 
rules of this Regulation, 
penalties and 
administrative fines 
should be imposed for 
any infringement of the 
Regulation, in addition to, 
or instead of appropriate 
measures imposed by the 
supervisory authority 
pursuant to this 
Regulation. In a case of a 
minor infringement or if 
the fine likely to be 
imposed would constitute 
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einer Geldbuße eine Verwar-
nung erteilt werden. Folgen-
dem sollte jedoch gebührend 
Rechnung getragen werden: 
der Art, Schwere und Dauer 
des Verstoßes, dem vorsätzli-
chen Charakter des Versto-
ßes, den Maßnahmen zur 
Minderung des entstandenen 
Schadens, dem Grad der Ver-
antwortlichkeit oder jeglichem 
früheren Verstoß, der Art und 
Weise, wie der Verstoß der 
Aufsichtsbehörde bekannt 
wurde, der Einhaltung der ge-
gen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter angeordneten 
Maßnahmen, der Einhaltung 
von Verhaltensregeln und je-
dem anderen erschwerenden 
oder mildernden Umstand. Für 
die Verhängung von Sanktio-
nen und Geldbußen sollte es 
angemessenen Verfahrensga-
rantien geben, die den allge-
meinen Grundsätzen des Uni-
onsrechts und der Grund-
rechtecharta, einschließlich 
des Rechts auf wirksamen 
Rechtsschutz und ein faires 
Verfahren, entsprechen. Sind 
im nationalen Recht eines Mit-
gliedstaats keine Geldbußen 
vorgesehen, so kann dieser 
Mitgliedstaat davon absehen, 
für Verstöße gegen diese Ver-
ordnung, die bereits in seinem 
nationalen Recht strafrechtli-

a disproportionate burden 
to a natural person, a 
reprimand may be issued 
instead of a fine. Due 
regard should however 
be given to the nature, 
gravity and duration of 
the infringement, the 
intentional character of 
the infringement, actions 
taken to mitigate the 
damage suffered, degree 
of responsibility or any 
relevant previous 
infringements, the 
manner in which the 
infringement became 
known to the supervisory 
authority, compliance with 
measures ordered 
against the controller or 
processor, adherence to 
a code of conduct and 
any other aggravating or 
mitigating factor. The 
imposition of penalties 
and administrative fines 
should be subject to 
adequate procedural 
safeguards in conformity 
with general principles of 
Union law and the 
Charter of Fundamental 
Rights, including effective 
judicial protection and 
due process. 
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chen Sanktionen unterliegen, 
Geldbußen vorzusehen, wobei 
zu gewährleisten ist, dass die-
se Sanktionen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschre-
ckend sind und der Höhe der 
in dieser Verordnung vorgese-
henen Geldbußen Rechnung 
getragen wird. 

119. Gegen jede – privatem oder 
öffentlichem Recht unterlie-
gende – Person, die gegen 
diese Verordnung verstößt, 
sollten Sanktionen verhängt 
werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass die 
Sanktionen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sind, und alle Maßnahmen zu 
ihrer Anwendung treffen. 

119. Gegen jede - privatem oder 
öffentlichem Recht unterlie-
gende - Person, die gegen 
diese Verordnung verstößt, 
sollten Sanktionen verhängt 
werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass die 
Sanktionen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sind, und alle Maßnahmen zu 
ihrer Anwendung treffen. Die 
Vorschriften über Sanktio-
nen sollten angemessenen 
Verfahrensgarantien nach 
Maßgabe der allgemeinen 
Grundsätze des Unions-
rechts und der Charta der 
Grundrechte unterliegen, 
einschließlich des Rechts 
auf einen wirksamen ge-
richtlichen Rechtsbehelf 
und ein ordnungsgemäßes 
Verfahren und des Verbots 
der doppelten Strafverfol-
gung (ne bis in idem). 

119. Die Mitgliedstaaten können 
die strafrechtlichen Sanktionen 
für Verstöße gegen diese Ver-
ordnung, auch für Verstöße 
gegen auf der Grundlage und 
in den Grenzen dieser Verord-
nung erlassene nationale Vor-
schriften, regeln. Diese straf-
rechtlichen Sanktionen können 
auch die Einziehung der durch 
die Verstöße gegen diese 
Verordnung erzielten Gewinne 
ermöglichen. Die Verhängung 
von strafrechtlichen Sanktio-
nen für Verstöße gegen solche 
nationalen Vorschriften und 
von verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen sollte jedoch nicht 
zu einer Verletzung des 
Grundsatzes "ne bis in idem", 
wie er vom Gerichtshof ausge-
legt worden ist, führen. 

(119) Member States may 
lay down the rules on 
criminal sanctions for 
infringements of this 
Regulation, including for 
infringements of national 
rules adopted pursuant to 
and within the limits of 
this Regulation. These 
criminal sanctions may 
also allow for the 
deprivation of the profits 
obtained through 
infringements of this 
Regulation. However, the 
imposition of criminal 
sanctions for 
infringements of such 
national rules and of 
administrative sanctions 
not lead to the breach of 
the principle of ne bis in 
idem, as interpreted by 
the Court of Justice of the 
European Union. 

 

 119a. Bei der Anwendung der 
Sanktionen sollten die Mit-
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gliedstaaten angemessenen 
Verfahrensgarantien, ein-
schließlich des Rechts auf 
einen wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf und ein 
ordnungsgemäßes Verfah-
ren und ein Verbot der dop-
pelten Strafverfolgung (ne 
bis in idem) uneinge-
schränkte Beachtung 
schenken. 

120. Um die verwaltungsrechtli-
chen Sanktionen, die bei Ver-
stößen gegen diese Verord-
nung verhängt werden kön-
nen, zu vereinheitlichen und 
ihnen mehr Wirkung zu verlei-
hen, sollte jede Aufsichtsbe-
hörde befugt sein, verwal-
tungsrechtliche Vergehen zu 
ahnden. Diese Vergehen soll-
ten in dieser Verordnung zu-
sammen mit der Obergrenze 
der entsprechenden Geldbu-
ßen aufgeführt werden, die in 
jedem Einzelfall im Verhältnis 
zu den besonderen Umstän-
den des Falls und unter Be-
rücksichtigung insbesondere 
der Art, Schwere und Dauer 
des Verstoßes festzusetzen 
sind. Abweichungen bei der 
Anwendung verwaltungsrecht-
licher Sanktionen können im 
Kohärenzverfahren behandelt 
werden. 

 120. Um die verwaltungsrechtli-
chen Sanktionen bei Verstö-
ßen gegen diese Verordnung 
zu vereinheitlichen und ihnen 
mehr Wirkung zu verleihen, 
sollte jede Aufsichtsbehörde 
befugt sein, Geldbußen zu 
verhängen. In dieser Verord-
nung sollten die Vergehen, die 
Obergrenze der entsprechen-
den Geldbußen und die Krite-
rien für ihre Festsetzung ge-
nannt werden, wobei diese 
Geldbußen von der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde in je-
dem Einzelfall unter Berück-
sichtigung aller besonderen 
Umstände und insbesondere 
der Art, Schwere und Dauer 
des Verstoßes und seiner Fol-
gen sowie der Maßnahmen, 
die ergriffen worden sind, um 
die Einhaltung der aus der 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen zu gewährleis-
ten und die Folgen des Ver-
stoßes abzuwenden oder ab-

(120) In order to strengthen 
and harmonise 
administrative penalties 
against infringements of 
this Regulation, each 
supervisory authority 
should have the power to 
impose administrative 
fines. This Regulation 
should indicate offences 
the upper limit and criteria 
for fixing the related 
administrative fines, 
which should be 
determined by the 
competent supervisory 
authority in each 
individual case, taking 
account all relevant 
circumstances of  the 
specific situation, with 
due regard in particular to 
the nature, gravity and 
duration of the breach 
and of its consequences 
and the measures taken 
to ensure compliance 
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zumildern, festzusetzen sind. 
Werden die Geldbußen Per-
sonen auferlegt, bei denen es 
sich nicht um Unternehmen 
mit Erwerbscharakter handelt, 
so sollte die Aufsichtsbehörde 
bei der Erwägung des ange-
messenen Betrags für die 
Geldbuße dem allgemeinen 
Einkommensniveau in dem be-
treffenden Mitgliedstaat Rech-
nung tragen. Das Kohärenz-
verfahren kann auch genutzt 
werden, um eine kohärente 
Anwendung von Geldbußen 
zu fördern. Die Mitgliedstaaten 
sollten bestimmen können, ob 
und inwieweit gegen Behörden 
Geldbußen verhängt werden 
können. Auch wenn die Auf-
sichtsbehörden bereits Geld-
bußen verhängt oder eine 
Verwarnung erteilt haben, 
können sie ihre anderen Be-
fugnisse ausüben oder andere 
Sanktionen nach Maßgabe 
dieser Verordnung verhängen. 

with the obligations under 
the Regulation and to 
prevent or mitigate the 
consequences of the 
infringement. Where the 
fines are imposed on an 
undertaking, for these 
purposes an undertaking 
should be understood as 
defined in Articles 101 
and 102 TFEU . Where 
the fines are imposed on 
persons that are not an 
undertaking, the 
supervisory authority 
should take account of 
the general level of 
income in the Member 
State as well as the 
economic situation of the 
person in considering the 
appropriate amount of 
fine. The consistency 
mechanism may also be 
used to promote a 
consistent application of 
administrative fines. It 
should be for the Member 
States to determine 
whether and to which 
extent public authorities 
should be subject to 
administrative fines. 
Imposing an 
administrative fine or 
giving a warning does not 
affect the application of 
other powers of the 
supervisory authorities or 
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of other sanctions under 
the Regulation. 

   (120a) (new) The legal 
systems of Denmark and 
Estonia do not allow for 
administrative fines as set 
out in this Regulation. 
The rules on 
administrative fines may 
be applied in such a 
manner that in Denmark, 
the fine is imposed by 
competent national courts 
as a criminal sanction 
and in Estonia, the fine is 
imposed by the 
supervisory authority in 
the framework of a 
misdemeanor procedure, 
provided that such an 
application of the rules in 
those Member States has 
an equivalent effect to 
administrative fines 
imposed by supervisory 
authorities. Therefore the 
competent national courts 
should take into account 
the recommendation by 
the supervisory authority 
initiating the fine. In any 
event, the fines imposed 
should be effective, 
proportionate and 
dissuasive.  

 

  120a) Soweit diese Verordnung (120a) Where this Regulation  
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Geldbußen nicht harmonisiert 
oder wenn es in anderen Fäl-
len – beispielsweise bei 
schweren Verstößen gegen 
diese Verordnung – erforder-
lich ist, sollten die Mitglied-
staaten eine Regelung an-
wenden, die wirksame, ver-
hältnismäßige und abschre-
ckende Sanktionen vorsieht. 
Die Art dieser Sanktionen 
(strafrechtliche oder verwal-
tungsrechtliche Sanktionen) 
sollte im nationalen Recht ge-
regelt werden. 

does not harmonise 
administrative penalties 
or where necessary in 
other cases, for example 
in cases of serious 
infringements of the 
Regulation, Member 
States should implement 
a system which provides 
for effective, 
proportionate and 
dissuasive penalties. The 
nature of such penalties 
(criminal or 
administrative) should be 
determined by national 
law. 

121. Für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu aus-
schließlich journalistischen 
Zwecken oder zu künstleri-
schen oder literarischen Zwe-
cken sind Ausnahmen von 
bestimmten Vorschriften die-
ser Verordnung vorzusehen, 
um das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten 
mit dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung und insbe-
sondere dem Recht, Informa-
tionen zu empfangen und wei-
terzugeben, wie es unter an-
derem in Artikel 11 der Charta 
der Grundrechte der Europäi-
schen Union garantiert ist, in 
Einklang zu bringen.Dies soll-
te insbesondere für die Verar-
beitung personenbezogener 

121. Sofern erforderlich, sollten 
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten Aus-
nahmen oder Abweichungen 
von bestimmten Vorschriften 
dieser Verordnung vorgese-
hen werden, um das Recht 
auf Schutz der personenbe-
zogenen Daten mit dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung 
und insbesondere dem Recht, 
Informationen zu empfangen 
und weiterzugeben, wie es un-
ter anderem in Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union garantiert 
ist, in Einklang zu bringen. Die 
Mitgliedstaaten sollten des-
halb Rechtsvorschriften zur 
Regelung der Abweichungen 
und Ausnahmen erlassen, die 

121) Im Recht der Mitgliedstaaten 
sollten die Vorschriften über 
die freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit, auch 
von Journalisten, Wissen-
schaftlern, Künstlern und/oder 
Schriftstellern, mit dem Recht 
auf Schutz der personenbezo-
genen Daten gemäß dieser 
Verordnung in Einklang ge-
bracht werden. Für die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu journalistischen 
Zwecken oder zu wissen-
schaftlichen, künstlerischen 
oder literarischen Zwecken 
sollten Abweichungen und 
Ausnahmen von bestimmten 
Vorschriften dieser Verord-
nung gelten, wenn dies erfor-
derlich ist, um das Recht auf 

(121) Member States law 
should reconcile the rules 
governing freedom of 
expression and 
information, including 
journalistic, academic, 
artistic and or literary 
expression with the right 
to the protection of 
personal data pursuant to 
this Regulation. The 
processing of personal 
data solely for journalistic 
purposes, or for the 
purposes of academic, 
artistic or literary 
expression should be 
subject to derogations or 
exemptions from certain 
provisions of this 
Regulation if necessary to 
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Daten im audiovisuellen Be-
reich sowie in Nachrichten- 
und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten 
deshalb Rechtsvorschriften 
zur Regelung der Abweichun-
gen und Ausnahmen erlassen, 
die zum Zwecke der Abwä-
gung zwischen diesen Grund-
rechten notwendig sind.Die 
Mitgliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnah-
men in Bezug auf die allge-
meinen Grundsätze, die Rech-
te der betroffenen Person, den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und den Auf-
tragsverarbeiter, die Übermitt-
lung von Daten in Drittländer 
oder an internationale Organi-
sationen, die unabhängigen 
Aufsichtsbehörden sowie in 
Bezug auf die Zusammenar-
beit und die einheitliche 
Rechtsanwendung regeln. Die 
Mitgliedstaaten sollten dies 
jedoch nicht zum Anlass neh-
men, Ausnahmeregelungen 
für die anderen Bestimmun-
gen dieser Verordnung vorzu-
sehen. Um der Bedeutung des 
Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung in einer demokrati-
schen Gesellschaft Rechnung 
zu tragen, müssen Begriffe 
wie Journalismus, die sich auf 
diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. Die Mit-
gliedstaaten sollten deshalb 

zum Zwecke der Abwägung 
zwischen diesen Grundrech-
ten notwendig sind. Die Mit-
gliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnah-
men in Bezug auf die allge-
meinen Grundsätze, die Rech-
te der betroffenen Person, den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und den Auf-
tragsverarbeiter, die Übermitt-
lung von Daten in Drittländer 
oder an internationale Organi-
sationen, die unabhängigen 
Aufsichtsbehörden sowie in 
Bezug auf die Zusammenar-
beit, einheitliche Rechtsan-
wendung und spezifische 
Datenverarbeitungssituatio-
nen regeln. Die Mitgliedstaa-
ten sollten dies jedoch nicht 
zum Anlass nehmen, Aus-
nahmeregelungen für die an-
deren Bestimmungen dieser 
Verordnung vorzusehen. Um 
der Bedeutung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung in ei-
ner demokratischen Gesell-
schaft Rechnung zu tragen, 
sind Begriffe, die sich auf die-
se Freiheit beziehen, weit 
auszulegen, um alle Tätig-
keiten, die auf die Weiterga-
be von Informationen, Mei-
nungen und Vorstellungen an 
die Öffentlichkeit abzielen, 
unabhängig davon, welche 
Medien dafür herangezogen 
werden, zu erfassen und 

Schutz der personenbezoge-
nen Daten mit dem Recht auf 
Freiheit der Meinungsäuße-
rung und Informationsfreiheit, 
wie es in Artikel 11 der Charta 
der Grundrechte der Europäi-
schen Union garantiert ist, in 
Einklang zu bringen. Dies soll-
te insbesondere für die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten im audiovisuellen Be-
reich sowie in Nachrichten- 
und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten 
deshalb Rechtsvorschriften zur 
Regelung der Abweichungen 
und Ausnahmen erlassen, die 
zum Zwecke der Abwägung 
zwischen diesen Grundrechten 
notwendig sind. Die Mitglied-
staaten sollten solche Abwei-
chungen und Ausnahmen in 
Bezug auf die allgemeinen 
Grundsätze, die Rechte der 
betroffenen Person, den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und den Auftragsverar-
beiter, die Übermittlung von 
Daten an Drittländer oder an 
internationale Organisationen, 
die unabhängigen Aufsichts-
behörden, die Zusammenar-
beit und die Kohärenz regeln. 
Sollten diese Abweichungen 
oder Ausnahmen von Mitglied-
staat zu Mitgliedstaat unter-
schiedlich sein, sollte das nati-
onale Recht des Mitgliedstaats 
angewendet werden, dem der 

reconcile the right to the 
protection of personal 
data, with the right to 
freedom of expression 
and information, as 
guaranteed by Article 11 
of the Charter of 
Fundamental Rights of 
the European Union. This 
should apply in particular 
to processing of personal 
data in the audiovisual 
field and in news archives 
and press libraries. 
Therefore, Member 
States should adopt 
legislative measures, 
which should lay down 
exemptions and 
derogations which are 
necessary for the 
purpose of balancing 
these fundamental rights. 
Such exemptions and 
derogations should be 
adopted by the Member 
States on general 
principles, on the rights of 
the data subject, on 
controller and processor, 
on the transfer of data to 
third countries or 
international 
organisations, on the 
independent supervisory 
authorities, on co-
operation and 
consistency and on 
specific data processing 
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für die nach dieser Verord-
nung zu regelnden Abwei-
chungen und Ausnahmen Tä-
tigkeiten als „journalistisch“ 
einstufen, wenn das Ziel die-
ser Tätigkeit in der Weiterga-
be von Informationen, Mei-
nungen und Vorstellungen an 
die Öffentlichkeit besteht, un-
abhängig davon, auf welchem 
Wege dies geschieht. Diese 
Tätigkeiten sind mit oder ohne 
Erwerbszweck möglich und 
sollten nicht auf Medienunter-
nehmen beschränkt werden. 

auch technologischen Fort-
schritt zu berücksichtigen. 
Diese Tätigkeiten sind mit o-
der ohne Erwerbszweck mög-
lich und sollten nicht auf Me-
dienunternehmen beschränkt 
werden. 

für die Verarbeitung Verant-
wortliche unterliegt. Um der 
Bedeutung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung in ei-
ner demokratischen Gesell-
schaft Rechnung zu tragen, 
müssen Begriffe wie Journa-
lismus, die sich auf diese Frei-
heit beziehen, weit ausgelegt 
werden. (…) 

situations. In case these 
exemptions or 
derogations differ from 
one Member State to 
another, the national law 
of the Member State to 
which the controller is 
subject should apply. In 
order to take account of 
the importance of the 
right to freedom of 
expression in every 
democratic society, it is 
necessary to interpret 
notions relating to that 
freedom, such as 
journalism, broadly. 

  121a) Diese Verordnung ermög-
licht es, dass bei der Anwen-
dung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Do-
kumenten berücksichtigt wird. 
Der Zugang der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten 
kann als öffentliches Interesse 
betrachtet werden. Personen-
bezogene Daten in Dokumen-
ten, die sich im Besitz einer öf-
fentlichen Behörde oder einer 
öffentlichen Einrichtung befin-
den, sollten von dieser Behör-
de oder Einrichtung freigege-
ben werden können, sofern 
dies in den Rechtsvorschriften 
der Union oder des Mitglied-
staats, denen sie unterliegt, 
vorgesehen ist. Diese Rechts-

(121a) This Regulation 
allows the principle of 
public access to official 
documents to be taken 
into account when 
applying the provisions 
set out in this Regulation. 
Public access to official 
documents may be 
considered as a public 
interest. Personal data in 
documents held by a 
public authority or a 
public body should be 
able to be publicly 
disclosed by this authority 
or body if the disclosure 
is provided for by Union 
law or Member State law 
to which the public 
authority or public body is 
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vorschriften sollten den Zu-
gang der Öffentlichkeit zu amt-
lichen Dokumenten und die 
Weiterverwendung von Infor-
mationen des öffentlichen 
Sektors mit dem Recht auf 
Schutz personenbezogener 
Daten in Einklang bringen und 
können daher gegebenenfalls 
notwendige Abweichungen 
von den Bestimmungen dieser 
Verordnung vorsehen. Die Be-
zugnahme auf öffentliche Be-
hörden und Einrichtungen soll-
te in diesem Kontext sämtliche 
Behörden oder sonstigen Stel-
len beinhalten, die vom Recht 
des jeweiligen Mitgliedstaats 
über den Zugang der Öffent-
lichkeit zu Dokumenten erfasst 
werden. Die Richtlinie 
2003/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 17. November 2003 über 
die Weiterverwendung von In-
formationen des öffentlichen 
Sektors lässt den Schutz na-
türlicher Personen in Bezug 
auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gemäß 
den Bestimmungen des Uni-
onsrechts und des einzelstaat-
lichen Rechts unberührt und 
beeinträchtigt diesen in keiner 
Weise, und sie bewirkt insbe-
sondere keine Änderung der in 
dieser Verordnung dargeleg-
ten Rechte und Pflichten. Ins-
besondere sollte die genannte 

subject. Such laws should 
reconcile public access to 
official documents and 
the reuse of public sector 
information with the right 
to the protection of 
personal data and may 
therefore provide for the 
necessary reconciliation 
with the right to the 
protection of personal 
data pursuant to this 
Regulation. The 
reference to public 
authorities and bodies 
should in this context 
include all authorities or 
other bodies covered by 
Member State law on 
public access to 
documents. Directive 
2003/98/EC of the 
European Parliament and 
of the Council of 17 
November 2003 on the 
re-use of public sector 
information leaves intact 
and in no way affects the 
level of protection of 
individuals with regard to 
the processing of 
personal data under the 
provisions of Union and 
national law, and in 
particular does not alter 
the obligations and rights 
set out in this Regulation. 
In particular, that 
Directive should not apply 
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Richtlinie nicht für Dokumente 
gelten, die nach den Zugangs-
regelungen der Mitgliedstaa-
ten aus Gründen des Schut-
zes personenbezogener Daten 
nicht oder nur eingeschränkt 
zugänglich sind, oder für Teile 
von Dokumenten, die nach 
diesen Regelungen zugänglich 
sind, wenn sie personenbezo-
gene Daten enthalten, deren 
Weiterverwendung gesetzlich 
nicht mit dem Recht über den 
Schutz natürlicher Personen in 
Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
vereinbar ist. 

to documents access to 
which is excluded or 
restricted by virtue of the 
access regimes on the 
grounds of protection of 
personal data, and parts 
of documents accessible 
by virtue of those regimes 
which contain personal 
data the re-use of which 
has been defined by law 
as being incompatible 
with the law concerning 
the protection of 
individuals with regard to 
the processing of 
personal data. 

122. Für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Gesund-
heitsdaten als besonderer Da-
tenkategorie, die eines höhe-
ren Schutzes bedarf, lassen 
sich häufig berechtigte Grün-
de zugunsten des Einzelnen 
wie der Gesellschaft insge-
samt anführen, insbesondere 
wenn es darum geht, die Kon-
tinuität der Gesundheitsver-
sorgung über die Landesgren-
zen hinaus zu gewährleisten. 
Diese Verordnung sollte daher 
vorbehaltlich besonderer und 
geeigneter Garantien zum 
Schutz der Grundrechte und 
der personenbezogenen Da-
ten natürlicher Personen die 
Bedingungen für die Verarbei-
tung personenbezogener Ge-

 122) (…). (122) (…)  
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sundheitsdaten harmonisie-
ren.Dies schließt das Recht 
natürlicher Personen auf Aus-
kunft über ihre eigenen ge-
sundheitsbezogenen Daten 
ein, etwa Daten in ihren Pati-
entenakten, die Informationen 
wie beispielsweise Diagnosen, 
Untersuchungsergebnisse, 
Befunde der behandelnden 
Ärzte und Angaben zu Be-
handlungen oder Eingriffen 
enthalten. 

 122a. Eine Person, die beruf-
lich personenbezogene Ge-
sundheitsdaten verarbeitet, 
sollte, wenn möglich, ano-
nymisierte oder pseudony-
misierte Daten erhalten, so-
dass die Identität nur dem 
Hausarzt oder Spezialisten 
bekannt ist, der eine solche 
Verarbeitung von Daten an-
gefordert hat. 

   

123. Aus Gründen des öffentli-
chen Interesses in Bereichen 
der öffentlichen Gesundheit 
kann es notwendig sein, per-
sonenbezogene Gesundheits-
daten auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Person zu 
verarbeiten. In diesem Zu-
sammenhang sollte der Be-
griff„öffentliche Gesundheit“ 
im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäi-

123. Aus Gründen des öffentli-
chen Interesses in Bereichen 
der öffentlichen Gesundheit 
kann es notwendig sein, per-
sonenbezogene Gesundheits-
daten auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Person zu 
verarbeiten. In diesem Zu-
sammenhang sollte der Begriff 
„öffentliche Gesundheit“ im 
Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäi-

123) (…). (123) (…)  
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schen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 
2008 zu Gemeinschaftsstatis-
tiken über öffentliche Gesund-
heit und über Gesundheits-
schutz und Sicherheit am Ar-
beitsplatz ausgelegt werden 
und alle Elemente im Zusam-
menhang mit der Gesundheit 
wie Gesundheitszustand ein-
schließlich Morbidität und Be-
hinderung, die sich auf diesen 
Gesundheitszustand auswir-
kenden Determinanten, den 
Bedarf an Gesundheitsversor-
gung, die der Gesundheits-
versorgung zugewiesenen 
Mittel, die Bereitstellung von 
und den allgemeinen Zugang 
zu Gesundheitsversorgungs-
leistungen sowie die entspre-
chenden Ausgaben und die 
Finanzierung und schließlich 
die Ursachen der Mortalität 
einschließen. Eine solche 
Verarbeitung personenbezo-
gener Gesundheitsdaten aus 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses darf nicht dazu führen, 
dass Dritte, unter anderem 
Arbeitnehmer, Versicherungs- 
und Finanzunternehmen, sol-
che personenbezogene Daten 
zu anderen Zwecken verarbei-
ten. 

schen Parlaments und des 
Rates ausgelegt werden und 
alle Elemente im Zusammen-
hang mit der Gesundheit wie 
Gesundheitszustand ein-
schließlich Morbidität und Be-
hinderung, die sich auf diesen 
Gesundheitszustand auswir-
kenden Determinanten, den 
Bedarf an Gesundheitsversor-
gung, die der Gesundheits-
versorgung zugewiesenen 
Mittel, die Bereitstellung von 
und den allgemeinen Zugang 
zu Gesundheitsversorgungs-
leistungen sowie die entspre-
chenden Ausgaben und die 
Finanzierung und schließlich 
die Ursachen der Mortalität 
einschließen. 

 123a. Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Gesund-
heitsdaten als eine Sonder-
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kategorie von Daten kann 
für historische oder statisti-
sche Zwecke oder zum 
Zweck der wissenschaftli-
chen Forschung erforder-
lich sein. Daher sieht diese 
Verordnung eine Ausnahme 
von dem Erfordernis der 
Einwilligung in Fällen der 
Forschung von hohem öf-
fentlichem Interesse vor. 

124. Die allgemeinen Grundsätze 
des Schutzes natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sollten auch im Beschäfti-
gungskontext gelten. Die Mit-
gliedstaaten sollten daher in 
den Grenzen dieser Verord-
nung die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Be-
schäftigungskontext gesetzlich 
regeln können. 

124. Die allgemeinen Grundsätze 
des Schutzes natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sollten auch im Kontext von 
Beschäftigung und sozialer 
Sicherheit gelten. Die Mit-
gliedstaaten sollten gemäß 
den in dieser Verordnung 
festgelegten Vorschriften 
und Mindeststandards die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten im Beschäfti-
gungskontext und die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten im Bereich der sozia-
len Sicherheit regeln können. 
Ist in einem Mitgliedsstaat 
eine gesetzliche Grundlage 
zur Regelung von Angele-
genheiten des Beschäfti-
gungsverhältnisses durch 
Vereinbarung zwischen den 
Arbeitnehmervertretern und 
der Leitung des Unterneh-
mens oder des herrschen-
den Unternehmens einer 

124) Im nationalen Recht oder in 
Kollektivverträgen (einschließ-
lich 'Betriebsvereinbarungen') 
können spezifische Vorschrif-
ten für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Arbeitneh-
merdaten im Beschäftigungs-
kontext, insbesondere für 
Zwecke der Einstellung, der 
Erfüllung des Arbeitsvertrags 
einschließlich der Erfüllung 
von gesetzlich oder tarifver-
traglich festgelegten Pflichten, 
des Managements, der Pla-
nung und der Organisation der 
Arbeit, der Gleichheit und 
Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie für Zwecke 
der Inanspruchnahme der mit 
der Beschäftigung zusam-
menhängenden individuellen 
oder kollektiven Rechte und 
Leistungen und für Zwecke 
der Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses vorgese-
hen werden. 

(124) Member State law or 
collective agreements 
(including 'works 
agreements') may 
provide for specific rules 
on the processing of 
employees' personal data 
in the employment 
context, in particular for 
the conditions under 
which personal data in 
the employment context 
may be processed on the 
basis of the consent of 
the employee, the 
purposes of the 
recruitment, the 
performance of the 
contract of employment, 
including discharge of 
obligations laid down by 
law or by collective 
agreements, 
management, planning 
and organisation of work, 
equality and diversity in 
the workplace, health and 
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Unternehmensgruppe (Kol-
lektivvereinbarung) oder 
nach Maßgabe der Richtlinie 
2009/38/EG des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates

1
 vorgesehen, kann 

die Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Be-
schäftigungskontext auch 
durch eine solche Vereinba-
rung geregelt werden kön-
nen. 

safety at work, and for the 
purposes of the exercise 
and enjoyment, on an 
individual or collective 
basis, of rights and 
benefits related to 
employment, and for the 
purpose of the 
termination of the 
employment relationship.  

125. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu histori-
schen oder statistischen Zwe-
cken oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
sollte, um rechtmäßig zu sein, 
auch anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften unter an-
derem zu klinischen Versu-
chen genügen. 

 125) Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu histori-
schen, statistischen oder wis-
senschaftlichen (...) Zwecken 
und zu im öffentlichen Interes-
se liegenden Archivzwecken 
sollte zusätzlich zu den allge-
meinen Grundsätzen und spe-
zifischen Vorschriften dieser 
Verordnung, insbesondere 
hinsichtlich der Voraussetzun-
gen für die rechtmäßige Ver-
arbeitung, auch anderen ein-
schlägigen Rechtsvorschriften, 
beispielsweise für klinische 
Versuche, genügen. Die Wei-
terverarbeitung personenbe-
zogener Daten zu histori-
schen, statistischen und wis-
senschaftlichen Zwecken und 
zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken (...) 
sollte nicht als unvereinbar mit 
den Zwecken gelten, zu denen 
die Daten ursprünglich erho-
ben wurden, und die Daten 

(125) The processing of 
personal data for archiv-
ing purposes in the public 
interest, or scientific and 
historical research 
purposes or statistical 
purposes should be sub-
ject to appropriate safe-
guards for the rights and 
freedoms of the data sub-
ject pursuant to this Reg-
ulation. These safeguards 
should ensure that tech-
nical and organisational 
measures are in place in 
order to ensure, in partic-
ular, the principle of data 
minimisation. The further 
processing of personal 
data for archiving pur-
poses in the public inter-
est, or scientific and his-
torical research purposes 
or statistical purposes is 
to be carried out when 
the controller has as-

 



 

196 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

können zu diesen Zwecken 
während eines längeren Zeit-
raums verarbeitet werden, als 
für den ursprünglichen Zweck 
notwendig war (...). Es sollte 
den Mitgliedstaaten erlaubt 
sein, unter bestimmten Bedin-
gungen und bei Vorhanden-
sein geeigneter Garantien für 
die betroffenen Personen Prä-
zisierungen und Ausnahmen 
zu den Informationsanforde-
rungen und dem Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Vergessenwerden, 
Einschränkung der Verarbei-
tung und Datenübertragbarkeit 
sowie zu dem Recht auf Wi-
derspruch gegen die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten zu historischen, statisti-
schen oder wissenschaftlichen 
Zwecken oder zu Archivzwe-
cken vorzusehen (...). Im 
Rahmen der betreffenden Be-
dingungen und Garantien 
können spezifische Verfahren 
für die Ausübung dieser Rech-
te durch die betroffenen Per-
sonen vorgesehen sein, sofern 
dies angesichts der mit der 
spezifischen Verarbeitung ver-
folgten Zwecke angemessen 
ist, sowie technische und or-
ganisatorische Maßnahmen 
zur Minimierung der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten im Hinblick auf die 
Grundsätze der Verhältnismä-

sessed the feasibility to 
fulfill those purposes by 
processing data which 
does not permit or no 
longer permit the identifi-
cation of data subjects, 
provided that appropriate 
safeguards exist (such 
as, for instance, pseu-
donymisation of the data). 
Member States should 
provide for appropriate 
safeguard to the 
processing of personal 
data for archiving pur-
poses in the public inter-
est, or scientific and his-
torical research purposes 
or statistical purposes. 
Member States should be 
authorised to provide, 
under specific conditions 
and in the presence of 
appropriate safeguards 
for data subjects, 
specifications and 
derogations to the 
information requirements, 
rectification, erasure, to 
be forgotten, restriction of 
processing and on the 
right to data portability 
and the right to object 
when processing 
personal data for archiv-
ing purposes in the public 
interest, or scientific and 
historical research 
purposes or statistical 
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ßigkeit und der Notwendigkeit. purposes. The conditions 
and safeguards in 
question may entail 
specific procedures for 
data subjects to exercise 
those rights if this is 
appropriate in the light of 
the purposes sought by 
the specific processing 
along with technical and 
organisational measures 
aimed at minimising the 
processing of personal 
data in pursuance of the 
proportionality and 
necessity principles. The 
processing of personal 
data for scientific purpos-
es should also comply 
with respect to other 
relevant legislation such 
as on clinical trials. 

 125a. Personenbezogene Da-
ten können anschließend 
auch durch Archivdienste 
verarbeitet werden, deren 
Hauptaufgabe oder rechtli-
che Pflicht darin besteht, 
Archivgut im Interesse der 
Öffentlichkeit zu erfassen, 
zu erhalten, bekanntzuma-
chen, auszuwerten und zu 
verbreiten. Das Recht der 
Mitgliedstaaten sollte das 
Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten mit den 
Rechtsvorschriften über Ar-
chive und den öffentlichen 

125a) (…). (125a) (…)  
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Zugang zu Verwaltungsin-
formationen in Einklang 
bringen. Die Mitgliedstaaten 
sollten sich dafür einsetzen, 
dass – insbesondere durch 
die Europäische Archiv-
gruppe – Regeln erarbeitet 
werden, die die Vertraulich-
keit von Daten gegenüber 
Dritten sowie die Authentizi-
tät, Vollständigkeit und ord-
nungsgemäße Erhaltung der 
Daten sicherstellen. 

  125aa) Durch die Verknüpfung 
von Informationen aus Regis-
tern können Forscher neue 
Erkenntnisse von großem 
Wert beispielsweise zu weit 
verbreiteten Krankheiten wie 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
Krebs, Depression usw. erhal-
ten. Durch die Verwendung 
von Registern können bessere 
Forschungsergebnisse erzielt 
werden, da sie auf einen grö-
ßeren Bevölkerungsanteil ge-
stützt sind. Im Bereich der So-
zialwissenschaften ermöglicht 
die Forschung anhand von 
Registern es den Forschern, 
entscheidende Erkenntnisse 
über langfristige Auswirkungen 
einer Reihe sozialer Umstände 
zu erlangen, wie z.B. Arbeits-
losigkeit und Bildung; ferner 
können diese Informationen 
mit anderen Lebensumstän-
den verknüpft werden. Auf der 

(125aa) By coupling 
information from 
registries, researchers 
can obtain new 
knowledge of great value 
when it comes to e.g. 
widespread diseases as 
cardiovascular disease, 
cancer, depression etc. 
On the basis of registries, 
research results can be 
enhanced, as they draw 
on a larger population. 
Within social science, 
research on the basis of 
registries enables 
researchers to obtain 
essential knowledge 
about long-term impact of 
a number of social 
conditions e.g. 
unemployment, 
education, and the 
coupling of this 
information to other life 
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Grundlage von Registern er-
haltene Forschungsergebnisse 
bieten solide, hochwertige Er-
kenntnisse, die die Basis für 
die Erarbeitung und Umset-
zung wissensgestützter politi-
scher Maßnahmen darstellen, 
die Lebensqualität zahlreicher 
Menschen verbessern und die 
Effizienz der Sozialdienste 
verbessern können usw. 

 

Daher können personenbezogene 
Daten zur Erleichterung der 
wissenschaftlichen Forschung 
zu wissenschaftlichen Zwe-
cken verarbeitet werden, wo-
bei sie angemessenen Bedin-
gungen und Garantien unter-
liegen, die im Recht der Mit-
gliedstaaten oder im Unions-
recht festgelegt sind. Deshalb 
sollte die Einwilligung der be-
troffenen Person nicht bei je-
der Weiterverarbeitung für 
wissenschaftliche Zwecke er-
forderlich sein. 

conditions. Research 
results obtained on the 
basis of registries provide 
solid, high quality 
knowledge, which can 
provide the basis for the 
formulation and 
implementation of 
knowledge-based policy, 
improve the quality of life 
for a number of people, 
and improve the 
efficiency of social 
services etc. In order to 
facilitate scientific 
research, personal data 
can be processed for 
scientific research 
purposes subject to 
appropriate conditions 
and safeguards set out in 
Member State or Union 
law. 

  125b) In der Entschließung des 
Rates vom 6. Mai 2003 zum 
Archivwesen in den Mitglied-
staaten wurde betont, dass 
Archive für das Verständnis 
der Geschichte und der Kultur 
Europas sehr wichtig sind und 
dass gut geführte und zugäng-

(125b) Where personal data 
are processed for 
archiving purposes, this 
Regulation should also 
apply to that processing, 
bearing in mind that this 
Regulation should not 
apply to deceased 
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liche Archive einen Beitrag 
zum Funktionieren der Demo-
kratie in unseren Gesellschaf-
ten leisten

2
. Diese Verordnung 

sollte daher auch für die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten zu Zwecken der Archi-
vierung gelten, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass die Ver-
ordnung nicht für verstorbene 
Personen gelten sollte. 

Öffentliche Behörden oder öffent-
liche oder private Einrichtun-
gen, die Aufzeichnungen von 
öffentlichem Interesse führen, 
sollten Dienststellen sein, die 
gemäß dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, Aufzeichnun-
gen von bleibendem Wert für 
das allgemeine öffentliche In-
teresse zu erwerben, zu erhal-
ten, zu bewerten, aufzuberei-
ten, zu beschreiben, mitzutei-
len, zu fördern, zu verbreiten 
sowie Zugang dazu bereitzu-
stellen. Es sollte den Mitglied-
staaten ferner erlaubt sein 
vorzusehen, dass personen-
bezogene Daten zu Zwecken 
der Archivierung weiterverar-
beitet werden, beispielsweise 
im Hinblick auf die Bereitstel-
lung spezifischer Informatio-

persons. Public 
authorities or public or 
private bodies that hold 
records of public interest 
should be services which, 
pursuant to Union or 
Member State law, have 
a legal obligation to 
acquire, preserve, 
appraise, arrange, 
describe, communicate, 
promote, disseminate and 
provide access to records 
of enduring value for 
general public interest. 
Member States should 
also be authorised to 
provide that personal 
data may be further 
processed for archiving 
purposes, for example 
with a view to providing 
specific information 
related to the political 
behaviour under former 
totalitarian state regimes, 
genocide, crimes against 
humanity, in particular the 
Holocaust, or war crimes. 

                                                 
2
 ABl. C 113 vom 13.5.2003, S. 2. 
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nen im Zusammenhang mit 
dem politischen Verhalten un-
ter ehemaligen totalitären Re-
gimen. 

Verhaltensregeln können zur ord-
nungsgemäßen Anwendung 
dieser Verordnung beitragen, 
unter anderem bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu Zwecken der Archi-
vierung im öffentlichen Inte-
resse, durch eine weitere Spe-
zifizierung angemessener Ga-
rantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen. Solche Verhaltens-
regeln sollten von den amtli-
chen Archiven der Mitglied-
staaten oder von der Europäi-
schen Archivgruppe erarbeitet 
werden. Was die internationale 
Übermittlung von in den Archi-
ven enthaltenen personen-
bezogenen Daten betrifft, so 
muss sie unbeschadet der gel-
tenden europäischen und ein-
zelstaatlichen Vorschriften für 
den Austausch von Kulturgü-
tern und nationalem Kulturgut 
erfolgen. 

126. Wissenschaftliche For-
schung im Sinne dieser Ver-
ordnung sollte Grundlagenfor-
schung, angewandte For-
schung und privat finanzierte 
Forschung einschließen und 

126. Wissenschaftliche For-
schung im Sinne dieser Ver-
ordnung sollte Grundlagenfor-
schung, angewandte For-
schung und privat finanzierte 
Forschung einschließen und 

126) Diese Verordnung sollte 
auch für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu 
wissenschaftlichen Zwecken 
gelten. Die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu 

(126) Where personal data 
are processed for 
scientific research 
purposes, this Regulation 
should also apply to that 
processing. For the 
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darüber hinaus dem in Artikel 
179 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union festge-
schriebenen Ziel, einen euro-
päischen Raum der For-
schung zu schaffen, Rech-
nung tragen. 

darüber hinaus dem in Arti-
kel 179 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union festge-
schriebenen Ziel, einen euro-
päischen Raum der For-
schung zu schaffen, Rech-
nung tragen. Die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder 
wissenschaftlichen For-
schungszwecken sollte 
nicht dazu führen, dass per-
sonenbezogene Daten zu 
anderen Zwecken verarbei-
tet werden, es sei denn, die 
betroffene Person stimmt 
ihr zu oder die Verarbeitung 
erfolgt auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats. 

wissenschaftlichen Zwecken 
im Sinne dieser Verordnung 
sollte die Verarbeitung für die 
Grundlagenforschung, ange-
wandte Forschung und privat 
finanzierte Forschung ein-
schließen und darüber hinaus 
dem in Artikel 179 Absatz 1 
des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union 
festgeschriebenen Ziel, einen 
europäischen Raum der For-
schung zu schaffen, Rech-
nung tragen. Wissenschaftli-
che Zwecke sollten auch Stu-
dien umfassen, die im öffentli-
chen Interesse im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit 
durchgeführt werden. Um den 
Besonderheiten der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten zu wissenschaftlichen 
Zwecken zu genügen, sollten 
spezifische Bedingungen ins-
besondere hinsichtlich der 
Veröffentlichung oder sonsti-
gen Offenlegung personenbe-
zogener Daten im Kontext 
wissenschaftlicher Zwecke 
gelten. Geben die Ergebnisse 
wissenschaftlicher Forschung 
insbesondere im Gesund-
heitsbereich Anlass zu weite-
ren Maßnahmen im Interesse 
der betroffenen Person, sollten 
die allgemeinen Vorschriften 
dieser Verordnung für diese 
Maßnahmen gelten. 

purposes of this 
Regulation, processing of 
personal data for 
scientific research 
purposes should be 
interpreted in a broad 
manner including for 
example technological 
development and 
demonstration, 
fundamental research, 
applied research, 
privately funded research 
and in addition should 
take into account the 
Union's objective under 
Article 179(1) of the 
Treaty on the Functioning 
of the European Union of 
achieving a European 
Research Area. Scientific 
research purposes should 
also include studies 
conducted in the public 
interest in the area of 
public health. To meet the 
specificities of processing 
personal data for 
scientific research 
purposes specific 
conditions should apply in 
particular as regards the 
publication or otherwise 
disclosure of personal 
data in the context of 
scientific research 
purposes. If the result of 
scientific research in 
particular in the health 
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context gives reason for 
further measures in the 
interest of the data 
subject, the general rules 
of this Regulation should 
apply in view of those 
measures.  

  126a) Diese Verordnung sollte 
auch für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu his-
torischen Zwecken gelten. Da-
zu sollte auch historische For-
schung und Forschung im Be-
reich der Genealogie zählen, 
wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass diese Verordnung nicht 
für verstorbene Personen gel-
ten sollte. 

(126a) Where personal data 
are processed for 
historical research 
purposes, this Regulation 
should also apply to that 
processing. This should 
also include historical 
research and research for 
genealogical purposes, 
bearing in mind that this 
Regulation should not 
apply to deceased 
persons. 

 

  126b) Für die Zwecke der Ein-
willigung in die Teilnahme an 
wissenschaftlichen For-
schungstätigkeiten im Rahmen 
klinischer Versuche (...) sollten 
die einschlägigen Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) 
Nr. 536/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Ra-
tes gelten. 

(126b) For the purpose of 
consenting to the 
participation in scientific 
research activities in 
clinical trials the relevant 
provisions of Regulation 
(EU) No. 536/2014 of the 
European Parliament and 
of the Council should 
apply. 

 

  126c) Diese Verordnung sollte 
auch für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu statisti-
schen Zwecken gelten. Das Uni-
onsrecht oder das Recht der 

(126c) Where personal data 
are processed for 
statistical purposes, this 
Regulation should apply 
to that processing. Union 
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Mitgliedstaaten sollte in den 
Grenzen dieser Verordnung den 
statistischen Inhalt, die Zu-
gangskontrolle, die Spezifikatio-
nen für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu statisti-
schen Zwecken und angemes-
sene Maßnahmen zur Sicherung 
der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen und zur 
Garantie der statistischen Ge-
heimhaltung bestimmen. 

law or Member State law 
should, within the limits of 
this Regulation, 
determine statistical 
content, control of 
access, specifications for 
the processing of 
personal data for 
statistical purposes and 
appropriate measures to 
safeguard the rights and 
freedoms of the data 
subject and for 
guaranteeing statistical 
confidentiality. Statistical 
purposes mean any op-
eration of collection and 
processing of personal 
data necessary for statis-
tical surveys or for the 
production of statistical 
results. These statistical 
results may further be 
used for different purpos-
es, including a scientific 
research purpose. Statis-
tical purposes mean any 
operation of collection 
and processing of per-
sonal data necessary for 
statistical surveys or for 
the production of statisti-
cal results. The statistical 
purpose implies that the 
result of processing for 
statistical purposes is not 
personal data, but aggre-
gate data, and that this 
result or the data are not 
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used in support of 
measures or decisions 
regarding any particular 
individual. 

  126d) Die vertraulichen Informatio-
nen, die die statistischen Behör-
den der Union und der Mitglied-
staaten zur Erstellung der amtli-
chen europäischen und der amt-
lichen nationalen Statistiken er-
heben, sollten geschützt werden. 
Die europäischen Statistiken 
sollten im Einklang mit den in Ar-
tikel 338 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union dargelegten sta-
tistischen Grundsätzen entwi-
ckelt, erstellt und verbreitet wer-
den, wobei die nationalen Statis-
tiken auch mit dem einzelstaatli-
chen Recht übereinstimmen 
müssen. 

Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1101/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über 
die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statisti-
sche Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, der Verord-
nung (EG) Nr. 322/97 des Rates 

(126d) The confidential 
information which the 
Union and national 
statistical authorities 
collect for the production 
of official European and 
official national statistics 
should be protected. 
European statistics 
should be developed, 
produced and 
disseminated in 
conformity with the 
statistical principles as 
set out in Article 338(2) of 
the Treaty of the 
Functioning of the 
European Union, while 
national statistics should 
also comply with national 
law. Regulation (EC) No 
223/2009 of the 
European Parliament and 
of the Council of 11 
March 2009 on European 
statistics and repealing 
Regulation (EC, Euratom) 
No 1101/2008 of the 
European Parliament and 
of the Council on the 
transmission of data 
subject to statistical 
confidentiality to the 
Statistical Office of the 
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über die Gemeinschaftsstatisti-
ken und des Beschlusses 
89/382/EWG, Euratom des Ra-
tes zur Einsetzung eines Aus-
schusses für das Statistische 
Programm der Europäischen 
Gemeinschaften enthält genaue-
re Bestimmungen zur Vertrau-
lichkeit statistischer Informatio-
nen. 

European Communities, 
Council Regulation (EC) 
No 322/97 on Community 
Statistics, and Council 
Decision 89/382/EEC, 
Euratom establishing a 
Committee on the 
Statistical Programmes of 
the European 
Communities provides 
further specifications on 
statistical confidentiality 
for European statistics. 

127. Hinsichtlich der Befugnisse 
der Aufsichtsbehörden, von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder vom Auf-
tragsverarbeiter Zugang zu 
personenbezogenen Daten 
oder zu seinen Räumlichkei-
ten zu erlangen, können die 
Mitgliedstaaten in den Gren-
zen dieser Verordnung den 
Schutz des Berufsgeheimnis-
ses oder anderer gleichwerti-
ger Geheimhaltungspflichten 
gesetzlich regeln, soweit dies 
notwendig ist, um das Recht 
auf Schutz der personenbe-
zogenen Daten mit einer 
Pflicht zur Wahrung des Be-
rufsgeheimnisses in Einklang 
zu bringen. 

 127) Hinsichtlich der Befugnisse der 
Aufsichtsbehörden, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder vom Auftragsverarbei-
ter Zugang zu personenbezoge-
nen Daten oder zu seinen 
Räumlichkeiten zu erlangen, 
können die Mitgliedstaaten in 
den Grenzen dieser Verordnung 
den Schutz des Berufsgeheim-
nisses oder anderer gleichwerti-
ger Geheimhaltungspflichten ge-
setzlich regeln, soweit dies not-
wendig ist, um das Recht auf 
Schutz der personenbezogenen 
Daten mit einer Pflicht zur Wah-
rung des Berufsgeheimnisses in 
Einklang zu bringen. Dies be-
rührt nicht die bestehenden Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten 
zur Wahrung des Berufsge-
heimnisses, wenn dies aufgrund 
des Unionsrechts erforderlich ist. 

(127) As regards the powers 
of the supervisory 
authorities to obtain from 
the controller or 
processor access to 
personal data and access 
to their premises, 
Member States may 
adopt by law, within the 
limits of this Regulation, 
specific rules in order to 
safeguard the 
professional or other 
equivalent secrecy 
obligations, in so far as 
necessary to reconcile 
the right to the protection 
of personal data with an 
obligation of professional 
secrecy. This is without 
prejudice to existing 
Member State obligations 
to adopt rules on 
professional secrecy 
where required by Union 
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law. 

128. Im Einklang mit Artikel 17 
des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen 
Union achtet diese Verord-
nung den Status, den Kirchen 
und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften in den 
Mitgliedstaaten nach deren 
Rechtsvorschriften genießen, 
und beeinträchtigt ihn nicht. 
Wendet eine Kirche in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung umfassende Regeln 
zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, 
sollten diese Regeln weiter 
gelten, wenn sie mit dieser 
Verordnung in Einklang ge-
bracht werden. Kirchen und 
religiöse Vereinigungen oder 
Gemeinschaften sollten ver-
pflichtet werden, eine völlig 
unabhängige Datenschutzauf-
sicht einzurichten. 

128. Im Einklang mit Artikel 17 
des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen 
Union achtet diese Verord-
nung den Status, den Kirchen 
und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften in den 
Mitgliedstaaten nach deren 
Rechtsvorschriften genießen, 
und beeinträchtigt ihn nicht. 
Wendet eine Kirche in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung angemessene Re-
geln zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten an, sollten diese Regeln 
weiter gelten, wenn sie mit 
dieser Verordnung in Einklang 
gebracht und als vereinbar 
anerkannt werden. 

128) Im Einklang mit Artikel 17 des 
Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union achtet 
diese Verordnung den Status, 
den Kirchen und religiöse Verei-
nigungen oder Gemeinschaften 
in den Mitgliedstaaten nach de-
ren bestehenden verfassungs-
rechtlichen Vorschriften genie-
ßen, und beeinträchtigt ihn nicht. 
(...). 

(128) This Regulation 
respects and does not 
prejudice the status under 
existing constitutional law 
of churches and religious 
associations or 
communities in the 
Member States, as 
recognised in Article 17 of 
the Treaty on the 
Functioning of the 
European Union. 

 

129. Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Perso-
nen und insbesondere ihr 
Recht auf Schutz ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu 
schützen und den freien Ver-
kehr personenbezogener Da-

129. Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Perso-
nen und insbesondere ihr 
Recht auf Schutz ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu 
schützen und den freien Ver-
kehr personenbezogener Da-

129) Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Personen 
und insbesondere ihr Recht 
auf Schutz ihrer personenbe-
zogenen Daten zu schützen 
und den freien Verkehr perso-
nenbezogener Daten inner-

(129) In order to fulfil the 
objectives of this 
Regulation, namely to 
protect the fundamental 
rights and freedoms of 
natural persons and in 
particular their right to the 
protection of personal 
data and to ensure the 
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ten innerhalb der Union zu 
gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsak-
te nach Artikel 290 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zu er-
lassen.Delegierte Rechtsakte 
sollten insbesondere erlassen 
werden in Bezug auf die 
Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung, zur Festlegung der Krite-
rien und Bedingungen für die 
Einwilligung eines Kindes, für 
die Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten, zur Beurteilung of-
fensichtlich unverhältnismäßi-
ger Anträge und Gebühren für 
die Ausübung der Rechte der 
betroffenen Person, zur Fest-
legung der Kriterien und An-
forderungen im Hinblick auf 
die Unterrichtung der betroffe-
nen Person sowie in Bezug 
auf deren Auskunftsrecht, in 
Bezug auf das Recht auf Ver-
gessenwerden und auf Lö-
schung, betreffend auf Profi-
ling basierende Maßnahmen, 
zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen betreffend 
die Pflichten des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen in 
Bezug auf Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen, 
in Bezug auf Auftragsverarbei-
ter, zur Festlegung der Krite-

ten innerhalb der Union zu 
gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsak-
te nach Artikel 290 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zu er-
lassen. Delegierte Rechtsakte 
sollten insbesondere erlassen 
werden in Bezug auf die Fest-
legung der Bedingungen der 
Übermittlung auf Icons ge-
stützter Informationen, das 
Recht auf Löschung, die Er-
klärung, dass Verhaltensko-
dizes mit der Verordnung 
vereinbar sind, die Festle-
gung der Kriterien und Anfor-
derungen für Zertifizierungs-
verfahren, die Festlegung der 
Angemessenheit des 
Schutzniveaus in einem 
Drittland oder einer interna-
tionalen Organisation, die 
Datenübermittlung auf der 
Grundlage verbindlicher un-
ternehmensinterner Vorschrif-
ten, verwaltungsrechtliche 
Sanktionen, die Daten-
verarbeitung für Gesundheits-
zwecke und die Verarbei-
tung im Beschäftigungskon-
text. Es ist besonders wichtig, 
dass die Kommission im 
Rahmen ihrer Vorarbeiten 
auch auf Sachverständigen-
ebene geeignete Konsultatio-
nen durchführt, insbesondere 
mit dem Europäischen Da-

halb der Union zu gewährleis-
ten, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 2090 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen. Dele-
gierte Rechtsakte sollten ins-
besondere in Bezug auf (...) 
die für Zertifizierungsverfahren 
geltenden Kriterien und Anfor-
derungen erlassen werden 
(...). (...)  Es ist von besonde-
rer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemes-
sene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständi-
gen, durchführt. Bei der Vorbe-
reitung und Ausarbeitung de-
legierter Rechtsakte sollte die 
Kommission gewährleisten, 
dass die einschlägigen Doku-
mente dem Europäischen Par-
lament und dem Rat gleichzei-
tig, rechtzeitig und auf ange-
messene Weise übermittelt 
werden. 

free movement of 
personal data within the 
Union, the power to adopt 
acts in accordance with 
Article 290 of the Treaty 
on the Functioning of the 
European Union should 
be delegated to the 
Commission. In 
particular, delegated acts 
should be adopted in 
respect of criteria and 
requirements for 
certification mechanisms, 
information to be pre-
sented by standardised 
icons and procedures for 
providing such icons. It is 
of particular importance 
that the Commission 
carry out appropriate 
consultations during its 
preparatory work, 
including at expert level. 
The Commission, when 
preparing and drawing-up 
delegated acts, should 
ensure a simultaneous, 
timely and appropriate 
transmission of relevant 
documents to the 
European Parliament and 
Council. 
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rien und Anforderungen be-
treffend die Dokumentation 
und die Sicherheit der Verar-
beitung, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen 
für die Feststellung einer Ver-
letzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten und für 
deren Meldung bei der Auf-
sichtsbehörde sowie für die 
Umstände, unter denen anzu-
nehmen ist, dass sich eine 
solche Verletzung negativ auf 
die betroffene Person auswir-
ken wird, zur Festlegung der 
Kriterien und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, für 
die eine Datenschutz-
Folgenabschätzung erforder-
lich ist, zur Festlegung der Kri-
terien und Anforderungen für 
die Bestimmung hoher kon-
kreter Risiken, die eine vorhe-
rige Zurateziehung der Auf-
sichtsbehörde erfordern, für 
die Bestimmung des Daten-
schutzbeauftragten und des-
sen Aufgaben, in Bezug auf 
Verhaltensregeln, zur Festle-
gung der Kriterien und Anfor-
derungen für Zertifizierungs-
verfahren und für die Daten-
übermittlung auf der Grund-
lage verbindlicher unterneh-
mensinterner Vorschriften, zur 
Regelung der Ausnahmen für 
Datenübermittlungen, zur 
Festlegung der verwaltungs-
rechtlichen Sanktionen, in Be-

tenschutzausschuss. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbei-
tung delegierter Rechtsakte 
sollte die Kommission ge-
währleisten, dass die ein-
schlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und 
dem Rat zeitgleich, rechtzei-
tig und in geeigneter Weise 
übermittelt werden. 
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zug auf die Datenverarbeitung 
für Gesundheitszwecke,im 
Beschäftigungskontext und zu 
historischen und statistischen 
Zwecken sowie zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-
schung. Es ist besonders 
wichtig, dass die Kommission 
im Rahmen ihrer Vorarbeiten 
auch auf Sachverständigen-
ebene geeignete Konsultatio-
nen durchführt. Die Kommis-
sion sollte bei der Vorberei-
tung und Ausarbeitung dele-
gierter Rechtsakte dafür sor-
gen, dass das Europäische 
Parlament und der Rat die 
entsprechenden Dokumente 
gleichzeitig, rechtzeitig und in 
geeigneter Form erhalten. 

130. Um einheitliche Bedingun-
gen für die Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden zur Fest-
legung von Standardvorlagen 
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten von Kin-
dern, Standardverfahren und -
vorlagen für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Per-
son, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen 
Person, Standardverfahren 
und -vorlagen für das Aus-
kunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Stan-

130. Um einheitliche Bedingun-
gen für die Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden zur Fest-
legung von: Standardvorlagen 
für spezielle Arten der Er-
langung einer nachprüfba-
ren Einwilligung für die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von Kindern, Stan-
dardvorlagen für die Be-
nachrichtigung der betroffe-
nen Personen zur Wahr-
nehmung ihrer Rechte, 
Standardvorlagen für die Un-
terrichtung der betroffenen 

130) Um einheitliche Bedingun-
gen für die Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
sollten der Kommission Durch-
führungsbefugnisse in Bezug 
auf Folgendes übertragen 
werden: (...) Standardver-
tragsklauseln für Verträge zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auf-
tragsverarbeitern sowie zwi-
schen Auftragsverarbeitern; 
Verhaltensregeln; (...) techni-
sche Standards und Verfahren 
für die Zertifizierung; Anforde-
rungen an die Angemessen-
heit des Datenschutzniveaus 
in einem Drittland oder in ei-

(130) In order to ensure 
uniform conditions for the 
implementation of this 
Regulation, implementing 
powers should be 
conferred on the 
Commission when 
provided for by this 
Regulation. Those 
powers should be 
exercised in accordance 
with Regulation (EU) No 
182/2011 of the 
European Parliament and 
of the Council of 16 
February 2011 laying 
down the rules and 
general principles 
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dardvorlagen betreffend die 
Pflichten des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen in Be-
zug auf Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Dokumen-
tation, besonderen Anforde-
rungen für die Sicherheit der 
Verarbeitung, Standardformat 
und Verfahren für die Meldung 
einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Da-
ten bei der Aufsichtsbehörde 
und für die Benachrichtigung 
der betroffenen Person, Stan-
dards und Verfahren für Da-
tenschutz-
Folgenabschätzungen, Ver-
fahren und Vorlagen für die 
vorherige Genehmigung und 
vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde, techni-
schen Standards und Verfah-
ren für die Zertifizierung, An-
forderungen an die Angemes-
senheit des Datenschutzni-
veaus in einem Drittland oder 
in einem Gebiet oder Verar-
beitungssektor dieses Dritt-
lands oder in einer internatio-
nalen Organisation, Fällen der 
Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht 

Person, Standardvorlagen 
für das Auskunftsrecht, ein-
schließlich der Mitteilung 
der personenbezogenen Da-
ten an die betroffene Per-
son, Standardvorlagen betref-
fend die von dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
und dem Auftragsverarbei-
ter aufzubewahrende Doku-
mentation, die Standardvor-
lage für die Meldung einer 
Verletzung des Schutzes von 
personenbezogenen Daten 
bei der Aufsichtsbehörde und 
Dokumentation der Verlet-
zung des Schutzes von per-
sonenbezogenen Daten, 
Vorlagen für die vorherige 
Konsultation und Benach-
richtigung der Aufsichtsbe-
hörde. Diese Befugnisse soll-
ten nach Maßgabe der Ver-
ordnung (EU) Nr. 182/2011 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates

1
 ausgeübt 

werden. Die Kommission soll-
te besondere Maßnahmen für 
Kleinst-, Klein- und Mittelun-
ternehmen erwägen. 

nem Gebiet oder Verarbei-
tungssektor dieses Drittlands 
oder in einer internationalen 
Organisation; Standarddaten-
schutzklauseln; Formate und 
Verfahren für den Informati-
onsaustausch zwischen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, 
Auftragsverarbeitern und Auf-
sichtsbehörden im Hinblick auf 
verbindliche unternehmensin-
terne Datenschutzvorschriften; 
(…) Amtshilfe (…); Vorkehrun-
gen für den elektronischen In-
formationsaustausch zwischen 
Aufsichtsbehörden und zwi-
schen Aufsichtsbehörden und 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss. Diese Be-
fugnisse sollten nach Maßga-
be der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchfüh-
rungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, 
ausgeübt werden. Die Kom-
mission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinstunter-
nehmen sowie kleine und mitt-

concerning mechanisms 
for control by the Member 
States of the 
Commission's exercise of 
implementing powers3. In 
this context, the 
Commission should 
consider specific 
measures for micro, small 
and medium-sized 
enterprises. 

                                                 
3
 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control 

by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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stehen, Vorschriften für die 
Amtshilfe, gemeinsamen 
Maßnahmen und Beschlüssen 
im Rahmen des Kohärenzver-
fahrens. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der 
Verordnung(EU) Nr. 182/2011 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festle-
gung der allgemeinen Regeln 
und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahr-
nehmung der Durchführungs-
befugnisse durch die Kom-
mission kontrollieren, ausge-
übt werden. Die Kommission 
sollte besondere Maßnahmen 
für Kleinst-, Klein- und Mittel-
unternehmen erwägen. 

lere Unternehmen erwägen. 

131. Die Standardvorlagen für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -
vorlagen für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Per-
son, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen 
Person, Standardverfahren 
und -vorlagen für das Aus-
kunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Stan-
dardvorlagen betreffend die 
Pflichten des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen in Be-
zug auf Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 

131. Standardvorlagen für spe-
zielle Arten der Erlangung 
einer nachprüfbaren Einwil-
ligung für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von Kindern, Standardvorla-
gen für die Benachrichtigung 
der betroffenen Personen zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte, 
Standardvorlagen für die Un-
terrichtung der betroffenen 
Person, Standardvorlagen 
für das Auskunftsrecht, ein-
schließlich der Mitteilung 
der personenbezogenen Da-
ten an die betroffene Per-
son, Standardvorlagen betref-
fend die von dem für die Ver-

131) Da es sich um Rechtsakte 
von allgemeiner Tragweite 
handelt, sollten im Wege des 
Prüfverfahrens Durchführungs-
rechtsakte in Bezug auf Fol-
gendes erlassen werden: 
Standardvertragsklauseln für 
Verträge zwischen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeitern so-
wie zwischen Auftragsverar-
beitern; Verhaltensregeln; (...) 
technische Standards und 
Verfahren für die Zertifizie-
rung; Anforderungen an die 
Angemessenheit des Daten-
schutzniveaus in einem Dritt-
land oder in einem Gebiet o-

(131) The examination 
procedure should be 
used for the adoption of 
implementing acts on 
standard contractual 
clauses between 
controllers and 
processors and between 
processors; codes of 
conduct; technical 
standards and 
mechanisms for 
certification; the adequate 
level of protection 
afforded by a third 
country or a territory or a 
processing sector within 
that third country or an 
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sowie in Bezug auf Dokumen-
tation, besonderen Anforde-
rungen für die Sicherheit der 
Verarbeitung, Standardformat 
und Verfahren für die Meldung 
einer Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Da-
ten bei der Aufsichtsbehörde 
und für die Benachrichtigung 
der betroffenen Person, Stan-
dards und Verfahren für Da-
tenschutz-
Folgenabschätzungen, Ver-
fahren und Vorlagen für die 
vorherige Genehmigung und 
vorherige Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde, die techni-
schen Standards und Verfah-
ren für die Zertifizierung, An-
forderungen an die Angemes-
senheit des Datenschutzni-
veaus in einem Drittland oder 
in einem Gebiet oder Verar-
beitungssektor dieses Dritt-
lands oder in einer internatio-
nalen Organisation, Fällen der 
Datenweitergabe, die nicht im 
Einklang mit dem Unionsrecht 
stehen, Vorschriften für die 
Amtshilfe, gemeinsamen 
Maßnahmen und Beschlüssen 
im Rahmen des Kohärenzver-
fahrens sollten im Wege des 
Prüfverfahrens festgelegt 
werden, da es sich um 
Rechtsakte von allgemeiner 
Tragweite handelt. 

arbeitung Verantwortlichen 
und dem Auftragsverarbei-
ter aufzubewahrende Doku-
mentation, die Standardvor-
lage für die Meldung einer 
Verletzung des Schutzes von 
personenbezogenen Daten 
bei der Aufsichtsbehörde und 
Dokumentation der Verlet-
zung des Schutzes von per-
sonenbezogenen Daten, 
Vorlagen für die vorherige 
Konsultation und Benach-
richtigung der Aufsichtsbe-
hörde sollten im Wege des 
Prüfverfahrens festgelegt 
werden, da es sich um 
Rechtsakte von allgemeiner 
Tragweite handelt. 

der Verarbeitungssektor die-
ses Drittlands oder in einer in-
ternationalen Organisation; 
Standarddatenschutzklauseln; 
Formate und Verfahren für den 
Informationsaustausch zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Auftragsver-
arbeitern und Aufsichtsbehör-
den im Hinblick auf verbindli-
che unternehmensinterne Da-
tenschutzvorschriften; (…) 
Amtshilfe (…); Vorkehrungen 
für den elektronischen Infor-
mationsaustausch zwischen 
Aufsichtsbehörden und zwi-
schen Aufsichtsbehörden und 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss. 

international organisation; 
adopt standard protection 
clauses; formats and 
procedures for the 
exchange of information 
by electronic means 
between controllers, 
processors and 
supervisory authorities for 
binding corporate rules; 
mutual assistance; the 
arrangements for the 
exchange of information 
by electronic means 
between supervisory 
authorities, and between 
supervisory authorities 
and the European Data 
Protection Board given 
that those acts are of 
general scope. 

132. Die Kommission sollte in 132. entfällt 132)Die Kommission sollte in hin- (132) The Commission  



 

214 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

hinreichend begründeten Fäl-
len äußerster Dringlichkeit, die 
ein Drittland oder ein Gebiet 
oder einen Verarbeitungssek-
tor in diesem Drittland oder 
eine internationale Organisati-
on betreffen, die kein ange-
messenes Schutzniveau ge-
währleisten, und sich auf An-
gelegenheiten beziehen, die 
von Aufsichtsbehörden im 
Rahmen des Kohä-
renzverfahrens mitgeteilt wur-
den, sofort geltende Durchfüh-
rungsrechtsakte erlassen. 

reichend begründeten Fällen 
äußerster Dringlichkeit, die ein 
Drittland oder ein Gebiet oder 
einen Verarbeitungssektor in 
diesem Drittland oder eine in-
ternationale Organisation be-
treffen, die kein angemesse-
nes Schutzniveau gewährleis-
ten, (...) sofort geltende Durch-
führungsrechtsakte erlassen. 

should adopt immediately 
applicable implementing 
acts where available 
evidence reveals that a 
third country or a territory 
or a processing sector 
within that third country or 
an international 
organisation does not 
ensure an adequate level 
of protection, and 
imperative grounds of 
urgency so require. 

133. Da die Ziele dieser Verord-
nung, nämlich ein gleiches 
Maß an Datenschutz für den 
Einzelnen und freier Daten-
verkehr in der Union, auf Ebe-
ne der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht wer-
den können, sondern vielmehr 
wegen des Umfangs oder der 
Wirkungen der Maßnahme auf 
Unionsebene besser zu ver-
wirklichen sind, kann die Uni-
on im Einklang mit dem Sub-
sidiaritätsprinzip gemäß Arti-
kel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union tätig wer-
den. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip 
geht diese Verordnung nicht 
über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus. 

 133) Da die Ziele dieser Verord-
nung, nämlich ein gleiches 
Maß an Datenschutz für den 
Einzelnen und freier Datenver-
kehr in der Union, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chend verwirklicht werden 
können, sondern vielmehr we-
gen des Umfangs oder der 
Wirkungen der Maßnahme auf 
Unionsebene besser zu ver-
wirklichen sind, kann die Union 
im Einklang mit dem in Arti-
kel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union veranker-
ten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit geht diese Verordnung 
nicht über das für die Verwirk-
lichung dieser Ziele erforderli-
che Maß hinaus. 

(133) Since the objectives of 
this Regulation, namely to 
ensure an equivalent 
level of protection of 
individuals and the free 
flow of data throughout 
the Union, cannot be 
sufficiently achieved by 
the Member States and 
can therefore, by reason 
of the scale or effects of 
the action, be better 
achieved at Union level, 
the Union may adopt 
measures, in accordance 
with the principle of 
subsidiarity as set out in 
Article 5 of the Treaty on 
European Union. In 
accordance with the 
principle of proportionality 
as set out in that Article, 
this Regulation does not 
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go beyond what is 
necessary in order to 
achieve that objective. 

134. Die Richtlinie 95/46/EG soll-
te durch diese Verordnung 
aufgehoben werden. Die Ge-
nehmigungen der Aufsichts-
behörden und die Beschlüsse 
der Kommission auf der 
Grundlage der Richtlinie 
95/46/EG sollten jedoch in 
Kraft bleiben. 

134. Die Richtlinie 95/46/EG soll-
te durch diese Verordnung 
aufgehoben werden. Die Ge-
nehmigungen der Aufsichts-
behörden und die Beschlüsse 
der Kommission auf der 
Grundlage der Richtlinie 
95/46/EG sollten jedoch in 
Kraft bleiben. Die Beschlüsse 
der Kommission und die 
Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörden in Bezug 
auf die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten 
an Drittstaaten gemäß Arti-
kel 41 Absatz 8 sollten für 
einen Übergangszeitraum 
von fünf Jahren nach In-
krafttreten dieser Verord-
nung in Kraft bleiben, es sei 
denn, sie werden vor Ende 
dieses Zeitraums von der 
Kommission geändert, er-
setzt oder aufgehoben. 

134) Die Richtlinie 95/46/EG soll-
te durch diese Verordnung 
aufgehoben werden. Verar-
beitungen, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens die-
ser Verordnung bereits be-
gonnen haben, sollten in-
nerhalb von zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung mit ihr in 
Einklang gebracht werden. 
Finden die Verarbeitungen 
jedoch nach Maßgabe der 
Richtlinie 95/46/EG statt, so 
sollten die Anforderungen 
der vorliegenden Verord-
nung betreffend die Durch-
führung der Datenschutz-
Folgenabschätzung und die 
vorherige Konsultation der 
Aufsichtsbehörde nicht für 
Verarbeitungsvorgänge gel-
ten, die bereits vor dem In-
krafttreten der vorliegenden 
Verordnung eingeleitet wur-
de, da diese Anforderungen 
naturgemäß vor der Verar-
beitung erfüllt sein müssen. 
Finden die Verarbeitungen 
nach Maßgabe der Richtlinie 
95/46/EG statt, so ist es 
ebenfalls nicht erforderlich, 
dass die betroffene Person 
erneut ihre Zustimmung da-
zu erteilt, dass der für die 

(134) Directive 95/46/EC 
should be repealed by 
this Regulation. 
Processing already under 
way on the date of 
application of this 
Regulation should be 
brought into conformity 
with this Regulation within 
the period of two years 
after which this 
Regulation enters into 
force. Where processing 
is based on consent 
pursuant to Directive 
95/46/EC, it is not 
necessary for the data 
subject to give his or her 
consent again if the way 
the consent has been 
given is in line with the 
conditions of this 
Regulation, so as to allow 
the controller to continue 
such processing after the 
date of application of this 
Regulation. Commission 
decisions adopted and 
authorisations by 
supervisory authorities 
based on Directive 
95/46/EC remain in force 
until amended, replaced 
or repealed. 
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Verarbeitung Verantwortli-
che die Verarbeitung nach 
dem Inkrafttreten der vorlie-
genden Verordnung fortset-
zen kann. Auf der Richtlinie 
95/46/EG beruhende Ent-
scheidungen/Beschlüsse der 
Kommission und Genehmi-
gungen der Aufsichtsbehörden 
bleiben in Kraft, bis sie geän-
dert, ersetzt oder aufgeho-
ben werden. 

135. Diese Verordnung sollte auf 
alle Fragen des Schutzes der 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
Anwendung finden, die nicht 
den in der Richtlinie 
2002/58/EG festgelegten spe-
zifischen Pflichten, die das-
selbe Ziel verfolgen, unterlie-
gen einschließlich der Pflich-
ten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der 
Rechte des Einzelnen. Um 
das Verhältnis zwischen die-
ser Verordnung und der Richt-
linie 2002/58/EG klarzustellen, 
sollte die Richtlinie entspre-
chend geändert werden. 

 135) Diese Verordnung sollte auf 
alle Fragen des Schutzes der 
Grundrechte und Grundfreihei-
ten bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten An-
wendung finden, die nicht den 
in der Richtlinie 2002/58/EG 
festgelegten spezifischen 
Pflichten, die dasselbe Ziel 
verfolgen, unterliegen ein-
schließlich der Pflichten des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und der Rechte des 
Einzelnen. Um das Verhältnis 
zwischen dieser Verordnung 
und der Richtlinie 2002/58/EG 
klarzustellen, sollte die Richtli-
nie entsprechend geändert 
werden. Sobald diese Verord-
nung angenommen worden 
ist, sollte die Richtlinie 
2002/58/EG einer Überprüfung 
unterzogen werden, um insbe-
sondere die  Kohärenz mit der 
Verordnung zu gewährleis-
ten – 

(135) This Regulation should 
apply to all matters 
concerning the protection 
of fundamental rights and 
freedom vis-à-vis the 
processing of personal 
data, which are not 
subject to specific 
obligations with the same 
objective set out in 
Directive 2002/58/EC, 
including the obligations 
on the controller and the 
rights of individuals. In 
order to clarify the 
relationship between this 
Regulation and Directive 
2002/58/EC, the latter 
Directive should be 
amended accordingly. 
Once this Regulation is 
adopted, Directive 
2002/58/EC should be 
reviewed in particular in 
order to ensure 
consistency with this 
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Regulation. 

136. Für Island und Norwegen 
stellt diese Verordnung, so-
weit sie auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch Behörden Anwendung 
findet, die an der Umsetzung 
des Schengen-Besitzstands 
beteiligt sind, eine Weiterent-
wicklung dieses Besitzstands 
im Sinne des Übereinkom-
mens zwischen dem Rat der 
Europäischen Union sowie der 
Republik Island und dem Kö-
nigreich Norwegen über die 
Assoziierung der beiden letzt-
genannten Staaten bei der 
Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-
Besitzstands

46
 dar. 

 136) (…) (136) (…)  

137. Für die Schweiz stellt diese 
Verordnung, soweit sie auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Behörden 
Anwendung findet, die an der 
Umsetzung des Schengen-
Besitzstands beteiligt sind, ei-
ne Weiterentwicklung dieses 
Besitzstands im Sinne des 
Abkommens zwischen der Eu-
ropäischen Union, der Euro-
päischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über die Assozi-
ierung dieses Staates bei der 
Umsetzung, Anwendung und 

 137) (…) (137) (…)  
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Entwicklung des Schengen-
Besitzstands

47
 dar. 

138. Für Liechtenstein stellt diese 
Verordnung, soweit sie auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Behörden 
Anwendung findet, die an der 
Umsetzung des Schengen-
Besitzstands beteiligt sind, ei-
ne Weiterentwicklung dieses 
Besitzstands im Sinne des 
Protokolls zwischen der Euro-
päischen Union, der Europäi-
schen Gemeinschaft, der 
Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und dem Fürsten-
tum Liechtenstein über den 
Beitritt des Fürstentums Liech-
tenstein zu dem Abkommen 
zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Ge-
meinschaft und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft 
über die Assoziierung der 
Schweizerischen Eidgenos-
senschaft bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung 
des Schengen-Besitzstands

48
 

dar. 

 138) (…). (138) (…)  

139. Diese Verordnung steht, in 
Anbetracht des Umstands, 
dass, wie der Gerichtshof der 
Europäischen Union betont 
hat, das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten 
keine uneingeschränkte Gel-

 139) (…) (139) (…)  
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tung beanspruchen kann, 
sondern im Hinblick auf seine 
gesellschaftliche Funktion ge-
sehen werden und unter Wah-
rung des Verhältnismäßig-
keitsprinzips gegen andere 
Grundrechte abgewogen wer-
den muss, im Einklang mit al-
len Grundrechten und 
Grundsätzen, die mit der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union aner-
kannt wurden und in den Eu-
ropäischen Verträgen veran-
kert sind, insbesondere mit 
dem Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, 
der Wohnung und der Kom-
munikation, dem Recht auf 
Schutz personenbezogener 
Daten, der Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfreiheit, 
der Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und der Informations-
freiheit, der unternehmeri-
schen Freiheit, dem Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbe-
helf und ein faires Verfahren 
sowie mit der Achtung der 
Vielfalt der Kulturen, Religio-
nen und Sprachen. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUN-
GEN 

    

   
 

 

Artikel 1  
Gegenstand und Ziele 

  Article 1  
Subject matter and objectives 

 

1. Diese Verordnung enthält 
Vorschriften zum Schutz na-
türlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten.  

5 1. Diese Verordnung enthält 
Vorschriften zum Schutz na-
türlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten. 

1. This Regulation lays down 
rules relating to the protection 
of individuals with regard to 
the processing of personal da-
ta and rules relating to the free 
movement of personal data. 

 

2. Die Verordnung schützt die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren 
Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten.  

 2. Diese Verordnung schützt die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren 
Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten. 

2. This Regulation protects fun-
damental rights and freedoms 
of natural persons and in par-
ticular their right to the protec-
tion of personal data. 

 

   2a. Die Mitgliedstaaten können 
spezifischere Bestimmungen 
zur Anpassung der Anwen-
dung der Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpflichtung 
oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt er-
folgt, die dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen über-

2a. (…)  
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 tragen wurde, oder für andere 
spezifische Verarbeitungssi-
tuationen gemäß Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstaben c und e 
beibehalten oder einführen, 
indem sie spezifische Anfor-
derungen für die Verarbeitung 
sowie sonstige Maßnahmen 
präziser bestimmen, um eine 
Verarbeitung nach Recht und 
Gesetz zu gewährleisten, ein-
schließlich für andere beson-
dere Verarbeitungssituationen 
gemäß Kapitel IX. 

3. Der freie Verkehr personen-
bezogener Daten in der Uni-
on darf aus Gründen des 
Schutzes natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
weder eingeschränkt oder 
verboten werden.  

 3. Der freie Verkehr personen-
bezogener Daten in der Union 
darf aus Gründen des Schut-
zes natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten weder einge-
schränkt oder verboten wer-
den. 

3. The free movement of personal 
data within the Union shall nei-
ther be restricted nor prohibit-
ed for reasons connected with 
the protection of individuals 
with regard to the processing 
of personal data. 

 

   
 

 

Artikel 2  
Sachlicher Anwendungs-

bereich 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbe-
reich 

 Article 2 
Material scope 

 

1. Diese Verordnung gilt für die 
ganz oder teilweise automa-
tisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie 
für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die in einer Da-
tei gespeichert sind oder ge-
speichert werden sollen.  

1. Diese Verordnung gilt, un-
abhängig von der Verar-
beitungsmethode, für die 
ganz oder teilweise automa-
tisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie 
für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder 

1. Diese Verordnung gilt für die 
ganz oder teilweise automati-
sierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie für 
die nichtautomatisierte Verar-
beitung personenbezogener 
Daten, die in einer Datei ge-
speichert sind oder gespei-
chert werden sollen. 

1. This Regulation applies to the 
processing of personal data 
wholly or partly by automated 
means, and to the processing 
other than by automated 
means of personal data which 
form part of a filing system or 
are intended to form part of a 
filing system. 
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 gespeichert werden sollen. 

2. Diese Verordnung findet kei-
ne Anwendung auf die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten, die vorgenom-
men wird  

2. Diese Verordnung findet 
keine Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die vorge-
nommen wird 

2. Diese Verordnung findet keine 
Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die vorgenommen wird 

2. This Regulation does not ap-
ply to the processing of per-
sonal data: 

 

a) im Rahmen einer Tätigkeit, 
die nicht in den Geltungsbe-
reich des Unionsrechts fällt, 
etwa im Bereich der nationa-
len Sicherheit, 

a) im Rahmen einer Tätigkeit, 
die nicht dem Unionsrecht 
unterliegt, 

(a) im Rahmen einer Tätigkeit, 
die nicht in den Geltungsbe-
reich des Unionsrechts fällt 
(...), 

(a) in the course of an activity 
which falls outside the scope 
of Union law; 

 

b) durch die Organe, Einrich-
tungen, Ämter und Agentu-
ren der Europäischen Union, 

 (b) durch die Organe, Einrichtun-
gen, Ämter und Agenturen der 
Europäischen Union, 

(b) (…)  

c) durch die Mitgliedstaaten im 
Rahmen von Tätigkeiten, die 
in den Anwendungsbereich 
von Kapitel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union 
fallen, 

c) durch die Mitgliedstaaten im 
Rahmen von Tätigkeiten, die 
in den Anwendungsbereich 
von Titel V Kapitel 2 des 
Vertrags über die Europäi-
sche Union fallen, 

(c) durch die Mitgliedstaaten im 
Rahmen von Tätigkeiten, die 
in den Anwendungsbereich 
von Titel V Kapitel 2 des Ver-
trags über die Europäische 
Union fallen, 

(c) by the Member States when 
carrying out activities which 
fall within the scope of Chap-
ter 2 of Title V of the Treaty on 
European Union; 

 

d) durch natürliche Personen 
zu ausschließlich persönli-
chen oder familiären Zwe-
cken ohne jede Gewinner-
zielungsabsicht, 

d) von einer natürlichen Per-
son zu ausschließlich per-
sönlichen oder familiären 
Zwecken; Die Ausnahme 
gilt auch für die Veröffent-
lichung personenbezoge-
ner Daten, bei denen da-
von auszugehen ist,  dass 
sie nur einer begrenzten 
Anzahl von Personen zu-
gänglich sein werden. 

(d) durch natürliche Personen zu 
(...) persönlichen oder familiä-
ren Zwecken (...), 

(d) by a natural person in the 
course of a purely personal or 
household activity; 

 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfol-
gung von Straftaten oder zur 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfol-
gung von Straftaten oder zur 

(e) durch die zuständigen (...) 
Behörden zur Verhütung, Auf-
deckung, Untersuchung oder 

(e) by competent authorities for 
the purposes of prevention, 
investigation, detection or 
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 Vollstreckung strafrechtlicher 
Sanktionen durch die zu-
ständigen Behörden.  

Vollstreckung strafrechtlicher 
Sanktionen durch die zu-
ständigen Behörden.  

Verfolgung von Straftaten, zur 
Vollstreckung strafrechtlicher 
Sanktionen oder zum Schutz 
vor und zur Abwehr von Be-
drohungen der öffentlichen 
Sicherheit. 

prosecution of criminal offenc-
es, the execution of criminal 
penalties, including the safe-
guarding against and the pre-
vention of threats to public se-
curity. 

   2a. For the processing of personal 
data by the Union institutions, 
bodies, offices and agencies, 
Regulation (EC) No 45/2001 
applies. Regulation (EC) No 
45/2001 and other Union legal 
instruments applicable to such 
processing of personal data 
shall be adapted to the princi-
ples and rules of this Regula-
tion in accordance with Article 
90a.  

 

3.  Die vorliegende Verordnung 
lässt die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 dieser 
Richtlinie zur Verantwortlich-
keit von Anbietern von Ver-
mittlungsdiensten unberührt.  

3. Die vorliegende Verordnung 
lässt die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
insbesondere deren Artikel 
12 bis 15, in dem die Ver-
antwortlichkeit von Anbietern 
von Vermittlungsdiensten 
geregelt ist, unberührt. 

3. (…).   

   
3. This Regulation shall be 
without prejudice to the applica-
tion of Directive 2000/31/EC, in 
particular of the liability rules of in-
termediary service providers in 
Articles 12 to 15 of that Directive. 

 

Artikel 3  
Räumlicher Anwendungs-

bereich 

  Article 3 
Territorial scope 

 

1. Die Verordnung findet An-
wendung auf die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten, soweit diese im 
Rahmen der Tätigkeiten ei-
ner Niederlassung eines für 

1. Die Verordnung findet An-
wendung auf die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten, soweit diese im 
Rahmen der Tätigkeiten ei-
ner Niederlassung eines für 

1. Die Verordnung findet An-
wendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
soweit diese im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlas-
sung eines für die Verarbei-

1. This Regulation applies to the 
processing of personal data in 
the context of the activities of 
an establishment of a control-
ler or a processor in the Un-
ion, regardless of whether the 
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 die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der 
Union erfolgt.  

die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der Uni-
on erfolgt, unabhängig da-
von, ob die Verarbeitung 
in der Union erfolgt.  

tung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in 
der Union erfolgt. 

processing takes place in the 
Union or not. 

2. Die Verordnung findet An-
wendung auf die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten von in der Union 
ansässigen betroffenen Per-
sonen durch einen nicht in 
der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen, wenn die Daten-
verarbeitung dazu dient, 

2. Die Verordnung findet An-
wendung auf die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten von in der Union 
ansässigen betroffenen Per-
sonen durch einen nicht in 
der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter, wenn die 
Datenverarbeitung  

2. Die Verordnung findet An-
wendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von in der Union ansässigen 
betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union nie-
dergelassenen für die Verar-
beitung Verantwortlichen, 
wenn die Datenverarbeitung 

2. This Regulation applies to the 
processing of personal data of 
data subjects who are in the 
Union by a controller or pro-
cessor not established in the 
Union, where the processing 
activities are related to: 

 

a) diesen Personen in der Uni-
on Waren oder Dienstleis-
tungen anzubieten, oder  

a) dazu dient, diesen Personen 
in der Union  Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten, 
unabhängig davon, ob von 
der betroffenen Person ei-
ne Zahlung zu leisten ist; 
oder  

(a) dazu dient, betroffenen Per-
sonen in der Union Waren 
oder Dienstleistungen anzu-
bieten, unabhängig davon, ob 
von diesen betroffenen Per-
sonen eine Zahlung zu leisten 
ist; 

(a) the offering of goods or ser-
vices, irrespective of whether 
a payment of the data subject 
is required, to such data sub-
jects in the Union; or 

 

b) der Beobachtung ihres Ver-
haltens dient. 

b) der Überwachung dieser 
betroffenen Personen 
dient. 

(b) der Beobachtung ihres Ver-
haltens dient, soweit ihr Ver-
halten in der Europäischen 
Union erfolgt. 

(b) the monitoring of their behav-
iour as far as their behaviour 
takes place within the Europe-
an Union. 

 

3. Die Verordnung findet An-
wendung auf jede Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten durch einen nicht in 
der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen an einem Ort, der 
nach internationalem Recht 

3. Die Verordnung findet An-
wendung auf jede Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten durch einen nicht in 
der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen an einem Ort, der 
nach internationalem Recht 

3. Diese Verordnung findet An-
wendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen an 
einem Ort, der völkerrechtlich 
dem Recht eines Mitglied-

3. This Regulation applies to the 
processing of personal data by 
a controller not established in 
the Union, but in a place 
where the national law of a 
Member State applies by vir-
tue of public international law. 
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 dem Recht eines Mitglied-
staats unterliegt. 

dem Recht eines Mitglied-
staats unterliegt. 

staats unterliegt. 

   
 

 

Artikel 4  
Begriffsbestimmungen 

  Article 4 
Definitions 

 

 Im Sinne dieser Verordnung 
bezeichnet der Ausdruck 

  For the purposes of this Regula-
tion: 

 

1. „betroffene Person" eine be-
stimmte natürliche Person 
oder eine natürliche Person, 
die direkt oder indirekt mit 
Mitteln bestimmt werden 
kann, die der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
jede sonstige natürliche oder 
juristische Person nach all-
gemeinem Ermessen aller 
Voraussicht nach einsetzen 
würde, etwa mittels Zuord-
nung zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu ei-
nem oder mehreren beson-
deren Merkmalen, die Aus-
druck ihrer physischen, phy-
siologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozia-
len Identität sind; 

 (1) "personenbezogene Daten" 
alle Informationen, die sich 
auf eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Person 
("betroffene Person") bezie-
hen; als bestimmbar wird eine 
Person angesehen, die direkt 
oder indirekt (...), insbesonde-
re mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, 
zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Onli-
ne-Kennung oder zu einem 
oder mehreren besonderen 
Merkmalen bestimmt werden 
kann, die Ausdruck ihrer phy-
sischen, physiologischen, ge-
netischen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität sind; 

(1) 'personal data' means any in-
formation relating to an identi-
fied or identifiable natural per-
son 'data subject'; an identifia-
ble person is one who can be 
identified, directly or indirectly, 
in particular by reference to an 
identifier such as a name, an 
identification number, location 
data, online identifier or to one 
or more factors specific to the 
physical, physiological, genet-
ic, mental, economic, cultural 
or social identity of that per-
son; 

 

2. „personenbezogene Daten" 
alle Informationen, die sich 
auf eine betroffene Person 
beziehen;  

2. „personenbezogene Daten“ 
alle Informationen über eine 
bestimmte oder bestimm-
bare natürliche Person 
(„betroffene Person“); als 
bestimmbar wird eine Per-
son angesehen, die direkt 

 (2) (…)  
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 oder indirekt identifiziert 
werden kann, insbesonde-
re durch Zuordnung zu ei-
ner Kennung wie einem 
Namen, zu einer Kenn-
nummer, zu Standortda-
ten, zu einer eindeutigen 
Kennung oder zu einem 
oder mehreren spezifi-
schen Elementen, die 
Ausdruck der physischen, 
physiologischen, geneti-
schen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen, 
sozialen oder geschlecht-
lichen Identität dieser Per-
son sind; 

 (2a) „pseudonymisierte Da-
ten“ personenbezogene 
Daten, die ohne Heranzie-
hung zusätzlicher Informa-
tionen keiner spezifischen 
betroffenen Person zuge-
ordnet werden können, so-
fern diese zusätzlichen In-
formationen gesondert 
aufbewahrt werden und 
technischen und organisa-
torischen Maßnahmen un-
terliegen, die die Nichtzu-
ordnung gewährleisten; 

(2a) (…)   

 (2b) „verschlüsselte Daten“ 
personenbezogene Daten, 
die durch technische 
Schutzmaßnahmen für 
Personen, die nicht zum 
Zugriff auf die Daten be-
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 fugt sind, unverständlich 
gemacht wurden; 

3. „Verarbeitung" jeden mit o-
der ohne Hilfe auto-
matisierter Verfahren ausge-
führten Vorgang oder jede 
Vorgangsreihe im Zusam-
menhang mit personenbe-
zogenen Daten wie das Er-
heben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, 
die Speicherung, die Anpas-
sung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Weitergabe 
durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder jede andere Form 
der Bereitstellung, der Ab-
gleich oder die Verknüpfung 
sowie das Löschen oder 
Vernichten der Daten; 

3.  „Verarbeitung“ jeden mit 
oder ohne Hilfe auto-
matisierter Verfahren ausge-
führten Vorgang oder jede 
Vorgangsreihe im Zusam-
menhang mit personenbe-
zogenen Daten wie das Er-
heben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, 
die Speicherung, die Anpas-
sung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Weiterga-
be durch Übermittlung, Ver-
breitung oder jede andere 
Form der Bereitstellung, der 
Abgleich oder die Verknüp-
fung sowie das Löschen o-
der Vernichten der Daten; 

(3) "Verarbeitung" jeden mit oder 
ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführten Vor-
gang oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammen-
hang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Verände-
rung, das Auslesen, das Ab-
fragen, die Verwendung, die 
Weitergabe durch Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, (...) die Ein-
schränkung, das Löschen o-
der die Vernichtung (...); 

(3) 'processing' means any opera-
tion or set of operations which 
is performed upon personal 
data or sets of personal data, 
whether or not by automated 
means, such as collection, re-
cording, organization, structur-
ing, storage, adaptation or al-
teration, retrieval, consultation, 
use, disclosure by transmis-
sion, dissemination or other-
wise making available, align-
ment or combination, re-
striction, erasure or destruc-
tion; 

 

 (3a) „Profiling“ jede Form au-
tomatisierter Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die zu dem Zweck vorge-
nommen wird, bestimmte 
personenbezogene Aspek-
te, die einen Bezug zu ei-
ner natürlichen Person 
haben, zu bewerten oder 
insbesondere die Leistun-
gen der betreffenden Per-
son bei der Arbeit, ihre 
wirtschaftliche Situation, 
ihren Aufenthaltsort, ihre 
Gesundheit, ihre persönli-
chen Vorlieben, ihre Zu-

(3a) "Einschränkung der Ver-
arbeitung" die Markierung ge-
speicherter personenbezoge-
ner Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzu-
schränken; 

(3a) 'restriction of processing' 
means the marking of stored 
personal data with the aim of 
limiting their processing in the 
future; 
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 verlässigkeit oder ihr Ver-
halten zu analysieren oder 
vorauszusagen; 

   (3aa) 'profiling' means any form 
of automated processing of 
personal data consisting of us-
ing those data to evaluate cer-
tain personal aspects relating 
to a natural person, in particu-
lar to analyse or predict as-
pects concerning that natural 
person's performance at work, 
economic situation, health, 
personal preferences, inter-
ests, reliability, behaviour, lo-
cation or movements; 

 

  (3b) "Pseudonymisierung" die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer Weise, 
dass die Daten ohne Hinzu-
ziehung zusätzlicher Informa-
tionen nicht mehr einer spezi-
fischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, 
sofern diese zusätzlichen In-
formationen gesondert aufbe-
wahrt werden und techni-
schen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die 
die Nichtzuordnung zu einer 
bestimmten oder bestimmba-
ren Person gewährleisten 
(…); 

(3b) 'pseudonymisation' 
means the processing of per-
sonal data in such a way that 
the data can no longer be at-
tributed to a specific data sub-
ject without the use of addi-
tional information, as long as 
such additional information is 
kept separately and subject to 
technical and organisational 
measures to ensure non-
attribution to an identified or 
identifiable person; 

 

4. „Datei" jede strukturierte 
Sammlung personen-
bezogener Daten, die nach 

4. „Datei“ jede strukturierte 
Sammlung perso-
nenbezogener Daten, die 

(4) "Datei" jede strukturierte 
Sammlung personenbezoge-
ner Daten, die nach bestimm-

(4) 'filing system' means any 
structured set of personal data 
which are accessible accord-
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 bestimmten Kriterien zu-
gänglich sind, unabhängig 
davon, ob diese Sammlung 
zentral, dezentral oder nach 
funktionalen oder geografi-
schen Gesichtspunkten ge-
ordnet geführt wird; 

nach bestimmten Kriterien 
zugänglich sind, unabhängig 
davon, ob diese Sammlung 
zentral, dezentral oder nach 
funktionalen oder geografi-
schen Gesichtspunkten ge-
ordnet geführt wird; 

ten Kriterien zugänglich sind, 
unabhängig davon, ob diese 
Sammlung zentral, dezentral 
oder nach funktionalen oder 
geografischen Gesichtspunk-
ten geordnet geführt wird;

 

ing to specific criteria, whether 
centralized, decentralized or 
dispersed on a functional or 
geographical basis; 

5. „für die Verarbeitung Verant-
wortlicher" die natürliche o-
der juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke, Bedingun-
gen und Mittel der Verarbei-
tung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet; sind 
die Zwecke, Bedingungen 
und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Da-
ten durch einzelstaatliches 
oder Unionsrecht vorgege-
ben, können der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
beziehungsweise die Modali-
täten seiner Benennung 
nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt wer-
den; 

5. „für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher“ die natürliche 
oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel 
der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten ent-
scheidet; sind die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen 
Daten durch mitgliedstaat-
liches oder Unionsrecht 
vorgegeben, können der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche beziehungsweise die 
Modalitäten seiner Benen-
nung nach mitgliedstaatli-
chem oder Unionsrecht be-
stimmt werden; 

(5) "für die Verarbeitung Verant-
wortlicher" die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere 
Stelle, die allein oder gemein-
sam mit anderen über die 
Zwecke (...) und Mittel der 
Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten entschei-
det; sind die Zwecke (...) und 
Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten 
durch einzelstaatliches oder 
Unionsrecht vorgegeben, so 
können der für die Verarbei-
tung Verantwortliche bezie-
hungsweise die Modalitäten 
seiner Benennung nach ein-
zelstaatlichem oder Unions-
recht bestimmt werden; 

(5) 'controller' means the natural 
or legal person, public authori-
ty, agency or any other body 
which alone or jointly with oth-
ers determines the purposes 
and means of the processing 
of personal data; where the 
purposes and means of pro-
cessing are determined by Un-
ion law or Member State law, 
the controller or the specific 
criteria for his nomination may 
be designated by Union law or 
by Member State law; 

 

6. "Auftragsverarbeiter" eine na-
türliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen verar-
beitet; 

6.  "Auftragsverarbeiter" eine 
natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrich-
tung oder jede andere Stelle, 
die personenbezogene Da-
ten im Auftrag des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen verarbeitet; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine na-
türliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung o-
der jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen verar-
beitet; 

(6) 'processor' means a natural or 
legal person, public authority, 
agency or any other body 
which processes personal da-
ta on behalf of the controller; 
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7. "Empfänger" eine natürliche 
oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, an die perso-
nenbezogene Daten weiter-
gegeben werden; 

7. "Empfänger" eine natürliche 
oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, an die perso-
nenbezogene Daten weiter-
gegeben werden; 

(7) "Empfänger" eine natürliche 
oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere (...) Stelle – unabhän-
gig davon, ob es sich um ei-
nen Dritten handelt oder 
nicht –, an die personenbezo-
gene Daten weitergegeben 
werden; Behörden, die im 
Rahmen eines einzelnen Un-
tersuchungsauftrags möglich-
erweise Daten erhalten, gel-
ten jedoch nicht als Empfän-
ger; 

(7) 'recipient' means a natural or 
legal person, public authority, 
agency or any other body, to 
which the personal data are 
disclosed, whether a third par-
ty or not. However, public au-
thorities which may receive 
personal data in the frame-
work of a particular inquiry in 
accordance with Union or 
Member State law shall not be 
regarded as recipients; the 
processing of these data by 
those public authorities shall 
be in compliance with the ap-
plicable data protection rules 
according to the purposes of 
the processing. 

 

 (7a) „Dritter“ eine natürliche 
oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder 
jede andere Stelle, außer 
der betroffenen Person, 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und 
den Personen, die unter 
der unmittelbaren Verant-
wortung des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbei-
ters befugt sind, die Daten 
zu verarbeiten; 

 (7a) 'third party' means any 
natural or legal person, public 
authority, agency or any other 
body other than the data sub-
ject, the controller, the proces-
sor and the persons who, un-
der the direct authority of the 
controller or the processor, are 
authorized to process the da-
ta; 

 

8. "Einwilligung der betroffenen 
Person" jede ohne Zwang, 
für den konkreten Fall und in 

8. „Einwilligung der betroffenen 
Person“ jede ohne Zwang, 
für den konkreten Fall und in 

(8) "Einwilligung der betroffenen 
Person" jede ohne Zwang, für 
den konkreten Fall und in 

(8) 'the data subject's consent' 
means any freely given, spe-
cific, informed and unambigu-
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 Kenntnis der Sachlage er-
folgte explizite Willensbe-
kundung in Form einer Erklä-
rung oder einer sonstigen 
eindeutigen Handlung, mit 
der die betroffene Person zu 
verstehen gibt, dass sie mit 
der Verarbeitung der sie be-
treffenden personenbezoge-
nen Daten einverstanden ist; 

Kenntnis der Sachlage er-
folgte ausdrückliche Wil-
lensbekundung in Form ei-
ner Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen Hand-
lung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbei-
tung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
einverstanden ist; 

Kenntnis der Sachlage abge-
gebene (...) Willensbekun-
dung in Form einer Erklärung 
oder einer sonstigen eindeuti-
gen Handlung, mit der die be-
troffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
einverstanden ist; 

ous indication of his or her 
wishes by which the data sub-
ject, either by a statement or 
by a clear affirmative action, 
signifies agreement to per-
sonal data relating to them be-
ing processed; 

9. "Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten" 
eine Verletzung der Sicher-
heit, die zur Vernichtung, 
zum Verlust oder zur Verän-
derung, ob unbeabsichtigt 
oder widerrechtlich, oder zur 
unbefugten Weitergabe von 
beziehungsweise zum unbe-
fugten Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten 
führt, die übermittelt, gespei-
chert oder auf sonstige Wei-
se verarbeitet wurden; 

9. „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ 
die Vernichtung, der Verlust, 
die Veränderung, ob unbe-
absichtigt oder widerrecht-
lich, oder die unbefugte 
Weitergabe von bezie-
hungsweise der unbefugte 
Zugang zu personenbezo-
genen Daten, die übermittelt, 
gespeichert oder auf sonsti-
ge Weise verarbeitet wur-
den; 

9. "Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten" 
eine Verletzung der Sicher-
heit, die zur Vernichtung, zum 
Verlust oder zur Veränderung, 
ob unbeabsichtigt oder wider-
rechtlich, oder zur unbefugten 
Weitergabe von beziehungs-
weise zum unbefugten Zu-
gang zu personenbezogenen 
Daten führt, die übermittelt, 
gespeichert oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden; 

(9) 'personal data breach' means 
a breach of security leading to 
the accidental or unlawful de-
struction, loss, alteration, un-
authorised disclosure of, or 
access to, personal data 
transmitted, stored or other-
wise processed; 

 

10. „genetische Daten“ Daten 
jedweder Art zu den ererbten 
oder während der vorgeburt-
lichen Entwicklung erworbe-
nen Merkmalen eines Men-
schen;  

10. „genetische Daten“ alle 
personenbezogenen Daten 
betreffend die genetischen 
Merkmale eines Menschen, 
die ererbt oder erworben 
wurden, die aus einer Ana-
lyse einer biologischen 
Probe des betreffenden 
Menschen resultieren, 
insbesondere durch DNA- 
oder RNA-Analyse oder 
Analyse eines anderen 

10. "genetische Daten" personen-
bezogene Daten jedweder Art 
zu den (...) ererbten oder er-
worbenen genetischen Merk-
malen eines Menschen, die 
eindeutige Informationen über 
die Physiologie oder die Ge-
sundheit dieses Menschen lie-
fern und insbesondere aus 
der Analyse einer biologi-
schen Probe des betreffenden 
Menschen gewonnen wurden; 

(10) 'genetic data' means all 
personal data relating to the 
genetic characteristics of an 
individual that have been in-
herited or acquired, which give 
unique information about the 
physiology or the health of that 
individual, resulting in particu-
lar from an analysis of a bio-
logical sample from the indi-
vidual in question; 
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 Elements, wodurch ent-
sprechende Informationen 
erlangt werden können; 

11. „biometrische Daten“ Daten 
zu den physischen, physio-
logischen oder verhaltensty-
pischen Merkmalen eines 
Menschen, die dessen ein-
deutige Identifizierung er-
möglichen, wie Gesichtsbil-
der oder daktyloskopische 
Daten; 

11. „biometrische Daten“ per-
sonenbezogene Daten zu 
den physischen, physiologi-
schen oder verhaltenstypi-
schen Merkmalen eines 
Menschen, die dessen ein-
deutige Identifizierung er-
möglichen, wie Gesichtsbil-
der oder daktyloskopische 
Daten; 

(11) "biometrische Daten" mit 
speziellen technischen Ver-
fahren gewonnene personen-
bezogene Daten zu den phy-
sischen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkma-
len eines Menschen, die die 
eindeutige Identifizierung die-
ses Menschen ermöglichen 
oder bestätigen, wie Ge-
sichtsbilder oder daktylosko-
pische Daten; 

(11) 'biometric data' means 
any personal data resulting 
from specific technical pro-
cessing relating to the physi-
cal, physiological or behav-
ioural characteristics of an in-
dividual which allows or con-
firms the unique identification 
of that individual, such as faci-
al images, or dactyloscopic 
data; 

 

12. „Gesundheitsdaten“ Infor-
mationen, die sich auf den 
körperlichen oder geistigen 
Gesundheitszustand einer 
Person oder auf die Erbrin-
gung von Gesundheitsleis-
tungen für die betreffende 
Person beziehen;  

12. „Gesundheitsdaten“ perso-
nenbezogene Daten, die 
sich auf den körperlichen 
oder geistigen Gesundheits-
zustand einer Person oder 
auf die Erbringung von Ge-
sundheitsleistungen für die 
betreffende Person bezie-
hen; 

(12) "Gesundheitsdaten" Daten, 
die sich auf die körperliche 
oder geistige Gesundheit ei-
ner Person beziehen und aus 
denen Informationen über de-
ren Gesundheitszustand her-
vorgehen; 

(12) 'data concerning health' 
means personal data related 
to the physical or mental 
health of an individual, includ-
ing the provision of health care 
services, which reveal infor-
mation about his or her health 
status. 

 

  (12a) "Profiling" jede Art der au-
tomatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese 
Daten verwendet werden, um 
persönliche Aspekte, die sich 
auf eine natürliche Person be-
ziehen, zu bewerten, insbe-
sondere um Aspekte bezüg-
lich Arbeitsleistung, wirtschaft-
liche Lage, Gesundheit, per-
sönliche Vorlieben oder Inte-

(12a) (…)  
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 ressen, Zuverlässigkeit oder 
Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel zu analysieren 
und vorherzusagen; 

  (12b) (…)   

13. „Hauptniederlassung“ im 
Falle des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
der Ort seiner Niederlassung 
in der Union, an dem die 
Grundsatzentscheidungen 
hinsichtlich der Zwecke, Be-
dingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten getroffen wer-
den; wird über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nicht in der 
Union entschieden, ist die 
Hauptniederlassung der Ort, 
an dem die Verarbeitungstä-
tigkeiten im Rahmen der Tä-
tigkeiten einer Niederlassung 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in der Uni-
on hauptsächlich stattfinden. 
Im Falle des Auftragsverar-
beiters bezeichnet „Haupt-
niederlassung“ den Ort, an 
dem der Auftragsverarbeiter 
seine Hauptverwaltung in 
der Union hat; 

13. „Hauptniederlassung“ der 
Ort der Niederlassung ei-
nes Unternehmens oder 
einer Unternehmensgrup-
pe in der Union – wobei es 
sich um den für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbei-
ter handeln kann –, an dem 
die Grundsatzentscheidun-
gen hinsichtlich der Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten getroffen 
werden. Unter anderem 
können die folgenden ob-
jektiven Kriterien in Be-
tracht gezogen werden: 
der Standort des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder die Hauptver-
waltung des Auftragsver-
arbeiters, der Standort 
derjenigen Einheit in einer 
Unternehmensgruppe, die 
im Hinblick auf Leitungs-
funktionen und administ-
rative Zuständigkeiten am 
besten in der Lage ist, die 
Vorschriften dieser Ver-
ordnung anzuwenden und 
durchzusetzen, der Stand-

(13) "Hauptniederlassung" 

 - im Falle eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen mit 
Niederlassungen in mehr als 
einem Mitgliedstaat den Ort 
seiner Hauptverwaltung in der 
Union, es sei denn, die Ent-
scheidungen hinsichtlich der 
Zwecke (...) und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten werden in einer 
anderen Niederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in der Union getrof-
fen und diese Niederlassung 
ist befugt, diese Entscheidun-
gen umsetzen zu lassen; in 
diesem Fall gilt die Niederlas-
sung, die derartige Entschei-
dungen trifft, als Hauptnieder-
lassung; 

 - im Falle eines Auftragsver-
arbeiters mit Niederlassungen 
in mehr als einem Mitglied-
staat den Ort seiner Haupt-
verwaltung in der Union und, 
sofern der Auftragsverarbeiter 
keine Hauptverwaltung in der 
Union hat, die Niederlassung 
des Auftragsverarbeiters in 
der Union, in der die Verarbei-

(13) 'main establishment' me-
ans: 
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 ort, an dem effektive und 
tatsächliche Management-
tätigkeiten ausgeübt wer-
den und die Datenverar-
beitung im Rahmen fester 
Einrichtungen festgelegt 
wird. 

tungstätigkeiten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Nieder-
lassung eines Auftragsverar-
beiters hauptsächlich stattfin-
den, soweit der Auftragsver-
arbeiter spezifischen Pflichten 
aus dieser Verordnung unter-
liegt; 

   (a) as regards a controller with 
establishments in more than 
one Member State, the place 
of its central administration in 
the Union, unless the deci-
sions on the purposes and 
means of the processing of 
personal data are taken in an-
other establishment of the 
controller in the Union and the 
latter establishment has the 
power to have such decisions 
implemented, in this case the 
establishment having taken 
such decisions shall be con-
sidered as the main estab-
lishment;.  

 

   (b) as regards a processor with 
establishments in more than 
one Member State, the place 
of its central administration in 
the Union, and, if the proces-
sor has no central administra-
tion in the Union, the estab-
lishment of the processor in 
the Union where the main pro-
cessing activities in the con-
text of the activities of an es-
tablishment of the processor 
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 take place to the extent that 
the processor is subject to 
specific obligations under this 
Regulation; 

14. „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche 
oder juristische Person, die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausdrück-
lich bestellt wurde und in 
Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegen-
den Verpflichtungen an sei-
ner Stelle handelt und ge-
genüber den Aufsichtsbe-
hörden oder sonstigen Stel-
len in der Union als An-
sprechpartner fungiert;  

14. „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche 
oder juristische Person, die 
von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen aus-
drücklich bestellt wurde und 
ihn in Bezug auf die ihm 
nach dieser Verordnung ob-
liegenden Verpflichtungen 
vertritt; 

(14) "Vertreter" jede in der Union 
niedergelassene natürliche 
oder juristische Person, die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen (...) schrift-
lich gemäß Artikel 25 bestellt 
wurde und den für die Verar-
beitung Verantwortlichen in 
Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegen-
den Pflichten (...) vertritt; 

(14) 'representative' means any 
natural or legal person estab-
lished in the Union who, des-
ignated by the controller or 
processor in writing pursuant 
to Article 25, represents the 
controller or processor, with 
regard to their respective obli-
gations under this Regulation; 

 

15. „Unternehmen“ jedes Gebil-
de, das eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, unabhängig 
von seiner Rechtsform, das 
heißt vor allem natürliche 
und juristische Personen 
sowie Personengesellschaf-
ten oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaft-
lichen Tätigkeit nachgehen; 

15. „Unternehmen“ jedes Gebil-
de, das eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, unabhängig 
von seiner Rechtsform, das 
heißt vor allem natürliche 
und juristische Personen 
sowie Personengesellschaf-
ten oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaft-
lichen Tätigkeit nachgehen; 

(15) "Unternehmen" jede natürli-
che und juristische Person, 
die eine wirtschaftliche Tätig-
keit ausübt, unabhängig von 
ihrer Rechtsform, (...) ein-
schließlich Personengesell-
schaften oder Vereinigungen, 
die regelmäßig einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachge-
hen; 

(15) 'enterprise' means any natu-
ral or legal person engaged in 
an economic activity, irrespec-
tive of its legal form, including 
partnerships or associations 
regularly engaged in an eco-
nomic activity; 

 

16. „Unternehmensgruppe“ eine 
Gruppe, die aus einem herr-
schenden Unternehmen und 
den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht; 

16. „Unternehmensgruppe“ eine 
Gruppe, die aus einem herr-
schenden Unternehmen und 
den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht; 

(16) "Unternehmensgruppe" eine 
Gruppe, die aus einem herr-
schenden Unternehmen und 
den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht; 

(16) 'group of undertakings' 
means a controlling undertak-
ing and its controlled under-
takings; 

 

17. „verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzregelun-
gen“ Maßnahmen zum 

17. „verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzre-
gelungen“ Maßnahmen zum 

(17) "verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzvorschrif-
ten" Maßnahmen zum Schutz 

(17) 'binding corporate rules' 
means personal data protec-
tion policies which are ad-
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 Schutz personenbezogener 
Daten, zu deren Einhaltung 
sich ein im Hoheitsgebiet ei-
nes EU-Mitgliedstaats nie-
dergelassener für die Verar-
beitung Verantwortlicher o-
der Auftragsverarbeiter für 
Datenübermittlungen oder 
eine Kategorie von Daten-
übermittlungen personenbe-
zogener Daten an einen für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auftragsver-
arbeiter derselben Unter-
nehmensgruppe in einem 
oder mehreren Drittländern 
verpflichtet; 

Schutz personenbezogener 
Daten, zu deren Einhaltung 
sich ein im Hoheitsgebiet ei-
nes EU-Mitgliedstaats nie-
dergelassener für die Verar-
beitung Verantwortlicher o-
der Auftragsverarbeiter für 
Datenübermittlungen oder 
eine Kategorie von Daten-
übermittlungen personenbe-
zogener Daten an einen für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbei-
ter derselben Unterneh-
mensgruppe in einem oder 
mehreren Drittländern ver-
pflichtet; 

personenbezogener Daten, zu 
deren Einhaltung sich ein im 
Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats der Union niedergelas-
sener für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder Auf-
tragsverarbeiter für Daten-
übermittlungen oder eine Ka-
tegorie von Datenübermittlun-
gen personenbezogener Da-
ten an einen für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter derselben 
Unternehmensgruppe oder 
derselben Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemeinsa-
me Wirtschaftstätigkeit ausü-
ben, in einem oder mehreren 
Drittländern verpflichtet; 

hered to by a controller or pro-
cessor established on the ter-
ritory of a Member State of the 
Union for transfers or a set of 
transfers of personal data to a 
controller or processor in one 
or more third countries within 
a group of undertakings or 
group of enterprises engaged 
in a joint economic activity; 

18. „Kind“ jede Person bis zur 
Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres; 

18. „Kind“ jede Person bis zur 
Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres; 

(18) (…) (18) (…)  

19. „Aufsichtsbehörde“ eine von 
einem Mitgliedstaat nach 
Maßgabe von Artikel 46 ein-
gerichtete staatliche Stelle. 

19. „Aufsichtsbehörde“ eine von 
einem Mitgliedstaat nach 
Maßgabe von Artikel 46 ein-
gerichtete staatliche Stelle. 

(19) "Aufsichtsbehörde" eine von 
einem Mitgliedstaat gemäß 
Artikel 46 eingerichtete unab-
hängige staatliche Stelle; 

(19) 'supervisory authority' means 
an independent public authori-
ty which is established by a 
Member State pursuant to Ar-
ticle 46; 

 

  (19a) "betroffene Aufsichtsbehör-
de": 

 eine Aufsichtsbehörde, die 
von der Verarbeitung betrof-
fen ist, weil 

a) der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter im Hoheits-

(19a) 'supervisory authority con-
cerned' means a supervisory 
authority which is concerned 
by the processing, because: 

(a) the controller or processor is 
established on the territory of 
the Member State of that su-
pervisory authority; 
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 gebiet des Mitgliedstaats die-
ser Aufsichtsbehörde nieder-
gelassen ist, 

b) diese Verarbeitung erhebliche 
Auswirkungen auf betroffene 
Personen mit Wohnsitz in die-
sem Mitgliedstaat hat oder 
haben kann oder 

c) die zugrunde liegende Be-
schwerde bei dieser Auf-
sichtsbehörde eingereicht 
wurde. 

(b) data subjects residing in this 
Member State are substantial-
ly affected or likely to be sub-
stantially affected by the pro-
cessing; or 

(c) a complaint has been lodged 
to that supervisory authority. 

  (19b) "grenzüberschreitende Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten" entweder 

(a) eine Verarbeitung, die im 
Rahmen der Tätigkeiten von 
Niederlassungen eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder eines Auftragsverarbei-
ters in der Union in mehr als 
einem Mitgliedstaat erfolgt, 
wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter in mehr als 
einem Mitgliedstaat niederge-
lassen ist, oder 

(b) Auftragsverarbeiters in der 
Union erfolgt, die jedoch er-
hebliche Auswirkungen auf 
betroffene Personen in mehr 
als einem Mitgliedstaat hat 
oder haben kann; 

(c) eine Verarbeitung, die im 
Rahmen der Tätigkeiten einer 

(19b) 'cross-border processing of 
personal data' means either: 

(a) processing which takes place 
in the context of the activities 
of establishments in more than 
one Member State of a con-
troller or a processor in the 
Union and the controller or 
processor is established in 
more than one Member State; 
or 

(b) processing which takes place 
in the context of the activities 
of a single establishment of a 
controller or processor in the 
Union but which substantially 
affects or is likely to substan-
tially affect data subjects in 
more than one Member State. 
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 einzelnen Niederlassung ei-
nes für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder eines 

  (19c) "relevanter und begründeter 
Einspruch" 

 einen Einspruch im Hinblick 
darauf, ob ein Verstoß gegen 
diese Verordnung vorliegt o-
der nicht oder ob gegebenen-
falls die beabsichtigte Maß-
nahme gegen den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter 
im Einklang mit dieser Ver-
ordnung steht. Aus dem Ein-
spruch muss die Tragweite 
der Risiken, die von dem Be-
schlussentwurf in Bezug auf 
die Grundrechte 
und -freiheiten der betroffenen 
Personen und gegebenenfalls 
den freien Verkehr personen-
bezogener Daten ausgehen, 
klar hervorgehen; 

(19c) 'relevant and reasoned ob-
jection' means: 

 an objection as to whether 
there is an infringement of this 
Regulation or not, or, as the 
case may be, whether the en-
visaged action in relation to 
the controller or processor is 
in conformity with the Regula-
tion. The objection shall clear-
ly demonstrate the signifi-
cance of the risks posed by 
the draft decision as regards 
the fundamental rights and 
freedoms of data subjects and 
where applicable, the free flow 
of personal data within the Un-
ion; 

 

  (20) "Dienst der Informationsge-
sellschaft" eine Dienstleistung 
im Sinne des Artikels 1 Num-
mer 2 der Richtlinie 98/34/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juni 
1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vor-
schriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informati-
onsgesellschaft; 

(20) 'Information Society service' 
means any service as defined 
by Article 1 (2) of Directive 
98/34/EC of the European 
Parliament and of the Council 
of 22 June 1998 laying down a 
procedure for the provision of 
information in the field of tech-
nical standards and regula-
tions and of rules on Infor-
mation Society services; 
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  (21) "internationale Organisation" 
eine völkerrechtliche Organi-
sation und ihre nachgeordne-
ten Stellen oder jede sonstige 
Einrichtung, die durch eine 
zwischen zwei oder mehr 
Ländern geschlossene Über-
einkunft oder auf der Grund-
lage einer solchen Überein-
kunft geschaffen wurde. 

(21) 'international organisation' 
means an organisation and its 
subordinate bodies governed 
by public international law or 
any other body which is set up 
by, or on the basis of, an 
agreement between two or 
more countries. 

 

   
 

 

KAPITEL II 

GRUNDSÄTZE 

  CHAPTER II 

PRINCIPLES 

 

   
 

 

Artikel 5  
Grundsätze in Bezug auf 

die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten 

Artikel 5  
Grundsätze für die Verar-
beitung personenbezoge-

ner Daten 

 Article 5  
Principles relating to personal 

data processing 

 

1. Personenbezogene Daten 
müssen 

1. Personenbezogene Daten 
müssen 

1. Personenbezogene Daten 
müssen 

1. Personal data must be: 2.  

a) auf rechtmäßige Weise, 
nach dem Grundsatz von 
Treu und Glauben und in ei-
ner für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden;  

a) auf rechtmäßige Weise, 
nach dem Grundsatz von 
Treu und Glauben und in ei-
ner für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden (Recht-
mäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, 
Transparenz); 

(a) auf rechtmäßige Weise, nach 
dem Grundsatz von Treu und 
Glauben und in einer für die 
betroffene Person nachvoll-
ziehbaren Weise verarbeitet 
werden; 

(a) processed lawfully, fairly and 
in a transparent manner in re-
lation to the data subject (“law-
fulness, fairness and trans-
parency”); 

 

b) für genau festgelegte, ein-
deutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit die-
sen Zwecken nicht zu ver-
einbarenden Weise weiter-

b) für genau festgelegte, ein-
deutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden 
und dürfen nicht in einer mit 
diesen Zwecken nicht zu 
vereinbarenden Weise wei-

(b) für genau festgelegte, eindeu-
tige und rechtmäßige Zwecke 
erhoben werden und dürfen 
nicht in einer mit diesen Zwe-
cken nicht zu vereinbarenden 
Weise weiterverarbeitet wer-

(b) collected for specified, explicit 
and legitimate purposes and 
not further processed in a way 
incompatible with those pur-
poses; further processing of 
personal data for archiving 
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 verarbeitet werden; terverarbeitet werden 
(Zweckbindung); 

den; eine Weiterverarbeitung 
für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke oder 
für wissenschaftliche, statisti-
sche oder historische Zwecke 
gilt gemäß Artikel 83 nicht als 
unvereinbar mit den ursprüng-
lichen Zwecken; 

purposes in the public interest, 
or scientific and historical 
research purposes or statisti-
cal purposes shall, in accord-
ance with Article 83(1), not be 
considered incompatible with 
the initial purposes; (“purpose 
limitation”); 

c) dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sowie 
auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwen-
dige Mindestmaß beschränkt 
sein; sie dürfen nur verarbei-
tet werden, wenn und solan-
ge die Zwecke der Ver-
arbeitung nicht durch die 
Verarbeitung von anderen 
als personenbezogenen Da-
ten erreicht werden können;  

c) dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sowie 
auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwen-
dige Mindestmaß beschränkt 
sein; sie dürfen nur verarbei-
tet werden, wenn und solan-
ge die Zwecke der Verarbei-
tung nicht durch die Verar-
beitung von anderen als 
personenbezogenen Daten 
erreicht werden können (Da-
tenminimierung); 

(c) dem Verarbeitungszweck ent-
sprechen, sachlich relevant 
und in Bezug auf die Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden, 
verhältnismäßig sein (...); 

(c) adequate, relevant and limited 
to what is necessary in rela-
tion to the purposes for which 
they are processed (“data min-
imisation”); 

 

d) sachlich richtig und auf dem 
neuesten Stand sein; dabei 
sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, da-
mit personenbezogene Da-
ten, die im Hinblick auf die 
Zwecke ihrer Verarbeitung 
unzutreffend sind, unverzüg-
lich gelöscht oder berichtigt 
werden;  

d) sachlich richtig und, wenn 
nötig, auf dem neuesten 
Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen 
zu treffen, damit personen-
bezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer 
Verarbeitung unzutreffend 
sind, unverzüglich gelöscht 
oder berichtigt werden 
(Richtigkeit); 

(d) sachlich richtig und erforderli-
chenfalls auf dem neuesten 
Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen 
zu treffen, damit personenbe-
zogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbei-
tung unzutreffend sind, unver-
züglich gelöscht oder berich-
tigt werden; 

(d) accurate and, where neces-
sary, kept up to date; every 
reasonable step must be tak-
en to ensure that personal da-
ta that are inaccurate, having 
regard to the purposes for 
which they are processed, are 
erased or rectified without de-
lay (“accuracy”); 

 

e) in einer Form gespeichert 
werden, die die Identifizie-
rung der betroffenen Perso-
nen ermöglicht, jedoch 

e) in einer Form gespeichert 
werden, die die direkte oder 
indirekte Identifizierung der 
betroffenen Personen er-

(e) in einer Form gespeichert 
werden, die die Identifizierung 
der betroffenen Personen er-
möglicht, jedoch höchstens so 

(e) kept in a form which permits 
identification of data subjects 
for no longer than is neces-
sary for the purposes for 
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 höchstens so lange, wie es 
für die Realisierung der 
Zwecke, für die sie verarbei-
tet werden, erforderlich ist; 
personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert 
werden, wenn die Daten 
ausschließlich zu histori-
schen oder statistischen 
Zwecken oder für wissen-
schaftliche Forschungszwe-
cke im Einklang mit den Vor-
schriften und Modalitäten 
des Artikels 83 verarbeitet 
werden und die Notwendig-
keit ihrer weiteren Speiche-
rung in regelmäßigen Ab-
ständen überprüft wird; 

möglicht, jedoch höchstens 
so lange, wie es für die Rea-
lisierung der Zwecke, für die 
sie verarbeitet werden, er-
forderlich ist; personenbezo-
gene Daten dürfen länger 
gespeichert werden, wenn 
die Daten ausschließlich zu 
historischen oder statisti-
schen Zwecken oder für 
wissenschaftliche For-
schungszwecke oder Ar-
chivzwecke im Einklang mit 
den Vorschriften und Modali-
täten der Artikel 83 und 
83a verarbeitet werden und 
die Notwendigkeit ihrer wei-
teren Speicherung in regel-
mäßigen Abständen über-
prüft wird und angemesse-
ne technische und organi-
satorische Maßnahmen 
ergriffen werden, um den 
Zugang zu den Daten le-
diglich auf diese Zwecke 
zu begrenzen (Speicher-
minimierung); 

lange, wie es für die Realisie-
rung der Zwecke, für die sie 
verarbeitet werden, erforder-
lich ist (…); personenbezoge-
ne Daten dürfen länger ge-
speichert werden, wenn die 
Daten vorbehaltlich der 
Durchführung angemessener 
technischer und organisatori-
scher Maßnahmen, die von 
der Verordnung zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person gefordert 
werden, für im öffentlichen In-
teresse liegende Archivzwe-
cke oder für wissenschaftli-
che, statistische oder histori-
sche Zwecke (...) gemäß Arti-
kel 83 verarbeitet werden (...); 

which the personal data are 
processed; personal data may 
be stored for longer periods 
insofar as the data will be pro-
cessed solely for archiving 
purposes in the public interest, 
or scientific and historical 
research purposes or  statisti-
cal purposes in accordance 
with Article 83(1) subject to 
implementation of the appro-
priate technical and organisa-
tional measures required by 
the Regulation in order to 
safeguard the rights and free-
doms of the data subject 
(“storage limitation”); 

 ea) in einer Weise verarbeitet 
werden, die es den be-
troffenen Personen er-
laubt, wirksam ihre Rechte 
wahrzunehmen (Wirksam-
keit); 

   

 eb) in einer Weise verarbeitet 
werden, die vor unbefugter 
oder unrechtmäßiger Ver-
arbeitung und vor zufälli-

 (eb) processed in a way that 
ensures appropriate security 
of the personal data, including 
protection  against unauthor-

 



 

243 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 gem Verlust, zufälliger 
Zerstörung oder Schädi-
gung durch geeignete 
technische und organisa-
torische Maßnahmen 
schützt (Integrität); 

ised or unlawful processing 
and against accidental loss, 
destruction or damage, using 
appropriate technical or organ-
isational measures (“integrity 
and confidentiality”); 

  (ee) so verarbeitet werden, 
dass eine angemessene Si-
cherheit der personenbezo-
genen Daten gewährleistet ist; 

(ee) (…)  

f) unter der Gesamtverantwor-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet 
werden, der dafür haftet, 
dass bei jedem Verarbei-
tungsvorgang die Vorschrif-
ten dieser Verordnung ein-
gehalten werden, und der 
den Nachweis hierfür erbrin-
gen muss. 

 

f) unter der Verantwortung 
und Haftung des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen verarbeitet werden, der 
dafür zu sorgen hat, dass 
die Vorschriften dieser Ver-
ordnung eingehalten wer-
den, und in der Lage sein 
muss, den Nachweis hierfür 
zu erbringen (Rechen-
schaftspflicht). 

 (f) (…)  

  2. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche ist für die Einhaltung des 
Absatzes 1 verantwortlich. 

2. The controller shall be re-
sponsible for and be able to 
demonstrate compliance with 
paragraph 1 (“accountability”). 

 

   
 

 

Artikel 6  
Rechtmäßigkeit der Verar-

beitung 

  Article 6  
Lawfulness of processing 

 

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist nur 
rechtmäßig, wenn mindes-
tens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist:  

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist nur 
rechtmäßig, wenn mindes-
tens eine der nachstehen-
den Bedingungen erfüllt ist: 

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist nur 
rechtmäßig, wenn mindestens 
eine der nachstehenden Be-
dingungen erfüllt ist: 

1. Processing of personal data 
shall be lawful only if and to 
the extent that at least one of 
the following applies: 
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a) Die betroffene Person hat ih-
re Einwilligung zu der Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere ge-
nau festgelegte Zwecke ge-
geben.  

a) Die betroffene Person hat ih-
re Einwilligung zu der Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere ge-
nau festgelegte Zwecke ge-
geben.  

(a) Die betroffene Person hat ihre 
unmissverständliche Einwilli-
gung zu der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten für einen oder 
mehrere genau festgelegte 
Zwecke gegeben; 

(a) the data subject has given 
consent to the processing of 
their personal data for one or 
more specific purposes; 

 

b) Die Verarbeitung ist für die 
Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erfor-
derlich oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maß-
nahmen, die auf Antrag der 
betroffenen Person erfolgen.  

b) Die Verarbeitung ist für die 
Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erfor-
derlich oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maß-
nahmen, die auf Antrag der 
betroffenen Person erfolgen.  

(b) die Verarbeitung ist für die Er-
füllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich, die auf 
Antrag der betroffenen Person 
erfolgen; 

(b) processing is necessary for 
the performance of a contract 
to which the data subject is 
party or in order to take steps 
at the request of the data sub-
ject prior to entering into a 
contract; 

 

c) Die Verarbeitung ist zur Er-
füllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich, 
der der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfül-
lung einer gesetzlichen Ver-
pflichtung erforderlich, der 
der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt.  

(c) die Verarbeitung ist zur Erfül-
lung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich, der der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche unterliegt; 

(c) processing is necessary for 
compliance with a legal obliga-
tion to which the controller is 
subject; 

 

d) Die Verarbeitung ist nötig, 
um lebenswichtige Interes-
sen der betroffenen Person 
zu schützen.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, 
um lebenswichtige Interes-
sen der betroffenen Person 
zu schützen.  

(d) die Verarbeitung ist nötig, um 
lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person oder einer 
anderen Person zu schützen; 

(d) processing is necessary in or-
der to protect the vital inter-
ests of the data subject or of 
another natural person; 

 

e) Die Verarbeitung ist für die 
Wahrnehmung einer Aufga-
be erforderlich, die im öffent-
lichen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Ge-
walt erfolgt und die dem für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen übertragen wurde.  

e) Die Verarbeitung ist für die 
Wahrnehmung einer Aufga-
be erforderlich, die im öffent-
lichen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Ge-
walt erfolgt und die dem für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen übertragen wurde. 

(e) die Verarbeitung ist für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt, die dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
übertragen wurde; 

(e) processing is necessary for 
the performance of a task car-
ried out in the public interest 
or in the exercise of official au-
thority vested in the controller; 

 

f) Die Verarbeitung ist zur 
Wahrung der berechtigten 
Interessen des für die Verar-

f) Die Verarbeitung ist zur Wah-
rung der berechtigten Inte-
ressen des für die Verarbei-

(f) die Verarbeitung ist zur Wah-
rung der berechtigten Interes-
sen des für die Verarbeitung 

(f) processing is necessary for 
the purposes of the legitimate 
interests pursued by the con-

 



 

245 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 beitung Verantwortlichen er-
forderlich, sofern nicht die In-
teressen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwie-
gen, insbesondere dann, 
wenn es sich bei der be-
troffenen Person um ein 
Kind handelt. Dieser gilt 
nicht für die von Behörden in 
Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbei-
tung. 

tung Verantwortlichen – o-
der, im Fall der Weiterga-
be, der berechtigten Inte-
ressen eines Dritten, an 
den die Daten weitergege-
ben wurden – , die die be-
rechtigten Erwartungen 
der betroffenen Person, 
die auf ihrem Verhältnis zu 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen beruhen, 
erfüllen, erforderlich, sofern 
nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Per-
son, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen. Dieser gilt 
nicht für die von Behörden in 
Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbei-
tung. 

Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern 
nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbe-
zogener Daten erfordern, 
überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der 
betroffenen Person um ein 
Kind handelt. (…) . 

troller or by a third party, ex-
cept where such interests are 
overridden by the interests or 
fundamental rights and free-
doms of the data subject 
which require protection of 
personal data, in particular 
where the data subject is a 
child. This shall not apply to 
processing carried out by pub-
lic authorities in the perfor-
mance of their tasks. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten zu historischen 
oder statistischen Zwecken 
oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke unter-
liegt den Bedingungen und 
Garantien des Artikels 83. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten zu historischen 
oder statistischen Zwecken 
oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke unter-
liegt den Bedingungen und 
Garantien des Artikels 83. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten für im öffentlichen 
Interesse liegende 
Archivzwecke oder für histori-
sche, statistische oder wis-
senschaftliche Zwecke unter-
liegt auch den Bedingungen 
und Garantien des Artikels 83. 

2. (…)  

   2a. (new) Member States may 
maintain or introduce more 
specific provisions to adapt 
the application of the rules of 
this Regulation with regard to 
the processing of personal 
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 data for compliance with 
Article 6(1)(c) and (e) by 
determining more precisely 
specific requirements for the 
processing and other 
measures to ensure lawful and 
fair processing including for 
other specific processing 
situations as provided for in 
Chapter IX. 

3. Die Verarbeitungen gemäß 
Absatz 1 Buchstaben c und 
e müssen eine Rechtsgrund-
lage haben im  

3. Die Verarbeitungen gemäß 
Absatz 1 Buchstaben c und 
e müssen eine Rechtsgrund-
lage haben im 

3. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitungen gemäß Ab-
satz 1 Buchstaben c und e 
muss festgelegt werden im 
Einklang mit 

3. The basis for the processing 
referred to in point (c) and (e) 
of paragraph 1 must be laid 
down by:  

 

a) Unionsrecht oder  a) Unionsrecht oder  (a) dem Unionsrecht oder (a) Union law, or  

b) Recht des Mitgliedstaats, 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt.  

b) Recht des Mitgliedstaats, 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt. 

(b) dem nationalen Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt. 

(b) Member State law to which 
the controller is subject. 

 

 Die einzelstaatliche Rege-
lung muss ein im öffentlichen 
Interesse liegendes Ziel ver-
folgen oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten Dritter 
erforderlich sein, den We-
sensgehalt des Rechts auf 
den Schutz personenbezo-
gener Daten wahren und in 
einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem mit der Ver-
arbeitung verfolgten legiti-
men Zweck stehen. 

 Die einzelstaatliche Rege-
lung muss ein im öffent-
lichen Interesse liegendes 
Ziel verfolgen oder zum 
Schutz der Rechte und Frei-
heiten Dritter erforderlich 
sein, den Wesensgehalt des 
Rechts auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten wah-
ren und in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem mit 
der Verarbeitung verfolgten 
legitimen Zweck stehen. Im 
Rahmen dieser Verord-
nung können im Recht der 
Mitgliedstaaten Einzelhei-

 Der Zweck der Verarbeitung 
muss in dieser Rechtsgrund-
lage festgelegt oder hinsicht-
lich der Verarbeitung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe e für die 
Erfüllung einer Aufgabe erfor-
derlich sein, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
übertragen wurde. Diese 
Rechtsgrundlage kann spezi-
fische Bestimmungen zur An-
passung der Anwendung der 
Vorschriften dieser Verord-

 The purpose of the processing 
shall be determined in this 
legal basis or as regards the 
processing referred to in point 
(e) of paragraph 1, be 
necessary for the performance 
of a task carried out in the 
public interest or in the 
exercise of official authority 
vested in the controller. This 
legal basis may contain 
specific provisions to adapt 
the application of rules of this 
Regulation, inter alia the 
general conditions governing 
the lawfulness of data 
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 ten der Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung, insbe-
sondere zu den für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen, zur Zweckbestim-
mung der Verarbeitung 
und Zweckbindung, zur 
Art der Daten und zu den 
betroffenen Personen, zu 
Verarbeitungsvorgängen 
und -verfahren, zu Emp-
fängern sowie zur Spei-
cherdauer geregelt wer-
den. 

nung enthalten, unter ande-
rem Bestimmungen darüber, 
welche allgemeinen Bedin-
gungen für die Regelung der 
Rechtmäßigkeit der Daten-
verarbeitung durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
gelten, welche Arten von Da-
ten verarbeitet werden, wel-
che Personen betroffen sind, 
an welche Einrichtungen und 
für welche Zwecke die Daten 
weitergegeben werden dürfen, 
wie lange sie gespeichert 
werden dürfen und welche 
Verarbeitungsvorgänge 
und -verfahren angewandt 
werden dürfen, einschließlich 
Maßnahmen zur Gewährleis-
tung einer Verarbeitung nach 
Recht und Gesetz, unter an-
derem für sonstige spezifische 
Verarbeitungssituationen ge-
mäß Kapitel IX. 

processing by the controller, 
the type of data which are 
subject to the processing, the 
data subjects concerned; the 
entities to, and the purposes 
for which the data may be 
disclosed; the purpose 
limitation; storage periods and 
processing operations and 
processing procedures, 
including measures to ensure 
lawful and fair processing, 
including for other specific 
processing situations as 
provided for in Chapter IX. 
The Union law or the Member 
State law must meet an 
objective of public interest and 
be proportionate to the 
legitimate aim pursued.  

  3a. Um sich in Fällen, in denen 
die betroffene Person keine 
Einwilligung erteilt hat, zu ver-
gewissern, ob ein Zweck der 
Weiterverarbeitung (...) mit 
demjenigen vereinbar ist, zu 
dem die Daten ursprünglich 
erhoben wurden, berücksich-
tigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unter ande-
rem 

3a. Where the processing for 
another purpose than the one 
for which the data have been 
collected is not based on the 
data subject’s consent or on a 
Union or Member State law 
which constitutes a necessary 
and proportionate measure in 
a democratic society to 
safeguard the objectives 
referred to in points (aa) to (g) 
of Article 21(1), the controller 
shall, in order to ascertain 
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 whether processing for 
another purpose is compatible 
with the purpose for which the 
data are initially collected, take 
into account, inter alia: 

  (a) jede Verbindung zwischen 
den Zwecken, für die die Da-
ten erhoben wurden, und den 
Zwecken der beabsichtigten 
Weiterverarbeitung, 

(a) any link between the purposes 
for which the data have been 
collected and the purposes of 
the intended further pro-
cessing; 

 

  (b) den Zusammenhang, in dem 
die Daten erhoben wurden, 

(b) the context in which the per-
sonal data have been collect-
ed, in particular regarding the 
relationship between data sub-
jects and the controller; 

 

  (c) die Art der personenbezoge-
nen Daten, insbesondere ob 
besondere Datenkategorien 
gemäß Artikel 9 verarbeitet 
werden, 

(c) the nature of the personal da-
ta, in particular whether spe-
cial categories of personal da-
ta are processed, pursuant to 
Article 9 or whether data relat-
ed to criminal convictions and 
offences are processed, pur-
suant to Article 9a; 

 

  (d) die möglichen Folgen der be-
absichtigten Weiterverarbei-
tung für die betroffenen Per-
sonen, 

(d) the possible consequences of 
the intended further pro-
cessing for data subjects; 

 

  (e) das Vorhandensein angemes-
sener Garantien. 

(e) the existence of appropriate 
safeguards, which may in-
clude encryption or pseudon-
ymisation.  

 

4. Ist der Zweck der Weiterver-
arbeitung mit dem Zweck, für 
den die personenbezogenen 

 4. Wenn der Zweck der Weiter-
verarbeitung mit dem Zweck, 
für den die personenbezoge-

4. (…)  
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 Daten erhoben wurden, nicht 
vereinbar, muss auf die Ver-
arbeitung mindestens einer 
der in Absatz 1 Buchstaben 
a bis e genannten Gründe 
zutreffen. Dies gilt insbeson-
dere bei Änderungen von 
Geschäfts- und allgemeinen 
Vertragsbedingungen.  

nen Daten von demselben für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen erhoben wurden, nicht 
vereinbar ist, muss auf die 
Weiterverarbeitung mindes-
tens einer der in Absatz 1 
Buchstaben a bis e genannten 
Gründe zutreffen. Die Weiter-
verarbeitung durch denselben 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen für nicht konforme 
Zwecke aufgrund der berech-
tigten Interessen dieses für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder eines Dritten ist 
rechtmäßig, wenn diese Inte-
ressen die Interessen der be-
troffenen Person überwiegen. 

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe f für verschiede-
ne Bereiche und Verarbei-
tungssituationen einschließ-
lich Situationen, die die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten von Kindern be-
treffen, näher zu regeln.  

 5. (…) 5. (…)  

   
 

 

Artikel 7  
Einwilligung 

  Article 7  
Conditions for consent 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche trägt die 
Beweislast dafür, dass die 

1. Im Fall der Verarbeitung 
auf Grundlage einer Ein-
willigung trägt der für die 

1. In den Fällen, in denen Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
zur Anwendung kommt, muss 

1. Where processing is based on 
consent, the controller shall be 
able to demonstrate that con-
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 betroffene Person ihre Ein-
willigung zur Verarbeitung ih-
rer personenbezogenen Da-
ten für eindeutig festgelegte 
Zwecke erteilt hat. 

Verarbeitung Verantwortli-
che die Beweislast dafür, 
dass die betroffene Person 
ihre Einwilligung zur Verar-
beitung ihrer personenbezo-
genen Daten für eindeutig 
festgelegte Zwecke erteilt 
hat. 

der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche nachweisen kön-
nen, dass die betroffene Per-
son ihre unmissverständliche 
Einwilligung erteilt hat. 

sent was given by the data 
subject to the processing of 
their personal data. 

  1a. In den Fällen, in denen Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
zur Anwendung kommt, muss 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche nachweisen kön-
nen, dass die betroffene Per-
son ihre ausdrückliche Einwil-
ligung erteilt hat. 

1a. (…)  

2. Soll die Einwilligung durch 
eine schriftliche Erklärung 
erfolgen, die noch einen an-
deren Sachverhalt betrifft, 
muss das Erfordernis der 
Einwilligung äußerlich er-
kennbar von dem anderen 
Sachverhalt getrennt wer-
den.  

2. Soll die Einwilligung durch 
eine schriftliche Erklärung 
erfolgen, die noch einen an-
deren Sachverhalt betrifft, 
muss das Erfordernis der 
Einwilligung äußerlich klar 
erkennbar von dem anderen 
Sachverhalt getrennt wer-
den. Bestimmungen über 
die Einwilligung der be-
troffenen Person, die diese 
Verordnung teilweise ver-
letzen, sind in vollem Um-
fang nichtig. 

2. Soll die Einwilligung durch ei-
ne schriftliche Erklärung erfol-
gen, die noch andere Sach-
verhalte betrifft, so muss das 
Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer kla-
ren und einfachen Sprache so 
erfolgen, dass es (...) von den 
anderen Sachverhalten klar 
zu unterscheiden ist. 

2. If the data subject's consent is 
given in the context of a writ-
ten declaration which also 
concerns other matters, the 
request for consent must be 
presented in a manner which 
is clearly distinguishable from 
the other matters, in an intelli-
gible and easily accessible 
form, using clear and plain 
language. Any part of the dec-
laration which constitutes an 
infringement of this Regulation 
that the data subject has given 
consent to shall not be bind-
ing. 

 

3. Die betroffene Person hat 
das Recht, ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Ein-

3. Unbeschadet anderer 
Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung hat die be-
troffene Person das Recht, 

3. Die betroffene Person hat das 
Recht, ihre Einwilligung jeder-
zeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird 

3. The data subject shall have 
the right to withdraw his or her 
consent at any time. The with-
drawal of consent shall not af-
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 willigung wird die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Wider-
ruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt.  

ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Wi-
derruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt. Der 
Widerruf der Einwilligung 
muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung 
sein. Die betroffene Per-
son wird von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen informiert, wenn der 
Widerruf der Einwilligung 
zu einer Einstellung der 
erbrachten Dienstleistun-
gen oder der Beendigung 
der Beziehungen zu dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen führen kann. 

die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt. Die be-
troffene Person wird vor Ab-
gabe der Einwilligung hiervon 
in Kenntnis gesetzt. 

fect the lawfulness of pro-
cessing based on consent be-
fore its withdrawal. Prior to 
giving consent, the data sub-
ject shall be informed thereof. 
It shall be as easy to withdraw 
consent as to give it. 

4. Die Einwilligung bietet keine 
Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung, wenn zwi-
schen der Position der be-
troffenen Person und des für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen ein erhebliches Un-
gleichgewicht besteht.  

4. Die Einwilligung ist zweck-
gebunden und wird un-
wirksam, wenn der Zweck 
nicht mehr gegeben ist 
oder die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten 
zur Erreichung des 
Zwecks, für den die Daten 
ursprünglich erhoben 
wurden, nicht mehr erfor-
derlich ist. Die Erfüllung 
eines Vertrages oder die 
Erbringung einer Dienst-
leistung darf nicht von der 
Einwilligung in eine Verar-
beitung von Daten abhän-

4. (…) 4. When assessing whether con-
sent is freely given, utmost 
account shall be taken of the 
fact whether, among others, 
the performance of a contract, 
including the provision of a 
service, is made conditional 
on the consent to the pro-
cessing of data that is not 
necessary for the performance 
of this contract. 
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 gig gemacht werden, die 
für die Erfüllung des Ver-
trages oder die Erbringung 
der Dienstleistung nicht im 
Sinne von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe b erforderlich 
ist. 

   
 

 

Artikel 8 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten eines Kin-

des 

  Article 8 
Conditions applicable to 

child's consent in relation to 
information society services 

 

1. Für die Zwecke dieser Ver-
ordnung ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
eines Kindes bis zum vollen-
deten dreizehnten Lebens-
jahr, dem direkt Dienste der 
Informationsgesellschaft an-
geboten werden, nur recht-
mäßig, wenn und insoweit 
die Einwilligung hierzu durch 
die Eltern oder den Vormund 
des Kindes oder mit deren 
Zustimmung erteilt wird. Der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vor-
handenen Technologie an-
gemessene Anstrengungen, 
um eine nachprüfbare Ein-
willigung zu erhalten.  

1. Für die Zwecke dieser Ver-
ordnung ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
eines Kindes bis zum voll-
endeten dreizehnten Le-
bensjahr, dem direkt Waren 
oder Dienstleistungen an-
geboten werden, nur recht-
mäßig, wenn und insoweit 
die Einwilligung hierzu von 
den Eltern oder Sorgebe-
rechtigten oder mit deren 
Zustimmung erteilt wird. Der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vor-
handenen Technologie an-
gemessene Anstrengungen, 
um diese Einwilligung zu 
überprüfen, ohne eine 
sonst unnötige Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten zu verursachen. 

 

1. In den Fällen, in denen Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
zur Anwendung kommt, ist die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten eines Kindes 
(...), dem direkt Dienste der 
Informationsgesellschaft an-
geboten werden, nur recht-
mäßig, wenn und insoweit 
diese Einwilligung durch den 
Träger der elterlichen Verant-
wortung für das Kind oder mit 
dessen Zustimmung oder in 
Fällen, in denen dies nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten als 
gültig angesehen wird, durch 
das Kind erteilt wird. 

1. Where Article 6 (1)(a) applies, 
in relation to the offering of in-
formation society services di-
rectly to a child, the pro-
cessing of personal data of a 
child below the age of 16 
years, or if provided for by 
Member State law a lower age 
which shall not be below 13 
years, shall only be lawful if 
and to the extent that such 
consent is given or authorised 
by the holder of parental re-
sponsibility over the child. 
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 1a. Informationen, die im Hin-
blick auf die Abgabe einer 
Einwilligung Kindern, El-
tern und Sorgeberechtig-
ten bereitgestellt werden, 
einschließlich solcher 
über die Erhebung und 
Verwendung personenbe-
zogener Daten durch den 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, sollten in ei-
ner eindeutigen und den 
Adressaten angemesse-
nen Sprache abgefasst 
sein. 

1a. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vorhan-
denen Technologie angemes-
sene Anstrengungen, um in 
solchen Fällen nachzuprüfen, 
dass die Einwilligung durch 
den Träger der elterlichen 
Verantwortung für das Kind 
oder mit dessen Zustimmung 
erteilt wurde. 

1a. The controller shall make rea-
sonable efforts to verify in 
such cases that consent is 
given or authorised by the 
holder of parental responsibil-
ity over the child, taking into 
consideration available tech-
nology. 

 

2. Absatz 1 lässt das allgemei-
ne Vertragsrecht der Mit-
gliedstaaten, etwa die Vor-
schriften zur Gültigkeit, zum 
Zustandekommen oder zu 
den Rechtsfolgen eines Ver-
trags mit einem Kind, unbe-
rührt. 

2. Absatz 1 lässt das allgemei-
ne Vertragsrecht der Mit-
gliedstaaten, etwa die Vor-
schriften zur Gültigkeit, zum 
Zustandekommen oder zu 
den Rechtsfolgen eines Ver-
trags mit einem Kind, unbe-
rührt. 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine 
Vertragsrecht der Mitglied-
staaten, etwa die Vorschriften 
zur Gültigkeit, zum Zustande-
kommen oder zu den Rechts-
folgen eines Vertrags mit ei-
nem Kind, unberührt. 

2. Paragraph 1 shall not affect 
the general contract law of 
Member States such as the 
rules on the validity, formation 
or effect of a contract in rela-
tion to a child. 

 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Modalitäten und Anforderun-
gen in Bezug auf die Art der 
Erlangung einer nachprüfba-
ren Einwilligung gemäß Ab-
satz 1 näher zu regeln. Da-
bei zieht die Kommission 
spezifische Maßnahmen für 
Kleinst- und Kleinunterneh-
men sowie mittlere Unter-

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken in Bezug auf die 
Überprüfung der Einwilli-
gung gemäß Absatz 1 nach 
Maßgabe von Artikel 66 zu 
veröffentlichen. 

3. (…) 3. (…)  
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 nehmen in Betracht.  

4. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen für spezielle 
Arten der Erlangung einer 
nachprüfbaren Einwilligung 
gemäß Absatz 1 festlegen. 
Die entsprechenden Durch-
führungsrechtsakte werden 
in Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 
87 Absatz 2 erlassen. 

 4. (…). 4. (…).  

   
 

 

Artikel 9 
Verarbeitung besonderer 
Kategorien von personen-

bezogenen Daten 

Besondere Datenkategorien  Article 9 
Processing of special catego-

ries of personal data 

 

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten, aus denen 
die Rasse oder ethnische 
Herkunft, politische Über-
zeugungen, die Religions- 
oder Glaubenszugehörigkeit 
oder die Zugehörigkeit zu ei-
ner Gewerkschaft hervorge-
hen, sowie von genetischen 
Daten, Daten über die Ge-
sundheit oder das Sexualle-
ben oder Daten über Straf-
urteile oder damit zusam-
menhängende Siche-
rungsmaßregeln ist unter-
sagt.  

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten, aus de-
nen die Rasse oder ethni-
sche Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeu-
gungen, sexuelle Orientie-
rung oder Geschlechtsi-
dentität oder die Mitglied-
schaft und Betätigung in 
einer Gewerkschaft hervor-
gehen, sowie von geneti-
schen oder biometrischen 
Daten, Daten über die Ge-
sundheit oder das Sexualle-
ben oder Daten über ver-
waltungsrechtliche Sank-
tionen, Urteile, Straftaten 
oder mutmaßliche Strafta-
ten, Verurteilungen oder 

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten, aus denen 
die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinun-
gen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen 
oder die Gewerkschaftszuge-
hörigkeit hervorgehen, sowie 
von genetischen Daten und 
Daten über Gesundheit oder 
Sexualleben (...) ist untersagt. 

1. The processing of personal 
data, revealing racial or ethnic 
origin, political opinions, reli-
gious or philosophical beliefs, 
trade-union membership, and 
the processing of genetic data, 
biometric data in order to 
uniquely identify a person or 
data concerning health or sex 
life and sexual orientation 
shall be prohibited. 
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 damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln ist un-
tersagt. 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgen-
den Fällen: 

2. Absatz 1 gilt nicht, wenn 
eines der folgenden Krite-
rien zutrifft: 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgen-
den Fällen (...): 

2. Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: 

 

a) Die betroffene Person hat in 
die Verarbeitung der ge-
nannten personenbezoge-
nen Daten vorbehaltlich der 
in den Artikeln 7 und 8 ge-
nannten Bedingungen ein-
gewilligt, es sei denn, nach 
den Rechtsvorschriften der 
Union oder eines Mitglied-
staats kann das Verbot nach 
Absatz 1 durch die Einwilli-
gung der betroffenen Person 
nicht aufgehoben werden, 
oder 

a) Die betroffene Person hat 
für einen oder mehrere 
spezifische Zwecke in die 
Verarbeitung der genannten 
personenbezogenen Daten 
vorbehaltlich der in den Arti-
keln 7 und 8 genannten Be-
dingungen eingewilligt, es 
sei denn, nach den Rechts-
vorschriften der Union oder 
eines Mitgliedstaats kann 
das Verbot nach Absatz 1 
durch die Einwilligung der 
betroffenen Person nicht 
aufgehoben werden, oder 

(a) Die betroffene Person hat in 
die Verarbeitung der genann-
ten personenbezogenen Da-
ten (...) ausdrücklich eingewil-
ligt, es sei denn, nach den 
Rechtsvorschriften der Union 
oder eines Mitgliedstaats kann 
das Verbot nach Absatz 1 
durch die Einwilligung der be-
troffenen Person nicht aufge-
hoben werden, oder 

(a) the data subject has given ex-
plicit consent to the pro-
cessing of those personal data 
for one or more specified pur-
poses, except where Union 
law or Member State law pro-
vide that the prohibition re-
ferred to in paragraph 1 may 
not be lifted by the data sub-
ject; or 

 

 aa) die Verarbeitung ist erfor-
derlich für die Erfüllung 
eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder 
für die Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen, 
die auf Verlangen der be-
troffenen Person erfolgt; 

   

b) die Verarbeitung ist erforder-
lich, damit der für die Verar-
beitung Verantwortliche sei-
ne ihm aus dem Arbeitsrecht 
erwachsenden Rechte aus-
üben und seinen arbeits-

b) die Verarbeitung ist erforder-
lich, damit der für die Verar-
beitung Verantwortliche sei-
ne ihm aus dem Arbeitsrecht 
erwachsenden Rechte aus-
üben und seinen arbeits-

(b) die Verarbeitung ist erforder-
lich, damit der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
die betroffene Person die ihm 
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht 
und dem Recht der sozialen 

(b) processing is necessary for 
the purposes of carrying out 
the obligations and exercising 
specific rights of the controller 
or of the data subject in the 
field of employment and social 
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 rechtlichen Pflichten nach-
kommen kann, soweit dies 
nach den Vorschriften der 
Union oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das ange-
messene Garantien vorse-
hen muss, zulässig ist, oder 

rechtlichen Pflichten nach-
kommen kann, soweit dies 
nach den Vorschriften der 
Union, dem Recht der Mit-
gliedstaaten, oder Kollek-
tivvereinbarungen, die an-
gemessene Garantien der 
Grundrechte und Interes-
sen der betroffenen Per-
son, wie etwa des Rechts 
auf Nichtdiskriminierung, 
vorbehaltlich der Bedin-
gungen und Garantien des 
Artikels 82, vorsehen, zu-
lässig ist; oder 

Sicherheit und des Sozial-
schutzes erwachsenden 
Rechte ausüben und seinen 
bzw. ihren diesbezüglichen 
Pflichten nachkommen kann, 
soweit dies nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten oder einem Kol-
lektivvertrag nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats, das an-
gemessene Garantien vor-
sieht, zulässig ist, oder 

security and social protection 
law in so far as it is authorised 
by Union law or Member State 
law or a collective agreement 
pursuant to Member State law 
providing for adequate safe-
guards for the fundamental 
rights and the interests of the 
data subject; or 

c) die Verarbeitung ist zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen oder 
einer anderen Person erfor-
derlich und die betroffene 
Person ist aus physischen 
oder rechtlichen Gründen 
außerstande, ihre Einwilli-
gung zu geben, oder 

c) die Verarbeitung ist zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen oder 
einer anderen Person erfor-
derlich und die betroffene 
Person ist aus physischen 
oder rechtlichen Gründen 
außerstande, ihre Einwilli-
gung zu geben, oder 

(c) die Verarbeitung ist zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen oder 
einer anderen Person erfor-
derlich und die betroffene 
Person ist aus physischen 
oder rechtlichen Gründen au-
ßerstande, ihre Einwilligung 
zu geben, oder 

(c) processing is necessary to 
protect the vital interests of the 
data subject or of another per-
son where the data subject is 
physically or legally incapable 
of giving consent; or 

 

d) die Verarbeitung erfolgt auf 
der Grundlage angemesse-
ner Garantien durch eine po-
litisch, philosophisch, religiös 
oder gewerkschaftlich aus-
gerichtete Stiftung, Vereini-
gung oder sonstige Organi-
sation ohne Erwerbszweck 
im Rahmen ihrer rechtmä-
ßigen Tätigkeiten und unter 
der Voraussetzung, dass 
sich die Verarbeitung nur auf 
die Mitglieder oder ehemali-

d) die Verarbeitung erfolgt auf 
der Grundlage angemesse-
ner Garantien durch eine po-
litisch, philosophisch, religiös 
oder gewerkschaftlich aus-
gerichtete Stiftung, Vereini-
gung oder sonstige Organi-
sation ohne Erwerbszweck 
im Rahmen ihrer rechtmäßi-
gen Tätigkeiten und unter 
der Voraussetzung, dass 
sich die Verarbeitung nur auf 
die Mitglieder oder ehemali-

(d) die Verarbeitung erfolgt auf 
der Grundlage angemessener 
Garantien durch eine politisch, 
weltanschaulich, religiös oder 
gewerkschaftlich ausgerichte-
te Stiftung, Vereinigung oder 
sonstige Organisation ohne 
Erwerbszweck im Rahmen ih-
rer rechtmäßigen Tätigkeiten 
und unter der Voraussetzung, 
dass sich die Verarbeitung nur 
auf die Mitglieder oder ehe-
malige Mitglieder der Organi-

(d) processing is carried out in the 
course of its legitimate activi-
ties with appropriate safe-
guards by a foundation, asso-
ciation or any other non-profit-
seeking body with a political, 
philosophical, religious or 
trade-union aim and on condi-
tion that the processing relates 
solely to the members or to 
former members of the body 
or to persons who have regu-
lar contact with it in connection 
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 ge Mitglieder der Organisati-
on oder auf Personen, die im 
Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige 
Kontakte mit ihr unterhalten, 
bezieht und die Daten nicht 
ohne Einwilligung der be-
troffenen Personen nach 
außen weitergegeben wer-
den, oder 

ge Mitglieder der Organisati-
on oder auf Personen, die im 
Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßi-
ge Kontakte mit ihr unterhal-
ten, bezieht und die Daten 
nicht ohne Einwilligung der 
betroffenen Personen nach 
außen weitergegeben wer-
den, oder 

sation oder auf Personen, die 
im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige 
Kontakte mit ihr unterhalten, 
bezieht und die Daten nicht 
ohne Einwilligung der be-
troffenen Personen nach au-
ßen weitergegeben werden, 
oder 

with its purposes and that the 
data are not disclosed outside 
that body without the consent 
of the data subjects; or 

e) die Verarbeitung bezieht sich 
auf personenbezogene Da-
ten, die die betroffene Per-
son offenkundig öffentlich 
gemacht hat, oder 

e) die Verarbeitung bezieht 
sich auf personenbezogene 
Daten, die die betroffene 
Person offenkundig öffent-
lich gemacht hat, oder 

(e) die Verarbeitung bezieht sich 
auf personenbezogene Daten, 
die die betroffene Person of-
fenkundig öffentlich gemacht 
hat (...), oder 

(e) the processing relates to per-
sonal data which are manifest-
ly made public by the data 
subject; or 

 

f) die Verarbeitung ist zur Be-
gründung, Geltendmachung 
oder Abwehr von Rechts-
ansprüchen erforderlich oder 

f) die Verarbeitung ist zur Be-
gründung, Geltendmachung 
oder Abwehr von Rechtsan-
sprüchen erforderlich oder 

(f) die Verarbeitung ist zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen oder bei Handlun-
gen der Gerichte in ihrer ge-
richtlichen Eigenschaft erfor-
derlich oder 

(f) processing is necessary for 
the establishment, exercise or 
defence of legal claims or 
whenever courts are acting in 
their judicial capacity; or 

 

g) die Verarbeitung ist erforder-
lich, um auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats, 
das angemessene Garantien 
zur Wahrung der berechtig-
ten Interessen der betroffe-
nen Person vorsieht, eine im 
öffentlichen Interesse lie-
gende Aufgabe zu erfüllen, 
oder 

g) die Verarbeitung ist erforder-
lich, um auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats, 
das in angemessenem 
Verhältnis zu dem verfolg-
ten Ziel steht, den We-
sensgehalt des Rechts auf 
Datenschutz wahrt und 
angemessene Garantien zur 
Wahrung der Grundrechte 
und Interessen der betroffe-
nen Person vorsieht, eine 
Aufgabe zu erfüllen, an der 

(g) die Verarbeitung ist auf der 
Grundlage des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mit-
gliedstaats, das angemessene 
und besondere Garantien zur 
Wahrung der berechtigten In-
teressen der betroffenen Per-
son vorsieht, aus (...) Gründen 
des öffentlichen Interesses er-
forderlich (...) oder 

(g) processing is necessary for 
reasons of substantial public 
interest, on the basis of Union 
or Member State law which 
shall be proportionate to the 
aim pursued, respect the 
essence of the right to data 
protection and provide for 
suitable and specific 
measures to safeguard the 
fundamental rights and the in-
terests of the data subject; or 
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 ein hohes öffentliches In-
teresse besteht; oder 

h) die Verarbeitung betrifft Ge-
sundheitsdaten und ist vor-
behaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Arti-
kels 81 für Gesundheitszwe-
cke erforderlich oder 

h) die Verarbeitung betrifft Ge-
sundheitsdaten und ist vor-
behaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Arti-
kels 81 für Gesundheitszwe-
cke erforderlich oder 

(h) die Verarbeitung ist für Zwe-
cke der Gesundheitsvorsorge 
oder der Arbeitsmedizin, für 
die Beurteilung der Arbeitsfä-
higkeit des Arbeitnehmers, für 
die medizinische Diagnostik, 
die Versorgung oder Behand-
lung im Gesundheits- oder 
Sozialbereich oder für die 
Verwaltung von Systemen 
und Diensten der Gesund-
heits- oder Sozialfürsorge auf 
der Grundlage des Unions-
rechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats oder aufgrund 
eines Vertrags mit einem An-
gehörigen eines Gesund-
heitsberufs und vorbehaltlich 
der in Absatz 4 genannten 
Bedingungen und Garantien 
erforderlich oder 

(h) processing is necessary for 
the purposes of preventive or 
occupational medicine, for the 
assessment of the working 
capacity of the employee, 
medical diagnosis, the provi-
sion of health or social care or 
treatment or the management 
of health or social care sys-
tems and services on the ba-
sis of Union law or Member 
State law or pursuant to con-
tract with a health professional 
and subject to the conditions 
and safeguards referred to in 
paragraph 4; or 

 

  (ha) (…);   

  (hb) die Verarbeitung ist aus 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit, wie dem 
Schutz vor schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsbedrohungen oder 
zur Gewährleistung hoher 
Qualitäts- und Sicherheits-
standards bei der Gesund-
heitsversorgung und bei Arz-
neimitteln und Medizinproduk-

(hb) processing is necessary 
for reasons of public interest in 
the area of public health, such 
as protecting against serious 
cross-border threats to health 
or ensuring high standards of 
quality and safety of health 
care and of medicinal products 
or medical devices, on the ba-
sis of Union law or Member 
State law which provides for 
suitable and specific 

 



 

259 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 ten, auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts 
eines Mitgliedstaats, das an-
gemessene und besondere 
Garantien zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person vorsieht, er-
forderlich oder 

measures to safeguard the 
rights and freedoms of the da-
ta subject, in particular profes-
sional secrecy; or 

i) die Verarbeitung ist vorbe-
haltlich der Bedingungen 
und Garantien des Arti-
kels 83 für historische oder 
statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung er-
forderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbe-
haltlich der Bedingungen 
und Garantien des Arti-
kels 83 für historische oder 
statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung er-
forderlich oder 

(i) die Verarbeitung ist vorbehalt-
lich der im Unionsrecht oder 
im mitgliedstaatlichen Recht 
festgelegten Bedingungen 
und Garantien, einschließlich 
derjenigen des Artikels 83, 
(...) für im öffentlichen Interes-
se liegende Archivzwecke o-
der für historische, statistische 
oder wissenschaftliche Zwe-
cke erforderlich, 

(i)  processing is necessary for 
archiving purposes in the pub-
lic interest, or scientific and 
historical research purposes 
or statistical purposes in ac-
cordance with Article 83(1) 
based on Union or Member 
State law which shall be pro-
portionate to the aim pursued, 
respect the essence of the 
right to data protection and 
provide for suitable and specif-
ic measures to safeguard the 
fundamental rights and the in-
terests of the data subject.  

 

 ia) die Verarbeitung ist – vor-
behaltlich der in Artikel 
83a genannten Bedingun-
gen und Garantien – für 
Archivdienste erforderlich, 
oder 

   

j) die Verarbeitung von Daten 
über Strafurteile oder damit 
zusammenhängende Si-
cherungsmaßregeln erfolgt 
entweder unter behördlicher 
Aufsicht oder aufgrund einer 
gesetzlichen oder rechtli-

j) die Verarbeitung von Daten 
über verwaltungsrechtliche 
Sanktionen, Urteile, Straf-
taten, Verurteilungen oder 
damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln erfolgt 
entweder unter behördlicher 

(j) (…) (j) (…)  
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 chen Verpflichtung, der der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche unterliegt, oder zur 
Erfüllung einer Aufgabe, der 
ein wichtiges öffentliches In-
teresse zugrunde liegt, so-
weit dies nach dem Unions-
recht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das ange-
messene Garantien vorse-
hen muss, zulässig ist. Ein 
vollständiges Strafregister 
darf nur unter behördlicher 
Aufsicht geführt werden.  

Aufsicht oder aufgrund einer 
gesetzlichen oder rechtli-
chen Verpflichtung, der der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche unterliegt, oder zur 
Erfüllung einer Aufgabe, der 
ein wichtiges öffentliches In-
teresse zugrunde liegt, so-
weit dies nach dem Unions-
recht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das ange-
messene Garantien für die 
Grundrechte und die Inte-
ressen der betroffenen 
Person vorsehen muss, zu-
lässig ist. Strafregister dür-
fen nur unter behördlicher 
Aufsicht geführt werden.  

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Modalitäten sowie angemes-
sene Garantien für die Ver-
arbeitung der in Absatz 1 
genannten besonderen Ka-
tegorien von personenbezo-
genen Daten und die in Ab-
satz 2 genannten Ausnah-
men näher zu regeln. 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken für die Verarbei-
tung der in Absatz 1 genann-
ten besonderen Kategorien 
von personenbezogenen 
Daten und die in Absatz 2 
genannten Ausnahmen 
nach Maßgabe von Arti-
kel 66 näher zu regeln. 

3. (…) 3. (…)  

  4. Die in Absatz 1 genannten 
personenbezogenen Daten 
können auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts 
eines Mitgliedstaats zu den in 
Absatz 2 Buchstabe h (...) ge-
nannten Zwecken verarbeitet 

4. Personal data referred to in 
paragraph 1 may be pro-
cessed for the purposes re-
ferred to in point (h) of para-
graph 2 when those data are 
processed by or under the re-
sponsibility of a professional 
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 werden, wenn diese Daten 
von Fachpersonal oder unter 
dessen Verantwortung (...) 
verarbeitet werden und dieses 
Fachpersonal nach Unions-
recht oder dem Recht eines 
Mitgliedstaats oder den Vor-
schriften nationaler zuständi-
ger Stellen dem Berufsge-
heimnis unterliegt, oder wenn 
die Verarbeitung durch eine 
andere Person erfolgt, die 
ebenfalls nach Unionsrecht 
oder dem Recht eines Mit-
gliedstaats oder den Vor-
schriften nationaler zuständi-
ger Stellen einer Geheimhal-
tungspflicht unterliegt. 

subject to the obligation of 
professional secrecy under 
Union or Member State law or 
rules established by national 
competent bodies or by an-
other person also subject to 
an obligation of secrecy under 
Union or Member State law or 
rules established by national 
competent bodies. 

  4a. (…).   

  5. Die Mitgliedstaaten können 
spezifischere Bestimmungen 
in Bezug auf genetische Da-
ten oder Gesundheitsdaten 
beibehalten oder einführen. 
Dies schließt die Möglichkeit 
ein, dass die Mitgliedstaaten 
(...) weitere Bedingungen für 
die Verarbeitung dieser Daten 
vorsehen. 

5. Member States may maintain 
or introduce further conditions, 
including limitations, with re-
gard to the processing of ge-
netic data, biometric data or 
health data.  

 

   
 

 

  Artikel 9a 

Verarbeitung von Daten über 
Strafurteile und Straftaten 

Article 9a 
Processing of data relating to 
criminal convictions and of-

fences 

 

   Die Verarbeitung von Daten 
über Strafurteile und Strafta-

 Processing of personal data 
relating to criminal convictions 
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 ten oder damit zusammen-
hängende Sicherungsmaßre-
geln aufgrund von Artikel 6 
Absatz 1 darf nur unter be-
hördlicher Aufsicht vorge-
nommen werden (...) oder 
wenn dies nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten, das angemes-
sene Garantien für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen 
Personen vorsieht, zulässig 
ist. Ein vollständiges Strafre-
gister darf nur unter behördli-
cher Aufsicht geführt werden. 

and offences or related securi-
ty measures based on Article 
6(1) may only be carried out 
either under the control of offi-
cial authority or when the pro-
cessing is authorised by Union 
law or Member State law 
providing for adequate safe-
guards for the rights and free-
doms of data subjects. Any 
comprehensive register of 
criminal convictions may be 
kept only under the control of 
official authority. 

   
 

 

Artikel 10 
Verarbeitung, ohne dass 
die betroffene Person be-

stimmt werden kann 

  Article 10 
Processing not requiring identi-

fication 

 

 Kann der für die Verarbei-
tung Verantwortliche anhand 
der von ihm verarbeiteten 
Daten eine natürliche Person 
nicht bestimmen, ist er nicht 
verpflichtet, zur bloßen Ein-
haltung einer Vorschrift die-
ser Verordnung zusätzliche 
Daten einzuholen, um die 
betroffene Person zu be-
stimmen.  

1. Kann der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter 
anhand der von ihm verar-
beiteten Daten eine natürli-
che Person weder direkt 
noch indirekt bestimmen, 
oder bestehen die von ihm 
verarbeiteten Daten nur 
aus pseudonymisierten 
Daten, so ist es ihm nicht 
gestattet, zur bloßen Einhal-
tung einer Vorschrift dieser 
Verordnung zusätzliche Da-
ten zu verarbeiten oder 
einzuholen, um die betroffe-
ne Person zu bestimmen. 

1. Ist für die Zwecke, für die ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher personenbezogene 
Daten verarbeitet, die Be-
stimmung der betroffenen 
Person durch den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
nicht oder nicht mehr erforder-
lich, so ist dieser nicht ver-
pflichtet, zur bloßen Einhal-
tung (...) dieser Verordnung 
zusätzliche Informationen auf-
zubewahren oder einzuholen 
oder eine zusätzliche Verar-
beitung vorzunehmen, um die 
betroffene Person zu bestim-
men. 

1. If the purposes for which a 
controller processes personal 
data do not or do no longer 
require the identification of a 
data subject by the controller, 
the controller shall not be 
obliged to maintain, acquire or 
process additional information 
in order to identify the data 
subject for the sole purpose of 
complying with this Regula-
tion. 
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 2. Kann der für die Verarbei-
tung Verantwortliche eine 
Vorschrift dieser Verord-
nung wegen Absatz 1 
nicht einhalten, ist er nicht 
verpflichtet, die konkrete 
Vorschrift dieser Verord-
nung einzuhalten. Kann in-
folgedessen der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che dem Verlangen einer 
betroffenen Person nicht 
entsprechen, informiert er 
die betroffene Person 
dementsprechend. 

2. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche in derartigen 
Fällen die betroffene Person 
nicht bestimmen, so gelten die 
Artikel 15, 16, 17, 17a, 17b 
und 18 nicht, es sei denn, die 
betroffene Person stellt zur 
Ausübung ihrer in diesen Arti-
keln niedergelegten Rechte 
zusätzliche Informationen be-
reit, die ihre Bestimmung er-
möglichen. 

2. Where, in such cases the con-
troller is able to demonstrate 
that it is not in a position to 
identify the data subject, the 
controller shall inform the data 
subject accordingly, if possi-
ble. In such cases, Articles 15 
to 18 do not apply except 
where the data subject, for the 
purpose of exercising his or 
her rights under these articles, 
provides additional information 
enabling his or her identifica-
tion. 

 

   
 

 

 Artikel 10a 
Allgemeine Grundsätze für 
die Rechte der betroffenen 

Person 

   

 1. Grundlage des Daten-
schutzes bilden klare und 
eindeutige Rechte der be-
troffenen Person, die von 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zu ach-
ten sind. Mit dieser Ver-
ordnung sollen diese 
Rechte gestärkt, geklärt, 
gewährleistet und erfor-
derlichenfalls kodifiziert 
werden. 

   

 2. Zu diesen Rechten gehö-
ren unter anderem die Be-
reitstellung klarer und 
leicht verständlicher In-
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 formationen über die Ver-
arbeitung der personenbe-
zogenen Daten der be-
troffenen Person, das 
Recht auf Zugang, Berich-
tigung und Löschung ihrer 
Daten, das Recht auf Her-
ausgabe von Daten, das 
Recht, dem Profiling zu 
widersprechen, das Recht 
auf Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbe-
hörde und Klageerhebung 
sowie das Recht auf Er-
satz des Schadens, der 
durch eine rechtswidrige 
Verarbeitung entsteht. Die 
Ausübung dieser Rechte 
darf grundsätzlich mit kei-
nen Kosten verbunden 
sein. Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche hat 
die Anträge der betroffe-
nen Personen innerhalb 
einer angemessenen Frist 
zu bearbeiten. 

 

   
 

 

KAPITEL III 
RECHTE DER BETROFFE-

NEN PERSON 

  CHAPTER III 
RIGHTS OF THE DATA 

SUBJECT 

 

   
 

 

ABSCHNITT 1 
TRANSPARENZ UND MO-

DALITÄTEN 

  SECTION 1 
TRANSPARENCY AND MO-

DALITIES 
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Artikel 11  
Transparente Information 

und Kommunikation 

  Article 11  
Transparent information and 

communication 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verfolgt in 
Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
und die Ausübung der den 
betroffenen Personen zu-
stehenden Rechte eine 
nachvollziehbare und für je-
dermann leicht zugängliche 
Strategie. 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche verfolgt in 
Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
und die Ausübung der den 
betroffenen Personen zu-
stehenden Rechte eine 
prägnante, nachvollziehba-
re, klare und für jedermann 
leicht zugängliche Strategie. 

1. (…) 

 

1. (…)  

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt der be-
troffenen Person alle Infor-
mationen und Mitteilungen 
zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten in ver-
ständlicher Form unter Ver-
wendung einer klaren, einfa-
chen und adressatengerech-
ten Sprache zur Verfügung, 
besonders dann, wenn die 
Information an ein Kind ge-
richtet ist.  

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt der be-
troffenen Person alle Infor-
mationen und Mitteilungen 
zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten in ver-
ständlicher Form unter Ver-
wendung einer klaren und 
einfachen Sprache zur Ver-
fügung, besonders dann, 
wenn die Information an ein 
Kind gerichtet ist. 

2. (…) 2. (…)  

   
 

 

Artikel 12  
Verfahren und Vorkehrun-
gen, damit die betroffene 
Person ihre Rechte ausü-

ben kann 

  Article 12  
Transparent information, com-
munication and modalities for 

exercising the rights of the data 
subject 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche legt fest, mit-
tels welcher Verfahren er die 

1. Im Falle der automatischen 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sorgt der für 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche trifft geeignete 
Maßnahmen, um der betroffe-

1. The controller shall take ap-
propriate measures to provide 
any information referred to in 
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 Informationen gemäß Arti-
kel 14 bereitstellt und den 
betroffenen Personen die 
Ausübung der ihnen gemäß 
Artikel 13 sowie den Arti-
keln 15 bis 19 zustehenden 
Rechte ermöglicht. Er trifft 
insbesondere Vorkehrungen, 
um die Beantragung der in 
Artikel 13 sowie in den Arti-
keln 15 bis 19 genannten 
Maßnahmen zu erleichtern. 
Im Falle der automatischen 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten sorgt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
dafür, dass die Maßnahme 
elektronisch beantragt wer-
den kann. 

die Verarbeitung Verantwort-
liche dafür, dass die Maß-
nahme nach Möglichkeit 
elektronisch beantragt wer-
den kann. 

nen Person alle Informationen 
gemäß den Artikeln 14 und 
14a und alle Mitteilungen ge-
mäß den Artikeln 15 bis 19 
und Artikel 32, die sich auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beziehen, in ver-
ständlicher und leicht zugäng-
licher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache zu über-
mitteln. Die Übermittlung der 
Informationen erfolgt schrift-
lich oder in anderer Form, ge-
gebenenfalls in elektronischer 
Form. Stellt die betroffene 
Person den Antrag in elektro-
nischer Form, so kann sie in 
der Regel auf elektronischem 
Weg unterrichtet werden, so-
fern sie nichts anderes angibt. 
Falls von der betroffenen Per-
son verlangt, kann die Infor-
mation mündlich erteilt wer-
den, sofern die Identität der 
betroffenen Person nachge-
wiesen ist. 

Article 14 and 14a and any 
communication under Articles 
15 to 20, and 32 relating to the 
processing of personal data to 
the data subject in a concise, 
transparent, intelligible and 
easily accessible form, using 
clear and plain language, in 
particular for any information 
addressed specifically to a 
child. The information shall be 
provided in writing, or by other 
means, where appropriately in 
electronic form. When re-
quested by the data subject, 
the information may be given 
orally provided that the identity 
of the data subject is proven 
by other means. 

  1a. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche erleichtert der be-
troffenen Person die Aus-
übung ihrer Rechte gemäß 
den Artikeln 15 bis 19. In den 
in Artikel 10 Absatz 2 genann-
ten Fällen kann sich der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che nur weigern, aufgrund des 
Antrags der betroffenen Per-
son auf Wahrnehmung ihrer 

1a. The controller shall facilitate 
the exercise of data subject 
rights under Articles 15 to 20. 
In cases referred to in Article 
10(2) the controller shall not 
refuse to act on the request of 
the data subject for exercising 
his or her rights under Articles 
15 to 20, unless the controller 
demonstrates that it is not in a 
position to identify the data 
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 Rechte gemäß den Artikeln 15 
bis 19 tätig zu werden, wenn 
er glaubhaft macht, dass er 
nicht in der Lage ist, die be-
troffene Person zu bestim-
men. 

subject. 

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche kommt sei-
ner Informationspflicht ge-
genüber der betroffenen 
Person umgehend nach und 
teilt ihr spätestens innerhalb 
eines Monats nach Eingang 
eines Antrags mit, ob eine 
Maßnahme nach Artikel 13 
oder den Artikeln 15 bis 19 
ergriffen wurde, und erteilt 
die erbetene Auskunft. Diese 
Frist kann um einen Monat 
verlängert werden, wenn 
mehrere betroffene Perso-
nen von ihren Rechten Ge-
brauch machen und ihre Zu-
sammenarbeit bis zu einem 
vertretbaren Maß notwendig 
ist, um einen unnötigen und 
unverhältnismäßig hohen 
Aufwand seitens des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen zu vermeiden. Die Un-
terrichtung hat schriftlich zu 
erfolgen. Stellt die betroffene 
Person den Antrag in elekt-
ronischer Form, ist sie auf 
elektronischem Weg zu un-
terrichten, sofern sie nichts 
anderes angibt.  

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche kommt sei-
ner Informationspflicht ge-
genüber der betroffenen 
Person unverzüglich nach 
und teilt ihr spätestens in-
nerhalb von 40 Kalenderta-
gen nach Eingang eines An-
trags mit, ob eine Maßahme 
nach Artikel 13 oder den Ar-
tikeln 15 bis 19 ergriffen 
wurde, und erteilt die erbe-
tene Auskunft. Diese Frist 
kann um einen Monat ver-
längert werden, wenn meh-
rere betroffene Personen 
von ihren Rechten Gebrauch 
machen und ihre Zusam-
menarbeit bis zu einem ver-
tretbaren Maß notwendig ist, 
um einen unnötigen und un-
verhältnismäßig hohen Auf-
wand seitens des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen zu vermeiden. Die Un-
terrichtung hat schriftlich zu 
erfolgen und der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che kann, soweit durch-
führbar, Fernzugriff zu ei-
nem sicheren System be-

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche stellt der be-
troffenen Person Informatio-
nen über auf Antrag gemäß 
den Artikeln 15 und 16 bis 19 
ergriffene Maßnahmen ohne 
ungebührliche Verzögerung 
und spätestens innerhalb ei-
nes Monats nach Eingang des 
Antrags zur Verfügung (...). 
Diese Frist kann um weitere 
zwei Monate verlängert wer-
den, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Komplexität 
des Antrags und der Anzahl 
von Anträgen erforderlich ist. 
Kommt es zu einer Fristver-
längerung, so wird die be-
troffene Person innerhalb ei-
nes Monats nach Eingang des 
Antrags über die Gründe für 
die Verzögerung informiert. 

2. The controller shall provide in-
formation on action taken on a 
request under Articles 15 to 20 
to the data subject without un-
due delay and, at the latest 
within one month of receipt of 
the request. This period may 
be extended for a maximum of 
two further months when nec-
essary, taking into account the 
complexity of the request and 
the number of the requests. 
Where the extended period 
applies, the data subject shall 
be informed within one month 
of receipt of the request of the 
reasons for the delay. Where 
the data subject makes the 
request in electronic form, the 
information shall be provided 
in electronic form where pos-
sible, unless otherwise re-
quested by the data subject. 
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 reitstellen, der der be-
troffenen Person direkten 
Zugang zu ihren perso-
nenbezogenen Daten er-
möglichen würde. Stellt die 
betroffene Person den An-
trag in elektronischer Form, 
so ist sie nach Möglichkeit 
auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie 
nichts anderes angibt. 

3. Weigert sich der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche, 
auf Antrag der betroffenen 
Person tätig zu werden, un-
terrichtet er die betroffene 
Person über die Gründe für 
die Weigerung und über die 
Möglichkeit, bei der Auf-
sichtsbehörde Beschwerde 
einzulegen oder den 
Rechtsweg zu beschreiten.  

3. Wird der für die Verarbei-
tung Verantwortliche entge-
gen dem Antrag der be-
troffenen Person nicht tätig, 
so unterrichtet er die be-
troffene Person über die 
Gründe für die Untätigkeit 
und über die Möglichkeit, bei 
der Aufsichtsbehörde Be-
schwerde einzulegen oder 
den Rechtsweg zu beschrei-
ten. 

3. Wird der für die Verarbeitung 
Verantwortliche auf Antrag der 
betroffenen Person nicht tätig, 
so unterrichtet er die betroffe-
ne Person ohne ungebührli-
che Verzögerung und spätes-
tens innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags 
über die Gründe hierfür und 
über die Möglichkeit, bei einer 
Aufsichtsbehörde Beschwerde 
einzulegen (...). 

3. If the controller does not take 
action on the request of the 
data subject, the controller 
shall inform the data subject 
without delay and at the latest 
within one month of receipt of 
the request of the reasons for 
not taking action and on the 
possibility of lodging a com-
plaint to a supervisory authori-
ty and seeking a judicial rem-
edy. 

 

4. Die Unterrichtung und die 
auf Antrag ergriffenen Maß-
nahmen gemäß Absatz 1 
sind kostenlos. Bei offen-
kundig unverhältnismäßigen 
Anträgen und besonders im 
Fall ihrer Häufung kann der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche ein Entgelt für die 
Unterrichtung oder die 
Durchführung der beantrag-
ten Maßnahme verlangen 
oder die beantragte Maß-
nahme unterlassen. In die-

4. Die Unterrichtung und die 
auf Antrag ergriffenen Maß-
nahmen gemäß Absatz 1 
sind kostenlos. Bei offen-
kundig unverhältnismäßigen 
Anträgen und besonders im 
Fall ihrer Häufung kann der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche ein angemesse-
nes Entgelt verlangen, bei 
dem die Verwaltungskos-
ten für die Unterrichtung o-
der die Durchführung der 
beantragten Maßnahme be-

4. Informationen gemäß den Ar-
tikeln 14 und 14a (...) und alle 
Mitteilungen gemäß den Arti-
keln 16 bis 19 und Artikel 32 
werden unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt. Bei offenkun-
dig unbegründeten oder – 
insbesondere im Fall ihrer 
Häufung – unverhältnismäßi-
gen Anträgen einer betroffe-
nen Person kann sich der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che weigern, aufgrund des 
Antrags tätig zu werden (...). 

4. Information provided under Ar-
ticles 14 and 14a and any 
communication and any ac-
tions taken under Articles 15 
to 20 and 32 shall be provided 
free of charge. Where re-
quests from a data subject are 
manifestly unfounded or ex-
cessive, in particular because 
of their repetitive character, 
the controller may charge a 
reasonable fee taking into ac-
count the administrative costs 
for providing the information or 
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 sem Fall trägt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
die Beweislast für den offen-
kundig unverhältnismäßigen 
Charakter des Antrags. 

rücksichtigt werden. In 
diesem Fall trägt der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che die Beweislast für die 
offenkundige Unverhält-
nismäßigkeit des Antrags. 

In diesem Fall hat er den 
Nachweis für den offenkundig 
unbegründeten oder unver-
hältnismäßigen Charakter des 
Antrags zu erbringen. 

the communication or taking 
the action requested, or the 
controller may refuse to act on 
the request. In these cases, 
the controller shall bear the 
burden of demonstrating the 
manifestly unfounded or ex-
cessive character of the re-
quest. 

  4a.  Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche begründete 
Zweifel an der Identität der 
Person, die den Antrag ge-
mäß den Artikeln 15 bis 19 
stellt, so kann er unbeschadet 
des Artikels 10 zusätzliche In-
formationen anfordern, die zur 
Bestätigung der Identität der 
betroffenen Person erforder-
lich sind. 

4a. Without prejudice to Article 10, 
where the controller has rea-
sonable doubts concerning the 
identity of the individual mak-
ing the request referred to in 
Articles 15 to 19, the controller 
may request the provision of 
additional information neces-
sary to confirm the identity of 
the data subject. 

 

   4b. The information to be provided 
to data subjects pursuant to 
Article 14 and 14a may be 
provided in combination with 
standardised icons in order to 
give in an easily visible, intelli-
gible and clearly legible way a 
meaningful overview of the in-
tended processing. Where the 
icons are presented electroni-
cally they shall be machine-
readable. 

 

   4c. The Commission shall be em-
powered to adopt delegated 
acts in accordance with Article 
86 for the purpose of deter-
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 mining the information to be 
presented by the icons and 
the procedures for providing 
standardised icons. 

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Voraussetzun-
gen für offenkundig unver-
hältnismäßige Anträge sowie 
die in Absatz 4 genannten 
Entgelte näher zu regeln.  

 5. (…) 5. (…)  

6. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen und Standard-
verfahren für die Mitteilun-
gen gemäß Absatz 2, auch 
für solche in elektronischer 
Form, festlegen. Dabei er-
greift die Kommission geeig-
nete Maßnahmen für Kleinst- 
und Kleinunternehmen sowie 
mittlere Unternehmen. Die 
entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 
87 Absatz 2 erlassen. 

 6. (…) 6. (…).  

   
 

 

Artikel 13 
Rechte gegenüber Emp-

fängern 

Benachrichtigungspflicht bei 
Berichtigungen und Lö-

schungen 

 Article 13  
Rights in relation to recipi-

ents 

 

 Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche teilt allen 
Empfängern, an die Daten 
weitergegeben wurden, jede 

 Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche teilt allen 
Empfängern, an die Daten 
weitergegeben wurden, jede 

(…) (…)  
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 Berichtigung oder Löschung, 
die aufgrund von Artikel 16 
beziehungsweise 17 vorge-
nommen wird, mit, es sei 
denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden. 

Berichtigung oder Löschung, 
die aufgrund von Artikel 16 
beziehungsweise 17 vorge-
nommen wird, mit, es sei 
denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden. Der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche unterrichtet die 
betroffene Person über 
diese Empfänger, wenn 
die betroffene Person dies 
verlangt. 

   
 

 

 Artikel 13a 

Standardisierte Informati-
onsmaßnahmen 

   

 1. Einer Person, von der per-
sonenbezogene Daten er-
hoben werden, teilt der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche vor der Bereit-
stellung der Informationen 
gemäß Artikel 14 mit, 

   

 a) ob mehr personenbezoge-
ne Daten erhoben werden, 
als für den jeweiligen 
Zweck der Verarbeitung 
erforderlich; 

   

 b) ob mehr personenbezoge-
ne Daten gespeichert wer-
den, als für den jeweiligen 
Zweck der Verarbeitung 
erforderlich; 
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 c) ob personenbezogene Da-
ten zu anderen als den 
Zwecken verarbeitet wer-
den, für die sie erhoben 
wurden; 

   

 d) ob personenbezogene Da-
ten an gewerbliche Dritte 
weitergegeben werden; 

   

 e) ob personenbezogene Da-
ten verkauft oder gegen 
Entgelt überlassen wer-
den; 

   

 f) ob personenbezogene Da-
ten verschlüsselt gespei-
chert werden. 

   

 2. Die in Absatz 1 genannten 
Hinweise sind nach Maß-
gabe des Anhangs X in 
Tabellenform geordnet mit 
Text und Symbolen wie 
folgt in drei Spalten aufzu-
führen: 

   

 a) In der ersten Spalte wer-
den Piktogramme darge-
stellt, die diese Hinweise 
symbolisieren. 

   

 b) Die zweite Spalte enthält 
wesentliche Informatio-
nen, mit denen diese Hin-
weise erläutert werden. 

   

 c) In der dritten Spalte wer-
den Piktogramme darge-
stellt, mit denen angezeigt 
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 wird, ob der betreffende 
Hinweis zutreffend ist oder 
nicht. 

  3. Die in den Absätzen 1 und 
2 genannten Informationen 
sind in einer leicht er-
kennbaren und gut lesba-
ren Weise darzustellen 
und in einer Sprache abzu-
fassen, die für die Ver-
braucher in den Mitglied-
staaten, an die sich die In-
formationen richten, leicht 
verständlich ist. Werden 
die Einzelheiten in elekt-
ronischer Form wiederge-
geben, müssen sie ma-
schinenlesbar sein. 

   

 4. Zusätzliche Einzelheiten 
dürfen nicht aufgeführt 
werden. Ausführliche Er-
klärungen oder weitere 
Anmerkungen zu den Hin-
weisen nach Absatz 1 
können zusammen mit den 
Informationen nach Arti-
kel 14 bereitgestellt wer-
den.  

   

 

 

5. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, nach 
Einholung einer Stellung-
nahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Arti-
kel 86 zu erlassen, um die 
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 Hinweise nach Absatz 1 
und ihre Darstellung ge-
mäß Absatz 2 und An-
hang X genauer festzule-
gen. 

 

   
 

 

ABSCHNITT 2 
INFORMATIONSPFLICHT 

UND AUSKUNFTSRECHT 

  SECTION 2 
INFORMATION AND AC-

CESS TO DATA 

 

   
 

 

Artikel 14  
Information der betroffe-

nen Person 

Artikel 14 
Unterrichtung der betroffenen 

Person 

 Article 14  
Information to be provided 

where the data are collected 
from the data subject 

 

1. Einer Person, von der per-
sonenbezogene Daten erho-
ben werden, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
zumindest Folgendes mit:  

1. Einer Person, von der per-
sonenbezogene Daten er-
hoben werden, teilt der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche, nach der Bereitstel-
lung der Hinweise gemäß 
Artikel 13a, zumindest Fol-
gendes mit, 

1. Werden personenbezogene 
Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, so teilt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche der betroffenen Per-
son zum Zeitpunkt der Erhe-
bung dieser Daten Folgendes 
mit: 

1. Where personal data relating 
to a data subject are collected 
from the data subject, the con-
troller shall, at the time when 
personal data are obtained, 
provide the data subject with 
the following information: 

 

a) den Namen und die Kon-
taktdaten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines 
Vertreters und des Daten-
schutzbeauftragten, 

a) den Namen und die Kon-
taktdaten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines 
Vertreters und des Daten-
schutzbeauftragten, 

(a) den Namen und die Kontakt-
daten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sowie gege-
benenfalls seines Vertreters; 
zusätzlich werden, falls vor-
handen, auch die Kontaktda-
ten des Datenschutzbeauf-
tragten angegeben; 

(a) the identity and the contact 
details of the controller and, if 
any, of the controller's repre-
sentative; the controller shall 
also include the contact details 
of the data protection officer, if 
any; 

 

b) die Zwecke, für die Daten 
verarbeitet werden, ein-
schließlich der Geschäfts- 
und allgemeinen Vertrags-

b) die Zwecke, für die Daten 
verarbeitet werden, und In-
formationen über die Si-
cherheit in Bezug auf die 

(b) die Zwecke, für die die perso-
nenbezogenen Daten verar-
beitet werden, (...) sowie die 
Rechtsgrundlage für die Ver-

(b) the purposes of the pro-
cessing for which the personal 
data are intended as well as 
the legal basis of the pro-
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 bedingungen, falls sich die 
Verarbeitung auf Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b grün-
det, beziehungsweise die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen, 
wenn die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be f beruht, 

Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, einschließ-
lich der Geschäfts- und all-
gemeinen Vertragsbedin-
gungen, falls sich die Verar-
beitung auf Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe b gründet, 
und gegebenenfalls Infor-
mationen über die Umset-
zung und Erfüllung der 
Anforderungen gemäß Ar-
tikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
, 

arbeitung. cessing. 

c) die Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten ge-
speichert werden,  

c) die Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten ge-
speichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Fest-
legung dieser Dauer, 

 (c) where the processing is based 
on point (f) of Article 6(1), the 
legitimate interests pursued by 
the controller or by a third par-
ty; 

 

d) das Bestehen eines Rechts 
auf Auskunft sowie Berichti-
gung oder Löschung der sie 
betreffenden personenbezo-
genen Daten durch den für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen beziehungsweise 
eines Widerspruchsrechts 
gegen die Verarbeitung die-
ser Daten,  

d) das Bestehen eines Rechts 
auf Auskunft sowie auf Be-
richtigung oder Löschung 
der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten durch 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bezie-
hungsweise eines Wider-
spruchsrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten 
und eines Rechts auf Her-
ausgabe der Daten, 

 

 (d) where applicable, the recipi-
ents or categories of recipients 
of the personal data; 

 

e) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,  

e) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten, 

 (e) where applicable, that the con-
troller intends to transfer per-
sonal data to a third country or 
international organisation and 
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the existence or absence of an 
adequacy decision by the 
Commission, or in case of 
transfers referred to in Article 
42 or 43, or point (h) of Article 
44(1), reference to the appro-
priate or suitable safeguards 
and the means to obtain a 
copy of them or where they 
have been made available; 

f) die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten, 

f) die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten, 

   

g) gegebenenfalls die Absicht 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die Daten 
an ein Drittland oder eine in-
ternationale Organisation zu 
übermitteln, sowie das dort 
geltende Datenschutzniveau 
unter Bezugnahme auf einen 
Angemessenheitsbeschluss 
der Kommission, 

g) gegebenenfalls die Absicht 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die Daten 
an ein Drittland oder eine in-
ternationale Organisation zu 
übermitteln, sowie das Vor-
handensein oder das Feh-
len eines Angemessen-
heitsbeschlusses der 
Kommission, oder im Falle 
der in Artikel 42, Artikel 43 
und Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe h erwähnten 
Übermittlungen einen 
Verweis auf die entspre-
chenden Garantien und 
die Möglichkeit, eine Kopie 
von ihnen zu erhalten, 

   

 ga) gegebenenfalls Angaben 
über das Vorhandensein 
eines Profilings, auf Profi-
ling gestützte Maßnahmen 
und die beabsichtigten 
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 Auswirkungen des Profi-
lings auf die betroffene 
Person; 

 gb) aussagekräftige Informa-
tionen über die Logik einer 
automatisierten Datenver-
arbeitung; 

   

h) sonstige Informationen, die 
unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstände, un-
ter denen die personenbe-
zogenen Daten erhoben 
werden, notwendig sind, um 
gegenüber der betroffenen 
Person eine Verarbeitung 
nach Treu und Glauben zu 
gewährleisten.  

h) sonstige Informationen, die 
unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstände, un-
ter denen die personenbe-
zogenen Daten erhoben o-
der verarbeitet werden, 
notwendig sind, um gegen-
über der betroffenen Person 
eine Verarbeitung nach Treu 
und Glauben zu gewährleis-
ten, insbesondere das Vor-
liegen bestimmter Verar-
beitungsaktivitäten oder 
Verarbeitungsvorgänge, 
für die in Datenschutz-
Folgenabschätzungen ein 
mögliches hohes Risiko 
festgestellt wurde, 

   

 ha) gegebenenfalls Angaben 
dazu, ob im letzten zu-
sammenhängenden 
Zwölfmonatszeitraum per-
sonenbezogene Daten an 
Behörden vorgelegt wur-
den. 

   

  1a. Zusätzlich zu den Informatio-
nen gemäß Absatz 1 stellt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche der betroffenen Per-

1a. In addition to the information 
referred to in paragraph 1, the 
controller shall, at the time 
when personal data are ob-
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 son zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen 
Daten folgende weitere Infor-
mationen zur Verfügung, die 
unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstände und 
Rahmenbedingungen, unter 
denen die personenbezoge-
nen Daten verarbeitet werden, 
notwendig sind, um (...) eine 
faire und transparente Verar-
beitung zu gewährleisten: 

tained, provide the data sub-
ject with the following further 
information necessary to en-
sure fair and transparent pro-
cessing: 

  (a) (…); (a) the period for which the per-
sonal data will be stored, or if 
this is not possible, the criteria 
used to determine this period; 

 

  (b) wenn die Verarbeitung auf Ar-
tikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
beruht, die berechtigten Inte-
ressen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einem Dritten verfolgt 
werden; 

(b) …  

  (c) die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern der per-
sonenbezogenen Daten; 

(c) …  

  (d) gegebenenfalls die Absicht 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, personenbezo-
gene Daten an einen Emp-
fänger in einem Drittland oder 
eine internationale Organisa-
tion zu übermitteln; 

(d) …  

  (e) das Bestehen eines Rechts 
auf Auskunft seitens des für 

(e) the existence of the right to 
request from the controller ac-
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 die Verarbeitung Verantwortli-
chen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder 
Löschung oder auf Einschrän-
kung der Verarbeitung dieser 
Daten und eines Wider-
spruchsrechts gegen die Ver-
arbeitung dieser Daten (...) 
sowie des Rechts auf Daten-
übertragbarkeit; 

cess to and rectification or 
erasure of the personal data 
or restriction of processing of 
personal data concerning the 
data subject or to object to the 
processing of such personal 
data as well as the right to da-
ta portability; 

  (ea) wenn die Verarbeitung 
auf Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a oder Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe a beruht, 
das Bestehen eines Rechts, 
die Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung 
berührt wird; 

(ea) where the processing is 
based on point (a) of Article 
6(1) or point (a) of Article 9(2), 
the existence of the right to 
withdraw consent at any time, 
without affecting the lawful-
ness of processing based on 
consent before its withdrawal; 

 

  (f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde (…); 

(f) the right to lodge a complaint 
to a supervisory authority; 

 

  (g) ob die Bereitstellung der per-
sonenbezogenen Daten ge-
setzlich oder vertraglich vor-
geschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich 
ist, ob die betroffene Person 
verpflichtet ist, die Daten be-
reitzustellen, und welche mög-
liche Folgen die Nichtbereit-
stellung hätte; 

(g) whether the provision of per-
sonal data is a statutory or 
contractual requirement, or a 
requirement necessary to en-
ter into a contract, as well as 
whether the data subject is 
obliged to provide the data 
and of the possible conse-
quences of failure to provide 
such data; 

 

  (h) das Bestehen einer automati- (h) the existence of automated  
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 sierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 20 Absätze 1 und 3 
und Angaben zu (...) der ver-
wendeten Logik sowie zur 
Tragweite und zu den ange-
strebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person. 

decision making including pro-
filing referred to in Article 
20(1) and (3) and at least in 
those cases, meaningful in-
formation about the logic in-
volved, as well as the signifi-
cance and the envisaged con-
sequences of such processing 
for the data subject. 

  1b. Beabsichtigt der für die Verar-
beitung Verantwortliche, die 
Daten (...) für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die Daten erho-
ben wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informati-
onen über diesen anderen 
Zweck und alle anderen rele-
vanten Informationen gemäß 
Absatz 1a zur Verfügung. 

1b. Where the controller intends to 
further process the data for a 
purpose other than the one for 
which the data were collected 
the controller shall provide the 
data subject prior to that fur-
ther processing with infor-
mation on that other purpose 
and with any relevant further 
information as referred to in 
paragraph 1a. 

 

2. Werden die personenbezo-
genen Daten bei der be-
troffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Per-
son neben den in Absatz 1 
genannten Informationen 
außerdem mit, ob die Bereit-
stellung der Daten obligato-
risch oder fakultativ ist und 
welche mögliche Folgen die 
Verweigerung der Daten hät-
te.  

2. Werden die personenbezo-
genen Daten bei der be-
troffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Per-
son neben den in Absatz 1 
genannten Informationen 
außerdem mit, ob die Bereit-
stellung der Daten obligato-
risch oder fakultativ ist und 
welche mögliche Folgen die 
Verweigerung der Daten hät-
te. 

2. (…) 2. (…)  

 2a. Bei der Entscheidung 
über weitere Informa-
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 tionen, die notwendig 
sind, damit die Verar-
beitung gemäß Absatz 1 
Buchstabe h nach Treu 
und Glauben erfolgt, be-
rücksichtigen die für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen die einschlägigen 
Leitlinien gemäß Arti-
kel 38. 

3. Werden die personenbezo-
genen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Per-
son neben den in Absatz 1 
genannten Informationen 
außerdem die Herkunft der 
personenbezogenen Daten 
mit.  

3. Werden die personenbezo-
genen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Per-
son neben den in Absatz 1 
genannten Informationen 
außerdem die Herkunft der 
spezifischen personenbe-
zogenen Daten mit. Stam-
men die personenbezoge-
nen Daten aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, 
kann eine allgemeine An-
gabe erfolgen. 

3. (…) 3. (…)  

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche erteilt die In-
formationen gemäß den Ab-
sätzen 1, 2 und 3 

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche erteilt die In-
formationen gemäß den Ab-
sätzen 1, 2 und 3 

4. (…) 4. (…)  

a) zum Zeitpunkt der Erhebung 
der personenbezogenen Da-
ten bei der betroffenen Per-
son oder  

a) zum Zeitpunkt der Erhebung 
der personenbezogenen Da-
ten bei der betroffenen Per-
son oder unverzüglich, 
wenn Ersteres nicht mög-
lich ist; oder 

   

 aa) auf Antrag einer Einrich-    
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 tung, einer Organisation 
oder eines Verbands ge-
mäß Artikel 73; 

b) falls die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffe-
nen Person erhoben werden, 
zum Zeitpunkt ihrer Erfas-
sung oder innerhalb einer 
angemessenen Frist nach ih-
rer Erhebung, die den be-
sonderen Umständen, unter 
denen die Daten erhoben 
oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, Rech-
nung trägt, oder, falls die 
Weitergabe an einen Emp-
fänger beabsichtigt ist, spä-
testens zum Zeitpunkt der 
ersten Weitergabe.  

b) falls die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffe-
nen Person erhoben wer-
den, zum Zeitpunkt ihrer Er-
fassung oder innerhalb einer 
angemessenen Frist nach 
ihrer Erhebung, die den be-
sonderen Umständen, unter 
denen die Daten erhoben 
oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, Rech-
nung trägt, oder, falls die 
Weitergabe an einen Emp-
fänger beabsichtigt ist, spä-
testens zum Zeitpunkt der 
ersten Weitergabe, oder, 
wenn die Daten für die 
Kommunikation mit der 
betroffenen Person ver-
wendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Kommunikation 
mit dieser Person; oder 

   

 ba) nur auf Antrag, wenn die 
Daten von kleinen oder 
Kleinstunternehmen, die 
die personenbezogenen 
Daten nur als Nebentätig-
keit verarbeiten, verarbei-
tet werden. 

 

   

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in 
folgenden Fällen keine An-

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in 
folgenden Fällen keine An-

5. Die Absätze 1, 1a und 1b fin-
den keine Anwendung, wenn 

5. Paragraphs 1, 1a and 1b shall 
not apply where and insofar as 
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 wendung: wendung: und soweit die betroffene Per-
son bereits über die Informati-
onen verfügt. 

the data subject already has 
the information. 

a) Die betroffene Person ver-
fügt bereits über die Informa-
tionen gemäß den Absät-
zen 1, 2 und 3 oder 

a) Die betroffene Person ver-
fügt bereits über die Informa-
tionen gemäß den Absät-
zen 1, 2 und 3 oder 

   

b) die Daten werden nicht bei 
der betroffenen Person er-
hoben und die Unterrichtung 
erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhält-
nismäßig hohen Aufwand 
verbunden oder 

b) die Daten werden vorbe-
haltlich der in Artikel 81 
oder Artikel 83 genannten 
Bedingungen und Garan-
tien für historische, statis-
tische oder wissenschaft-
liche Forschungszwecke 
verarbeitet, und werden 
nicht bei der betroffenen 
Person erhoben und die Un-
terrichtung erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden und der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche hat die Infor-
mationen so veröffentlicht, 
dass sie von jedermann 
abgefragt werden können, 
oder 

   

c) die Daten werden nicht bei 
der betroffenen Person er-
hoben und die Erfassung 
oder Weitergabe ist aus-
drücklich per Gesetz gere-
gelt oder 

c) die Daten werden nicht bei 
der betroffenen Person er-
hoben und die Erfassung 
oder Weitergabe ist aus-
drücklich in einem Gesetz 
geregelt, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che unterliegt und das un-
ter Berücksichtigung der 
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 aufgrund der Verarbeitung 
und der Art der personen-
bezogenen Daten beste-
henden Risiken angemes-
sene Maßnahmen zur 
Wahrung der berechtigten 
Interessen der betroffenen 
Person vorsieht, oder 

d) die Daten werden nicht bei 
der betroffenen Person er-
hoben und die Bereitstellung 
der Informationen greift nach 
Maßgabe des Unionsrechts 
oder des Rechts der Mit-
gliedstaaten gemäß Arti-
kel 21 in die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen 
ein.  

d) die Daten werden nicht bei 
der betroffenen Person er-
hoben und die Bereitstellung 
der Informationen greift nach 
Maßgabe des Unionsrechts 
oder des Rechts der Mit-
gliedstaaten gemäß Arti-
kel 21 in die Rechte und 
Freiheiten anderer natürli-
cher Personen ein. 

   

 da) die Daten werden von ei-
ner Person, die nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats 
oder dem Unionsrecht ei-
nem Berufsgeheimnis o-
der einer gesetzlichen Ge-
heimhaltungspflicht unter-
liegt, in Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit ver-
arbeitet, ihr anvertraut o-
der bekannt, es sei denn, 
die Daten werden unmit-
telbar bei der betroffenen 
Person erhoben. 

   

6. Im Fall des Absatzes 5 
Buchstabe b ergreift der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche geeignete Maßnahmen 

6. Im Fall des Absatzes 5 
Buchstabe b ergreift der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche geeignete Maßnahmen 

6. (…) 6. (…)  
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 zum Schutz der berechtigten 
Interessen der betroffenen 
Person. 

zum Schutz der Rechte o-
der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person. 

7. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um Ein-
zelheiten zu den Kategorien 
von Empfängern gemäß Ab-
satz 1 Buchstabe f, den An-
forderungen an Informatio-
nen gemäß Absatz 1 Buch-
stabe g, den Kriterien für die 
Erteilung sonstiger Informa-
tionen im Sinne von Ab-
satz 1 Buchstabe h für ver-
schiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen 
und zu den Bedingungen 
und geeigneten Garantien im 
Hinblick auf die Ausnahmen 
gemäß Absatz 5 Buchsta-
be b zu regeln. Dabei ergreift 
die Kommission geeignete 
Maßnahmen für Kleinst und 
Kleinstunternehmen sowie 
mittlere Unternehmen. 

 7. (…) 7. (…)  

8. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen für die Bereit-
stellung der Informationen 
gemäß den Absätzen 1 bis 3 
festlegen, wobei sie gege-
benenfalls die Besonderhei-
ten und Bedürfnisse der ver-
schiedenen Sektoren und 
Verarbeitungssituationen be-
rücksichtigt. Die entspre-

 8. (…) 8. (…).  
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 chenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Über-
einstimmung mit dem Prüf-
verfahren gemäß Artikel 87 
Absatz 2 erlassen. 

 

   
 

 

  Artikel 14a 

Informationspflicht, wenn die 
Daten nicht bei der be-

troffenen Person erhoben 
wurden 

Article 14a 
Information to be provided 

where the data have not been 
obtained from the data subject 

 

  1. Werden personenbezogene 
Daten nicht bei der betroffe-
nen Person erhoben, so teilt 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche der betroffenen 
Person Folgendes mit: 

1. Where personal data have not 
been obtained from the data 
subject, the controller shall 
provide the data subject with 
the following information: 

 

  (a) den Namen und die Kontakt-
daten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sowie gege-
benenfalls seines Vertreters; 
zusätzlich werden, falls vor-
handen, auch die Kontaktda-
ten des Datenschutzbeauf-
tragten angegeben; 

(a) the identity and the contact 
details of the controller and, if 
any, of the controller's repre-
sentative; the controller shall 
also include the contact details 
of the data protection officer, if 
any; 

 

  (b) die Zwecke, für die die perso-
nenbezogenen Daten verar-
beitet werden, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung. 

(b) the purposes of the pro-
cessing for which the personal 
data are intended as well as 
the legal basis of the pro-
cessing; 

 

   (ba) the categories of personal 
data concerned; 

 

   (c) (…)  
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   (d) where applicable, the recipi-
ents or categories of recipients 
of the personal data; 

 

   (da) where applicable, that the 
controller intends to transfer 
personal data to a recipient in 
a third country or international 
organisation and the existence 
or absence of an adequacy 
decision by the Commission, 
or in case of transfers referred 
to in Article 42 or 43, or point 
(h) of Article 44(1), reference 
to the appropriate or suitable 
safeguards and the means to 
obtain a copy of them or 
where they have been made 
available; 

 

  2. Zusätzlich zu den Informatio-
nen gemäß Absatz 1 stellt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche der betroffenen Per-
son folgende weitere Informa-
tionen zur Verfügung, die un-
ter Berücksichtigung der be-
sonderen Umstände und 
Rahmenbedingungen, unter 
denen die personenbezoge-
nen Daten verarbeitet werden, 
notwendig sind, um der be-
troffenen Person gegenüber 
eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleis-
ten: 

2. In addition to the information 
referred to in paragraph 1, the 
controller shall provide the da-
ta subject with the following in-
formation necessary to ensure 
fair and transparent pro-
cessing in respect of the data 
subject: 

 

  (a) die Kategorien personenbe-
zogener Daten, die verarbeitet 

  



 

288 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 werden; 

  (b) (…) (b) the period for which the per-
sonal data will be stored, or if 
this is not possible, the criteria 
used to determine this period;  

 

   (ba) where the processing is 
based on point (f) of Article 
6(1), the legitimate interests 
pursued by the controller or by 
a third party; 

 

  (c) wenn die Verarbeitung auf Ar-
tikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
beruht, die berechtigten Inte-
ressen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einem Dritten verfolgt 
werden; 

(c) (…)  

  (d) die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern der per-
sonenbezogenen Daten; 

  

  (da) gegebenenfalls die Ab-
sicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, personen-
bezogene Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland 
oder eine internationale Orga-
nisation zu übermitteln;

 

 
 

  (e) das Bestehen eines Rechts 
auf Auskunft seitens des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder 
Löschung oder auf Einschrän-

(e) the existence of the right to 
request from the controller ac-
cess to and rectification or 
erasure of the personal data 
or restriction of processing of 
personal data concerning the 
data subject and to object to 
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 kung der Verarbeitung dieser 
Daten und eines Wider-
spruchsrechts gegen die Ver-
arbeitung dieser Daten sowie 
des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit (...); 

the processing of such per-
sonal data as well as the right 
to data portability; 

  (ea) wenn die Verarbeitung 
auf Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a oder Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe a beruht, 
das Bestehen eines Rechts, 
die Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung 
berührt wird; 

(ea) where the processing is 
based on point (a) of Article 
6(1) or point (a) of Article 9(2), 
the existence of the right to 
withdraw consent at any time, 
without affecting the lawful-
ness of processing based on 
consent before its withdrawal; 

 

  (f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde (…); 

(f) the right to lodge a complaint 
to a supervisory authority; 

 

  (g) aus welcher Quelle die [...] 
personenbezogenen Daten 
stammen, sofern diese nicht 
aus öffentlich zugänglichen 
Quellen stammen; 

(g) from which source the per-
sonal data originate, and if 
applicable, whether it came 
from publicly accessible 
sources; 

 

  (h) das Bestehen einer automati-
sierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 20 Absätze 1 und 3 
und Angaben zu der verwen-
deten Logik sowie zur Trag-
weite und zu den angestreb-
ten Auswirkungen einer derar-
tigen Verarbeitung für die be-
troffene Person. 

(h) the existence of automated 
decision making including pro-
filing referred to in Article 
20(1) and (3) and at least in 
those cases, meaningful  in-
formation about the logic in-
volved, as well as the signifi-
cance and the envisaged con-
sequences of such processing 
for the data subject. 
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  3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche erteilt die Infor-
mationen gemäß den Absät-
zen 1 und 2 

3. The controller shall provide 
the information referred to in 
paragraphs 1 and 2: 

 

  (a) unter Berücksichtigung der 
spezifischen Umstände der 
Verarbeitung der Daten inner-
halb einer angemessenen 
Frist nach Erhebung der Da-
ten, längstens jedoch inner-
halb eines Monats, oder, 

(a) within a reasonable period af-
ter obtaining the data, but at 
the latest within one month, 
having regard to the specific 
circumstances in which the 
data are processed; or 

 

  (b) falls die Weitergabe an einen 
anderen Empfänger beabsich-
tigt ist, spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Weitergabe. 

(b) if the data are to be used for 
communication with the data 
subject, at the latest at the 
time of the first communication 
to that data subject; or 

 

   (c) if a disclosure to another re-
cipient is envisaged, at the 
latest when the data are first 
disclosed. 

 

  3a Beabsichtigt der für die Verar-
beitung Verantwortliche, die 
Daten (...) für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die Daten erho-
ben wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informati-
onen über diesen anderen 
Zweck und alle anderen rele-
vanten Informationen gemäß 
Absatz 2 zur Verfügung. 

3a. Where the controller intends to 
further process the data for a 
purpose other than the one for 
which the data were obtained, 
the controller shall provide the 
data subject prior to that fur-
ther processing with infor-
mation on that other purpose 
and with any relevant further 
information as referred to in 
paragraph 2. 

 

  4. Die Absätze 1 bis 3a finden 
keine Anwendung, wenn und 
soweit 

4. Paragraphs 1 to 3a shall not 
apply where and insofar as: 
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  (a) die betroffene Person bereits 
über die Informationen verfügt 
oder 

(a) the data subject already has 
the information; or 

 

  (b) die Erteilung dieser Informati-
onen (...) sich als unmöglich 
erweist oder einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfor-
dern würde; in diesen Fällen 
ergreift der für die Verarbei-
tung Verantwortliche geeigne-
te Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten 
sowie der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Per-
son; oder 

(b) the provision of such infor-
mation proves impossible or 
would involve a disproportion-
ate effort; in particular for pro-
cessing for archiving purposes 
in the public interest, or scien-
tific and historical research 
purposes or statistical purpos-
es subject to the conditions 
and safeguards referred to in 
Article 83(1) or in so far as the 
right referred to in paragraph 1 
is likely to render impossible 
or seriously impair the 
achievement of the objectives 
of the archiving purposes in 
the public interest, or the sci-
entific and historical research 
purposes or the statistical pur-
poses; in such cases the con-
troller shall take appropriate 
measures to protect the data 
subject's rights and freedoms 
and legitimate interests, in-
cluding making the information 
publicly available; or 

 

  (c) die Erhebung oder Weiterga-
be durch Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitglied-
staaten, denen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt und die geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der 

(c) obtaining or disclosure is ex-
pressly laid down by Union or 
Member State law to which 
the controller is subject, which 
provides appropriate 
measures to protect the data 
subject's legitimate interests; 
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 berechtigten Interessen der 
betroffenen Person vorsehen, 
ausdrücklich geregelt ist oder 

or 

  (d) (...); (d) where the data must remain 
confidential subject to an obli-
gation of professional secrecy 
regulated by Union or Member 
State law, including a statutory 
obligation of secrecy. 

 

  (e) die Daten gemäß dem Uni-
onsrecht oder dem einzel-
staatlichen Recht (...) vertrau-
lich behandelt werden müs-
sen. 

  

  5. (…)   

  6. (…)   

   
 

 

Artikel 15   
Auskunftsrecht der betroffe-

nen Person 

Artikel 15 
Recht der betroffenen Person 

auf Auskunft und auf Her-
ausgabe der Daten 

Artikel 15 
Auskunftsrecht der betroffenen 

Person 

Article 15  
Right of access for the data 

subject 

 

1. Die betroffene Person hat 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen jederzeit eine Bestäti-
gung darüber zu verlangen, 
ob sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verar-
beitet werden oder nicht. 
Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, teilt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche Folgendes mit: 

1. Die betroffene Person hat – 
vorbehaltlich des Artikels 
12 Absatz 4 – das Recht, 
von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen jeder-
zeit eine Bestätigung dar-
über zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezo-
gene Daten verarbeitet wer-
den oder nicht, und folgen-
de in einfacher und ver-
ständlicher Sprache abge-
fasste Informationen zu 
verlangen: 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen in 
angemessenen Abständen 
unentgeltlich (...) eine Bestäti-
gung darüber zu verlangen, 
ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so 
hat sie ein Recht auf Auskunft 
über diese Daten und auf fol-
gende Informationen: 

1. The data subject shall have 
the right to obtain from the 
controller confirmation as to 
whether or not personal data 
concerning him or her are be-
ing processed, and where 
such personal data are being 
processed, access to the data 
and the following information: 
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a) die Verarbeitungszwecke,  a) die Verarbeitungszwecke für 
jede Kategorie personen-
bezogener Daten; 

(a) die Verarbeitungszwecke; (a) the purposes of the pro-
cessing; 

 

b) die Kategorien personenbe-
zogener Daten, die verarbei-
tet werden, 

b) die Kategorien personenbe-
zogener Daten, die verarbei-
tet werden, 

(b) (…) (b) the categories of personal da-
ta concerned; 

 

c) die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern, an die 
die personenbezogenen Da-
ten weitergegeben werden 
müssen oder weitergegeben 
worden sind, speziell bei 
Empfängern in Drittländern,  

c) die Empfänger, an die die 
personenbezogenen Daten 
weitergegeben werden müs-
sen oder weitergegeben 
worden sind, darunter auch 
bei Empfängern in Drittlän-
dern, 

(c) die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern, an die 
die personenbezogenen Da-
ten weitergegeben worden 
sind oder noch weitergegeben 
werden, speziell bei Empfän-
gern in Drittländern oder bei 
internationalen Organisatio-
nen; 

(c) the recipients or categories of 
recipients to whom the per-
sonal data have been or will 
be disclosed, in particular to 
recipients in third countries or 
international organisations; 

 

d) die Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten ge-
speichert werden, 

d) die Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten ge-
speichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Fest-
legung dieser Dauer, 

(d) wenn möglich, die geplante 
Speicherfrist; 

(d) where possible, the envisaged 
period for which the personal 
data will be stored, or if this is 
not possible, the criteria used 
to determine this period; 

 

e) das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung oder Lö-
schung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
durch den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen bezie-
hungsweise eines Wider-
spruchrechts gegen die Ver-
arbeitung dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung oder Lö-
schung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
durch den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen be-
ziehungsweise eines Wider-
spruchrechts gegen die Ver-
arbeitung dieser Daten, 

(e) das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung oder Lö-
schung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung dieser Daten 
durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten; 

(e) the existence of the right to 
request from the controller 
rectification or erasure of per-
sonal data or restriction of the 
processing of personal data 
concerning the data subject or 
to object to the processing of 
such personal data; 

 

f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,  

f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten, 

(f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde (…); 

(f) the right to lodge a complaint 
to a supervisory authority; 
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g) diejenigen personenbezoge-
nen Daten, die Gegenstand 
der Verarbeitung sind, sowie 
alle verfügbaren Informatio-
nen über die Herkunft der 
Daten, 

 (g) wenn die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffe-
nen Person erhoben werden, 
alle verfügbaren Informatio-
nen über die Herkunft der Da-
ten; 

(g) where the personal data are 
not collected from the data 
subject, any available infor-
mation as to their source; 

 

h) die Tragweite der Verarbei-
tung und die mit ihr ange-
strebten Auswirkungen, zu-
mindest im Fall der Maß-
nahmen gemäß Artikel 20. 

h) die Tragweite der Verarbei-
tung und die mit ihr ange-
strebten Wirkungen, 

(h) im Fall von Entscheidungen, 
die auf einer automatisierten 
Verarbeitung einschließlich 
Profiling gemäß Artikel 20 Ab-
sätze 1 und 3 beruhen, Anga-
ben zu der verwendeten Logik 
sowie zur Tragweite und zu 
den angestrebten Auswirkun-
gen einer derartigen Verarbei-
tung. 

(h) the existence of automated 
decision making including pro-
filing referred to in Article 
20(1) and (3) and at least in 
those cases, meaningful  in-
formation about the logic in-
volved, as well as the signifi-
cance and the envisaged con-
sequences of such processing 
for the data subject. 

 

 ha) aussagekräftige Informa-
tionen über die Logik einer 
automatisierten Datenver-
arbeitung; 

   

 hb) im Falle der Weitergabe 
personenbezogener Daten 
an eine Behörde infolge 
eines Antrags einer Be-
hörde, die Bestätigung, 
dass solch ein Antrag ge-
stellt wurde, wobei Arti-
kel 21 unberührt bleibt. 

   

  1a. Werden personenbezogene 
Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisa-
tion übermittelt, so hat die be-
troffene Person das Recht, 
über die geeigneten Garantien 
gemäß Artikel 42 im Zusam-

1a. Where personal data are 
transferred to a third country 
or to an international organisa-
tion, the data subject shall 
have the right to be informed 
of the appropriate safeguards 
pursuant to Article 42 relating 
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 menhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

to the transfer. 

  1b. Auf Antrag stellt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
der betroffenen Person, ohne 
eine überhöhte Gebühr zu 
verlangen, eine Kopie der 
personenbezogenen Daten, 
die Gegenstand der Verarbei-
tung sind, zur Verfügung. 

1b. The controller shall provide a 
copy of the personal data un-
dergoing processing. For any 
further copies requested by 
the data subject, the controller 
may charge a reasonable fee 
based on administrative costs. 
Where the data subject makes 
the request in electronic form, 
and unless otherwise request-
ed by the data subject, the in-
formation shall be provided in 
an electronic form, which is 
commonly used. 

 

2. Die betroffene Person hat 
Anspruch darauf, dass ihr 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen mitgeteilt 
wird, welche personenbe-
zogenen Daten verarbeitet 
werden. Stellt die betroffene 
Person den Antrag in elekt-
ronischer Form, ist sie auf 
elektronischem Weg zu un-
terrichten, sofern sie nichts 
anderes angibt.  

2. Die betroffene Person hat 
Anspruch darauf, dass ihr 
von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen mitge-
teilt wird, welche personen-
bezogenen Daten verarbei-
tet werden. Stellt die be-
troffene Person den Antrag 
in elektronischer Form, ist 
sie in einem strukturierten 
elektronischen Format zu 
unterrichten, sofern sie 
nichts anderes angibt. Un-
beschadet des Artikels 10 
ergreift der für die Verar-
beitung Verantwortliche al-
le zumutbaren Maßnah-
men, um zu überprüfen, ob 
die Person, die Zugang zu 
Daten beantragt, die be-
troffene Person ist. 

2. (…) 2. (…)  
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 2a. Hat die betroffene Person 
die personenbezogenen 
Daten zur Verfügung ge-
stellt und werden diese 
elektronisch verarbeitet, 
hat sie das Recht, von 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Ko-
pie der zur Verfügung ge-
stellten personenbezoge-
nen Daten in einem in-
teroperablen gängigen 
elektronischen Format zu 
verlangen, das sie weiter 
verwenden kann, ohne da-
bei von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen, 
von dem die personenbe-
zogenen Daten herausge-
geben werden, behindert 
zu werden. Soweit tech-
nisch machbar und ver-
fügbar, werden die Daten 
auf Verlangen der be-
troffenen Person unmittel-
bar von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
an einen anderen für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen übermittelt. 

2a. Der Anspruch auf eine Kopie 
gemäß Absatz 1b (...) besteht 
nicht, wenn eine solche nicht 
zur Verfügung gestellt werden 
kann, ohne personenbezoge-
ne Daten anderer betroffener 
Personen oder vertrauliche 
Daten des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen offen-
zulegen. Ferner besteht die-
ser Anspruch nicht, wenn die 
Offenlegung personenbezo-
gener Daten Rechte an geisti-
gem Eigentum in Bezug auf 
die Verarbeitung dieser per-
sonenbezogenen Daten ver-
letzen würde. 

2a. The right to obtain a copy re-
ferred to in paragraph 1b shall 
not adversely affect the rights 
and freedoms of others. 

 

 2b. Dieser Artikel gilt unbe-
schadet der Verpflichtung, 
nicht mehr benötigte Da-
ten gemäß Artikel 5 Absatz 
1 Buchstabe e zu löschen. 

   

 2c. Das Recht auf Auskunft    
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 nach Absatz 1 und 2 be-
steht nicht in Bezug auf 
Daten im Sinne von Artikel 
14 Absatz 5 Buchstabe da, 
es sei denn, die betroffene 
Person ist befugt, die Ge-
heimhaltung aufzuheben 
und handelt dementspre-
chend. 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um Ein-
zelheiten zu den Kriterien 
und Anforderungen in Bezug 
auf die Mitteilung über den 
Inhalt der personenbezoge-
nen Daten gemäß Absatz 1 
Buchstabe g an die betroffe-
ne Person festzulegen.  

 3. (…) 3. (…)  

4. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen und -verfahren 
für Auskunftsgesuche und 
die Erteilung der Auskünfte 
gemäß Absatz 1 festlegen, 
darunter auch für die Über-
prüfung der Identität der be-
troffenen Person und die Mit-
teilung der personenbezo-
genen Daten an die be-
troffene Person, wobei sie 
gegebenenfalls die Beson-
derheiten und Bedürfnisse 
der verschiedenen Sektoren 
und Verarbeitungssituatio-
nen berücksichtigt. Die ent-
sprechenden Durchfüh-

 4. (…) 4. (…).  
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 rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 
87 Absatz 2 erlassen. 

   
 

 

ABSCHNITT 3 
BERICHTIGUNG UND LÖ-

SCHUNG 

  SECTION 3 

RECTIFICATION AND ERASURE 

 

   
 

 

Artikel 16 
Recht auf Berichtigung 

  Article 16 
Right to rectification 

 

 Die betroffene Person hat 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen die Berichtigung von 
unzutreffenden personenbe-
zogenen Daten zu verlan-
gen. Die betroffene Person 
hat das Recht, die Vervoll-
ständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten, 
auch in Form eines Korri-
gendums, zu verlangen.  

 1. (...) Die betroffene Person hat 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
die Berichtigung sie betreffen-
der unzutreffender personen-
bezogener Daten ohne unge-
bührliche Verzögerung zu ver-
langen. Im Hinblick auf die 
Zwecke, für die die Daten 
verarbeitet wurden, hat die 
betroffene Person das Recht, 
die Vervollständigung unvoll-
ständiger personenbezogener 
Daten – auch mittels einer er-
gänzenden Erklärung – (...) zu 
verlangen. 

 The data subject shall have 
the right to obtain from the 
controller without undue delay 
the rectification of personal 
data concerning him or her 
which are inaccurate. Having 
regard to the purposes for 
which data were processed, 
the data subject shall have the 
right to obtain completion of 
incomplete personal data, in-
cluding by means of providing 
a supplementary statement. 

 

  2. (…)   

   
 

 

Artikel 17  
Recht auf Vergessenwer-

den und auf Löschung 

Artikel 17 

Recht auf Löschung 

 Article 17  

Right to erasure (“right to be 
forgotten") 

 

1. Die betroffene Person hat 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-

1. Die betroffene Person hat 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-

1. (...) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ist verpflich-
tet, personenbezogene Daten 

1. The data subject shall have 
the right to obtain from the 
controller the erasure of per-
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 chen die Löschung von sie 
betreffenden personenbezo-
genen Daten und die Unter-
lassung jeglicher weiteren 
Verbreitung dieser Daten zu 
verlangen, speziell wenn es 
sich um personenbezogene 
Daten handelt, die die be-
troffene Person im Kindesal-
ter öffentlich gemacht hat, 
sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 

chen die Löschung von sie 
betreffenden personenbezo-
genen Daten und die Unter-
lassung jeglicher weiteren 
Verbreitung dieser Daten 
sowie von Dritten die Lö-
schung aller Querverweise 
auf diese personenbezo-
genen Daten bzw. aller 
Kopien und Replikationen 
davon zu verlangen, sofern 
einer der folgenden Gründe 
zutrifft: 

ohne ungebührliche Verzöge-
rung zu löschen, insbesonde-
re personenbezogene Daten, 
die erhoben wurden, als die 
betroffene Person ein Kind 
war, und die betroffene Per-
son hat das Recht, von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen zu verlangen, dass 
sie betreffende personenbe-
zogene Daten ohne unge-
bührliche Verzögerung ge-
löscht werden, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft: 

sonal data concerning him or 
her without undue delay and 
the controller shall have the 
obligation to erase personal 
data without undue delay 
where one of the following 
grounds applies: 

a) Die Daten sind für die Zwe-
cke, für die sie erhoben oder 
auf sonstige Weise verar-
beitet wurden, nicht mehr 
notwendig.  

a) Die Daten sind für die Zwe-
cke, für die sie erhoben oder 
auf sonstige Weise verarbei-
tet wurden, nicht mehr not-
wendig. 

(a) Die Daten sind für die Zwe-
cke, für die sie erhoben oder 
auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwen-
dig. 

(a) the data are no longer neces-
sary in relation to the purpos-
es for which they were collect-
ed or otherwise processed; 

 

b) Die betroffene Person wider-
ruft ihre Einwilligung, auf die 
sich die Verarbeitung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be a stützte, oder die Spei-
cherfrist, für die die Einwilli-
gung gegeben wurde, ist ab-
gelaufen und es fehlt an ei-
ner anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbei-
tung der Daten.  

b) Die betroffene Person wider-
ruft ihre Einwilligung, auf die 
sich die Verarbeitung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be a stützte, oder die Spei-
cherfrist, für die die Einwilli-
gung gegeben wurde, ist 
abgelaufen und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbei-
tung der Daten. 

(b) Die betroffene Person wider-
ruft ihre Einwilligung, auf die 
sich die Verarbeitung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be a oder Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a stützte, (...) und 
es fehlt an einer anderweiti-
gen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten. 

(b) the data subject withdraws 
consent on which the pro-
cessing is based according to 
point (a) of Article 6(1), or 
point (a) of Article 9(2), and 
where there is no other legal 
ground for the processing of 
the data; 

 

c) Die betroffene Person legt 
gemäß Artikel 19 Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung ein.  

c) Die betroffene Person legt 
gemäß Artikel 19 Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung ein. 

(c) Die betroffene Person legt 
gemäß Artikel 19 Absatz 1 
Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten 

(c) the data subject objects to the 
processing of personal data 
pursuant to Article 19(1) and 
there are no overriding legiti-
mate grounds for the pro-
cessing, or the data subject 
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 Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Per-
son legt gemäß Artikel 19 Ab-
satz 2 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein. 

objects to the processing of 
personal data pursuant to Arti-
cle 19(2); 

 ca) Ein Gericht oder eine Re-
gulierungsbehörde inner-
halb der Union hat rechts-
kräftig entschieden, dass 
die betreffenden Daten ge-
löscht werden müssen. 

   

d) Die Verarbeitung der Daten 
ist aus anderen Gründen 
nicht mit der Verordnung 
vereinbar. 

d) Die Daten wurden un-
rechtmäßig verarbeitet. 

(d) Die Daten wurden unrecht-
mäßig verarbeitet. 

(d) they have been unlawfully 
processed; 

 

  (e) Die Löschung ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt. 

(e) the data have to be erased for 
compliance with a legal obliga-
tion in Union or Member State 
law to which the controller is 
subject; 

 

   (f) the data have been collected 
in relation to the offering of in-
formation society services re-
ferred to in Article 8(1). 

 

 1a. Absatz 1 kommt nur zur 
Anwendung, wenn der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche in der Lage ist, 
zu überprüfen, ob die Per-
son, die die Löschung be-
antragt, die betroffene 
Person ist. 

1a. Die betroffene Person hat fer-
ner das Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen die Löschung sie betref-
fender personenbezogener 
Daten ohne ungebührliche 
Verzögerung zu verlangen, 
wenn die Daten in Bezug auf 
angebotene Dienste der In-
formationsgesellschaft gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 erhoben 

1a. (…)  
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 wurden. 

2. Hat der in Absatz 1 genann-
te für die Verarbeitung Ver-
antwortliche die personen-
bezogenen Daten öffentlich 
gemacht, unternimmt er in 
Bezug auf die Daten, für de-
ren Veröffentlichung er ver-
antwortlich zeichnet, alle ver-
tretbaren Schritte, auch 
technischer Art, um Dritte, 
die die Daten verarbeiten, 
darüber zu informieren, dass 
eine betroffene Person von 
ihnen die Löschung aller 
Querverweise auf diese per-
sonenbezogenen Daten oder 
von Kopien oder Replikatio-
nen dieser Daten verlangt. 
Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einem Drit-
ten die Veröffentlichung per-
sonenbezogener Daten ge-
stattet, liegt die Verantwor-
tung dafür bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen.  

2. Hat der in Absatz 1 genann-
te für die Verarbeitung Ver-
antwortliche die personen-
bezogenen Daten ohne Vor-
liegen eines Rechtferti-
gungsgrunds nach Arti-
kel 6 Absatz 1 öffentlich 
gemacht, so hat er unbe-
schadet des Artikels 77 al-
le zumutbaren Maßnah-
men zu ergreifen, um die 
Daten zu löschen und bei 
Dritten löschen zu lassen.  
Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterrichtet 
die betroffene Person, so-
weit möglich, über die von 
betroffenen Dritten ergrif-
fenen Maßnahmen. 

2. (…). 2. (…)  

  2a. Hat der (...) für die Verarbei-
tung Verantwortliche die per-
sonenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht und ist er 
gemäß Absatz 1 zu deren Lö-
schung verpflichtet, so unter-
nimmt er unter Berücksichti-
gung der verfügbaren Techno-
logie und der Implementie-
rungskosten (...) vertretbare 

2a. Where the controller has 
made the personal data public 
and is obliged pursuant to 
paragraph 1 to erase the data, 
the controller, taking account 
of available technology and 
the cost of implementation, 
shall take reasonable steps, 
including technical measures, 
to inform controllers which are 
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 Schritte, auch technischer Art, 
um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die Daten 
verarbeiten, darüber zu infor-
mieren, dass eine betroffene 
Person von ihnen die Lö-
schung aller Querverweise auf 
diese personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser Daten 
verlangt hat. 

processing the data, that the 
data subject has requested 
the erasure by such control-
lers of any links to, or copy or 
replication of that personal da-
ta. 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sorgt für ei-
ne umgehende Löschung 
der personenbezogenen Da-
ten, soweit deren Speiche-
rung nicht erforderlich ist 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und gege-
benenfalls der Dritte sor-
gen für eine umgehende Lö-
schung der personenbezo-
genen Daten, soweit deren 
Speicherung nicht erforder-
lich ist 

3. Die Absätze 1, 1a und 2a gel-
ten nicht, soweit (...) die Ver-
arbeitung der personenbezo-
genen Daten erforderlich ist 

3. Paragraphs 1 and 2 shall not 
apply to the extent that pro-
cessing of the personal data is 
necessary: 

 

a) zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung 
gemäß Artikel 80;  

a) zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung 
gemäß Artikel 80; 

a. zur Ausübung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und 
Information ; 

(a) for exercising the right of free-
dom of expression and infor-
mation; 

 

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Artikel 81; 

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Artikel 81; 

b. zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, die die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten nach dem Unionsrecht 
oder dem einzelstaatlichen 
Recht, dem der für die Verar-
beitung Verantwortliche unter-
liegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffent-
licher Gewalt erfolgt, die dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übertragen wurde; 

(b) for compliance with a legal ob-
ligation which requires pro-
cessing of personal data by 
Union or Member State law to 
which the controller is subject 
or for the performance of a 
task carried out in the public 
interest or in the exercise of 
official authority vested in the 
controller; 
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c) für historische und statisti-
sche Zwecke oder zum 
Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung gemäß Arti-
kel 83;  

c) für historische und statisti-
sche Zwecke oder zum 
Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung gemäß Arti-
kel 83; 

c. aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit gemäß 
Artikel 9 Absatz 2 Buchsta-
ben h und hb sowie Artikel 9 
Absatz 4; 

(c) for reasons of public interest in 
the area of public health in ac-
cordance with Article 9(2)(h) 
and (hb) as well as Article 
9(4); 

 

d) zur Erfüllung einer gesetzli-
chen Pflicht zur Vorhaltung 
der personenbezogenen Da-
ten, der der für die Verarbei-
tung Verantwortliche nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegt, wobei das mit-
gliedstaatliche Recht ein im 
öffentlichen Interesse lie-
gendes Ziel verfolgen, den 
Wesensgehalt des Rechts 
auf den Schutz personenbe-
zogener Daten wahren und 
in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem verfolgten 
legitimen Zweck stehen 
muss;  

d) zur Erfüllung einer gesetzli-
chen Pflicht zur Vorhaltung 
der personenbezogenen Da-
ten, der der für die Verarbei-
tung Verantwortliche nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegt; wobei das mit-
gliedstaatliche Recht ein im 
öffentlichen Interesse lie-
gendes Ziel verfolgen, das 
Recht auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten wah-
ren und in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem 
verfolgten legitimen Zweck 
stehen muss;  

d. für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke oder 
für wissenschaftliche, statisti-
sche und historische Zwecke 
gemäß Artikel 83; 

(d) for archiving purposes in the 
public interest, or scientific 
and historical research 
purposes or statistical purpos-
es in accordance with Article 
83(1) in so far as the right re-
ferred to in paragraph 1 is like-
ly to render impossible or seri-
ously impair the achievement 
of the objectives of the archiv-
ing purposes in the public in-
terest, or the scientific and his-
torical research purposes or 
the statistical purposes.  

 

e) in den in Absatz 4 genann-
ten Fällen. 

e) in den in Absatz 4 genann-
ten Fällen. 

e. (…)  (e) for the establishment, exercise 
or defence of legal claims. 

 

  f. (…)   

  g. zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

  

4. Anstatt die personenbezo-
genen Daten zu löschen, 
kann der für die Verarbei-
tung Verantwortliche deren 
Verarbeitung beschränken, 

4. Anstatt die personenbezo-
genen Daten zu löschen, 
kann der für die Verarbei-
tung Verantwortliche deren 
Verarbeitung in einer Art 

4. (…) 4. (…)  
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 wenn und Weise, die nicht den 
gewöhnlichen Datenzu-
gangs- und Verarbei-
tungsoperationen unter-
liegt und die nicht mehr 
geändert werden kann, be-
schränken, wenn 

a) ihre Richtigkeit von der be-
troffenen Person bestritten 
wird, und zwar für eine Dau-
er, die es dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit zu 
überprüfen;  

a) ihre Richtigkeit von der be-
troffenen Person bestritten 
wird, und zwar für eine Dau-
er, die es dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit zu 
überprüfen; 

   

b) der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche die personen-
bezogenen Daten für die Er-
füllung seiner Aufgabe nicht 
länger benötigt, sie aber für 
Beweiszwecke weiter auf-
bewahrt werden müssen;  

b) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die perso-
nenbezogenen Daten für die 
Erfüllung seiner Aufgabe 
nicht länger benötigt, sie 
aber für Beweiszwecke wei-
ter aufbewahrt werden müs-
sen; 

   

c) die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, die betroffene 
Person aber Einspruch ge-
gen ihre Löschung erhebt 
und stattdessen deren ein-
geschränkte Nutzung fordert;  

c) die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, die betroffene 
Person aber Einspruch ge-
gen ihre Löschung erhebt 
und stattdessen deren ein-
geschränkte Nutzung for-
dert; 

   

 ca) ein Gericht oder eine Re-
gulierungsbehörde inner-
halb der Union rechtskräf-
tig entschieden hat, dass 
die betreffenden Daten ei-
ner beschränkten Verar-
beitung unterworfen wer-
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 den müssen; 

d) die betroffene Person ge-
mäß Artikel 18 Absatz 2 die 
Übertragung der personen-
bezogenen Daten auf ein 
anderes automatisiertes 
Verarbeitungssystem fordert. 

d) die betroffene Person ge-
mäß Artikel 15 Absatz 2a 
die Übertragung der perso-
nenbezogenen Daten auf ein 
anderes automatisiertes 
Verarbeitungssystem for-
dert; 

   

 da) die spezifische Art der 
Speichertechnologie keine 
Löschung ermöglicht und 
vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung installiert 
wurde. 

   

5. Die in Absatz 4 genannten 
personenbezogenen Daten 
dürfen mit Ausnahme ihrer 
Speicherung nur verarbeitet 
werden, wenn sie für Be-
weiszwecke erforderlich 
sind, wenn die betroffene 
Person ihre Einwilligung ge-
geben hat oder die Rechte 
einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person ge-
schützt werden müssen oder 
wenn dies im öffentlichen In-
teresse liegt. 

5.  Die in Absatz 4 genannten 
personenbezogenen Daten 
dürfen mit Ausnahme ihrer 
Speicherung nur verarbeitet 
werden, wenn sie für Be-
weiszwecke erforderlich 
sind, wenn die betroffene 
Person ihre Einwilligung ge-
geben hat oder die Rechte 
einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person ge-
schützt werden müssen oder 
wenn dies im öffentlichen In-
teresse liegt. 

5. (…) 5. (…)  

6. Unterliegt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gemäß Absatz 4 einer Be-
schränkung, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
der betroffenen Person im 
Voraus mit, dass die Be-
schränkung aufgehoben 

6. Unterliegt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gemäß Absatz 4 einer Be-
schränkung, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che der betroffenen Person 
im Voraus mit, dass die Be-
schränkung aufgehoben 

 6. (…)  
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 werden soll. werden soll. 

7. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche trifft Vorkeh-
rungen, um sicherzustellen, 
dass die Fristen für die Lö-
schung personenbezogener 
Daten und/oder die regel-
mäßige Überprüfung der 
Notwendigkeit ihrer Speiche-
rung eingehalten werden. 

  7. (…)  

8. Wird eine Löschung vorge-
nommen, darf der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
die personenbezogenen Da-
ten nicht auf sonstige Weise 
verarbeiten.  

8. Wird eine Löschung vorge-
nommen, darf der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che die personenbezogenen 
Daten nicht auf sonstige 
Weise verarbeiten. 

 8. (…)  

 8a. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche trifft Vor-
kehrungen, um sicherzu-
stellen, dass die Fristen 
für die Löschung perso-
nenbezogener Daten 
und/oder die regelmäßige 
Überprüfung der Notwen-
digkeit ihrer Speicherung 
eingehalten werden. 

   

9. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um Ein-
zelheiten festzulegen in Be-
zug auf  

9. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, nach 
Einholung einer Stellung-
nahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um Einzelheiten 
festzulegen in Bezug auf 

 9. (…)  
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a) die Kriterien und Anforde-
rungen im Hinblick auf die 
Anwendung von Absatz 1 für 
bestimmte Bereiche und 
spezielle Verarbeitungssitua-
tionen, 

a) die Kriterien und Anforde-
rungen im Hinblick auf die 
Anwendung von Absatz 1 für 
bestimmte Bereiche und 
spezielle Verarbeitungssitua-
tionen, 

   

b) die Bedingungen für die Lö-
schung gemäß Absatz 2 von 
Internet-Links, Kopien oder 
Replikationen von perso-
nenbezogenen Daten aus öf-
fentlich zugänglichen Kom-
munikationsdiensten,  

b) die Bedingungen für die Lö-
schung gemäß Absatz 2 von 
Internet-Links, Kopien oder 
Replikationen von perso-
nenbezogenen Daten aus 
öffentlich zugänglichen 
Kommunikationsdiensten, 

   

c) die Kriterien und Bedingun-
gen für die Beschränkung 
der Verarbeitung personen-
bezogener Daten gemäß 
Absatz 4. 

c) die Kriterien und Bedingun-
gen für die Beschränkung 
der Verarbeitung personen-
bezogener Daten gemäß 
Absatz 4. 

   

   
 

 

  Artikel 17a 

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung 

Article 17a  
Right to restriction of pro-

cessing 

 

  1. Die betroffene Person hat das 
Recht, den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen zur 
Einschränkung der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten zu veranlassen, wenn 

1. The data subject shall have 
the right to obtain from the 
controller the restriction of the 
processing of personal data 
where: 

 

  (a) die Richtigkeit der Daten von 
der betroffenen Person be-
stritten wird, und zwar für eine 
Dauer, die es dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit zu 

(a) the accuracy of the data is 
contested by the data subject, 
for a period enabling the con-
troller to verify the accuracy of 
the data; 
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 überprüfen, 

   (ab) the processing is unlawful 
and the data subject opposes 
the erasure of the data and 
requests the restriction of their 
use instead; 

 

  (b) der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche die personenbe-
zogenen Daten für die Zwe-
cke der Verarbeitung nicht 
länger benötigt, die betroffene 
Person sie jedoch zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen benötigt, oder 

(b) the controller no longer needs 
the personal data for the pur-
poses of the processing, but 
they are required by the data 
subject for the establishment, 
exercise or defence of legal 
claims; or 

 

  (c) die betroffene Person Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung gemäß Artikel 19 Ab-
satz 1 eingelegt hat, solange 
noch nicht feststeht, ob die 
berechtigten Gründe des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwie-
gen. 

(c) he or she has objected to pro-
cessing pursuant to Article 
19(1) pending the verification 
whether the legitimate 
grounds of the controller over-
ride those of the data subject. 

 

  2. (…) 2. Where processing of personal 
data has been restricted under 
paragraph 1, such data may, 
with the exception of storage, 
only be processed with the da-
ta subject's consent or for the 
establishment, exercise or de-
fence of legal claims or for the 
protection of the rights of an-
other natural or legal person 
or for reasons of important 
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 public interest of the Union or 
of a Member State. 

  3. Wurde die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ge-
mäß Absatz 1 eingeschränkt, 
so dürfen diese Daten – von 
ihrer Speicherung abgesehen 
– nur mit Einwilligung der be-
troffenen Person oder zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen oder zum Schutz 
der Rechte einer anderen na-
türlichen oder juristischen 
Person oder aus Gründen ei-
nes wichtigen öffentlichen In-
teresses verarbeitet werden. 

3. A data subject who obtained 
the restriction of processing 
pursuant to paragraph 1 shall 
be informed by the controller 
before the restriction of pro-
cessing is lifted. 

 

  4. Eine betroffene Person, die 
eine Einschränkung der Ver-
arbeitung gemäß Absatz 1 
veranlasst hat, wird von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen informiert, bevor 
die Einschränkung aufgeho-
ben wird. 

  

  5. (…)   

  5a.  (…)   

   
 

 

  Artikel 17b 
Mitteilungspflicht im Zusam-

menhang mit der Berichti-
gung, Löschung oder Ein-

schränkung 

Article 17b 
Notification obligation regard-
ing rectification, erasure or re-

striction 

 

   Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche teilt allen Emp-

 The controller shall communi-
cate any rectification, erasure 
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 fängern, an die Daten weiter-
gegeben wurden, jede Berich-
tigung, Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung 
nach Artikel 16, Artikel 17 Ab-
satz 1 und Artikel 17 mit, es 
sei denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. 

or restriction of processing 
carried out in accordance with 
Articles 16, 17(1) and 17a to 
each recipient to whom the 
data have been disclosed, un-
less this proves impossible or 
involves disproportionate ef-
fort. The controller shall inform 
the data subject about those 
recipients if the data subject 
requests this. 

   
 

 

Artikel 18 
Recht auf Datenübertrag-

barkeit 

entfällt  Article 18 

Right to data portability 
 

1. Werden personenbezogene 
Daten elektronisch in einem 
strukturierten gängigen 
elektronischen Format ver-
arbeitet, hat die betroffene 
Person das Recht, von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wort-lichen eine Kopie der 
verarbeiteten Daten in einem 
von ihr weiter verwendbaren 
strukturierten gängigen 
elektronischen Format zu 
verlangen.  

 1. (…) 1. (…)  

2. Hat die betroffene Person 
die personenbezogenen Da-
ten zur Verfügung gestellt 
und basiert die Verarbeitung 
auf einer Einwilligung oder 
einem Vertrag, hat die be-
troffene Person das Recht, 
diese personenbezogenen 

 2. Die betroffene Person hat das 
Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, 
die sie einem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen bereit-
gestellt hat, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhal-

2. The data subject shall have 
the right to receive the per-
sonal data concerning him or 
her, which he or she has pro-
vided to a controller, in a 
structured and commonly 
used and machine-readable 
format and have the right to 
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 Daten sowie etwaige sonsti-
ge von ihr zur Verfügung ge-
stellte Informationen, die in 
einem automatisierten Ver-
arbeitungssystem gespei-
chert sind, in einem gängi-
gen elektronischen Format in 
ein anderes System zu über-
führen, ohne dabei von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen, dem die perso-
nenbezogenen Daten entzo-
gen werden, behindert zu 
werden.  

ten, und sie hat das Recht, 
diese Daten einem anderen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen ohne Behinderung 
durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, dem die Da-
ten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern die Verar-
beitung auf einer Zustimmung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe a oder 
auf einem Vertrag gemäß Ar-
tikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
beruht und die Verarbeitung 
mit automatischen Mitteln er-
folgt. 

transmit those data to another 
controller without hindrance 
from the controller to which 
the data have been provided, 
where: 

  
 

(a) the processing is based on 
consent pursuant to point (a) 
of Article 6(1) or point (a) of 
Article 9 (2) or on a contract 
pursuant to point (b) of Article 
6 (1); and 

 

  
 

(b) the processing is carried out 
by automated means. 

 

  
 

2a. (new) In exercising his or her 
right to data portability pursu-
ant to paragraph 1, the data 
subject has the right to obtain 
that the data is transmitted di-
rectly from controller to con-
troller where technically feasi-
ble. 

 

 

  2a. Die Ausübung dieses Rechts 2a. The exercise of this right 
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 lässt Artikel 17 unberührt. Das 
Recht gemäß Absatz 2 gilt 
nicht für eine Verarbeitung, 
die für die Wahrnehmung ei-
ner Aufgabe erforderlich ist, 
die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffent-
licher Gewalt erfolgt, die dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übertragen wurde.

 

shall be without prejudice to Arti-
cle 17. The right referred to in 
paragraph 2 shall not apply to 
processing necessary for the per-
formance of a task carried out in 
the public interest or in the exer-
cise of official authority vested in 
the controller. 

  2aa. Das Recht gemäß Ab-
satz 2 gilt nicht, wenn die Of-
fenlegung personenbezoge-
ner Daten die Rechte an geis-
tigem Eigentum im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung 
dieser personenbezogenen 
Daten verletzen würde. 

2aa. The right referred to in par-
agraph 2 shall not adversely af-
fect the rights and freedoms of 
others. 

 

3. Die Kommission kann das 
elektronische Format gemäß 
Absatz 1 festlegen sowie die 
technischen Standards, Mo-
dalitäten und Verfahren für 
die Überführung der perso-
nenbezogenen Daten ge-
mäß Absatz 2. Die entspre-
chenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Über-
einstimmung mit dem Prüf-
verfahren gemäß Artikel 87 
Absatz 2 erlassen. 

 3. (…) 3. (…)  

  4. (…). 
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ABSCHNITT 4 
WIDERSPRUCHSRECHT UND 

PROFILING 

  SECTION 4 
RIGHT TO OBJECT AND AUTO-
MATED INDIVIDUAL DECISION 

MAKING 

 

   
 

 

Artikel 19 
Widerspruchsrecht 

  Article 19 
Right to object 

 

1. Die betroffene Person hat 
das Recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung per-
sonen-bezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstaben d, e und f 
erfolgt, Widerspruch einzu-
legen, sofern der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
nicht zwingende schutzwür-
dige Gründe für die Verar-
beitung nachweisen kann, 
die die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Per-
son überwiegen. 

1. Die betroffene Person hat 
das Recht, jederzeit gegen 
die Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die auf 
der Grundlage von Artikel 6 
Absatz 1 Buchstaben d 
und e erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, sofern der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche nicht zwingende 
schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachwei-
sen kann, die die Interessen 
oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffe-
nen Person überwiegen. 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situati-
on ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung sie betref-
fender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstaben 
(...) e oder f, von Artikel 6 Ab-
satz 4 erster Satz in Verbin-
dung mit Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e oder von Arti-
kel 6 Absatz 4 zweiter Satz er-
folgt, Widerspruch einzulegen. 
Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche verarbeitet die 
personenbezogenen Daten 
nicht mehr, es sei denn, er 
kann (...) zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verar-
beitung nachweisen, die die 
Interessen, (...) Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen. 

1. The data subject shall have 
the right to object, on grounds 
relating to his or her particular 
situation, at any time to the 
processing of personal data 
concerning him or her which is 
based on points (e) or (f) of 
Article 6(1), including profiling 
based on these provisions. 
The controller shall no longer 
process the personal data un-
less the controller demon-
strates compelling legitimate 
grounds for the processing 
which override the interests, 
rights and freedoms of the da-
ta subject or for the establish-
ment, exercise or defence of 
legal claims. 

 

  1a. (…)   
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2. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Di-
rektwerbung zu betreiben, 
hat die betroffene Person 
das Recht, dagegen unent-
geltlich Widerspruch einzu-
legen. Die betroffene Person 
muss ausdrücklich in einer 
verständlichen und von an-
deren Informationen klar ab-
gegrenzten Form auf dieses 
Recht hingewiesen werden.  

2. Wird die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f gestützt, hat die be-
troffene Person jederzeit 
und ohne weitere Begrün-
dung das Recht, dagegen 
im Allgemeinen oder für 
jeden spezifischen Zweck 
unentgeltlich Widerspruch 
einzulegen. 

2. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so hat 
die betroffene Person das 
Recht, (...) jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung sie betreffender perso-
nenbezogener Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen. Die betroffene 
Person muss spätestens zum 
Zeitpunkt der ersten Kommu-
nikation mit ihr ausdrücklich 
(...) auf dieses Recht hinge-
wiesen werden; dieser Hin-
weis hat in einer verständli-
chen und von anderen Infor-
mationen getrennten Form zu 
erfolgen. 

2. Where personal data are pro-
cessed for direct marketing 
purposes, the data subject 
shall have the right to object at 
any time to the processing of 
personal data concerning him 
or her for such marketing, 
which includes profiling to the 
extent that it is related to such 
direct marketing.  

 

 2a. Die betroffene Person 
muss ausdrücklich in ei-
ner verständlichen Weise 
und Form unter Verwen-
dung einer klaren und ein-
fachen Sprache, insbe-
sondere bei eigens an 
Kinder gerichteten Infor-
mationen, auf das Recht 
gemäß Absatz 2 hingewie-
sen werden, wobei sich 
dieser Hinweis von ande-
ren Informationen deutlich 
unterscheiden muss. 

2a. Widerspricht die betroffene 
Person der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so 
werden die personenbezoge-
nen Daten nicht mehr für die-
se Zwecke verarbeitet. 

2a. Where the data subject ob-
jects to the processing for di-
rect marketing purposes, the 
personal data shall no longer 
be processed for such pur-
poses. 

 

  2aa. Die betroffene Person hat 
das Recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Si-
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 tuation ergeben, gegen die 
Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, 
die zu historischen, statisti-
schen oder wissenschaftli-
chen Zwecken erfolgt, Wider-
spruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe 
erforderlich. 

   2b. (new) At the latest at the time 
of the first communication with 
the data subject, the right re-
ferred to in paragraphs 1 and 
2 shall be explicitly brought to 
the attention of the data sub-
ject and shall be presented 
clearly and separately from 
any other information. 

 

 2b. Im Zusammenhang mit 
der Verwendung von 
Diensten der Informati-
onsgesellschaft und un-
beschadet der Richtlinie 
2002/58/EG kann das Wi-
derspruchsrecht mit Hilfe 
automatisierter Verfahren 
ausgeübt werden, die ei-
nen technischen Standard 
verwenden, der den be-
troffenen Personen ermög-
licht, ihre Wünsche ein-
deutig auszudrücken. 

 2b. In the context of the use of in-
formation society services, 
and notwithstanding Directive 
2002/58/EC, the data subject 
may exercise his or her right 
to object by automated means 
using technical specifications. 

 

   2aa. Where personal data are 
processed for scientific and 
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 historical research purposes 
or statistical purposes pursu-
ant to Article 83(1), the data 
subject, on grounds relating to 
his or her particular situation, 
shall have the right to object to 
processing of personal data 
concerning him or her, unless 
the processing is necessary 
for the performance of a task 
carried out for reasons of pub-
lic interest. 

3. Im Falle eines Widerspruchs 
gemäß den Absätzen 1 
und 2 darf der für die Verar-
beitung Verantwortliche die 
betreffenden personenbe-
zogenen Daten nicht weiter 
nutzen oder anderweitig ver-
arbeiten. 

3. Im Falle eines Widerspruchs 
gemäß den Absätzen 1 
und 2 darf der für die Verar-
beitung Verantwortliche die 
betreffenden personenbezo-
genen Daten für die im Wi-
derspruch genannten 
Zwecke nicht weiter nutzen 
oder anderweitig verarbei-
ten. 

3. (...) 3. (…).  

  4. (…)   

   
 

 

Artikel 20 
Auf Profiling basierende 

Maßnahmen 

Artikel 20 
Profiling 

Artikel 20 
Automatisierte Generierung 
von Einzelentscheidungen 

Article 20 
Automated individual decision 

making, including profiling 

 

1. Eine natürliche Person hat 
das Recht, nicht einer auf 
einer rein automatisierten 
Verarbeitung von Daten ba-
sierenden Maßnahme un-
terworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wir-
kungen entfaltet oder sie in 
maßgeblicher Weise beein-

1. Unbeschadet der Bestim-
mungen des Artikels 6 hat 
jede natürliche Person das 
Recht, dem Profiling ge-
mäß Artikel 19 zu wider-
sprechen. Die betroffene 
Person ist über ihr Recht, 
dem Profiling zu wider-
sprechen, in deutlich 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, nicht einer allein auf 
einer automatisierten Verar-
beitung – einschließlich Profi-
ling – beruhenden Entschei-
dung unterworfen zu werden, 
die ihr gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder sie er-
heblich beeinträchtigt. 

1. The data subject shall have 
the right not to be subject to a 
decision based solely on au-
tomated processing, including 
profiling, which produces legal 
effects concerning him or her 
or similarly significantly affects 
him or her. 
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 trächtigt und deren Zweck in 
der Auswertung bestimmter 
Merkmale ihrer Person oder 
in der Analyse beziehungs-
weise Voraussage etwa ihrer 
beruflichen Leistungsfähig-
keit, ihrer wirtschaftlichen Si-
tuation, ihres Aufent-
haltsorts, ihres Gesundheits-
zustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässig-
keit oder ihres Verhaltens 
besteht. 

sichtbarer Weise zu unter-
richten. 

  1a. Absatz 1 gilt nicht, wenn die 
Entscheidung (...) 

1a. Paragraph 1 shall not apply if 
the decision: 

 

  (a) für den Abschluss oder die Er-
füllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person 
und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen erforderlich 
ist (...) oder 

(a) is necessary for entering into, 
or performance of, a contract 
between the data subject and 
a data controller ; or 

 

  (b) (...) aufgrund von Rechtsvor-
schriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che unterliegt, zulässig ist und 
diese Rechtsvorschriften ge-
eignete Maßnahmen zur Wah-
rung der Rechte und Freihei-
ten sowie der berechtigten In-
teressen der betroffenen Per-
son enthalten oder 

(b) is authorized by Union or 
Member State law to which 
the controller is subject and 
which also lays down suitable 
measures to safeguard the da-
ta subject's rights and free-
doms and legitimate interests; 
or 

 

  (c) mit ausdrücklicher Einwilli-
gung der betroffenen Person 
(...) erfolgt. 

(c) is based on the data subject's 
explicit consent. 
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  1b. In den in Absatz 1a Buchsta-
ben a und c genannten Fällen 
trifft der für die Verarbeitung 
Verantwortliche geeignete 
Maßnahmen, um die Rechte 
und Freiheiten sowie die be-
rechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, 
wozu mindestens das Recht 
auf persönliches Eingreifen 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, auf Darlegung 
des eigenen Standpunkts und 
auf Anfechtung der Entschei-
dung gehört. 

1b. In cases referred to in para-
graph 1a (a) and (c) the data 
controller shall implement 
suitable measures to safe-
guard the data subject’s rights 
and freedoms and legitimate 
interests, at least the right to 
obtain human intervention on 
the part of the controller, to 
express his or her point of 
view and to contest the deci-
sion. 

 

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Ver-
ordnung darf eine Person ei-
ner Maßnahme nach Absatz 
1 nur unterworfen werden, 
wenn die Verarbeitung 

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Ver-
ordnung darf eine Person 
dem Profiling, das Maß-
nahmen zur Folge hat, 
durch die sich rechtliche 
Konsequenzen für die be-
troffene Person ergeben, 
oder die ähnlich erhebli-
che Auswirkungen auf die 
Interessen, Rechte oder 
Freiheiten der betroffenen 
Personen hat, nur unterwor-
fen werden, wenn die Verar-
beitung 

2. (…) 2. (…)  

a) im Rahmen des Abschlusses 
oder der Erfüllung eines Ver-
trags vorgenommen wird 
und der Abschluss oder die 
Erfüllung des Vertrags auf 
Wunsch der betroffenen Per-

a) für den Abschluss oder die 
Erfüllung eines Vertrags er-
forderlich ist und der Ab-
schluss oder die Erfüllung 
des Vertrags auf Wunsch 
der betroffenen Person er-
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 son erfolgt ist oder geeignete 
Maßnahmen ergriffen wur-
den, um die berechtigten In-
teressen der betroffenen 
Person zu wahren, bei-
spielsweise durch das Recht 
auf direkten persönlichen 
Kontakt, oder  

folgt ist und geeignete Maß-
nahmen ergriffen wurden, 
um die berechtigten Interes-
sen der betroffenen Person 
zu wahren,  oder 

b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union 
oder der Mitgliedstaaten ge-
stattet ist und diese Rechts-
vorschriften geeignete Maß-
nahmen zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der 
betroffenen Person enthalten 
oder 

b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Uni-
on oder der Mitgliedstaaten 
gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeigne-
te Maßnahmen zur Wahrung 
der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person ent-
halten, 

   

c) mit Einwilligung der betroffe-
nen Person nach Maßgabe 
von Artikel 7 und vorbe-
haltlich entsprechender Ga-
rantien erfolgt. 

c) mit Einwilligung der betroffe-
nen Person nach Maßgabe 
von Artikel 7 und vorbehalt-
lich entsprechender Garan-
tien erfolgt. 

   

3. Die automatisierte Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter per-
sönlicher Merkmale einer na-
türlichen Person darf sich 
nicht ausschließlich auf die 
in Artikel 9 genannten be-
sonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten stüt-
zen.  

3. Ein Profiling, das zur Fol-
ge hat, dass Menschen 
aufgrund von Rasse, eth-
nischer Herkunft, politi-
scher Überzeugung, Reli-
gion oder Weltanschau-
ung, Mitgliedschaft in ei-
ner Gewerkschaft, sexuel-
ler Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität diskri-
miniert werden, oder das 
zu Maßnahmen führt, die 
eine solche Wirkung ha-
ben, ist untersagt. Der für 

3. Entscheidungen nach Ab-
satz 1a (...) dürfen nicht auf 
besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten nach 
Artikel 9 Absatz 1 beruhen, 
sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a oder g gilt und 
geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Frei-
heiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen 
Person getroffen wurden. 

3. Decisions referred to in para-
graph 1a shall not be based 
on special categories of per-
sonal data referred to in Article 
9(1), unless points (a) or (g) of 
Article 9(2) apply and suitable 
measures to safeguard the da-
ta subject's rights and free-
doms and legitimate interests 
are in place. 

 



 

320 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 die Verarbeitung Verant-
wortliche hat für einen 
wirksamen Schutz gegen 
mögliche Disriminierung 
aufgrund von Profiling zu 
sorgen. Profiling darf sich 
nicht ausschließlich auf die 
in Artikel 9 genannten be-
sonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten stüt-
zen. 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 
müssen die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen gemäß Artikel 14 erteil-
ten Auskünfte auch Angaben 
zu einer etwaigen Verarbei-
tung für die unter Absatz 1 
beschriebenen Zwecke und 
die damit angestrebten Aus-
wirkungen auf die betroffene 
Person beinhalten. 

 4. (…) 4. (…)  

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Bedingungen, 
die für geeignete Maßnah-
men zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen gemäß 
Absatz 2 gelten sollen, näher 
zu regeln. 

5. Profiling, das Maßnahmen 
zur Folge hat, durch die 
sich rechtliche Konse-
quenzen für die betroffene 
Person ergeben, oder die 
ähnlich erhebliche Aus-
wirkungen auf die Interes-
sen, Rechte oder Freihei-
ten der betroffenen Perso-
nen hat, darf sich nicht 
ausschließlich oder vor-
rangig auf automatisierte 
Verarbeitung stützen und 
muss eine persönliche 
Prüfung, einschließlich ei-

5. (…) 5. (…)  
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 ner Erläuterung der nach 
einer solchen Prüfung ge-
troffenen Entscheidung 
enthalten. Zu den geeigne-
ten Maßnahmen zur Wah-
rung der berechtigten Inte-
ressen gemäß Absatz 2 ge-
hören das Recht auf per-
sönliche Prüfung und die 
Erläuterung der nach einer 
solchen Prüfung getroffe-
nen Entscheidung. 

 5a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken in Bezug auf die 
 weitere Festlegung der 
Kriterien und Bedingun-
gen für das Profiling ge-
mäß Absatz 2 nach Maß-
gabe von Artikel 66 Ab-
satz 1 Buchstabe b zu ver-
öffentlichen. 

   

   
 

 

ABSCHNITT 5 
BESCHRÄNKUNGEN 

  SECTION 5 
Restrictions 

 

   
 

 

Artikel 21 
Beschränkungen 

  Article 21 
Restrictions 

 

1. Die Union oder die Mitglied-
staaten können Rechtsvor-
schriften erlassen, die die 
Rechte und Pflichten gemäß 
Artikel 5 Buchstaben a bis e 
und den Artikeln 11 bis 20 

1. Die Union oder die Mitglied-
staaten können Rechtsvor-
schriften erlassen, die die 
Rechte und Pflichten gemäß 
den Artikeln 11 bis 19 sowie 
gemäß Artikel 32 beschrän-

1. Durch Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaa-
ten, denen der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter unter-
liegt, können die Pflichten und 

1. Union or Member State law to 
which the data controller or 
processor is subject may re-
strict by way of a legislative 
measure the scope of the ob-
ligations and rights provided 
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 sowie gemäß Artikel 32 be-
schränken, sofern eine sol-
che Beschränkung in einer 
demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnis-
mäßig ist  

ken, sofern eine solche Be-
schränkung ein eindeutig 
festgelegtes im öffentli-
chen Interesse liegendes 
Ziel verfolgt, den Wesens-
gehalt des Rechts auf den 
Schutz personenbezoge-
ner Daten wahrt, in einem 
angemessenen Verhältnis 
zu dem verfolgten legiti-
men Zweck steht und die 
Grundrechte und Interes-
sen der betroffenen Per-
son achtet, sowie in einer 
demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnis-
mäßig ist 

Rechte gemäß (...) den Arti-
keln 12 bis 20 und Artikel 32 
sowie Artikel 5, insofern des-
sen Bestimmungen den in den 
Artikeln 12 bis 20 vorgesehe-
nen Rechten und Pflichten 
entsprechen, im Wege von 
Legislativmaßnahmen be-
schränkt werden, sofern eine 
solche Beschränkung in einer 
demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismä-
ßig ist 

for in Articles 12 to 20 and Ar-
ticle 32, as well as Article 5 in 
so far as its provisions corre-
spond to the rights and obliga-
tions provided for in Articles 
12 to 20, when such a re-
striction respects the essence 
of the fundamental rights and 
freedoms and  is a necessary 
and proportionate measure in 
a democratic society to safe-
guard: 

  (aa) zum Schutz der nationa-
len Sicherheit; 

(aa) national security;  

  (ab) zur Landesverteidigung; (ab) defence;  

a) zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit 

a) zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit 

(a) zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit; 

(a) public security;  

b) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfol-
gung von Straftaten 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfol-
gung von Straftaten 

(b) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfol-
gung von Straftaten oder zur 
Vollstreckung strafrechtlicher 
Sanktionen oder zum Schutz 
vor und zur Abwehr von Be-
drohungen der öffentlichen 
Sicherheit; 

(b) the prevention, investigation, 
detection or prosecution of 
criminal offences or the execu-
tion of criminal penalties, in-
cluding the safeguarding 
against and the prevention of 
threats to public security; 

 

c) zum Schutz sonstiger öffent-
licher Interessen der Union 
oder eines Mitgliedstaats, 
insbesondere eines wichti-
gen wirtschaftlichen oder fi-

c) Steuerfragen (c) zum Schutz sonstiger wichti-
ger Ziele des allgemeinen öf-
fentlichen Interesses der Uni-
on oder eines Mitgliedstaats, 
insbesondere eines wichtigen 

(c) other important objectives of 
general public interests of the 
Union or of a Member State, in 
particular an important eco-
nomic or financial interest of 
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 nanziellen Interesses der 
Union oder eines Mitglied-
staats etwa im Währungs-, 
Haushalts- und Steuerbe-
reich und zum Schutz der 
Marktstabilität und Marktin-
tegrität 

wirtschaftlichen oder finanziel-
len Interesses der Union oder 
eines Mitgliedstaats, etwa im 
Währungs-, Haushalts- und 
Steuerbereich sowie im Be-
reich der öffentlichen Ge-
sundheit und der sozialen Si-
cherheit und zum Schutz der 
Marktstabilität und Marktinteg-
rität; 

the Union or of a Member 
State, including monetary, 
budgetary and taxation a mat-
ters, public health and social 
security; 

  (ca) zum Schutz der Unab-
hängigkeit der Justiz und zum 
Schutz von Gerichtsverfahren; 

(ca) the protection of judicial 
independence and judicial 
proceedings; 

 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfol-
gung von Verstößen gegen 
die berufsständischen Re-
geln reglementierter Berufe 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfol-
gung von Verstößen gegen 
die berufsständischen Re-
geln reglementierter Berufe 

(d) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung 
von Verstößen gegen die be-
rufsständischen Regeln reg-
lementierter Berufe; 

(d) the prevention, investigation, 
detection and prosecution of 
breaches of ethics for regulat-
ed professions; 

 

e) für Kontroll-, Überwachungs- 
und Ordnungsfunktionen, die 
dauernd oder zeitweise mit 
der Ausübung öffentlicher 
Gewalt für die unter den 
Buchstaben a, b, c und d 
genannten Zwecke verbun-
den sind 

e) für Kontroll-, Überwachungs- 
und Ordnungsfunktionen im 
Rahmen der Tätigkeit einer 
zuständigen öffentlichen 
Behörde für die unter den 
Buchstaben a, b, c und d 
genannten Zwecke 

(e) für Kontroll-, Überwachungs- 
und Ordnungsfunktionen, die 
dauernd oder zeitweise mit 
der Ausübung öffentlicher 
Gewalt für die unter den 
Buchstaben aa, ab, a, b, c 
und d genannten Zwecke ver-
bunden sind; 

(e) a monitoring, inspection or 
regulatory function connected, 
even occasionally, to the ex-
ercise of official authority in 
cases referred to in (aa), (ab), 
(a), (b), (c) and (d); 

 

f) zum Schutz der betroffenen 
Person und der Rechte und 
Freiheiten anderer Perso-
nen. 

f) zum Schutz der betroffenen 
Person und der Rechte und 
Freiheiten anderer Perso-
nen. 

(f) zum Schutz der betroffenen 
Person und der Rechte und 
Freiheiten anderer Personen; 

(f) the protection of the data sub-
ject or the rights and freedoms 
of others; 

 

  (g) für die Durchsetzung zivil-
rechtlicher Ansprüche. 

(g) the enforcement of civil law 
claims. 

 

2. Jede Legislativmaßnahme 
im Sinne des Absatzes 1 

2. Jede Legislativmaßnahme 
im Sinne des Absatzes 1 

2. Jede Legislativmaßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 muss 

2. In particular, any legislative 
measure referred to in para-
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 muss spezifische Vorschrif-
ten zumindest zu den mit der 
Verarbeitung verfolgten Zie-
len und zur Bestimmung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen enthalten. 

muss notwendig und ver-
hältnismäßig in einer de-
mokratischen Gesellschaft 
sein und spezifische Vor-
schriften enthalten zumin-
dest zu 

gegebenenfalls spezifische 
Vorschriften zumindest zu den 
Zwecken der Verarbeitung 
oder den Verarbeitungskate-
gorien, den Kategorien perso-
nenbezogener Daten, dem 
Umfang der vorgenommenen 
Beschränkungen, den Anga-
ben zu dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
den Kategorien von Verant-
wortlichen, den jeweiligen 
Speicherfristen sowie den gel-
tenden Garantien unter Be-
rücksichtigung von Art, Um-
fang und Zwecken der Verar-
beitung oder der Verarbei-
tungskategorien und der Risi-
ken für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Perso-
nen enthalten. 

graph 1 shall contain specific 
provisions at least, where rel-
evant, as to: 

 a) den mit der Verarbeitung 
verfolgten Zielen; 

 (a)  the purposes of the pro-
cessing or categories of pro-
cessing, 

 

 b) der Bestimmung des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen; 

 (b)  the categories of personal 
data, 

 

 c) den konkreten Zwecken 
und Mitteln der Verarbei-
tung; 

 (c)  the scope of the restrictions 
introduced,  

 

 d) den Schutzvorkehrungen 
gegen Missbrauch oder 
unrechtmäßigem Zugang 
oder unrechtmäßiger Wei-
tergabe; 

 (d)  the safeguards to prevent 
abuse or unlawful access or 
transfer; 
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 e) dem Recht betroffener 
Personen, über die Ein-
schränkung informiert zu 
werden. 

 (e)  the specification of the con-
troller or categories of control-
lers, 

 

   (f)  the storage periods and the 
applicable safeguards taking 
into account the nature, scope 
and purposes of the pro-
cessing or categories of pro-
cessing;  

 

   (g)  the risks for the rights and 
freedoms of data subjects; 
and 

 

   (h)  the right of data subjects to 
be informed about the re-
striction, unless this may be 
prejudicial to the purpose of 
the restriction. 

 

 2a. Die in Absatz 1 genannten 
legislativen Maßnahmen 
dürfen private für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
weder dazu ermächtigen 
noch dazu verpflichten, 
Daten zu speichern, die 
über das für das Erreichen 
des ursprünglichen 
Zwecks erforderliche Maß 
hinausgehen. 

   

   
 

 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG 
VERANTWORTLICHER UND 
AUFTRAGSVERARBEITER 

  CHAPTER IV 

CONTROLLER AND PROCES-
SOR 
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ABSCHNITT 1 
ALLGEMEINE PFLICHTEN 

  SECTION 1 
GENERAL OBLIGATIONS 

 

   
 

 

Artikel 22 
Pflichten des für die Verarbei-

tung Verantwortlichen 

Artikel 22 
Pflichten und Rechenschafts-

pflicht des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen 

 Article 22 
Responsibility of the controller 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt durch 
geeignete Strategien und 
Maßnahmen sicher, dass 
personenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung verarbeitet wer-
den und er den Nachweis 
dafür erbringen kann. 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt durch 
geeignete und nachweisba-
re technische und organi-
satorische Strategien und 
Maßnahmen sicher, dass 
personenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung verarbeitet wer-
den und er in transparenter 
Weise den Nachweis dafür 
erbringen kann, dies erfolgt 
unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, 
der Art der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
dem Zusammenhang, der 
Tragweite und der Zwecke 
der Verarbeitung, der Risi-
ken für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie der Art 
der Organisation sowohl 
zum Zeitpunkt der Festle-
gung der Verarbeitungs-
mittel als auch zum Zeit-
punkt der Verarbeitung 
selbst. 

 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche (...) führt unter 
Berücksichtigung der Art, des 
Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere der Risi-
ken für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen 
geeignete Maßnahmen durch 
und muss den Nachweis dafür 
erbringen können, dass per-
sonenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung verarbeitet wer-
den. 

1. Taking into account the na-
ture, scope, context and pur-
poses of the processing as 
well as the risks of varying 
likelihood and severity for the 
rights and freedoms of individ-
uals, the controller shall im-
plement appropriate technical 
and organisational measures 
to ensure and be able to 
demonstrate that the pro-
cessing of personal data is 
performed in compliance with 
this Regulation. These mea-
sures shall be reviewed and 
updated where necessary. 
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 1a. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche un-
ternimmt unter Berück-
sichtigung des Stands der 
Technik und der Imple-
mentierungskosten alle 
angemessenen Schritte, 
um Maßnahmen und Ver-
fahren zur Einhaltung um-
zusetzen, durch die die au-
tonome Wahl betroffener 
Personen kontinuierlich 
respektiert wird. Diese 
Maßnahmen zur Einhal-
tung werden mindestens 
alle zwei Jahre überprüft 
und erforderlichenfalls ak-
tualisiert. 

   

2. Die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen umfassen ins-
besondere 

 2. (…) 2. (…)  

(a) die Dokumentation nach 
Maßgabe von Artikel 28; 

 2a. Sofern dies in einem ange-
messenen Verhältnis zu den 
Verarbeitungstätigkeiten steht, 
müssen die Maßnahmen ge-
mäß Absatz 1 die Anwendung 
geeigneter Datenschutzvor-
kehrungen durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
umfassen. 

2a. Where proportionate in rela-
tion to the processing activi-
ties, the measures referred to 
in paragraph 1 shall include 
the implementation of appro-
priate data protection policies 
by the controller. 

 

(b) die Umsetzung der in Arti-
kel 30 vorgesehenen Vor-
kehrungen für die Datensi-
cherheit;  

 2b. Die Einhaltung der genehmig-
ten Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 38 oder eines geneh-
migten Zertifizierungsverfah-
rens gemäß Artikel 39 kann 
als Faktor herangezogen wer-

2b. Adherence to approved codes 
of conduct pursuant to Article 
38 or an approved certification 
mechanism pursuant to Article 
39 may be used as an ele-
ment to demonstrate compli-
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 den, um die Erfüllung der 
Pflichten des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen nach-
zuweisen. 

ance with the obligations of 
the controller. 

(c) die Durchführung einer Da-
tenschutz - Folgenabschät-
zung nach Artikel 33; 

    

(d) die Umsetzung der nach Ar-
tikel 34 Abätze 1 und 2 gel-
tenden Anforderungen in 
Bezug auf die vorherige Ge-
nehmigung oder Zuratezie-
hung der Aufsichtsbehörde; 

    

(e) die Benennung eines Daten-
schutzbeauftragten gemäß 
Artikel 35 Absatz 1. 

    

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt geeig-
nete Verfahren zur Überprü-
fung der Wirksamkeit der in 
den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Maßnahmen ein.Die 
Überprüfung wird von unab-
hängigen internen oder ex-
ternen Prüfern durchgeführt, 
wenn dies angemessen ist. 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche muss in der 
Lage sein, die Angemes-
senheit und Wirksamkeit 
der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Maßnahmen 
nachzuweisen. Regelmä-
ßige Berichte über die Tä-
tigkeiten des für die Ver-
arbeitung Verantwortli-
chen, wie die obligatori-
schen Berichte von kapi-
talmarktorientierten Un-
ternehmen beinhalten eine 
zusammenfassende Be-
schreibung der in Absatz 1 
genannten Strategien und 
Maßnahmen. 

3. (…) 3. (…)  

 3a. Der für die Verarbeitung    
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 Verantwortliche hat das 
Recht, personenbezogene 
Daten innerhalb einer Un-
ternehmensgruppe in der 
EU, zu der der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
gehört, zu übermitteln, 
wenn die Verarbeitung für 
berechtigte interne admi-
nistrative Zwecke von ver-
bundenen Geschäftsberei-
chen in der Unterneh-
mensgruppe erforderlich 
ist, und ein angemessenes 
Niveau des Datenschutzes 
sowie die Interessen der 
betroffenen Personen im 
Rahmen von internen Da-
tenschutzbestimmungen 
oder gleichwertigen Ver-
haltensregeln im Sinne 
von Artikel 38 hinreichend 
berücksichtigt werden. 

4. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um et-
waige weitere, in Absatz 2 
nicht genannte Kriterien und 
Anforderungen für die in Ab-
satz 1 genannten Maßnah-
men, die Bedingungen für 
die in Absatz 3 genannten 
Überprüfungs- und Auditver-
fahren und die Kriterien für 
die in Absatz 3 angespro-
chene Angemessenheitsprü-

 4. (…) 4. (…)  
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 fung festzulegen und spezifi-
sche Maßnahmen für 
Kleinst-, Klein- und mittlere 
Unternehmen zu prüfen. 

   
 

 

Artikel 23 
Datenschutz durch Technik 
und datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen 

  Article 23 
Data protection by design and 

by default 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche führt unter 
Berücksichtigung des Stands 
der Technik und der Imple-
mentierungskosten sowohl 
zum Zeitpunkt der Festle-
gung der Verarbeitungsmittel 
als auch zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung technische und 
organisatorische Maßnah-
men und Verfahren durch, 
durch die sichergestellt wird, 
dass die Verarbeitung den 
Anforderungen dieser Ver-
ordnung genügt und die 
Rechte der betroffenen Per-
son gewahrt werden.  

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und ge-
gebenenfalls der Auf-
tragsverarbeiter führt unter 
Berücksichtigung neuester 
technischer Errungen-
schaften, des Stands der 
Technik, bewährter interna-
tionaler Verfahren und den 
von der Verarbeitung aus-
gehenden Risiken sowohl 
zum Zeitpunkt der Festle-
gung der Zwecke und Ver-
arbeitungsmittel als auch 
zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung geeignete und ver-
hältnismäßige technische 
und organisatorische Maß-
nahmen und Verfahren 
durch, durch die sicherge-
stellt wird, dass die Verarbei-
tung den Anforderungen 
dieser Verordnung genügt 
und die Rechte der betroffe-
nen Person gewahrt werden, 
insbesondere, was die in 
Artikel 5 aufgeführten 
Grundsätze betrifft. Beim 

1. (...) Die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen treffen unter 
Berücksichtigung der verfüg-
baren Technologie und der 
Implementierungskosten und 
der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke 
der Verarbeitung sowie der 
Schwere und Eintrittswahr-
scheinlichkeit dieser Risiken 
für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen der Ver-
arbeitungstätigkeit und ihren 
Zielen angemessene techni-
sche und organisatorische 
Maßnahmen – wie z.B. Da-
tenminimierung und Pseudo-
nymisierung –, durch die si-
chergestellt wird, dass die 
Verarbeitung den Anforderun-
gen dieser Verordnung genügt 
und dass die Rechte (...) der 
betroffenen Personen (...) ge-
schützt werden. 

1. Having regard to the state of 
the art and the cost of imple-
mentation  and taking account 
of the nature, scope, context 
and purposes of the pro-
cessing as well as the risks of 
varying likelihood and severity 
for rights and freedoms of in-
dividuals posed by the pro-
cessing, the controller shall, 
both at the time of the deter-
mination of the means for pro-
cessing and at the time of the 
processing itself, implement 
appropriate technical and or-
ganisational measures, such 
as pseudonymisation, which 
are designed to implement da-
ta protection principles, such 
as data minimisation, in an ef-
fective way and to integrate 
the necessary safeguards into 
the processing in order to 
meet the requirements of this 
Regulation and protect the 
rights of data subjects. 
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 Datenschutz durch Tech-
nik wird dem gesamten 
Lebenszyklusmanagement 
personenbezogener Daten 
von der Erhebung über die 
Verarbeitung bis zur Lö-
schung besondere Auf-
merksamkeit geschenkt 
und der Schwerpunkt sys-
tematisch auf umfassende 
Verfahrensgarantien hin-
sichtlich der Richtigkeit, 
Vertraulichkeit, Vollstän-
digkeit, physischen Si-
cherheit und Löschung 
personenbezogener Daten 
gelegt. Hat der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
eine Datenschutzfolgen-
abschätzung gemäß Arti-
kel 33 vorgenommen, wer-
den die entsprechenden 
Ergebnisse bei der Ent-
wicklung dieser Maßnah-
men und Verfahren be-
rücksichtigt. 

 1a. Zur Förderung einer brei-
ten Umsetzung in ver-
schiedenen Wirtschafts-
sektoren muss der Daten-
schutz durch Technik eine 
Voraussetzung für Ange-
bote im Rahmen von Aus-
schreibungen gemäß der 
Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates

1
 sowie ge-
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 mäß der Richtlinie 
2004/17/EG des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates

2
 (Sektorenrichtlinie) 

sein. 

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt Verfah-
ren ein, die sicherstellen, 
dass grundsätzlich nur sol-
che personenbezogenen Da-
ten verarbeitet werden, die 
für die spezifischen Zwecke 
der Verarbeitung benötigt 
werden, und dass vor allem 
nicht mehr personenbezo-
gene Daten zusammenge-
tragen oder vorgehalten 
werden als für diese Zwecke 
unbedingt nötig ist und diese 
Daten auch nicht länger als 
für diese Zwecke unbedingt 
erforderlich gespeichert wer-
den. Die Verfahren müssen 
insbesondere sicherstellen, 
dass personenbezogene Da-
ten grundsätzlich nicht einer 
unbestimmten Zahl von na-
türlichen Personen zugäng-
lich gemacht werden.  

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche stellt si-
cher, dass grundsätzlich nur 
solche personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, 
die für die spezifischen Zwe-
cke der Verarbeitung benö-
tigt werden, und dass vor al-
lem nicht mehr personenbe-
zogene Daten zusammenge-
tragen, gespeichert oder 
verbreitet werden als für 
diese Zwecke unbedingt nö-
tig ist und diese Daten auch 
nicht länger als für diese 
Zwecke unbedingt erforder-
lich gespeichert werden. Die 
Verfahren müssen insbe-
sondere sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten 
grundsätzlich nicht einer un-
bestimmten Zahl von natürli-
chen Personen zugänglich 
gemacht werden und dass 
die betroffenen Personen 
in der Lage sind, die Ver-
breitung ihrer personen-
bezogenen Daten zu kon-
trollieren. 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche trifft geeignete 
Maßnahmen, die sicherstel-
len, dass durch Voreinstellung 
grundsätzlich nur (...) perso-
nenbezogene Daten verarbei-
tet werden, die für die spezifi-
schen Zwecke der Verarbei-
tung (...) erforderlich sind; (...) 
dies gilt für den Umfang der 
erhobenen Daten, den Um-
fang ihrer Verarbeitung, ihre 
Speicherfrist und ihre Zugäng-
lichkeit. Besteht der Zweck 
der Verarbeitung nicht darin, 
der Öffentlichkeit Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, 
müssen diese Verfahren 
durch Voreinstellung sicher-
stellen, dass personenbezo-
gene Daten grundsätzlich 
nicht ohne menschliches Ein-
greifen einer unbestimmten 
Zahl von natürlichen Perso-
nen zugänglich gemacht wer-
den. 

2. The controller shall implement 
appropriate technical and or-
ganisational measures for en-
suring that, by default, only 
personal data which are nec-
essary for each specific pur-
pose of the processing are 
processed; this applies to the 
amount of data collected, the 
extent of their processing, the 
period of their storage and 
their accessibility. In particular, 
such measures shall ensure 
that by default personal data 
are not made accessible with-
out the individual’s interven-
tion to an indefinite number of 
individuals. 

 

  2a. Ein genehmigtes Zertifizie-
rungsverfahren gemäß Arti-
kel 39 kann als Faktor heran-

2a. An approved certification 
mechanism pursuant to Article 
39 may be used as an ele-
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 gezogen werden, um die Er-
füllung der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Anforderun-
gen nachzuweisen. 

ment to demonstrate compli-
ance with the requirements set 
out in paragraphs 1 and 2. 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um et-
waige weitere Kriterien und 
Anforderungen in Bezug auf 
die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Maßnahmen und 
Verfahren festzulegen, spe-
ziell was die Anforderungen 
an den Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 
für ganze Sektoren und be-
stimmte Erzeugnisse und 
Dienstleistungen betrifft. 

 3. (…) 3. (…)  

4. Die Kommission kann tech-
nische Standards für die in 
den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Anforderungen fest-
legen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Ab-
satz 2 genannten Prüfverfah-
ren erlassen. 

 4. (…) 4. (…)  

   
 

 

Artikel 24  
Gemeinsam für die Verarbei-

tung Verantwortliche 

  Article 24  
Joint controllers 

 

 In allen Fällen, in denen ein 
für die Verarbeitung Verant-

 In allen Fällen, in denen 
mehrere für die Verarbei-

1. Legen zwei oder mehr für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

1. Where two or more controllers 
jointly determine the purposes 
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 wortlicher die Zwecke, Be-
dingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten gemeinsam mit 
anderen Personen festlegt, 
vereinbaren diese gemein-
sam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß 
dieser Verordnung obliegen-
den Aufgaben erfüllt, insbe-
sondere was die Verfahren 
und Mechanismen betrifft, 
die den betroffenen Person 
die Wahrnehmung ihrer 
Rechte ermöglichen.  

tung Verantwortliche Zwe-
cke und Mittel der Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten gemeinsam festle-
gen, vereinbaren diese ge-
meinsam für die Verarbei-
tung Verantwortlichen, wer 
von ihnen welche ihnen ge-
mäß dieser Verordnung ob-
liegenden Aufgaben erfüllt, 
insbesondere was die Ver-
fahren und Mechanismen 
betrifft, die den betroffenen 
Person die Wahrnehmung 
ihrer Rechte ermöglichen. 
Die Vereinbarung spiegelt 
die jeweiligen tatsächli-
chen Funktionen und Be-
ziehungen der gemeinsam 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen gegenüber 
betroffenen Personen ge-
bührend wider und der 
Kern der Vereinbarung 
wird den betroffenen Per-
sonen zur Verfügung ge-
stellt. Im Fall unklarer Ver-
antwortlichkeiten haften 
die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gesamt-
schuldnerisch. 

gemeinsam die Zwecke und 
die Mittel zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
fest, so sind sie gemeinsam 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche. (...) Sie legen in ei-
ner Vereinbarung in transpa-
renter Form fest, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß 
dieser Verordnung obliegen-
den Aufgaben erfüllt, insbe-
sondere was die (...) Wahr-
nehmung der Rechte der be-
troffenen Person angeht, und 
wer welchen Informations-
pflichten gemäß den Arti-
keln 14 und 14a nachkommt, 
sofern und soweit die jeweili-
gen Aufgaben der für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
nicht durch Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitglied-
staaten, denen die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
unterliegen, festgelegt sind. In 
der Vereinbarung wird ange-
geben, welcher der gemein-
sam für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen als einzige An-
laufstelle für die betroffenen 
Personen handeln soll, wenn 
es um die Ausübung ihrer 
Rechte geht. 

and means of the processing 
of personal data, they are joint 
controllers. They shall in a 
transparent manner determine 
their respective responsibilities 
for compliance with the obliga-
tions under this Regulation, in 
particular as regards the exer-
cising of the rights of the data 
subject  and their respective 
duties to provide the infor-
mation referred to in Articles 
14 and 14a, by means of an 
arrangement between them 
unless, and in so far as, the 
respective responsibilities of 
the controllers are determined 
by Union or Member State law 
to which the controllers are 
subject. The arrangement may 
designate a point of contact 
for data subjects. 

  2. Ungeachtet der Einzelheiten 
der Vereinbarung gemäß Ab-
satz 1 kann die betroffene 
Person ihre Rechte im Rah-

2. Irrespective of the terms of the 
arrangement referred to in 
paragraph 1, the data subject 
may exercise his or her rights 
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 men dieser Verordnung bei 
und gegenüber jedem einzel-
nen der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen geltend ma-
chen. 

under this Regulation in re-
spect of and against each of 
the controllers. 

  3. Die Vereinbarung muss die 
jeweiligen tatsächlichen Funk-
tionen und Beziehungen der 
gemeinsam für die Verarbei-
tung Verantwortlichen gegen-
über betroffenen Personen 
gebührend widerspiegeln, und 
der Kern der Vereinbarung 
wird den betroffenen Perso-
nen zur Verfügung gestellt. 
Absatz 2 gilt nicht, wenn die 
betroffene Person in transpa-
renter und eindeutiger Form 
darüber informiert wurde, wel-
cher der gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
zuständig ist, es sei denn, ei-
ne solche Vereinbarung – so-
weit es sich nicht um eine 
durch Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaa-
ten festgelegte Vereinbarung 
handelt – ist im Hinblick auf 
die Rechte der betroffenen 
Person unbillig (...). 

3. The arrangement shall duly re-
flect the joint controllers’ re-
spective effective roles and re-
lationships vis-à-vis data sub-
jects, and the essence of the 
arrangement shall be made 
available for the data subject. 

 

   
 

 

Artikel 25  
Vertreter von nicht in der 

Union niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwort-

lichen 

  Article 25  
Representatives of controllers 
not established in the Union 
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1. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der sich in 
der in Artikel 3 Absatz 2 be-
schriebenen Situation befin-
det, benennt einen Vertreter 
in der Union. 

1. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der sich in 
der in Artikel 3 Absatz 2 be-
schriebenen Situation befin-
det, benennt einen Vertreter 
in der Union. 

1. In den Fällen gemäß Artikel 3 
Absatz 2 benennt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
schriftlich einen Vertreter in 
der Union. 

1. Where Article 3(2) applies, the 
controller or the processor 
shall designate in writing a 
representative in the Union. 

 

2. Diese Pflicht gilt nicht für 2. Diese Pflicht gilt nicht für 2. Diese Pflicht gilt nicht für 2. This obligation shall not apply 
to: 

 

a) für die Verarbeitung Verant-
wortliche, die in einem Dritt-
land niedergelassen sind, 
das laut Beschluss der 
Kommission einen ange-
messenen Schutz im Sinne 
von Artikel 41 bietet; oder 

a) für die Verarbeitung Verant-
wortliche, die in einem Dritt-
land niedergelassen sind, 
das laut Beschluss der 
Kommission einen ange-
messenen Schutz im Sinne 
von Artikel 41 bietet; oder 

(a)  (…), oder (a) (…);   

b) Unternehmen, die weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäf-
tigen; oder 

b) für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, die Daten in 
Bezug auf weniger als 
5 000 betroffene Personen 
innerhalb eines Zeitrau-
mes von zwölf aufeinan-
derfolgenden Monaten 
verarbeiten, wobei die 
Verarbeitung nicht in Be-
zug auf besondere Kate-
gorien personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 9 Ab-
satz 1, Standortdaten, Da-
ten über Kinder oder Ar-
beitnehmerdaten aus groß 
angelegten Ablagesyste-
men stattfindet; oder 

(b)  eine Verarbeitung, die ge-
legentlich erfolgt und unter 
Berücksichtigung der Art, der 
Umstände, des Umfangs und 
der Zwecke der Verarbeitung 
(...) voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher 
Personen führt, oder 

(b) processing which is occasion-
al, does not include, on a large 
scale, processing of special 
categories of data as referred 
to in Article 9(1) or processing 
of data relating to criminal 
convictions and offences re-
ferred to in Article 9a, and is 
unlikely to result in a risk for 
the rights and freedoms of in-
dividuals, taking into account 
the nature, context, scope and 
purposes of the processing; or 

 

c) Behörden oder öffentliche 
Einrichtungen; oder 

c) Behörden oder öffentliche 
Einrichtungen; oder 

(c)  Behörden oder öffentliche 
Einrichtungen; 

(c) a public authority or body.  

d) für die Verarbeitung Verant- d) für die Verarbeitung Verant- (d)  (…) (d) (…)  



 

337 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 wortliche, die in der Union 
ansässigen betroffenen Per-
sonen nur gelegentlich Wa-
ren oder Dienstleistungen 
anbieten. 

wortliche, die betroffenen 
Personen in der Union nur 
gelegentlich Waren oder 
Dienstleistungen anbieten, 
es sei denn, die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten betrifft in Artikel 9 
Absatz 1 genannte beson-
deren Kategorien perso-
nenbezogener Daten, 
Standortdaten, Daten über 
Kinder oder Arbeitneh-
merdaten aus groß ange-
legten Ablagesystemen; 

3. Der Vertreter muss in einem 
der Mitgliedstaaten nieder-
gelassen sein, in denen die 
betroffenen Personen, deren 
personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit den 
ihnen angebotenen Waren 
oder Dienstleistungen verar-
beitet werden oder deren 
Verhalten beobachtet wird, 
ansässig sind.  

3. Der Vertreter muss in einem 
der Mitgliedstaaten nieder-
gelassen sein, in denen das 
Angebot der Waren oder 
Dienstleistungen den be-
troffenen Personen unter-
breitet oder deren Verhalten 
beobachtet wird. 

3. Der Vertreter muss in einem 
der Mitgliedstaaten niederge-
lassen sein, in denen die be-
troffenen Personen, deren 
personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit den ihnen 
angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen verarbeitet 
werden oder deren Verhalten 
beobachtet wird, ansässig 
sind. 

3. The representative shall be 
established in one of those 
Member States where the da-
ta subjects are and whose 
personal data are processed 
in relation to the offering of 
goods or services to them, or 
whose behaviour is monitored. 

 

  3a. Der Vertreter wird durch den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen beauftragt, zusätz-
lich zu diesem oder an seiner 
Stelle insbesondere für Auf-
sichtsbehörden und betroffene 
Personen bei sämtlichen Fra-
gen im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zur Gewähr-
leistung der Einhaltung dieser 
Verordnung als Anlaufstelle 

3a. The representative shall be 
mandated by the controller or 
the processor to be addressed 
in addition to or instead of the 
controller or the processor by, 
in particular, supervisory au-
thorities and data subjects, on 
all issues related to the pro-
cessing of personal data, for 
the purposes of ensuring 
compliance with this Regula-
tion. 
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 zu dienen. 

4. Die Benennung eines Vertre-
ters durch den für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
folgt unbeschadet etwaiger 
rechtlicher Schritte gegen 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen.  

4. Die Benennung eines Ver-
treters durch den für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen erfolgt unbeschadet 
etwaiger rechtlicher Schritte 
gegen den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen. 

4. Die Benennung eines Vertre-
ters durch den für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
folgt unbeschadet etwaiger 
rechtlicher Schritte gegen den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen. 

4. The designation of a repre-
sentative by the controller or 
the processor shall be without 
prejudice to legal actions 
which could be initiated 
against the controller or the 
processor themselves. 

 

   
 

 

Artikel 26  
Auftragsverarbeiter 

  Article 26  
Processor 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche wählt für alle 
in seinem Auftrag durchzu-
führenden Verarbeitungs-
vorgänge einen Auftragsver-
arbeiter aus, der hinreichen-
de Garantien dafür bietet, 
dass die betreffenden tech-
nischen und organisatori-
schen Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass 
die Verarbeitung im Einklang 
mit den Anforderungen die-
ser Verordnung erfolgt und 
dass der Schutz der Rechte 
der betroffenen Person 
durch geeignete technische 
Sicherheitsvor-kehrungen 
und organisatorische Maß-
nahmen für die vorzuneh-
mende Verarbeitung sicher-
gestellt wird; zudem sorgt er 
dafür, dass diese Maßnah-
men eingehalten werden. 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche wählt für je-
de in seinem Auftrag durch-
zuführende Verarbeitung 
einen Auftragsverarbeiter 
aus, der hinreichende Ga-
rantien dafür bietet, dass die 
betreffenden technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen so durchgeführt 
werden, dass die Verarbei-
tung im Einklang mit den An-
forderungen dieser Verord-
nung erfolgt und dass der 
Schutz der Rechte der be-
troffenen Person durch ge-
eignete technische Sicher-
heitsvorkehrungen und or-
ganisatorische Maßnahmen 
für die vorzunehmende Ver-
arbeitung sichergestellt wird; 
zudem sorgt er dafür, dass 
diese Maßnahmen eingehal-
ten werden. 

1. (…). Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche arbeitet nur 
mit Auftragsverarbeitern, die 
hinreichende Garantien dafür 
bieten, dass die betreffenden 
technischen und organisatori-
schen Maßnahmen so durch-
geführt werden, dass die Ver-
arbeitung im Einklang mit den 
Anforderungen dieser Verord-
nung erfolgt (...). 

1. Where a processing is to be 
carried out on behalf of a con-
troller, the controller shall use 
only processors providing suf-
ficient guarantees to imple-
ment appropriate technical 
and organisational measures 
in such a way that the pro-
cessing will meet the require-
ments of this Regulation and 
ensure the protection of the 
rights of the data subject. 

 

  1a. Der Auftragsverarbeiter nimmt 1a. The processor shall not enlist  
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 keinen weiteren Auftragsver-
arbeiter ohne vorherige ge-
sonderte oder allgemeine 
schriftliche Zustimmung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in Anspruch. Im 
letzteren Fall sollte der Auf-
tragsverarbeiter den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
immer über jede vorgesehene 
Änderung in Bezug auf die 
Hinzufügung oder die Erset-
zung anderer Auftragsverar-
beiter informieren, wodurch 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche die Möglichkeit 
erhält, gegen derartige Ände-
rungen Einspruch zu erheben. 

another processor without the 
prior specific or general written 
consent of the controller. In 
the latter case, the processor 
should always inform the con-
troller on any intended chang-
es concerning the addition or 
replacement of other proces-
sors, thereby giving the oppor-
tunity to the controller to object 
to such changes. 

  1b. (…).   

2. Die Durchführung einer Ver-
arbeitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter erfolgt auf 
der Grundlage eines Ver-
trags oder Rechtsakts, durch 
den der Auftragsverarbeiter 
an den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gebunden 
ist und in dem insbesondere 
vorgesehen ist, dass der 
Auftragsverarbeiter 

2. Die Durchführung einer Ver-
arbeitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter erfolgt auf 
der Grundlage eines Ver-
trags oder Rechtsakts, durch 
den der Auftragsverarbeiter 
an den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gebunden 
ist. Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter 
können ihre jeweiligen 
Funktionen und Aufgaben 
in Bezug auf die Anforde-
rungen dieser Verordnung 
festlegen und sehen vor, 
dass der Auftragsverarbei-
ter: 

2. Die Durchführung einer Verar-
beitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter erfolgt auf der 
Grundlage eines Vertrags oder 
eines Rechtsinstruments nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht des betreffenden Mit-
gliedstaats, der den Auf-
tragsverarbeiter an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
bindet und in dem Gegenstand 
und Dauer der Verarbeitung, Art 
und Zweck der Verarbeitung, die 
Art der personenbezogenen Da-
ten, die Kategorien von betroffe-
nen Personen (...) und die 
Rechte des Auftragsverarbeiters 
festgelegt sind und insbesonde-

2. The carrying out of processing 
by a processor shall be gov-
erned by a contract or other 
legal act under Union or 
Member State law, binding the 
processor to the controller, 
setting out the subject-matter 
and duration of the pro-
cessing, the nature and pur-
pose of the processing, the 
type of personal data and cat-
egories of data subjects, the 
obligations and rights of the 
controller and stipulating in 
particular that the processor 
shall: 
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 re vorgesehen ist, dass der Auf-
tragsverarbeiter 

a) nur auf Weisung des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen tätig wird, insbesonde-
re in Fällen, in denen eine 
Übermittlung der personen-
bezogenen Daten nicht zu-
lässig ist; 

a) nur auf Weisung des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen personenbezogene 
Daten verarbeitet, es sei 
denn, in Rechtsvorschrif-
ten der Union oder der 
Mitgliedstaaten ist etwas 
anderes bestimmt; 

(a) die personenbezogenen Daten 
nur auf Weisung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet, sofern er nicht durch 
das Unionsrecht oder das Recht 
des Mitgliedstaats, dem der Auf-
tragsverarbeiter unterliegt, hier-
zu verpflichtet ist; in einem sol-
chen Fall teilt der Auftragsverar-
beiter dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen diese rechtli-
chen Anforderungen vor der 
Verarbeitung der Daten mit, so-
fern das betreffende Recht eine 
solche Mitteilung nicht wegen 
eines wichtigen öffentlichen Inte-
resses verbietet; 

(a) process the personal data only 
on documented instructions 
from the controller, including 
with regard to transfers of per-
sonal data to a third country or 
an international organisation, 
unless required to do so by 
Union or Member State law to 
which the processor is subject; 
in such a case, the processor 
shall inform the controller of 
that legal requirement before 
processing the data, unless 
that law prohibits such infor-
mation on important grounds 
of public interest; 

 

b) ausschließlich Mitarbeiter 
beschäftigt, die sich zur Ver-
traulichkeit verpflichtet ha-
ben oder der gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht un-
terliegen; 

b) ausschließlich Mitarbeiter 
beschäftigt, die sich zur Ver-
traulichkeit verpflichtet ha-
ben oder der gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht un-
terliegen; 

(b) (…) (b) ensure that persons author-
ised to process the personal 
data have committed them-
selves to confidentiality or are 
under an appropriate statutory 
obligation of confidentiality; 

 

c) alle in Artikel 30 genannten 
erforderlichen Maßnahmen 
ergreift; 

c) alle in Artikel 30 genannten 
erforderlichen Maßnahmen 
ergreift; 

(c) alle gemäß Artikel 30 erforderli-
chen Maßnahmen ergreift; 

(c) take all measures required 
pursuant to Article 30; 

 

d) die Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters nur mit 
vorheriger Zustimmung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in Anspruch neh-
men darf; 

d) sofern nichts anderes be-
stimmt ist, die Bedingun-
gen festlegt, unter denen 
die Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters nur mit 
vorheriger Zustimmung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in Anspruch neh-

(d) die Bedingungen für die Inan-
spruchnahme der Dienste eines 
weiteren Auftragsverarbeiters 
(...) einhält, wie etwa die Anfor-
derung, dass der für die Verar-
beitung Verantwortliche diese 
zuvor ausdrücklich genehmigt 
haben muss; 

(d) respect the conditions referred 
to in paragraphs 1a and 2a for 
enlisting another processor; 
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 men darf, 

 e) soweit es verarbeitungsbe-
dingt möglich ist, in Abspra-
che mit dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen die 
geeigneten und zweckmä-
ßigen technischen und or-
ganisatorischen Vorausset-
zungen dafür schafft, dass 
der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seine Pflicht 
erfüllen kann, Anträgen auf 
Wahrnehmung der in Kapi-
tel III genannten Rechte der 
betroffenen Person nachzu-
kommen; 

(e) angesichts der Art der Verarbei-
tung (...) den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen dabei un-
terstützt, Anträgen auf Wahr-
nehmung der in Kapitel III ge-
nannten Rechte der betroffenen 
Person nachzukommen; 

(e) taking into account the nature 
of the processing, assist the 
controller by appropriate tech-
nical and organisational 
measures, insofar as this is 
possible, for the fulfilment of 
the controller’s obligation to 
respond to requests for exer-
cising the data subject’s rights 
laid down in Chapter III; 

 

f) den Auftragsverarbeiter bei 
der Einhaltung der in den Ar-
tikeln 30 bis 34 genannten 
Pflichten unterstützt;  

f) den Auftragsverarbeiter bei 
der Einhaltung der in den Ar-
tikeln 30 bis 34 genannten 
Pflichten unter Berücksich-
tigung der Art der Verar-
beitung und der dem Auf-
tragsverarbeiter zur Verfü-
gung stehenden Informa-
tionen unterstützt ; 

(f) (…) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bei der Einhal-
tung der in den Artikeln 30 bis 
34 genannten Pflichten unter-
stützt; 

(f) assist the controller in ensur-
ing compliance with the obli-
gations pursuant to Articles 30 
to 34 taking into account the 
nature of processing and the 
information available to the 
processor; 

 

g) nach Abschluss der Verar-
beitung dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
sämtliche Ergebnisse aus-
händigt und die personenbe-
zogenen Daten auf keine 
andere Weise weiterverar-
beitet;  

g) nach Abschluss der Verar-
beitung dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
sämtliche Ergebnisse zu-
rückgibt, die personenbe-
zogenen Daten auf keine 
andere Weise weiterverar-
beitet und bestehende Ko-
pien löscht, es sei denn, in 
Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitglied-

(g) die personenbezogenen Daten 
nach Abschluss der Erbringung 
der Verarbeitungsleistungen, die 
in dem Vertrag oder dem sons-
tigen Rechtsinstrument angege-
ben sind, zurückgibt bzw. löscht 
– nach Wahl des für die Verar-
beitung Verantwortlichen –, so-
fern nicht nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht des Mitglied-
staats, dem der Auftragsverar-

(g) at the choice of the controller, 
delete or return all the person-
al data to the controller after 
the end of the provision of da-
ta processing services, and 
delete existing copies unless 
Union or Member State law 
requires storage of the data; 
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 staaten ist die Speiche-
rung der Daten vorgese-
hen; 

beiter unterliegt, eine Verpflich-
tung zur Speicherung der Daten 
besteht; 

h) dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der 
Aufsichtsbehörde alle erfor-
derlichen Informationen für 
die Kontrolle der Einhaltung 
der in diesem Artikel nieder-
gelegten Pflichten zur Verfü-
gung stellt. 

h) dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen alle erfor-
derlichen Informationen für 
den Nachweis der Einhal-
tung der in diesem Artikel 
niedergelegten Pflichten zur 
Verfügung stellt und Nach-
prüfungen vor Ort zulässt. 

(h) dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen (...) alle erforderli-
chen Informationen zum Nach-
weis der Einhaltung der in die-
sem Artikel niedergelegten 
Pflichten zur Verfügung stellt 
und Überprüfungen, die vom für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen durchgeführt werden, er-
möglicht und dazu beiträgt. Der 
Auftragsverarbeiter informiert 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen unverzüglich, falls 
er der Auffassung ist, dass eine 
Weisung gegen diese Verord-
nung oder gegen Datenschutz-
bestimmungen der Union oder 
der Mitgliedstaaten verstößt. 

(h) make available to the control-
ler all information necessary to 
demonstrate compliance with 
the obligations laid down in 
this Article  and allow for and 
contribute to audits, including 
inspections, conducted by the 
controller or another auditor 
mandated by the controller. 
The processor shall immedi-
ately inform the controller if, in 
his opinion, an instruction 
breaches this Regulation or 
Union or Member State data 
protection provisions. 

 

  2a. Nimmt der Auftragsverarbeiter 
die Dienste eines weiteren Auf-
tragsverarbeiters in Anspruch, 
um bestimmte Verarbeitungstä-
tigkeiten im Namen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
auszuführen, so werden die-
sem weiteren Auftragsverarbei-
ter im Wege eines Vertrags o-
der eines anderen Rechtsin-
struments nach dem Unions-
recht oder dem Recht des be-
treffenden Mitgliedstaats die-
selben Datenschutzpflichten 
auferlegt, die in dem Vertrag 
oder anderen Rechtsinstrument 

2a. Where a processor enlists an-
other processor for carrying 
out specific processing activi-
ties on behalf of the controller, 
the same data protection obli-
gations as set out in the con-
tract or other legal act be-
tween the controller and the 
processor as referred to in 
paragraph 2 shall be imposed 
on that other processor by 
way of a contract or other le-
gal act under Union or Mem-
ber State law, in particular 
providing sufficient guarantees 
to implement appropriate 
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 zwischen dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und dem 
Auftragsverarbeiter gemäß Ab-
satz 2 festgelegt sind, wobei 
insbesondere hinreichende Ga-
rantien dafür geboten werden 
müssen, dass die entspre-
chenden technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen 
so durchgeführt werden, dass 
die Verarbeitung entsprechend 
den Anforderungen dieser Ver-
ordnung erfolgt. Kommt der 
weitere Auftragsverarbeiter 
seinen Datenschutzpflichten 
nicht nach, so haftet der erste 
Auftragsverarbeiter gegenüber 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für die 
Einhaltung der Pflichten jenes 
anderen Auftragsverarbeiters. 

technical and organisational 
measures in such a way that 
the processing will meet the 
requirements of this Regula-
tion. Where that other proces-
sor fails to fulfil its data protec-
tion obligations, the initial pro-
cessor shall remain fully liable 
to the controller for the per-
formance of that other proces-
sor's obligations. 

  2aa. Die Einhaltung genehmig-
ter Verhaltensregeln gemäß Ar-
tikel 38 oder eines genehmig-
ten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 39 durch den 
Auftragsverarbeiter kann als 
Faktor herangezogen werden, 
um hinreichende Garantien im 
Sinne der Absätze 1 und 2a 
nachzuweisen. 

2aa. Adherence of the processor 
to an approved code of con-
duct pursuant to Article 38 or 
an approved certification 
mechanism pursuant to Article 
39 may be used as an ele-
ment to demonstrate sufficient 
guarantees referred to in par-
agraphs 1 and 2a. 

 

  2ab. Unbeschadet eines indivi-
duellen Vertrags zwischen dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und dem Auf-
tragsverarbeiter kann der Ver-
trag oder das andere Rechtsin-

2ab. Without prejudice to an in-
dividual contract between the 
controller and the processor, 
the contract or the other legal 
act referred to in paragraphs 2 
and 2a may be based, in 
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 strument im Sinne der Absät-
ze 2 und 2a ganz oder teilweise 
auf den in den Absätzen 2b und 
2c genannten Standardver-
tragsklauseln oder aber auf 
Standardvertragsklauseln be-
ruhen, die Bestandteil einer 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter gemäß den Ar-
tikeln 39 und 39a erteilten Zerti-
fizierung sind. 

whole or in part, on standard 
contractual clauses referred to 
in paragraphs 2b and 2c, in-
cluding when they are part of 
a certification granted to the 
controller or processor pursu-
ant to Articles 39 and 39a. 

  2b. Die Kommission kann im Ein-
klang mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 
Standardvertragsklauseln zur 
Regelung der in den Absät-
zen 2 und 2a genannten Fra-
gen festlegen. 

2b. The Commission may lay 
down standard contractual 
clauses for the matters re-
ferred to in paragraph 2 and 
2a and in accordance with the 
examination procedure re-
ferred to in Article 87(2). 

 

  2c. Eine Aufsichtsbehörde kann im 
Einklang mit dem Kohärenzver-
fahren gemäß Artikel 57 Stan-
dardvertragsklauseln zur Rege-
lung der in den Absätzen 2 und 
2a genannten Fragen festle-
gen. 

2c. A supervisory authority may 
adopt standard contractual 
clauses for the matters re-
ferred to in paragraph 2 and 
2a and in accordance with the 
consistency mechanism re-
ferred to in Article 57. 

 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter dokumentie-
ren die Anweisungen des für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen und die in Absatz 2 
aufgeführten Pflichten des 
Auftragsverarbeiters. 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter dokumentie-
ren die Anweisungen des für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen und die in Absatz 2 
aufgeführten Pflichten des 
Auftragsverarbeiters. 

3. Der Vertrag oder das andere 
Rechtsinstrument im Sinne 
der Absätze 2 und 2a ist 
schriftlich abzufassen, was 
auch in einem elektronischen 
Format erfolgen kann. 

3. The contract or the other legal 
act referred to in paragraphs 2 
and 2a shall be in writing, in-
cluding in an electronic form. 

 

 3a. Die hinreichenden Garan-
tien gemäß Absatz 1 kön-
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 nen durch die Einhaltung 
von Verhaltenskodizes 
oder Zertifizierungsverfah-
ren gemäß Artikel 38 oder 
39 dieser Verordnung 
nachgewiesen werden. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, 
der personenbezogene Da-
ten auf eine andere als die 
ihm von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen be-
zeichnete Weise verarbeitet, 
gilt für diese Verarbeitung 
als für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher und unterliegt 
folglich den Bestimmungen 
des Artikels 24 für gemein-
sam für die Verarbeitung 
Verantwortliche. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, 
der personenbezogene Da-
ten auf eine andere als die 
ihm von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
bezeichnete Weise verarbei-
tet, oder die entscheidende 
Partei in Bezug auf die 
Zwecke und Mittel der Da-
tenverarbeitung wird, gilt 
für diese Verarbeitung als für 
die Verarbeitung Verantwort-
licher und unterliegt folglich 
den Bestimmungen des Arti-
kels 24 für gemeinsam für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche. 

4. (…) 4. Without prejudice to Articles 
77, 79 and 79b, if a processor 
in breach of this Regulation 
determines the purposes and 
means of data processing, the 
processor shall be considered 
to be a controller in respect of 
that processing. 

 

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für die Verantwortlichkeiten, 
Pflichten und Aufgaben des 
Auftragsverarbeiters in 
Übereinstimmung mit Ab-
satz 1 festzulegen sowie die 
Bedingungen, durch die die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Unterneh-
mensgruppen speziell zu 

 5. (…) 5. (…).  
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 Kontroll- und Berichterstat-
tungszweckenvereinfacht 
werden kann. 

   
 

 

Artikel 27 
Verarbeitung unter der Auf-

sicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

  Article 27  
Processing under the authority 
of the controller and processor 

 

 Personen, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder dem Auftragsver-
arbeiter unterstellt sind und 
Zugang zu personenbezo-
genen Daten haben, sowie 
der Auftragsverarbeiter 
selbst dürfen personenbezo-
gene Daten nur auf Anwei-
sung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen verar-
beiten, sofern sie keinen an-
ders lautenden, aus dem 
Unionsrecht oder dem mit-
gliedstaatlichen Recht er-
wachsenden Pflichten unter-
liegen.  

 (…)  The processor and any person 
acting under the authority of 
the controller or of the proces-
sor who has access to per-
sonal data shall not process 
them except on instructions 
from the controller, unless re-
quired to do so by Union or 
Member State law. 

 

   
 

 

Artikel 28  
Dokumentation 

 Artikel 28 
Aufzeichnungen zu den Kate-

gorien von Tätigkeiten der Ver-
arbeitung personenbezogener 

Daten 

Article 28  
Records of processing activi-

ties 

 

1. Alle für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, alle Auf-
tragsverarbeiter sowie etwa-
ige Vertreter von für die Ver-

1. Alle für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und alle 
Auftragsverarbeiter halten 
die zur Erfüllung der in 

1. Alle für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen (...) und gege-
benenfalls ihre Vertreter füh-
ren eine Aufzeichnung zu al-

1. Each controller and, if any, the 
controller's representative, 
shall maintain a record of pro-
cessing activities under its re-
sponsibility. This record shall 
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 arbeitung Verantwortlichen 
dokumentieren die ihrer Zu-
ständigkeit unterliegenden 
Verarbeitungsvorgänge.  

dieser Verordnung festge-
legten Anforderungen 
notwendige Dokumentati-
on vor und aktualisieren 
sie regelmäßig.  

len Kategorien von Tätigkeiten 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die ihrer Zu-
ständigkeit unterliegen. Diese 
Aufzeichnung enthält folgende 
Angaben: 

contain the following informa-
tion: 

  (a) Name und Kontaktdaten des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und etwaiger ge-
meinsam mit ihm Verantwort-
licher (...), des Vertreters des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen sowie eines etwai-
gen Datenschutzbeauftragten; 

(a) the name and contact details 
of the controller and any joint 
controller, the controller's rep-
resentative and the data pro-
tection officer, if any; 

 

  (b) (…) 
(b) (…) 

 

  (c) Angaben über die Zwecke der 
Verarbeitung einschließlich 
des berechtigten Interesses, 
falls sich die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
gründet; 

(c) the purposes of the pro-
cessing; 

 

  (d) eine Beschreibung der Kate-
gorien von betroffenen Perso-
nen und der Kategorien der 
sich auf diese beziehenden 
personenbezogenen Daten; 

(d) a description of categories of 
data subjects and of the cate-
gories of personal data; 
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  (e) die (...) Kategorien von Emp-
fängern, an die die personen-
bezogenen Daten weiterge-
geben worden sind oder noch 
weitergegeben werden, spe-
ziell bei Empfängern in Dritt-
ländern; 

(e) the categories of recipients to 
whom the personal data have 
been or will be disclosed in-
cluding recipients in third 
countries; 

 

  (f) gegebenenfalls die Kategorien 
der Übermittlungen personen-
bezogener Daten an ein Dritt-
land oder an eine internatio-
nale Organisation (...); 

(f) where applicable, transfers of 
data to a third country or an in-
ternational organisation, in-
cluding the identification of 
that third country or interna-
tional organisation and, in 
case of transfers referred to in 
point (h) of Article 44(1), the 
documentation of appropriate 
safeguards; 

 

  (g) wenn möglich, die vorgesehe-
nen Fristen für die Löschung 
der verschiedenen Datenka-
tegorien. 

(g) where possible, the envisaged 
time limits for erasure of the 
different categories of data; 

 

  (h) wenn möglich, eine allgemei-
ne Beschreibung der techni-
schen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß Artikel 30 
Absatz 1. 

(h) where possible, a general de-
scription of the technical and 
organisational security 
measures referred to in Article 
30(1). 

 

2. Die Dokumentation enthält 
mindestens folgende Infor-

2. Darüber hinaus halten alle 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und alle Auf-
tragsverarbeiter Dokumen-

   



 

349 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 mationen: tationen zu folgenden In-
formationen vor: 

a) Name und Kontaktdaten des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen (oder etwaiger 
gemeinsam für die Verarbei-
tung Verantwortlicher) oder 
des Auftragsverarbeiters 
sowie eines etwaigen Vertre-
ters; 

a) Name und Kontaktdaten des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen (oder etwaiger 
gemeinsam für die Verarbei-
tung Verantwortlicher) oder 
des Auftragsverarbeiters 
sowie eines etwaigen Vertre-
ters; 

   

b) Name und Kontaktdaten ei-
nes etwaigen Datenschutz-
beauftragten; 

b) Name und Kontaktdaten ei-
nes etwaigen Datenschutz-
beauftragten; 

   

c) Angaben über die Zwecke 
der Verarbeitung sowie – 
falls sich die Verarbeitung 
auf Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f gründet – über die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verfolgten 
legitimen Interessen; 

    

d) eine Beschreibung der Kate-
gorien von betroffenen Per-
sonen und der Kategorien 
der sich auf diese beziehen-
den personenbezogenen 
Daten; 
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e) die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten 
einschließlich der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen, denen personenbezo-
gene Daten aus dem von 
diesen verfolgtem legitimen 
Interesse mitgeteilt werden; 

e) Name und Kontaktdaten 
der etwaigen für die Verar-
beitung Verantwortlichen, 
denen personenbezogene 
Daten mitgeteilt werden; 

   

f) gegebenenfalls Angaben 
über etwaige Datenübermitt-
lungen in Drittländer oder an 
internationale Organisatio-
nen einschließlich deren 
Namen sowie bei den in Ar-
tikel 44 Absatz 1 Buchsta-
be h genannten Datenüber-
mittlungen ein Beleg dafür, 
dass geeignete Sicherheits-
garantien vorgesehen wur-
den; 

    

g) eine allgemeine Angabe der 
Fristen für die Löschung der 
verschiedenen Datenkatego-
rien; 

    

(h) eine Beschreibung der in Ar-
tikel 22 Absatz 3 genannten 
Verfahren. 
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  2a. Jeder Auftragsverarbeiter 
führt eine Aufzeichnung zu al-
len Kategorien von im Auftrag 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen durchgeführ-
ten Tätigkeiten der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die Folgendes enthält: 

2a. Each processor and, if any, 
the processor’s representative 
shall maintain a record of all 
categories of personal data 
processing activities carried 
out on behalf of a controller, 
containing: 

 

  (a) Name und Kontaktdaten des 
Auftragsverarbeiters oder der 
Auftragsverarbeiter und jedes 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen, in dessen Auftrag 
der Auftragsverarbeiter tätig 
ist, sowie eines etwaigen Ver-
treters des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen; 

(a) the name and contact details 
of the processor or processors 
and of each controller on be-
half of which the processor is 
acting, and of the controller's 
or the processor’s representa-
tive, and the data protection 
officer, if any; 

 

  (b) Name und Kontaktdaten eines 
etwaigen Datenschutzbeauf-
tragten; 

(b) (…) 
 

  (c) die Kategorien der Verarbei-
tungen, die im Auftrag jedes 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen durchgeführt wer-
den; 

(c) the categories of processing 
carried out on behalf of each 
controller; 

 

  (d) gegebenenfalls die Kategorien 
der Übermittlungen personen-
bezogener Daten an ein Dritt-
land oder an eine internatio-

(d) where applicable, transfers of 
data to a third country or an in-
ternational organisation, in-
cluding the identification of 
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 nale Organisation. that third country or interna-
tional organisation and, in 
case of transfers referred to in 
point (h) of Article 44(1), the 
documentation of appropriate 
safeguards; 

  (e) wenn möglich, eine allgemei-
ne Beschreibung der techni-
schen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß Artikel 30 
Absatz 1. 

(e) where possible, a general de-
scription of the technical and 
organisational security 
measures referred to in Article 
30(1). 

 

  3a. Die in den Absätzen 1 und 2a 
genannten Aufzeichnungen 
sind schriftlich zu führen; dies 
schließt elektronische oder 
andere ohne technische Ver-
mittlung nicht lesbare Forma-
te, die in ein lesbares Format 
umgewandelt werden können, 
ein. 

3a. The records referred to in par-
agraphs 1 and 2a shall be in 
writing, including in an elec-
tronic form. 

 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der Auf-
tragsverarbeiter sowie der 
etwaige Vertreter des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen stellen die Dokumenta-
tion der Aufsichtsbehörde 
auf Anforderung zur Verfü-
gung. 

 3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, der Auftragsver-
arbeiter sowie der etwaige 
Vertreter des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen stellen 
der Aufsichtsbehörde die Auf-
zeichnung (...) auf Anforde-
rung zur Verfügung. 

3. Upon request, the controller 
and the processor and, if any, 
the controller's or the proces-
sor’s representative, shall 
make the record available to 
the supervisory authority. 
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4. Die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Anforderungen 
gelten nicht für folgende für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche und Auftragsverarbei-
ter:  

 4. Die in den Absätzen 1 und 2a 
genannten Pflichten gelten 
nicht für: 

4. The obligations referred to in 
paragraphs 1 and 2a shall not 
apply to an enterprise or an 
organisation employing fewer 
than 250 persons unless the 
processing it carries out is 
likely to result in a risk for the 
rights and freedoms of data 
subject, the processing is not 
occasional, or the processing 
includes special categories of 
data as referred to in Article 
9(1) or processing of data re-
lating to criminal convictions 
and offences referred to in Ar-
ticle 9a. 

 

a) natürliche Personen, die 
personenbezogene Daten 
ohne eigenwirtschaftliches 
Interesse verarbeiten; oder 

 (a) (…); 
 

 

b) Unternehmen oder Organi-
sationen mit weniger als 
250 Beschäftigten, die per-
sonenbezogene Daten nur 
als Nebentätigkeit zusätzlich 
zu ihren Haupttätigkeiten 
verarbeiten. 

 (b) Unternehmen oder Einrich-
tungen, die weniger als 
250 Mitarbeiter beschäftigen, 
sofern die von ihnen vorge-
nommene Verarbeitung nicht 
aufgrund ihrer Art, ihres Um-
fangs, ihrer Umstände oder ih-
rer Zwecke voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen 
Personen birgt, wie etwa Dis-
kriminierung, Identitätsdieb-
stahl oder -betrug, unbefugte 
Umkehr der Pseudonymisie-
rung, finanzielle Verluste, 
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 Rufschädigung, Verlust der 
Vertraulichkeit von dem Be-
rufsgeheimnis unterliegenden 
Daten oder andere wirtschaft-
liche oder gesellschaftliche 
Nachteile für die betroffenen 
Personen. 

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für die in Absatz 1 genannte 
Dokumentation festzulegen, 
so dass insbesondere den 
Verantwortlichkeiten des für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen, des Auftragsverarbei-
ters sowie des etwaigen Ver-
treters des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen Rech-
nung getragen wird.  

 5. (…) 
5. (…) 

 

6. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen für die in Ab-
satz 1 genannte Dokumenta-
tion festlegen. Die entspre-
chenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Über-
einstimmung mit dem in Arti-
kel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren angenommen. 

 6. (…) 
6. (…). 
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Artikel 29  
Zusammenarbeit mit der Auf-

sichtsbehörde 

  Article 29  
Co-operation with the supervi-

sory authority 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der Auf-
tragsverarbeiter sowie der 
etwaige Vertreter des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen arbeiten der Aufsichts-
behörde auf Verlangen zu, 
um ihr die Erfüllung ihrer 
Pflichten zu erleichtern, in-
dem sie dieser insbesondere 
die in Artikel 53 Absatz 2 
Buchstabe a genannten In-
formationen übermitteln und 
ihr den in Artikel 53 Absatz 2 
Buchstabe b genannten Zu-
gang gewähren. 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der etwaige 
Auftragsverarbeiter sowie 
der Vertreter des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen arbeiten der Aufsichts-
behörde auf Verlangen zu, 
um ihr die Erfüllung ihrer 
Pflichten zu erleichtern, in-
dem sie dieser insbesondere 
die in Artikel 53 Absatz 2 
Buchstabe a genannten In-
formationen übermitteln und 
ihr den in Artikel 53 Absatz 2 
Buchstabe b genannten Zu-
gang gewähren. 

 
1. The controller and the proces-

sor and, if any, the representa-
tive of the controller or the 
processor, shall co-operate, 
on request, with the superviso-
ry authority in the performance 
of its tasks. 

 

2. Auf von der Aufsichtsbehör-
de im Rahmen der Aus-
übung ihrer Befugnisse er-
teilte Anordnungen gemäß 
Artikel 53 Absatz 2 antwor-
ten der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter der Auf-
sichtsbehörde binnen einer 
von der Aufsichtsbehörde zu 
setzenden angemessenen 
Frist. Die Antwort muss auch 
eine Beschreibung der im 
Anschluss an die Bemer-
kungen der Aufsichtsbehör-

  
2. (…). 
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 de getroffenen Maßnahmen 
und der damit erzielten Er-
gebnisse beinhalten. 

   
 

 

ABSCHNITT 2 
DATENSICHERHEIT 

  SECTION 2 
DATA SECURITY 

 

   
 

 

Artikel 30 
Sicherheit der Verarbeitung 

Artikel 30 
Sicherheit der Verarbeitung 

 Article 30 
Security of processing 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung des Stands 
der Technik und der Imple-
mentierungskosten techni-
sche und organisatorische 
Maßnahmen, die geeignet 
sind, ein Schutzniveau zu 
gewährleisten, das den von 
der Verarbeitung ausgehen-
den Risiken und der Art der 
zu schützenden personen-
bezogenen Daten angemes-
sen ist.  

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung des 
Stands der Technik und der 
Implementierungskosten 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen, die ge-
eignet sind, ein Schutzni-
veau zu gewährleisten, das 
den von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiken unter 
Berücksichtigung der Er-
gebnisse der Daten-
schutzFolgenabschätzung 
gemäß Artikel 33 ange-
messen ist. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung der verfüg-
baren Technologie, der Im-
plementierungskosten und der 
Art, des Umfangs, der Um-
stände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der Wahr-
scheinlichkeit und der Höhe 
des Risikos für die persönli-
chen Rechte und Freiheiten 
geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen, 
wie z.B. (...) der Pseudonymi-
sierung personenbezogener 
Daten, um ein dem Risiko an-
gemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten. 

1. Having regard to the state of 
the art and the costs of im-
plementation and taking into 
account the nature, scope, 
context and purposes of the 
processing as well as the risk 
of varying likelihood and se-
verity for the rights and free-
doms of individuals, the con-
troller and the processor shall 
implement appropriate tech-
nical and organisational 
measures, to ensure a level of 
security appropriate to the 
risk, including inter alia, as 
appropriate: 

 

     

 a) die Fähigkeit zu gewähr-
leisten, dass die Vollstän-

 (a) the pseudonymisation and en-
cryption of personal data; 
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 digkeit der personenbezo-
genen Daten bestätigt 
wird; 

 b) die Fähigkeit, die Vertrau-
lichkeit, Vollständigkeit, 
Verfügbarkeit und Belast-
barkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
auf Dauer sicherzustellen; 

  (b) the ability to ensure the ongo-
ing confidentiality, integrity, 
availability and resilience of 
systems and services pro-
cessing personal data;  

 

 c) die Fähigkeit, die Verfüg-
barkeit und den Zugang zu 
Daten rasch im Falle eines 
physischen oder techni-
schen Vorfalls, der sich 
auf die Verfügbarkeit, 
Vollständigkeit und Ver-
traulichkeit der Informati-
onssysteme und -dienste 
auswirkt, wiederherzustel-
len; 

 (c) the ability to restore the avail-
ability and access to data in a 
timely manner in the event of 
a physical or technical inci-
dent; 

 

 d) zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen im Falle der 
Verarbeitung sensibler 
personenbezogener Daten 
nach Artikel 8 und 9, um 
ein situationsbezogenes 
Risikobewusstsein sicher-
zustellen, sowie die Fähig-
keit, Präventiv- und Abhil-
femaßnahmen sowie ab-
mildernde Maßnahmen 
zeitnah gegen festgestellte 
Schwachstellen oder Vor-
fälle zu ergreifen, die ein 

 (d) a process for regularly testing, 
assessing and evaluating the 
effectiveness of technical and 
organisational measures for 
ensuring the security of the 
processing. 
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 Risiko für die Daten dar-
stellen könnten; 

 e) ein Verfahren zur regel-
mäßigen Überprüfung, 
Bewertung und Evaluie-
rung der Wirksamkeit der 
Sicherheitsmaßnahmen,              
-verfahren und -pläne, die 
aufgestellt werden, um die 
Wirksamkeit auf Dauer si-
cherzustellen; 

   

 1a. Eine solche Sicherheits-
politik umfasst – unter Be-
rücksichtigung des Stands 
der Technik und der Im-
plementierungskosten – 
Folgendes: 

1a. Bei der Beurteilung des an-
gemessenen Schutzniveaus 
sind insbesondere die Risiken 
zu berücksichtigen, (...) die 
mit der Datenverarbeitung –
 insbesondere durch Vernich-
tung, Verlust oder Verände-
rung, ob unbeabsichtigt oder 
unrechtmäßig, oder unbefugte 
Weitergabe von beziehungs-
weise unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten, 
die übermittelt, gespeichert 
oder auf andere Weise verar-
beitet wurden – verbunden 
sind. 

1a. In assessing the appropriate 
level of security account shall 
be taken in particular of the 
risks that are presented by da-
ta processing, in particular 
from accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, 
unauthorised disclosure of, or 
access to personal data 
transmitted, stored or other-
wise processed. 

 

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen im 
Anschluss an eine Risiko-
bewertung die in Absatz 1 
genannten Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener 
Daten vor unbeabsichtigter 
oder widerrechtlichen Zer-

2. Die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen bewirken zu-
mindest, dass 

2. (…) 2. (…)  
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 störung oder vor unbeab-
sichtigtem Verlust sowie zur 
Vermeidung jedweder un-
rechtmäßigen Verarbeitung, 
insbesondere jeder unbefug-
ten Offenlegung, Verbreitung 
beziehungsweise Einsicht-
nahme oder Veränderung. 

 a) sichergestellt wird, dass 
nur ermächtigte Personen 
für rechtlich zulässige 
Zwecke Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten er-
halten, 

   

 b) gespeicherte oder über-
mittelte personen-
bezogene Daten vor unbe-
absichtigter oder un-
rechtmäßiger Zerstörung, 
unbeabsichtigtem Verlust 
oder unbeabsichtigter 
Veränderung und unbefug-
ter oder unrechtmäßiger 
Speicherung oder Verar-
beitung, unbefugtem oder 
unberechtigtem Zugang 
oder unbefugter oder un-
rechtmäßiger Weitergabe 
geschützt werden, und 

   

 c) die Umsetzung eines Si-
cherheitskonzepts für die 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gewährleis-
tet wird. 

   

  2a. Die Einhaltung genehmigter 
Verhaltensregeln gemäß Arti-

2a. Adherence to an approved 
code of conduct pursuant to 
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 kel 38 oder eines genehmig-
ten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 39 kann als 
Faktor herangezogen werden, 
um die Erfüllung der in Absatz 
1 genannten Anforderungen 
nachzuweisen. 

Article 38 or an approved cer-
tification mechanism pursuant 
to Article 39 may be used as 
an element to demonstrate 
compliance with the require-
ments set out in paragraph 1. 

  2b. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter unternehmen 
Schritte, um sicherzustellen, 
dass ihnen unterstellte Perso-
nen, die Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten haben, 
diese nur auf Anweisung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen verarbeiten, es sei 
denn, sie sind nach Unions-
recht oder mitgliedstaatlichem 
Recht zur Verarbeitung ver-
pflichtet. 

2b. The controller and processor 
shall take steps to ensure that 
any person acting under the 
authority of the controller or 
the processor who has access 
to personal data shall not pro-
cess them except on instruc-
tions from the controller, un-
less he or she is required to 
do so by Union or Member 
State law. 

 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Bedingungen 
für die in den Absätzen 1 
und 2 genannten techni-
schen und organisatorischen 
Maßnahmen festzulegen 
und den aktuellen Stand der 
Technik für bestimmte Sek-
toren und Datenverarbei-
tungssituationen zu bestim-
men, wobei sie die technolo-
gische Entwicklung sowie 
Lösungen für einen Daten-

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken nach Maßgabe 
von Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe b in Bezug auf 
die in den Absätzen 1 und 2 
genannten technischen und 
organisatorischen Maßnah-
men zu veröffentlichen und 
den aktuellen Stand der 
Technik für bestimmte Sek-
toren und Datenverarbei-
tungssituationen zu bestim-
men, wobei er insbesonde-

3. (…) 3. (…)  
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 schutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen berücksichtigt, 
sofern nicht Artikel 4 gilt. 

re die technologische Ent-
wicklung sowie Lösungen für 
einen Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 
berücksichtigt. 

4. Die Kommission kann erfor-
derlichenfalls Durchfüh-
rungsbestimmungen zu einer 
situationsabhängigen Kon-
kretisierung der in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen erlassen, um 
insbesondere  

 4. (…) 4. (…).  

a) jedweden unbefugten Zugriff 
auf personenbezogene Da-
ten zu verhindern; 

    

b) jedwede unbefugte Einsicht-
nahme in personenbezoge-
ne Daten sowie jedwede un-
befugte Offenlegung, Kopie, 
Änderung, Löschung oder 
Entfernung von personen-
bezogenen Daten zu verhin-
dern; 

    

c) sicherzustellen, dass die 
Rechtmäßigkeit der Verar-
beitungsvorgänge überprüft 
wird. 

    

 Die genannten Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genann-
ten Prüfverfahren angenom-
men. 
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Artikel 31  
Meldung von Verletzungen 

des Schutzes personenbezo-
gener Daten an die Auf-

sichtsbehörde 

  Article 31  
Notification of a personal 
data breach to the super-

visory authority 

 

1. Bei einer Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten benachrichtigt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche die Aufsichtsbe-
hörde ohne unangemessene 
Verzögerung und nach Mög-
lichkeit binnen 24 Stunden 
nach Feststellung der Ver-
letzung. Falls die Meldung 
an die Aufsichtsbehörde 
nicht binnen 24 Stunden er-
folgt, ist dieser eine Begrün-
dung beizufügen. 

1. Bei einer Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten benachrichtigt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche die Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich.  

1. Bei einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten, die voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die persönli-
chen Rechte und Freiheiten 
zur Folge hat, wie etwa Dis-
kriminierung, Identitätsdieb-
stahl oder betrug, finanzielle 
Verluste, unbefugte Umkehr 
der Pseudonymisierung, Ruf-
schädigung, Verlust der Ver-
traulichkeit von dem Berufs-
geheimnis unterliegenden Da-
ten oder andere erhebliche 
wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Nachteile, meldet 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche der gemäß Arti-
kel 51 zuständigen Aufsichts-
behörde die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten ohne unangemessene 
Verzögerung und nach Mög-
lichkeit binnen 72 Stunden 
nach Feststellung der Verlet-
zung. Falls die Meldung an 
die Aufsichtsbehörde nicht 
binnen 72 Stunden erfolgt, ist 
ihr eine Begründung beizufü-

1. In the case of a personal da-
ta breach, the controller shall 
without undue delay and, 
where feasible, not later than 
72 hours after having be-
come aware of it, notify the 
personal data breach to the 
supervisory authority compe-
tent in accordance with Arti-
cle 51, unless the personal 
data breach is unlikely to re-
sult in a risk for the rights 
and freedoms of individuals. 
The notification to the super-
visory authority shall be ac-
companied by a reasoned 
justification in cases where it 
is not made within 72 hours. 
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 gen. 

  1a. Eine Meldung gemäß Ab-
satz 1 muss nicht erfolgen, 
wenn eine Benachrichtigung 
der betroffenen Person ge-
mäß Artikel 32 Absatz 3 
Buchstaben a und b nicht er-
forderlich ist. 

1a. (…)  

2. In Übereinstimmung mit Arti-
kel 26 Absatz 2 Buchstabe f 
alarmiert und informiert der 
Auftragsverarbeiter den für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen unmittelbar nach 
Feststellung einer Verlet-
zung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten.  

2. Der Auftragsverarbeiter 
alarmiert und informiert den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen unverzüglich 
nach Feststellung einer Ver-
letzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten. 

2. (...) Nach Feststellung einer 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten mel-
det der Auftragsverarbeiter 
diese dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ohne 
ungebührliche Verzögerung. 

2. The processor shall notify 
the controller without undue 
delay after becoming aware 
of a personal data breach. 

 

3. Die in Absatz 1 genannte 
Benachrichtigung enthält 
mindestens folgende Infor-
mationen: 

3. Die in Absatz 1 genannte 
Benachrichtigung enthält 
mindestens folgende Infor-
mationen: 

3. Die in Absatz 1 genannte 
Meldung enthält mindestens 
folgende Informationen: 

3. The notification referred to in 
paragraph 1 must at least: 

 

a) eine Beschreibung der Art 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
mit Angabe der Kategorien 
und der Zahl der betroffenen 
Personen, der betroffenen 
Datenkategorien und der 
Zahl der betroffenen Da-
tensätze; 

a) eine Beschreibung der Art 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
mit Angabe der Kategorien 
und der Zahl der betroffenen 
Personen, der betroffenen 
Datenkategorien und der 
Zahl der betroffenen Da-
tensätze;  

(a) eine Beschreibung der Art der 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten, so-
weit möglich und angezeigt 
mit Angabe der ungefähren 
Kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen Per-
sonen, der betroffenen Daten-
kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen Da-

(a) describe the nature of the 
personal data breach includ-
ing where possible, the cat-
egories and approximate 
number of data subjects 
concerned and the catego-
ries and approximate num-
ber of data records con-
cerned; 
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 tensätze; 

b) Name und Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten 
oder eines sonstigen An-
sprechpartners für weitere 
Informationen; 

b) Name und Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten 
oder eines sonstigen An-
sprechpartners für weitere 
Informationen; 

(b) Name und Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten oder 
eines sonstigen Ansprech-
partners für weitere Informati-
onen; 

(b) communicate the name and 
contact details of the data 
protection officer or other 
contact point where more in-
formation can be obtained; 

 

c) Empfehlungen für Maßnah-
men zur Eindämmung etwa-
iger negativer Auswirkungen 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten; 

c) Empfehlungen für Maßnah-
men zur Eindämmung etwa-
iger negativer Auswirkungen 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten; 

(c) (…) (c) (…)  

d) eine Beschreibung der Fol-
gen der Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten; 

d) eine Beschreibung der Fol-
gen der Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten; 

(d) eine Beschreibung der wahr-
scheinlichen Folgen der von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen festgestellten 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten; 

(d) describe the likely conse-
quences of the personal data 
breach; 

 

e) eine Beschreibung der vom 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen vorgeschlagenen 
oder ergriffenen Maßnah-
men zur Behandlung der 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten.  

e) eine Beschreibung der vom 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen vorgeschlagenen 
oder ergriffenen Maßnah-
men zur Behandlung der 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
und zur Minderung ihrer 
Auswirkungen.  

 Die Information kann, 
wenn nötig, auch stufen-
weise erfolgen. 

(e) eine Beschreibung der von dem 
für die Verarbeitung Verantwort-
lichen ergriffenen oder vorge-
schlagenen Maßnahmen zur 
Behandlung der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten und 

(e) describe the measures taken 
or proposed to be taken by 
the controller to address the 
personal data breach, includ-
ing, where appropriate, to 
mitigate its possible adverse 
effects. 
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  (f) gegebenenfalls eine Angabe 
von Maßnahmen zur Eindäm-
mung etwaiger nachteiliger 
Auswirkungen der Verletzung 
des Schutzes personenbezoge-
ner Daten. 

(f) (…)  

  3a. Wenn und soweit die in Ab-
satz 3 Buchstaben d, e und f 
genannten Informationen nicht 
zur gleichen Zeit wie die in Ab-
satz 3 Buchstaben a und b ge-
nannten bereitgestellt werden 
können, stellt der für die Verar-
beitung Verantwortliche diese 
Informationen ohne ungebührli-
che weitere Verzögerung zur 
Verfügung. 

3a. Where, and in so far as, it is 
not possible to provide the 
information at the same time, 
the information may be pro-
vided in phases without un-
due further delay. 

 

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dokumen-
tiert etwaige Verletzungen 
des Schutzes personenbe-
zogener Daten unter Be-
schreibung aller im Zusam-
menhang mit der Verletzung 
stehenden Fakten, von de-
ren Auswirkungen und der 
ergriffenen Abhilfemaßnah-
men. Die Dokumentation 
muss der Aufsichtsbehörde 
die Überprüfung der Einhal-
tung der Bestimmungen die-
ses Artikels ermöglichen. Die 
Dokumentation enthält nur 

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dokumen-
tiert etwaige Verletzungen 
des Schutzes personenbe-
zogener Daten unter Be-
schreibung aller im Zusam-
menhang mit der Verletzung 
stehenden Fakten, von de-
ren Auswirkungen und der 
ergriffenen Abhilfemaßnah-
men. Die Dokumentation 
muss ausreichend sein, 
um der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung 
der Bestimmungen dieses 
Artikels und von Artikel 30 

4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dokumentiert etwa-
ige Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten, auf 
die in den Absätzen 1 und 2 Be-
zug genommen wird, unter Be-
schreibung aller im Zusammen-
hang mit der Verletzung stehen-
den Fakten, von deren Auswir-
kungen und der ergriffenen Ab-
hilfemaßnahmen. Die Doku-
mentation muss der Aufsichts-
behörde die Überprüfung der 
Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Artikels ermöglichen. 
(…). 

4. The controller shall docu-
ment any personal data 
breaches, comprising the 
facts surrounding the 
breach, its effects and the 
remedial action taken. This 
documentation must enable 
the supervisory authority to 
verify compliance with this 
Article. 
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 die zu diesem Zweck erfor-
derlichen Informationen.  

ermöglichen. Die Dokumen-
tation enthält nur die zu die-
sem Zweck erforderlichen 
Informationen. 

 4a. Die Aufsichtsbehörde 
führt ein öffentliches Ver-
zeichnis der Arten der ge-
meldeten Verletzungen. 

   

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
in Bezug auf die Feststellung 
der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Verletzungen des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten festzulegen sowie 
die konkreten Umstände, un-
ter denen der für die Verar-
beitung Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter die 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
zu melden haben.  

5. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken nach Maßgabe 
von Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe b in Bezug auf 
die Feststellung der Verlet-
zungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten zu 
veröffentlichen sowie die 
Unverzüglichkeit gemäß 
Absatz 1 und 2 und die 
konkreten Umstände, unter 
denen der für die Verarbei-
tung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter die Ver-
letzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten zu 
melden haben, festzulegen. 

5. (…) 5. (…)  

6. Die Kommission kann das 
Standardformat für derartige 
Meldungen an die Aufsichts-
behörde, die Verfahrensvor-
schriften für die vorgeschrie-

 6. (….) 6. (…)  
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 bene Meldung sowie Form 
und Modalitäten der in Ab-
satz 4 genannten Dokumen-
tation einschließlich der Fris-
ten für die Löschung der da-
rin enthaltenen Informatio-
nen festlegen. Die entspre-
chenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Über-
einstimmung mit dem in Arti-
kel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

   
 

 

Artikel 32 
Benachrichtigung der be-

troffenen Person von einer 
Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

  Article 32 
Communication of a per-
sonal data breach to the 

data subject 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche benachrich-
tigt im Anschluss an die 
Meldung nach Artikel 31 die 
betroffene Person ohne un-
angemessene Verzögerung 
von der Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten, wenn die Wahr-
scheinlichkeit besteht, dass 
der Schutz der personenbe-
zogenen Daten oder der Pri-
vatsphäre der betroffenen 
Person durch eine festge-
stellte Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Da-
ten beeinträchtigt wird. 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche benach-
richtigt im Anschluss an die 
Meldung nach Artikel 31 die 
betroffene Person unver-
züglich von der Verletzung 
des Schutzes personenbe-
zogener Daten, wenn die 
Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass der Schutz der perso-
nenbezogenen Daten, die 
Privatsphäre, die Rechte 
oder die berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Per-
son durch eine festgestellte 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 

1. Hat die Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten 
voraussichtlich ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten zur Folge, wie etwa 
Diskriminierung, Identitätsdieb-
stahl oder -betrug, finanzielle 
Verluste, Rufschädigung, unbe-
fugte Umkehr der Pseudonymi-
sierung, Verlust der Vertraulich-
keit von dem Berufsgeheimnis 
unterliegenden Daten oder an-
dere erhebliche wirtschaftliche 
oder gesellschaftliche Nachteile, 
so benachrichtigt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
(...) die betroffene Person ohne 

1. When the personal data 
breach is likely to result in a 
high risk the rights and free-
doms of individuals the con-
troller shall communicate the 
personal data breach to the 
data subject without undue 
delay. 
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 beeinträchtigt wird. ungebührliche Verzögerung von 
der Verletzung. 

2. Die in Absatz 1 genannte 
Benachrichtigung der be-
troffenen Person umfasst 
mindestens die in Artikel 31 
Absatz 3 Buchstaben b 
und c genannten Informatio-
nen und Empfehlungen.  

2. Die in Absatz 1 genannte 
Benachrichtigung der be-
troffenen Person ist umfas-
send, klar und für jeder-
mann verständlich. Sie 
beschreibt die Art der Ver-
letzung des Schutzes der 
personenbezogenen Daten 
und umfasst mindestens die 
in Artikel 31 Absatz 3 Buch-
staben b, c und d genann-
ten Informationen und Emp-
fehlungen sowie Informati-
onen über die Rechte be-
troffener Personen ein-
schließlich der Rechtsbe-
helfe. 

2. Die in Absatz 1 genannte Be-
nachrichtigung der betroffenen 
Person beschreibt die Art der 
Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten und ent-
hält mindestens die in Artikel 31 
Absatz 3 Buchstaben b, e und f 
genannten Informationen und 
Empfehlungen. 

2. The communication to the 
data subject referred to in 
paragraph 1 shall describe in 
clear and plain language the 
nature of the personal data 
breach and contain at least 
the information and the rec-
ommendations provided for 
in points (b), (d) and (e) of 
Article 31(3). 

 

3. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person über die 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
ist nicht erforderlich, wenn 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche zur Zufrieden-
heit der Aufsichtsbehörde 
nachweist, dass er geeigne-
te technische Sicherheits-
vorkehrungen getroffen hat 
und diese Vorkehrungen auf 
die von der Verletzung be-
troffenen personenbezoge-
nen Daten angewandt wur-
den. Durch diese techni-

3. Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person über die 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
ist nicht erforderlich, wenn 
der für die Verarbeitung 
Verantwortliche zur Zufrie-
denheit der Aufsichtsbehör-
de nachweist, dass er ge-
eignete technische Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen 
hat und diese Vorkehrungen 
auf die von der Verletzung 
betroffenen personenbezo-
genen Daten angewandt 
wurden. Durch diese techni-

3. Die Benachrichtigung der be-
troffenen Person (...) gemäß 
Absatz 1 ist nicht erforderlich, 
wenn 

3. The communication to the 
data subject referred to in 
paragraph 1 shall not be re-
quired if: 
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 schen Sicherheitsvorkehrun-
gen sind die betreffenden 
Daten für alle Personen zu 
verschlüsseln, die nicht zum 
Zugriff auf die Daten befugt 
sind. 

schen Sicherheitsvorkeh-
rungen sind die betreffenden 
Daten für alle Personen zu 
verschlüsseln, die nicht zum 
Zugriff auf die Daten befugt 
sind. 

  a. der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche (...) geeignete 
technische und organisatori-
sche Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen hat und diese Vor-
kehrungen auf die von der 
Verletzung betroffenen perso-
nenbezogenen Daten ange-
wandt wurden, insbesondere 
solche, durch die die betref-
fenden Daten für alle Perso-
nen, die nicht zum Zugriff auf 
die Daten befugt sind, unver-
ständlich gemacht werden, 
etwa durch Verschlüsselung, 
oder 

(a) the controller has imple-
mented appropriate technical 
and organisational protection 
measures, and that those 
measures were applied to 
the data affected by the per-
sonal data breach, in particu-
lar those that render the data 
unintelligible to any person 
who is not authorised to ac-
cess it, such as encryption; 
or 

 

  b. der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche durch nachfol-
gende Maßnahmen sicherge-
stellt hat, dass das hohe Risi-
ko für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen 
gemäß Absatz 1 aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht mehr 
besteht, oder 

(b) the controller has taken sub-
sequent measures which 
ensure that the high risk for 
the rights and freedoms of 
data subjects referred to in 
paragraph 1 is no longer 
likely to materialise; or 

 

  c. dies insbesondere angesichts 
der Zahl der betroffenen Fälle 

 (c) it would involve dispropor-
tionate effort. In such case, 
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 mit einem unverhältnismäßi-
gen Aufwand verbunden wä-
re. In diesen Fällen hat statt-
dessen eine öffentliche Be-
kanntmachung oder eine ähn-
liche Maßnahme zu erfolgen, 
durch die die betroffenen Per-
sonen vergleichbar wirksam 
informiert werden, oder 

there shall instead be a pub-
lic communication or similar 
measure whereby the data 
subjects are informed in an 
equally effective manner. 

  d. sie ein wichtiges öffentliches 
Interesse beeinträchtigen 
würde. 

  

4. Unbeschadet der dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen obliegenden Pflicht, der 
betroffenen Person die Ver-
letzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten mitzu-
teilen, kann die Aufsichtsbe-
hörde, falls der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
die betroffene Person noch 
nicht in Kenntnis gesetzt hat, 
nach Prüfung der zu erwar-
tenden negativen Auswir-
kungen der Verletzung den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen auffordern, dies 
zu tun. 

4. Unbeschadet der dem für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen obliegenden Pflicht, 
der betroffenen Person die 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
mitzuteilen, kann die Auf-
sichtsbehörde, falls der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche die betroffene Person 
noch nicht in Kenntnis ge-
setzt hat, nach Prüfung der 
zu erwartenden negativen 
Auswirkungen der Verlet-
zung den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen auf-
fordern, dies zu tun. 

4. (…) 4. If the controller has not al-
ready communicated the 
personal data breach to the 
data subject, the supervisory 
authority, having considered 
the likelihood of the breach 
to result in a high risk, may 
require it to do so or may 
decide that any of the condi-
tions referred to in paragraph 
3 are met. 

 

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 

5. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 

5. (…) 5. (…)  
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 Kriterien und Anforderungen 
in Bezug auf die Umstände 
festzulegen, unter denen 
sich eine Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten negativ auf die in 
Absatz 1 genannten perso-
nenbezogenen Daten aus-
wirken kann. 

Praktiken nach Maßgabe 
von Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe b in Bezug auf 
die Kriterien und Anforde-
rungen in Bezug auf die 
Umstände zu veröffentli-
chen, unter denen sich eine 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
negativ auf die in Absatz 1 
genannten personenbezo-
genen Daten, die Pri-
vatsphäre, die Rechte oder 
die berechtigten Interes-
sen der betroffenen Per-
son auswirken kann. 

6. Die Kommission kann das 
Format für die in Absatz 1 
genannte Mitteilung an die 
betroffene Person und die 
für die Mitteilung geltenden 
Verfahrensvorschriften fest-
legen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Ab-
satz 2 genannten Prüfverfah-
ren erlassen. 

 6. (…) 6. (…).  

   
 

 

 Artikel 32a 
Einhaltung der Risikogrund-

sätze 

   

 1. Der für die Verarbeitung    
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 Verantwortliche oder ge-
gebenenfalls der Auf-
tragsverarbeiter führt eine 
Risikoanalyse zu den mög-
lichen Auswirkungen der 
beabsichtigten Datenver-
arbeitung auf die Rechte 
und Freiheiten der be-
troffenen Personen durch, 
um zu bewerten, ob seine 
Verarbeitungsvorgänge 
konkrete Risiken bergen 
können. 

 2. Folgende Verarbeitungs-
vorgänge können konkrete 
Risiken beinhalten: 

   

 a) Verarbeitung personenbe-
zogener Daten von mehr 
als 5 000 betroffenen Per-
sonen innerhalb eines 
Zeitraums von zwölf aufei-
nanderfolgenden Monaten; 

   

 b) Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbe-
zogener Daten gemäß Ar-
tikel 9 Absatz 1, Standort-
daten, Daten über Kinder 
oder Arbeitnehmerdaten in 
groß angelegten Ablage-
systemen; 

   

 c) Profiling, das als Grundla-    
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 ge für Maßnahmen dient, 
welche Rechtswirkungen 
gegenüber der betroffenen 
Person entfalten oder ähn-
lich erhebliche Auswir-
kungen für diese mit sich 
bringen; 

 d) Verarbeitung personenbe-
zogener Daten für die Er-
bringung von Gesund-
heitsdiensten, für epide-
miologische Studien oder 
für Erhebungen über Geis-
teskrankheiten oder an-
steckende Krankheiten, 
wenn die betreffenden Da-
ten in großem Umfang im 
Hinblick auf Maßnahmen 
oder Entscheidungen ver-
arbeitet werden, welche 
sich auf spezifische Ein-
zelpersonen beziehen sol-
len; 

   

 e) automatisierte weiträumi-
ge Überwachung öffentlich 
zugänglicher Bereiche; 

   

 f) sonstige Verarbeitungs-
vorgänge, bei denen ge-
mäß Artikel 34 Absatz 2 
Buchstabe b vorab der Da-
tenschutzbeauftragte oder 
die Aufsichtsbehörde an-
zuhören ist; 
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 g) Wahrscheinlichkeit, dass 
die Verletzung des Schut-
zes personenbezogener 
Daten zu negativen Aus-
wirkungen auf den Schutz 
der personenbezogenen 
Daten, die Privatsphäre, 
die Rechte oder die legiti-
men Interessen der be-
troffenen Person führt; 

   

 h) die Kerntätigkeit des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters besteht 
in der Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen, 
welche aufgrund ihres 
Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke ei-
ne regelmäßige und sys-
tematische Beobachtung 
von betroffenen Personen 
erforderlich machen; 

   

 i) personenbezogene Daten 
werden einer großen Zahl 
von Personen zugänglich 
gemacht, von der vernünf-
tigerweise nicht erwartet 
werden kann, dass sie be-
grenzt wird. 

   

 3. Ergibt die Risikoanalyse,    
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 dass 

 a) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buchsta-
be a oder b vorliegen, 
müssen die für die Verar-
beitung Verantwortlichen, 
die keine Niederlassung in 
der Europäischen Union 
haben, gemäß den Vo-
raussetzungen und Aus-
nahmen in Artikel 25 einen 
Vertreter in der Europäi-
schen Union benennen; 

   

 b) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buchsta-
be a, b oder h vorliegen, 
müssen die für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
gemäß den Voraussetzun-
gen und Ausnahmen in Ar-
tikel 35 einen Daten-
schutzbeauftragten be-
nennen; 

   

 c) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buchsta-
be a, b, c, d, e, f, g oder h 
vorliegen, müssen die für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder die in ih-
rem Auftrag handelnden 
Auftragsverarbeiter eine 
Datenschutz-
Folgenabschätzung ge-
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 mäß Artikel 33 durch; 

 d) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buchsta-
be f vorliegen, müssen die 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen den Da-
tenschutzbeauftragten o-
der wenn kein Daten-
schutzbeauftragter be-
nannt wurde, die Auf-
sichtsbehörde gemäß Ar-
tikel 34 zu Rate ziehen; 

   

 4. Die Risikoanalyse wird 
spätestens nach einem 
Jahr überprüft oder unver-
züglich, wenn sich das 
Wesen, der Umfang oder 
der Zweck der Datenverar-
beitungsvorgänge wesent-
lich ändern. Ist der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che gemäß Absatz 3 
Buchstabe c nicht ver-
pflichtet, eine Datenschutz  
- Folgenabschätzung 
durchzuführen, wird die 
Risikoanalyse dokumen-
tiert. 

   

   
 

 ABSCHNITT 3 
DATENSCHUTZ-

FOLGENABSCHÄTZUNG 

UND VORHERIGE GE-
NEHMIGUNG 

  SECTION 3 
DATA PROTECTION IM-

PACT ASSESSMENT AND 

PRIOR CONSULTATION 
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Artikel 33  
Datenschutz-

Folgenabschätzung 

  Article 33  
Data protection impact as-

sessment 

 

1. Bei Verarbeitungsvorgän-
gen, die aufgrund ihres We-
sens, ihres Umfangs oder ih-
rer Zwecke konkrete Risiken 
für die Rechte und Freiheiten 
betroffener Personen ber-
gen, führt der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
der in seinem Auftrag han-
delnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der 
Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezo-
gener Daten durch.  

1. Wenn dies nach Maßgabe 
von Artikel 32a Absatz 3 
erforderlich ist, führt der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche oder der in seinem Auf-
trag handelnde Auftragsver-
arbeiter vorab eine Abschät-
zung der Folgen der vorge-
sehenen Verarbeitungsvor-
gänge für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen, insbesondere 
für ihr Recht auf den 
Schutz personenbezogener 
Daten durch. Eine einzige 
Abschätzung ist für die 
Untersuchung mehrerer 
ähnlicher Verarbeitungs-
vorgänge mit ähnlichen 
Risiken ausreichend. 

1. Wenn eine Form der Verarbei-
tung, insbesondere bei Ver-
wendung neuer Technologien, 
aufgrund der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung vo-
raussichtlich ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten zur Folge hat, 
wie etwa Diskriminierung, 
Identitätsdiebstahl oder -
betrug, finanzielle Verluste, 
Rufschädigung, unbefugte 
Umkehr der Pseudonymisie-
rung, Verlust der Vertraulich-
keit von dem Berufsgeheimnis 
unterliegenden Daten oder 
andere erhebliche wirtschaftli-
che oder gesellschaftliche 
Nachteile, so führt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
(...) vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten durch (…). 

1. Where a type of processing 
in particular using new tech-
nologies, and taking into ac-
count the nature, scope, 
context and purposes of the 
processing, is likely to result 
in a high risk for the rights 
and freedoms of individuals, 
the controller shall, prior to 
the processing, carry out an 
assessment of the impact of 
the envisaged processing 
operations on the protection 
of personal data. A single 
assessment may address a 
set of similar processing op-
erations that present similar 
high risks. 

 

  1a. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche holt bei der 
Durchführung einer 
Datenschutz - 

1a. The controller shall seek the 
advice of the data protection 
officer, where designated, 
when carrying out a data 
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 Folgenabschätzung den Rat 
des Datenschutzbeauftragten, 
sofern ein solcher benannt 
wurde, ein. 

protection impact assess-
ment. 

2. Die in Absatz 1 genannten 
Risiken bestehen insbeson-
dere bei folgenden Verarbei-
tungsvorgängen:  

 2. Eine DatenschutzFolgenab-
schätzung gemäß Absatz 1 ist 
insbesondere in folgenden 
Fällen erforderlich: 

2. A data protection impact as-
sessment referred to in par-
agraph 1 shall in particular 
be required in the following 
cases: 

 

a) systematische und umfas-
sende Auswertung persönli-
cher Aspekte einer natürli-
chen Person, beispielsweise 
zwecks Analyse ihrer wirt-
schaftlichen Lage, ihres Auf-
enthaltsorts, ihres Gesund-
heitszustands, ihrer persön-
lichen Vorlieben, ihrer Zuver-
lässigkeit oder ihres Verhal-
tens oder zwecks diesbezüg-
licher Voraussagen, die sich 
auf eine automatisierte Ver-
arbeitung von Daten gründet 
und ihrerseits als Grundlage 
für Maßnahmen dient, wel-
che Rechtswirkung gegen-
über der betroffenen Person 
entfalten oder erhebliche 
Auswirkungen für diese mit 
sich bringen;  

 (a) systematische und umfassen-
de Bewertung persönlicher 
Aspekte natürlicher Personen, 
(...) die sich auf Profiling 
gründet und die ihrerseits als 
Grundlage für Entscheidun-
gen dient, die Rechtswirkung 
gegenüber betroffenen Per-
sonen entfalten oder erhebli-
che Auswirkungen für diese 
mit sich bringen; 

 (a) a systematic and extensive 
evaluation of personal as-
pects relating to natural per-
sons which is based on au-
tomated processing, includ-
ing profiling, and on which 
decisions are based that 
produce legal effects con-
cerning the individual or 
similarly significantly affect 
the individual; 

 

b) Verarbeitung von Daten über 
das Sexualleben, den Ge-
sundheitszustand, die Rasse 

 (b) Verarbeitung spezieller Kate-
gorien von personenbezoge-
nen Daten gemäß Artikel 9 

(b) processing on a large scale 
of special categories of data 
referred to in Article 9(1), or 
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 oder die ethnische Herkunft 
oder für die Erbringung von 
Gesundheitsdiensten, für 
epidemiologische Studien 
oder für Erhebungen über 
Geisteskrankheiten oder an-
steckende Krankheiten, 
wenn die betreffenden Daten 
in großem Umfang im Hin-
blick auf Maßnahmen oder 
Entscheidungen verarbeitet 
werden, welche sich auf 
spezifische Einzelpersonen 
beziehen sollen;  

Absatz 1 (...), biometrischen 
Daten oder Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und 
Straftaten oder damit zusam-
menhängende Sicherungs-
maßregeln, wenn die Daten in 
großem Umfang im Hinblick 
auf Entscheidungen verarbei-
tet werden, die sich auf spezi-
fische Einzelpersonen bezie-
hen sollen; 

of data relating to criminal 
convictions and offences re-
ferred to in Article 9a; 

c) weiträumige Überwachung 
öffentlich zugänglicher Be-
reiche, insbesondere mittels 
Videoüberwachung;  

 (c) weiträumige Überwachung öf-
fentlich zugänglicher Berei-
che, insbesondere mittels 
optoelektronischer Vorrich-
tungen (...); 

(c) a systematic monitoring of a 
publicly accessible area on a 
large scale. 

 

d) Verarbeitung personenbezo-
gener Daten aus umfangrei-
chen Dateien, die Daten 
über Kinder, genetische Da-
ten oder biometrische Daten 
enthalten;  

 (d) (…); (d) (…)  

e) sonstige Verarbeitungsvor-
gänge, bei denen gemäß Ar-
tikel 34 Absatz 2 Buch-
stabe b vorab die Aufsichts-
behörde zu Rate zu ziehen 
ist. 

 (e) (…). (e) (…)  
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  2a. Die Aufsichtsbehörde erstellt 
eine Liste der Verarbeitungs-
vorgänge, für die gemäß Ab-
satz 1 eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchzu-
führen ist, und veröffentlicht 
diese. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt diese Listen dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss.

 

2a. The supervisory authority 
shall establish and make 
public a list of the kind of 
processing operations which 
are subject to the require-
ment for a data protection 
impact assessment pursuant 
to paragraph 1. The supervi-
sory authority shall com-
municate those lists to the 
European Data Protection 
Board. 

 

  2b. Die Aufsichtsbehörde kann 
des Weiteren eine Liste der 
Arten von Verarbeitungsvor-
gängen erstellen, für die keine 
Datenschutz-
Folgenabschätzung erforder-
lich ist. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt diese Listen dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss. 

2b. The supervisory authority 
may also establish and make 
public a list of the kind of 
processing operations for 
which no data protection im-
pact assessment is required. 
The supervisory authority 
shall communicate those 
lists to the European Data 
Protection Board. 

 

  2c. Vor Festlegung der in den Ab-
sätzen 2a und 2b genannten 
Listen wendet die zuständige 
Aufsichtsbehörde das Kohä-
renzverfahren gemäß Arti-
kel 57 an, wenn solche Listen 
Verarbeitungstätigkeiten um-
fassen, die mit dem Angebot 
von Waren oder Dienstleis-
tungen für betroffene Perso-
nen oder der Beobachtung 

2c. Prior to the adoption of the 
lists referred to in para-
graphs 2a and 2b the com-
petent supervisory authority 
shall apply the consistency 
mechanism referred to in Ar-
ticle 57 where such lists in-
volve processing activities 
which are related to the of-
fering of goods or services to 
data subjects or to the moni-
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 des Verhaltens dieser Perso-
nen in mehreren Mitgliedstaa-
ten im Zusammenhang stehen 
oder die den freien Verkehr 
personenbezogener Daten in-
nerhalb der Union erheblich 
beeinträchtigen könnten.

 

toring of their behaviour in 
several Member States, or 
may substantially affect the 
free movement of personal 
data within the Union. 

3. Die Folgenabschätzung trägt 
den Rechten und den be-
rechtigten Interessen der 
von der Datenverar-beitung 
betroffenen Personen und 
sonstiger Betroffener Rech-
nung; sie enthält zumindest 
eine allgemeine Beschrei-
bung der geplanten Verar-
bei-tungsvorgänge und eine 
Bewertung der in Bezug auf 
die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Per-sonen 
bestehenden Risiken sowie 
der geplan-ten Abhilfemaß-
nahmen, Garantien, Sicher-
heitsvorkehrungen und Ver-
fahren, durch die der Schutz 
personenbezogener Daten 
sichergestellt und der Nach-
weis dafür erbracht werden 
soll, dass die Bestimmungen 
dieser Verordnung eingehal-
ten werden. 

3. Die Folgenabschätzung be-
zieht sich auf das gesamte 
Lebenszyklusmanagement 
personenbezogener Daten, 
von der Erhebung über die 
Verarbeitung bis zur Lö-
schung. Zumindest Fol-
gendes ist enthalten: 

3. Die Folgenabschätzung ent-
hält zumindest eine allgemei-
ne Beschreibung der geplan-
ten Verarbeitungsvorgänge 
und eine Bewertung des Risi-
kos, auf das in Absatz 1 Be-
zug genommen wird, sowie 
der geplanten Abhilfemaß-
nahmen, einschließlich Ga-
rantien, Sicherheitsvorkeh-
rungen und Verfahren, durch 
die der Schutz personenbe-
zogener Daten sichergestellt 
und der Nachweis dafür er-
bracht werden soll, dass die 
Bestimmungen dieser Verord-
nung eingehalten werden, 
wobei den Rechten und be-
rechtigten Interessen der be-
troffenen Personen und sons-
tiger Betroffener Rechnung 
getragen wird. 

3. The assessment shall con-
tain at least: 

 

 a) eine systematische Be-
schreibung der geplanten 
Verarbeitungsvorgänge, 
die Zwecke der Verarbei-

 (a) a systematic description of 
the envisaged processing 
operations and the purposes 
of the processing, including 
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 tung und gegebenenfalls 
die von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
verfolgten berechtigten In-
teressen; 

where applicable the legiti-
mate interest pursued by the 
controller; 

 b) eine Bewertung der Not-
wendigkeit und Verhält-
nismäßigkeit der Verarbei-
tungsvorgänge in Bezug 
auf den Zweck; 

 (b) an assessment of the ne-
cessity and proportionality of 
the processing operations in 
relation to the purposes; 

 

 c) eine Bewertung der in Be-
zug auf die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen bestehenden Ri-
siken, einschließlich des 
Diskriminierungsrisikos, 
das mit dem Vorgang ver-
bunden ist oder durch die-
sen erhöht wird; 

 (c) an assessment of the risks 
to the rights and freedoms of 
data subjects referred to in 
paragraph 1; 

 

 d) eine Beschreibung der ge-
planten Abhilfemaßnah-
men und Maßnahmen zur 
Minimierung der Menge 
der verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten; 

 (d) the measures envisaged to 
address the risks, including 
safeguards, security 
measures and mechanisms 
to ensure the protection of 
personal data and to 
demonstrate compliance 
with this Regulation taking 
into account the rights and 
legitimate interests of data 
subjects and other persons 
concerned. 
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 e) eine Aufstellung der Ga-
rantien, Sicherheitsvor-
kehrungen und Verfahren 
– wie die Pseudonymisie-
rung –, durch die der 
Schutz personenbezoge-
ner Daten sichergestellt 
und der Nachweis dafür 
erbracht werden soll, dass 
die Bestimmungen dieser 
Verordnung eingehalten 
werden, wobei den Rech-
ten und den berechtigten 
Interessen der von der Da-
tenverarbeitung betroffe-
nen Personen und sonsti-
ger Betroffener Rechnung 
getragen wird; 

   

 f) eine allgemeine Angabe 
der Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen 
Datenkategorien; 

   

 g) eine Erklärung, welche 
Maßnahmen in Bezug auf 
den Datenschutz durch 
Technik und durch daten-
schutzfreundliche Vorein-
stellungen gemäß Arti-
kel 23 umgesetzt wurden; 

   

 h) eine Aufstellung der Emp-
fänger oder Kategorien 
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 von Empfängern der per-
sonenbezogenen Daten; 

 i) gegebenenfalls eine Liste 
mit Angaben über geplan-
te Datenübermittlungen in 
Drittländer oder an inter-
nationale Organisationen, 
einschließlich deren Na-
men, sowie bei den in Ar-
tikel 44 Absatz 1 Buchsta-
be h genannten Daten-
übermittlungen ein Beleg 
dafür, dass geeignete Si-
cherheitsgarantien vorge-
sehen wurden; 

   

 j) eine Bewertung des Zu-
sammenhangs der Daten-
verarbeitung. 

   

 3a. Wenn der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter ei-
nen Datenschutzbeauf-
tragten benannt hat, ist 
dieser am Verfahren der 
Folgenabschätzung zu be-
teiligen. 

3a. Die Einhaltung genehmigter 
Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 38 durch die zuständigen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder die zuständi-
gen Auftragsverarbeiter ist bei 
der Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit und der Auswirkungen 
der von diesen durchgeführ-
ten Verarbeitungsvorgängen, 
insbesondere für die Zwecke 
einer Datenschutz-
Folgenabschätzung, gebüh-
rend zu berücksichtigen. 

3a. Compliance with approved 
codes of conduct referred to 
in Article 38 by the relevant 
controllers or processors 
shall be taken into due ac-
count in assessing the im-
pact of the processing op-
erations performed by such 
controllers or processors, in 
particular for the purposes of 
a data protection impact as-
sessment. 
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 3b. Die Folgenabschätzung 
wird dokumentiert und es 
wird ein Plan für regelmä-
ßige Überprüfungen der 
Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen ge-
mäß Artikel 33a Absatz 1 
festgelegt. Die Folgenab-
schätzung wird ohne un-
angemessene Verzöge-
rung aktualisiert, wenn die 
Ergebnisse der Überprü-
fung der Einhaltung der 
Datenschutzbestimmun-
gen gemäß Artikel 33a Un-
stimmigkeiten bei der Ein-
haltung aufzeigen. Der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche, der Auf-
tragsverarbeiter sowie der 
etwaige Vertreter des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen stellen die Fol-
genabschätzung der Auf-
sichtsbehörde auf Anfor-
derung zur Verfügung. 

   

4. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche holt die Mei-
nung der betroffenen Perso-
nen oder ihrer Vertreter zu 
der beabsichtigten Verarbei-
tung unbeschadet des 
Schutzes gewerblicher oder 
öffentlicher Interessen oder 
der Sicherheit der Verarbei-

 4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche holt den Stand-
punkt der betroffenen Perso-
nen oder ihrer Vertreter zu der 
beabsichtigten Verarbeitung 
unbeschadet des Schutzes 
gewerblicher oder öffentlicher 
Interessen oder der Sicherheit 
der Verarbeitungsvorgänge 

4. Where appropriate, the con-
troller shall seek the views of 
data subjects or their repre-
sentatives on the intended 
processing, without prejudice 
to the protection of commer-
cial or public interests or the 
security of the processing 
operations. 
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 tungsvorgänge ein.  (...) ein. 

5. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen um eine Behörde oder 
um eine öffentliche Einrich-
tung handelt und die Verar-
beitung aufgrund einer im 
Unionsrecht festgelegten 
rechtlichen Verpflichtung 
nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c erfolgt, welche 
Vorschriften und Verfahren 
für die betreffenden Verar-
beitungsvorgänge vorsieht, 
gelten die Absätze 1 bis 4 
nur, wenn es nach dem Er-
messen der Mitgliedstaaten 
erforderlich ist, vor den be-
treffenden Verarbeitungstä-
tigkeiten eine solche Fol-
genabschätzung durchzufüh-
ren. 

 5. Falls (...) die Verarbeitung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c oder e auf einer 
Rechtsgrundlage im Unions-
recht oder im Recht des Mit-
gliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, beruht und falls die 
betreffenden Rechtsvorschrif-
ten den konkreten Verarbei-
tungsvorgang oder die kon-
kreten Verarbeitungsvorgänge 
regeln, gelten die Absätze 1 
bis 3 nur, wenn es nach dem 
Ermessen der Mitgliedstaaten 
erforderlich ist, vor den betref-
fenden Verarbeitungstätigkei-
ten eine solche Folgenab-
schätzung durchzuführen. 

5. Where the processing pur-
suant to point (c) or (e) of Ar-
ticle 6(1) has a legal basis in 
Union law, or the law of the 
Member State to which the 
controller is subject, and 
such law regulates the spe-
cific processing operation or 
set of operations in question, 
and a data protection impact 
assessment has already 
been made as part of a gen-
eral impact assessment in 
the context of the adoption of 
this legal basis, paragraphs 
1 to 3 shall not apply, unless 
Member States deem it nec-
essary to carry out such as-
sessment prior to the pro-
cessing activities. 

 

6. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Bedingungen 
für Verarbeitungsvorgänge, 
die mit den in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Risi-
ken behaftet sein können, 
sowie die Anforderungen an 
die in Absatz 3 genannte 
Folgenabschätzung ein-
schließlich der Bedingungen 

 6. (…) 6. (…)  
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 für die Skalierbarkeit und für 
die interne und externe 
Überprüfbarkeit festzulegen. 
Dabei berücksichtigt die 
Kommission spezifische 
Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und mittlere Unter-
nehmen.  

7. Die Kommission kann Stan-
dards und Verfahren für die 
Durchführung sowie für die 
interne und externe Überprü-
fung der in Absatz 3 ge-
nannten Folgenabschätzung 
festlegen. Die entsprechen-
den Durchführungsrechtsak-
te werden in Übereinstim-
mung mit dem in Artikel 87 
Absatz 2 genannten Prüfver-
fahren erlassen. 

 7. (…) 7. (…)  

   8. Where necessary, the con-
troller shall carry out a re-
view to assess if the pro-
cessing of personal data is 
performed in compliance 
with the data protection im-
pact assessment at least 
when there is a change of 
the risk represented by the 
processing operations. 
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 Artikel 33a 
Überprüfung der Einhaltung 

der Datenschutz-
bestimmungen 

   

 1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
in seinem Auftrag han-
delnde Auftragsverarbeiter 
führt spätestens zwei Jah-
re nach der Durchführung 
einer Folgenabschätzung 
nach Artikel 33 Absatz 1 
eine Überprüfung der Ein-
haltung der Datenschutz-
bestimmungen durch. Mit 
dieser Überprüfung wird 
nachgewiesen, dass die 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in Einklang 
mit der Datenschutz-
Folgenabschätzung 
durchgeführt wird.  

   

 2. Die Überprüfung der Ein-
haltung der Datenschutz-
bestimmungen wird in re-
gelmäßigen Abständen 
mindestens alle zwei Jahre 
durchgeführt oder unver-
züglich, wenn sich die mit 
Verarbeitungsvorgängen 
verbundenen spezifischen 
Risiken ändern. 
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 3. Wenn die Ergebnisse der 
Überprüfung der Einhal-
tung der Datenschutzbe-
stimmungen Unstimmig-
keiten bei der Einhaltung 
aufzeigen, enthält die 
Überprüfung Empfehlun-
gen, wie eine vollständige 
Einhaltung erreicht wer-
den kann. 

   

 4. Die Überprüfung der Ein-
haltung der Daten-
schutzbestimmungen und 
die einschlägigen Empfeh-
lungen werden dokumen-
tiert. Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche, der 
Auftragsverarbeiter sowie 
der etwaige Vertreter des 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen stellen der 
Aufsichtsbehörde auf An-
forderung die Überprüfung 
der Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen zur 
Verfügung. 

   

 5. Wenn der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter ei-
nen Datenschutzbeauf-
tragten benannt hat, ist 
dieser am Verfahren zur 
Überprüfung der Einhal-
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 tung der Datenschutzbe-
stimmungen zu beteiligen 

   
 

 

Artikel 34 
Vorherige Genehmigung und 

vorherige Zurateziehung 

Artikel 34 
Vorherige Konsultation 

 Article 34 
Prior consultation 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder gege-
benenfalls der Auftragsver-
arbeiter holt vor der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten eine Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde ein, 
um sicherzustellen, dass die 
geplante Verarbeitung in 
Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die Risiken zu 
mindern, welche für die be-
troffenen Personen beste-
hen, wenn dieser Vertrags-
klauseln nach Artikel 42 Ab-
satz 2 Buchstabe d verein-
bart oder keine geeigneten 
Garantien für die Übermitt-
lung personenbezogener 
Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Orga-
nisation in einem rechtsver-
bindlichen Instrument nach 
Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

 1. (…) 1. (…)  

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in 

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche (...) zieht vor der 

2. The controller shall consult 
the supervisory authority pri-
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 seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter zieht vor 
der Verarbeitung personen-
bezogener Daten die Auf-
sichtsbehörde zu Rate, um 
sicherzustellen, dass die ge-
plante Verarbeitung in Über-
einstimmung mit dieser Ver-
ordnung erfolgt, und um ins-
besondere die für die be-
troffenen Personen beste-
henden Risiken zu mindern; 
dies gilt für alle Fälle, in de-
nen 

seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter zieht vor 
der Verarbeitung personen-
bezogener Daten den Da-
tenschutzbeauftragten, 
oder wenn kein Daten-
schutzbeauftragter be-
nannt wurde, die Aufsichts-
behörde zu Rate, um sicher-
zustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Überein-
stimmung mit dieser Verord-
nung erfolgt, und um insbe-
sondere die für die betroffe-
nen Personen bestehenden 
Risiken zu mindern; dies gilt 
für alle Fälle, in denen 

Verarbeitung personenbezo-
gener Daten die Aufsichtsbe-
hörde zu Rate (...), wenn aus 
einer Datenschutz-
Folgenabschätzung gemäß 
Artikel 33 hervorgeht, dass die 
Verarbeitung ein (...) hohes 
Risiko zur Folge hätte, sofern 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche keine Maßnah-
men zur Eindämmung des Ri-
sikos trifft. 

or to the processing of per-
sonal data where a data pro-
tection impact assessment 
as provided for in Article 33 
indicates that the processing 
would result in a high risk in 
the absence of measures 
taken by the controller to mit-
igate the risk. 

a) aus einer Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Ar-
tikel 33 hervorgeht, dass die 
geplanten Verarbeitungsvor-
gänge aufgrund ihres We-
sens, ihres Umfangs oder ih-
rer Zwecke hohe konkrete 
Risiken bergen können; oder 

a) aus einer Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Ar-
tikel 33 hervorgeht, dass die 
geplanten Verarbeitungsvor-
gänge aufgrund ihres We-
sens, ihres Umfangs oder ih-
rer Zwecke hohe konkrete 
Risiken bergen können; o-
der 

   

b) die Aufsichtsbehörde eine 
vorherige Zurateziehung be-
züglich der in Absatz 4 ge-
nannten Verarbeitungsvor-
gänge, welche aufgrund ih-
res Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke kon-
krete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten betroffener 

b) der Datenschutzbeauftrag-
te oder die Aufsichtsbehör-
de eine vorherige Konsulta-
tion bezüglich der in Ab-
satz 4 genannten Verarbei-
tungsvorgänge, welche auf-
grund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer 
Zwecke konkrete Risiken für 
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 Personen bergen können, 
für erforderlich hält. 

die Rechte und Freiheiten 
betroffener Personen bergen 
können, für erforderlich hält.  

3. Falls die Aufsichtsbehörde 
der Auffassung ist, dass die 
geplante Verarbeitung nicht 
im Einklang mit dieser Ver-
ordnung steht, insbesondere 
weil die Risiken unzu-
reichend ermittelt wurden 
oder eingedämmt werden, 
untersagt sie die geplante 
Verarbeitung und unterbrei-
tet geeignete Vorschläge, 
wie diese Mängel beseitigt 
werden könnten. 

3. Falls die zuständige Auf-
sichtsbehörde im Rahmen 
ihrer Befugnisse feststellt, 
dass die geplante Verarbei-
tung nicht im Einklang mit 
dieser Verordnung steht, 
insbesondere weil die Risi-
ken unzureichend ermittelt 
wurden oder eingedämmt 
werden, untersagt sie die 
geplante Verarbeitung und 
unterbreitet geeignete Vor-
schläge, wie diese Mängel 
beseitigt werden könnten. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der 
Auffassung ist, dass die ge-
plante Verarbeitung gemäß 
Absatz 2 nicht im Einklang mit 
dieser Verordnung stünde, 
insbesondere weil der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
das Risiko nicht ausreichend 
ermittelt oder nicht ausrei-
chend eingedämmt hat, un-
terbreitet sie dem für die Ver-
arbeitung der Daten Verant-
wortlichen spätestens sechs 
Wochen nach dem Antrag auf 
Konsultation schriftlich ent-
sprechende Empfehlungen 
und kann ihre in Artikel 53 ge-
nannten Befugnisse ausüben 
(...). Diese Frist kann unter 
Berücksichtigung der Komple-
xität der geplanten Verarbei-
tung um weitere sechs Wo-
chen verlängert werden. 
Kommt es zu einer Fristver-
längerung, wird der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags über die 
Gründe für die Verzögerung 
informiert. 

3. Where the supervisory au-
thority is of the opinion that 
the intended processing re-
ferred to in paragraph 2 
would not comply with this 
Regulation, in particular 
where the controller has in-
sufficiently identified or miti-
gated the risk, it shall within 
a maximum period of eight 
weeks following the request 
for consultation give advice 
to the data controller, and 
where applicable the pro-
cessor in writing, and may 
use any of its powers re-
ferred to in Article 53. This 
period may be extended for 
a further six weeks, taking 
into account the complexity 
of the intended processing. 
Where the extended period 
applies, the controller, and 
where applicable the pro-
cessor shall be informed 
within one month of receipt 
of the request including of 
the reasons for the delay. 
These periods may be sus-
pended until the supervisory 
authority has obtained any 
information it may have re-
quested for the purposes of 
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 the consultation. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt 
eine Liste der Verarbei-
tungsvorgänge, die Gegen-
stand der vorherigen Zurate-
ziehung nach Absatz 2 
Buchstabe b sind, und veröf-
fentlicht diese. Die Auf-
sichtsbehörde übermittelt 
derartige Listen an den Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss.  

4. Der Europäische Daten-
schutzausschuss erstellt 
eine Liste der Verarbei-
tungsvorgänge, die Gegen-
stand der vorherigen Konsul-
tation nach Absatz 2 sind, 
und veröffentlicht diese.  

4. (…) 4. (…)  

5. Wenn auf der in Absatz 4 
genannten Liste Verarbei-
tungsvorgänge aufgeführt 
werden, die sich auf Waren 
oder Dienstleistungen bezie-
hen, welche betroffenen 
Personen in mehreren Mit-
gliedstaaten angeboten wer-
den, oder die dazu dienen 
sollen, das Verhalten dieser 
betroffenen Personen zu be-
obachten, oder die wesentli-
che Auswirkungen auf den 
freien Verkehr personenbe-
zogener Daten in der Union 
haben können, bringt die 
Aufsichtsbehörde vor der 
Annahme der Liste das in 
Artikel 57 beschriebene Ko-
härenzverfahren zur Anwen-
dung.  

 5. (…) 5. (…)  
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6. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter legt der 
Aufsichtsbehörde die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 33 vor und 
übermittelt ihr auf Aufforde-
rung alle sonstigen Informa-
tionen, die sie benötgt, um 
die Ordnungsgemäßheit der 
Verarbeitung sowie insbe-
sondere die in Bezug auf 
den Schutz der personenbe-
zogenen Daten der betroffe-
nen Person bestehenden Ri-
siken und die diesbezügli-
chen Sicherheitsgarantien 
bewerten zu können.  

6. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter legt der 
Aufsichtsbehörde die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 33 vor und 
übermittelt ihr auf Aufforde-
rung alle sonstigen Informa-
tionen, die sie benötigt, um 
die Ordnungsgemäßheit der 
Verarbeitung sowie insbe-
sondere die in Bezug auf 
den Schutz der personenbe-
zogenen Daten der betroffe-
nen Person bestehenden 
Risiken und die diesbezügli-
chen Sicherheitsgarantien 
bewerten zu können. 

6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche (...) stellt der Auf-
sichtsbehörde bei einer Kon-
sultation gemäß Absatz 2 (...) 
folgende Informationen zur 
Verfügung: 

6. When consulting the super-
visory authority pursuant to 
paragraph 2, the controller 
shall provide the supervisory 
authority with 

 

  (a) gegebenenfalls Angaben zu 
den jeweiligen Zuständigkei-
ten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der gemein-
sam für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und der an der 
Verarbeitung beteiligten Auf-
tragsverarbeiter, insbesonde-
re bei einer Verarbeitung in-
nerhalb einer Gruppe von Un-
ternehmen; 

(a) where applicable, the re-
spective responsibilities of 
controller, joint controllers 
and processors involved in 
the processing, in particular 
for processing within a group 
of undertakings; 

 

  (b) die Zwecke und die Mittel der 
beabsichtigten Verarbeitung; 

(b) the purposes and means of 
the intended processing; 
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  (c) die zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten der betroffenen 
Personen gemäß dieser Ver-
ordnung vorgesehenen Maß-
nahmen und Garantien; 

 (c) the measures and safe-
guards provided to protect 
the rights and freedoms of 
data subjects pursuant to 
this Regulation; 

 

  (d) gegebenenfalls die Kontaktda-
ten des Datenschutzbeauf-
tragten; 

(d) where applicable, the con-
tact details of the data pro-
tection officer; 

 

  (e) die Datenschutz-
Folgenabschätzung gemäß 
Artikel 33 und 

(e) the data protection impact 
assessment provided for in 
Article 33; and 

 

  (f) alle sonstigen von der Auf-
sichtsbehörde angeforderten 
Informationen (...). 

(f) any other information re-
quested by the supervisory 
authority. 

 

7. Die Mitgliedstaaten ziehen 
die Aufsichtsbehörde bei der 
Ausarbeitung einer von ihren 
nationalen Parlamenten zu 
erlassenden Legislativmaß-
nahme oder einer sich auf 
eine solche Legislativmaß-
nahme gründenden Maß-
nahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, 
zu Rate, damit die Verein-
barkeit der geplanten Verar-
beitung mit dieser Verord-
nung sichergestellt ist und 
insbesondere die für die be-
treffenden Personen beste-

7. Die Mitgliedstaaten ziehen 
die Aufsichtsbehörde bei der 
Ausarbeitung einer von ihren 
nationalen Parlamenten zu 
erlassenden Legislativmaß-
nahme oder einer sich auf 
eine solche Legislativmaß-
nahme gründenden Maß-
nahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, 
zu Rate, damit die Verein-
barkeit der geplanten Verar-
beitung mit dieser Verord-
nung sichergestellt ist und 
insbesondere die für die be-
treffenden Personen beste-

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 
Aufsichtsbehörde bei der 
Ausarbeitung eines Vor-
schlags für von einem natio-
nalen Parlament zu erlassen-
de Gesetzesvorschriften oder 
von auf solchen Gesetzesvor-
schriften basierenden Rege-
lungsvorschriften zu Rate, die 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten vorsehen (...). 

7. Member States shall consult 
the supervisory authority 
during the preparation of a 
proposal for a legislative 
measure to be adopted by a 
national parliament or of a 
regulatory measure based 
on such a legislative meas-
ure, which relates to the pro-
cessing of personal data. 
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 henden Risiken gemindert 
werden.  

henden Risiken gemindert 
werden. 

  7a. Ungeachtet des Absatzes 2 
können für die Verarbeitung 
Verantwortliche durch 
Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten verpflichtet wer-
den, bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zur 
Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe, 
einschließlich der Verarbei-
tung solcher Daten zu Zwe-
cken des sozialen Schutzes 
und der öffentlichen Gesund-
heit, die Aufsichtsbehörde zu 
konsultieren und deren vorhe-
rige Genehmigung einzuho-
len. 

7a. Notwithstanding paragraph 
2, Member States' law may 
require controllers to consult 
with, and obtain prior author-
isation from, the supervisory 
authority in relation to the 
processing of personal data 
by a controller for the per-
formance of a task carried 
out by the controller in the 
public interest, including the 
processing of such data in 
relation to social protection 
and public health. 

 

8. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für die Bestimmung der in 
Absatz 2 Buchstabe a ge-
nannten hohen konkreten 
Risiken festzulegen. 

 8. (…) 8. (…)  

9. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen und Verfah-
rensvorschriften für die in 
den Absätzen 1 und 2 ge-
nannte vorherige Genehmi-

9.  9. (…) 9. (…).  
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 gung beziehungsweise Zura-
teziehung sowie für die in 
Absatz 6 vorgesehene Un-
terrichtung der Aufsichtsbe-
hörde festlegen. Die ent-
sprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genann-
ten Prüfverfahren erlassen. 

   
 

 

ABSCHNITT 4 
DATENSCHUTZBEAUF-

TRAGTER 

  SECTION 4 
DATA PROTECTION 

OFFICER 

 

   
 

 

Artikel 35  
Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten 

Artikel 35  
Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten 

 Article 35  
Designation of the data 

protection officer 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter benennen 
einen Datenschutzbeauftrag-
ten, falls 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter benennen 
einen Datenschutzbeauftrag-
ten, falls 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter kann – bzw. so-
fern im Unionsrecht oder im na-
tionalen Recht vorgesehen, 
muss – einen Datenschutzbe-
auftragten benennen (...). 

1. The controller and the pro-
cessor shall designate a da-
ta protection officer in any 
case where: 

 

a) die Verarbeitung durch eine 
Behörde oder eine öffentli-
che Einrichtung erfolgt; oder 

a) die Verarbeitung durch eine 
Behörde oder eine öffentli-
che Einrichtung erfolgt; oder 

 (a) the processing is carried out 
by a public authority or body, 
except for courts acting in 
their judicial capacity; or 

 

b) die Bearbeitung durch ein b) die Verarbeitung von einer  (b) the core activities of the con-  
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 Unternehmen erfolgt, das 
250 oder mehr Mitarbeiter 
beschäftigt, oder  

juristischen Person 
durchgeführt wird und 
sich auf mehr als 5 000 be-
troffene Personen inner-
halb eines Zeitraumes von 
zwölf aufeinanderfolgen-
den Monaten bezieht; oder 

troller or the processor con-
sist of processing operations 
which,  by virtue of their na-
ture, their scope and/or their 
purposes, require regular 
and systematic monitoring of 
data subjects on a large 
scale; or 

c) die Kerntätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsver-
arbeiters in der Durchfüh-
rung von Verarbeitungsvor-
gängen besteht, welche auf-
grund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer 
Zwecke eine regelmäßige 
und systematische Beobach-
tung von betroffenen Perso-
nen erforderlich machen.  

c) die Kerntätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsver-
arbeiters in der Durchfüh-
rung von Verarbeitungsvor-
gängen besteht, welche auf-
grund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer 
Zwecke eine regelmäßige 
und systematische Beobach-
tung von betroffenen Perso-
nen erforderlich machen; 
oder 

 (c)  the core activities of the con-
troller or the processor con-
sist of processing on a large 
scale of special categories of 
data pursuant to Article 9 
and data relating to criminal 
convictions and offences  re-
ferred to in Article 9a. 

 

 d) die Kernaktivitäten des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters aus der 
Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ge-
mäß Artikel 9 Absatz 1, 
Standortdaten, Daten über 
Kinder oder Arbeitneh-
merdaten in groß angeleg-
ten Ablagesystemen be-
stehen. 
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2. Im Fall des Absatzes 1 
Buchstabe b darf eine Grup-
pe von Unternehmen einen 
gemeinsamen Datenschutz-
beauftragten ernennen.  

2. Eine Gruppe von Unterneh-
men kann einen Hauptda-
tenschutzbeauftragten er-
nennen, wenn sicherge-
stellt ist, dass von jedem 
Standort aus ein Daten-
schutzbeauftragter leicht 
zugänglich ist. 

2. Eine Gruppe von Unternehmen 
darf einen gemeinsamen Da-
tenschutzbeauftragten ernen-
nen. 

2. A group of undertakings may 
appoint a single data protec-
tion officer provided that a 
data protection officer is eas-
ily accessible from each es-
tablishment. 

 

3. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder dem Auftragsver-
arbeiter um eine Behörde 
oder um eine öffentliche Ein-
richtung handelt, kann der 
Datenschutzbeauftragte un-
ter Berücksichtigung der 
Struktur der Behörde bezie-
hungsweise der öffentlichen 
Einrichtung für mehrere Be-
reiche benannt werden.  

3. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder dem Auftragsver-
arbeiter um eine Behörde 
oder um eine öffentliche Ein-
richtung handelt, kann der 
Datenschutzbeauftragte un-
ter Berücksichtigung der 
Struktur der Behörde bezie-
hungsweise der öffentlichen 
Einrichtung für mehrere Be-
reiche benannt werden. 

3. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
um eine Behörde oder um eine 
öffentliche Einrichtung handelt, 
kann für mehrere solcher Be-
hörden oder Einrichtungen unter 
Berücksichtigung ihrer Organi-
sationsstruktur und ihrer Größe 
ein gemeinsamer Datenschutz-
beauftragter benannt werden. 

3. Where the controller or the 
processor is a public authori-
ty or body, a single data pro-
tection officer may be desig-
nated for several such au-
thorities or bodies, taking 
account of their organisa-
tional structure and size. 

 

4. In anderen als den in Ab-
satz 1 genannten Fällen 
können der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter oder 
Verbände und andere Gre-
mien, die Kategorien von für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbei-
tern vertreten, einen Daten-
schutzbeauftragten benen-
nen.  

4. In anderen als den in Ab-
satz 1 genannten Fällen 
können der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter oder 
Verbände und andere Gre-
mien, die Kategorien von für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbei-
tern vertreten, einen Daten-
schutzbeauftragten benen-
nen.  

4. (…). 4. In cases other than those re-
ferred to in paragraph 1, the 
controller or processor or 
associations and other bod-
ies representing categories 
of controllers or processors 
may or, where required by 
Union or Member State law 
shall, designate a data pro-
tection officer. The data pro-
tection officer may act for 
such associations and other 
bodies representing control-
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 lers or processors. 

5. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt 
den Datenschutzbeauftrag-
ten nach Maßgabe der be-
ruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwis-
sens, das dieser auf dem 
Gebiet des Datenschutz-
rechts und der einschlägigen 
Praktiken besitzt, sowie nach 
Maßgabe von dessen Fähig-
keit zur Erfüllung der in Arti-
kel 37 genannten Aufgaben. 
Der Grad des erforderlichen 
Fachwissens richtet sich 
insbesondere nach der Art 
der durchgeführten Daten-
verarbeitung und des erfor-
derlichen Schutzes für die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter verarbei-
teten personenbezogenen 
Daten. 

5. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt 
den Datenschutzbeauftrag-
ten nach Maßgabe der be-
ruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwis-
sens, das dieser auf dem 
Gebiet des Datenschutz-
rechts und der einschlägigen 
Praktiken besitzt, sowie 
nach Maßgabe von dessen 
Fähigkeit zur Erfüllung der in 
Artikel 37 genannten Aufga-
ben. Der Grad des erforder-
lichen Fachwissens richtet 
sich insbesondere nach der 
Art der durchgeführten Da-
tenverarbeitung und des er-
forderlichen Schutzes für die 
von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter 
verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten. 

5. Der (...) Datenschutzbeauftragte 
wird auf der Grundlage seiner 
beruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwissens 
benannt, das er auf dem Gebiet 
des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzpraxis besitzt, so-
wie auf der Grundlage seiner 
Fähigkeit zur Erfüllung der in Ar-
tikel 37 genannten Aufgaben, 
namentlich des 
Nichtvorhandenseins von 
Interessenkonflikten. (…). 

5. The data protection officer 
shall be designated on the 
basis of professional quali-
ties and, in particular, expert 
knowledge of data protection 
law and practices and  the 
ability to fulfil the tasks re-
ferred to in Article 37. 

 

6. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt si-
cher, dass etwaige sonstige 
berufliche Pflichten des Da-
tenschutzbeauftragten mit 
den Aufgaben und Pflichten, 
die diesem in seiner Funkti-
on als Datenschutzbeauf-

6. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt si-
cher, dass etwaige sonstige 
berufliche Pflichten des Da-
tenschutzbeauftragten mit 
den Aufgaben und Pflichten, 
die diesem in seiner Funkti-
on als Datenschutzbeauf-

6. (…) 6. (…)  



 

401 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 tragter obliegen, vereinbar 
sind und zu keinen Interes-
senkonflikten führen. 

tragter obliegen, vereinbar 
sind und zu keinen Interes-
senkonflikten führen. 

7. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt 
einen Datenschutzbeauftrag-
ten für einen Zeitraum von 
mindestens zwei Jahren. Der 
Datenschutzbeauftragte 
kann für weitere Amtszeiten 
wiederernannt werden. Wäh-
rend seiner Amtszeit kann 
der Datenschutzbeauftragte 
seines Postens nur entho-
ben werden, wenn er die Vo-
raussetzungen für die Erfül-
lung seiner Pflichten nicht 
mehr erfüllt.  

7. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt 
einen Datenschutzbeauftrag-
ten für einen Zeitraum von 
mindestens vier Jahren im 
Fall eines Arbeitnehmers 
oder zwei Jahren im Fall 
eines externen Dienstleis-
ters. Der Datenschutzbeauf-
tragte kann für weitere 
Amtszeiten wiederernannt 
werden. Während seiner 
Amtszeit kann der Daten-
schutzbeauftragte seines 
Postens nur enthoben wer-
den, wenn er die Vorausset-
zungen für die Erfüllung sei-
ner Pflichten nicht mehr er-
füllt. 

7. (…). Während seiner Amtszeit 
kann der Datenschutzbeauftrag-
te seines Postens nur enthoben 
werden, wenn er die Vorausset-
zungen für die Erfüllung seiner 
Aufgaben gemäß Artikel 37 
nicht mehr erfüllt, außer es lie-
gen schwerwiegende Gründe 
nach dem Recht des betreffen-
den Mitgliedstaats vor, die eine 
Entlassung eines Beschäftigten 
oder Bediensteten rechtfertigen. 

7. (…)  

8. Der Datenschutzbeauftragte 
kann durch den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder durch den Auftragsver-
arbeiter beschäftigt werden 
oder seine Aufgaben auf der 
Grundlage eines Dienstleis-
tungsvertrags erfüllen.  

8. Der Datenschutzbeauftragte 
kann durch den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder durch den Auftragsver-
arbeiter beschäftigt werden 
oder seine Aufgaben auf der 
Grundlage eines Dienstleis-
tungsvertrags erfüllen.  

8. Der Datenschutzbeauftragte 
kann Beschäftigter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters 
sein oder seine Aufgaben auf 
der Grundlage eines Dienstleis-
tungsvertrags erfüllen. 

8. The data protection officer 
may be a staff member of 
the controller or processor, 
or fulfil the tasks on the basis 
of a service contract. 

 

9. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 

9. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 

9. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-

9. The controller or the proces-
sor shall publish the contact 
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 Auftragsverarbeiter teilt der 
Aufsichtsbehörde und der 
Öffentlichkeit den Namen 
und die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten 
mit. 

Auftragsverarbeiter teilt der 
Aufsichtsbehörde und der 
Öffentlichkeit den Namen 
und die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten 
mit. 

tragsverarbeiter veröffentlicht die 
Kontaktdaten des Datenschutz-
beauftragten und teilt diese Da-
ten der Aufsichtsbehörde mit. 

details of the data protection 
officer and communicate 
these to the supervisory au-
thority. 

10. Betroffene Personen haben 
das Recht, den Daten-
schutzbeauftragten zu allen 
im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten ste-
henden Fragen zu Rate zu 
ziehen und die Wahrneh-
mung ihrer Rechte gemäß 
dieser Verordnung zu bean-
tragen. 

10. Betroffene Personen haben 
das Recht, den Daten-
schutzbeauftragten zu allen 
im Zusamenhang mit der 
Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten ste-
henden Fragen zu Rate zu 
ziehen und die Wahrneh-
mung ihrer Rechte gemäß 
dieser Verordnung zu bean-
tragen. 

10. Betroffene Personen können 
den Datenschutzbeauftragten 
zu allen mit der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Da-
ten und mit der Wahrnehmung 
ihrer Rechte gemäß dieser 
Verordnung im Zusammen-
hang stehenden Fragen zu 
Rate ziehen. 

10. (…)  

11. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für die in Absatz 1 Buchsta-
be c genannte Kerntätigkeit 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters sowie 
die Kriterien für die berufli-
che Qualifikation des in Ab-
satz 5 genannten Daten-
schutzbeauftragten festzule-
gen.  

 11. (…) 11. (…).  
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Artikel 36  
Stellung des Datenschutzbe-

auftragten 

  Article 36  
Position of the data pro-

tection officer 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt si-
cher, dass der Datenschutz-
beauftragte ordnungsgemäß 
und frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird.  

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt si-
cher, dass der Datenschutz-
beauftragte ordnungsgemäß 
und frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte ordnungsgemäß und 
frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird. 

1. The controller or the proces-
sor shall ensure that the data 
protection officer is properly 
and in a timely manner in-
volved in all issues which re-
late to the protection of per-
sonal data. 

 

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt si-
cher, dass der Datenschutz-
beauftragte seinen Pflichten 
und Aufgaben unabhängig 
nachkommen kann und kei-
ne Anweisungen bezüglich 
der Ausübung seiner Tätig-
keit erhält. Der Datenschutz-
beauftragte berichtet unmit-
telbar der Leitung des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsver-
arbeiters.  

2. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt si-
cher, dass der Datenschutz-
beauftragte seinen Pflichten 
und Aufgaben unabhängig 
nachkommen kann und kei-
ne Anweisungen bezüglich 
der Ausübung seiner Tätig-
keit erhält. Der Daten-
schutzbeauftragte berichtet 
unmittelbar der obersten 
Leitung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters. 
Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter be-
nennen zu diesem Zweck 
ein Mitglied der obersten 
Leitung, das die Verant-

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter unterstützt 
den Datenschutzbeauftragten 
bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben gemäß Artikel 37 und 
stellt (...) die für die Erfüllung 
dieser Aufgaben erforderli-
chen Ressourcen sowie den 
Zugang zu personenbezoge-
nen Daten und Verarbei-
tungsvorgängen zur Verfü-
gung. 

2. The controller or processor 
shall support the data pro-
tection officer in performing 
the tasks referred to in Arti-
cle 37 by providing re-
sources necessary to carry 
out these tasks as well as 
access to personal data and 
processing operations, and 
to maintain his or her expert 
knowledge. 
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 wortung für die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser 
Verordnung trägt. 

   2a. (new) Data subjects may con-
tact the data protection of-
ficer on all issues related to 
the processing of the data 
subject’s data and the exer-
cise of their rights under this 
Regulation. 

 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter unter-
stützt den Datenschutzbe-
auftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben und stellt 
das erforderliche Personal, 
die erforderlichen Räumlich-
keiten, die erforderliche Aus-
rüstung und alle sonstigen 
Ressourcen, die für die Er-
füllung der in Artikel 37 ge-
nannten Pflichten und Auf-
gaben erforderlich sind, zur 
Verfügung. 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter unter-
stützt den Datenschutzbe-
auftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben und stellt 
alle Mittel, darunter das er-
forderliche Personal, die er-
forderlichen Räumlichkeiten, 
die erforderliche Ausrüstung 
und alle sonstigen Ressour-
cen, die für die Erfüllung der 
in Artikel 37 genannten 
Pflichten und Aufgaben und 
zur Pflege der Fachkennt-
nisse erforderlich sind, zur 
Verfügung. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben unabhängig han-
deln kann und keine Anwei-
sungen bezüglich der Aus-
übung dieser Aufgaben erhält. 
Der Datenschutzbeauftragte 
darf von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter we-
gen der Erfüllung seiner Auf-
gaben nicht benachteiligt wer-
den. Der Datenschutzbeauf-
tragte berichtet unmittelbar 
der höchsten Management-
ebene des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters. 

3. The controller or processor 
shall ensure that the data 
protection officer does not 
receive any instructions re-
garding the exercise of these 
tasks. He or she shall not be 
dismissed or penalised by 
the controller or the proces-
sor for performing his tasks. 
The data protection officer 
shall directly report to the 
highest management level of 
the controller or the proces-
sor. 

 

 4. Datenschutzbeauftragte 
sind zur Vertraulichkeit 

4. Der Datenschutzbeauftragte 
kann andere Aufgaben und 

4. The data protection officer 
shall be bound by secrecy or 
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 verpflichtet, was die Identi-
tät der betroffenen Perso-
nen und die Umstände, mit 
denen diese identifiziert 
werden können, anbe-
langt, sofern sie durch die 
betroffene Person von 
dieser Verpflichtung nicht 
entbunden werden. 

Pflichten wahrnehmen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter stellt sicher, dass derar-
tige Aufgaben und Pflichten 
nicht zu einem Interessenkon-
flikt führen. 

confidentiality concerning the 
performance of his or her 
tasks, in accordance with 
Union or Member State law. 

   4a. The data protection officer 
may fulfil other tasks and du-
ties. The controller or pro-
cessor shall ensure that any 
such tasks and duties do not 
result in a conflict of inter-
ests. 

 

   
 

 

Artikel 37  
Aufgaben des Datenschutz-

beauftragten 

  Article 37  
Tasks of the data protec-

tion officer 

 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter betraut 
den Datenschutzbeauftrag-
ten mit mindestens folgen-
den Aufgaben: 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter betraut den 
Datenschutzbeauftragten mit 
mindestens folgenden Auf-
gaben: 

1. Dem (...) Datenschutzbeauf-
tragten obliegen (...) folgende 
Aufgaben: 

1. The data protection officer 
shall have at least the follow-
ing tasks: 

 

a) Unterrichtung und Beratung 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters über 
dessen aus dieser Verord-
nung erwachsenden Pflich-

a) Sensibilisierung, Unterrich-
tung und Beratung des für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder des Auftragsver-
arbeiters über dessen aus 
dieser Verordnung erwach-

(a) Unterrichtung und Beratung 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters und der Be-
schäftigten, die personenbe-
zogene Daten verarbeiten, 

(a) to inform and advise the con-
troller or the processor and 
the employees who are pro-
cessing personal data of 
their obligations pursuant to 
this Regulation and to other 
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 ten sowie Dokumentation 
dieser Tätigkeit und der er-
haltenen Antworten; 

senden Pflichten sowie Do-
kumentation dieser Tätigkeit 
und der erhaltenen Antwor-
ten, insbesondere in Be-
zug auf technische und 
organisatorische Maß-
nahmen und Verfahren; 

hinsichtlich ihrer Pflichten 
nach dieser Verordnung sowie 
anderer Datenschutzvorschrif-
ten der Union oder der Mit-
gliedstaaten (...); 

Union or Member State data 
protection provisions; 

b) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung der 
Strategien des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbei-
ters für den Schutz perso-
nenbezogener Daten ein-
schließlich der Zuweisung 
von Zuständigkeiten, der 
Schulung der an den Verar-
beitungsvorgängen beteilig-
ten Mitarbeiter und der dies-
bezüglichen Überprüfungen;  

b) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung der 
Strategien des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbei-
ters für den Schutz perso-
nenbezogener Daten ein-
schließlich der Zuweisung 
von Zuständigkeiten, der 
Schulung der an den Verar-
beitungsvorgängen beteilig-
ten Mitarbeiter und der dies-
bezüglichen Überprüfungen;  

(b) Überwachung der Einhaltung 
dieser Verordnung, anderer 
Datenschutzvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaa-
ten sowie der Strategien des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters für den 
Schutz personenbezogener 
Daten einschließlich der Zu-
weisung von Zuständigkeiten, 
der Sensibilisierung und 
Schulung der an den Verar-
beitungsvorgängen beteiligten 
Mitarbeiter und der diesbe-
züglichen Überprüfungen; 

(b) to monitor compliance with 
this Regulation, with other 
Union or Member State data 
protection provisions and 
with the policies of the con-
troller or processor in rela-
tion to the protection of per-
sonal data, including the as-
signment of responsibilities, 
awareness-raising and train-
ing of staff involved in the 
processing operations, and 
the related audits; 

 

c) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung dieser 
Verordnung, insbesondere 
ihrer Anforderungen an ei-
nen Datenschutz durch 
Technik und an datenschutz-
freundliche Voreinstellungen, 
an die Datensicherheit, an 
die Benachrichtigung der be-
troffenen Personen und an 
die Anträge der betroffenen 
Personen zur Wahrnehmung 

c) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung dieser 
Verordnung, insbesondere 
ihrer Anforderungen an ei-
nen Datenschutz durch 
Technik und an datenschutz-
freundliche Voreinstellun-
gen, an die Datensicherheit, 
an die Benachrichtigung der 
betroffenen Personen und 
an die Anträge der betroffe-
nen Personen zur Wahr-

(c) (…) (c) (…)  
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 der ihren nach dieser Ver-
ordnung zustehenden Rech-
te;  

nehmung der ihren nach 
dieser Verordnung zu-
stehenden Rechte;  

d) Sicherstellung, dass die in 
Artikel 28 genannte Doku-
mentation vorgenommen 
wird; 

d) Sicherstellung, dass die in 
Artikel 28 genannte Doku-
mentation vorgenommen 
wird; 

(d) (…) (d) (…)  

e) Überwachung der Dokumen-
tation und Meldung von Ver-
letzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten so-
wie die Benachrichtigung 
davon gemäß den Arti-
keln 31 und 32;  

e) Überwachung der Dokumen-
tation und Meldung von Ver-
letzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten so-
wie die Benachrichtigung 
davon gemäß den Arti-
keln 31 und 32; 

(e) (…) (e) (…)  

f) Überwachung der von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder vom Auf-
tragsverarbeiter durchge-
führten Datenschutz - Fol-
genabschätzung sowie der 
Beantragung einer vorheri-
gen Genehmigung bezie-
hungsweise Zurateziehung 
gemäß den Artikeln 33 
und 34; 

f) Überwachung der von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder vom Auf-
tragsverarbeiter durchge-
führten Datenschutz - Fol-
genabschätzung sowie der 
Beantragung einer vorheri-
gen Konsultation gemäß den 
Artikeln 32a, 33 und 34; 

(f) Beratung – auf Anfrage – im 
Zusammenhang mit der Da-
tenschutz-Folgenabschätzung 
und Überwachung ihrer 
Durchführung gemäß Arti-
kel 33; 

(f) to provide advice where re-
quested as regards the data 
protection impact assess-
ment and monitor its perfor-
mance pursuant to Article 
33; 

 

g) Überwachung der auf Anfra-
ge der Aufsichtsbehörde er-
griffenen Maßnahmen sowie 
Zusammenarbeit im Rahmen 
der Zuständigkeiten des Da-
tenschutzbeauftragten mit 

g) Überwachung der auf Anfra-
ge der Aufsichtsbehörde er-
griffenen Maßnahmen sowie 
Zusammenarbeit im Rah-
men der Zuständigkeiten 
des Datenschutzbeauftrag-

(g) Überwachung von auf Anfrage 
der Aufsichtsbehörde ergriffe-
nen Maßnahmen sowie Zu-
sammenarbeit im Rahmen der 
Zuständigkeiten des Daten-
schutzbeauftragten mit der 

(g) to cooperate with the super-
visory authority; 
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 der Aufsichtsbehörde auf de-
ren Ersuchen oder auf eige-
ne Initiative des Daten-
schutzbeauftragten; 

ten mit der Aufsichtsbehörde 
auf deren Ersuchen oder auf 
eigene Initiative des Daten-
schutzbeauftragten; 

Aufsichtsbehörde auf deren 
Ersuchen oder auf eigene Ini-
tiative des Datenschutzbeauf-
tragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprechpart-
ner für die Aufsichtsbehörde 
in mit der Verarbeitung zu-
sammenhängenden Fragen 
sowie gegebenenfalls Zura-
teziehung der Aufsichtsbe-
hörde auf eigene Initiative. 

h) Tätigkeit als Ansprechpart-
ner für die Aufsichtsbehörde 
in mit der Verarbeitung zu-
sammenhängenden Fragen 
sowie gegebenenfalls Kon-
sultation der Aufsichtsbe-
hörde auf eigene Initiative. 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner 
für die Aufsichtsbehörde in mit 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zusammen-
hängenden Fragen, ein-
schließlich der vorherigen 
Konsultation gemäß Artikel 
34, und gegebenenfalls Bera-
tung zu allen sonstigen Fra-
gen. 

(h) to act as the contact point for 
the supervisory authority on 
issues related to the pro-
cessing of personal data, in-
cluding the prior consultation 
referred to in Article 34, and 
consult, as appropriate, on 
any other matter. 

 

 i) Überprüfung der Einhal-
tung der Verordnung ge-
mäß dem vorherigen Kon-
sultierungsverfahren nach 
Artikel 34. 

   

 j) Unterrichtung der Arbeit-
nehmervertreter über die 
Verarbeitung von Daten 
der Arbeitnehmer. 

   

2. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für die Aufgaben, die Zertifi-
zierung, die Stellung, die Be-
fugnisse und die Ressourcen 

 2. (…) 2. (…)  
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 des in Absatz 1 genannten 
Datenschutzbeauftragten 
festzulegen. 

  2a. Der Datenschutzbeauftragte 
trägt bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben dem mit den Verar-
beitungsvorgängen verbunde-
nen Risiko gebührend Rech-
nung, wobei er die Art, den 
Umfang, die Umstände und 
die Zwecke der Verarbeitung 
berücksichtigt. 

2a. The data protection officer 
shall in the performance of 
his or her tasks have due re-
gard to the risk associated 
with the processing opera-
tions, taking into account the 
nature, scope, context and 
purposes of the processing. 

 

   
 

 

ABSCHNITT 5 
VERHALTENSREGELN UND 

ZERTIFIZIERUNG 

  SECTION 5 
CODES OF CONDUCT AND 

CERTIFICATION 

 

   
 

 

Artikel 38 
Verhaltensregeln 

  Article 38 
Codes of conduct 

 

1. Die Mitgliedstaaten, die Auf-
sichtsbehörden und die 
Kommission fördern die 
Ausarbeitung von Verhal-
tensregeln, die nach Maß-
gabe der Besonderheiten 
der einzelnen Datenverarbei-
tungsbereiche zur ord-
nungsgemäßen Anwendung 
dieser Verordnung beitragen 
sollen und sich insbesondere 
auf folgende Aspekte be-
ziehen: 

1. Die Mitgliedstaaten, die Auf-
sichtsbehörden und die 
Kommission fördern die 
Ausarbeitung von Verhal-
tensregeln oder die An-
nahme von durch eine 
Aufsichtsbehörde ausge-
arbeiteten Verhaltensre-
geln, die nach Maßgabe der 
Besonderheiten der einzel-
nen Datenverarbeitungsbe-
reiche zur ordnungsgemä-
ßen Anwendung dieser Ver-

1. Die Mitgliedstaaten, die Auf-
sichtsbehörden, der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
und die Kommission fördern 
die Ausarbeitung von Verhal-
tensregeln, die nach Maßgabe 
der Besonderheiten der ein-
zelnen Datenverarbeitungsbe-
reiche und der besonderen 
Bedürfnisse von Kleinst-, 
Klein- und mittleren Unter-
nehmen zur ordnungsgemä-
ßen Anwendung dieser Ver-

1. The Member States, the su-
pervisory authorities, the Eu-
ropean Data Protection 
Board and the Commission 
shall encourage the drawing 
up of codes of conduct in-
tended to contribute to the 
proper application of this 
Regulation, taking account of 
the specific features of the 
various data processing sec-
tors and the specific needs 
of micro, small and medium-
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 ordnung beitragen sollen 
und sich insbesondere auf 
folgende Aspekte beziehen: 

ordnung beitragen sollen. sized enterprises. 

  1a. Verbände und andere Verei-
nigungen, die Kategorien von 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auftragsver-
arbeitern vertreten, können 
Verhaltensregeln ausarbeiten 
oder ändern oder erweitern, 
damit die Anwendung von 
Bestimmungen dieser Verord-
nung beispielsweise in Bezug 
auf folgende Aspekte präzi-
siert wird: 

1a. Associations and other bod-
ies representing categories 
of controllers or processors 
may prepare codes of con-
duct, or amend or extend 
such codes, for the purpose 
of specifying the application 
of provisions of this Regula-
tion, such as: 

 

a) faire und transparente Da-
tenverarbeitung, 

a) faire und transparente Da-
tenverarbeitung, 

(a) faire und transparente Daten-
verarbeitung; 

(a) fair and transparent data 
processing; 

 

 aa) Achtung der Rechte der 
Verbraucher; 

(aa) die berechtigten Interes-
sen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in bestimm-
ten Zusammenhängen; 

(aa) the legitimate interests pur-
sued by controllers in specif-
ic contexts; 

 

b) Datenerhebung, b) Datenerhebung, (b) Datenerhebung; (b) the collection of data;  

  (bb) Pseudonymisierung per-
sonenbezogener Daten; 

(bb) the pseudonymisation of 
personal data; 

 

c) Unterrichtung der Öffentlich-
keit und der betroffenen Per-
sonen; 

c) Unterrichtung der Öffentlich-
keit und der betroffenen 
Personen; 

(c) Unterrichtung der Öffentlich-
keit und der betroffenen Per-
sonen; 

(c) the information of the public 
and of data subjects; 
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d) von betroffenen Personen in 
Ausübung ihrer Rechte ge-
stellte Anträge; 

d) von betroffenen Personen in 
Ausübung ihrer Rechte ge-
stellte Anträge; 

(d) Ausübung der Rechte be-
troffener Personen; 

(d) the exercise of the rights of 
data subjects; 

 

e) Unterrichtung und Schutz 
von Kindern; 

e) Unterrichtung und Schutz 
von Kindern; 

(e) Unterrichtung und Schutz von 
Kindern und Art und Weise, in 
der die Zustimmung der Eltern 
oder des Vormundes einzuho-
len ist; 

(e) information and protection of 
children  and the way to col-
lect the consent of the holder 
of parental responsibility 
over the child; 

 

  (ee) Maßnahmen und Verfah-
ren gemäß den Artikeln 22 
und 23 und Maßnahmen für 
die Sicherheit der Verarbei-
tung gemäß Artikel 30; 

(ee) measures and procedures 
referred to in Articles 22 and 
23 and measures to ensure 
security of processing re-
ferred to in Article 30; 

 

  (ef) Meldung von Verletzungen 
des Schutzes personenbezo-
gener Daten an Aufsichtsbe-
hörden und Benachrichtigung 
der betroffenen Person von 
solchen Verletzungen; 

(ef) notification of personal data 
breaches to supervisory au-
thorities and communication 
of such breaches to data 
subjects; 

 

f) Datenübermittlung in Dritt-
länder oder an internationale 
Organisationen; 

f) Datenübermittlung in Dritt-
länder oder an internationale 
Organisationen; 

(f) (…). (f) transfer of personal data to 
third countries or interna-
tional organisations; 

 

g) Mechanismen zur Überwa-
chung und zur Sicherstellung 
der Einhaltung der Verhal-
tensregeln durch die diesen 
unterliegenden für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen; 

g) Mechanismen zur Überwa-
chung und zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der Ver-
haltensregeln durch die die-
sen unterliegenden für die 
Verarbeitung Verantwortli-

 (g) (…)  
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 chen; 

(h) außergerichtliche Verfahren 
und sonstige Streitschlich-
tungsverfahren zur Beile-
gung von Streitigkeiten zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und be-
troffenen Personen im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten unbeschadet der den 
betroffenen Personen aus 
den Artikeln 73 und 75 er-
wachsenden Rechte. 

h) außergerichtliche Verfahren 
und sonstige Streitschlich-
tungsverfahren zur Beile-
gung von Streitigkeiten zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und be-
troffenen Personen im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten unbeschadet der den 
betroffenen Personen aus 
den Artikeln 73 und 75 er-
wachsenden Rechte. 

 (h) out-of-court proceedings and 
other dispute resolution pro-
cedures for resolving dis-
putes between controllers 
and data subjects with re-
spect to the processing of 
personal data, without preju-
dice to the rights of the data 
subjects pursuant to Articles 
73 and 75. 

 

  1ab. Zusätzlich zur Einhaltung 
durch die unter diese Verord-
nung fallenden für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter können 
die genehmigten Verhaltens-
regeln nach Absatz 2 auch 
von für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeitern, die gemäß 
Artikel 3 nicht unter diese 
Verordnung fallen, eingehal-
ten werden, um geeignete Ga-
rantien im Rahmen der Über-
mittlung personenbezogener 
Daten an Drittländer oder in-
ternationale Organisationen 
nach Maßgabe des Artikels 42 
Absatz 2 Buchstabe d zu bie-
ten. Diese für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 

1ab. In addition to adherence by 
controller or processor sub-
ject to the regulation, codes 
of conduct approved pursu-
ant to paragraph 2 and 
having general validity 
pursuant to paragraph 4 may 
also be adhered to by con-
trollers or processors that 
are not subject to this Regu-
lation according to Article 3 
in order to provide appropri-
ate safeguards within the 
framework of personal data 
transfers to third countries or 
international organisations 
under the terms referred to 
in Article 42(2)(d). Such con-
trollers or processors shall 
make binding and enforcea-
ble commitments, via con-
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 Auftragsverarbeiter gehen mit-
tels vertraglicher Instrumente 
oder auf andere Weise die 
verbindliche und durchsetzba-
re Verpflichtung ein, die ge-
eigneten Garantien auch im 
Hinblick auf die Rechte der 
betroffenen Personen anzu-
wenden. 

tractual or other legally bind-
ing instruments, to apply 
those appropriate safe-
guards including as regards 
data subjects’ rights. 

  1b. Die Verhaltensregeln sehen 
Verfahren vor, die es der in 
Artikel 38a Absatz 1 genann-
ten Stelle ermöglichen, die ob-
ligatorische Überwachung der 
Einhaltung ihrer Bestimmun-
gen durch die für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
die Auftragsverarbeiter, die 
sich zur Anwendung der Ver-
haltensregeln verpflichten, 
vorzunehmen, unbeschadet 
der Aufgaben und Befugnisse 
der Aufsichtsbehörde, die 
nach Artikel 51 oder 51a zu-
ständig ist. 

1b. Such a code of conduct pur-
suant to paragraph 1a shall 
contain mechanisms which 
enable the body referred to 
in paragraph 1 of article 38a 
to carry out the mandatory 
monitoring of compliance 
with its provisions by the 
controllers or processors 
which undertake to apply it, 
without prejudice to the tasks 
and powers of the superviso-
ry authority which is compe-
tent pursuant to Article 51 or 
51a. 

 

2. Verbände und andere Ein-
richtungen, die Kategorien 
von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeitern in einem 
Mitgliedstaat vertreten und 
beabsichtigen, eigene Ver-
haltensregeln aufzustellen 
oder bestehende Verhaltens-
regeln zu ändern oder zu 

2. Verbände und andere Ein-
richtungen, die Kategorien 
von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeitern in einem 
Mitgliedstaat vertreten und 
beabsichtigen, eigene Ver-
haltensregeln aufzustellen 
oder bestehende Verhal-
tensregeln zu ändern oder 

2. Verbände und andere Verei-
nigungen gemäß Absatz 1a, 
die beabsichtigen, Verhaltens-
regeln auszuarbeiten oder be-
stehende Verhaltensregeln zu 
ändern oder zu erweitern, le-
gen den Entwurf der Verhal-
tensregeln der Aufsichtsbe-
hörde vor, die nach Artikel 51 
zuständig ist. Die Aufsichts-

2. Associations and other bod-
ies referred to in paragraph 
1a which intend to prepare a 
code of conduct or to amend 
or extend an existing code, 
shall submit the draft code to 
the supervisory authority 
which is competent pursuant 
to Article 51. The superviso-
ry authority shall give an 
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 erweitern, können diesbe-
zügliche Vorschläge der 
Aufsichtsbehörde in dem be-
treffenden Mitgliedstaat zur 
Stellungnahme vorlegen. Die 
Aufsichtsbehörde kann zu 
der Frage Stellung nehmen, 
ob der betreffende Entwurf 
von Verhaltensregeln bezie-
hungsweise der Änderungs-
vorschlag mit dieser Verord-
nung vereinbar ist. Die Auf-
sichtsbehörde hört die be-
troffenen Personen oder ihre 
Vertreter zu diesen Vor-
schlägen an. 

zu erweitern, können dies-
bezügliche Vorschläge der 
Aufsichtsbehörde in dem be-
treffenden Mitgliedstaat zur 
Stellungnahme vorlegen. Die 
Aufsichtsbehörde nimmt 
unverzüglich zu der Frage 
Stellung, ob die Verarbei-
tung nach dem betreffen-
den Entwurf von Verhaltens-
regeln beziehungsweise der 
Änderungsvorschlag mit die-
ser Verordnung vereinbar 
ist. Die Aufsichtsbehörde 
hört die betroffenen Perso-
nen oder ihre Vertreter zu 
diesen Vorschlägen an. 

behörde gibt eine Stellung-
nahme darüber ab, ob der 
Entwurf der Verhaltensregeln 
oder die geänderten oder er-
weiterten Verhaltensregeln mit 
dieser Verordnung vereinbar 
ist/sind und genehmigt diesen 
Entwurf oder diese geänder-
ten oder erweiterten Verhal-
tensregeln, wenn sie der Auf-
fassung ist, dass er/sie aus-
reichende geeignete Garan-
tien bietet/bieten. 

opinion on whether the draft 
code, or amended or ex-
tended code is in compliance 
with this Regulation and 
shall approve such draft, 
amended or extended code 
if it finds that it provides suf-
ficient appropriate safe-
guards. 

  2a. Wird durch die Stellungnahme 
nach Absatz 2 bestätigt, dass 
die Verhaltensregeln oder die 
geänderten oder erweiterten 
Verhaltensregeln mit dieser 
Verordnung vereinbar sind, so 
werden die Verhaltensregeln 
genehmigt, und beziehen sich 
die Verhaltensregeln nicht auf 
Verarbeitungstätigkeiten in 
mehreren Mitgliedstaaten, so 
nimmt die Aufsichtsbehörde 
die Verhaltensregeln in ein 
Verzeichnis auf und veröffent-
licht die Einzelheiten der Ver-
haltensregeln. 

2a. Where the opinion referred 
to in paragraph 2 confirms 
that the code of conduct, or 
amended or extended code, 
is in compliance with this 
Regulation and the code is 
approved, and if the code of 
conduct does not relate to 
processing activities in sev-
eral Member States, the su-
pervisory authority shall reg-
ister and publish the code. 

 

  2b. Bezieht sich der Entwurf der 
Verhaltensregeln auf Verar-

2b. Where the draft code of con-
duct relates to processing 
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 beitungstätigkeiten in mehre-
ren Mitgliedstaaten, so legt 
die nach Artikel 51 zuständige 
Aufsichtsbehörde ihn – vor 
Genehmigung – nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 57 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss vor, der zu 
der Frage Stellung nimmt, ob 
der Entwurf der Verhaltensre-
geln oder die geänderten oder 
erweiterten Verhaltensregeln 
mit dieser Verordnung verein-
bar ist/sind oder – im Fall 
nach Absatz 1ab – geeignete 
Garantien vorsieht/vorsehen. 

activities in several Member 
States, the supervisory au-
thority competent pursuant 
to Article 51 shall, before 
approval, submit it in the 
procedure referred to in Arti-
cle 57 to the European Data 
Protection Board which shall 
give an opinion on whether 
the draft code, or amended 
or extended code, is in com-
pliance with this Regulation 
or, in the situation referred to 
in paragraph 1ab, provides 
appropriate safeguards. 

3. Verbände und andere Ein-
richtungen, die Kategorien 
von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeitern in mehre-
ren Mitgliedstaaten vertre-
ten, können der Kommission 
Entwürfe von Verhaltensre-
geln sowie Vorschläge zur 
Änderung oder Ausweitung 
bestehender Verhaltensre-
geln vorlegen.  

3. Verbände und andere Ein-
richtungen, die Kategorien 
von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter in mehre-
ren Mitgliedstaaten vertre-
ten, können der Kommission 
Entwürfe von Verhaltensre-
geln sowie Vorschläge zur 
Änderung oder Ausweitung 
bestehender Verhaltensre-
geln vorlegen. 

3. Wird durch die Stellungnahme 
nach Absatz 2b bestätigt, 
dass der Entwurf oder die ge-
änderten oder erweiterten 
Verhaltensregeln mit dieser 
Verordnung vereinbar ist/sind 
oder – im Fall nach Absatz 
1ab – geeignete Garantien 
vorsieht/vorsehen, so übermit-
telt der Europäische Daten-
schutzausschuss seine Stel-
lungnahme der Kommission. 

3. Where the opinion referred 
to in paragraph 2b confirms 
that the codes of conduct, or 
amended or extended 
codes, is in compliance with 
this Regulation, or, in the sit-
uation referred to in para-
graph 1ab, provides appro-
priate safeguards, the Euro-
pean Data Protection Board 
shall submit its opinion to the 
Commission. 

 

4. Die Kommission kann im 
Wege einschlägiger Durch-
führungsrechtsakte be-
schließen, dass die ihr ge-
mäß Absatz 3 vorgeschla-
genen Verhaltensregeln be-
ziehungsweise Änderungen 

4. Die Kommission wird er-
mächtigt, nachdem sie den 
Europäischen Daten-
schutzausschuss um eine 
Stellungnahme ersucht 
hat, im Wege delegierter 
Rechtsakte gemäß Arti-

4. Die Kommission kann im We-
ge einschlägiger Durchfüh-
rungsrechtsakte beschließen, 
dass die ihr gemäß Absatz 3 
vorgeschlagenen genehmig-
ten Verhaltensregeln bezie-
hungsweise Änderungen und 

4. The Commission may adopt 
implementing acts for decid-
ing that the approved codes 
of conduct and amendments 
or extensions to existing ap-
proved codes of conduct 
submitted to it pursuant to 
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 und Erweiterungen beste-
hender Verhaltensregeln all-
gemeine Gültigkeit in der 
Union besitzen. Die genann-
ten Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren ge-
mäß Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen. 

kel 86 zu beschließen, dass 
die ihr gemäß Absatz 3 vor-
geschlagenen Verhaltensre-
geln beziehungsweise Ände-
rungen und Erweiterungen 
bestehender Verhaltensre-
geln im Einklang mit dieser 
Verordnung stehen und 
allgemeine Gültigkeit in der 
Union besitzen. Mit diesen 
delegierten Rechtsakten 
werden den betroffenen 
Personen durchsetzbare 
Rechte übertragen. 

Erweiterungen bestehender 
genehmigter Verhaltensregeln 
allgemeine Gültigkeit in der 
Union besitzen. Die genann-
ten Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem Prüfver-
fahren nach Artikel 87 Ab-
satz 2 erlassen. 

paragraph 3 have general 
validity within the Union. 
Those implementing acts 
shall be adopted in accord-
ance with the examination 
procedure set out in Article 
87(2). 

5. Die Kommission trägt dafür 
Sorge, dass die Verhaltens-
regeln, denen gemäß Ab-
satz 4 allgemeine Gültigkeit 
zuerkannt wurde, in geeig-
neter Weise veröffentlicht 
werden. 

5. Die Kommission trägt dafür 
Sorge, dass die Ver-
haltensregeln, denen gemäß 
Absatz 4 allgemeine Gültig-
keit zuerkannt wurde, in ge-
eigneter Weise veröffentlicht 
werden. 

5. Die Kommission trägt dafür 
Sorge, dass die genehmigten 
Verhaltensregeln, denen ge-
mäß Absatz 4 allgemeine Gül-
tigkeit zuerkannt wurde, in 
geeigneter Weise veröffent-
licht werden. 

5. The Commission shall en-
sure appropriate publicity for 
the approved codes which 
have been decided as hav-
ing general validity in ac-
cordance with paragraph 4. 

 

  5a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss nimmt alle 
genehmigten Verhaltensre-
geln beziehungsweise Ände-
rungen daran in ein Register 
auf und veröffentlicht sie in 
geeigneter Weise, z.B. über 
das Europäische Justizportal. 

5a. The European Data Protec-
tion Board shall collect all 
approved codes of conduct 
and amendments thereto in 
a register and shall make 
them publicly available 
through any appropriate 
means. 

 

   
 

 

  Artikel 38a 
Überwachung der genehmigten 

Verhaltensregeln 

Article 38a 
Monitoring of approved 

codes of conduct 
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  1. Unbeschadet der Aufgaben 
und Befugnisse der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde gemäß 
den Artikeln 52 und 53 kann 
die Überwachung der Einhal-
tung von Verhaltensregeln 
gemäß Artikel 38 Absatz 1b 
von einer Stelle durchgeführt 
werden, die über das geeigne-
te Fachwissen hinsichtlich des 
Gegenstands der Verhaltens-
regeln verfügt und die von der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
zu diesem Zweck akkreditiert 
wurde. 

1. Without prejudice to the 
tasks and powers of the 
competent supervisory au-
thority under Articles 52 and 
53, the monitoring of compli-
ance with a code of conduct 
pursuant to Article 38, may 
be carried out by a body 
which has an appropriate 
level of expertise in relation 
to the subject-matter of the 
code and is accredited for 
this purpose by the compe-
tent supervisory authority. 

 

  2. Eine Stelle gemäß Absatz 1 
kann zu diesem Zweck akkre-
ditiert werden, wenn 

2. A body referred to in para-
graph 1 may be accredited 
for this purpose if: 

 

  a. sie ihre Unabhängigkeit und ihr 
Fachwissen hinsichtlich des 
Gegenstands der Verhaltens-
regeln zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
nachgewiesen hat; 

(a) it has demonstrated its inde-
pendence and expertise in 
relation to the subject-matter 
of the code to the satisfac-
tion of the competent super-
visory authority; 

 

  b. sie Verfahren festgelegt hat, 
die es ihr ermöglichen, zu be-
werten, ob für die Verarbei-
tung Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter die Verhal-
tensregeln anwenden können, 
die Einhaltung der Verhaltens-

(b) it has established proce-
dures which allow it to as-
sess the eligibility of control-
lers and processors con-
cerned to apply the code, to 
monitor their compliance 
with its provisions and to pe-

 



 

418 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 regeln durch die für die Verar-
beitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter zu über-
wachen und die Anwendung 
der Verhaltensregeln regel-
mäßig zu überprüfen; 

riodically review its opera-
tion; 

  c. sie Verfahren und Strukturen 
festgelegt hat, mit denen sie 
Beschwerden über Verletzun-
gen der Verhaltensregeln oder 
über die Art und Weise, in der 
die Verhaltensregeln von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter angewendet 
werden oder wurden, nach-
geht und diese Verfahren und 
Strukturen für betroffene Per-
sonen und die Öffentlichkeit 
transparent macht; 

(c) it has established proce-
dures and structures to deal 
with complaints about in-
fringements of the code or 
the manner in which the 
code has been, or is being, 
implemented by a controller 
or processor, and to make 
these procedures and struc-
tures transparent to data 
subjects and the public; 

 

  d. sie zur Zufriedenheit der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde 
nachweist, dass ihre Aufga-
ben und Pflichten nicht zu ei-
nem Interessenkonflikt führen. 

(d) it demonstrates to the satis-
faction of the competent su-
pervisory authority that its 
tasks and duties do not re-
sult in a conflict of interests. 

 

  3. Die zuständige Aufsichtsbehör-
de übermittelt den Entwurf der 
Kriterien für die Akkreditierung 
einer Stelle nach Absatz 1 
gemäß dem Kohärenzverfah-
ren nach Artikel 57 an den Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss. 

3. The competent supervisory 
authority shall submit the 
draft criteria for accreditation 
of a body referred to in para-
graph 1 to the European Da-
ta Protection Board pursuant 
to the consistency mecha-
nism referred to in Article 57. 
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  4. Unbeschadet des Kapitels VIII 
kann eine Stelle gemäß Ab-
satz 1 vorbehaltlich angemes-
sener Garantien im Falle einer 
Verletzung der Verhaltensre-
geln durch einen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder einen Auftragsverarbeiter 
geeignete Maßnahmen ergrei-
fen, einschließlich eines vor-
läufigen oder endgültigen 
Ausschlusses des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters von 
den Verhaltensregeln. Sie un-
terrichtet die zuständige Auf-
sichtsbehörde über solche 
Maßnahmen und deren Be-
gründung. 

4. Without prejudice to the 
tasks and powers of the 
competent supervisory au-
thority and the provisions of 
Chapter VIII, a body referred 
to in paragraph 1 shall, sub-
ject to adequate safeguards, 
take appropriate action in 
cases of infringement of the 
code by a controller or pro-
cessor, including suspension 
or exclusion of the controller 
or processor concerned from 
the code. It shall inform the 
competent supervisory au-
thority of such actions and 
the reasons for taking them. 

 

  5. Die zuständige Aufsichtsbehör-
de widerruft die Akkreditierung 
einer Stelle gemäß Absatz 1, 
wenn die Voraussetzungen für 
ihre Akkreditierung nicht oder 
nicht mehr erfüllt sind oder 
wenn die Stelle Maßnahmen 
ergreift, die nicht mit dieser 
Verordnung vereinbar sind. 

5. The competent supervisory 
authority shall revoke the 
accreditation of a body re-
ferred to in paragraph 1 if the 
conditions for accreditation 
are not, or no longer, met or 
actions taken by the body 
are not in compliance with 
this Regulation. 

 

  6. Dieser Artikel gilt nicht für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Behörden 
oder öffentliche Einrichtungen. 

6. This article shall not apply to 
the processing of personal 
data carried out by public au-
thorities and bodies. 
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Artikel 39  
Zertifizierung 

  Article 39 
Certification 

 

1. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission fördern insbe-
sondere auf europäischer 
Ebene die Einführung von 
datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren so-
wie von Datenschutzsiegeln 
und –zeichen, anhand deren 
betroffene Personen rasch 
das von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder von 
Auftragsverarbeitern ge-
währleistete Datenschutzni-
veau in Erfahrung bringen 
können. Die datenschutz-
spezifischen Zertifizierungs-
verfahren dienen der ord-
nungsgemäßen Anwendung 
dieser Verordnung und tra-
gen den Besonderheiten der 
einzelnen Sektoren und Ver-
arbeitungsprozesse Rech-
nung. 

 1. Die Mitgliedstaaten, der Europä-
ische Datenschutzausschuss 
und die Kommission fördern 
insbesondere auf Unionsebene 
die Einführung von daten-
schutzspezifischen Zertifizie-
rungsverfahren sowie von Da-
tenschutzsiegeln 
und -prüfzeichen, die dazu die-
nen, nachzuweisen, dass diese 
Verordnung bei Verarbeitungs-
vorgängen, die von für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern durchge-
führt werden, eingehalten wird. 
Den besonderen Bedürfnissen 
von Kleinstunternehmen sowie 
kleinen und mittleren Unterneh-
men wird Rechnung getragen. 

1. The Member States, the su-
pervisory authorities, the Eu-
ropean Data Protection 
Board and the Commission 
shall encourage, in particular 
at Union level, the estab-
lishment of data protection 
certification mechanisms and 
of data protection seals and 
marks, for the purpose of 
demonstrating compliance 
with this Regulation of pro-
cessing operations carried 
out by controllers and pro-
cessors. The specific needs 
of micro, small and medium-
sized enterprises shall be 
taken into account. 

 

 1a. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter kann bei 
jeder Aufsichtsbehörde in 
der Union für eine ange-
messene Gebühr unter Be-
rücksichtigung der Verwal-
tungskosten eine Zertifi-

1a. Zusätzlich zur Einhaltung durch 
die unter diese Verordnung fal-
lenden für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auftragsver-
arbeiter können auch daten-
schutzspezifische Zertifizie-
rungsverfahren, Siegel oder 
Prüfzeichen, die gemäß Ab-

1a. In addition to adherence by 
controllers or processors 
subject to this Regulation, 
data protection certification 
mechanisms, seals or marks 
approved pursuant to para-
graph 2a may also be estab-
lished for the purpose of 
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 zierung darüber beantra-
gen, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
im Einklang mit dieser 
Verordnung durchgeführt 
wird, insbesondere mit 
den Grundsätzen der Arti-
kel 5, 23 und 30, den 
Pflichten der für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
und der Auftragsverarbei-
ter und den Rechten der 
betroffenen Person. 

satz 2a genehmigt worden sind, 
vorgesehen werden, um nach-
zuweisen, dass die für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die gemäß 
Artikel 3 nicht unter diese Ver-
ordnung fallen, im Rahmen der 
Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Drittländer oder in-
ternationale Organisationen 
nach Maßgabe von Artikel 42 
Absatz 2 Buchstabe e geeignete 
Garantien bieten. Diese für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter gehen 
mittels vertraglicher Instrumente 
oder auf andere Weise die ver-
bindliche und durchsetzbare 
Verpflichtung ein, die geeigne-
ten Garantien auch im Hinblick 
auf die Rechte der betroffenen 
Personen anzuwenden. 

demonstrating the existence 
of appropriate safeguards 
provided by controllers or 
processors that are not sub-
ject to this Regulation ac-
cording to Article 3 within the 
framework of personal data 
transfers to third countries or 
international organisations 
under the terms referred to 
in Article 42(2)(e). Such con-
trollers or processors shall 
make binding and enforcea-
ble commitments, via con-
tractual or other legally bind-
ing instruments, to apply 
those appropriate safe-
guards, including as regards 
data subjects’ rights. 

 1b. Die Zertifizierung ist frei-
willig, erschwinglich und 
über ein transparentes 
und nicht übermäßig auf-
wändiges Verfahren zu-
gänglich. 

 1b. The certification shall be vol-
untary and available via a 
process that is transparent. 

 

 1c. Die Aufsichtsbehörden 
und der Europäische Da-
tenschutzausschuss arbei-
ten im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens gemäß Ar-
tikel 57 zusammen, um ein 
harmonisiertes daten-
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 schutzspezifisches Zertifi-
zierungsverfahren zu ge-
währleisten, einschließlich 
harmonisierter Gebühren 
innerhalb der Union. 

 1d. Während des Zertifizie-
rungsverfahrens kann die 
Aufsichtsbehörde spezia-
lisierte dritte Prüfer akkre-
ditieren, die Prüfung des 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters für 
sie durchzuführen. Dritte 
Prüfer verfügen über aus-
reichend Personal, sind 
unparteiisch und in Bezug 
auf ihre Aufgaben frei von 
Interessenskonflikten. 
Aufsichtsbehörden entzie-
hen die Akkreditierung, 
wenn es Grund zu der An-
nahme gibt, dass der Prü-
fer seine Aufgaben nicht 
korrekt erfüllt. Die endgül-
tige Zertifizierung erteilt 
die Aufsichtsbehörde.  

   

 1e. Die Aufsichtsbehörden er-
teilen den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen o-
der Auftragsverarbeitern, 
denen nach der Prüfung 
zertifiziert wird, dass sie 
personenbezogene Daten 
im Einklang mit dieser 

   



 

423 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 Verordnung verarbeiten, 
das standardisierte Daten-
schutzzeichen mit der Be-
zeichnung „Europäisches 
Datenschutzsiegel“. 

 1f. Das „Europäische Daten-
schutzsiegel“ ist so lange 
gültig, wie die Verarbei-
tungsprozesse des zertifi-
zierten für die Verarbei-
tung Verantwortlichen o-
der des zertifizierten Auf-
tragsverarbeiters weiter 
vollständig dieser Verord-
nung entsprechen. 

   

 1g. Unbeschadet des Absat-
zes 1f ist die Zertifizierung 
höchstens fünf Jahre gül-
tig. 

   

 1h. Der Europäische Daten-
schutzausschuss richtet 
ein öffentliches elektroni-
sches Register ein, in dem 
die Öffentlichkeit Einsicht 
in alle gültigen und ungül-
tigen Zertifikate, die von 
den Mitgliedstaaten aus-
gestellt wurden, nehmen 
kann. 

   

 1i. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann auf 
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 eigene Initiative zertifizie-
ren, dass ein technischer 
Standard zur Verbesse-
rung des Datenschutzes 
mit dieser Verordnung 
vereinbar ist. 

2. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für die in Absatz 1 genann-
ten datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren ein-
schließlich der Bedingungen 
für die Erteilung und den 
Entzug der Zertifizierung 
sowie der Anforderungen für 
die Anerkennung der Zertifi-
zierung in der Union und in 
Drittländern festzulegen. 

2. Die Kommission wird er-
mächtigt, nachdem sie den 
Europäischen Daten-
schutzausschuss um eine 
Stellungnahme ersucht hat 
und nach Anhörung von 
Interessenträgern, insbe-
sondere Industrieverbände 
und nichtstaatliche Orga-
nisationen, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe 
von Artikel 86 zu erlassen, 
um die Kriterien und Anfor-
derungen für die in den Ab-
sätzen 1a bis 1h genannten 
datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren ein-
schließlich der Bedingungen 
für die Akkreditierung der 
Prüfer, der Bedingungen 
für die Erteilung und den 
Entzug der Zertifizierung so-
wie der Anforderungen für 
die Anerkennung der Zertifi-
zierung in der Union und in 
Drittländern festzulegen. Mit 
diesen delegierten 
Rechtsakten werden den 
betroffenen Personen 
durchsetzbare Rechte 

2. Eine Zertifizierung gemäß die-
sem Artikel mindert nicht die 
Verantwortung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters für die 
Einhaltung dieser Verordnung 
und berührt nicht die Aufgaben 
und Befugnisse der Aufsichts-
behörde, die gemäß Artikel 51 
oder 51a zuständig ist. 

2. A certification pursuant to 
this Article does not reduce 
the responsibility of the con-
troller or the processor for 
compliance with this Regula-
tion and is without prejudice 
to the tasks and powers of 
the supervisory authority 
which is competent pursuant 
to Article 51 or 51a. 
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 übertragen. 

  2a. Eine Zertifizierung nach diesem 
Artikel wird durch die Zertifizie-
rungsstellen nach Artikel 39a 
oder gegebenenfalls durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
anhand der von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde genehmigten 
Kriterien oder – gemäß Arti-
kel 57 – durch den Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
erteilt. 

2a. A certification pursuant to 
this Article shall be issued by 
the certification bodies re-
ferred to in Article 39a, or by 
the competent supervisory 
authority on the basis of the 
criteria approved by the 
competent supervisory au-
thority or, pursuant to Article 
57, the European Data Pro-
tection Board. In the latter 
case, the criteria approved 
by the European Data Pro-
tection Board may result in a 
common certification, the 
European Data Protection 
Seal. 

 

   3 (new). The controller or pro-
cessor which submits its 
processing to the certifica-
tion mechanism shall provide 
the certification body re-
ferred to in Article 39a, or 
where applicable, the com-
petent supervisory authority, 
with all information and ac-
cess to its processing activi-
ties which are necessary to 
conduct the certification pro-
cedure. 

 

3. Die Kommission kann tech-
nische Standards für Zertifi-

 3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
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 zierungsverfahren sowie Da-
tenschutzsiegel und -zeichen 
und Verfahren zur Förderung 
und Anerkennung von Zerti-
fizierungsverfahren und Da-
tenschutzsiegeln und -
zeichen festlegen. Die ent-
sprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 ge-
nannten Prüfverfahren an-
genommen. 

tragsverarbeiter, der die von ihm 
durchgeführte Verarbeitung dem 
Zertifizierungsverfahren unter-
wirft, stellt der Zertifizierungsstel-
le nach Artikel 39a oder gege-
benenfalls der zuständigen Auf-
sichtsbehörde alle für die Durch-
führung des Zertifizierungsver-
fahrens erforderlichen Informati-
onen zur Verfügung und ge-
währt ihr den in diesem Zu-
sammenhang erforderlichen 
Zugang zu seinen Verarbei-
tungstätigkeiten. 

  4. Die Zertifizierung wird einem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder einem Auf-
tragsverarbeiter für eine 
Höchstdauer von drei Jahren 
erteilt und kann unter densel-
ben Bedingungen verlängert 
werden, solange die einschlä-
gigen Voraussetzungen wei-
terhin erfüllt werden. Sie wird 
durch die Zertifizierungsstel-
len nach Artikel 39a oder ge-
gebenenfalls durch die zu-
ständige Aufsichtsbehörde 
widerrufen, wenn die Voraus-
setzungen für die Zertifizie-
rung nicht oder nicht mehr er-
füllt werden. 

4. The certification shall be is-
sued to a controller or pro-
cessor for a maximum period 
of 3 years and may be re-
newed under the same con-
ditions as long as the rele-
vant requirements continue 
to be met. It shall be with-
drawn, where applicable, by 
the certification bodies re-
ferred to in Article 39a, or by 
the competent supervisory 
authority where the require-
ments for the certification are 
not or no longer met. 

 

  5. Der Europäische Daten-
schutzausschuss nimmt alle 
Zertifizierungsverfahren und 

5. The European Data Protec-
tion Board shall collect all 
certification mechanisms and 
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 Datenschutzsiegel in ein Re-
gister auf und veröffentlicht 
sie in geeigneter Weise, z.B. 
über das Europäische Jus-
tizportal. 

data protection seals and 
marks in a register and shall 
make them publicly available 
through any appropriate 
means. 

   
 

 

  Artikel 39a 
Zertifizierungsstelle 

und -verfahren 

Article 39a  
Certification body and 

procedure 

 

  1. Unbeschadet der Aufgaben 
und Befugnisse der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde gemäß 
den Artikeln 52 und 53 wird 
die Zertifizierung von einer 
Zertifizierungsstelle erteilt, die 
über das geeignete Fachwis-
sen hinsichtlich des Daten-
schutzes verfügt. Jeder Mit-
gliedstaat teilt mit, ob diese 
Zertifizierungsstellen akkredi-
tiert wurden von 

1. Without prejudice to the 
tasks and powers of the 
competent supervisory au-
thority under Articles 52 and 
53, the certification shall be 
issued and renewed, after in-
forming the supervisory au-
thority in order to allow the 
exercise of its powers pur-
suant to Article 53(1b)(fa) 
where necessary, by a certi-
fication body which has an 
appropriate level of expertise 
in relation to data protection. 
Each Member State shall 
provide whether these certi-
fication bodies are accredit-
ed by: 

 

  (a)  der gemäß Artikel 51 oder 
51a zuständigen Aufsichtsbe-
hörde und/oder 

(a) the supervisory authority 
which is competent accord-
ing to Article 51 or 51a; 
and/or 

 

  (b)  der nationalen Akkreditie- (b) the National Accreditation  
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 rungsstelle, die gemäß der 
Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über 
die Vorschriften für die Akkre-
ditierung und Marktüberwa-
chung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produk-
ten im Einklang mit EN-
ISO/IEC 17065/2012 und mit 
den zusätzlichen von der ge-
mäß Artikel 51 oder 51a zu-
ständigen Aufsichtsbehörde 
festgelegten Anforderungen 
benannt wurde. 

Body named in accordance 
with Regulation (EC) 
765/2008 of the European 
Parliament and the Council 
of 9 July 2008 setting out the 
requirements for accredita-
tion and market surveillance 
relating to the marketing of 
products in compliance with 
EN-ISO/IEC 17065/2012 and 
with the additional require-
ments established by the 
supervisory authority which 
is competent according to 
Article 51 or 51a. 

  2. Die Zertifizierungsstelle nach 
Absatz 1 kann zu diesem 
Zweck nur akkreditiert wer-
den, wenn 

2. The certification body re-
ferred to in paragraph 1 may 
be accredited for this pur-
pose only if: 

 

  (a) sie ihre Unabhängigkeit und 
ihr Fachwissen hinsichtlich 
des Gegenstands der Zertifi-
zierung zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
nachgewiesen hat; 

(a) it has demonstrated its inde-
pendence and expertise in 
relation to the subject-matter 
of the certification to the sat-
isfaction of the competent 
supervisory authority; 

 

  (aa) sie sich verpflichtet hat, 
die Kriterien nach Artikel 39 
Absatz 2a, die von der gemäß 
Artikel 51 oder 51a zuständi-
gen Aufsichtsbehörde oder –
 gemäß Artikel 57 – von dem 
Europäischen Datenschutz-

(aa) it has undertaken to respect 
the criteria referred to in par-
agraph 2a of Article 39 and 
approved by the supervisory 
authority which is competent 
according to Article 51 or 
51a or, pursuant to Article 
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 ausschuss genehmigt wurden, 
einzuhalten; 

57, the European Data Pro-
tection Board; 

  (b) sie Verfahren für die Erteilung, 
die regelmäßige Überprüfung 
und den Widerruf der Daten-
schutzsiegel und -prüfzeichen 
festgelegt hat; 

(b) it has established proce-
dures for the issuing, period-
ic review and withdrawal of 
data protection certification, 
seals and marks; 

 

  (c) sie Verfahren und Strukturen 
festgelegt hat, mit denen sie 
Beschwerden über Verletzun-
gen der Zertifizierung oder die 
Art und Weise, in der die Zer-
tifizierung von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
umgesetzt wird oder wurde, 
nachgeht und diese Verfahren 
und Strukturen für betroffene 
Personen und die Öffentlich-
keit transparent macht; 

(c) it has established proce-
dures and structures to deal 
with complaints about in-
fringements of the certifica-
tion or the manner in which 
the certification has been, or 
is being, implemented by the 
controller or processor, and 
to make these procedures 
and structures transparent to 
data subjects and the public; 

 

  (d) sie zur Zufriedenheit der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde 
nachweist, dass ihre Aufga-
ben und Pflichten nicht zu ei-
nem Interessenkonflikt führen. 

(d) it demonstrates to the satis-
faction of the competent su-
pervisory authority that its 
tasks and duties do not re-
sult in a conflict of interests. 

 

  3. Die Akkreditierung der Zertifi-
zierungsstellen nach Absatz 1 
erfolgt anhand der Kriterien, 
die von der gemäß Artikel 51 
oder 51a zuständigen Auf-
sichtsbehörde oder, gemäß 

3. The accreditation of the cer-
tification bodies referred to in 
paragraph 1 shall take place 
on the basis of criteria ap-
proved by the supervisory 
authority which is competent 

 



 

430 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 Artikel 57, von dem Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
genehmigt wurden. Im Fall ei-
ner Akkreditierung nach Ab-
satz 1 Buchstabe b ergänzen 
diese Anforderungen diejeni-
gen, die in der Verord-
nung 765/2008 und in den 
technischen Vorschriften, in 
denen die Methoden und Ver-
fahren der Zertifizierungsstel-
len beschrieben werden, vor-
gesehen sind. 

according to Article 51 or 
51a or, pursuant to Article 
57, the European Data Pro-
tection Board. In case of an 
accreditation pursuant to 
point (b) of paragraph 1, 
these requirements comple-
ment those envisaged in 
Regulation 765/2008 and the 
technical rules that describe 
the methods and procedures 
of the certification bodies. 

  4. Die Zertifizierungsstelle nach 
Absatz 1 ist unbeschadet der 
Verantwortung, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
für die Einhaltung dieser Ver-
ordnung hat, für die ange-
messene Bewertung, die der 
Zertifizierung oder dem Wider-
ruf einer Zertifizierung zu-
grunde liegt, verantwortlich. 
Die Akkreditierung wird für ei-
ne Höchstdauer von fünf Jah-
ren erteilt und kann unter 
denselben Bedingungen ver-
längert werden, solange die 
Stelle die Anforderungen er-
füllt. 

4. The certification body re-
ferred to in paragraph 1 shall 
be responsible for the proper 
assessment leading to the 
certification or the withdrawal 
of such certification without 
prejudice to the responsibility 
of the controller or processor 
for compliance with this 
Regulation. The accredita-
tion is issued for a maximum 
period of five years and can 
be renewed in the same 
conditions as long as the 
body meets the require-
ments. 

 

  5. Die Zertifizierungsstelle nach 
Absatz 1 teilt der zuständigen 
Aufsichtsbehörde die Gründe 
für die Erteilung oder den Wi-

5. The certification body re-
ferred to in paragraph 1 shall 
provide the competent su-
pervisory authority with the 
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 derruf der beantragten Zertifi-
zierung mit. 

reasons for granting or with-
drawing the requested certi-
fication. 

  6. Die Anforderungen nach Ab-
satz 3 und die Kriterien nach 
Artikel 39 Absatz 2a werden 
von der Aufsichtsbehörde in 
leicht zugänglicher Form ver-
öffentlicht. Die Aufsichtsbe-
hörde übermittelt diese auch 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss. Der Euro-
päische Datenschutzaus-
schuss nimmt alle Zertifizie-
rungsverfahren und Daten-
schutzsiegel in ein Register 
auf und veröffentlicht sie in 
geeigneter Weise, z.B. über 
das Europäische Justizportal. 

6. The requirements referred to 
in paragraph 3 and the crite-
ria referred to in paragraph 
2a of Article 39 shall be 
made public by the supervi-
sory authority in an easily 
accessible form. The super-
visory authorities shall also 
transmit these to the Euro-
pean Data Protection Board. 
The European Data Protec-
tion Board shall collect all 
certification mechanisms and 
data protection seals in a 
register and shall make them 
publicly available through 
any appropriate means. 

 

  6a. Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Kapitels VIII widerruft 
die zuständige Aufsichtsbe-
hörde oder die nationale Ak-
kreditierungsstelle die Akkre-
ditierung einer Zertifizierungs-
stelle nach Absatz 1, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Ak-
kreditierung nicht oder nicht 
mehr erfüllt sind oder wenn 
die Stelle Maßnahmen er-
greift, die nicht mit dieser Ver-
ordnung vereinbar sind. 

6a. Without prejudice to the pro-
visions of Chapter VIII, the 
competent supervisory au-
thority or the National Ac-
creditation Body shall revoke 
the accreditation it granted to 
a certification body referred 
to in paragraph 1 if the con-
ditions for accreditation are 
not, or no longer, met or ac-
tions taken by the body are 
not in compliance with this 
Regulation. 
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  7. Der Kommission wird die Be-
fugnis übertragen, gemäß Ar-
tikel 86 delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen festzule-
gen, die für die in Absatz 1 
genannten datenschutzspezi-
fischen Zertifizierungsverfah-
ren zu berücksichtigen sind 
(...). 

7. The Commission shall be 
empowered to adopt dele-
gated acts in accordance 
with Article 86, for the pur-
pose of specifying the re-
quirements to be taken into 
account for the data protec-
tion certification mechanisms 
referred to in paragraph 1 of 
Article 39. 

 

  7a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt der 
Kommission gegenüber eine 
Stellungnahme zu den Krite-
rien und Anforderungen, auf 
die in Absatz 7 Bezug ge-
nommen wird, ab. 

7a. (…)  

  8. Die Kommission kann techni-
sche Standards für Zertifizie-
rungsverfahren sowie Daten-
schutzsiegel und -prüfzeichen 
und Verfahren zur Förderung 
und Anerkennung von Zertifi-
zierungsverfahren und Daten-
schutzsiegeln 
und -prüfzeichen festlegen. 
Die genannten Durchfüh-
rungsrechtsakte werden ge-
mäß dem Prüfverfahren nach 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

8. The Commission may lay 
down technical standards for 
certification mechanisms and 
data protection seals and 
marks and mechanisms to 
promote and recognize certi-
fication mechanisms and da-
ta protection seals and 
marks. Those implementing 
acts shall be adopted in ac-
cordance with the examina-
tion procedure set out in Ar-
ticle 87(2). 
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KAPITEL V 
ÜBERMITTLUNG PERSO-
NENBEZOGENER DATEN 
IN DRITTLÄNDER ODER 
AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

  CHAPTER V 
TRANSFER OF PERSON-

AL DATA TO THIRD 
COUNTRIES OR INTER-
NATIONAL ORGANISA-

TIONS 

 

   
 

 

Artikel 40  
Allgemeine Grundsätze der 

Datenübermittlung 

  Article 40  
General principle for transfers 

 

 Jedwede Übermittlung von 
personenbezogenen Daten, 
die bereits verarbeitet wer-
den oder nach ihrer Über-
mittlung in ein Drittland oder 
an eine internationale Orga-
nisation verarbeitet werden 
sollen, ist nur zulässig, wenn 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter die in die-
sem Kapitel niedergelegten 
Bedingungen einhalten und 
auch die sonstigen Bestim-
mungen dieser Verordnung 
eingehalten werden; dies gilt 
auch für die etwaige Weiter-
gabe personenbezogener 
Daten durch das betreffende 
Drittland oder die betreffen-
de internationale Organisati-
on an ein anderes Drittland 
oder eine andere internatio-

   Any transfer of personal data 
which are undergoing pro-
cessing or are intended for 
processing after transfer to a 
third country or to an interna-
tional organisation may only 
take place if, subject to the 
other provisions of this 
Regulation, the conditions 
laid down in this Chapter are 
complied with by the control-
ler and processor, including 
for onward transfers of per-
sonal data from the third 
country or an international 
organisation to another third 
country or to another interna-
tional organisation. All provi-
sions in this Chapter shall be 
applied in order to ensure 
that the level of protection of 
individuals guaranteed by 
this Regulation shall not be 
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 nale Organisation. undermined. 

   
 

 

Artikel 41  
Datenübermittlung auf der 

Grundlage eines An-
gemessenheitsbeschlusses 

  Article 41  
Transfers with an adequacy 

decision 

 

1. Eine Datenübermittlung darf 
vorgenommen werden, wenn 
die Kommission festgestellt 
hat, dass das betreffende 
Drittland beziehungsweise 
ein Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor dieses Drittlands 
oder die betreffende interna-
tionale Organisation einen 
angemessenen Schutz bie-
tet. Derartige Datenübermitt-
lungen bedürfen keiner wei-
teren Genehmigung. 

1. Eine Datenübermittlung darf 
vorgenommen werden, 
wenn die Kommission fest-
gestellt hat, dass das betref-
fende Drittland beziehungs-
weise ein Gebiet oder ein 
Verarbeitungssektor dieses 
Drittlands oder die betref-
fende internationale Organi-
sation einen angemessenen 
Schutz bietet. Derartige Da-
tenübermittlungen bedürfen 
keiner besonderen Geneh-
migung. 

1. Eine Übermittlung personen-
bezogener Daten an ein Dritt-
land oder eine internationale 
Organisation darf vorgenom-
men werden, wenn die Kom-
mission festgestellt hat, dass 
das betreffende Drittland bzw. 
ein Gebiet oder ein oder meh-
rere spezifische Sektoren die-
ses Drittlands oder die betref-
fende internationale Organisa-
tion einen angemessenen 
Schutz bietet. Derartige Da-
tenübermittlungen bedürfen 
keiner besonderen Genehmi-
gung. 

1. A transfer of personal data to 
a third country or an interna-
tional organisation may take 
place where the Commission 
has decided that the third 
country, or a territory or one 
or more specified sectors 
within that third country, or 
the international organisation 
in question ensures an ade-
quate level of protection. 
Such transfer shall not requi-
re any specific authorisation. 

 

2. Bei der Prüfung der Ange-
messenheit des gebotenen 
Schutzes berücksichtigt die 
Kommission  

2. Bei der Prüfung der Ange-
messenheit des gebotenen 
Schutzes berücksichtigt die 
Kommission 

2. Bei der Prüfung der Ange-
messenheit des gebotenen 
Schutzes berücksichtigt die 
Kommission insbesondere 

2. When assessing the ade-
quacy of the level of protec-
tion, the Commission shall, 
in particular, take account of 
the following elements: 

 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die 
geltenden allgemeinen und 
sektorspezifischen Vorschrif-
ten, insbesondere über die 
öffentliche Sicherheit, die 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die 
geltenden allgemeinen und 
sektorspezifischen Vorschrif-
ten, insbesondere über die 
öffentliche Sicherheit, die 

(a) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, die (...) 
in dem betreffenden Drittland 
bzw. der betreffenden interna-

(a) the rule of law, respect for 
human rights and fundamen-
tal freedoms, relevant legis-
lation, both general and sec-
torial, including concerning 
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 Landesverteidigung, die na-
tionale Sicherheit und das 
Strafrecht, die in dem betref-
fenden Land beziehungs-
weise der betreffenden in-
ternationalen Organisation 
geltenden Standesregeln 
und Sicherheitsvorschriften 
sowie die Existenz wirksa-
mer und durchsetzbarer 
Rechte einschließlich wirk-
samer administrativer und 
gerichtlicher Rechtsbehelfe 
für betroffene Personen und 
insbesondere für in der Uni-
on ansässige betroffene 
Personen, deren personen-
bezogene Daten übermittelt 
werden;  

Landesverteidigung, die na-
tionale Sicherheit und das 
Strafrecht, die Umsetzung 
dieser Rechtsvorschriften, 
die in dem betreffenden 
Land beziehungsweise der 
betreffenden internationalen 
Organisation geltenden 
Standesregeln und Sicher-
heitsvorschriften, juristische 
Präzedenzfälle sowie die 
Existenz wirksamer und 
durchsetzbarer Rechte ein-
schließlich wirksamer admi-
nistrativer und gerichtlicher 
Rechtsbehelfe für betroffene 
Personen und insbesondere 
für in der Union ansässige 
betroffene Personen, deren 
personenbezogene Daten 
übermittelt werden; 

tionalen Organisation gelten-
den Vorschriften sowohl all-
gemeiner als auch sektoraler 
Art, Datenschutzbestimmun-
gen und Sicherheitsvorschrif-
ten einschließlich der Vor-
schriften für die Weitergabe 
personenbezogener Daten an 
ein anderes Drittland bzw. ei-
ne andere internationale Or-
ganisation sowie die Existenz 
wirksamer und durchsetzbarer 
Rechte der betroffenen Per-
son und wirksamer administ-
rativer und gerichtlicher 
Rechtsbehelfe für betroffene 
Personen (...), deren perso-
nenbezogene Daten übermit-
telt werden; 

public security, defence, na-
tional security and criminal 
law and the access of public 
authorities to personal data, 
as well as the implementa-
tion of this legislation, data 
protection rules professional 
rules and security measures, 
including rules for onward 
transfer of personal data to 
another third country or in-
ternational organisation, 
which are complied with in 
that country or international 
organisation, jurisprudential 
precedents, as well as effec-
tive and enforceable data 
subject rights and effective 
administrative and judicial 
redress for the data subjects 
whose personal data are be-
ing transferred; 

b) die Existenz und die Wirk-
samkeit einer oder mehrerer 
in dem betreffenden Drittland 
beziehungsweise in der be-
treffenden internationalen 
Organisation tätiger unab-
hängiger Aufsichtsbehörden, 
die für die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften, für 
die Unterstützung und Bera-
tung der betroffenen Perso-
nen bei der Ausübung ihrer 
Rechte und für die Zusam-
menarbeit mit den Aufsichts-

b) die Existenz und die Wirk-
samkeit einer oder mehrerer 
in dem betreffenden Dritt-
land beziehungsweise in der 
betreffenden internationalen 
Organisation tätiger unab-
hängiger Aufsichtsbehörden, 
die für die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften, 
einschließlich hinreichen-
der Sanktionsbefugnisse, 
für die Unterstützung und 
Beratung der betroffenen 
Personen bei der Ausübung 

(b) die Existenz und die Wirk-
samkeit einer oder mehrerer 
unabhängiger Aufsichtsbe-
hörden in dem betreffenden 
Drittland oder denen eine in-
ternationale Organisation un-
tersteht und die für die Einhal-
tung und Durchsetzung der 
Datenschutzvorschriften, ein-
schließlich angemessener 
Sanktionsbefugnisse, für die 
Unterstützung und Beratung 
der betroffenen Personen bei 
der Ausübung ihrer Rechte 

(b) the existence and effective 
functioning of one or more 
independent supervisory au-
thorities in the third country 
or to which an international 
organisation is subject, with 
responsibility for ensuring 
and enforcing compliance 
with the data protection 
rules, including adequate 
sanctioning powers for as-
sisting and advising the data 
subjects in exercising their 
rights and for assisting and 
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 behörden der Union und der 
Mitgliedstaaten zuständig 
sind, und 

ihrer Rechte und für die Zu-
sammenarbeit mit den Auf-
sichtsbehörden der Union 
und der Mitgliedstaaten zu-
ständig sind; und 

und für die Zusammenarbeit 
mit den Aufsichtsbehörden 
der Union und der Mitglied-
staaten zuständig sind; 

advising the data subjects in 
exercising their rights and for 
co-operation with the super-
visory authorities of the 
Member States; and 

c) die von dem betreffenden 
Drittland beziehungsweise 
der internationalen Organi-
sation eingegangenen inter-
nationalen Verpflichtungen. 

c) die von dem betreffenden 
Drittland beziehungsweise 
der internationalen Organi-
sation eingegangenen inter-
nationalen Verpflichtungen, 
insbesondere rechtlich 
verbindliche Übereinkom-
men oder Instrumente in 
Bezug auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten. 

(c) die von dem betreffenden 
Drittland bzw. der betreffen-
den internationalen Organisa-
tion eingegangenen internati-
onalen Verpflichtungen oder 
andere (...) Verpflichtungen, 
die sich aus der Teilnahme 
des Drittlands an multilatera-
len oder regionalen Systemen 
insbesondere in Bezug auf 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten ergeben. 

(c) the international commit-
ments the third country or in-
ternational organisation con-
cerned has entered into, or 
other obligations arising from 
legally binding conventions 
or instruments as well as 
from its participation in multi-
lateral or regional systems, 
in particular in relation to the 
protection of personal data. 

 

  2a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss richtet eine 
Stellungnahme an die Kom-
mission, in der er die Ange-
messenheit des gebotenen 
Schutzes in einem Drittland 
oder einer internationalen Or-
ganisation beurteilt und prüft, 
ob das Drittland, das Gebiet, 
die internationale Organisati-
on oder der spezifische Sektor 
keinen angemessenen Daten-
schutz mehr bietet. 

  

3. Die Kommission kann durch 
Beschluss feststellen, dass 
ein Drittland beziehungswei-

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe 

3. Nach der Beurteilung der An-
gemessenheit des Schutzni-
veaus kann die Kommission 

3. The Commission, after as-
sessing the adequacy of the 
level of protection, may de-
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 se ein Gebiet oder ein Ver-
arbeitungssektor eines Dritt-
lands oder eine internationa-
le Organisation einen ange-
messenen Schutz im Sinne 
von Absatz 2 bietet. Diese 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren ge-
mäß Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen. 

von Artikel 86 zu erlassen, 
um festzustellen, dass ein 
Drittland beziehungsweise 
ein Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor eines Drittlands 
oder eine internationale Or-
ganisation einen angemes-
senen Schutz im Sinne von 
Absatz 2 bietet. Diese dele-
gierten Rechtsakte sehen, 
wenn sie den Verarbei-
tungssektor betreffen, eine 
Verfallsklausel vor und 
werden, sobald ein ange-
messenes Niveau des 
Schutze gemäß dieser 
Verordnung nicht mehr 
gewährleistet ist, gemäß 
Artikel 5 aufgehoben. 

durch Beschluss feststellen, 
dass ein Drittland bezie-
hungsweise ein Gebiet oder 
ein oder mehrere spezifische 
Sektoren eines Drittlands oder 
eine internationale Organisa-
tion einen angemessenen 
Schutz im Sinne des Absat-
zes 2 bietet. (…). In jedem 
Durchführungsrechtsakt wer-
den der territoriale und der 
sektorale Anwendungsbereich 
sowie gegebenenfalls die in 
Absatz 2 Buchstabe b ge-
nannte(n) (unabhängige(n)) 
Aufsichtsbehörde(n) angege-
ben. Der Durchführungs-
rechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 87 
Absatz 2 erlassen. 

cide that a third country, or a 
territory or one or more 
specified sectors within that 
third country, or an interna-
tional organisation ensures 
an adequate level of protec-
tion within the meaning of 
paragraph 2. The implement-
ing act shall provide for a 
mechanism for a periodic re-
view, at least every four 
years, which shall take into 
account all relevant devel-
opments in the third country 
or international organisation. 
The implementing act shall 
specify its territorial and sec-
torial application and, where 
applicable, identify the su-
pervisory authority or author-
ities mentioned in point(b) of 
paragraph 2. The implement-
ing act shall be adopted in 
accordance with the exami-
nation procedure referred to 
in Article 87(2). 

  3a. Von der Kommission auf der 
Grundlage von Artikel 
25 Absatz 6 der Richtlinie 
95/46/EG erlassene Be-
schlüsse bleiben so lange in 
Kraft, bis (...) sie mit einem 
nach dem Prüfverfahren ge-
mäß den Absätzen 3 oder 5 
erlassenen Beschluss der 
Kommission ersetzt oder auf-

3a. (…)  



 

438 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 gehoben werden. 

4. In jedem Durchführungs-
rechtsakt werden der geo-
grafische und der sektorielle 
Anwendungsbereich sowie 
gegebenenfalls die in Ab-
satz 2 Buchstabe b genann-
te Aufsichtsbehörde an-
gegeben.  

4. In jedem delegierten 
Rechtsakt werden der ter-
ritoriale und der sektorielle 
Anwendungsbereich sowie 
gegebenenfalls die in Ab-
satz 2 Buchstabe b genann-
te Aufsichtsbehörde ange-
geben. 

4. (…) 4. (…)  

 4a. Die Kommission über-
wacht laufend die Ent-
wicklungen, die sich auf 
die in Absatz 2 auf-
geführten Faktoren in 
Drittländern und inter-
nationalen Organisationen 
auswirken könnten, für die 
delegierte Rechtsakte ge-
mäß Absatz 3 erlassen 
wurden. 

4a. Die Kommission überwacht 
die Wirksamkeit der nach Ab-
satz 3 sowie nach Artikel 25 
Absatz 6 und Artikel 26 Ab-
satz 4 der Richtlinie 95/46/EG 
erlassenen Beschlüsse. 

4a. The Commission shall, on an 
on-going basis, monitor de-
velopments in third countries 
and international organisa-
tions that could affect the 
functioning of decisions 
adopted pursuant to para-
graph 3 and decisions 
adopted on the basis of Arti-
cle 25(6) of Directive 
95/46/EC. 

 

5. Die Kommission kann durch 
Beschluss feststellen, dass 
ein Drittland beziehungswei-
se ein Gebiet oder ein Ver-
arbeitungssektor eines Dritt-
lands oder eine internationa-
le Organisation keinen an-
gemessenen Schutz im Sin-
ne von Absatz 2 dieses Arti-
kels bietet; dies gilt insbe-
sondere für Fälle, in denen 
die in dem betreffenden 
Drittland beziehungsweise 

5. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe 
von Artikel 86 zu erlassen, 
um festzustellen, dass ein 
Drittland beziehungsweise 
ein Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor eines Drittlands 
oder eine internationale Or-
ganisation keinen angemes-
senen Schutz im Sinne von 
Absatz 2 dieses Artikels bie-
tet oder nicht mehr bietet; 

5. Die Kommission kann durch 
Beschluss feststellen, dass 
ein Drittland bzw. ein Gebiet 
oder ein spezifischer Sektor 
eines Drittlands oder eine in-
ternationale Organisation kei-
nen angemessenen Schutz im 
Sinne des Absatzes 2 mehr 
bietet, und erforderlichenfalls 
derartige Beschlüsse ohne 
rückwirkende Kraft widerrufen, 
ändern oder aussetzen. Die 
Durchführungsrechtsakte 

5. The Commission shall, 
where available information 
reveals, in particular follow-
ing the review referred to in 
paragraph 3, decide that a 
third country, or a territory or 
a specified sector within that 
third country, or an interna-
tional organisation no longer 
ensures an adequate level of 
protection within the mean-
ing of paragraph 2 and, to 
the extent necessary, repeal, 
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 der betreffenden internatio-
nalen Organisation gelten-
den allgemeinen und sektor-
spezifischen Vorschriften 
keine wirksamen und durch-
setzbaren Rechte ein-
schließlich wirksamer admi-
nistrativer und gerichtlicher 
Rechtsbehelfe für in der 
Union ansässige betroffene 
Personen und insbesondere 
für betroffene Personen, de-
ren personenbezogene Da-
ten übermittelt werden, ga-
rantieren. Diese Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 
87 Absatz 2 oder – in Fällen, 
in denen es äußerst dringlich 
ist, das Recht natürlicher 
Personen auf den Schutz ih-
rer personenbezogenen Da-
ten zu wahren – nach dem in 
Artikel 87 Absatz 3 genann-
ten Verfahren angenommen.  

dies gilt insbesondere für 
Fälle, in denen die in dem 
betreffenden Drittland bezie-
hungsweise der betreffen-
den internationalen Organi-
sation geltenden allgemei-
nen und sektorspezifischen 
Vorschriften keine wirksa-
men und durchsetzbaren 
Rechte einschließlich wirk-
samer administrativer und 
gerichtlicher Rechtsbehelfe 
für in der Union ansässige 
betroffene Personen und 
insbesondere für betroffene 
Personen, deren personen-
bezogene Daten übermittelt 
werden, garantieren.  

werden gemäß dem Prüfver-
fahren nach Artikel 87 Ab-
satz 2 oder in äußerst dringli-
chen Fällen (...) gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 87 Ab-
satz 3 erlassen. (…) 

amend or suspend the deci-
sion referred to in paragraph 
3 without retro-active effect. 
The implementing act shall 
be adopted in accordance 
with the examination proce-
dure referred to in Article 
87(2), or, in cases of ex-
treme urgency, in accord-
ance with the procedure re-
ferred to in Article 87(3). 

  5a. Die Kommission nimmt Bera-
tungen mit dem betreffenden 
Drittland bzw. der betreffen-
den internationalen Organisa-
tion auf, um Abhilfe für die Si-
tuation zu schaffen, die zu 
dem gemäß Absatz 5 erlas-
senen Beschluss geführt hat. 

5a. The Commission shall enter 
into consultations with the 
third country or international 
organisation with a view to 
remedying the situation giv-
ing rise to the decision made 
pursuant to paragraph 5. 

 

6. Wenn die Kommission die in 6. Wenn die Kommission die in 6. Übermittlungen personenbe- 6. A decision pursuant to para-  
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 Absatz 5 genannte Feststel-
lung trifft, wird dadurch jed-
wede Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an das 
betreffende Drittland bezie-
hungsweise an ein Gebiet 
oder einen Verarbeitungs-
sektor in diesem Drittland 
oder an die betreffende in-
ternationale Organisation 
unbeschadet der Bestim-
mungen der Artikel 42 bis 44 
untersagt. Die Kommission 
nimmt zu geeigneter Zeit Be-
ratungen mit dem betreffen-
den Drittland beziehungs-
weise mit der betreffenden 
internationalen Organisation 
auf, um Abhilfe für die Situa-
tion, die aus dem gemäß 
Absatz 5 erlassenen Be-
schluss entstanden ist, zu 
schaffen. 

Absatz 5 genannte Feststel-
lung trifft, wird dadurch jed-
wede Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an das 
betreffende Drittland bezie-
hungsweise an ein Gebiet 
oder einen Verarbeitungs-
sektor in diesem Drittland 
oder an die betreffende in-
ternationale Organisation 
unbeschadet der Bestim-
mungen der Artikel 42 bis 44 
untersagt. Die Kommission 
nimmt zu geeigneter Zeit Be-
ratungen mit dem betreffen-
den Drittland beziehungs-
weise mit der betreffenden 
internationalen Organisation 
auf, um Abhilfe für die Situa-
tion, die aus dem gemäß 
Absatz 5 erlassenen Be-
schluss entstanden ist, zu 
schaffen. 

zogener Daten an das betref-
fende Drittland bzw. an das 
Gebiet oder den spezifischen 
Sektor dieses Drittlands oder 
an die betreffende internatio-
nale Organisation gemäß den 
Artikeln 42 bis 44 werden 
durch einen Beschluss nach 
Absatz 5 nicht berührt. 

graph 5 is without prejudice 
to transfers of personal data 
to the third country, or the 
territory or specified sector 
within that third country, or 
the international organisation 
in question pursuant to Arti-
cles 42 to 44. 

 6a. Vor Erlass der delegierten 
Rechtsakte gemäß den 
Absätzen 3 und 5 ersucht 
die Kommission den Eu-
ropäischen Datenschutz-
ausschuss um eine Stel-
lungnahme zur Angemes-
senheit des Datenschutz-
niveaus. Zu diesem Zweck 
versorgt die Kommission 
den Europäischen Daten-
schutzausschuss mit allen 
erforderlichen Unterlagen, 
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 darunter den Schriftwech-
sel mit der Regierung des 
Drittlands, Gebiets oder 
Verarbeitungssektors ei-
nes Drittlands oder der in-
ternationalen Organisati-
on. 

7. Die Kommission veröffent-
licht im Amtsblatt der Euro-
päischen Union eine Liste al-
ler Drittländer beziehungs-
weise Gebiete und Verarbei-
tungssektoren von Drittlän-
dern und aller internatio-
nalen Organisationen, bei 
denen sie durch Beschluss 
festgestellt hat, dass diese 
einen beziehungsweise kei-
nen angemessenen Schutz 
personenbezogener Daten 
bieten. 

7. Die Kommission veröffent-
licht im Amtsblatt der Euro-
päischen Union und auf ih-
rer Website eine Liste aller 
Drittländer beziehungsweise 
Gebiete und Verarbeitungs-
sektoren von Drittländern 
und aller internationalen Or-
ganisationen, bei denen sie 
durch Beschluss festgestellt 
hat, dass diese einen bezie-
hungsweise keinen ange-
messenen Schutz perso-
nenbezogener Daten bieten. 

7. Die Kommission veröffentlicht 
im Amtsblatt der Europäi-
schen Union eine Liste aller 
Drittländer bzw. Gebiete und 
spezifischen Sektoren eines 
Drittlandes und aller internati-
onalen Organisationen, zu 
denen Beschlüsse gemäß den 
Absätzen 3, 3a und 5 gefasst 
wurden. 

7. The Commission shall pub-
lish in the Official Journal of 
the European Union and on 
its website a list of those 
third countries, territories 
and specified sectors within 
a third country and interna-
tional organisations where it 
has decided that an ade-
quate level of protection is or 
is no longer ensured. 

 

8. Sämtliche von der Kommis-
sion auf der Grundlage von 
Artikel 25 Absatz 6 oder Arti-
kel 26 Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG erlassenen Be-
schlüsse bleiben so lange in 
Kraft, bis sie von der Kom-
mission geändert, ersetzt 
oder aufgehoben werden. 

8. Sämtliche von der Kommis-
sion auf der Grundlage von 
Artikel 25 Absatz 6 oder Ar-
tikel 26 Absatz 4 der Richtli-
nie 95/46/EG erlassenen 
Beschlüsse bleiben fünf 
Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung in Kraft, 
es sei denn, sie wird durch 
die Kommission vor Ende 
dieses Zeitraums geändert, 
ersetzt oder aufgehoben. 

 
 

8. (…) 8. Decisions adopted by the 
Commission on the basis of 
Article 25(6) of Directive 
95/46/EC shall remain in 
force until amended, re-
placed or repealed by a 
Commission Decision 
adopted in accordance with 
paragraph 3 or 5. 

 



 

442 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 

   
 

 

Artikel 42  
Datenübermittlung auf der 
Grundlage geeigneter Ga-

rantien 

  Article 42  
Transfers by way of ap-

propriate safeguards 

 

1. Hat die Kommission keinen 
Beschluss nach Artikel 41 
erlassen, darf ein für die 
Verarbeitung Verantwortli-
cher oder ein Auftragsverar-
beiter personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Orga-
nisation übermitteln, sofern 
er in einem rechtsverbindli-
chen Instrument geeignete 
Garantien zum Schutz per-
sonenbezogener Daten vor-
gesehen hat.  

1. Hat die Kommission keinen 
Beschluss nach Artikel 41 
erlassen oder hat sie fest-
gestellt, dass ein Drittland 
beziehungsweise ein Ge-
biet oder ein Verarbei-
tungssektor eins Dritt-
lands oder eine internatio-
nale Organisation keinen 
angemessenen Daten-
schutz im Einklang mit Ar-
tikel 41 Absatz 5 bietet, 
darf ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter nur 
dann personenbezogene 
Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Orga-
nisation übermitteln, wenn 
er in einem rechtsverbindli-
chen Instrument geeignete 
Garantien zum Schutz per-
sonenbezogener Daten vor-
gesehen hat. 

1. Falls kein Beschluss nach Ar-
tikel 41 Absatz 3 vorliegt, darf 
ein für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher oder ein Auf-
tragsverarbeiter personenbe-
zogene Daten an (...) ein Dritt-
land oder eine internationale 
Organisation übermitteln, so-
fern der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter geeignete 
Garantien, einschließlich für 
die Datenweitergabe (...), vor-
gesehen hat. 

1. In the absence of a decision 
pursuant to paragraph 3 of 
Article 41, a controller or 
processor may transfer per-
sonal data to a third country 
or an international organisa-
tion only if the controller or 
processor has adduced ap-
propriate safeguards, and on 
condition that enforceable 
data subject rights and effec-
tive legal remedies for data 
subjects are available. 

 

2. Die in Absatz 1 genannten 
geeigneten Garantien kön-
nen insbesondere bestehen 
in Form 

2. Die in Absatz 1 genannten 
geeigneten Garantien kön-
nen insbesondere bestehen 
in Form  

2. Die in Absatz 1 genannten 
geeigneten Garantien können 
(...) , ohne dass hierzu eine 
besondere Genehmigung ei-

2. The appropriate safeguards 
referred to in paragraph 1 
may be provided for, without 
requiring any specific author-
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 ner Aufsichtsbehörde erfor-
derlich wäre, bestehen in 

isation from a supervisory 
authority, by: 

  (oa) einem rechtsverbindlichen 
und durchsetzbaren Instru-
ment zwischen den staatli-
chen Behörden oder Stellen 
oder 

(oa) a legally binding and en-
forceable instrument be-
tween public authorities or 
bodies; or 

 

a) verbindlicher unternehmens-
interner Vorschriften nach 
Artikel 43; 

a) verbindlicher unternehmens-
interner Vorschriften nach 
Artikel 43; oder  

(a) verbindlichen unternehmens-
internen Datenschutzvor-
schriften gemäß Artikel 43 
oder 

(a) binding corporate rules in 
accordance with Article 43; 
or 

 

 aa) eines gültigen europäi-
schen Datenschutzsiegels 
gemäß Artikel 39 Ab-
satz 1e für den für die Ver-
arbeitung Verantwortli-
chen oder den Auf-
tragsverarbeiter; oder 

   

b) von der Kommission ange-
nommener Standarddaten-
schutzklauseln, diese Durch-
führungsrechtsakte werden 
in Übereinstimmung mit dem 
in Artikel 87 Absatz 2 ge-
nannten Prüfverfahren erlas-
sen; 

 (b) Standarddatenschutzklauseln, 
die (...) von der Kommission 
gemäß dem Prüfverfahren 
nach Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen werden, oder 

(b) standard data protection 
clauses adopted by the 
Commission in accordance 
with the examination proce-
dure referred to in Article 
87(2); or 

 

c) von einer Aufsichtsbehörde 
nach Maßgabe des in Arti-
kel 57 beschriebenen Kohä-
renzverfahren angenomme-

c) von einer Aufsichtsbehörde 
nach Maßgabe des in Arti-
kel 57 beschriebenen Kohä-
renzverfahren angenomme-

(c) von einer Aufsichtsbehörde 
angenommenen Standardda-
tenschutzklauseln, die von der 
Kommission gemäß dem 

(c) standard data protection 
clauses adopted by a super-
visory authority and ap-
proved by the Commission 
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 ner Standarddatenschutz-
klauseln, sofern diesen von 
der Kommission allgemeine 
Gültigkeit gemäß Artikel 62 
Absatz 1 Buchstabe b zuer-
kannt wurde, oder 

ner Standarddatenschutz-
klauseln, sofern diesen von 
der Kommission allgemeine 
Gültigkeit gemäß Artikel 62 
Absatz 1 Buchstabe b zuer-
kannt wurde, oder 

Prüfverfahren nach Artikel 87 
Absatz 2 erlassen wurden, 
oder 

pursuant to the examination 
procedure referred to in Arti-
cle 87(2); or 

d) von Vertragsklauseln, die 
zwischen dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbei-
ter und dem Empfänger ver-
einbart und von einer Auf-
sichtsbehörde gemäß Ab-
satz 4 genehmigt wurden. 

d) von Vertragsklauseln, die 
zwischen dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbei-
ter und dem Empfänger ver-
einbart und von einer Auf-
sichtsbehörde gemäß Ab-
satz 4 genehmigt wurden. 

(d) genehmigten Verhaltensre-
geln gemäß Artikel 38 zu-
sammen mit rechtsverbindli-
chen und durchsetzbaren 
Verpflichtungen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters 
in dem Drittland zur Anwen-
dung der geeigneten Garan-
tien, einschließlich in Bezug 
auf die Rechte der betroffenen 
Personen, (...) oder 

(d) an approved code of conduct 
pursuant to Article 38 to-
gether with binding and en-
forceable commitments of 
the controller or processor in 
the third country to apply the 
appropriate safeguards, in-
cluding as regards data sub-
jects’ rights; or 

 

  (e) einem genehmigten Zertifizie-
rungsmechanismus gemäß 
Artikel 39 zusammen mit 
rechtsverbindlichen und 
durchsetzbaren Verpflichtun-
gen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters (...) in 
dem Drittland zur Anwendung 
der geeigneten Garantien, 
einschließlich in Bezug auf die 
Rechte der betroffenen Per-
sonen. 

(e) an approved certification 
mechanism pursuant to Arti-
cle 39 together with binding 
and enforceable commit-
ments of the controller or 
processor in the third country 
to apply the appropriate 
safeguards, including as re-
gards data subjects’ rights. 

 

  2a. Vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch die zuständige 

2a. Subject to the authorisation 
from the competent supervi-
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 Aufsichtsbehörde können die 
geeigneten Garantien gemäß 
Absatz 1 auch insbesondere 
bestehen in 

sory authority, the appropri-
ate safeguards referred to in 
paragraph 1 may also be 
provided for, in particular, by:  

  (a) Vertragsklauseln, die zwi-
schen dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter und 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter oder dem 
Empfänger der Daten im Dritt-
land oder der internationalen 
Organisation vereinbart (...) 
wurden, oder 

(a) contractual clauses between 
the controller or processor 
and the controller, processor 
or the recipient of the data in 
the third country or interna-
tional organisation; or 

 

  (b) (…) (b) provisions to be inserted into 
administrative arrangements 
between public authorities or 
bodies which include en-
forceable and effective data 
subject rights. 

 

  (c) (…)   

  (d) Bestimmungen, die in Verwal-
tungsvereinbarungen zwi-
schen Behörden oder öffentli-
chen Stellen aufzunehmen 
sind (…). 

  

3. Datenübermittlungen, die 
nach Maßgabe der in Ab-
satz 2 Buchstabe a, b und c 

3. Datenübermittlungen, die 
nach Maßgabe der in Ab-
satz 2 Buchstabe a, aa, b 

3. (…) 3. (…)  
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 genannten unternehmensin-
ternen Vorschriften und 
Standarddatenschutzklau-
seln erfolgen, bedürfen kei-
ner weiteren Genehmigung.  

oder c genannten Stan-
darddatenschutzklauseln, 
eines europäischen Da-
tenschutzsiegels oder un-
ternehmensinternen Vor-
schriften erfolgen, bedürfen 
keiner besonderen Geneh-
migung. 

4. Für Datenübermittlungen 
nach Maßgabe der in Ab-
satz 2 Buchstabe d dieses 
Artikels genannten Vertrags-
klauseln holt der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
die vorherige Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde gemäß 
Artikel 34 Absatz 1 Buchsta-
be a ein. Falls die Daten-
übermittlung im Zusammen-
hang mit Verarbeitungstätig-
keiten steht, welche Perso-
nen in einem oder mehreren 
anderen Mitgliedstaaten be-
treffen oder wesentliche 
Auswirkungen auf den freien 
Verkehr von personenbezo-
genen Daten in der Union 
haben, bringt die Aufsichts-
behörde das in Artikel 57 
genannte Kohärenzverfah-
ren zur Anwendung. 

4. Für Datenübermittlungen 
nach Maßgabe der in Ab-
satz 2 Buchstabe d genann-
ten Vertragsklauseln holt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter die vorheri-
ge Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde ein. Falls die 
Datenübermittlung im Zu-
sammenhang mit Verarbei-
tungstätigkeiten steht, wel-
che Personen in einem oder 
mehreren anderen Mitglied-
staaten betreffen oder we-
sentliche Auswirkungen auf 
den freien Verkehr von per-
sonenbezogenen Daten in 
der Union haben, bringt die 
Aufsichtsbehörde das in Ar-
tikel 57 genannte Kohärenz-
verfahren zur Anwendung. 

4. (…) 4. (…)  

5. Wenn keine geeigneten Ga-
rantien für den Schutz per-
sonenbezogener Daten in 

5. Sämtliche von einer Auf-
sichtsbehörde auf der 
Grundlage von Artikel 26 

5. (…) 5. (…)  
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 einem rechtsverbindlichen 
Instrument vorgesehen wer-
den, holt der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter die 
vorherige Genehmigung für 
die Übermittlung oder Kate-
gorie von Übermittlungen 
oder für die Aufnahme von 
entsprechenden Bestim-
mungen in die Verwaltungs-
vereinbarungen ein, die die 
Grundlage für eine solche 
Übermittlung bilden. Derarti-
ge vorherige Genehmigun-
gen der Aufsichtsbehörde 
müssen im Einklang mit Arti-
kel 34 Absatz 1 Buchstabe a 
stehen. Falls die Daten-
übermittlung im Zusammen-
hang mit Verarbeitungstätig-
keiten steht, welche Perso-
nen in einem oder mehreren 
anderen Mitgliedstaaten be-
treffen oder wesentliche 
Auswirkungen auf den freien 
Verkehr von personenbezo-
genen Daten in der Union 
haben, bringt die Aufsichts-
behörde das in Artikel 57 
genannte Kohärenzverfah-
ren zur Anwendung. Sämtli-
che von einer Aufsichtsbe-
hörde auf der Grundlage von 
Artikel 26 Absatz 2 der 
Richtlinie 95/46/EG erteilten 
Genehmigungen bleiben so 
lange in Kraft, bis sie von 

Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG erteilten Geneh-
migungen bleiben zwei Jah-
re nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung oder so 
lange in Kraft, es sei denn, 
sie werden durch die Auf-
sichtsbehörde vor Ende 
dieses Zeitraums geändert, 
ersetzt oder aufgehoben. 
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 dieser Aufsichtsbehörde ge-
ändert, ersetzt oder aufge-
hoben werden. 

  5a. Die Aufsichtsbehörde wendet 
das Kohärenzverfahren an, 
wenn ein Fall gemäß Arti-
kel 57 Absatz 2 Buchstaben 
ca, d, e oder f vorliegt. 

5a. The supervisory authority 
shall apply the consistency 
mechanism referred to in Ar-
ticle 57 in the cases referred 
to in paragraph 2a. 

 

  5b. Von einem Mitgliedstaat oder 
einer Aufsichtsbehörde auf 
der Grundlage von Artikel 26 
Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG erteilte Genehmi-
gungen bleiben so lange in 
Kraft, bis sie von dieser Auf-
sichtsbehörde geändert, er-
setzt oder aufgehoben wer-
den. Von der Kommission auf 
der Grundlage von Artikel 26 
Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG erlassene Be-
schlüsse bleiben so lange in 
Kraft, bis sie mit einem nach 
Absatz 2 erlassenen Be-
schluss der Kommission er-
setzt oder aufgehoben wer-
den. 

5b. Authorisations by a Member 
State or supervisory authori-
ty on the basis of Article 
26(2) of Directive 95/46/EC 
shall remain valid until 
amended, replaced or re-
pealed, if necessary, by that 
supervisory authority. Deci-
sions adopted by the Com-
mission on the basis of Arti-
cle 26(4) of Directive 
95/46/EC shall remain in 
force until amended, re-
placed or repealed, if neces-
sary, by a Commission Deci-
sion adopted in accordance 
with paragraph 2. 

 

   
 

 

Artikel 43  
Datenübermittlung auf der 

Grundlage verbindlicher unter-
nehmensinterner Vorschriften 

 Artikel 43 
Verbindliche unternehmensin-
terne Datenschutzvorschriften 

Article 43  
Transfers by way of binding 

corporate rules 
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1. Eine Aufsichtsbehörde kann 
nach Maßgabe des in Arti-
kel 58 beschriebenen Kohä-
renzverfahrens verbindliche 
unternehmensinterne Vor-
schriften genehmigen, sofern 
diese 

1. Die Aufsichtsbehörde kann 
nach Maßgabe des in Arti-
kel 58 beschriebenen Kohä-
renzverfahrens verbindliche 
unternehmensinterne Vor-
schriften genehmigen, so-
fern diese 

 

1. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde genehmigt gemäß dem 
Kohärenzverfahren nach Arti-
kel 57 verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften, sofern diese 

1. The competent supervisory 
authority shall approve bind-
ing corporate rules in ac-
cordance with the consisten-
cy mechanism set out in Ar-
ticle 57, provided that they: 

 

a) rechtsverbindlich sind, für al-
le Mitglieder der Unterneh-
mensgruppe des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbei-
ters sowie deren Beschäftig-
te gelten und von diesen 
Mitgliedern angewendet 
werden;  

a) rechtsverbindlich sind, für al-
le Mitglieder der Unterneh-
mensgruppe des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder der externen 
Subunternehmer, die in 
den Anwendungsbereich 
der verbindlichen unter-
nehmensinternen Vor-
schriften fallen, sowie de-
ren Beschäftigte gelten und 
von diesen Mitgliedern an-
gewendet werden; 

(a) rechtsverbindlich sind, für alle 
betreffenden Mitglieder der 
Unternehmensgruppe oder 
einer Gruppe von Unterneh-
men, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
gelten und von diesen Mitglie-
dern angewendet werden; 

(a) are legally binding and apply 
to and are enforced by every 
member concerned of the 
group of undertakings or 
groups of enterprises en-
gaged in a joint economic 
activity, including their em-
ployees; 

 

b) den betroffenen Personen 
ausdrücklich durchsetzbare 
Rechte übertragen;  

b) den betroffenen Personen 
ausdrücklich durchsetzbare 
Rechte übertragen; 

(b) den betroffenen Personen aus-
drücklich durchsetzbare Rechte 
in Bezug auf die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten 
übertragen; 

(b) expressly confer enforceable 
rights on data subjects with 
regard to the processing of 
their personal data; 

 

c) die in Absatz 2 festgelegten 
Anforderungen erfüllen. 

c) die in Absatz 2 festgelegten 
Anforderungen erfüllen. 

(c) die in Absatz 2 festgelegten An-
forderungen erfüllen. 

(c) fulfil the requirements laid 
down in paragraph 2. 
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 1a. In Bezug auf Beschäfti-
gungsdaten werden die 
Arbeitnehmervertreter un-
terrichtet und gemäß 
Rechtsvorschriften und 
Praktiken der Union oder 
der Mitgliedstaaten in die 
Erarbeitung verbindlicher 
unternehmensinterner 
Vorschriften gemäß Arti-
kel 43 einbezogen. 

   

2. Alle verbindlichen unterneh-
mensinternen Vorschriften 
enthalten mindestens fol-
gende Informationen: 

2. Alle verbindlichen unter-
nehmensinternen Vorschrif-
ten enthalten mindestens 
folgende Informationen: 

2. Die verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutzvor-
schriften nach Absatz 1 enthal-
ten mindestens folgende Anga-
ben: 

2. The binding corporate rules 
referred to in paragraph 1 
shall specify at least: 

 

a) Struktur und Kontaktdaten 
der Unternehmensgruppe 
und ihrer Mitglieder; 

a) Struktur und Kontaktdaten 
der Unternehmensgruppe 
und ihrer Mitglieder und der 
externen Subunternehmer, 
die in den Anwendungsbe-
reich der verbindlichen un-
ternehmensinternen Vor-
schriften fallen; 

(a) Struktur und Kontaktdaten der 
betreffenden Unternehmens-
gruppe und jedes ihrer Mitglie-
der; 

(a) the structure and contact de-
tails of the concerned group 
and of each of its members; 

 

b) die betreffenden Daten-
übermittlungen oder Daten-
übermittlungskategorien ein-
schließlich der betreffenden 
Kategorien personenbezo-
gener Daten, Art und Zweck 
der Datenverarbeitung, Art 

b) die betreffenden Daten-
übermittlungen oder Daten-
übermittlungskategorien ein-
schließlich der betreffenden 
Kategorien personenbezo-
gener Daten, Art und Zweck 
der Datenverarbeitung, Art 

(b) die betreffenden Datenübermitt-
lungen oder Datenübermitt-
lungskategorien einschließlich 
der betreffenden Arten perso-
nenbezogener Daten, Art und 
Zweck der Datenverarbeitung, 
Art der betroffenen Personen 

(b) the data transfers or set of 
transfers, including the cate-
gories of personal data, the 
type of processing and its 
purposes, the type of data 
subjects affected and the 
identification of the third 
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 der betroffenen Personen 
und das betreffende Drittland 
beziehungsweise die betref-
fenden Drittländer; 

der betroffenen Personen 
und das betrefende Drittland 
beziehungsweise die betref-
fenden Drittländer; 

und das betreffende Drittland 
beziehungsweise die betreffen-
den Drittländer; 

country or countries in ques-
tion; 

c) interne und externe Rechts-
verbindlichkeit der betreffen-
den unternehmensinternen 
Vorschriften; 

c) interne und externe Rechts-
verbindlichkeit der betreffen-
den unternehmensinternen 
Vorschriften; 

(c) interne und externe Rechtsver-
bindlichkeit der betreffenden un-
ternehmensinternen Daten-
schutzvorschriften; 

(c) their legally binding nature, 
both internally and external-
ly; 

 

d) die allgemeinen Daten-
schutzgrundsätze, zum Bei-
spiel Zweckbegrenzung, die 
Datenqualität, die Rechts-
grundlage für die Verarbei-
tung sowie die Bestimmun-
gen für etwaige Verarbeitun-
gen sensibler personenbe-
zogener Daten, Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Da-
tensicherheit und die Anfor-
derungen für die Datenwei-
tergabe an nicht an diese 
Vorschriften gebundene Or-
ganisationen;  

d) die allgemeinen Daten-
schutzgrundsätze, zum Bei-
spiel Zweckbegrenzung, die 
Datenminimierung, be-
grenzte Aufbewahrungs-
fristen, die Datenqualität, 
Datenschutz durch Tech-
nik und datenschutz-
freundliche Voreinstellun-
gen, die Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung sowie 
die Bestimmungen für etwa-
ige Verarbeitungen sensibler 
personenbezogener Daten, 
Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Datensicherheit und 
die Anforderungen für die 
Datenweitergabe an nicht an 
diese Vorschriften gebunde-
ne Organisationen; 

(d) die Anwendung der allgemeinen 
Datenschutzgrundsätze, (...) die 
Datenqualität, die Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung, die 
Verarbeitung besonderer Kate-
gorien von personenbezogenen 
Daten, Maßnahmen zur Sicher-
stellung der Datensicherheit und 
die Anforderungen für die Da-
tenweitergabe an nicht an diese 
unternehmensinternen Daten-
schutzvorschriften gebundene 
Stellen (...); 

(d) the application of  the gen-
eral data protection princi-
ples, in particular purpose 
limitation, data minimisation, 
limited storage periods, data 
quality, data protection by 
design and by default, legal 
basis for the processing, 
processing of special cate-
gories of personal data, 
measures to ensure data se-
curity, and the requirements 
in respect of onward trans-
fers to bodies not bound by 
the binding corporate rules; 

 

e) die Rechte der betroffenen 
Personen und die diesen of-
fen stehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rech-
te einschließlich des Rechts, 

e) die Rechte der betroffenen 
Personen und die diesen of-
fen stehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rech-
te einschließlich des Rechts, 

(e) die Rechte der betroffenen Per-
sonen in Bezug auf die Verar-
beitung ihrer personen-
bezogenen Daten und die die-
sen offenstehenden Mittel zur 

(e) the rights of data subjects in 
regard to the processing of 
their personal data and the 
means to exercise these 
rights, including the right not 
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 keiner einer Profilerstellung 
dienenden Maßnahme nach 
Artikel 20 unterworfen zu 
werden sowie des in Arti-
kel 75 niedergelegten 
Rechts auf Beschwerde bei 
der zuständigen Aufsichts-
behörde beziehungsweise 
auf Einlegung eines Rechts-
behelfs bei den zuständigen 
Gerichten der Mitgliedstaa-
ten und im Falle einer Ver-
letzung der verbindlichen un-
ternehmensinternen Vor-
schriften Wiedergutmachung 
und gegebenenfalls Scha-
denersatz zu erhalten; 

keiner einer Profilerstellung 
dienenden Maßnahme nach 
Artikel 20 unterworfen zu 
werden sowie des in Arti-
kel 75 niedergelegten 
Rechts auf Beschwerde bei 
der zuständigen Aufsichts-
behörde beziehungsweise 
auf Einlegung eines Rechts-
behelfs bei den zuständigen 
Gerichten der Mitgliedstaa-
ten und im Falle einer Ver-
letzung der verbindlichen un-
ternehmensinternen Vor-
schriften Wiedergutmachung 
und gegebenenfalls Scha-
denersatz zu erhalten; 

Wahrnehmung dieser Rechte 
einschließlich des Rechts, nicht 
einer allein auf einer automati-
sierten Verarbeitung – ein-
schließlich Profiling – beruhen-
den Entscheidung nach Arti-
kel 20 unterworfen zu werden 
sowie des in Artikel 75 niederge-
legten Rechts auf Beschwerde 
bei der zuständigen Aufsichts-
behörde beziehungsweise auf 
Einlegung eines Rechtsbehelfs 
bei den zuständigen Gerichten 
der Mitgliedstaaten und im Falle 
einer Verletzung der verbindli-
chen unternehmensinternen Da-
tenschutzvorschriften Wieder-
gutmachung und gegebenen-
falls Schadenersatz zu erhalten; 

to be subject to decisions 
based solely on automated 
processing, including profil-
ing in accordance with Arti-
cle 20, the right to lodge a 
complaint before the compe-
tent supervisory authority 
and before the competent 
courts of the Member States 
in accordance with Article 
75, and to obtain redress 
and, where appropriate, 
compensation for a breach 
of the binding corporate 
rules; 

f) die von dem in einem Mit-
gliedstaat niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auftragsver-
arbeiter übernommene Haf-
tung für etwaige Verstöße 
von nicht in der Union nie-
dergelassenen Mitgliedern 
der Unternehmensgruppe 
gegen die verbindlichen un-
ternehmensinternen Vor-
schriften; der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter kann 
teilweise oder vollständig 
von dieser Haftung befreit 
werden, wenn er nachweist, 

f) die von dem in einem Mit-
gliedstaat niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übernommene 
Haftung für etwaige Verstö-
ße von nicht in der Union 
niedergelassenen Mitglie-
dern der Unternehmens-
gruppe gegen die verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften; der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
kann teilweise oder vollstän-
dig von dieser Haftung be-
freit werden, wenn er nach-
weist, dass der Umstand, 
durch den der Schaden ein-

(f) die von dem in einem Mitglied-
staat niedergelassenen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter über-
nommene Haftung für etwaige 
Verstöße eines nicht in der Uni-
on niedergelassenen betreffen-
den Mitglieds der Unterneh-
mensgruppe gegen die verbind-
lichen unternehmensinternen 
Datenschutzvorschriften; der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverarbeiter 
kann teilweise oder vollständig 
von dieser Haftung befreit wer-
den, wenn er nachweist, dass 
der Umstand, durch den der 

(f) the acceptance by the con-
troller or processor estab-
lished on the territory of a 
Member State of liability for 
any breaches of the binding 
corporate rules by any 
member concerned not es-
tablished in the Union; the 
controller or the processor 
may only be exempted from 
this liability, in whole or in 
part, on proving that that 
member is not responsible 
for the event giving rise to 
the damage; 
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 dass der Umstand, durch 
den der Schaden eingetreten 
ist, dem betreffenden Mit-
glied nicht zur Last gelegt 
werden kann; 

getreten ist, dem betreffen-
den Mitglied nicht zur Last 
gelegt werden kann; 

Schaden eingetreten ist, dem 
betreffenden Mitglied nicht zur 
Last gelegt werden kann; 

g) die Art und Weise, wie die 
betroffenen Personen ge-
mäß Artikel 11 über die ver-
bindlichen unternehmensin-
ternen Vorschriften und ins-
besondere über die unter 
den Buchstaben d, e und f 
dieses Absatzes genannten 
Aspekte informiert werden; 

g) die Art und Weise, wie die 
betroffenen Personen ge-
mäß Artikel 11 über die ver-
bindlichen unternehmensin-
ternen Vorschriften und ins-
besondere über die unter 
den Buchstaben d, e und f 
dieses Absatzes genannten 
Aspekte informiert werden; 

(g) die Art und Weise, wie die be-
troffenen Personen gemäß den 
Artikeln 14 und 14a über die 
verbindlichen unternehmensin-
ternen Datenschutzvorschriften 
und insbesondere über die unter 
den Buchstaben d, e und f die-
ses Absatzes genannten Aspek-
te informiert werden; 

(g) how the information on the 
binding corporate rules, in 
particular on the provisions 
referred to in points (d), (e) 
and (f) of this paragraph is 
provided to the data subjects 
in addition to Articles 14 and 
14a; 

 

(h) die Aufgaben des gemäß Ar-
tikel 35 benannten Daten-
schutzbeauftragten ein-
schließlich der Überwachung 
der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften in der Unter-
nehmensgruppe sowie die 
Überwachung der Schu-
lungsmaßnahmen und den 
Umgang mit Beschwerden;  

h) die Aufgaben des gemäß Ar-
tikel 35 benannten Daten-
schutzbeauftragten ein-
schließlich der Überwachung 
der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften in der Unter-
nehmensgruppe sowie die 
Überwachung der Schu-
lungsmaßnahmen und den 
Umgang mit Beschwerden; 

(h) die Aufgaben jedes gemäß 
Artikel 35 benannten Daten-
schutzbeauftragten oder jeder 
anderen Person oder Einrich-
tung, die mit der (...) Überwa-
chung der Einhaltung der ver-
bindlichen unternehmensin-
ternen Datenschutzvorschrif-
ten in der Unternehmens-
gruppe sowie mit der Überwa-
chung der Schulungsmaß-
nahmen und dem Umgang mit 
Beschwerden befasst ist; 

(h) the tasks of any data protec-
tion officer designated in ac-
cordance with Article 35 or 
any other person or entity in 
charge of the monitoring 
compliance with the binding 
corporate rules within the 
group, as well as monitoring 
the training and complaint 
handling; 

 

  (hh) die Beschwerdeverfahren; (hh) the complaint procedures;  

i) die innerhalb der Unterneh-
mensgruppe bestehenden 
Verfahren zur Überprüfung 

i) die innerhalb der Unterneh-
mensgruppe bestehenden 
Verfahren zur Überprüfung 

(i) die innerhalb der Gruppe be-
stehenden Verfahren zur 
Überprüfung der Einhaltung 

(i) the mechanisms within the 
group for ensuring the verifi-
cation of compliance with the 
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 der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften;  

der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften;  

der verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutz-
vorschriften. Derartige Verfah-
ren beinhalten Datenschutz-
überprüfungen und Verfahren 
zur Gewährleistung von Abhil-
femaßnahmen zum Schutz 
der Rechte der betroffenen 
Person. Die Ergebnisse derar-
tiger Überprüfungen sollten 
der in Buchstabe h genannten 
Person oder Einrichtung so-
wie dem Verwaltungsrat des 
herrschenden Unternehmens 
oder der Gruppe von Unter-
nehmen mitgeteilt werden und 
sollten der zuständigen Auf-
sichtsbehörde auf Ersuchen 
zur Verfügung gestellt wer-
den; 

binding corporate rules. 
Such mechanisms shall in-
clude data protection audits 
and methods for ensuring 
corrective actions to protect 
the rights of the data subject. 
Results of such verification 
should be communicated to 
the person or entity referred 
under point (h) and to the 
board of the controlling un-
dertaking or of the group of 
enterprises, and should be 
available upon request to the 
competent supervisory au-
thority; 

j) die Verfahren für die Mel-
dung und Erfassung von Än-
derungen der Unterneh-
menspolitik und ihre Mel-
dung an die Aufsichtsbehör-
de;  

j) die Verfahren für die Mel-
dung und Erfassung von 
Änderungen der Unterneh-
menspolitik und ihre Mel-
dung an die Aufsichtsbehör-
de; 

(j) die Verfahren für die Meldung 
und Erfassung von Änderun-
gen der Vorschriften und ihre 
Meldung an die Aufsichtsbe-
hörde; 

(j) the mechanisms for report-
ing and recording changes to 
the rules and reporting these 
changes to the supervisory 
authority; 

 

k) die Verfahren für die Zu-
sammenarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde, die die Befol-
gung der Vorschriften durch 
sämtliche Mitglieder der Un-
ternehmensgruppe gewähr-
leisten, wie insbesondere die 
Offenlegung der Ergebnisse 
der Überprüfungen der unter 

k) die Verfahren für die Zu-
sammenarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde, die die Befol-
gung der Vorschriften durch 
sämtliche Mitglieder der Un-
ternehmensgruppe gewähr-
leisten, wie insbesondere die 
Offenlegung der Ergebnisse 
der Überprüfungen der unter 

(k) die Verfahren für die Zusam-
menarbeit mit der Aufsichts-
behörde, die die Befolgung 
der Vorschriften durch sämtli-
che Mitglieder der (...) Gruppe 
gewährleisten, insbesondere 
durch Offenlegung der Ergeb-
nisse von (...) Überprüfungen 
der unter Buchstabe i dieses 

(k) the co-operation mechanism 
with the supervisory authori-
ty to ensure compliance by 
any member of the group, in 
particular by making availa-
ble to the supervisory au-
thority the results of verifica-
tions of the measures re-
ferred to in point (i) of this 
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 Buchstabe i dieses Absatzes 
genannten Maßnahmen ge-
genüber der Aufsichtsbehör-
de. 

Buchstabe i dieses Absatzes 
genannten Maßnahmen ge-
genüber der Aufsichtsbehör-
de. 

Absatzes genannten Maß-
nahmen gegenüber der Auf-
sichtsbehörde; 

paragraph; 

  (l) die Meldeverfahren zur Unter-
richtung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde über jegliche 
für ein Mitglied der Gruppe in 
einem Drittland geltenden 
rechtlichen Bestimmungen, 
die sich nachteilig auf die Ga-
rantien auswirken könnten, 
die die verbindlichen unter-
nehmensinternen Daten-
schutzvorschriften bieten, und 

(l) the mechanisms for report-
ing to the competent super-
visory authority any legal re-
quirements to which a mem-
ber of the group is subject in 
a third country which are 
likely to have a substantial 
adverse effect on the guar-
antees provided by the bind-
ing corporate rules; and 

 

  (m) geeignete Datenschutzschu-
lungen für Personal mit stän-
digem oder regelmäßigem 
Zugang zu personenbezoge-
nen Daten (...). 

(m) the appropriate data protec-
tion training to personnel 
having permanent or regular 
access to personal data. 

 

  2a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss berät die 
Kommission über das Format 
und die Verfahren für den 
Austausch von Informationen 
zwischen den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen, den 
Auftragsverarbeitern und den 
Aufsichtsbehörden in Bezug 
auf verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften. 

2a. (…)  
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3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für verbindliche unterneh-
mensinterne Vorschriften im 
Sinne dieses Artikels und 
insbesondere die Kriterien 
für deren Genehmigung und 
für die Anwendung von Ab-
satz 2 Buchstaben b, d, e, 
und f auf verbindliche unter-
nehmensinterne Vorschriften 
von Auftragsverarbeitern 
sowie weitere erforderliche 
Anforderungen zum Schutz 
der personenbezogenen Da-
ten der betroffenen Perso-
nen festzulegen.  

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um 
Format, Verfahren, die Kri-
terien und Anforderungen für 
verbindliche unternehmens-
interne Vorschriften im Sinne 
dieses Artikels und insbe-
sondere die Kriterien für de-
ren Genehmigung, ein-
schließlich Transparenz 
für betroffene Personen, 
und für die Anwendung von 
Absatz 2 Buchstaben b, d, e, 
und f auf verbindliche unter-
nehmensinterne Vorschriften 
von Auftragsverarbeitern 
sowie weitere erforderliche 
Anforderungen zum Schutz 
der personenbezogenen Da-
ten der betroffenen Perso-
nen festzulegen. 

3. (…) 3. (…)  

4. Die Kommission kann das 
Format und Verfahren für 
den auf elektronischem We-
ge erfolgenden Informati-
onsaustausch über verbind-
liche unternehmensinterne 
Vorschriften im Sinne dieses 
Artikels zwischen für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen, Auftragsverarbeitern 
und Aufsichtsbehörden fest-
legen. Diese Durchführungs-

 4. Die Kommission kann das 
Format und Verfahren für den 
(...) Informationsaustausch 
über verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften im Sinne dieses Arti-
kels zwischen für die Verar-
beitung Verantwortlichen, Auf-
tragsverarbeitern und Auf-
sichtsbehörden festlegen. Die 
genannten Durchführungs-
rechtsakte werden gemäß 

4. The Commission may speci-
fy the format and procedures 
for the exchange of infor-
mation between controllers, 
processors and supervisory 
authorities for binding corpo-
rate rules within the meaning 
of this Article. Those imple-
menting acts shall be adopt-
ed in accordance with the 
examination procedure set 
out in Article 87(2). 
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 rechtsakte werden in Über-
einstimmung mit dem Prüf-
verfahren gemäß Artikel 87 
Absatz 2 erlassen.  

dem Prüfverfahren nach Arti-
kel 87 Absatz 2 erlassen. 

   
 

 

 Artikel 43a 
Übermittlung oder Weiterga-

be, die nicht im Einklang 
mit dem Unionsrecht ste-

hen 

   

 1. Unbeschadet eines Ab-
kommens über Amtshilfe 
oder eines zwischen dem 
ersuchenden Drittstaat 
und der Union oder einem 
Mitgliedstaat geltenden in-
ternationalen Überein-
kommens werden Urteile 
von Gerichten und Ent-
scheidungen von Verwal-
tungsbehörden eines 
Drittstaats, die von einem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verlan-
gen, personenbezogene 
Daten weiterzugeben, we-
der anerkannt noch in ir-
gendeiner Weise voll-
streckt. 

   

 2. erlangt ein Urteil eines Ge-
richts oder eine Entschei-
dung einer Verwaltungs-
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 behörde eines Drittstaats 
von einem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, 
personenbezogene Daten 
weiterzugeben, so unter-
richtet der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter bzw. 
ein etwaiger Vertreter des 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen die Auf-
sichtsbehörde unverzüg-
lich über das Ersuchen 
und muss von der Auf-
sichtsbehörde die vorheri-
ge Genehmigung für die 
Übermittlung oder Weiter-
gabe erhalten. 

 3. Die Aufsichtsbehörde 
prüft die Vereinbarkeit der 
beantragten Weitergabe 
mit der Verordnung und 
insbesondere, ob die Wei-
tergabe gemäß Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe d und 
e sowie Artikel 44 Absatz 5 
erforderlich und rechtlich 
vorgeschrieben ist. Sind 
betroffene Personen ande-
rer Mitgliedstaaten betrof-
fen, bringt die Aufsichts-
behörde das in Artikel 57 
beschriebene Kohärenz-
verfahren zur Anwendung. 
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 4. Die Aufsichtsbehörde un-
terrichtet die zuständige 
einzelstaatliche Behörde 
über das Ersuchen. Unbe-
schadet des Artikels 21 
unterrichtet der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che oder Auftragsverarbei-
ter auch die betroffene 
Person über das Ersuchen 
und über die Genehmi-
gung der Aufsichtsbehör-
de sowie gegebenenfalls 
darüber, ob personenbe-
zogene Daten innerhalb 
der letzten zwölf aufeinan-
derfolgenden Monate ge-
mäß Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe ha an Behör-
den übermittelt wurden.  

   

   
 

 

   Article 43a (new) 
Transfers or disclosures not 

authorised by Union law 

 

    Any judgment of a court or 
tribunal and any decision of 
an administrative authority of 
a third country requiring a 
controller or processor to 
transfer or disclose personal 
data may only be recognised 
or enforceable in any man-
ner if based on an interna-
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 tional agreement, such as a 
mutual legal assistance trea-
ty, in force between the re-
questing third country and 
the Union or a Member 
State, without prejudice to 
other grounds for transfer 
pursuant to this Chapter. 

   
 

 

Artikel 44  
Ausnahmen 

 Artikel 44 
Ausnahmen für Sonderfälle 

Article 44  
Derogations for specific 

situations 

 

1. Falls weder ein Angemes-
senheitsbeschluss nach Arti-
kel 41 vorliegt noch geeigne-
te Garantien nach Artikel 42 
bestehen, ist eine Übermitt-
lung oder eine Kategorie von 
Übermittlungen personenbe-
zogener Daten in ein Dritt-
land oder an eine internatio-
nale Organisation nur zuläs-
sig, wenn  

1. Falls weder ein Angemes-
senheitsbeschluss nach Ar-
tikel 41 vorliegt noch geeig-
nete Garantien nach Arti-
kel 42 bestehen, ist eine 
Übermittlung oder eine Ka-
tegorie von Übermittlungen 
personenbezogener Daten 
in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation 
nur zulässig, wenn  

1. Falls weder ein Angemessen-
heitsbeschluss nach Artikel 41 
Absatz 3 vorliegt noch geeig-
nete Garantien nach Arti-
kel 42, einschließlich verbind-
licher unternehmensinterner 
Datenschutzvorschriften, be-
stehen, ist eine Übermittlung 
oder eine Kategorie von 
Übermittlungen personenbe-
zogener Daten (...) an ein 
Drittland oder an eine interna-
tionale Organisation nur zu-
lässig, wenn 

1. In the absence of an ade-
quacy decision pursuant to 
paragraph 3 of Article 41, or 
of appropriate safeguards 
pursuant to Article 42, in-
cluding binding corporate 
rules, a transfer or a set  of 
transfers of personal data to 
a third country or an interna-
tional organisation may take 
place only on condition that: 

 

a) die betroffene Person der 
vorgeschlagenen Daten-
übermittlung zugestimmt hat, 
nachdem sie über die Risi-
ken derartiger ohne Vorlie-
gen eines Angemessen-
heitsbeschlusses und ohne 

a) die betroffene Person der 
vorgeschlagenen Daten-
übermittlung zugestimmt hat, 
nachdem sie über die Risi-
ken derartiger ohne Vorlie-
gen eines Angemessen-
heitsbeschlusses und ohne 

(a) die betroffene Person in die 
vorgeschlagene Datenüber-
mittlung ausdrücklich einge-
willigt hat, nachdem sie dar-
über unterrichtet wurde, dass 
derartige Datenübermittlungen 
ohne Vorliegen eines Ange-

(a) the data subject has explicit-
ly consented to the proposed 
transfer, after having been 
informed of the possible 
risks of such transfers for the 
data subject due to the ab-
sence of an adequacy deci-

 



 

461 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 geeignete Garantien durch-
geführter Datenübermittlun-
gen informiert wurde, 

geeignete Garantien durch-
geführter Datenübermittlun-
gen informiert wurde,  

messenheitsbeschlusses und 
ohne geeignete Garantien Ri-
siken für sie beinhalten kann, 
oder 

sion and appropriate safe-
guards; or 

b) die Übermittlung für die Er-
füllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Per-
son und dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder zur Durchführung von 
vorvertraglichen Maßnah-
men auf Antrag der be-
troffenen Person erforderlich 
ist, 

b) die Übermittlung für die Er-
füllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Per-
son und dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder zur Durchführung von 
vorvertraglichen Maßnah-
men auf Antrag der betroffe-
nen Person erforderlich ist,  

(b) die Übermittlung für die Erfül-
lung eines Vertrags zwischen 
der betroffenen Person und 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder zur Durch-
führung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der 
betroffenen Person erforder-
lich ist oder 

(b) the transfer is necessary for 
the performance of a con-
tract between the data sub-
ject and the controller or the 
implementation of pre-
contractual measures taken 
at the data subject's request; 
or 

 

c) die Übermittlung zum Ab-
schluss oder zur Erfüllung 
eines im Interesse der be-
troffenen Person von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen mit einer anderen 
natürlichen oder juristischen 
Person geschlossenen Ver-
trags erforderlich ist,  

c) die Übermittlung zum Ab-
schluss oder zur Erfüllung 
eines im Interesse der be-
troffenen Person von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen mit einer anderen 
natürlichen oder juristischen 
Person geschlossenen Ver-
trags erforderlich ist,   

(c) die Übermittlung zum Ab-
schluss oder zur Erfüllung ei-
nes im Interesse der betroffe-
nen Person von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person ge-
schlossenen Vertrags erfor-
derlich ist oder 

(c) the transfer is necessary for 
the conclusion or perfor-
mance of a contract con-
cluded in the interest of the 
data subject between the 
controller and another natu-
ral or legal person; or 

 

d) die Übermittlung aus wichti-
gen Gründen des öffentli-
chen Interesses notwendig 
ist,  

d) die Übermittlung aus wichti-
gen Gründen des öffentli-
chen Interesses notwendig 
ist,  

(d) die Übermittlung aus wichti-
gen Gründen des öffentlichen 
Interesses notwendig ist oder 

(d) the transfer is necessary for 
important reasons of public 
interest; or 

 

e) die Übermittlung zur Be-
gründung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforder-

e) die Übermittlung zur Be-
gründung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforder-

(e) die Übermittlung zur Begrün-
dung, Geltendmachung oder 
Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist oder 

(e) the transfer is necessary for 
the establishment, exercise 
or defence of legal claims; or 
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 lich ist,  lich ist,  

f) die Übermittlung zum Schutz 
lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person oder 
einer anderen Person erfor-
derlich ist, sofern die be-
troffene Person aus physi-
schen oder rechtlichen 
Gründen außerstande ist, ih-
re Einwilligung zu geben,  

f) die Übermittlung zum Schutz 
lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person oder 
einer anderen Person erfor-
derlich ist, sofern die be-
troffene Person aus physi-
schen oder rechtlichen 
Gründen außerstande ist, ih-
re Einwilligung zu geben,  

(f) die Übermittlung zum Schutz 
lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person oder 
anderer Personen erforderlich 
ist, sofern die betroffene Per-
son aus physischen oder 
rechtlichen Gründen außer-
stande ist, ihre Einwilligung zu 
geben, oder 

(f) the transfer is necessary in 
order to protect the vital in-
terests of the data subject or 
of other persons, where the 
data subject is physically or 
legally incapable of giving 
consent; or 

 

g) die Übermittlung aus einem 
Register erfolgt, das gemäß 
dem Unionsrecht oder dem 
mitgliedstaatlichen Recht zur 
Information der Öffentlichkeit 
bestimmt ist und entweder 
der gesamten Öffentlichkeit 
oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse 
nachweisen können, zur 
Einsichtnahme offensteht, 
soweit die im Unionsrecht 
oder im mitgliedstaatlichen 
Recht festgelegten Voraus-
setzungen für die Einsicht-
nahme im Einzelfall gegeben 
sind, oder  

g) die Übermittlung aus einem 
Register erfolgt, das gemäß 
dem Unionsrecht oder dem 
mitgliedstaatlichen Recht zur 
Information der Öffentlichkeit 
bestimmt ist und entweder 
der gesamten Öffentlichkeit 
oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse 
nachweisen können, zur 
Einsichtnahme offensteht, 
soweit die im Unionsrecht 
oder im mitgliedstaatlichen 
Recht festgelegten Voraus-
setzungen für die Einsicht-
nahme im Einzelfall gegeben 
sind.  

(g) die Übermittlung aus einem 
Register erfolgt, das gemäß 
dem Unionsrecht oder dem 
mitgliedstaatlichen Recht zur 
Information der Öffentlichkeit 
bestimmt ist und entweder der 
gesamten Öffentlichkeit oder 
allen Personen, die ein be-
rechtigtes Interesse nachwei-
sen können, zur Einsichtnah-
me offensteht, aber nur soweit 
die im Unionsrecht oder im 
mitgliedstaatlichen Recht 
festgelegten Voraussetzungen 
für die Einsichtnahme im Ein-
zelfall gegeben sind, oder 

(g) the transfer is made from a 
register which according to 
Union or Member State law 
is intended to provide infor-
mation to the public and 
which is open to consultation 
either by the public in gen-
eral or by any person who 
can demonstrate a legitimate 
interest, but only to the ex-
tent that the conditions laid 
down in Union or Member 
State law for consultation are 
fulfilled in the particular case; 
or 

 

h) die Übermittlung zur Verwirk-
lichung des berechtigten In-
teresses, das von dem für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder vom Auf-
tragsverarbeiter wahrge-

 (h) die nicht in großem Maßstab 
oder häufig erfolgende Über-
mittlung zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen erforderlich ist, sofern 

(h) Where a transfer could not 
be based on a provision in 
Articles 41 or 42, including 
binding corporate rules, and 
none of the derogations for a 
specific situation pursuant to 
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 nommen wird, erforderlich ist 
und nicht als häufig oder 
massiv bezeichnet werden 
kann, und falls der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
alle Umstände beurteilt hat, 
die bei einer Datenübermitt-
lung oder bei einer Kategorie 
von Datenübermittlungen ei-
ne Rolle spielen, und gege-
benenfalls auf der Grundlage 
dieser Beurteilung geeignete 
Garantien zum Schutz per-
sonenbezogener Daten vor-
gesehen hat. 

die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person nicht 
überwiegen, und falls der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che (...) alle Umstände beur-
teilt hat, die bei einer Daten-
übermittlung oder bei einer 
Kategorie von Datenübermitt-
lungen eine Rolle spielen, und 
(...) auf der Grundlage dieser 
Beurteilung geeignete Garan-
tien zum Schutz personenbe-
zogener Daten vorgesehen 
hat. 

points (a) to (g) is applicable, 
a transfer to a third country 
or an international organisa-
tion may take place only if 
the transfer is not repetitive, 
concerns only a limited 
number of data subjects, is 
necessary for the purposes 
of compelling legitimate in-
terests pursued by the con-
troller which are not overrid-
den by the interests or rights 
and freedoms of the data 
subject, where the controller 
has assessed all the circum-
stances surrounding the data 
transfer and based on this 
assessment adduced suita-
ble safeguards with respect 
to the protection of personal 
data. The controller shall in-
form the supervisory authori-
ty of the transfer. The con-
troller shall in addition to the 
information referred to in Ar-
ticle 14 and Article 14a, in-
form the data subject about 
the transfer and on the com-
pelling legitimate interests 
pursued by the controller. 

2. Datenübermittlungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g dürfen 
nicht die Gesamtheit oder 
ganze Kategorien der im 
Register enthaltenen Daten 
umfassen. Wenn das Regis-

2. Datenübermittlungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g dürfen 
nicht die Gesamtheit oder 
ganze Kategorien der im 
Register enthaltenen Daten 
umfassen. Wenn das Regis-

2. Datenübermittlungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g dürfen 
nicht die Gesamtheit oder 
ganze Kategorien der im Re-
gister enthaltenen personen-
bezogenen Daten umfassen. 

2. A transfer pursuant to point 
(g) of paragraph 1 shall not 
involve the entirety of the 
personal data or entire cate-
gories of the personal data 
contained in the register. 
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 ter der Einsichtnahme durch 
Personen mit berechtigtem 
Interesse dient, darf die 
Übermittlung nur auf Antrag 
dieser Personen oder nur 
dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten 
der Übermittlung sind. 

ter der Einsichtnahme durch 
Personen mit berechtigtem 
Interesse dient, darf die 
Übermittlung nur auf Antrag 
dieser Personen oder nur 
dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten 
der Übermittlung sind. 

Wenn das Register der Ein-
sichtnahme durch Personen 
mit berechtigtem Interesse 
dient, darf die Übermittlung 
nur auf Antrag dieser Perso-
nen oder nur dann erfolgen, 
wenn diese Personen die Ad-
ressaten der Übermittlung 
sind. 

When the register is intend-
ed for consultation by per-
sons having a legitimate in-
terest, the transfer shall be 
made only at the request of 
those persons or if they are 
to be the recipients. 

3. Bei Datenverarbeitungen 
gemäß Absatz 1 Buchsta-
be h berücksichtigt der für 
die Verarbeitung Verantwort-
liche oder der Auftragsve-
rarbeiter insbesondere die 
Art der Daten, die Zweckbe-
stimmung und die Dauer der 
geplanten Verarbeitung, die 
Situation im Herkunftsland, 
in dem betreffenden Drittland 
und im Endbestimmungsland 
sowie erforderlichenfalls et-
waige vorgesehene geeigne-
te Garantien zum Schutz 
personenbezogener Daten.  

 3. (…) 3. (…)  

4. Absatz 1 Buchstaben b, c 
und h gelten nicht für Tätig-
keiten, die Behörden in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse durchführen. 

4. Absatz 1 Buchstaben b und 
c gelten nicht für Tätigkeiten, 
die Behörden in Ausübung 
ihrer hoheitlichen Befugnisse 
durchführen. 

4. Absatz 1 Buchstaben a, b, c 
und h gelten nicht für Tätigkei-
ten, die Behörden in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse durchführen. 

4. Points (a), (b), (c) and (h) of 
paragraph 1 shall not apply 
to activities carried out by 
public authorities in the ex-
ercise of their public powers. 

 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d 
genannte öffentliche Interes-
se muss im Unionsrecht o-

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d 
genannte öffentliche Interes-
se muss im Unionsrecht o-

5. Das öffentliche Interesse im 
Sinne des Absatzes 1 Buch-
stabe d muss im Unionsrecht 

5. The public interest referred 
to in point (d) of paragraph 1 
must be recognised in Union 
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 der im Recht des Mitglied-
staats, dem der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt sein. 

der im Recht des Mitglied-
staats, dem der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt sein. 

oder im nationalen Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt sein. (…) 

law or in the law of the 
Member State to which the 
controller is subject. 

  5a. Liegt kein Angemessenheits-
beschluss vor, so können im 
Unionsrecht oder im einzel-
staatlichen Recht aus wichti-
gen Gründen des öffentlichen 
Interesses ausdrücklich Be-
schränkungen der Übermitt-
lung bestimmter Kategorien 
von personenbezogenen Da-
ten an Drittländer oder inter-
nationale Organisationen vor-
gesehen werden. Die Mit-
gliedstaaten teilen der Kom-
mission derartige Bestimmun-
gen mit. 

5a. In the absence of an ade-
quacy decision, Union law or 
Member State law may, for 
important reasons of public 
interest, expressly set limits 
to the transfer of specific 
categories of personal data 
to a third country or an inter-
national organisation. Mem-
ber States shall notify such 
provisions to the Commissi-
on. 

 

6. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter erfasst 
die von ihm vorgenommene 
Beurteilung sowie die in Ab-
satz 1 Buchstabe h dieses 
Artikels genannten geeigne-
ten Garantien in der Doku-
mentation gemäß Artikel 28 
und setzt die Aufsichtsbe-
hörde von der Übermittlung 
in Kenntnis.  

 6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter erfasst die 
von ihm vorgenommene Beur-
teilung sowie die geeigneten 
Garantien im Sinne des Ab-
satzes 1 Buchstabe h in der 
Dokumentation gemäß Artikel 
28 (...). 

6. The controller or processor 
shall document the assess-
ment as well as the suitable 
safeguards referred to in 
point (h) of paragraph 1 in 
the records referred to in Ar-
ticle 28. 

 

  6a. (…)   
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7. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
in Absatz 1 Buchstabe d ge-
nannten „wichtigen Gründe 
des öffentlichen Interesses“ 
zu präzisiseren und die Kri-
terien und Anforderungen für 
die geeigneten Garantien im 
Sinne des Absatzes 1 Buch-
stabe h festzulegen. 

7. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken in Bezug auf die 
weitere Festlegung der 
Kriterien und Bedingun-
gen für die Übermittlung 
von Daten gemäß Absatz 1 
nach Maßgabe von Arti-
kel 66 Absatz 1 Buchsta-
be b zu veröffentlichen. 

7. (…) 7. (…).  

   
 

 

Artikel 45 
Internationale Zusammenar-
beit zum Schutz personenbe-

zogener Daten 

  Article 45 
International co-operation for 

the protection of personal data 

 

1. In Bezug auf Drittländer und 
internationale Organisatio-
nen treffen die Kommission 
und die Aufsichtsbehörden 
geeignete Maßnahmen zur 

 1. In Bezug auf Drittländer und 
internationale Organisationen 
treffen die Kommission und 
die Aufsichtsbehörden geeig-
nete Maßnahmen zur 

1. In relation to third countries 
and international organisa-
tions, the Commission and 
supervisory authorities shall 
take appropriate steps to: 

 

a) Entwicklung wirksamer Me-
chanismen der internationa-
len Zusammenarbeit, durch 
die die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten erleichtert wird, 

a) Entwicklung wirksamer Me-
chanismen der internationa-
len Zusammenarbeit, durch 
die die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten gewährleistet wird, 

(a) Entwicklung von Mechanis-
men der internationalen Zu-
sammenarbeit, durch die die 
tatsächliche Durchsetzung 
von Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten erleichtert wird, 

(a) develop international co-
operation mechanisms to fa-
cilitate the effective en-
forcement of legislation for 
the protection of personal 
data; 

 

b) gegenseitigen Leistung in-  (b) internationalen Amtshilfe bei (b) provide international mutual  
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 ternationaler Amtshilfe bei 
der Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten, unter anderem durch 
Mitteilungen, Beschwerde-
verweisungen, Amtshilfe bei 
Untersuchungen und Infor-
mationsaustausch, sofern 
geeignete Garantien für den 
Schutz personenbezogener 
Daten und anderer Grund-
rechte und Grundfreiheiten 
bestehen, 

der Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten, unter anderem durch 
(...), Beschwerdeverweisun-
gen, Amtshilfe bei Untersu-
chungen und Informationsaus-
tausch, sofern geeignete Ga-
rantien für den Schutz perso-
nenbezogener Daten und an-
derer Grundrechte und Grund-
freiheiten bestehen, 

assistance in the enforce-
ment of legislation for the 
protection of personal data, 
including through notifica-
tion, complaint referral, in-
vestigative assistance and 
information exchange, sub-
ject to appropriate safe-
guards for the protection of 
personal data and other fun-
damental rights and free-
doms; 

c) Einbindung maßgeblich Be-
teiligter in Diskussionen und 
Tätigkeiten, die zum Ausbau 
der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Durchset-
zung von Rechtsvorschriften 
über den Schutz personen-
bezogener Daten dienen,  

 (c) Einbindung maßgeblich Betei-
ligter in Diskussionen und Tä-
tigkeiten, die zur Förderung 
der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Durchset-
zung von Rechtsvorschriften 
zum Schutz personenbezoge-
ner Daten dienen, 

(c) engage relevant stakehold-
ers in discussion and activi-
ties aimed at furthering in-
ternational co-operation in 
the enforcement of legisla-
tion for the protection of per-
sonal data; 

 

d) Förderung des Austauschs 
und der Dokumentation von 
Rechtsvorschriften und Prak-
tiken zum Schutz personen-
bezogener Daten. 

 (d) Förderung des Austauschs 
und der Dokumentation von 
Rechtsvorschriften und Praxis 
zum Schutz personenbezoge-
ner Daten. 

(d) promote the exchange and 
documentation of personal 
data protection legislation 
and practice, including on ju-
risdictional conflicts with third 
countries. 

 

 da) Klärung und Beratung 
von Zuständigkeitskonflik-
ten mit Drittländern. 
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2. Zu den in Absatz 1 genann-
ten Zwecken ergreift die 
Kommission geeignete 
Maßnahmen zur Förderung 
der Beziehungen zu Drittlän-
dern und internationalen Or-
ganisationen und insbeson-
dere zu deren Aufsichtsbe-
hörden, wenn sie gemäß Ar-
tikel 41 Absatz 3 durch Be-
schluss festgestellt hat, dass 
diese einen angemessenen 
Schutz bieten. 

 2. (…) 2. (…)  

   
 

 

 Artikel 45a 
Bericht der Kommission 

   

 

 

 Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament 
und dem Rat spätestens 
vier Jahre nach dem in Ar-
tikel 91 Absatz 1 genann-
ten Termin in regelmäßi-
gen Abständen einen Be-
richt über die Anwendung 
der Artikel 40 bis 45 vor. 
Hierzu kann die Kommis-
sion von den Mitgliedstaa-
ten und den Aufsichtsbe-
hörden Informationen ein-
holen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind. Dieser 
Bericht wird veröffentlicht. 
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KAPITEL VI 
UNABHÄNGIGE AUFSICHTS-

BEHÖRDEN 

  CHAPTER VI 
INDEPENDENT SUPERVISORY 

AUTHORITIES 

 

   
 

 

ABSCHNITT 1 
UNABHÄNGIGKEIT 

  SECTION 1 
INDEPENDENT STATUS 

 

   
 

 

Artikel 46  
Aufsichtsbehörde 

  Article 46  
Supervisory authority 

 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt da-
für Sorge, dass eine oder 
mehrere Behörden für die 
Überwachung der Anwen-
dung dieser Verordnung zu-
ständig sind und einen Bei-
trag zur ihrer einheitlichen 
Anwendung in der gesamten 
Union leisten, damit die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung ihrer 
Daten geschützt und der 
freie Verkehr dieser Daten in 
der Union erleichtert werden. 
Zu diesem Zweck bedarf es 
der Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden unterei-
nander und mit der Kommis-
sion. 

 1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür 
Sorge, dass eine oder mehre-
re unabhängige Behörden für 
die Überwachung der Anwen-
dung dieser Verordnung zu-
ständig sind. 

1. Each Member State shall 
provide that one or more in-
dependent public authorities 
are responsible for monitor-
ing the application of this 
Regulation, in order to pro-
tect the fundamental rights 
and freedoms of natural per-
sons in relation to the pro-
cessing of their personal da-
ta and to facilitate the free 
flow of personal data within 
the Union. 

 

  1a. Jede Aufsichtsbehörde leistet 1a. Each supervisory authority  
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 einen Beitrag zur einheitlichen 
Anwendung dieser Verord-
nung in der gesamten Union 
(...). Zu diesem Zweck bedarf 
es der Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden mit der 
Kommission sowie der Auf-
sichtsbehörden untereinander 
gemäß Kapitel VII. 

shall contribute to the con-
sistent application of this 
Regulation throughout the 
Union. For this purpose, the 
supervisory authorities shall 
co-operate with each other 
and the Commission in ac-
cordance with Chapter VII. 

2. Gibt es in einem Mitglied-
staat mehr als eine Auf-
sichtsbehörde, so bestimmt 
dieser Mitgliedstaat die Auf-
sichtsbehörde, die als zent-
rale Kontaktstelle für die 
wirksame Beteiligung dieser 
Behörden im Europäischen 
Datenschutzausschuss fun-
giert und führt ein Verfahren 
ein, mit dem sichergestellt 
wird, dass die anderen Be-
hörden die Regeln für das 
Kohärenzverfahren nach Ar-
tikel 57 einhalten. 

 2. Gibt es in einem Mitgliedstaat 
mehr als eine Aufsichtsbehör-
de, so bestimmt dieser Mit-
gliedstaat die Aufsichtsbehör-
de, die diese Behörden im Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss vertritt, und führt ein 
Verfahren ein, mit dem si-
chergestellt wird, dass die an-
deren Behörden die Regeln 
für das Kohärenzverfahren 
nach Artikel 57 einhalten. 

2. Where in a Member State 
more than one supervisory 
authority are established, 
that Member State shall des-
ignate the supervisory au-
thority which shall represent 
those authorities in the Eu-
ropean Data Protection 
Board and shall set out the 
mechanism to ensure com-
pliance by the other authori-
ties with the rules relating to 
the consistency mechanism 
referred to in Article 57. 

 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften, die 
er aufgrund dieses Kapitels 
erlässt, sowie unverzüglich 
alle folgenden Änderungen 
dieser Vorschriften mit. 

 3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 
genannten Zeitpunkt die 
Rechtsvorschriften, die er 
aufgrund dieses Kapitels er-
lässt, sowie unverzüglich alle 
folgenden Änderungen dieser 
Vorschriften mit. 

 
 

3. Each Member State shall no-
tify to the Commission those 
provisions of its law which it 
adopts pursuant to this 
Chapter, by the date speci-
fied in Article 91(2) at the 
latest and, without delay, any 
subsequent amendment af-
fecting them. 

 



 

471 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 

   
 

 

Artikel 47  
Unabhängigkeit 

  Article 47  
Independence 

 

1. Die Aufsichtsbehörde han-
delt bei der Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben und 
Befugnisse völlig unabhän-
gig. 

1. Die Aufsichtsbehörde han-
delt bei der Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben und 
Befugnisse völlig unabhän-
gig und unparteilich, vor-
behaltlich der Vorkehrun-
gen für Zusammenarbeit 
und Kohärenz gemäß Ka-
pitel VII dieser Verord-
nung. 

1. Jede Aufsichtsbehörde han-
delt bei der Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben und 
bei der Ausübung ihrer Be-
fugnisse gemäß dieser Ver-
ordnung völlig unabhängig. 

1. Each supervisory authority 
shall act with complete inde-
pendence in performing the 
tasks and exercising the 
powers entrusted to it in ac-
cordance with this Regula-
tion. 

 

2. Die Mitglieder der Aufsichts-
behörde ersuchen in Aus-
übung ihres Amtes weder 
um Weisung noch nehmen 
sie Weisungen entgegen. 

 2. Das Mitglied oder die Mitglie-
der jeder Aufsichtsbehörde 
unterliegen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben und der Aus-
übung ihrer Befugnisse ge-
mäß dieser Verordnung weder 
direkter noch indirekter Beein-
flussung von außen und ersu-
chen weder um Weisung noch 
nehmen sie Weisungen ent-
gegen. 

2. The member or members of 
each supervisory authority 
shall, in the performance of 
their tasks and exercise of 
their powers in accordance 
with this Regulation, remain 
free from external influence, 
whether direct or indirect and 
neither seek nor take instruc-
tions from anybody. 

 

3. Die Mitglieder der Aufsichts-
behörde sehen von allen mit 
den Aufgaben ihres Amts 
nicht zu vereinbarenden 
Handlungen ab und üben 
während ihrer Amtszeit keine 
andere mit ihrem Amt nicht 
zu vereinbarende entgeltli-

 3. (…) 3. Members of the supervisory 
authority shall refrain from 
any action incompatible with 
their duties and shall not, 
during their term of office, 
engage in any incompatible 
occupation, whether gainful 
or not. 
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 che oder unentgeltliche Tä-
tigkeit aus. 

4. Die Mitglieder der Aufsichts-
behörde verhalten sich nach 
Ablauf ihrer Amtszeit im Hin-
blick auf die Annahme von 
Tätigkeiten und Vorteilen eh-
renhaft und zurückhaltend. 

 4. (…) 4. (…)  

5. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass die Aufsichtsbe-
hörde mit angemessenen 
personellen, technischen 
und finanziellen Ressourcen, 
Räumlichkeiten und mit der 
erforderlichen Infrastruktur 
ausgestattet wird, um ihre 
Aufgaben und Befugnisse 
auch im Rahmen der Amts-
hilfe, Zusammenarbeit und 
Mitwirkung im Europäischen 
Datenschutzausschuss ef-
fektiv wahrnehmen zu kön-
nen.  

 5. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass jede Aufsichtsbe-
hörde mit (...) den personel-
len, technischen und finanziel-
len Ressourcen, Räumlichkei-
ten und Infrastrukturen aus-
gestattet wird, die sie benötigt, 
um ihre Aufgaben und Befug-
nisse auch im Rahmen der 
Amtshilfe, Zusammenarbeit 
und Mitwirkung im Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
effektiv wahrnehmen zu kön-
nen. 

5. Each Member State shall 
ensure that each supervisory 
authority is provided with the 
human, technical and finan-
cial resources, premises and 
infrastructure necessary for 
the effective performance of 
its tasks and exercise of its 
powers, including those to 
be carried out in the context 
of mutual assistance, co-
operation and participation in 
the European Data Protec-
tion Board. 

 

6. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass die Aufsichtsbe-
hörde über eigenes Personal 
verfügt, das vom Leiter der 
Aufsichtbehörde ernannt 
wird und seiner Leitung un-
tersteht.  

 6. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass jede Aufsichtsbe-
hörde über eigenes Personal 
verfügt, das der Leitung des 
Mitglieds oder der Mitglieder 
der Aufsichtsbehörde (...) un-
tersteht. 

6. Each Member State shall 
ensure that each supervisory 
authority chooses and has 
its own staff which shall be 
subject to the exclusive di-
rection of the member or 
members of the supervisory 
authority. 
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7. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass die Aufsichtsbe-
hörde einer Finanzkontrolle 
unterliegt, die ihre Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt. 
Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass die Aufsichtsbe-
hörde über einen eigenen 
jährlichen Haushalt verfügt. 
Die Haushaltspläne werden 
veröffentlicht.  

 7. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass jede Aufsichtsbe-
hörde einer Finanzkontrolle 
unterliegt, die ihre Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt. 
Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass jede Aufsichtsbe-
hörde über eigene, öffentliche, 
jährliche Haushaltspläne ver-
fügt, die Teil des gesamten 
Staatshaushalts oder nationa-
len Haushalts sein können. 

7. Member States shall ensure 
that each supervisory au-
thority is subject to financial 
control which shall not affect 
its independence. Member 
States shall ensure that each 
supervisory authority has 
separate, public, annual 
budgets, which may be part 
of the overall state or nation-
al budget. 

 

 7a. Die Mitgliedstaaten stellen 
jeweils sicher, dass die 
Aufsichtsbehörde gegen-
über dem einzelstaatlichen 
Parlament im Rahmen der 
Haushaltskontrolle re-
chenschaftspflichtig ist. 

   

   
 

 

Artikel 48  
Allgemeine Bedingungen 
für die Mitglieder der Auf-

sichtsbehörde 

  Article 48  
General conditions for the 
members of the superviso-

ry authority 

 

1. Die Mitgliedstaaten tragen 
dafür Sorge, dass die Mit-
glieder der Aufsichtsbehörde 
entweder vom Parlament 
oder von der Regierung des 
betreffenden Mitgliedstaats 
ernannt werden.  

 1. Die Mitgliedstaaten tragen da-
für Sorge, dass das Mitglied 
oder die Mitglieder jeder Auf-
sichtsbehörde (...) vom Par-
lament und/oder von der Re-
gierung oder vom Staatsober-
haupt des betreffenden Mit-
gliedstaats oder von einer un-

1. Member States shall provide 
that each member of a su-
pervisory authority must be 
appointed by means of a 
transparent procedure either: 

- by the parliament; or 
- the government; or 
- the head of State of the 
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 abhängigen Stelle ernannt 
werden, die nach dem Recht 
des Mitgliedstaats mit der Er-
nennung im Wege eines 
transparenten Verfahrens be-
traut wird. 

Member State concerned; or 
- by an independent body en-

trusted by Member State law 
with the appointment. 

2. Die Mitglieder werden aus 
einem Kreis von Personen 
ausgewählt, an deren Unab-
hängigkeit kein Zweifel be-
steht, und die nachweislich 
über die für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderliche 
Erfahrung und Sachkunde 
insbesondere im Bereich des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten verfügen. 

 2. Das Mitglied oder die Mitglie-
der müssen über die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben und 
Ausübung ihrer Befugnisse er-
forderliche Qualifikation, Er-
fahrung und Sachkunde ver-
fügen. 

2. The member or members 
shall have the qualifications, 
experience and skills, nota-
bly in the area of protection 
of personal data, required to 
perform their duties and ex-
ercise their powers. 

 

3. Das Amt eines Mitglieds en-
det mit Ablauf der Amtszeit, 
mit seinem Rücktritt oder 
seiner Enthebung aus dem 
Amt gemäß Absatz 4. 

 3. Das Amt eines Mitglieds endet 
mit Ablauf der Amtszeit, mit 
seinem Rücktritt oder seiner 
Enthebung aus dem Amt ge-
mäß dem Recht des betroffe-
nen Mitgliedstaats. 

3. The duties of a member shall 
end in the event of the expiry 
of the term of office, resigna-
tion or compulsory retire-
ment in accordance with the 
law of the Member State 
concerned. 

 

4. Ein Mitglied kann vom zu-
ständigen nationalen Gericht 
seines Amtes enthoben oder 
seiner Ruhegehaltsansprü-
che oder an ihrer Stelle ge-
währten Vergünstigungen für 
verlustig erklärt werden, 
wenn es die Voraussetzun-
gen für die Ausübung seines 

 4. (…) 4. A member may only be dis-
missed in cases of serious 
misconduct or if the member 
no longer fulfils the condi-
tions required for the perfor-
mance of the duties. 
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 Amtes nicht mehr erfüllt oder 
eine schwere Verfehlung 
begangen hat. 

5. Endet die Amtszeit des Mit-
glieds oder tritt es zurück, 
übt es sein Amt so lange 
weiter aus, bis ein neues 
Mitglied ernannt ist. 

 5. (…).   

   
 

 

Artikel 49 
Errichtung der Aufsichts-

behörde 

  Article 49 
Rules on the establish-
ment of the supervisory 

authority 

 

 Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz in den Gren-
zen dieser Verordnung 

 1. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz 

1. Each Member State shall 
provide by law for: 

 

a) die Errichtung der Aufsichts-
behörde und ihre Stellung, 

 (a) die Errichtung jeder Auf-
sichtsbehörde (...), 

(a) the establishment of each 
supervisory authority; 

 

b) die Qualifikation, Erfahrung 
und fachliche Eignung, die 
für die Wahrnehmung der 
Aufgaben eines Mitglieds der 
Aufsichtsbehörde notwendig 
ist,  

 (b) die Qualifikationen (...), die für 
die Wahrnehmung der Aufga-
ben eines Mitglieds der Auf-
sichtsbehörde notwendig sind, 

(b) the qualifications and eligibil-
ity conditions required to be 
appointed as member of 
each supervisory authority; 

 

c) die Vorschriften und Verfah-
ren für die Ernennung der 
Mitglieder der Aufsichtsbe-
hörde und zur Bestimmung 

 (c) die Vorschriften und Verfah-
ren für die Ernennung des 
Mitglieds oder der Mitglieder 
jeder Aufsichtsbehörde (...), 

(c) the rules and procedures for 
the appointment of the 
members of each superviso-
ry authority; 
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 der Handlungen und Tätig-
keiten, die mit dem Amt un-
vereinbar sind,  

d) die Amtszeit der Mitglieder 
der Aufsichtsbehörde, die 
mindestens vier Jahre be-
trägt; dies gilt nicht für die 
erste Amtszeit nach Inkraft-
treten dieser Verordnung, 
die für einen Teil der Mitglie-
der kürzer sein kann, wenn 
eine zeitlich versetzte Er-
nennung zur Wahrung der 
Unabhängigkeit der Auf-
sichtsbehörde notwendig ist; 

 (d) die Amtszeit des Mitglieds o-
der der Mitglieder jeder Auf-
sichtsbehörde, die mindestens 
vier Jahre beträgt; dies gilt 
nicht für die erste Amtszeit 
nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung, die für einen Teil der 
Mitglieder kürzer sein kann, 
wenn eine zeitlich versetzte 
Ernennung zur Wahrung der 
Unabhängigkeit der Auf-
sichtsbehörde notwendig ist, 

(d) the duration of the term of 
the member or members of 
each supervisory authority 
which shall not be less than 
four years, except for the 
first appointment after entry 
into force of this Regulation, 
part of which may take place 
for a shorter period where 
this is necessary to protect 
the independence of the su-
pervisory authority by means 
of a staggered appointment 
procedure; 

 

e) ob die Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde wiederernannt 
werden können,  

 (e) die Frage, ob und – wenn ja – 
wie oft das Mitglied oder die 
Mitglieder jeder Aufsichtsbe-
hörde wiederernannt werden 
können, 

(e) whether and, if so, for how 
many terms the member or 
members of each superviso-
ry authority shall be eligible 
for reappointment; 

 

f) die Regelungen und allge-
meinen Bedingungen für das 
Amt eines Mitglieds und die 
Aufgaben der Bediensteten 
der Aufsichtsbehörde,  

 (f) die (...) Bedingungen im Hin-
blick auf die Pflichten des Mit-
glieds oder der Mitglieder und 
der Bediensteten jeder Auf-
sichtsbehörde, die Verbote 
von Handlungen und berufli-
chen Tätigkeiten während und 
nach der Amtszeit, die mit 
diesen Pflichten unvereinbar 
sind, und die Regeln für die 
Beendigung des Beschäfti-

(f) the conditions governing the 
obligations of the member or 
members and staff of each 
supervisory authority, prohi-
bitions on actions, occupa-
tions and benefits incompat-
ible therewith during and af-
ter the term of office and 
rules governing the cessa-
tion of employment. 
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 gungsverhältnisses, 

g) die Regeln und Verfahren für 
die Beendigung der Amtszeit 
der Mitglieder der Aufsichts-
behörde, auch für den Fall, 
dass sie die Voraussetzun-
gen für die Ausübung ihres 
Amtes nicht mehr erfüllen 
oder eine schwere Verfeh-
lung begangen haben.  

 (g) (…). (g) (…)  

  2. Das Mitglied oder die Mitglie-
der und die Bediensteten je-
der Aufsichtsbehörde sind 
gemäß dem Unionsrecht oder 
dem mitgliedstaatlichen Recht 
sowohl während ihrer Amts- 
beziehungsweise Dienstzeit 
als auch nach deren Beendi-
gung verpflichtet, über alle 
vertraulichen Informationen, 
die ihnen bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben oder der 
Ausübung ihrer Befugnisse 
bekannt geworden sind, Ver-
schwiegenheit zu wahren. 

2. The member or members 
and the staff of each super-
visory authority shall, in ac-
cordance with Union or 
Member State law, be sub-
ject to a duty of professional 
secrecy both during and af-
ter their term of office, with 
regard to any confidential in-
formation which has come to 
their knowledge in the 
course of the performance of 
their tasks or exercise of 
their powers. During their 
term of office, this duty of 
professional secrecy shall in 
particular apply to reporting 
by individuals of infringe-
ments of this Regulation. 

 

   
 

 

Artikel 50 
Verschwiegenheitspflicht 

 Artikel 50  
Berufsgeheimnis 

Article 50 
Professional secrecy 
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 Die Mitglieder und Bediens-
teten der Aufsichtsbehörde 
sind während ihrer Amts- 
beziehungsweise Dienstzeit 
und auch nach deren Been-
digung verpflichtet, über alle 
vertraulichen Informationen, 
die ihnen bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben be-
kannt geworden sind, Ver-
schwiegenheit zu bewahren. 

 Die Mitglieder und Bediens-
teten der Aufsichtsbehörde 
sind während ihrer Amts- 
beziehungsweise Dienstzeit 
und auch nach deren Been-
digung gemäß den einzel-
staatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogen-
heiten verpflichtet, über alle 
vertraulichen Informationen, 
die ihnen bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben be-
kannt geworden sind, Ver-
schwiegenheit zu bewahren 
und ihre Aufgaben mit der 
Unabhängigkeit und 
Transparenz gemäß dieser 
Verordnung wahrzuneh-
men.  

(…) (…)  

   
 

 

ABSCHNITT 2 
AUFGABEN UND BEFUG-

NISSE 

 ABSCHNITT 2 
ZUSTÄNDIGKEIT, AUFGABEN 

UND BEFUGNISSE 

SECTION 2 
COMPETENCE, TASKS 

AND POWERS 

 

   
 

 

Artikel 51 
Zuständigkeit 

  Article 51 
Competence 

 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt 
im Hoheitsgebiet ihres Mit-
gliedstaats die ihr mit dieser 
Verordnung übertragenen 
Befugnisse aus.  

1. Jede Aufsichtsbehörde führt 
unbeschadet der Artikel 73 
und 74 die ihr in dieser 
Verordnung übertragenen 
Aufgaben durch und übt im 
Hoheitsgebiet ihres Mitglied-

1. Jede Aufsichtsbehörde ist für 
die Erfüllung der Aufgaben 
und die Ausübung der Befug-
nisse, die ihr mit dieser Ver-
ordnung übertragen wurden, 
im Hoheitsgebiet ihres eige-

1. Each supervisory authority 
shall be competent to per-
form the tasks and exercise 
the powers conferred on it in 
accordance with this Regula-
tion on the territory of its own 
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 staats die ihr mit dieser Ver-
ordnung übertragenen Be-
fugnisse aus. Datenverar-
beitung durch Behörden 
wird nur durch die Auf-
sichtsbehörde dieses Mit-
gliedstaats überwacht. 

nen Mitgliedstaats zuständig. 
(…) 

Member State. 

2. Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im 
Rahmen der Tätigkeiten der 
Niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbei-
ters in der Union statt, wobei 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter Niederlas-
sungen in mehr als einem 
Mitgliedstaat hat, so ist die 
Aufsichtbehörde des Mit-
gliedstaats, in dem sich die 
Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbei-
ters befindet, unbeschadet 
der Bestimmungen von Kapi-
tel VII dieser Verordnung für 
die Aufsicht über dessen 
Verarbeitungstätigkeit in al-
len Mitgliedstaaten zustän-
dig.  

entfällt 2. Erfolgt die Verarbeitung durch 
Behörden oder private Ein-
richtungen auf der Grundlage 
von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c oder e, so ist die Auf-
sichtsbehörde des betroffenen 
Mitgliedstaats zuständig. In 
diesem Fall findet Artikel 51a 
keine Anwendung. 

2. Where the processing is car-
ried out by public authorities 
or private bodies acting on 
the basis of points (c) or (e) 
of Article 6(1), the superviso-
ry authority of the Member 
State concerned shall be 
competent. In such cases 
Article 51a does not apply. 

 

3. Die Aufsichtsbehörde ist 
nicht zuständig für die Über-
wachung der von Gerichten 
im Rahmen ihrer gerichtli-

 

 

3. Die Aufsichtsbehörden sind 
nicht zuständig für die Über-
wachung der von Gerichten 
im Rahmen ihrer gerichtlichen 

3. Supervisory authorities shall 
not be competent to super-
vise processing operations 
of courts acting in their judi-
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 chen Tätigkeit vorgenomme-
nen Verarbeitungen.  

 

Tätigkeit vorgenommenen 
Verarbeitungen. (…). 

cial capacity. 

   
 

 

  Artikel 51a 
Zuständigkeit der federführen-

den Aufsichtsbehörde 

Article 51a  
Competence of the lead super-

visory authority 

 

  1. Unbeschadet des Artikels 51 
ist die Aufsichtsbehörde der 
Hauptniederlassung oder der 
einzigen Niederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 54a die 
zuständige federführende 
Aufsichtsbehörde für die 
grenzüberschreitende Verar-
beitung dieses für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
dieses Auftragsverarbeiters. 

1. Without prejudice to Article 
51, the supervisory authority 
of the main establishment or 
of the single establishment 
of the controller or processor 
shall be competent to act as 
lead supervisory authority for 
the cross-border processing 
of this controller or processor 
in accordance with the pro-
cedure provided in Article 
54a. 

 

  2. (…)   

  2a. Abweichend von Absatz 1 ist 
jede Aufsichtsbehörde dafür 
zuständig, sich mit einer bei 
ihr eingereichten Beschwerde 
oder einem etwaigen Verstoß 
gegen diese Verordnung zu 
befassen, wenn der Gegen-
stand nur mit einer Niederlas-
sung in ihrem Mitgliedstaat 
zusammenhängt oder be-

2a. By derogation from para-
graph 1, each supervisory 
authority shall be competent 
to deal with a complaint 
lodged with it or to deal with 
a possible infringement of 
this Regulation, if the subject 
matter relates only to an es-
tablishment in its Member 
State or substantially affects 
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 troffene Personen nur ihres 
Mitgliedstaats erheblich beein-
trächtigt. 

data subjects only in its 
Member State. 

  2b. In den in Absatz 2a genann-
ten Fällen unterrichtet die 
Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich die federführende Auf-
sichtsbehörde über diese An-
gelegenheit. Innerhalb einer 
Frist von drei Wochen nach 
der Unterrichtung entscheidet 
die federführende Aufsichts-
behörde, ob sie den Fall ge-
mäß dem Verfahren nach Ar-
tikel 54a regelt oder nicht, 
wobei sie berücksichtigt, ob 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter in dem Mit-
gliedstaat, dessen Aufsichts-
behörde sie unterrichtet hat, 
eine Niederlassung hat oder 
nicht. 

2b. In the cases referred to in 
paragraph 2a, the superviso-
ry authority shall inform the 
lead supervisory authority 
without delay on this matter. 
Within a period of three 
weeks after being informed 
the lead supervisory authori-
ty shall decide whether or 
not it will deal with the case 
in accordance with the pro-
cedure provided in Article 
54a, taking into account 
whether or not there is an 
establishment of the control-
ler or processor in the Mem-
ber State of which the su-
pervisory authority informed 
it. 

 

  2c. Entscheidet die federführende 
Aufsichtsbehörde, den Fall zu 
regeln, so findet das Verfah-
ren nach Artikel 54a Anwen-
dung. Die Aufsichtsbehörde, 
die die federführende Auf-
sichtsbehörde unterrichtet hat, 
kann dieser einen Beschluss-
entwurf vorlegen. Die feder-
führende Aufsichtsbehörde 
trägt diesem Entwurf bei der 
Ausarbeitung des Beschluss-

2c. Where the lead supervisory 
authority decides to deal with 
the case, the procedure pro-
vided in Article 54a shall ap-
ply. The supervisory authori-
ty which informed the lead 
supervisory authority may 
submit to the lead superviso-
ry authority a draft for a de-
cision. The lead supervisory 
authority shall take utmost 
account of that draft when 
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 entwurfs nach Artikel 54 Ab-
satz 2 weitestgehend Rech-
nung.  

preparing the draft decision 
referred to in paragraph 2 of 
Article 54a. 

  2d. Entscheidet die federführende 
Aufsichtsbehörde, den Fall 
nicht selbst zu regeln, so re-
gelt die Aufsichtsbehörde, die 
die federführende Aufsichts-
behörde unterrichtet hat, den 
Fall gemäß den Artikeln 55 
und 56. 

2d. In case the lead supervisory 
authority decides not to deal 
with it, the supervisory au-
thority which informed the 
lead supervisory authority 
shall deal with the case ac-
cording to Articles 55 and 
56. 

 

  3. Die federführende Aufsichts-
behörde ist der einzige An-
sprechpartner der für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder der Auftragsverarbeiter 
für Fragen ihrer grenzüber-
schreitenden Verarbeitung. 

3. The lead supervisory au-
thority shall be the sole inter-
locutor of the controller or 
processor for the cross-
border processing of that 
controller or processor. 

 

  4. (…).   

   
 

 

  Artikel 51b 
Bestimmung der für die Haupt-

niederlassung zuständigen 
Aufsichtsbehörde 

  

  (…)   

   
 

 

  Artikel 51c 
Register der zentralen Kon-

taktstellen 
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  (…)   

   
 

 

Artikel 52  
Aufgaben 

  Article 52 
Tasks 

 

1. Aufgaben der Aufsichtsbe-
hörde sind 

 1. Unbeschadet anderer in dieser 
Verordnung dargelegter Auf-
gaben muss jede Aufsichts-
behörde in ihrem Hoheitsge-
biet 

1. Without prejudice to other 
tasks set out under this 
Regulation, each supervisory 
authority shall on its territory: 

 

a) die Überwachung und Ge-
währleistung der Anwendung 
dieser Verordnung,  

 a. die Anwendung dieser Verord-
nung überwachen und durch-
setzen; 

(a) monitor and enforce the ap-
plication of this Regulation; 

 

  (aa) die Öffentlichkeit für die 
Risiken, Vorschriften, Garan-
tien und Rechte im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sensibilisieren und sie darüber 
aufklären. Besondere Beach-
tung finden dabei spezifische 
Maßnahmen für Kinder; 

(aa) promote public awareness 
and understanding of the 
risks, rules, safeguards and 
rights in relation to the pro-
cessing of personal data. Ac-
tivities addressed specifically 
to children shall receive spe-
cific attention; 

 

  (ab) im Einklang mit dem ein-
zelstaatlichen Recht das nati-
onale Parlament, die Regie-
rung und andere Einrichtun-
gen und Gremien über legisla-
tive und administrative Maß-
nahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten von na-

(ab) advise, in accordance with 
national law, the national 
parliament, the government, 
and other institutions and 
bodies on legislative and 
administrative measures re-
lating to the protection of in-
dividuals’ rights and free-
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 türlichen Personen in Bezug 
auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten beraten; 

doms with regard to the pro-
cessing of personal data; 

  (ac) die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und die Auf-
tragsverarbeiter über die 
ihnen aus dieser Verordnung 
entstehenden Pflichten aufklä-
ren; 

(ac) promote the awareness of 
controllers and processors of 
their obligations under this 
Regulation; 

 

  (ad) auf Antrag jeder betroffe-
nen Person Informationen 
über die Ausübung ihrer 
Rechte aufgrund dieser Ver-
ordnung zur Verfügung stellen 
und gegebenenfalls zu die-
sem Zweck mit den Aufsichts-
behörden in anderen Mitglied-
staaten zusammenarbeiten; 

(ad) upon request, provide infor-
mation to any data subject 
concerning the exercise of 
their rights under this Regu-
lation and, if appropriate, co-
operate with the supervisory 
authorities in other Member 
States to this end; 

 

b) die Befassung mit Be-
schwerden betroffener Per-
sonen oder von Verbänden, 
die diese Personen gemäß 
Artikel 73 vertreten, die Un-
tersuchung der Angelegen-
heit in angemessenem Um-
fang und Unterrichtung der 
betroffenen Personen oder 
Verbände über den Fortgang 
und das Ergebnis der Be-
schwerde innerhalb einer 
angemessenen Frist, vor al-
lem, wenn eine weitere Un-
tersuchung oder Koordinie-

b) die Befassung mit Be-
schwerden betroffener Per-
sonen oder von Verbänden 
gemäß Artikel 73, die Unter-
suchung der Angelegenheit 
in angemessenem Umfang 
und Unterrichtung der be-
troffenen Personen oder 
Verbände über den Fortgang 
und das Ergebnis der Be-
schwerde innerhalb einer 
angemessenen Frist, vor al-
lem, wenn eine weitere Un-
tersuchung oder Koordinie-
rung mit einer anderen Auf-

(b) sich mit Beschwerden einer 
betroffenen Person oder einer 
Stelle, einer Organisation oder 
eines Verbandes befassen, 
die diese Personen gemäß 
Artikel 73 vertreten, den Ge-
genstand der Beschwerde in 
angemessenem Umfang un-
tersuchen und die betroffene 
Person oder die Stelle, die 
Organisation oder den Ver-
band über den Fortgang und 
das Ergebnis der Unter-
suchung innerhalb einer an-
gemessenen Frist unterrich-

(b) deal with complaints lodged 
by a data subject, or by a 
body, organisation or asso-
ciation in accordance with 
Article 76, and  investigate, 
to the extent appropriate, the 
subject matter of the com-
plaint and inform the  com-
plainant of the progress and 
the outcome of the investiga-
tion within a reasonable pe-
riod, in particular if further in-
vestigation or coordination 
with another supervisory au-
thority is necessary; 
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 rung mit einer anderen Auf-
sichtsbehörde notwendig ist,  

sichtsbehörde notwendig ist, ten, insbesondere, wenn eine 
weitere Untersuchung oder 
Koordinierung mit einer ande-
ren Aufsichtsbehörde notwen-
dig ist; 

c) der Informationsaustausch 
mit anderen Aufsichtsbehör-
den und die Amtshilfe sowie 
die Gewährleistung der ein-
heitlichen Anwendung und 
Durchsetzung dieser Ver-
ordnung, 

 (c) mit anderen Aufsichtsbehör-
den zusammenarbeiten, In-
formationen austauschen und 
Amtshilfe leisten, um die ein-
heitliche Anwendung und 
Durchsetzung dieser Verord-
nung zu gewährleisten; 

(c) cooperate with, including 
sharing information and pro-
vide mutual assistance to 
other supervisory authorities 
with a view to ensuring the 
consistency of application 
and enforcement of this 
Regulation; 

 

d) die Durchführung von Unter-
suchungen auf eigene Initia-
tive, aufgrund einer Be-
schwerde oder auf Ersuchen 
einer anderen Aufsichtsbe-
hörde und, falls die betroffe-
ne Person eine Beschwerde 
bei dieser Aufsichtsbehörde 
eingereicht hat, deren Unter-
richtung über die Ergebnisse 
der Untersuchungen inner-
halb einer angemessenen 
Frist,  

d) die Durchführung von Unter-
suchungen auf eigene Initia-
tive, aufgrund einer Be-
schwerde oder einer kon-
kreten und dokumentier-
ten Information, die un-
rechtmäßige Verarbeitung 
behauptet oder auf Ersu-
chen einer anderen Auf-
sichtsbehörde und, falls die 
betroffene Person eine Be-
schwerde bei dieser Auf-
sichtsbehörde eingereicht 
hat, deren Unterrichtung 
über die Ergebnisse der Un-
tersuchungen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist, 

(d) Untersuchungen über die An-
wendung dieser Verordnung 
auch auf der Grundlage von 
Informationen einer anderen 
Aufsichtsbehörde oder einer 
anderen Behörde durchfüh-
ren; 

(d) conduct investigations on the 
application of this Regula-
tion, including on the basis of 
information received from 
another supervisory authority 
or other public authority; 

 

e) die Verfolgung relevanter 
Entwicklungen, soweit als 
sie sich auf den Schutz per-

 (e) relevante Entwicklungen ver-
folgen, soweit sie sich auf den 
Schutz personenbezogener 

(e) monitor relevant develop-
ments, insofar as they have 
an impact on the protection 
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 sonenbezogener Daten 
auswirken, insbesondere der 
Entwicklung der Informa-
tions- und Kommunikations-
technologie und der Ge-
schäftspraktiken,  

Daten auswirken, insbesonde-
re die Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechnologie und der Ge-
schäftspraktiken; 

of personal data, in particular 
the development of infor-
mation and communication 
technologies and commer-
cial practices; 

f) die Beratung der Organe 
und Einrichtungen der Mit-
gliedstaaten im Hinblick auf 
Rechts- und Verwaltungs-
maßnahmen, die den Schutz 
der Rechte und Freiheiten 
der natürlichen Personen bei 
der Verarbeitung personen-
bezogener Daten zum Ge-
genstand haben, 

 (f) Standardvertragsklauseln im 
Sinne des Artikels 26 Ab-
satz 2c festlegen; 

(f) adopt standard contractual 
clauses referred to in Article 
26(2c) and 42(2)(c); 

 

  (fa) eine Liste der Verarbeitungs-
arten erstellen, für die gemäß 
Artikel 33 Absatz 2a eine Da-
tenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen ist; 

(fa) establish and maintain a list 
in relation to the requirement 
for data protection impact 
assessment pursuant to Arti-
cle 33(2a); 

 

g) die Beratung in Bezug auf 
die in Artikel 34 genannten 
Verarbeitungsvorgänge und 
deren Genehmigung, 

 (g) Beratung in Bezug auf die in 
Artikel 34 Absatz 3 genannten 
Verarbeitungsvorgänge leis-
ten; 

(g) give advice on the pro-
cessing operations referred 
to in Article 34(3); 

 

  (ga) die Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 38 fördern und zu diesen 
Verhaltensregeln, die ausrei-
chende Garantien im Sinne 
des Artikels 38 Absatz 2 bie-

(ga) encourage the drawing up of 
codes of conduct pursuant to 
Article 38 and give an opin-
ion and approve such codes 
of conduct which provide 
sufficient safeguards, pursu-
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 ten müssen, Stellungnahmen 
abgeben und sie billigen; 

ant to Article 38 (2); 

  (gb) die Einführung von Da-
tenschutzzertifizierungsme-
chanismen und von Daten-
schutzsiegeln 
und -prüfzeichen anregen und 
Zertifizierungskriterien nach 
Artikel 39 Absatz 2a billigen; 

(gb) encourage the establishment 
of data protection certifica-
tion mechanisms and of data 
protection seals and marks 
pursuant to Article 39(1), and 
approve the criteria of certifi-
cation pursuant to Article 39 
(2a); 

 

  (gc) gegebenenfalls die nach 
Artikel 39 Absatz 4 erteilten 
Zertifizierungen regelmäßig 
überprüfen; 

(gc) where applicable, carry out a 
periodic review of certifica-
tions issued in accordance 
with Article 39(4); 

 

h) die Abgabe von Stellung-
nahmen zu den Entwürfen 
von Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 38 Absatz 2, 

 (h) die Kriterien für die Akkreditie-
rung einer Stelle für die Über-
wachung der Einhaltung der 
Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 38a und einer Zertifizie-
rungsstelle gemäß Artikel 39a 
abfassen und veröffentlichen; 

(h) draft and publish the criteria 
for accreditation of a body 
for monitoring codes of con-
duct pursuant to Article 38 a 
and of a certification body 
pursuant to Article 39a; 

 

  (ha) die Akkreditierung einer 
Stelle für die Überwachung 
der Einhaltung der Verhal-
tensregeln gemäß Artikel 38a 
und einer Zertifizierungsstelle 
gemäß Artikel 39a vorneh-
men; 

(ha) conduct the accreditation of 
a body for monitoring codes 
of conduct pursuant to Arti-
cle 38a and of a certification 
body pursuant to Article 39a; 

 

  (hb) Vertragsklauseln im Sinne 
des Artikels 42 Absatz 2a 

(hb) authorise contractual claus-
es and provisions referred to 
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 Buchstabe a genehmigen; in Article 42(2a); 

i) die Genehmigung verbindli-
cher unternehmensinterner 
Vorschriften gemäß Arti-
kel 43, 

 (i) verbindliche unternehmensin-
terne Vorschriften gemäß Ar-
tikel 43 genehmigen; 

(i) approve binding corporate 
rules pursuant to Article 43; 

 

j) die Mitwirkung im Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss. 

 (j) Beiträge zur Tätigkeit des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses leisten; 

(j) contribute to the activities of 
the European Data Protec-
tion Board; 

 

 ja) die für die Verarbeitung 
Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter gemäß Ar-
tikel 39 zu zertifizieren. 

   

   (jb) to keep internal records of 
breaches of this Regulation 
and of measures taken, in 
particular warnings issued 
and sanctions imposed; 

 

  (k) jede sonstige Aufgabe im Zu-
sammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten er-
füllen. 

(k) fulfil any other tasks related 
to the protection of personal 
data. 

 

2. Jede Aufsichtsbehörde för-
dert die Information der Öf-
fentlichkeit über Risiken, 
Vorschriften, Garantien und 
Rechte im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten. Be-

2. Jede Aufsichtsbehörde för-
dert die Information der Öf-
fentlichkeit über Risiken, 
Vorschriften, Garantien und 
Rechte im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und 

2. (…) 2. (…)  
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 sondere Beachtung finden 
dabei spezifische Maßnah-
men für Kinder. 

über angemessene Maß-
nahmen für den Schutz 
personenbezogener Daten. 
Besondere Beachtung fin-
den dabei spezifische Maß-
nahmen für Kinder. 

 2a. Jede Aufsichtsbehörde 
fördert gemeinsam mit den 
Europäischen Daten-
schutzausschuss das Be-
wusstsein der für die Ver-
arbeitung Verantwortli-
chen, und der Auf-
tragsverarbeiter über Risi-
ken, Vorschriften, Garan-
tien und Rechte im Zu-
sammenhang mit der Ver-
arbeitung personenbezo-
gener Daten. Dazu gehört 
das Führen eines Regis-
ters der Sanktionen und 
Verstöße. Dieses Register 
sollte so detailliert wie 
möglich alle Warnungen 
und Sanktionen sowie die 
Lösungen der Verstöße 
enthalten. Jede Aufsichts-
behörde stellt kleinsten, 
kleinen und mittleren für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen und Auf-
tragsverarbeitern auf An-
trag allgemeine In-
formation über ihre Ver-
antwortlichkeiten und Ver-
pflichtungen gemäß dieser 
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 Verordnung mit. 

3. Die Aufsichtsbehörde berät 
auf Antrag jede betroffene 
Person bei der Wahrneh-
mung der ihr nach dieser 
Verordnung zustehenden 
Rechte und arbeitet zu die-
sem Zweck gegebenenfalls 
mit den Aufsichtsbehörden 
anderer Mitgliedstaaten zu-
sammen.  

 3. (…). 3. (…)  

4. Für die in Absatz 1 Buchsta-
be b genannten Beschwer-
den stellt die Aufsichtsbe-
hörde ein Beschwerdeformu-
lar zur Verfügung, das elekt-
ronisch oder auf anderem 
Wege ausgefüllt werden 
kann. 

 4. Jede Aufsichtsbehörde er-
leichtert das Einreichen von in 
Absatz 1 Buchstabe b ge-
nannten Beschwerden durch 
Maßnahmen wie etwa die Be-
reitstellung eines Beschwer-
deformulars, das auch elekt-
ronisch ausgefüllt werden 
kann, ohne dass andere 
Kommunikationsmittel ausge-
schlossen werden. 

4. Each supervisory authority 
shall facilitate the submis-
sion of complaints referred to 
in point (b) of paragraph 1, 
by measures such as a 
complaint submission form, 
which can be completed also 
electronically, without ex-
cluding other means of 
communication. 

 

5. Die Leistungen der Auf-
sichtsbehörde sind für die 
betroffene Person kostenlos.  

 5. Die Leistungen jeder Auf-
sichtsbehörde sind für die be-
troffene Person und für den 
Datenschutzbeauftragten kos-
tenlos. 

5. The performance of the 
tasks of each supervisory 
authority shall be free of 
charge for the data subject 
and for the data protection 
officer, if any. 

 

6. Bei offensichtlich miss-
bräuchlichen Anträgen, ins-
besondere bei wiederholt 

6. Bei offensichtlich miss-
bräuchlichen Anträgen, ins-
besondere bei wiederholt 

6. Bei offenkundig unbegründe-
ten oder – besonders wegen 
ihrer Häufung – unverhältnis-

6. Where requests are mani-
festly unfounded or exces-
sive, in particular because of 
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 gestellten Anträgen, kann 
die Aufsichtsbehörde eine 
Gebühr verlangen oder da-
von absehen, die von der 
betroffenen Person bean-
tragte Maßnahme zu treffen. 
In diesem Fall trägt die Auf-
sichtsbehörde die Beweislast 
für den offensichtlich miss-
bräuchlichen Charakter des 
Antrags.  

gestellten Anträgen, kann 
die Aufsichtsbehörde eine 
angemessene Gebühr ver-
langen oder davon absehen, 
die von der betroffenen Per-
son beantragte Maßnahme 
zu treffen. Diese Gebühr 
übersteigt nicht die Kos-
ten der beantragten Maß-
nahmen. In diesem Fall 
trägt die Aufsichtsbehörde 
die Beweislast für den offen-
sichtlich missbräuchlichen 
Charakter des Antrags. 

mäßigen Anträgen kann sich 
die Aufsichtsbehörde weigern, 
aufgrund des Antrags tätig zu 
werden. In diesem Fall trägt 
die Aufsichtsbehörde die Be-
weislast für den offensichtlich 
unbegründeten oder unver-
hältnismäßigen Charakter des 
Antrags. 

their repetitive character, the 
supervisory authority may 
charge a reasonable fee 
based on administrative 
costs, or refuse to act on the 
request. The supervisory au-
thority shall bear the burden 
of demonstrating the mani-
festly unfounded or exces-
sive character of the request. 

   
 

 

Artikel 53  
Befugnisse 

Befugnisse  Article 53 
Powers 

 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist 
befugt, 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist 
im Einklang mit dieser 
Verordnung befugt, 

1. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine 
Aufsichtsbehörde mindestens 
über die folgenden Untersu-
chungsbefugnisse verfügt, die 
es ihr gestatten, 

1. Each supervisory authority 
shall have the following in-
vestigative powers: 

 

a) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter auf einen 
behaupteten Verstoß gegen 
die Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten 
hinzuweisen und ihn gege-
benenfalls anzuweisen, die-
sem Verstoß in einer be-
stimmten Weise abzuhelfen, 

a) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter auf ei-
nen behaupteten Verstoß 
gegen die Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten hinzuweisen und ihn 
gegebenenfalls anzuweisen, 
diesem Verstoß in einer be-
stimmten Weise abzuhelfen, 

(a) den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, den Auf-
tragsverarbeiter und gegebe-
nenfalls den Vertreter des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen anzuweisen, alle Infor-
mationen bereitzustellen, die 
für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich sind, 

(a) to order the controller and 
the processor, and, where 
applicable, the controller’s or 
the processor’s representa-
tive to provide any infor-
mation it requires for the per-
formance of its tasks; 
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 um den Schutz der betroffe-
nen Person zu verbessern, 

um den Schutz der betroffe-
nen Person zu verbessern, 
oder den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen zu 
verpflichten, die Verlet-
zung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten der 
betroffenen Person mitzu-
teilen; 

  (aa) Untersuchungen in Form 
von Datenschutzüberprüfun-
gen durchzuführen, 

(aa) to carry out investigations in 
the form of data protection 
audits; 

 

  (ab) eine Überprüfung der 
nach Artikel 39 Absatz 4 er-
teilten Zertifizierungen durch-
zuführen, 

(ab) to carry out a review on certi-
fications issued pursuant to 
Article 39(4); 

 

b) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter anzu-
weisen, den Anträgen der 
betroffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser 
Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen, 

b) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter anzu-
weisen, den Anträgen der 
betroffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser 
Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen, 

(b) (…) (b) (…)  

c) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, den Auf-
tragsverarbeiter und gege-
benenfalls den Vertreter an-
zuweisen, alle Informationen 
bereitzustellen, die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben 

c) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, den Auf-
tragsverarbeiter und gege-
benenfalls den Vertreter an-
zuweisen, alle Informationen 
bereitzustellen, die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben 

(c)  (…) (c) (…)  
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 zweckdienlich sind,  zweckdienlich sind, 

d) die Befolgung der Genehmi-
gungen und Auskünfte im 
Sinne von Artikel 34 sicher-
zustellen, 

d) die Befolgung der Genehmi-
gungen und Auskünfte im 
Sinne von Artikel 34 sicher-
zustellen, 

(d) den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter auf einen 
vermeintlichen Verstoß gegen 
diese Verordnung hinzuwei-
sen, 

(d) to notify the controller or the 
processor of an alleged in-
fringement of this Regula-
tion; 

 

  (da) von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und 
dem Auftragsverarbeiter Zu-
griff auf alle personenbezoge-
nen Daten und Informationen, 
die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben notwendig sind, zu erhal-
ten, 

(da) to obtain, from the controller 
and the processor, access to 
all personal data and to all 
information necessary for the 
performance of its tasks; 

 

  (db) im Einklang mit dem Uni-
onsrecht oder dem Verfah-
rensrecht des Mitgliedstaats 
Zugang zu den Geschäfts-
räumen, einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen 
und -geräte, des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
und des Auftragsverarbeiters 
zu erhalten. 

(db) to obtain access to any 
premises of the controller 
and the processor, including 
to any data processing 
equipment and means, in 
conformity with Union law or 
Member State procedural 
law. 

 

e) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter zu er-
mahnen oder zu verwarnen, 

e) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter zu er-
mahnen oder zu verwarnen, 

   

f) die Berichtigung, Löschung f) die Berichtigung, Löschung    
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 oder Vernichtung aller Da-
ten, die unter Verletzung der 
Bestimmungen dieser Ver-
ordnung verarbeitet wurden, 
anzuordnen, und solche 
Maßnahmen Dritten, an die 
diese Daten weitergegeben 
wurden, mitzuteilen, 

oder Vernichtung aller Da-
ten, die unter Verletzung der 
Bestimmungen dieser Ver-
ordnung verarbeitet wurden, 
anzuordnen, und solche 
Maßnahmen Dritten, an die 
diese Daten weitergegeben 
wurden, mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorüberge-
hend oder endgültig zu ver-
bieten, 

g) die Verarbeitung vorüberge-
hend oder endgültig zu ver-
bieten, 

   

h) die Übermittlung von Daten 
an einen Empfänger in ei-
nem Drittland oder an eine 
internationale Organisation 
zu unterbinden,  

h) die Übermittlung von Daten 
an einen Empfänger in ei-
nem Drittland oder an eine 
internationale Organisation 
zu unterbinden, 

   

i) Stellungnahmen zu allen 
Fragen im Zusammenhang 
mit dem Schutz personen-
bezogener Daten abzuge-
ben, 

i) Stellungnahmen zu allen 
Fragen im Zusammenhang 
mit dem Schutz personen-
bezogener Daten abzuge-
ben, 

   

 ia) für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und Auf-
tragsverarbeiter nach Arti-
kel 39 zu zertifizieren; 

   

j) das nationale Parlament, die 
Regierung oder sonstige po-
litische Institutionen sowie 
die Öffentlichkeit über Fra-
gen im Zusammenhang mit 

j) das nationale Parlament, die 
Regierung oder sonstige po-
litische Institutionen sowie 
die Öffentlichkeit über Fra-
gen im Zusammenhang mit 
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 dem Schutz personenbezo-
gener Daten zu informieren. 

dem Schutz personenbezo-
gener Daten zu informieren; 

 ja) wirksame Vorkehrungen 
zu treffen, um vertrauliche 
Meldungen über Verlet-
zungen der Verordnung zu 
fördern, wobei die Leitli-
nien des Europäischen Da-
tenschutzausschusses 
gemäß Artikel 66 Ab-
satz 4b berücksichtigt 
werden. 

   

  1a. (…).   

  1b. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine 
Aufsichtsbehörde über die fol-
genden Abhilfebefugnisse ver-
fügt, die es ihr gestatten, 

1b. Each supervisory authority 
shall have the following cor-
rective powers: 

 

  (a) einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter zu war-
nen, dass beabsichtigte Ver-
arbeitungsvorgänge voraus-
sichtlich gegen diese Verord-
nung verstoßen, 

(a) to issue warnings to a con-
troller or processor that in-
tended processing opera-
tions are likely to infringe 
provisions of this Regulation; 

 

  (b) einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter zu tadeln, 
wenn er mit Verarbeitungs-
vorgängen gegen diese Ver-

(b) to issue reprimands to a con-
troller or a processor where 
processing operations have 
infringed provisions of this 
Regulation; 

 



 

496 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 ordnung verstoßen hat, 

  (c) (…);   

  (ca) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter anzuwei-
sen, den Anträgen der be-
troffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser 
Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen, 

(ca) to order the controller or the 
processor to comply with the 
data subject's requests to 
exercise his or her rights 
pursuant to this Regulation; 

 

  (d) den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter anzuweisen, 
Verarbeitungsvorgänge gege-
benenfalls auf bestimmte 
Weise und innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums mit 
dieser Verordnung in Einklang 
zu bringen, insbesondere 
durch die Anordnung der Be-
richtigung, Einschränkung o-
der Löschung von Daten ge-
mäß den Artikeln 16, 17 und 
17a und der Unterrichtung der 
Empfänger, an die diese Da-
ten gemäß Artikel 17 Ab-
satz 2a und Artikel 17b wei-
tergegeben wurden, über sol-
che Maßnahmen, 

(d) to order the controller or pro-
cessor to bring processing 
operations into compliance 
with the provisions of this 
Regulation, where appropri-
ate, in a specified manner 
and within a specified period; 

 

   (da) to order the controller to 
communicate a personal da-
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 ta breach to the data subject; 

  (e) eine vorübergehende oder 
endgültige Einschränkung der 
Verarbeitung zu verhängen 
(…), 

(e) to impose a temporary or de-
finitive limitation including a 
ban on processing; 

 

  (f) die Aussetzung der Übermitt-
lung von Daten an einen Emp-
fänger in einem Drittland oder 
an eine internationale Organi-
sation anzuordnen, 

(f) to order the rectification, re-
striction or erasure of data 
pursuant to Articles 16, 17 
and 17a and the notification 
of such actions to recipients 
to whom the data have been 
disclosed pursuant to Arti-
cles 17(2a) and 17b; 

 

   (fa) (new) to withdraw a cer-
tification or to order the certi-
fication body to withdraw a 
certification issued pursuant 
to Article 39 and 39a, or to 
order the certification body 
not to issue certification if the 
requirements for the certifi-
cation are not or no longer 
met; 

 

  (g) eine Geldbuße gemäß Arti-
kel 79 oder 79a zu verhängen, 
zusätzlich zu oder anstelle 
von in diesem Absatz erwähn-
ten Maßnahmen, je nach den 
Umständen des Einzelfalles. 

(g) to impose an administrative 
fine pursuant to Articles 79, 
in addition to, or instead of 
measures referred to in this 
paragraph, depending on the 
circumstances of each indi-
vidual case; 
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   (h) to order the suspension of 
data flows to a recipient in a 
third country or to an interna-
tional organisation. 

 

   (i) (…)  

   (j) (…)  

  1c. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine 
Aufsichtsbehörde über die fol-
genden Genehmigungsbefug-
nisse und beratenden Befug-
nisse verfügt. die es ihr ge-
statten, 

1c. Each supervisory authority 
shall have the following au-
thorisation and advisory 
powers: 

 

  (a) gemäß dem Verfahren der 
vorherigen Zurateziehung 
nach Artikel 34 den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
zu beraten, 

(a) to advise the controller in 
accordance with the prior 
consultation procedure re-
ferred to in Article 34; 

 

  (aa) zu allen Fragen, die im 
Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten stehen, von sich aus 
oder auf Antrag Stellungnah-
men an das nationale Parla-
ment, die Regierung des Mit-
gliedstaats oder im Einklang 
mit dem einzelstaatlichen 
Recht an sonstige Einrichtun-

(aa) to issue, on its own initiative 
or on request, opinions to 
the national parliament, the 
Member State government 
or, in accordance with na-
tional law, to other institu-
tions and bodies as well as 
to the public on any issue re-
lated to the protection of 
personal data; 
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 gen und Stellen sowie an die 
Öffentlichkeit zu richten, 

  (ab) die Verarbeitung gemäß 
Artikel 34 Absatz 7a zu ge-
nehmigen, falls im Recht des 
Mitgliedstaats eine derartige 
vorherige Genehmigung ver-
langt wird, 

(ab) to authorise processing re-
ferred to in Article 34(7a), if 
the law of the Member State 
requires such prior authori-
sation; 

 

  (ac) eine Stellungnahme ab-
zugeben und Entwürfe von 
Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 38 Absatz 2 zu billigen, 

(ac) to issue an opinion and ap-
prove draft codes of conduct 
pursuant to Article 38(2); 

 

  (ad) Zertifizierungsstellen ge-
mäß Artikel 39a zu akkreditie-
ren, 

(ad) to accredit certification bod-
ies pursuant to Article 39a; 

 

  (ae) im Einklang mit Artikel 39 
Absatz 2a Zertifizierungen zu 
erteilen und Kriterien für die 
Zertifizierung zu billigen, 

(ae) to issue certifications and 
approve criteria of certifica-
tion in accordance with Arti-
cle 39(2a); 

 

  (b) Standarddatenschutzklauseln 
nach Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c festzulegen, 

(b) to adopt standard data pro-
tection clauses referred to in 
Article 26(2c) and in point (c) 
of Article 42(2); 

 

  © Vertragsklauseln gemäß Arti-
kel 42 Absatz 2a Buchstabe a 
zu genehmigen, 

(c) to authorise contractual 
clauses referred to in point 
(a) of Article 42(2a); 

 

  (ca) Verwaltungsvereinbarun- (ca) to authorise administrative  



 

500 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 gen gemäß Artikel 42 Ab-
satz 2a Buchstabe d zu ge-
nehmigen, 

agreements referred to in 
point (d) of Article 42(2a); 

  (d) verbindliche unternehmensin-
terne Vorschriften gemäß Ar-
tikel 43 zu genehmigen. 

(d) to approve binding corporate 
rules pursuant to Article 43. 

 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann 
kraft ihrer Untersuchungsbe-
fugnis vom für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
vom Auftragsverarbeiter Fol-
gendes verlangen: 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann 
kraft ihrer Untersuchungsbe-
fugnis vom für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
vom Auftragsverarbeiter oh-
ne Vorankündigung Fol-
gendes verlangen: 

2. Die Ausübung der der Auf-
sichtsbehörde übertragenen 
Befugnisse gemäß diesem Ar-
tikel erfolgt vorbehaltlich an-
gemessener Garantien ein-
schließlich wirksamer gericht-
licher Rechtsbehelfe und ord-
nungsgemäßer Verfahren 
gemäß dem Unionsrecht und 
dem Recht des Mitgliedstaats 
im Einklang mit der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union. 

2. The exercise of the powers 
conferred on the supervisory 
authority pursuant to this Ar-
ticle shall be subject to ap-
propriate safeguards, includ-
ing effective judicial remedy 
and due process, set out in 
Union and Member State law 
in accordance with the Char-
ter of Fundamental Rights of 
the European Union. 

 

a) Zugriff auf alle personenbe-
zogenen Daten und Informa-
tionen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind, 

a) Zugriff auf alle personenbe-
zogenen Daten und auf alle 
Dokumente und Informatio-
nen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind, 

   

b) Zugang zu den Geschäfts-
räumen einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen 
und -geräte, sofern Grund zu 
der Annahme besteht, dass 
dort Tätigkeiten ausgeführt 
werden, die gegen diese 

b) Zugang zu den Geschäfts-
räumen einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen 
und -geräte. 
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 Verordnung verstoßen. 

 Die Befugnisse nach Buch-
stabe b werden im Einklang 
mit dem Unionsrecht und 
dem Recht der Mitgliedstaa-
ten ausgeübt. 

 Die Befugnisse nach Buch-
stabe b werden im Einklang 
mit dem Unionsrecht und 
dem Recht der Mitgliedstaa-
ten ausgeübt. 

   

3. Jede Aufsichtsbehörde ist 
insbesondere gemäß Arti-
kel 74 Absatz 4 und Arti-
kel 75 Absatz 2 befugt, Ver-
stöße gegen diese Verord-
nung den Justizbehörden zur 
Kenntnis zu bringen und 
Klage zu erheben. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist 
insbesondere gemäß Arti-
kel 74 Absatz 4 und Arti-
kel 75 Absatz 2 befugt, Ver-
stöße gegen diese Verord-
nung den Justizbehörden 
zur Kenntnis zu bringen und 
Klage zu erheben. 

3. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine 
Aufsichtsbehörde befugt ist, 
Verstöße gegen diese Ver-
ordnung den Justizbehörden 
zur Kenntnis zu bringen und 
(...) gegebenenfalls auf ande-
re Weise Klage einzureichen 
oder zu erheben, um dieser 
Verordnung Geltung zu ver-
schaffen. 

3. Each Member State shall 
provide by law that its super-
visory authority shall have 
the power to bring infringe-
ments of this Regulation to 
the attention of the judicial 
authorities and where ap-
propriate, to commence or 
engage otherwise in legal 
proceedings, in order to en-
force the provisions of this 
Regulation. 

 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist 
befugt, verwaltungsrechtli-
che Vergehen, insbesondere 
solche nach Artikel 79 Ab-
sätze 4, 5 und 6, zu ahnden.  

4. Jede Aufsichtsbehörde ist 
befugt, Ordnungswidrigkei-
ten nach Artikel 79 zu ahn-
den. Diese Befugnis wird 
in einer wirksamen, ver-
hältnismäßigen und ab-
schreckenden Art und 
Weise ausgeübt. 

4. (…) 4. Each Member State may 
provide by law that its super-
visory authority shall have 
additional powers than those 
referred to in paragraphs 1, 
1b and 1c. These exercise of 
these powers shall not im-
pair the effective functioning 
of the provisions of Chapter 
VII. 

 

  5. (…) 
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Artikel 54 
Tätigkeitsbericht 

  
Article 54 

Activity Report 
 

 Jede Aufsichtsbehörde er-
stellt einen Jahresbericht 
über ihre Tätigkeit. Der Be-
richt wird dem nationalen 
Parlament vorgelegt und der 
Öffentlichkeit, der Kommis-
sion und dem Europäischen 
Datenschutzausschuss zu-
gänglich gemacht. 

 Jede Aufsichtsbehörde er-
stellt mindestens alle zwei 
Jahre einen Bericht über ih-
re Tätigkeit. Der Bericht wird 
dem jeweiligen Parlament 
vorgelegt und der Öffentlich-
keit, der Kommission und 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss zugänglich 
gemacht. 

 Jede Aufsichtsbehörde erstellt 
einen Jahresbericht über ihre 
Tätigkeit. Gemäß dem natio-
nalen Recht wird der Bericht 
dem nationalen Parlament, 
der Regierung und anderen 
Behörden übermittelt. Er wird 
der Öffentlichkeit, der Europä-
ischen Kommission und dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss zugänglich ge-
macht. 

 Each supervisory authority 
shall draw up an annual re-
port on its activities, which 
may include a list of types of  
notified breaches and types 
of imposed sanctions. The 
report shall be transmitted to 
the national Parliament, the 
government and other au-
thorities as designated by 
national law. It shall be made 
available to the public, the 
Commission and the Euro-
pean Data Protection Board. 

 

   
 

 

KAPITEL VII 
ZUSAMMENARBEIT UND 

KOHÄRENZ 

  CHAPTER VII 
CO-OPERATION AND CON-

SISTENCY 

 

   
 

 

ABSCHNITT 1 
ZUSAMMENARBEIT 

  SECTION 1 
CO-OPERATION 

 

   
 

 

 

Artikel 54a 
Federführende Behörde 

Artikel 54a 
Zusammenarbeit zwischen 

der federführenden Auf-
sichtsbehörde und anderen 

betroffenen Aufsichtsbe-
hörden 

Article 54a 
Cooperation between the 
lead supervisory authority 
and other concerned su-

pervisory authorities 
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 1. Findet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
im Rahmen der Tätigkeiten 
der Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der 
Union statt, wobei der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter Nieder-
lassungen in mehr als ei-
nem Mitgliedstaat hat, o-
der werden die personen-
bezogenen Daten von 
Einwohnern mehrerer Mit-
gliedstaaten verarbeitet, 
so fungiert die Aufsichts-
behörde der Hauptnieder-
lassung des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbei-
ters gemäß der Bestim-
mungen von Kapitel VII 
dieser Verordnung als 
zentrale Anlaufstelle für 
die Aufsicht über die Ver-
arbeitungsvorgänge des 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in al-
len Mitgliedstaaten.  

1. Die federführende Aufsichts-
behörde (...) arbeitet mit den 
anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden im Einklang 
mit diesem Artikel zusammen 
und bemüht sich dabei, einen 
Konsens zu erzielen (...). Die 
federführende Aufsichtsbe-
hörde und die betroffenen 
Aufsichtsbehörden tauschen 
untereinander alle zweckdien-
lichen Informationen aus. 

1. The lead supervisory au-
thority shall cooperate with 
the other concerned supervi-
sory authorities in accord-
ance with this article in an 
endeavour to reach consen-
sus. The lead supervisory 
authority and the concerned 
supervisory authorities shall 
exchange all relevant infor-
mation with each other. 

 

  1a. Die federführende Aufsichts-
behörde kann jederzeit ande-
re betroffene Aufsichtsbehör-

1a. The lead supervisory au-
thority may request at any 
time other concerned super-
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 den um Amtshilfe gemäß Arti-
kel 55 ersuchen und gemein-
same Maßnahmen gemäß Ar-
tikel 56 durchführen, insbe-
sondere zur Durchführung von 
Untersuchungen oder zur 
Überwachung der Umsetzung 
einer Maßnahme in Bezug auf 
einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter, der in ei-
nem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen ist. 

visory authorities to provide 
mutual assistance pursuant 
to Article 55 and may con-
duct joint operations pursu-
ant to Article 56, in particular 
for carrying out investiga-
tions or for monitoring the 
implementation of a measure 
concerning a controller or 
processor established in an-
other Member State. 

 2. Die federführende Behör-
de ergreift angemessene 
Maßnahmen für die Auf-
sicht über die Verarbei-
tungstätigkeiten des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters, für den 
es zuständig ist, erst nach 
Konsultation aller anderen 
zuständigen Aufsichtsbe-
hörden im Sinne von Arti-
kel 51 Absatz 1 und be-
müht sich dabei, einen 
Konsens zu erreichen. Zu 
diesem Zweck leitet sie 
insbesondere alle maß-
geblichen Informationen 
weiter und konsultiert die 
anderen Behörden, bevor 
sie Maßnahmen, die im 
Sinne von Artikel 51 Ab-
satz 1 Rechtswirkungen in 

2. Die federführende Aufsichts-
behörde übermittelt den ande-
ren betroffenen Aufsichtsbe-
hörden unverzüglich die 
zweckdienlichen Informatio-
nen zu der Angelegenheit. Sie 
legt den anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden unverzüg-
lich einen Beschlussentwurf 
zur Stellungnahme vor und 
trägt deren Standpunkten ge-
bührend Rechnung. 

2. The lead supervisory au-
thority shall, without delay 
communicate the relevant in-
formation on the matter to 
the other concerned supervi-
sory authorities. It shall with-
out delay submit a draft de-
cision to the other concerned 
supervisory authorities for 
their opinion and take due 
account of their views. 
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 Bezug auf die für die Ver-
arbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverar-
beiter entfalten sollen, er-
greift. Die federführende 
Behörde schenkt den Stel-
lungnahmen der beteilig-
ten Behörden größtmögli-
che Beachtung. Die feder-
führende Behörde ist die 
einzige Behörde, die be-
fugt ist, Maßnahmen, die 
Rechtswirkungen in Bezug 
auf die Verarbeitungstä-
tigkeiten der für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, 
für die sie zuständig ist, 
entfalten sollen, ergreift. 

 3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt auf 
Antrag einer zuständigen 
Aufsichtsbehörde eine 
Stellungnahme zu der 
Feststellung der federfüh-
renden Behörde, die für 
einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter zuständig 
ist, ab, wenn 

3. Legt eine der anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
innerhalb von vier Wochen, 
nachdem sie gemäß Absatz 2 
konsultiert wurde, gegen die-
sen Beschlussentwurf einen 
relevanten und begründeten 
Einspruch ein und schließt 
sich die federführende Auf-
sichtsbehörde dem Einspruch 
nicht an oder ist der Einspruch 
nicht relevant und begründet, 
so leitet die federführende 
Aufsichtsbehörde das Kohä-
renzverfahren gemäß Arti-
kel 57 für die Angelegenheit 
ein. (…) 

3. Where any of the other con-
cerned supervisory authori-
ties within a period of four 
weeks after having been 
consulted in accordance with 
paragraph 2, expresses a 
relevant and reasoned ob-
jection to the draft decision, 
the lead supervisory authori-
ty shall, if it does not follow 
the objection or is of the 
opinion it is not relevant and 
reasoned, submit the matter 
to the consistency mecha-
nism referred to in Article 57. 
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 a) aus dem Sachverhalt nicht 
hervorgeht, wo sich der 
Hauptsitz des für die Ver-
arbeitung Verantwortli-
chen oder des Auf-
tragsverarbeiters befindet, 
oder  

3a. Beabsichtigt die federführen-
de Aufsichtsbehörde, sich 
dem Einspruch anzuschlie-
ßen, so legt sie den anderen 
betroffenen Aufsichtsbehör-
den einen überarbeiteten Be-
schlussentwurf zur Stellung-
nahme vor. Der überarbeitete 
Beschlussentwurf wird inner-
halb von zwei Wochen dem 
Verfahren nach Absatz 3 un-
terzogen. 

3a. Where the lead supervisory 
authority intends to follow 
the objection made, it shall 
submit to the other con-
cerned supervisory authori-
ties a revised draft decision 
for their opinion. This revised 
draft decision shall be sub-
ject to the procedure referred 
to in paragraph 3 within a 
period of two weeks. 

 

 b) sich die zuständigen Be-
hörden nicht darauf eini-
gen können, welche Be-
hörde als federführende 
Behörde fungieren soll; 
oder 

   

 c) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nicht in 
der Union niedergelassen 
ist, und in unterschiedli-
chen Mitgliedstaaten an-
sässige Personen von den 
Verarbeitungsoperationen 
im Rahmen dieser Verord-
nung betroffen sind. 

   

 3a. Wird der für die Verarbei-
tung Verantwortliche auch 
als Auftragsverarbeiter tä-
tig, so fungiert die Auf-
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 sichtsbehörde der Haupt-
niederlassung des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen als federführende 
Behörde für die Aufsicht 
über die Verarbeitungstä-
tigkeiten. 

 4. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann die 
federführende Behörde 
bestimmen. 

4. Legt keine der anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
Einspruch gegen den Be-
schlussentwurf ein, der von 
der federführenden Aufsichts-
behörde innerhalb der in den 
Absätzen 3 und 3a festgeleg-
ten Frist vorgelegt wurde, so 
gelten die federführende Auf-
sichtsbehörde und die be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
als mit dem Beschlussentwurf 
einverstanden und sind an ihn 
gebunden. 

4. Where none of the other 
concerned supervisory au-
thorities has objected to the 
draft decision submitted by 
the lead supervisory authori-
ty within the period referred 
to in paragraphs 3 and 3a, 
the lead supervisory authori-
ty and the concerned super-
visory authorities shall be 
deemed to be in agreement 
with this draft decision and 
shall be bound by it. 

 

  4a. Die federführende Aufsichts-
behörde erlässt den Be-
schluss und teilt ihn der 
Hauptniederlassung oder der 
einzigen Niederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder gegebenen-
falls des Auftragsverarbeiters 
mit und setzt die anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
und den Europäischen Daten-
schutzausschuss von dem be-
treffenden Beschluss ein-
schließlich einer Zusammen-

4a. The lead supervisory au-
thority shall adopt and notify 
the decision to the main es-
tablishment or single estab-
lishment of the controller or 
processor, as the case may 
be and inform the other con-
cerned supervisory authori-
ties and the European Data 
Protection Board of the deci-
sion in question including a 
summary of the relevant 
facts and grounds. The su-
pervisory authority to which 
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 fassung der relevanten Fakten 
und Gründe in Kenntnis. Die 
Aufsichtsbehörde, bei der eine 
Beschwerde eingereicht wor-
den ist, unterrichtet den Be-
schwerdeführer über den Be-
schluss. 

a complaint has been lodged 
shall inform the complainant 
on the decision. 

  4b. Wird eine Beschwerde abge-
lehnt oder abgewiesen, so er-
lässt die Aufsichtsbehörde, 
bei der die Beschwerde einge-
reicht wurde, abweichend von 
Absatz 4a den Beschluss, teilt 
ihn dem Beschwerdeführer 
mit und setzt den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen in 
Kenntnis. 

4b. By derogation from para-
graph 4a, where a complaint 
is dismissed or rejected, the 
supervisory authority to 
which the complaint was 
lodged shall adopt the deci-
sion and notify it to the com-
plainant and shall inform the 
controller thereof. 

 

  4bb. Sind sich die federführen-
de Aufsichtsbehörde und die 
betroffenen Aufsichtsbehörde 
darüber einig, Teile der Be-
schwerde abzulehnen oder 
abzuweisen und bezüglich 
anderer Teile dieser Be-
schwerde tätig zu werden, so 
wird in dieser Angelegenheit 
für jeden dieser Teile ein ei-
gener Beschluss erlassen. Die 
federführende Aufsichtsbe-
hörde erlässt den Beschluss 
für den Teil, der das Tätig-
werden in Bezug auf den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen betrifft, teilt ihn der 
Hauptniederlassung oder ein-

4bb. Where the lead supervisory 
authority and the concerned 
supervisory authorities are in 
agreement to dismiss or re-
ject parts of a complaint and 
to act on other parts of that 
complaint, a separate deci-
sion shall be adopted for 
each of those parts of the 
matter.The lead supervisory 
authority shall adopt the de-
cision for the part concerning 
actions in relation to the con-
troller and notify it to the 
main establishment or single 
establishment of the control-
ler or processor on the terri-
tory of its Member State and 
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 zigen Niederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats mit und setzt 
den Beschwerdeführer hier-
von in Kenntnis, während die 
für den Beschwerdeführer zu-
ständige Aufsichtsbehörde 
den Beschluss für den Teil er-
lässt, der die Ablehnung oder 
Abweisung dieser Beschwer-
de betrifft, und ihn diesem Be-
schwerdeführer mitteilt und 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter hiervon in 
Kenntnis setzt.

 

shall inform the complainant 
thereof, while the superviso-
ry authority of the complain-
ant shall adopt the decision 
for the part concerning dis-
missal or rejection of that 
complaint and notify it on 
that complainant and shall 
inform the controller or pro-
cessor thereof. 

  4c. Nach der Unterrichtung über 
den Beschluss der federfüh-
renden Aufsichtsbehörde ge-
mäß den Absätzen 4a 
und 4bb ergreift der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
die erforderlichen Maßnah-
men, um die Verarbeitungstä-
tigkeiten all seiner Niederlas-
sungen in der Union mit dem 
Beschluss in Einklang zu 
bringen. Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter teilt der 
federführenden Aufsichtsbe-
hörde die Maßnahmen mit, 
die zur Einhaltung des Be-

4c. After being notified of the 
decision of the lead supervi-
sory authority pursuant to 
paragraph 4a and 4bb, the 
controller or processor shall 
take the necessary 
measures to ensure compli-
ance with the decision as re-
gards the processing activi-
ties in the context of all its 
establishments in the Union. 
The controller or processor 
shall notify the measures 
taken for complying with the 
decision to the lead supervi-
sory authority, which shall in-
form the other concerned 
supervisory authorities. 
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 schlusses ergriffen wurden; 
diese wiederum unterrichtet 
die anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden. 

  4d. Hat – in Ausnahmefällen – ei-
ne betroffene Aufsichtsbehör-
de Grund zu der Annahme, 
dass zum Schutz der Interes-
sen betroffener Personen 
dringender Handlungsbedarf 
besteht, so kommt das Dring-
lichkeitsverfahren nach Arti-
kel 61 zur Anwendung. 

4d. Where, in exceptional cir-
cumstances, a supervisory 
authority concerned has rea-
sons to consider that there is 
an urgent need to act in or-
der to protect the interests of 
data subjects, the urgency 
procedure referred to in Arti-
cle 61 shall apply. 

 

  5. Die federführende Aufsichts-
behörde und die anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
übermitteln einander die nach 
diesem Artikel (...) geforderten 
Informationen auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats. 

5. The lead supervisory au-
thority and the other con-
cerned supervisory authori-
ties shall supply the infor-
mation required under this 
Article to each other by elec-
tronic means, using a stand-
ardised format. 

 

   
 

 

  Artikel 54b 
Zusammenarbeit zwischen der 

federführenden Aufsichts-
behörde und den anderen 
betroffenen Aufsichtsbe-

hörden in einzelnen Fällen 
etwaiger Nichteinhaltung 

der Verordnung 

  

  (…)   
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Artikel 55 
Amtshilfe 

 Artikel 55  
Gegenseitige Amtshilfe 

Article 55 
Mutual assistance 

 

1. Die Aufsichtsbehörden 
übermitteln einander zweck-
dienliche Informationen und 
gewähren einander Amtshil-
fe, um diese Verordnung ein-
heitlich durchzuführen und 
anzuwenden, und treffen 
Vorkehrungen für eine wirk-
same Zusammenarbeit. Die 
Amtshilfe bezieht sich ins-
besondere auf Auskunftser-
suchen und aufsichtsbezo-
gene Maßnahmen, bei-
spielsweise Ersuchen um 
vorherige Genehmigungen 
und eine vorherige Zurate-
ziehung, die Vornahme von 
Nachprüfungen und die zü-
gige Unterrichtung über die 
Befassung mit einer Angele-
genheit und über weitere 
Entwicklungen in Fällen, in 
denen Personen in mehre-
ren Mitgliedstaaten voraus-
sichtlich von Verarbeitungs-
vorgängen betroffen sind.  

1. Die Aufsichtsbehörden 
übermitteln einander zweck-
dienliche Informationen und 
gewähren einander Amtshil-
fe, um diese Verordnung 
einheitlich durchzuführen 
und anzuwenden, und tref-
fen Vorkehrungen für eine 
wirksame Zusammenarbeit. 
Die Amtshilfe bezieht sich 
insbesondere auf Aus-
kunftsersuchen und auf-
sichtsbezogene Maßnah-
men, beispielsweise Ersu-
chen um vorherige Geneh-
migungen und eine vorheri-
ge Konsultation, die Vor-
nahme von Nachprüfungen 
und Untersuchungen so-
wie die zügige Unterrichtung 
über die Befassung mit einer 
Angelegenheit und über wei-
tere Entwicklungen in Fällen, 
in denen der für die Verar-
beitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbei-
ter über Niederlassungen 
in mehreren Mitgliedstaa-
ten verfügt oder in denen 
Personen in mehreren Mit-
gliedstaaten voraussichtlich 
von Verarbeitungsvorgängen 

1. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln einander zweckdienli-
che Informationen und gewäh-
ren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich 
durchzuführen und anzuwen-
den, und treffen Vorkehrun-
gen für eine wirksame Zu-
sammenarbeit. Die Amtshilfe 
bezieht sich insbesondere auf 
Auskunftsersuchen und auf-
sichtsbezogene Maßnahmen, 
beispielsweise Ersuchen um 
vorherige Genehmigungen 
und eine vorherige Zuratezie-
hung, um Vornahme von 
Nachprüfungen und Untersu-
chungen. (...) 

1. Supervisory authorities shall 
provide each other with rele-
vant information and mutual 
assistance in order to im-
plement and apply this 
Regulation in a consistent 
manner, and shall put in 
place measures for effective 
co-operation with one anoth-
er. Mutual assistance shall 
cover, in particular, infor-
mation requests and super-
visory measures, such as 
requests to carry out prior 
authorisations and consulta-
tions, inspections and inves-
tigations. 
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 betroffen sind. Die federfüh-
rende Behörde gemäß Ar-
tikel 54a stellt die Abstim-
mung mit den beteiligten 
Aufsichtsbehörden sicher 
und fungiert als zentrale 
Kontaktstelle für den für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen bzw. den Auf-
tragsverarbeiter. 

2. Jede Aufsichtsbehörde er-
greift alle geeigneten Maß-
nahmen, um dem Ersuchen 
einer anderen Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich und spä-
testens innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang des Er-
suchens nachzukommen. 
Dazu können insbesondere 
auch die Übermittlung 
zweckdienlicher Informatio-
nen über den Verlauf einer 
Untersuchung oder Durch-
setzungsmaßnahmen gehö-
ren, um die Einstellung oder 
das Verbot von Verarbei-
tungsvorgängen zu erwirken, 
die gegen diese Verordnung 
verstoßen.  

 2. Jede Aufsichtsbehörde er-
greift alle geeigneten Maß-
nahmen, um dem Ersuchen 
einer anderen Aufsichtsbe-
hörde ohne ungebührliche 
Verzögerung und spätestens 
innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Ersuchens nach-
zukommen. Dazu können ins-
besondere auch die Übermitt-
lung zweckdienlicher Informa-
tionen über die Durchführung 
einer Untersuchung (...) gehö-
ren (...). 

2. Each supervisory authority 
shall take all appropriate 
measures required to reply 
to the request of another su-
pervisory authority without 
undue delay and no later 
than one month after having 
received the request. Such 
measures may include, in 
particular, the transmission 
of relevant information on 
the conduct of an investiga-
tion. 

 

3. Das Amtshilfeersuchen ent-
hält alle erforderlichen In-
formationen, darunter Zweck 
und Begründung des Ersu-
chens. Die übermittelten In-
formationen werden aus-

 3. Das Amtshilfeersuchen ent-
hält alle erforderlichen Infor-
mationen, einschließlich 
Zweck und Begründung des 
Ersuchens. Die übermittelten 
Informationen werden aus-

3. The request for assistance 
shall contain all the neces-
sary information, including 
the purpose of the request 
and reasons for the request. 
Information exchanged shall 
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 schließlich für die Angele-
genheit verwendet, für die 
sie angefordert wurden. 

schließlich für den Zweck 
verwendet, für den sie ange-
fordert wurden. 

be used only for the purpose 
for which it was requested. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die 
ein Amtshilfeersuchen ge-
richtet wird, kann dieses nur 
ablehnen, wenn  

 4. Die Aufsichtsbehörde, an die 
ein Amtshilfeersuchen gerich-
tet wird, kann dieses nur ab-
lehnen, wenn 

4. A supervisory authority to 
which a request for assis-
tance is addressed may not 
refuse to comply with it un-
less: 

 

a) sie für das Ersuchen nicht 
zuständig ist oder 

 (a) sie für den Gegenstand des 
Ersuchens oder für die Maß-
nahmen, die sie durchführen 
soll, nicht zuständig ist oder 

(a) it is not competent for the 
subject-matter of the request 
or for the measures it is re-
quested to execute; or 

 

b) das Ersuchen gegen die 
Bestimmungen dieser Ver-
ordnung verstoßen würde.  

 (b) ein Eingehen auf das Ersu-
chen gegen die Bestimmun-
gen dieser Verordnung ver-
stoßen würde oder gegen das 
Unionsrecht oder das Recht 
des Mitgliedstaats, dem die 
Aufsichtsbehörde, bei der das 
Ersuchen eingeht, unterliegt. 

(b) compliance with the request 
would be incompatible with 
the provisions of this Regula-
tion or with Union or Member 
State law to which the su-
pervisory authority receiving 
the request is subject. 

 

5. Die Aufsichtsbehörde, an die 
das Ersuchen gerichtet wur-
de, informiert die ersuchen-
de Aufsichtsbehörde über 
die Ergebnisse oder gege-
benenfalls über den Fort-
gang der Maßnahmen, die 
getroffen wurden, um dem 
Ersuchen nachzukommen.  

 5. Die Aufsichtsbehörde, an die 
das Ersuchen gerichtet wurde, 
informiert die ersuchende 
Aufsichtsbehörde über die Er-
gebnisse oder gegebenenfalls 
über den Fortgang der Maß-
nahmen, die getroffen wur-
den, um auf das Ersuchen zu 
antworten. Bei einer Ableh-
nung gemäß Absatz 4 erläu-
tert sie ihre Gründe für die Ab-

5. The requested supervisory 
authority shall inform the re-
questing supervisory authori-
ty of the results or, as the 
case may be, of the progress 
or the measures taken in or-
der to respond to the re-
quest. In cases of a refusal 
under paragraph 4, it shall 
explain its reasons for refus-
ing the request. 
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 lehnung des Ersuchens. 

6. Die Aufsichtsbehörden 
übermitteln die Informa-
tionen, um die von einer an-
deren Aufsichtsbehörde er-
sucht wurde, auf elektroni-
schem Wege und so schnell 
wie möglich unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats. 

 6. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln die Informationen, um 
die von einer anderen Auf-
sichtsbehörde ersucht wurde, 
in der Regel auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats. 

6. Supervisory authorities shall, 
as a rule, supply the infor-
mation requested by other 
supervisory authorities by 
electronic means, using a 
standardised format. 

 

7. Maßnahmen, die aufgrund 
eines Amtshilfeersuchens 
getroffen werden, sind ge-
bührenfrei.  

7. Maßnahmen, die aufgrund 
eines Amtshilfeersuchens 
getroffen werden, sind für 
die ersuchende Aufsichts-
behörde gebührenfrei. 

7. Maßnahmen, die aufgrund ei-
nes Amtshilfeersuchens ge-
troffen werden, sind gebüh-
renfrei. Die Aufsichtsbehörden 
können untereinander Regeln 
vereinbaren, um einander in 
Ausnahmefällen besondere 
aufgrund der Amtshilfe ent-
standene Ausgaben zu erstat-
ten. 

7. No fee shall be charged for 
any action taken following a 
request for mutual assis-
tance. Supervisory authori-
ties may agree with other 
supervisory authorities rules 
for indemnification by other 
supervisory authorities for 
specific expenditure arising 
from the provision of mutual 
assistance in exceptional 
circumstances. 

 

8. Wird eine ersuchte Auf-
sichtsbehörde nicht binnen 
eines Monats auf das Amts-
hilfeersuchen einer anderen 
Aufsichtsbehörde hin tätig, 
so ist die ersuchende Auf-
sichtsbehörde befugt, einst-
weilige Maßnahmen im Ho-
heitsgebiet ihres Mitglied-
staats gemäß Artikel 51 Ab-
satz 1 zu ergreifen und die 

8. Wird eine ersuchte Auf-
sichtsbehörde nicht binnen 
eines Monats auf das Amts-
hilfeersuchen einer anderen 
Aufsichtsbehörde hin tätig, 
so ist die ersuchende Auf-
sichtsbehörde befugt, einst-
weilige Maßnahmen im Ho-
heitsgebiet ihres Mitglied-
staats gemäß Artikel 51 Ab-
satz 1 zu ergreifen und die 

8. Erteilt eine ersuchte Auf-
sichtsbehörde nicht binnen ei-
nes Monats nach Eingang des 
Ersuchens einer anderen Auf-
sichtsbehörde die Informatio-
nen gemäß Absatz 5, so kann 
die ersuchende Aufsichtsbe-
hörde eine einstweilige Maß-
nahme im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats gemäß Arti-
kel 51 Absatz 1 ergreifen und 

8. Where a supervisory authori-
ty does not provide the in-
formation referred to in par-
agraph 5 within one month of 
receiving the request of an-
other supervisory authority, 
the requesting supervisory 
authority may adopt a provi-
sional measure on the terri-
tory of its Member State in 
accordance with Article 
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 Angelegenheit dem Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss gemäß dem Verfah-
ren von Artikel 57 vorzule-
gen. 

Angelegenheit dem Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss gemäß dem Verfah-
ren von Artikel 57 vorzule-
gen. Die ersuchende Auf-
sichtsbehörde kann einst-
weilige Maßnahmen nach 
Artikel 53 im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats ergrei-
fen, wenn aufgrund der 
noch nicht abgeschlosse-
nen Hilfeleistung eine 
endgültige Maßnahme 
noch nicht getroffen wer-
den kann. 

die Angelegenheit dem Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss (...) gemäß dem Kohä-
renzverfahren nach Artikel 57 
vorlegen. 

51(1). In this case, the ur-
gent need to act under Arti-
cle 61(1) shall be presumed 
to be met and require an ur-
gent binding decision from 
the European Data Protec-
tion Board pursuant to Article 
61(2). 

9. Die Aufsichtsbehörde legt 
fest, wie lange diese einst-
weilige Maßnahme gültig ist. 
Dieser Zeitraum darf drei 
Monate nicht überschreiten. 
Die Aufsichtsbehörde setzt 
den Europäischen Daten-
schutzausschuss und die 
Kommission unverzüglich 
unter Angabe aller Gründe 
von diesen Maßnahmen in 
Kenntnis. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt 
fest, wie lange diese einst-
weilige Maßnahme gültig ist. 
Dieser Zeitraum darf drei 
Monate nicht überschreiten. 
Die Aufsichtsbehörde setzt 
den Europäischen Daten-
schutzausschuss und die 
Kommission von diesen 
Maßnahmen unverzüglich 
unter Angabe aller Gründe 
gemäß dem in Artikel 57 
vorgesehenen Verfahren in 
Kenntnis. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt die 
Gültigkeitsdauer dieser einst-
weiligen Maßnahme fest, die 
drei Monate nicht übersteigen 
darf. Die Aufsichtsbehörde 
setzt den Europäischen Da-
tenschutzausschuss (...) ge-
mäß dem Kohärenzverfahren 
nach Artikel 57 unverzüglich 
von diesen Maßnahmen und 
den Gründen für deren Erlass 
in Kenntnis. 

9. (…)  

10. Die Kommission kann Form 
und Verfahren der Amtshilfe 
nach diesem Artikel und die 
Ausgestaltung des elektroni-
schen Informationsaus-
tauschs zwischen den Auf-

10. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann 
Form und Verfahren der 
Amtshilfe nach diesem Arti-
kel und die Ausgestaltung 
des elektronischen Informa-

10. Die Kommission kann Form 
und Verfahren der Amtshilfe 
nach diesem Artikel und die 
Ausgestaltung des elektroni-
schen Informationsaustauschs 
zwischen den Aufsichtsbehör-

10. The Commission may speci-
fy the format and procedures 
for mutual assistance re-
ferred to in this article and 
the arrangements for the ex-
change of information by 
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 sichtsbehörden sowie zwi-
schen den Aufsichtsbehör-
den und dem Europäischen 
Datenschutzausschuss, ins-
besondere das in Absatz 6 
genannte standardisierte 
Format, festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren ge-
mäß Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen.  

tionsaustauschs zwischen 
den Aufsichtsbehörden so-
wie zwischen den Aufsichts-
behörden und dem Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere das in 
Absatz 6 genannte standar-
disierte Format, festlegen. 

den sowie zwischen den Auf-
sichtsbehörden und dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere das in 
Absatz 6 genannte standardi-
sierte Format, festlegen. Die-
se Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem Prüfver-
fahren nach Artikel 87 Ab-
satz 2 erlassen. 

electronic means between 
supervisory authorities, and 
between supervisory authori-
ties and the European Data 
Protection Board, in particu-
lar the standardised format 
referred to in paragraph 6. 
Those implementing acts 
shall be adopted in accord-
ance with the examination 
procedure referred to in Arti-
cle 87(2). 

   
 

 

Artikel 56  
Gemeinsame Maßnahmen 

der Aufsichtsbehörden 

  Article 56 
Joint operations of supervisory 

authorities  

 

1. Zur Stärkung der Zusam-
menarbeit und Amtshilfe er-
füllen die Aufsichtsbehörden 
gemeinsame untersu-
chungsspezifische Aufga-
ben, führen gemeinsame 
Durchsetzungsmaßnahmen 
und andere gemeinsame 
Maßnahmen durch, an de-
nen benannte Mitglieder o-
der Bedienstete der Auf-
sichtsbehörden anderer Mit-
gliedstaaten teilnehmen.  

 1. Die Aufsichtsbehörden kön-
nen gegebenenfalls gemein-
same Maßnahmen einschließ-
lich gemeinsamer Untersu-
chungen und gemeinsamer 
Durchsetzungsmaßnahmen 
durchführen, an denen Mit-
glieder oder Bedienstete der 
Aufsichtsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten teilnehmen. 

1. The supervisory authorities 
shall, where appropriate, 
conduct joint operations in-
cluding joint investigations 
and joint enforcement 
measures in which members 
or staff from other Member 
States' supervisory authori-
ties are involved. 

 

2. In Fällen, in denen voraus-
sichtlich Personen in mehre-
ren Mitgliedstaaten von Ver-
arbeitungsvorgängen betrof-

2. In Fällen, in denen der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter über Nie-

2. In Fällen, in denen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
über Niederlassungen in meh-

2. In cases where the controller 
or processor has establish-
ments in several Member 
States or where a significant 
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 fen sind, ist die Aufsichtsbe-
hörde jedes dieser Mitglied-
staaten berechtigt, an den 
gemeinsamen untersu-
chungsspezifischen Aufga-
ben oder den gemeinsamen 
Maßnahmen teilzunehmen. 
Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde lädt die Aufsichtsbe-
hörde jedes dieser Mitglied-
staaten zur Teilnahme an 
den betreffenden gemein-
samen untersuchungsspezi-
fischen Aufgaben oder ge-
meinsamen Maßnahmen ein 
und antwortet unverzüglich 
auf das Ersuchen einer Auf-
sichtsbehörde um Teilnah-
me. 

derlassungen in mehreren 
Mitgliedstaaten verfügt 
oder in denen voraussicht-
lich Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten von Verar-
beitungsvorgängen betroffen 
sind, ist die Aufsichtsbehör-
de jedes dieser Mitgliedstaa-
ten berechtigt, an den ge-
meinsamen untersuchungs-
spezifischen Aufgaben oder 
den gemeinsamen Maß-
nahmen teilzunehmen. Die 
federführende Aufsichtsbe-
hörde gemäß Artikel 54a 
bezieht die Aufsichtsbehör-
de jedes dieser Mitgliedstaa-
ten in die betreffenden ge-
meinsamen untersuchungs-
spezifischen Aufgaben oder 
gemeinsamen Maßnahmen 
ein und antwortet un-
verzüglich auf das Ersuchen 
einer Aufsichtsbehörde um 
Teilnahme. Die federführen-
de Aufsichtsbehörde fungiert 
als zentrale Kontaktstelle für 
den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bzw. den 
Auftragsverarbeiter. 

reren Mitgliedstaaten verfügt 
oder in denen die Verarbei-
tungsvorgänge voraussichtlich 
auf eine bedeutende Zahl be-
troffener Personen in mehr als 
einem Mitgliedstaat erhebliche 
Auswirkungen haben werden, 
ist die Aufsichtsbehörde jedes 
dieser Mitgliedstaaten berech-
tigt, gegebenenfalls an den 
gemeinsamen Maßnahmen 
teilzunehmen. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde lädt die Auf-
sichtsbehörde jedes dieser 
Mitgliedstaaten zur Teilnahme 
an den betreffenden gemein-
samen Maßnahmen ein und 
antwortet unverzüglich auf 
das Ersuchen einer Aufsichts-
behörde um Teilnahme. 

number of data subjects in 
more than one Member 
States are likely to be sub-
stantially affected by pro-
cessing operations, a super-
visory authority of each of 
those Member States shall 
have the right to participate 
in the joint operations, as 
appropriate. The competent 
supervisory authority in ac-
cordance with Article 51a (1) 
or 51a(2c)  shall invite the 
supervisory authority of each 
of those Member States to 
take part in the joint opera-
tions concerned and respond 
without delay to the request 
of a supervisory authority to 
participate.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann 
als einladende Aufsichtsbe-
hörde gemäß ihren nationa-
len Rechtsvorschriften und 
mit Genehmigung der unter-
stützenden Aufsichtsbehörde 

 3. Eine Aufsichtsbehörde kann 
gemäß den Rechtsvorschrif-
ten ihres Mitgliedstaats und 
mit Genehmigung der unter-
stützenden Aufsichtsbehörde 
den an den gemeinsamen 

3. A supervisory authority may, 
in compliance with its own 
Member State law, and with 
the seconding supervisory 
authority’s authorisation, 
confer powers, including in-
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 den an den gemeinsamen 
Maßnahmen beteiligten Mit-
gliedern oder Bediensteten 
der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde Durchfüh-
rungsbefugnisse einschließ-
lich untersuchungsspezifi-
scher Aufgaben übertragen 
oder, soweit dies nach dem 
Recht der einladenden Auf-
sichtsbehörde zulässig ist, 
den Mitgliedern oder Be-
diensteten der unterstützen-
den Aufsichtsbehörde ge-
statten, ihre Durchführungs-
befugnisse nach dem Recht 
der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde auszuüben. 
Diese Durchführungsbefug-
nisse können nur unter der 
Leitung und in der Regel in 
Gegenwart der Mitglieder 
oder Bediensteten der einla-
denden Aufsichtsbehörde 
ausgeübt werden. Die Mit-
glieder oder Bediensteten 
der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde unterliegen 
dem nationalen Recht der 
einladenden Aufsichtsbehör-
de. Die einladende Auf-
sichtsbehörde haftet für ihre 
Handlungen. 

Maßnahmen beteiligten Mit-
gliedern oder Bediensteten 
der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde Befugnisse 
einschließlich Untersu-
chungsbefugnisse übertragen 
oder, soweit dies nach dem 
Recht des Mitgliedstaats der 
einladenden Aufsichtsbehörde 
zulässig ist, den Mitgliedern 
oder Bediensteten der unter-
stützenden Aufsichtsbehörde 
gestatten, ihre Untersu-
chungsbefugnisse nach dem 
Recht des Mitgliedstaats der 
unterstützenden Aufsichtsbe-
hörde auszuüben. Diese Un-
tersuchungsbefugnisse kön-
nen nur unter der Leitung und 
in Gegenwart der Mitglieder 
oder Bediensteten der einla-
denden Aufsichtsbehörde 
ausgeübt werden. Die Mitglie-
der oder Bediensteten der un-
terstützenden ufsichtsbehörde 
unterliegen dem nationalen 
Recht der einladenden Auf-
sichtsbehörde. (…)

 

vestigative powers on the 
seconding supervisory au-
thority’s members or staff in-
volved in joint operations or, 
in so far as the law of the 
Member State of the host 
supervisory authority per-
mits, allow the seconding 
supervisory authority’s 
members or staff to exercise 
their investigative powers in 
accordance with the law of 
the Member State of the se-
conding supervisory authori-
ty. Such investigative powers 
may be exercised only under 
the guidance and in the 
presence of members or 
staff of the host supervisory 
authority. The seconding su-
pervisory authority's mem-
bers or staff shall be subject 
to the host supervisory au-
thority's national law. 

  3a. Sind gemäß Absatz 1 Be-
dienstete einer unterstützen-
den Aufsichtsbehörde in ei-

3a. Where, in accordance with 
paragraph 1, staff of a se-
conding supervisory authori-
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 nem anderen Mitgliedstaat im 
Einsatz, so haftet der Mit-
gliedstaat der einladenden 
Aufsichtsbehörde nach Maß-
gabe des Rechts des Mit-
gliedstaats, in dessen Ho-
heitsgebiet der Einsatz erfolgt, 
für alle von ihnen bei ihrem 
Einsatz verursachten Schä-
den. 

ty are operating in another 
Member State, the Member 
State of the host supervisory 
authority shall assume re-
sponsibility for their actions, 
including liability, for any 
damage caused by them 
during their operations, in 
accordance with the law of 
the Member State in whose 
territory they are operating. 

  3b. Der Mitgliedstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet der Schaden 
verursacht wurde, ersetzt die-
sen Schaden so, wie er ihn 
ersetzen müsste, wenn seine 
eigenen Bediensteten ihn ver-
ursacht hätten. Der Mitglied-
staat der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde, deren Be-
dienstete im Hoheitsgebiet ei-
nes anderen Mitgliedstaats 
einer Person Schaden zuge-
fügt haben, erstattet diesem 
anderen Mitgliedstaat den 
Gesamtbetrag des Schaden-
ersatzes, den dieser an die 
Berechtigten geleistet hat. 

3b. The Member State in whose 
territory the damage was 
caused shall make good 
such damage under the 
conditions applicable to 
damage caused by its own 
staff. The Member State of 
the seconding supervisory 
authority whose staff has 
caused damage to any per-
son in the territory of another 
Member State shall reim-
burse the latter in full any 
sums it has paid to the per-
sons entitled on their behalf. 

 

  3c. Unbeschadet der Ausübung 
seiner Rechte gegenüber Drit-
ten und mit Ausnahme des 
Absatzes 3b verzichtet jeder 
Mitgliedstaat in dem Fall des 
Absatzes 1 darauf, den Betrag 
des erlittenen Schadens an-

3c. Without prejudice to the ex-
ercise of its rights vis-à-vis 
third parties and with the ex-
ception of paragraph 3b, 
each Member State shall re-
frain, in the case provided for 
in paragraph 1, from re-
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 deren Mitgliedstaaten gegen-
über geltend zu machen. 

questing reimbursement of 
damages it has sustained 
from another Member State. 

4. Die Aufsichtsbehörden re-
geln die praktischen Aspekte 
spezifischer Kooperations-
maßnahmen. 

 4. (…) 4. (…)  

5. Kommt eine Aufsichtsbehör-
de binnen eines Monats 
nicht der Verpflichtung nach 
Absatz 2 nach, so sind die 
anderen Aufsichtsbehörden 
befugt, eine einstweilige 
Maßnahme im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 51 Absatz 1 zu ergrei-
fen. 

 5. Ist eine gemeinsame Maß-
nahme geplant und kommt ei-
ne Aufsichtsbehörde binnen 
eines Monats nicht der Ver-
pflichtung nach Absatz 2 
Satz 2 nach, so können die 
anderen Aufsichtsbehörden 
eine einstweilige Maßnahme 
im Hoheitsgebiet ihres Mit-
gliedstaats gemäß Artikel 51 
Absatz 1 ergreifen. 

5. Where a joint operation is in-
tended and a supervisory 
authority does not comply 
within one month with the 
obligation laid down in the 
second sentence of para-
graph 2, the other superviso-
ry authorities may adopt a 
provisional measure on the 
territory of its Member State 
in accordance with Article 
51. In this case, the urgent 
need to act under Article 
61(1) shall be presumed to 
be met and require an opin-
ion or an urgent binding de-
cision from the European 
Data Protection Board pur-
suant to Article 61(2). 

 

6. Die Aufsichtsbehörde legt 
fest, wie lange die einstweili-
ge Maßnahme nach Ab-
satz 5 gültig ist. Dieser Zeit-
raum darf drei Monate nicht 
überschreiten. Die Auf-
sichtsbehörde teilt dem Eu-

 6. Die Aufsichtsbehörde legt die 
Geltungsdauer einer einstwei-
ligen Maßnahme nach Ab-
satz 5 fest, die drei Monate 
nicht überschreiten darf. Die 
Aufsichtsbehörde setzt den 
Europäischen Datenschutz-

6. (…)  



 

521 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 ropäischen Datenschutzaus-
schuss und der Kommission 
diese Maßnahmen unver-
züglich unter Angabe aller 
Gründe mit und nimmt für 
diese Sache das in Artikel 57 
genannte Verfahren in An-
spruch. 

ausschuss (...) gemäß dem 
Kohärenzverfahren nach Arti-
kel 57 unverzüglich von dieser 
Maßnahme und von ihren 
Gründen für deren Erlass in 
Kenntnis. 

   
 

 

ABSCHNITT 2  
KOHÄRENZ 

  SECTION 2 
CONSISTENCY 

 

   
 

 

Artikel 57 
Kohärenzverfahren 

  Article 57 
Consistency mechanism 

 

 Zu den in Artikel 46 Absatz 1 
genannten Zwecken arbeiten 
die Aufsichtsbehörden im 
Rahmen des in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Kohä-
renzverfahrens untereinan-
der und mit der Kommission 
zusammen. 

 Zu den in Artikel 46 Absatz 1 
genannten Zwecken arbei-
ten die Aufsichtsbehörden 
sowohl in allgemeinen 
Fragen als auch in Einzel-
fällen gemäß den Vor-
schriften des in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Kohä-
renzverfahrens untereinan-
der und mit der Kommission 
zusammen. 

1. Zu dem in Artikel 46 Ab-
satz 1a genannten Zweck ar-
beiten die Aufsichtsbehörden 
im Rahmen des in diesem 
Abschnitt beschriebenen Ko-
härenzverfahrens zusammen. 

1. In order to contribute to the 
consistent application of this 
Regulation throughout the 
Union, the supervisory au-
thorities shall co-operate 
with each other and, where 
relevant, with the Commis-
sion, through the consisten-
cy mechanism as set out in 
this section. 

 

  2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt eine 
Stellungnahme ab, wenn die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
beabsichtigt, eine der nach-
stehenden Maßnahmen zu er-
lassen (...). Zu diesem Zweck 
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 übermittelt die zuständige 
Aufsichtsbehörde dem Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss den Entwurf des Be-
schlusses, wenn dieser 

  (a) (…);   

  (b) (…);   

  (c) der Annahme einer Liste der 
Verarbeitungsvorgänge dient, 
die der Anforderung einer Da-
tenschutz-Folgenabschätzung 
gemäß Artikel 33 Absatz 2a 
unterliegen, oder 

  

  (ca) eine Angelegenheit ge-
mäß Artikel 38 Absatz 2b und 
damit die Frage betrifft, ob ein 
Entwurf von Verhaltensregeln 
oder eine Änderung oder Er-
gänzung von Verhaltensre-
geln mit dieser Verordnung in 
Einklang steht, oder 

  

  (cb) der Billigung der Kriterien 
für die Akkreditierung einer 
Stelle nach Artikel 38a Ab-
satz 3 oder einer Zertifizie-
rungsstelle nach (...) Arti-
kel 39a Absatz 3 dient, 

  

  (d) der Festlegung von Standard-   
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 Datenschutzklauseln gemäß 
Artikel 42 Absatz 2 Buchsta-
be c dient oder 

  (e) der Genehmigung von Ver-
tragsklauseln gemäß Arti-
kel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
dient oder 

  

  (f) der Annahme verbindlicher 
unternehmensinterner Vor-
schriften im Sinne von Arti-
kel 43 dient. 

  

  3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss erlässt in 
folgenden Fällen verbindliche 
Beschlüsse: 

  

  a. wenn eine betroffene Auf-
sichtsbehörde in einem Fall 
nach Artikel 54a Absatz 3 ei-
nen relevanten und begründe-
ten Einspruch gegen einen 
Beschlussentwurf der feder-
führenden Behörde eingelegt 
hat oder die federführende 
Behörde einen Einspruch als 
nicht relevant und/oder nicht 
begründet abgelehnt hat. Der 
verbindliche Beschluss betrifft 
alle Angelegenheiten, die Ge-
genstand des relevanten und 
begründeten Einspruchs sind, 
insbesondere die Frage, ob 
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 ein Verstoß gegen die Ver-
ordnung vorliegt; 

  b. wenn es widersprüchliche 
Standpunkte dazu gibt, wel-
che der betroffenen Auf-
sichtsbehörden für die Haupt-
niederlassung zuständig ist; 

  

  c. (…)   

  d. wenn eine zuständige Auf-
sichtsbehörde in den in Ab-
satz 2 genannten Fällen keine 
Stellungnahme des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses einholt oder der Stellung-
nahme des Europäischen Da-
tenschutzausschusses gemäß 
Artikel 58 nicht folgt. In die-
sem Fall kann jede betroffene 
Aufsichtsbehörde oder die 
Kommission die Angelegen-
heit dem Europäischen Da-
tenschutzausschuss vorlegen. 

  

  4. Jede Aufsichtsbehörde, der 
Vorsitz des Europäischen Da-
tenschutzausschusses oder 
die Kommission können bean-
tragen, dass eine Angelegen-
heit mit allgemeiner Geltung 
oder mit Auswirkungen in 
mehr als einem Mitgliedstaat 
vom Europäischen Daten-
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 schutzausschuss geprüft wird, 
um eine Stellungnahme zu 
erhalten, insbesondere wenn 
eine zuständige Aufsichtsbe-
hörde den Verpflichtungen zur 
Amtshilfe gemäß Artikel 55 
oder zu gemeinsamen Maß-
nahmen gemäß Artikel 56 
nicht nachkommt. 

  5. Die Aufsichtsbehörden und 
die Kommission übermitteln 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss auf elektro-
nischem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats alle zweckdienlichen 
Informationen, einschließlich – 
je nach Fall – einer kurzen 
Darstellung des Sachverhalts, 
des Beschlussentwurfs, der 
Gründe, warum eine solche 
Maßnahme ergriffen werden 
muss, und der Standpunkte 
anderer betroffener Aufsichts-
behörden. 

  

  6. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet ohne ungebührliche 
Verzögerung auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats die Mitglieder des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses und die Kom-
mission über alle zweck-
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 dienlichen Informationen, die 
ihm zugegangen sind. Soweit 
erforderlich stellt das Sekreta-
riat des Europäischen Daten-
schutzausschusses Überset-
zungen der zweckdienlichen 
Informationen zur Verfügung. 

   
 

 

Artikel 58 
Stellungnahme des Europäi-
schen Datenschutzausschus-

ses 

Artikel 58 
Kohärenz in Angelegenheiten 

mit allgemeiner Geltung 

Artikel 58 
Stellungnahme des Europäi-
schen Datenschutzausschus-

ses 

Article 58 
Opinion by the European Data 

Protection Board 

 

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde 
eine Maßnahme nach Ab-
satz 2 erlässt, übermittelt sie 
die geplante Maßnahme 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss und der 
Kommission.  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde 
eine Maßnahme nach Ab-
satz 2 erlässt, übermittelt sie 
die geplante Maßnahme 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss und der 
Kommission.  

1. (…) 1. The European Data Protec-
tion Board shall issue an 
opinion whenever a compe-
tent supervisory authority in-
tends to adopt any of the 
measures below. To that 
end, the competent supervi-
sory authority shall com-
municate the draft decision 
to the European Data Pro-
tection Board, when it: 

 

   c) aims at adopting a list of the 
processing operations sub-
ject to the requirement for a 
data protection impact as-
sessment pursuant to Article 
33(2a); or  

 

   (ca) concerns a matter pursuant 
to Article 38(2b) whether a 
draft code of conduct or an 
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 amendment or extension to 
a code of conduct is in com-
pliance with this Regulation; 
or 

   (cb) aims at approving the criteria 
for accreditation of a body 
pursuant to paragraph 3 of 
Article 38a or a certification 
body pursuant to paragraph 
3 of Article 39a; or 

 

   (d) aims at determining standard 
data protection clauses re-
ferred to in point (c) of Article 
42(2) and paragraph (2c) of 
Article 26; or 

 

   (e) aims to authorising contrac-
tual clauses referred to in Ar-
ticle 42(2a(a)); or 

 

   (f) aims at approving binding 
corporate rules within the 
meaning of Article 43. 

 

2. Die in Absatz 1 genannte 
Verpflichtung gilt für Maß-
nahmen, die Rechtswirkung 
entfalten sollen und 

2. Die in Absatz 1 genannte 
Verpflichtung gilt für Maß-
nahmen, die Rechtswirkung 
entfalten sollen und 

2. (…) 2. Any supervisory authority, 
the Chair of the European 
Data Protection Board or the 
Commission may request 
that any matter of general 
application or producing ef-
fects in more than one 
Member State be examined 
by the European Data Pro-
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 tection Board with a view to 
obtaining an opinion, in par-
ticular where a competent 
supervisory authority does 
not comply with the obliga-
tions for mutual assistance in 
accordance with Article 55 or 
for joint operations in ac-
cordance with Article 56. 

a) sich auf Verarbeitungstätig-
keiten beziehen, die mit dem 
Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen für be-
troffene Personen in mehre-
ren Mitgliedstaaten oder mit 
der Beobachtung des Ver-
haltens dieser Personen im 
Zusammenhang stehen, o-
der  

    

b) den freien Verkehr perso-
nenbezogener Daten in der 
Union wesentlich beeinträch-
tigen können oder 

    

c) der Annahme einer Liste der 
Verarbeitungsvorgänge die-
nen, die der vorherigen Zu-
rateziehung gemäß Arti-
kel 34 Absatz 5 unterliegen 
oder 

    

d) der Festlegung von Stan-
dard-Datenschutzklauseln 

d) der Festlegung von Stan-
dard-Datenschutzklauseln 
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 gemäß Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c dienen oder 

gemäß Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c dienen, oder 

e) der Genehmigung von Ver-
tragsklauseln gemäß Arti-
kel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
dienen oder 

e) der Genehmigung von Ver-
tragsklauseln gemäß Arti-
kel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
dienen, oder 

   

f) der Annahme verbindlicher 
unternehmensinterner Vor-
schriften im Sinne von Arti-
kel 43 dienen.  

f) der Annahme verbindlicher 
unternehmensinterner Vor-
schriften im Sinne von Arti-
kel 43 dienen.  

   

3. Jede Aufsichtsbehörde und 
der Europäische Daten-
schutzausschuss können 
beantragen, dass eine Ange-
legenheit im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens behan-
delt wird, insbesondere, 
wenn eine Aufsichtsbehörde 
die in Absatz 2 genannte 
geplante Maßnahme nicht 
vorlegt oder den Verpflich-
tungen zur Amtshilfe gemäß 
Artikel 55 oder zu gemein-
samen Maßnahmen gemäß 
Artikel 56 nicht nachkommt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde und 
der Europäische Daten-
schutzausschuss können 
beantragen, dass eine Ange-
legenheit mit allgemeiner 
Geltung im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens behan-
delt wird, insbesondere, 
wenn eine Aufsichtsbehörde 
die in Absatz 2 genannte 
geplante Maßnahme nicht 
vorlegt oder den Verpflich-
tungen zur Amtshilfe gemäß 
Artikel 55 oder zu gemein-
samen Maßnahmen gemäß 
Artikel 56 nicht nachkommt. 

3. (…) 3. In the cases referred to in 
paragraphs 1 and 2, the Eu-
ropean Data Protection 
Board shall issue an opinion 
on the matter submitted to it 
provided that it has not al-
ready issued an opinion on 
the same matter. This opin-
ion shall be adopted within 
eight weeks by simple major-
ity of the members of the Eu-
ropean Data Protection 
Board. This period may be 
extended by a further six 
weeks, taking into account 
the complexity of the subject 
matter. Regarding the draft 
decision referred to in para-
graph 1 circulated to the 
members of the Board in ac-
cordance with paragraph 6, 
a member which has not ob-
jected within a reasonable 
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 period indicated by the 
Chair, shall be deemed to be 
in agreement with the draft 
decision. 

4. Um die ordnungsgemäße 
und kohärente Anwendung 
dieser Verordnung sicherzu-
stellen, kann die Kommissi-
on beantragen, dass eine 
Sache im Rahmen des Ko-
härenzverfahrens behandelt 
wird.  

4. Um die ordnungsgemäße 
und kohärente Anwendung 
dieser Verordnung sicherzu-
stellen, kann die Kommissi-
on beantragen, dass eine 
Angelegenheit mit allge-
meiner Geltung im Rahmen 
des Kohärenzverfahrens be-
handelt wird. 

4. (…) 4. (…)  

5. Die Aufsichtsbehörden und 
die Kommission übermitteln 
auf elektronischem Wege 
unter Verwendung eines 
standardisierten Formats 
zweckdienliche Informatio-
nen, darunter je nach Fall 
eine kurze Darstellung des 
Sachverhalts, die geplante 
Maßnahme und die Gründe, 
warum eine solche Maß-
nahme ergriffen werden 
muss.  

5. Die Aufsichtsbehörden und 
die Kommission übermitteln 
unverzüglich auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats zweckdienliche In-
formationen, darunter je 
nach Fall eine kurze Darstel-
lung des Sachverhalts, die 
geplante Maßnahme und die 
Gründe, warum eine solche 
Maßnahme ergriffen werden 
muss.  

5. (…) 5. Supervisory authorities and 
the Commission shall with-
out undue delay electronical-
ly communicate to the Euro-
pean Data Protection Board, 
using a standardised format 
any relevant information, in-
cluding as the case may be 
a summary of the facts, the 
draft decision, the grounds 
which make the enactment 
of such measure necessary, 
and the views of other con-
cerned supervisory authori-
ties. 

 

6. Der Vorsitz des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses unterrichtet unver-
züglich auf elektronischem 
Wege unter Verwendung ei-

6. Der Vorsitz des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses unterrichtet unver-
züglich auf elektronischem 
Wege unter Verwendung ei-

6. (…) 6. The chair of the European 
Data Protection Board shall 
without undue delay elec-
tronically inform: 
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 nes standardisierten For-
mats die Mitglieder des Da-
tenschutzausschusses und 
die Kommission über 
zweckdienliche Informa-
tionen, die ihm zugegangen 
sind. Soweit erforderlich 
stellt der Vorsitz des Europä-
ischen Datenschutzaus-
schusses Übersetzungen 
der zweckdienlichen Infor-
mationen zur Verfügung. 

nes standardisierten For-
mats die Mitglieder des Da-
tenschutzausschusses und 
die Kommission über 
zweckdienliche Informatio-
nen, die ihm zugegangen 
sind. Soweit erforderlich 
stellt das Sekretariat des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses Übersetzungen 
der zweckdienlichen Infor-
mationen zur Verfügung. 

   (a) the members of the Europe-
an Data Protection Board 
and the Commission of any 
relevant information which 
has been communicated to it 
using a standardised format. 
The secretariat of the Euro-
pean Data Protection Board 
shall, where necessary, pro-
vide translations of relevant 
information. 

 

   (b) the supervisory authority re-
ferred to, as the case may 
be, in paragraphs 1 and 2, 
and the Commission of the 
opinion and make it public. 

 

 6a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt eine 
Stellungnahme zu Angele-
genheiten, mit denen er 
gemäß Absatz 2 befasst 
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 wird, ab.  

7. Wenn der Europäische Da-
tenschutzausschuss dies mit 
der einfachen Mehrheit sei-
ner Mitglieder entscheidet 
oder eine Aufsichtsbehörde 
oder die Kommission dies 
binnen einer Woche nach 
Übermittlung der zweckdien-
lichen Informationen nach 
Absatz 5 beantragen, gibt 
der Europäische Daten-
schutzausschuss eine Stel-
lungnahme zu der Angele-
genheit ab. Die Stellung-
nahme wird binnen einem 
Monat mit der einfachen 
Mehrheit der Mitglieder des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses angenommen. 
Der Vorsitz des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses unterrichtet je 
nach Fall die in Absatz 1 o-
der Absatz 3 genannte Auf-
sichtsbehörde, die Kommis-
sion und die gemäß Arti-
kel 51 zuständige Aufsichts-
behörde unverzüglich über 
die Stellungnahme und ver-
öffentlicht sie. 

7. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann mit 
einfacher Mehrheit ent-
scheiden, ob er eine Stel-
lungnahme zu einer gemäß 
Absatze 3 und 4 vorgeleg-
ten Angelegenheit abgibt, 
wobei zu berücksichtigen 
ist, 

7. In den in Artikel 57 Absätze 2 
und 4 genannten Fällen gibt 
der Europäische Datenschutz-
ausschuss (...) eine Stellung-
nahme zu der Angelegenheit 
ab, die ihm vorgelegt wurde, 
sofern er nicht bereits eine 
Stellungnahme zu derselben 
Angelegenheit abgegeben 
hat. Diese Stellungnahme 
wird binnen einem Monat mit 
der einfachen Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen 
Datenschutzausschusses an-
genommen. Diese Frist kann 
unter Berücksichtigung der 
Komplexität der Angelegen-
heit um einen weiteren Monat 
verlängert werden. Was den 
Beschlussentwurf angeht, der 
gemäß Artikel 57 Absatz 6 
den Mitgliedern des Aus-
schusses übermittelt wird, so 
wird angenommen, dass ein 
Mitglied, das innerhalb einer 
vom Vorsitz festgelegten Frist 
keine Einwände erhoben hat, 
dem Beschlussentwurf zu-
stimmt. 

7. (…)  

 a) ob die Angelegenheit neue 
Elemente umfasst, wobei 
rechtliche oder sachliche 
Entwicklungen berück-

7a. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde nimmt den Beschluss-
entwurf nach Artikel 57 Ab-
satz 2 nicht vor Ablauf der in 

7a. Within the period referred to 
in paragraph 3 the compe-
tent supervisory authority 
shall not adopt its draft deci-
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 sichtigt werden, insbe-
sondere in der Informati-
onstechnologie und in 
Anbetracht des Fort-
schritts in der Informati-
onsgesellschaft; und 

Absatz 7 genannten Frist an. sion referred to in paragraph 
1. 

 b) ob der Europäische Da-
tenschutzausschuss be-
reits eine Stellungnahme 
zu der gleichen Angele-
genheit abgegeben hat. 

7b. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet die in Artikel 57 Ab-
satz 2 bzw. Absatz 4 genann-
te Aufsichtsbehörde und die 
Kommission ohne ungebührli-
che Verzögerung über die 
Stellungnahme und veröffent-
licht sie. 

7b. (…)  

8. Die in Absatz 1 genannte 
Aufsichtsbehörde und die 
gemäß Artikel 51 zuständige 
Aufsichtsbehörde tragen der 
Stellungnahme des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses Rechnung und tei-
len dessen Vorsitz und der 
Kommission binnen zwei 
Wochen nach ihrer Unter-
richtung über die Stellung-
nahme elektronisch unter 
Verwendung eines standar-
disierten Formats mit, ob sie 
die geplante Maßnahme 
beibehält oder ändert; gege-
benenfalls übermittelt sie die 
geänderte geplante Maß-
nahme.  

8. Der Europäische Daten-
schutzausschuss nimmt 
Stellungnahmen gemäß 
Artikel 6a und 7 mit der 
einfachen Mehrheit seiner 
Mitglieder an. Diese Stel-
lungnahmen werden veröf-
fentlicht.  

8. Die in Artikel 57 Absatz 2 ge-
nannte Aufsichtsbehörde trägt 
der Stellungnahme des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses weitestgehend 
Rechnung und teilt dessen 
Vorsitz binnen zwei Wochen 
nach Eingang der Stellung-
nahme elektronisch unter 
Verwendung eines standardi-
sierten Formats mit, ob sie 
den Beschlussentwurf beibe-
hält oder ändert; gegebenen-
falls übermittelt sie den geän-
derten Beschlussentwurf. 

8. The supervisory authority re-
ferred to in paragraph 1 shall 
take utmost account of the 
opinion of the European Da-
ta Protection Board and shall 
within two weeks after re-
ceiving the opinion, electron-
ically communicate to the 
chair of the European Data 
Protection Board whether it 
maintains or will amend its 
draft decision and, if any, the 
amended draft decision, us-
ing a standardised format. 
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  9. Teilt die betroffene Aufsichts-
behörde dem Vorsitz des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses innerhalb der Frist 
nach Absatz 8 unter Angabe 
der maßgeblichen Gründe mit, 
dass sie beabsichtigt, der 
Stellungnahme des Aus-
schusses insgesamt oder 
teilweise nicht zu folgen, so 
gilt Artikel 57 Absatz 3. 

9. Where the supervisory au-
thority concerned informs the 
chair of the European Data 
Protection Board within the 
period referred to in para-
graph 8 that it does not in-
tend to follow the opinion of 
the Board, in whole or in 
part, providing the relevant 
grounds, paragraph 1 of Ar-
ticle 58a shall apply. 

 

  10. (…)   

  11. (…)   

   
 

 

 Artikel 58a 
Kohärenz in Einzelfällen 

Artikel 58a 
Beschlüsse des Europäischen 

Datenschutzausschusses 

Article 58a 
Dispute Resolution by the Eu-
ropean Data Protection Board 

 

 1. Vor dem Ergreifen von 
Maßnahmen, die im Sinne 
von Artikel 54a Rechtswir-
kung entfalten sollen, teilt 
die federführende Behörde 
alle zweckdienlichen In-
formationen und legt den 
Entwurf der Maßnahme al-
len anderen zuständigen 
Behörden vor. Die feder-
führende Behörde darf 
keine Maßnahme ergrei-
fen, wenn eine zuständige 

1. In den Fällen nach Artikel 57 
Absatz 3 erlässt der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
einen Beschluss über die ihm 
vorgelegte Angelegenheit, um 
die ordnungsgemäße und 
einheitliche Anwendung die-
ser Verordnung in Einzelfällen 
sicherzustellen. Dieser Be-
schluss wird begründet und 
an die federführende Auf-
sichtsbehörde und alle be-
troffenen Aufsichtsbehörden 

1. In order to ensure the correct 
and consistent application of 
this Regulation in individual 
cases, the European Data 
Protection Board shall adopt 
a binding decision in the fol-
lowing cases: 
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 Behörde innerhalb von 
drei Wochen ernsthafte 
Einwände gegen die Maß-
nahme anzeigt. 

übermittelt und ist für diese 
verbindlich. 

   (a) Where, in a case referred to 
in paragraph 3 of Article 54a, 
a supervisory authority con-
cerned has expressed a rel-
evant and reasoned objec-
tion to a draft decision of the 
lead authority or the lead au-
thority has rejected an objec-
tion as being not relevant 
and/or reasoned. The bind-
ing decision shall concern all 
the matters which are the 
subject of the relevant and 
reasoned objection, in par-
ticular whether there is an in-
fringement of the Regulation; 

 

   (b) Where there are conflicting 
views on which of the con-
cerned supervisory authori-
ties is competent for the 
main establishment; 

 

   (d) Where a competent supervi-
sory authority does not re-
quest the opinion of the Eu-
ropean Data Protection 
Board in the cases men-
tioned in paragraph 1 of Arti-
cle 58, or does not follow the 
opinion of the European Da-

 



 

536 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 ta Protection Board issued 
Article 58. In that case, any 
supervisory authority con-
cerned or the Commission 
may communicate the matter 
to the European Data Pro-
tection Board.  

 2. Hat eine zuständige Be-
hörde ernsthafte Einwände 
gegen den Entwurf einer 
Maßnahme der federfüh-
renden Behörde angezeigt 
oder hat die federführende 
Behörde keinen Entwurf 
einer Maßnahme gemäß 
Absatz 1 vorlegt oder 
kommt sie den Verpflich-
tungen zur Amtshilfe ge-
mäß Artikel 55 oder zu 
gemeinsamen Maßnahmen 
gemäß Artikel 56 nicht 
nach, wird die Angelegen-
heit vom Europäischen 
Datenschutzausschuss 
geprüft.  

2. Der in Absatz 1 genannte Be-
schluss wird innerhalb eines 
Monats nach der Befassung 
mit der Angelegenheit mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Ausschus-
ses angenommen. Diese Frist 
kann wegen der Komplexität 
der Angelegenheit um einen 
weiteren Monat verlängert 
werden. 

2. The decision referred to in 
paragraph 1 shall be adopt-
ed within one month from the 
referral of the subject-matter 
by a two-third majority of the 
members of the Board. This 
period may be extended by a 
further month on account of 
the complexity of the sub-
ject-matter. The decision re-
ferred to in paragraph 1 shall 
be reasoned and addressed 
to the lead supervisory au-
thority and all the concerned 
supervisory authorities and 
binding on them. 

 

 3. Die federführende Behör-
de und/oder andere betei-
ligte zuständige Behörden 
und die Kommission 
übermitteln dem Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss unverzüglich auf 
elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standar-
disierten Formats zweck-

3. War der Ausschuss nicht in der 
Lage, innerhalb der in Ab-
satz 2 genannten Fristen ei-
nen Beschluss anzunehmen, 
so nimmt er seinen Beschluss 
innerhalb von zwei Wochen 
nach Ablauf des in Absatz 2 
genannten zweiten Monats 
mit einfacher Mehrheit der 
Mitglieder des Ausschusses 

3. In case the Board has been 
unable to adopt a decision 
within the periods referred to 
in paragraph 2, it shall adopt 
its decision within two weeks 
following the expiration of 
the second month referred to 
in paragraph 2 by a simple 
majority of the members of 
the Board. In case the mem-
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 dienliche Informationen, da-
runter je nach Fall eine kur-
ze Darstellung des Sachver-
halts, die geplante Maß-
nahme, die Gründe, warum 
eine solche Maßnahme er-
griffen werden muss, die 
Einwände gegen sie und die 
Auffassung anderer be-
troffener Aufsichtsbehörden. 

an. Bei Stimmengleichheit 
zwischen den Mitgliedern des 
Ausschusses gibt die Stimme 
des Vorsitzes den Ausschlag. 

bers of the Board are split, 
the decision shall by adopted 
by the vote of its Chair. 

 4. Der Europäische Daten-
schutzausschuss prüft die 
Angelegenheit, wobei die 
Auswirkungen der geplan-
ten Maßnahme auf die 
Grundrechte und Freihei-
ten der betroffenen Perso-
nen berücksichtigt wer-
den, und entscheidet mit 
der einfachen Mehrheit 
seiner Mitglieder, ob eine 
Stellungnahme zu der An-
gelegenheit innerhalb von 
zwei Wochen nach Ein-
gang der zweckdienlichen 
Informationen nach Ab-
satz 3 abgegeben wird. 

4. Die betroffenen Aufsichtsbe-
hörden nehmen vor Ablauf der 
in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Fristen keinen Be-
schluss über die dem Aus-
schuss vorgelegte Angele-
genheit an. 

4. The concerned supervisory 
authorities shall not adopt a 
decision on the subject mat-
ter submitted to the Board 
under paragraph 1 during 
the periods referred to in 
paragraphs 2 and 3. 

 

 5. Entscheidet der Europäi-
sche Datenschutzaus-
schuss, eine Stellung-
nahme abzugeben, wird 
diese innerhalb von sechs 
Wochen abgegeben und 
veröffentlicht. 

5. (…) 5. (…)  
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 6. Die federführende Behör-
de trägt der Stellung-
nahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
größtmögliche Rechnung 
und teilt dessen Vorsitz 
und der Kommission bin-
nen zwei Wochen nach ih-
rer Unterrichtung über die 
Stellungnahme durch den 
Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
elektronisch mit, ob sie die 
geplante Maßnahme bei-
behält oder ändert; gege-
benenfalls übermittelt un-
ter Verwendung eines 
standardisierten Formats 
die geänderte geplante 
Maßnahme. Wenn die fe-
derführende Behörde be-
absichtigt, der Stellung-
nahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
nicht Folge zu leisten, be-
gründet sie dies.  

6. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet die betroffenen Auf-
sichtsbehörden ohne unge-
bührliche Verzögerung über 
den in Absatz 1 genannten 
Beschluss. Er setzt die Kom-
mission hiervon in Kenntnis. 
Der Beschluss wird unverzüg-
lich auf der Website des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses veröffentlicht, nach-
dem die Aufsichtsbehörde den 
in Absatz 7 genannten end-
gültigen Beschluss mitgeteilt 
hat. 

6. The Chair of the European 
Data Protection Board shall 
notify, without undue delay, 
the decision referred to in 
paragraph 1 to the con-
cerned supervisory authori-
ties. It shall inform the 
Commission thereof. The 
decision shall be published 
on the website of the Euro-
pean Data Protection Board 
without delay after the su-
pervisory authority has noti-
fied the final decision re-
ferred to in paragraph 7. 

 

 7. In Fällen, in denen der Eu-
ropäische Datenschutz-
ausschuss nach wie vor 
Einwände gegen die Maß-
nahme der Aufsichtsbe-
hörde gemäß Absatz 5 er-
hebt, kann er innerhalb ei-
nes Monats mit Zweidrit-
telmehrheit eine Maßnah-

7. Die federführende Aufsichtsbe-
hörde oder gegebenenfalls die 
Aufsichtsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingereicht wur-
de, trifft den endgültigen Be-
schluss auf der Grundlage 
des in Absatz 1 genannten 
Beschlusses ohne ungebühr-
liche Verzögerung und spä-

7. The lead supervisory au-
thority or, as the case may 
be, the supervisory authority 
to which the complaint has 
been lodged shall adopt its 
final decision on the basis of 
the decision referred to in 
paragraph 1, without undue 
delay and at the latest by 
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 me beschließen, die für die 
Aufsichtsbehörde bindend 
ist. 

testens einen Monat, nach-
dem der Europäische Daten-
schutzausschuss seinen Be-
schluss mitgeteilt hat. Die fe-
derführende Aufsichtsbehörde 
oder gegebenenfalls die Auf-
sichtsbehörde, bei der die Be-
schwerde eingereicht wurde, 
setzt den Europäischen Da-
tenschutzausschuss von dem 
Zeitpunkt, zu dem ihr endgül-
tiger Beschluss dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
bzw. der betroffenen Person 
mitgeteilt wird, in Kenntnis. 
Der endgültige Beschluss der 
betroffenen Aufsichtsbehör-
den wird gemäß Artikel 54a 
Absätze 4a, 4b und 4bb an-
genommen. Im endgültigen 
Beschluss wird auf den in Ab-
satz 1 genannten Beschluss 
verwiesen und festgelegt, 
dass der in Absatz 1 genannte 
Beschluss gemäß Absatz 6 
auf der Website des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses veröffentlicht wird. Dem 
endgültigen Beschluss wird 
der in Absatz 1 genannte Be-
schluss beigefügt. 

one month after the Europe-
an Data Protection Board 
has notified its decision. The 
lead supervisory authority or, 
as the case may be, the su-
pervisory authority to which 
the complaint has been 
lodged, shall inform the Eu-
ropean Data Protection 
Board of the date when its 
final decision is notified re-
spectively to the controller or 
the processor and the data 
subject. The final decision of 
the concerned supervisory 
authorities shall be adopted 
under the terms of Article 
54a, paragraph 4a, 4b and 
4bb. The final decision shall 
refer to the decision referred 
to in paragraph 1 and shall 
specify that the decision re-
ferred to in paragraph 1 will 
be published on the website 
of the European Data Pro-
tection Board in accordance 
with paragraph 6. The final 
decision shall attach the de-
cision referred to in para-
graph 1. 

   
 

 

Artikel 59 
Stellungnahme der Kommis-

sion 

entfällt Artikel 59 
Stellungnahme der Kommissi-

on 

Article 59 
Opinion by the Commission 
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1. Binnen zehn Wochen, nach-
dem eine Angelegenheit 
nach Artikel 58 vorgebracht 
wurde, oder spätestens bin-
nen sechs Wochen im Fall 
des Artikels 61, kann die 
Kommission hierzu eine 
Stellungnahme abgeben, um 
die ordnungsgemäße und 
einheitliche Anwendung die-
ser Verordnung sicherzustel-
len.  

 (…) (…)  

2. Hat die Kommission eine 
Stellungnahme gemäß Ab-
satz 1 angenommen, so 
trägt die betroffene Auf-
sichtsbehörde dieser so weit 
wie möglich Rechnung und 
teilt der Kommission und 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss mit, ob sie 
ihre geplante Maßnahme 
beizubehalten oder abzuän-
dern beabsichtigt.  

    

3. Während des in Absatz 1 
genannten Zeitraums erlässt 
die Aufsichtsbehörde nicht 
die geplante Maßnahme. 

    

4. Beabsichtigt die Aufsichts-
behörde, der Stellungnahme 
der Kommission nicht zu fol-
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 gen, teilt sie dies der Kom-
mission und dem Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss innerhalb des in Ab-
satz 1 genannten Zeitraums 
mit und begründet dies. In 
diesem Fall darf die geplante 
Maßnahme während eines 
weiteren Monats nicht ange-
nommen werden. 

   
 

 

Artikel 60 
Aussetzung einer geplanten 

Maßnahme 

entfällt Artikel 60  
Aussetzung einer geplanten 

Maßnahme 

Article 60 
Suspension of a draft measure 

 

1. Binnen einem Monat nach 
der Mitteilung nach Artikel 59 
Absatz 4 kann die Kommis-
sion, wenn sie ernsthaft be-
zweifelt, dass die geplante 
Maßnahme die ordnungs-
gemäße Anwendung dieser 
Verordnung sicherstellt, oder 
befürchtet, dass sie zu einer 
uneinheitlichen Anwendung 
der Verordnung führt, unter 
Berücksichtigung der Stel-
lungnahme des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses gemäß Artikel 58 
Absatz 7 oder Artikel 61 Ab-
satz 2 einen begründeten 
Beschluss erlassen, mit dem 
die Aufsichtsbehörde aufge-
fordert wird, die Annahme 
der geplanten Maßnahme 

 (…) (…)  
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 auszusetzen, sofern dies er-
forderlich ist, um  

a) voneinander abweichende 
Meinungen der Aufsichtsbe-
hörde und des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
miteinander in Einklang zu 
bringen, falls dies möglich 
erscheint oder 

    

b) eine Maßnahme gemäß Arti-
kel 62 Absatz 1 Buchsta-
be zu erlassen. 

    

2. Die Kommission legt fest, 
wie lange die Maßnahme 
ausgesetzt wird, wobei die 
Aussetzung 12 Wochen 
nicht überschreiten darf. 

    

3. Während des in Absatz 2 
genannten Zeitraums darf 
die Aufsichtsbehörde die ge-
plante Maßnahme nicht an-
nehmen.  

    

   
 

 

 Artikel 60a 
Unterrichtung des Europäi-

schen Parlaments und des 
Rats 

   

  Die Kommission unterrich-    
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 tet das Europäische Par-
lament und den Rat regel-
mäßig, mindestens halb-
jährlich auf Grundlage ei-
nes Berichts des Vorsitzes 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses über 
die im Rahmen des Kohä-
renzmechanismus behan-
delten Angelegenheiten 
und zeigt dabei die von 
Kommission und Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss gezogenen 
Schlussfolgerungen zur 
Gewährleistung der ein-
heitlichen Durchführung 
und Anwendung dieser 
Verordnung auf. 

   
 

 

Artikel 61 
Dringlichkeitsverfahren 

  Article 61 
Urgency procedure 

 

1. Unter außergewöhnlichen 
Umständen kann eine Auf-
sichtsbehörde abweichend 
vom Verfahren nach Arti-
kel 58 sofort einstweilige 
Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer treffen, wenn 
sie zu der Auffassung ge-
langt, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht, um die 
Interessen von betroffenen 
Personen, vor allem, wenn 
die Durchsetzung ihrer 

1. Unter außergewöhnlichen 
Umständen kann eine Auf-
sichtsbehörde abweichend 
vom Verfahren nach Arti-
kel 58a sofort einstweilige 
Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer treffen, wenn 
sie zu der Auffassung ge-
langt, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht, 
um die Interessen von be-
troffenen Personen, vor al-
lem, wenn die Durchsetzung 

1. Unter außergewöhnlichen 
Umständen kann eine be-
troffene Aufsichtsbehörde ab-
weichend vom Kohärenzver-
fahren nach Artikel 57 oder 
dem Verfahren nach Arti-
kel 54a sofort einstweilige 
Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer treffen, die im 
Hoheitsgebiet ihres eigenen 
Mitgliedstaats rechtliche Wir-
kung entfalten sollen, wenn 
sie zu der Auffassung gelangt, 

1. In exceptional circumstanc-
es, where a supervisory au-
thority concerned considers 
that there is an urgent need 
to act in order to protect the 
rights and freedoms of data 
subjects, it may, by way of 
derogation from the con-
sistency mechanism referred 
to in Articles 57, 58 and 58a 
or the procedure referred to 
in Article 54a, immediately 
adopt provisional measures 
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 Rechte durch eine Verände-
rung der bestehenden Lage 
erheblich behindert zu wer-
den droht, zu schützen, um 
größere Nachteile abzuwen-
den oder aus anderen Grün-
den. Die Aufsichtsbehörde 
setzt den Europäischen Da-
tenschutzausschuss und die 
Kommission unverzüglich 
unter Angabe aller Gründe 
von diesen Maßnahmen in 
Kenntnis. 

ihrer Rechte durch eine Ver-
änderung der bestehenden 
Lage erheblich behindert zu 
werden droht, zu schützen, 
um größere Nachteile abzu-
wenden oder aus anderen 
Gründen. Die Aufsichtsbe-
hörde setzt den Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss und die Kommission 
unverzüglich unter Angabe 
aller Gründe von diesen 
Maßnahmen in Kenntnis. 

dass dringender Handlungs-
bedarf besteht, um Rechte 
und Freiheiten von betroffe-
nen Personen zu schützen. 
Die Aufsichtsbehörde setzt die 
anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden, den Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
und die Kommission unver-
züglich von diesen Maßnah-
men und den Gründen für de-
ren Erlass in Kenntnis. 

intended to produce legal ef-
fects on its own territory with 
a specified period of validity 
which shall not exceed three 
months. The supervisory au-
thority shall, without delay, 
communicate those 
measures and the reasons 
for adopting them, to the 
other concerned supervisory 
authorities, the European 
Data Protection Board and to 
the Commission. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde 
eine Maßnahme nach Ab-
satz 1 ergriffen und ist sie 
der Auffassung, dass drin-
gend endgültige Maßnah-
men erlassen werden müs-
sen, kann sie unter Angabe 
von Gründen, auch für die 
Dringlichkeit der endgültigen 
Maßnahmen, im Dringlich-
keitsverfahren um eine Stel-
lungnahme des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses ersuchen.  

 2. Hat eine Aufsichtsbehörde ei-
ne Maßnahme nach Absatz 1 
ergriffen und ist sie der Auf-
fassung, dass dringend end-
gültige Maßnahmen erlassen 
werden müssen, kann sie un-
ter Angabe von Gründen im 
Dringlichkeitsverfahren um ei-
ne Stellungnahme oder einen 
verbindlichen Beschluss des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses ersuchen. 

2. Where a supervisory authori-
ty has taken a measure pur-
suant to paragraph 1 and 
considers that final 
measures need urgently be 
adopted, it may request an 
urgent opinion or an urgent 
binding decision from the 
European Data Protection 
Board, giving reasons for re-
questing such opinion or de-
cision. 

 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann 
unter Angabe von Gründen, 
auch für den dringenden 
Handlungsbedarf, im Dring-
lichkeitsverfahren um eine 
Stellungnahme ersuchen, 
wenn die zuständige Auf-
sichtsbehörde trotz dringen-

 3. Jede Aufsichtsbehörde kann 
unter Angabe von Gründen, 
auch für den dringenden 
Handlungsbedarf, im Dring-
lichkeitsverfahren um eine 
Stellungnahme oder gegebe-
nenfalls einen verbindlichen 
Beschluss des Europäischen 

3. Any supervisory authority 
may request an urgent opin-
ion or an urgent binding de-
cision, as the case may be, 
from the European Data Pro-
tection Board where a com-
petent supervisory authority 
has not taken an appropriate 
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 den Handlungsbedarfs keine 
geeignete Maßnahme getrof-
fen hat, um die Interessen 
von betroffenen Personen zu 
schützen.  

Datenschutzausschusses er-
suchen, wenn eine zuständige 
Aufsichtsbehörde trotz drin-
genden Handlungsbedarfs 
keine geeignete Maßnahme 
getroffen hat, um die Rechte 
und Freiheiten von betroffe-
nen Personen zu schützen. 

measure in a situation where 
there is an urgent need to 
act, in order to protect the 
rights and freedoms of data 
subjects, giving reasons for 
requesting such opinion or 
decision, including for the 
urgent need to act. 

4. Abweichend von Artikel 58 
Absatz 7 wird die Stellung-
nahme im Dringlichkeitsver-
fahren nach den Absätzen 2 
und 3 binnen zwei Wochen 
durch einfache Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
angenommen.  

4. Die Stellungnahme im Dring-
lichkeitsverfahren nach den 
Absätzen 2 und 3 wird bin-
nen zwei Wochen durch ein-
fache Mehrheit der Mitglie-
der des Europäischen Da-
tenschutzausschusses an-
genommen. 

4. Abweichend von Artikel 58 
Absatz 7 und Artikel 58a Ab-
satz 2 wird eine Stellungnah-
me oder ein verbindlicher Be-
schluss im Dringlichkeitsver-
fahren nach den Absätzen 2 
und 3 binnen zwei Wochen 
mit einfacher Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen 
Datenschutzausschusses an-
genommen. 

4. By derogation from para-
graph 3 of Article 58 and 
paragraph 2 of Article 58a, 
an urgent opinion or an ur-
gent binding decision re-
ferred to in paragraphs 2 and 
3 of this Article shall be 
adopted within two weeks by 
simple majority of the mem-
bers of the European Data 
Protection Board. 

 

   
 

 

Artikel 62 
Durchführungsrechtsakte 

  Article 62 
Exchange of information 

 

1. Die Kommission kann zu fol-
genden Zwecken Durchfüh-
rungsrechtsakte erlassen: 

1. Die Kommission kann, 
nachdem sie den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss um eine Stellung-
nahme ersucht hat, zu fol-
genden Zwecken Durchfüh-
rungsrechtsakte mit allge-
meiner Geltung erlassen: 

1. Die Kommission kann zu fol-
genden Zwecken Durchfüh-
rungsrechtsakte von allge-
meiner Tragweite erlassen: 

1. The Commission may adopt 
implementing acts of general 
scope for 

 

a) Beschluss über die ord-
nungsgemäße Anwendung 

 (a) (…); (a) (…)  
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 dieser Verordnung gemäß 
ihren Zielen und Anforde-
rungen im Hinblick auf Ange-
legenheiten, die ihr gemäß 
Artikel 58 oder Artikel 61 von 
einer Aufsichtsbehörde 
übermittelt wurden, zu denen 
gemäß Artikel 60 Absatz 1 
ein begründeter Beschluss 
erlassen wurde oder zu de-
nen eine Aufsichtsbehörde 
keine geplante Maßnahme 
übermittelt und mitgeteilt hat, 
dass sie der Stellungnahme 
der Kommission gemäß Arti-
kel 59 nicht zu folgen beab-
sichtigt, 

b) Beschluss innerhalb des in 
Artikel 59 Absatz 1 genann-
ten Zeitraums darüber, ob 
Standard - Datenschutzklau-
seln nach Artikel 58 Absatz 2 
Buchstabe d allgemeine Gül-
tigkeit zuerkannt wird,  

b) Beschluss darüber, ob Stan-
dard-Datenschutzklauseln 
nach Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe d allgemeine Gül-
tigkeit zuerkannt wird, 

(b) (…); (b) (…)  

c) Festlegung der Form und 
der Verfahren für die An-
wendung des in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Kohä-
renzverfahrens,  

 (c) (…); (c) (…)  

d) Festlegung der Ausgestal-
tung des elektronischen In-
formationsaustauschs zwi-
schen den Aufsichtsbehör-

d) Festlegung der Ausgestal-
tung des elektronischen In-
formationsaustauschs zwi-
schen den Aufsichtsbehör-

(d) Festlegung der Ausgestaltung 
des elektronischen Informati-
onsaustauschs zwischen den 
Aufsichtsbehörden sowie zwi-

(d) specifying the arrangements 
for the exchange of infor-
mation by electronic means 
between supervisory authori-
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 den sowie zwischen den 
Aufsichtsbehörden und dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss, insbesondere 
des standardisierten For-
mats nach Artikel 58 Absät-
ze 5, 6 und 8.  

den sowie zwischen den 
Aufsichtsbehörden und dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss, insbesondere 
des standardisierten For-
mats nach Artikel 58 Absät-
ze 5, 6 und 8.  

schen den Aufsichtsbehörden 
und dem Europäischen Da-
tenschutzausschuss, insbe-
sondere des standardisierten 
Formats nach Artikel 57 Ab-
sätze 5 und 6 sowie Artikel 58 
Absatz 8. 

ties, and between superviso-
ry authorities and the Euro-
pean Data Protection Board, 
in particular the standardised 
format referred to in Article 
58. 

Diese Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren ge-
mäß Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen.  

 Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem Prüfver-
fahren nach Artikel 87 Ab-
satz 2 erlassen. 

Those implementing acts shall be 
adopted in accordance with 
the examination procedure 
referred to in Article 87(2). 

 

2. In hinreichend begründeten 
Fällen äußerster Dringlich-
keit im Zusammenhang mit 
den Interessen betroffener 
Personen gemäß Absatz 1 
Buchstabe a erlässt die 
Kommission gemäß dem 
Verfahren von Artikel 87 Ab-
satz 3 sofort geltende Durch-
führungsrechtsakte. Diese 
gelten für einen Zeitraum 
von höchstens 12 Monaten. 

 2. (…) 2. (…)  

3. Unabhängig davon, ob die 
Kommission eine Maßnah-
me nach Maßgabe dieses 
Abschnitts erlassen hat, 
kann sie auf der Grundlage 
der Verträge andere Maß-
nahmen erlassen.  

3. Unabhängig davon, ob die 
Kommission eine Maßnah-
me nach Maßgabe dieses 
Abschnitts erlassen hat, 
kann sie auf der Grundlage 
der Verträge andere Maß-
nahmen erlassen.  

 
 

3. (…) 3. (…)  
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Artikel 63 
Durchsetzung 

 Artikel 63 
Durchsetzung 

Article 63 
Enforcement 

 

1. Für die Zwecke dieser Ver-
ordnung wird eine durch-
setzbare Maßnahme der 
Aufsichtsbehörde eines Mit-
gliedstaats in allen anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten 
durchgesetzt.  

 (…) (…)  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehör-
de für eine geplante Maß-
nahme entgegen Artikel 58 
Absätze 1 bis 5 nicht das 
Kohärenzverfahren in An-
spruch, so ist die Maßnahme 
der Aufsichtsbehörde nicht 
rechtsgültig und durchsetz-
bar. 

2. Nimmt eine Aufsichtsbehör-
de für eine geplante Maß-
nahme entgegen Artikel 58 
Absätze 1 und 2 nicht das 
Kohärenzverfahren in An-
spruch oder nimmt sie eine 
Maßnahme trotz der An-
zeige von ernsthafte n 
Einwänden gemäß Arti-
kel 58a Absatz 1 an, so ist 
die Maßnahme der Auf-
sichtsbehörde nicht rechts-
gültig und durchsetzbar. 

 

   

   
 

 

ABSCHNITT 3 
EUROPÄISCHER DATEN-

SCHUTZAUSSCHUSS 
 

 

  SECTION 3 
EUROPEAN DATA PRO-

TECTION BOARD 
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Artikel 64 
Europäischer Datenschutz-

ausschuss 

  Article 64 
European Data Protection 

Board 

 

1. Hiermit wird ein Europäi-
scher Datenschutzaus-
schuss eingerichtet. 

    

  1a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird hiermit 
als Einrichtung der Union mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
geschaffen. 

1a. The European Data Protec-
tion Board is hereby estab-
lished as body of the Union 
and shall have legal person-
ality. 

 

  1b. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird von 
seinem Vorsitz vertreten. 

1b. The European Data Protec-
tion Board shall be repre-
sented by its Chair. 

 

2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss besteht 
aus dem Leiter einer Auf-
sichtsbehörde jedes Mit-
gliedstaats und dem Europä-
ischen Datenschutzbeauf-
tragten. 

 2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss besteht aus 
dem Leiter einer Aufsichtsbe-
hörde jedes Mitgliedstaats 
oder dessen Vertreter und 
dem Europäischen Daten-
schutzbeauftragten. 

2. The European Data Protec-
tion Board shall be com-
posed of the head of one 
supervisory authority of each 
Member State and of the Eu-
ropean Data Protection Su-
pervisor, or their respective 
representatives. 

 

3. Ist in einem Mitgliedstaat 
mehr als eine Aufsichtsbe-
hörde für die Überwachung 
der Anwendung der nach 
Maßgabe dieser Richtlinie 
erlassenen Vorschriften zu-

 3. Ist in einem Mitgliedstaat 
mehr als eine Aufsichtsbehör-
de für die Überwachung der 
Anwendung der nach Maßga-
be dieser Verordnung erlas-
senen Vorschriften zuständig, 

3. Where in a Member State 
more than one supervisory 
authority is responsible for 
monitoring the application of 
the provisions pursuant to 
this Regulation, a joint rep-
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 ständig, so wird der Leiter 
einer diese Aufsichtsbehör-
den zum gemeinsamen Ver-
treter ernannt.  

(...) so wird im Einklang mit 
den nationalen Rechtsvor-
schriften dieses Mitgliedstaats 
ein gemeinsamer Vertreter 
benannt. 

resentative shall be appoint-
ed in accordance with the 
national law of that Member 
State. 

4. Die Kommission ist berech-
tigt, an den Tätigkeiten und 
Sitzungen des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
teilzunehmen und bestimmt 
einen Vertreter. Der Vorsitz 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses unter-
richtet die Kommission un-
verzüglich von allen Tätigkei-
ten des Europäischen Da-
tenschutzausschusses.  

 4. Die Kommission und der Eu-
ropäische Datenschutzbeauf-
tragte oder dessen Vertreter 
sind berechtigt, ohne Stimm-
recht an den Tätigkeiten und 
Sitzungen des Europäischen 
Datenschutzausschusses teil-
zunehmen. Die Kommission 
benennt einen Vertreter. Der 
Vorsitz des Europäischen Da-
tenschutzausschusses unter-
richtet die Kommission (...) 
über die Tätigkeiten des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses. 

4. The Commission shall have 
the right to participate in the 
activities and meetings of the 
European Data Protection 
Board without voting right. 
The Commission shall des-
ignate a representative. The 
chair of the European Data 
Protection Board shall com-
municate to the Commission 
the activities of the European 
Data Protection Board. 

 

   5.  In cases related to Article 
58a, the European Data Pro-
tection Supervisor shall have 
voting rights only on deci-
sions which concern princi-
ples and rules applicable to 
the Union institutions, bod-
ies, offices, and agencies 
which correspond in sub-
stance to those of this Regu-
lation. 
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Artikel 65 
Unabhängigkeit 

  Article 65 
Independence 

 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss handelt bei 
der Erfüllung seiner Aufga-
ben gemäß den Artikeln 66 
und 67 unabhängig. 

 1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss handelt bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben 
oder in Ausübung seiner Be-
fugnisse gemäß den Arti-
keln 66 und 67 unabhängig. 

1. The European Data Protec-
tion Board shall act inde-
pendently when performing 
its tasks or exercising its 
powers pursuant to Articles 
66 and 67. 

 

2. Unbeschadet der Ersuchen 
der Kommission gemäß Arti-
kel 66 Absatz 1 Buchstabe b 
und Artikel 67 Absatz 2 er-
sucht der Europäische Da-
tenschutzausschuss bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben 
weder um Weisung noch 
nimmt er Weisungen entge-
gen. 

 2. Unbeschadet der Ersuchen 
der Kommission gemäß Arti-
kel 66 Absatz 1 Buchstabe b 
und Absatz 2 ersucht der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben oder in Aus-
übung seiner Befugnisse we-
der um Weisung noch nimmt 
er Weisungen entgegen. 

2. Without prejudice to re-
quests by the Commission 
referred to in point (b) of 
paragraph 1 and in para-
graph 2 of Article 66, the Eu-
ropean Data Protection 
Board shall, in the perfor-
mance of its tasks or the ex-
ercise of its powers, neither 
seek nor take instructions 
from anybody. 

 

   
 

 

Artikel 66 
Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzausschusses 

  Article 66 
Tasks of the European Data 

Protection Board 

 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss stellt si-
cher, dass diese Verordnung 
einheitlich angewandt wird. 
Zu diesem Zweck geht der 
Europäische Datenschutz-

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss stellt si-
cher, dass diese Verordnung 
einheitlich angewandt wird. 
Zu diesem Zweck geht der 
Europäische Datenschutz-

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss fördert die 
einheitliche Anwendung die-
ser Verordnung. Zu diesem 
Zweck geht der Europäische 
Datenschutzausschuss von 

1. The European Data Protec-
tion Board shall ensure the 
consistent application of this 
Regulation. To this effect, 
the European Data Protec-
tion Board shall, on its own 
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 ausschuss von sich aus oder 
auf Ersuchen der Kommissi-
on insbesondere folgenden 
Tätigkeiten nach:  

ausschuss von sich aus oder 
auf Ersuchen des Europäi-
schen Parlaments, des Ra-
tes oder der Kommission 
insbesondere folgenden Tä-
tigkeiten nach: 

sich aus oder auf Ersuchen 
der Kommission insbesondere 
folgenden Tätigkeiten nach: 

initiative or, where relevant, 
at the request of the Com-
mission, in particular: 

  (aa) Überwachung und Si-
cherstellung der ordnungsge-
mäßen Anwendung dieser 
Verordnung in den in Arti-
kel 57 Absatz 3 genannten 
Fällen unbeschadet der Auf-
gaben der nationalen Auf-
sichtsbehörden; 

(aa) monitor and ensure the cor-
rect application of this Regu-
lation in the cases provided 
for in Article 57(3) without 
prejudice to the tasks of na-
tional supervisory authori-
ties; 

 

a) Beratung der Kommission in 
allen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten in der Union stehen, 
darunter auch etwaige Vor-
schläge zur Änderung dieser 
Verordnung; 

a) Beratung der europäischen 
Organe in allen Fragen, die 
im Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten in der Union stehen, 
darunter auch etwaige Vor-
schläge zur Änderung dieser 
Verordnung; 

(a) Beratung der Kommission in 
allen Fragen, die im Zusam-
menhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten in 
der Union stehen, einschließ-
lich etwaiger Vorschläge zur 
Änderung dieser Verordnung; 

(a) advise the Commission on 
any issue related to the pro-
tection of personal data in 
the Union, including on any 
proposed amendment of this 
Regulation; 

 

   (aa) advise the Commission on 
the format and procedures 
for the exchange of infor-
mation between controllers, 
processors and supervisory 
authorities for binding corpo-
rate rules; 

 

   (ab) (new) issue guidelines, rec-
ommendations, and best 
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 practices on procedures for 
deleting links, copies or rep-
lications of personal data 
from publicly available com-
munication services as re-
ferred to in Article 17 para-
graph 2; 

b) von sich aus, auf Antrag ei-
nes seiner Mitglieder oder 
auf Ersuchen der Kommissi-
on vorgenommene Prüfung 
von die Anwendung dieser 
Verordnung betreffenden 
Fragen und Ausarbeitung 
von Leitlinien, Empfehlungen 
und bewährten Praktiken für 
die Aufsichtsbehörden 
zwecks Sicherstellung einer 
einheitlichen Anwendung 
dieser Verordnung;  

b) von sich aus, auf Antrag ei-
nes seiner Mitglieder oder 
auf Ersuchen des Europäi-
schen Parlaments, des Ra-
tes oder der Kommission 
vorgenommene Prüfung von 
die Anwendung dieser Ver-
ordnung betreffenden Fra-
gen und Ausarbeitung von 
Leitlinien, Empfehlungen 
und bewährten Praktiken für 
die Aufsichtsbehörden 
zwecks Sicherstellung einer 
einheitlichen Anwendung 
dieser Verordnung, ein-
schließlich der Ausübung 
von Durchsetzungsbefug-
nissen; 

(b) von sich aus, auf Antrag eines 
seiner Mitglieder oder auf Er-
suchen der Kommission vor-
genommene Prüfung von die 
Anwendung dieser Verord-
nung betreffenden Fragen und 
Ausarbeitung von Leitlinien, 
Empfehlungen und bewährten 
Verfahren zwecks Sicherstel-
lung einer einheitlichen An-
wendung dieser Verordnung; 

(b) examine, on its own initiative 
or on request of one of its 
members or on request of 
the Commission, any ques-
tion covering the application 
of this Regulation and issue 
guidelines, recommenda-
tions and best practices in 
order to encourage con-
sistent application of this 
Regulation; 

 

   (ba)(new) issue guidelines, rec-
ommendations and best 
practices in accordance with 
point (b) of Article 66(1) for 
further specifying the criteria 
and conditions for decisions 
based on profiling pursuant 
to Article 20(2); 
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   (bb)(new) issue guidelines, rec-
ommendations and best 
practices in accordance with 
point (b) of Article 66(1) for 
establishing the data 
breaches and determining 
the undue delay referred to 
in paragraphs 1 and 2 of Ar-
ticle 31 and for the particular 
circumstances in which a 
controller or a processor is 
required to notify the per-
sonal data breach; 

 

   (bc)(new) issue guidelines, rec-
ommendations and best 
practices in accordance with 
point (b) of Article 66(1) as to 
the circumstances in which a 
personal data breach is likely 
to result in a high risk for the 
rights and freedoms of the 
individuals referred to in Arti-
cle 32(1). 

 

   (bd)(new) issue guidelines, rec-
ommendations and best 
practices in accordance with 
point (b) of Article 66(1) for 
the purpose of further speci-
fying the criteria and re-
quirements for data transfers 
based on binding corporate 
rules adhered to by control-
lers and binding corporate 
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 rules adhered to by proces-
sors and on further neces-
sary requirements to ensure 
the protection of personal 
data of the data subjects 
concerned referred to in Arti-
cle 43; 

   (be)(new) issue guidelines, rec-
ommendations and best 
practices in accordance with 
point (b) of Article 66(1) for 
the purpose of further speci-
fying the criteria and re-
quirements for the data 
transfers on the basis of Ar-
ticle 44(1); 

 

  (ba) Ausarbeitung von Leitli-
nien für die Aufsichtsbehörden 
in Bezug auf die Anwendung 
von Maßnahmen nach Arti-
kel 53 Absätze 1, 1b und 1c 
und die Festsetzung von 
Geldbußen gemäß den Arti-
keln 79 und 79a; 

(ba) draw up guidelines for su-
pervisory authorities con-
cerning the application of 
measures referred to in par-
agraph 1, 1b and 1c of Arti-
cle 53 and the fixing of ad-
ministrative fines pursuant to 
Articles 79; 

 

c) Überprüfung der praktischen 
Anwendung der unter Buch-
stabe b genannten Leitlinien, 
Empfehlungen und bewähr-
ten Praktiken und regelmä-
ßige Berichterstattung über 
diese an die Kommission;  

c) Überprüfung der praktischen 
Anwendung der unter Buch-
stabe b genannten Leitlinien, 
Empfehlungen und bewähr-
ten Praktiken und regelmä-
ßige Berichterstattung über 
diese an die Kommission; 

c. Überprüfung der praktischen 
Anwendung der unter den 
Buchstaben b und ba genann-
ten Leitlinien, Empfehlungen 
und bewährten Verfahren; 

(c) review the practical applica-
tion of the guidelines, rec-
ommendations and best 
practices referred to in point 
(b) and (ba); 
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   (ca0) issue guidelines, recom-
mendations and best prac-
tices in accordance with 
point (b) of paragraph 1 for 
establishing common proce-
dures for reporting by indi-
viduals of infringements of 
this Regulation pursuant to 
Article 49(2). 

 

  (ca) Förderung der Ausarbei-
tung von Verhaltensregeln 
und der Einrichtung von da-
tenschutzspezifischen Zertifi-
zierungsverfahren sowie Da-
tenschutzsiegeln und -zeichen 
gemäß den Artikeln 38 und 
39; 

(ca) encourage the drawing-up of 
codes of conduct and the es-
tablishment of data protec-
tion certification mechanisms 
and data protection seals 
and marks pursuant to Arti-
cles 38 and 39; 

 

  (cb) Akkreditierung von Zertifi-
zierungsstellen und deren re-
gelmäßige Überprüfung ge-
mäß Artikel 39a und Führung 
eines öffentlichen Registers 
der akkreditierten Einrichtun-
gen gemäß Artikel 39a Ab-
satz 6 und der in Drittländern 
niedergelassenen akkreditier-
ten für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter gemäß Arti-
kel 39 Absatz 4; 

(cb) carry out the accreditation of 
certification bodies and its 
periodic review pursuant to 
Article 39a and maintain a 
public register of accredited 
bodies pursuant to para-
graph 6 of Article 39a and of 
the accredited controllers or 
processors established in 
third countries pursuant to 
paragraph 4 of Article 39; 

 

  (cd) Präzisierung der in Arti- (cd) specify the requirements  
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 kel 39a Absatz 3 genannten 
Anforderungen im Hinblick auf 
die Akkreditierung von Zertifi-
zierungsstellen gemäß Arti-
kel 39; 

mentioned in paragraph 3 of 
Article 39a with a view to the 
accreditation of certification 
bodies under Article 39; 

   (cda) give the Commission an 
opinion on the certification 
requirements referred to in 
paragraph 7 of Article 39a; 

 

   (cdb) give the Commission an 
opinion on the the icons 
referred to in paragraph 4b 
of Article 12; 

 

  (ce) Abgabe einer Stellung-
nahme für die Kommission 
zum Schutzniveau personen-
bezogener Daten in Drittlän-
dern oder internationalen Or-
ganisationen, insbesondere in 
den in Artikel 41 genannten 
Fällen; 

(ce) give the Commission an 
opinion for the assessment 
of the adequacy of the level 
of protection in a third coun-
try or international organiza-
tion, including for the as-
sessment whether a third 
country or the territory or the 
international organization or 
the specified sector no long-
er ensures an adequate level 
of protection. To that end, 
the Commission shall pro-
vide the European Data Pro-
tection Board with all neces-
sary documentation, includ-
ing correspondence with the 
government of the third 
country, territory or pro-
cessing sector within that 
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 third country or the interna-
tional organisation. 

d) Abgabe von Stellungnahmen 
zu Beschlussentwürfen von 
Aufsichtsbehörden gemäß 
dem in Artikel 57 genannten 
Kohärenzverfahren;  

d) Abgabe von Stellungnahmen 
zu Beschlussentwürfen von 
Aufsichtsbehörden gemäß 
dem in Artikel 57 genannten 
Kohärenzverfahren;  

(d) Abgabe von Stellungnahmen 
im Kohärenzverfahren zu Be-
schlussentwürfen von Auf-
sichtsbehörden gemäß Arti-
kel 57 Absatz 2 und zu Ange-
legenheiten, die nach Arti-
kel 57 Absatz 4 vorgelegt 
wurden; 

(d) issue opinions on draft deci-
sions of supervisory authori-
ties pursuant to the con-
sistency mechanism referred 
to in paragraph 2 and on 
matters submitted pursuant 
to paragraph 4 of Article 57; 

 

 da) Abgabe eine Stellung-
nahme darüber, welche 
Behörde die federführende 
Behörde gemäß Arti-
kel 54a Absatz 3 sein soll-
te; 

   

e) Förderung der Zusammen-
arbeit und eines effizienten 
bilateralen und multilateralen 
Austausches von Informatio-
nen und Praktiken zwischen 
den Aufsichtsbehörden;  

e) Förderung der Zusammen-
arbeit und eines effizienten 
bilateralen und multilateralen 
Austausches von Informati-
onen und Praktiken zwi-
schen den Aufsichtsbehör-
den, einschließlich der 
Koordinierung gemeinsa-
mer Operationen und an-
derer gemeinsamer Aktivi-
täten, wenn der Aus-
schuss auf Ersuchen einer 
oder mehrerer Aufsichts-
behörden eine entspre-
chende Entscheidung 
trifft; 

(e) Förderung der Zusammenar-
beit und eines effizienten bila-
teralen und multilateralen 
Austauschs von Informationen 
und Verfahren zwischen den 
Aufsichtsbehörden; 

(e) promote the co-operation 
and the effective bilateral 
and multilateral exchange of 
information and practices be-
tween the supervisory au-
thorities; 
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f) Förderung von Schulungs-
programmen und Erleichte-
rung des Personalaustau-
sches zwischen Aufsichts-
behörden sowie gegebenen-
falls mit Aufsichtsbehörden 
von Drittländern oder mit 
Aufsichtsstellen internationa-
ler Organisationen;  

f) Förderung von Schulungs-
programmen und Erleichte-
rung des Personalaustau-
sches zwischen Aufsichts-
behörden sowie gegebenen-
falls mit Aufsichtsbehörden 
von Drittländern oder mit 
Aufsichtsstellen internationa-
ler Organisationen;  

(f) Förderung von Schulungspro-
grammen und Erleichterung 
des Personalaustausches 
zwischen Aufsichtsbehörden 
sowie gegebenenfalls mit Auf-
sichtsbehörden von Drittlän-
dern oder mit Aufsichtsstellen 
internationaler Organisatio-
nen; 

(f) promote common training 
programmes and facilitate 
personnel exchanges be-
tween the supervisory au-
thorities, as well as, where 
appropriate, with the super-
visory authorities of third 
countries or of international 
organisations; 

 

g) Förderung des Austausches 
von Fachwissen und von 
Dokumentationen über Da-
tenschutzvorschriften und –
praktiken mit Datenschutz-
aufsichtsbehörden in aller 
Welt. 

g) Förderung des Austausches 
von Fachwissen und von 
Dokumentationen über Da-
tenschutzvorschriften 
und -praktiken mit Daten-
schutzaufsichtsbehörden in 
aller Welt. 

(g) Förderung des Austausches 
von Fachwissen und von Do-
kumentationen über Daten-
schutzvorschriften und -praxis 
mit Datenschutzaufsichtsbe-
hörden in aller Welt; 

(g) promote the exchange of 
knowledge and documenta-
tion on data protection legis-
lation and practice with data 
protection supervisory au-
thorities worldwide. 

 

 ga) Abgabe seiner Stellung-
nahme für die Kommission 
bei der Vorbereitung von 
delegierten Rechtsakten 
und Durchführungs-
rechtsakten auf der Grund-
lage dieser Verordnung; 

   

 gb) Abgabe seiner Stellung-
nahme zu den auf Unions-
ebene erarbeiteten Verhal-
tensregeln gemäß Arti-
kel 38 Absatz 4; 

 (gb) issue opinions on codes of 
conduct drawn up at Union 
level pursuant to Article 
38(4); 

 

 gc) Abgabe seiner Stellung-
nahme zu den Kriterien 
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 und Anforderungen für 
das datenschutzspezifi-
sche Zertifizierungsverfah-
ren gemäß Artikel 39 Ab-
satz 3. 

 gd) Pflege eines öffentlichen 
elektronischen Registers 
über gültige und ungültige 
Zertifikate gemäß Arti-
kel 39 Absatz 1h. 

   

 ge) nachentsprechendem An-
trag Unterstützung der 
einzelstaatlichen Auf-
sichtsbehörden; 

   

 gf) Erstellen und Veröffentli-
chung einer Liste der Ver-
arbeitungsvorgänge, die 
Gegenstand der vorheri-
gen Konsultation nach Ar-
tikel 34 sind; 

   

 gg) Pflege eines Registers 
über Sanktionen, die von 
den zuständigen Auf-
sichtsbehörden gegen für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verhängt 
wurden. 

   

  (h) (…);   
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  (i) Führung eines öffentlich zu-
gänglichen elektronischen 
Registers der Beschlüsse der 
Aufsichtsbehörden und Ge-
richte in Bezug auf Fragen, 
die im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens behandelt 
wurden. 

(i) maintain a publicly accessi-
ble electronic register of de-
cisions taken by supervisory 
authorities and courts on is-
sues dealt with in the con-
sistency mechanism. 

 

2. Die Kommission kann, wenn 
sie den Europäischen Da-
tenschutzausschuss um Rat 
ersucht, unter Berücksichti-
gung der Dringlichkeit des 
Sachverhalts eine Frist set-
zen.  

2. Das Europäische Parla-
ment, der Rat oder die 
Kommission können, wenn 
sie den Europäischen Da-
tenschutzausschuss um Rat 
ersuchen, unter Berücksich-
tigung der Dringlichkeit des 
Sachverhalts eine Frist set-
zen. 

2. Die Kommission kann, wenn 
sie den Europäischen Daten-
schutzausschuss um Rat er-
sucht, unter Berücksichtigung 
der Dringlichkeit des Sach-
verhalts eine Frist angeben. 

2. Where the Commission re-
quests advice from the Eu-
ropean Data Protection 
Board, it may indicate a time 
limit, taking into account the 
urgency of the matter. 

 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss leitet seine 
Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewähr-
ten Praktiken an die Kom-
mission und an den in Arti-
kel 87 genannten Ausschuss 
weiter und veröffentlicht sie. 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss leitet seine 
Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewähr-
ten Praktiken an das Euro-
päische Parlament, den 
Rat und die Kommission 
sowie an den in Artikel 87 
genannten Ausschuss weiter 
und veröffentlicht sie. 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss leitet seine 
Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewährten 
Verfahren an die Kommission 
und an den in Artikel 87 ge-
nannten Ausschuss weiter 
und veröffentlicht sie. 

3. The European Data Protec-
tion Board shall forward its 
opinions, guidelines, rec-
ommendations, and best 
practices to the Commission 
and to the committee re-
ferred to in Article 87 and 
make them public. 

 

4. Die Kommission setzt den 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss von allen Maß-
nahmen in Kenntnis, die sie 

4. Die Kommission setzt den 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss von allen Maß-
nahmen in Kenntnis, die sie 

 4. (…)  
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 im Anschluss an die vom Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss herausgegebenen 
Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewähr-
ten Praktiken ergriffen hat. 

im Anschluss an die vom 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss herausgegebe-
nen Stellungnahmen, Leitli-
nien, Empfehlungen und 
bewährten Praktiken ergrif-
fen hat. 

 4a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kon-
sultiert gegebenenfalls in-
teressierte Kreise und gibt 
ihnen Gelegenheit, inner-
halb einer angemessenen 
Frist Stellung zu nehmen. 
Unbeschadet des Arti-
kels 72 macht der Daten-
schutzausschuss die Er-
gebnisse des Anhörungs-
verfahrens der Öffentlich-
keit zugänglich. 

 4a. The European Data Protec-
tion Board shall, where ap-
propriate, consult interested 
parties and give them the 
opportunity to comment with-
in a reasonable period. The 
European Data Protection 
Board shall, without preju-
dice to Article 72, make the 
results of the consultation 
procedure publicly available. 

 

 4b. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken nach Maßgabe 
von Absatz 1 Buchstabe b 
in Bezug auf die Festle-
gung gemeinsamer Ver-
fahren zu veröffentlichen, 
um gemeinsame Verfahren 
für den Erhalt und die Un-
tersuchung von Informati-
onen über die mutmaßli-
che rechtswidrige Verar-
beitung sowie die Siche-
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 rung der Vertraulichkeit 
von Informationen und 
den Schutz der Quellen 
von Informationen; festzu-
legen. 

   
 

 

Artikel 67 
Berichterstattung 

  Article 67 
Reports 

 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss informiert 
die Kommission regelmäßig 
und zeitnah über die Ergeb-
nisse seiner Tätigkeiten. Er 
erstellt einen jährlichen Be-
richt über den Stand des 
Schutzes natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
der Union und in Drittlän-
dern. 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss informiert 
das Europäische Parla-
ment, den Rat und die 
Kommission regelmäßig und 
zeitnah über die Ergebnisse 
seiner Tätigkeiten. Er erstellt 
mindestens alle zwei Jahre 
einen Bericht über den 
Stand des Schutzes natürli-
cher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten in der Union und 
in Drittländern.  

1. (…) 1. (…)  

2. Der Bericht enthält eine 
Überprüfung der praktischen 
Anwendung der in Artikel 66 
Absatz 1 Buchstabe c ge-
nannten Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Prak-
tiken. 

2. Der Bericht enthält eine 
Überprüfung der praktischen 
Anwendung der in Artikel 66 
Absatz 1 Buchstabe c ge-
nannten Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Prak-
tiken. 

2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss erstellt ei-
nen jährlichen Bericht über 
den Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten in der 
Union und gegebenenfalls in 
Drittländern und internationa-
len Organisationen. Der Be-
richt wird veröffentlicht und 
dem Europäischen Parlament, 

2. The European Data 
Protection Board shall draw 
up an annual report 
regarding the protection of 
natural persons with regard 
to the processing of personal 
data in the Union and, where 
relevant, in third countries 
and international 
organisations. The report 
shall be made public and be 
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 dem Rat und der Kommission 
übermittelt. 

transmitted to the European 
Parliament, the Council and 
the Commission. 

3. Der Bericht wird veröffent-
licht und dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der 
Kommission übermittelt. 

 3. Der Jahresbericht enthält eine 
Überprüfung der praktischen 
Anwendung der in Artikel 66 
Absatz 1 Buchstabe c ge-
nannten Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Verfah-
ren sowie der in Artikel 57 Ab-
satz 3 genannten verbindli-
chen Beschlüsse. 

3. The annual report shall 
include a review of the 
practical application of the 
guidelines, 
recommendations and best 
practices referred to in point 
(c) of Article 66(1) as well as 
of the binding decisions 
referred to in paragraph 3 of 
Article 57. 

 

   
 

 

Artikel 68 
Verfahrensweise 

  Article 68 
Procedure 

 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss trifft seine 
Beschlüsse mit der einfa-
chen Mehrheit seiner Mit-
glieder. 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss trifft seine 
Beschlüsse mit der einfa-
chen Mehrheit seiner Mit-
glieder, sofern in seiner 
Geschäftsordnung nichts 
anderes vorgesehen ist. 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss nimmt bin-
dende Beschlüsse gemäß Ar-
tikel 57 Absatz 3 mit den in 
Artikel 58a Absätze 2 und 3 
festgelegten Mehrheiten an. 
Beschlüsse im Hinblick auf die 
anderen in Artikel 66 aufge-
führten Aufgaben werden mit 
der einfachen Mehrheit seiner 
Mitglieder angenommen. 

1. The European Data 
Protection Board shall take 
decisions by a simple 
majority of its members, 
unless otherwise provided 
for in this Regulation. 

 

2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung und 
legt seine Arbeitsweise fest. 
Er sieht insbesondere vor, 

 

 

2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt sich mit 
einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Mitglieder eine Ge-
schäftsordnung und legt seine 

2. The European Data 
Protection Board shall adopt 
its own rules of procedure by 
a two-third majority of its 
members and organise its 
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 dass bei Ablauf der Amtszeit 
oder Rücktritt eines seiner 
Mitglieder die Aufgaben kon-
tinuierlich weitererfüllt wer-
den, dass für spezifische 
Fragen oder Sektoren Un-
tergruppen eingesetzt wer-
den, und dass seine Verfah-
rensvorschriften im Einklang 
mit dem in Artikel 57 ge-
nannten Kohärenzverfahren 
stehen. 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsweise fest. own operational 
arrangements.  

   
 

 

Artikel 69 
Vorsitz 

  Article 69 
Chair 

 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wählt aus 
dem Kreis seiner Mitglieder 
einen Vorsitzenden und zwei 
stellvertretende Vorsitzende. 
Der Europäische Daten-
schutzbeauftragte, bekleidet, 
sofern er nicht zum Vorsit-
zenden gewählt wurde, ei-
nen der beiden Stellvertre-
terposten.  

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wählt aus 
dem Kreis seiner Mitglieder 
einen Vorsitzenden und 
mindestens zwei stellvertre-
tende Vorsitzende.  

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wählt aus 
dem Kreis seiner Mitglieder 
mit einfacher Mehrheit einen 
Vorsitzenden und zwei stell-
vertretende Vorsitzende (...). 

1. The European Data 
Protection Board shall elect 
a chair and two deputy 
chairs from amongst its 
members by simple majority.  

 

2. Die Amtszeit des Vorsitzen-
den und seiner beiden Stell-
vertreter beträgt fünf Jahre; 
ihre Wiederwahl ist zulässig. 

 2. Die Amtszeit des Vorsitzen-
den und seiner beiden Stell-
vertreter beträgt fünf Jahre; ih-
re einmalige Wiederwahl ist 
zulässig. 

2. The term of office of the 
Chair and of the deputy 
chairs shall be five years and 
be renewable once. 
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 2a. Die Stelle des Vorsitzes ist 
eine Vollzeitstelle. 

   

   
 

 

Artikel 70 
Aufgaben des Vorsitzenden 

  Article 70 
Tasks of the chair 

 

1. Der Vorsitzende hat folgen-
de Aufgaben: 

 1. Der Vorsitz hat folgende Auf-
gaben: 

1. The chair shall have the 
following tasks: 

 

a) Einberufung der Sitzungen 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses und Er-
stellung der Tagesordnun-
gen; 

 (a) Einberufung der Sitzungen 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses und Er-
stellung der Tagesordnungen, 

(a) to convene the meetings of 
the European Data Protec-
tion Board and prepare its 
agenda; 

 

  (aa) Übermittlung der Be-
schlüsse des Europäischen 
Datenausschusses nach Arti-
kel 58a an die federführende 
Aufsichtsbehörde und die be-
troffenen Aufsichtsbehörden, 

(aa) to notify decisions adopted 
by the European Data Pro-
tection Board pursuant to Ar-
ticle 58a to the lead supervi-
sory authority and the con-
cerned supervisory authori-
ties; 

 

b) Sicherstellung einer rechtzei-
tigen Erfüllung der Aufgaben 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses, insbe-
sondere der Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Kohärenzverfahren nach Ar-
tikel 57. 

 (b) Sicherstellung einer rechtzei-
tigen Ausführung der Aufga-
ben des Europäischen Daten-
schutzausschusses, insbe-
sondere der Aufgaben im Zu-
sammenhang mit dem Kohä-
renzverfahren nach Artikel 57. 

(b) to ensure the timely perfor-
mance of the tasks of the 
European Data Protection 
Board, in particular in rela-
tion to the consistency 
mechanism referred to in Ar-
ticle 57. 
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2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss legt die 
Verteilung der Aufgaben auf 
den Vorsitzenden und des-
sen zwei Stellvertreter in 
seiner Geschäftsordnung 
fest.  

 2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss legt die Auf-
teilung der Aufgaben zwi-
schen dem Vorsitzenden und 
dessen Stellvertretern in sei-
ner Geschäftsordnung fest. 

2. The European Data 
Protection Board shall lay 
down the attribution of tasks 
between the chair and the 
deputy chairs in its rules of 
procedure. 

 

   
 

 

Artikel 71 
Sekretariat 

  Article 71 
Secretariat 

 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss erhält ein 
Sekretariat. Dieses wird vom 
Europäischen Datenschutz-
beauftragten gestellt.  

 1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird von ei-
nem Sekretariat unterstützt, 
bei dem es sich um das Sek-
retariat des Europäischen Da-
tenschutzbeauftragten (...) 
handelt. 

1. The European Data 
Protection Board shall have 
a secretariat, which shall be 
provided by the European 
Data Protection Supervisor. 

 

  1a. Das Sekretariat führt seine 
Aufgaben ausschließlich auf 
Anweisung des Vorsitzenden 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses aus. 

1a. The secretariat shall perform 
its tasks exclusively under 
the instructions of the Chair 
of the European Data 
Protection Board. 

 

  1b. Das Personal des Sekretariats 
des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten, das an 
der Wahrnehmung der dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss gemäß dieser Ver-
ordnung übertragenen Aufga-
ben beteiligt ist, ist von dem 

1b. The staff of the European 
Data Protection Supervisor 
involved in carrying out the 
tasks conferred on the 
European Data Protection 
Board by this Regulation 
shall be subject to separate 
reporting lines from the staff 
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 Personal, das an der Wahr-
nehmung der dem Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten übertragenen Aufgaben 
beteiligt ist, organisatorisch 
getrennt und unterliegt ge-
trennten Berichtspflichten. 

involved in carrying out tasks 
conferred on the European 
Data Protection Supervisor. 

  1c. Erforderlichenfalls erstellt und 
veröffentlicht der Europäische 
Datenschutzausschuss in Ab-
sprache mit dem Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten Verhaltensregeln zur An-
wendung dieses Artikels, die 
für das Personal des Sekreta-
riats des Europäischen Da-
tenschutzbeauftragten gelten, 
das an der Wahrnehmung der 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss gemäß die-
ser Verordnung übertragenen 
Aufgaben beteiligt ist. 

1c. Where appropriate, the 
European Data Protection 
Board and the European 
Data Protection Supervisor 
shall establish and publish a 
Memorandum of 
Understanding implementing 
this Article, determining the 
terms of their cooperation, 
and applicable to the staff of 
the European Data 
Protection Supervisor 
involved in carrying out the 
tasks conferred on the 
European Data Protection 
Board by this Regulation. 
 

 

2. Das Sekretariat leistet dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss unter Leitung von 
dessen Vorsitzendem analy-
tische, administrative und lo-
gistische Unterstützung.  

2. Das Sekretariat leistet dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss unter Leitung von 
dessen Vorsitzendem recht-
liche, analytische, administ-
rative und logistische Unter-
stützung. 

2. Das Sekretariat leistet dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss analytische, admi-
nistrative und logistische Un-
terstützung. 

2. The secretariat shall provide 
analytical, administrative and 
logistical support to the 
European Data Protection 
Board. 

 

3. Das Sekretariat ist insbe-
sondere verantwortlich für  

 3. Das Sekretariat ist insbeson-
dere verantwortlich für 

3. The secretariat shall be 
responsible in particular for: 
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a) das Tagesgeschäft des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses; 

 (a) das Tagesgeschäft des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses, 

(a) the day-to-day business of 
the European Data Protec-
tion Board; 

 

b) die Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern des Europä-
ischen Datenschutzaus-
schusses, seinem Vorsitz 
und der Kommission sowie 
die Kommunikation mit an-
deren Organen und mit der 
Öffentlichkeit;  

 (b) die Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses, seinem Vorsitz und der 
Kommission sowie die Kom-
munikation mit anderen Orga-
nen und mit der Öffentlichkeit, 

(b) the communication between 
the members of the Europe-
an Data Protection Board, its 
chair and the Commission 
and for communication with 
other institutions and the 
public; 

 

c) den Rückgriff auf elektroni-
sche Mittel für die interne 
und die externe Kommunika-
tion; 

 (c) den Rückgriff auf elektroni-
sche Mittel für die interne und 
die externe Kommunikation, 

(c) the use of electronic means 
for the internal and external 
communication; 

 

d) die Übersetzung sachdienli-
cher Informationen; 

 (d) die Übersetzung sachdienli-
cher Informationen, 

(d) the translation of relevant in-
formation; 

 

e) die Vor- und Nachbereitung 
der Sitzungen des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses; 

 (e) die Vor- und Nachbereitung 
der Sitzungen des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses, 

(e) the preparation and follow-
up of the meetings of the Eu-
ropean Data Protection 
Board; 

 

f) Vorbereitung, Entwurf und 
Veröffentlichung von Stel-
lungnahmen und sonstigen 
vom Europäischen Daten-
schutzausschuss angenom-
menen Dokumenten. 

 (f) die Vorbereitung, Abfassung 
und Veröffentlichung von Stel-
lungnahmen, von Beschlüs-
sen über die Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Auf-
sichtsbehörden und von sons-
tigen vom Europäischen Da-

(f) the preparation, drafting and 
publication of opinions, deci-
sions on the settlement of 
disputes between superviso-
ry authorities and other texts 
adopted by the European 
Data Protection Board. 
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 tenschutzausschuss ange-
nommenen Dokumenten. 

   
 

 

Artikel 72 
Vertraulichkeit 

  Article 72 
Confidentiality 

 

1. Die Beratungen des Europä-
ischen Datenschutzaus-
schusses sind vertraulich. 

1. Die Beratungen des Europä-
ischen Datenschutzaus-
schusses können, soweit 
notwendig, vertraulich sein, 
falls in der Geschäftsord-
nung nichts anderes vor-
gesehen ist. Die Tages-
ordnungen der Sitzungen 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses wer-
den öffentlich zugänglich 
gemacht. 

1. Die Beratungen des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses sind vertraulich. 

1. The discussions of the 
European Data Protection 
Board shall be confidential 
where the Board deems it 
necessary, as provided for in 
its rules of procedure. 

 

2. Den Mitgliedern des Europä-
ischen Datenschutzaus-
schusses, Sachverständigen 
und den Vertretern von Drit-
ten vorgelegte Dokumente 
sind vertraulich, sofern sie 
nicht gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 offenge-
legt oder auf andere Weise 
vom Europäischen Daten-
schutzausschuss der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht 
werden.  

 2. Der Zugang zu Dokumenten, 
die Mitgliedern des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses, Sachverständigen und 
Vertretern von Dritten vorge-
legt werden, wird durch die 
Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 geregelt. 

2. Access to documents 
submitted to members of the 
European Data Protection 
Board, experts and 
representatives of third 
parties shall be governed by 
Regulation (EC) No 
1049/2001. 

 

3. Die Mitglieder des Europäi-
schen Datenschutzaus-

  3. (…)  
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 schusses, die Sachverstän-
digen und die Vertreter von 
Dritten beachten die Ver-
pflichtung zur Wahrung der 
Vertraulichkeit gemäß die-
sem Artikel. Der Vorsitzende 
stellt sicher, dass die Sach-
verständigen und die Vertre-
ter von Dritten von der ihnen 
auferlegten Vertraulichkeits-
pflicht in Kenntnis gesetzt 
werden. 

   
 

 

KAPITEL VIII 
RECHTSBEHELFE, HAFTUNG 

UND SANKTIONEN 

  CHAPTER VIII 
REMEDIES, LIABILITY AND 

SANCTIONS 

 

   
 

 

Artikel 73 
Recht auf Beschwerde bei ei-

ner Aufsichtsbehörde 

  Article 73 
Right to lodge a complaint with 

a supervisory authority 

 

1. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines ander-
weitigen administrativen o-
der gerichtlichen Rechtsbe-
helfs das Recht auf Be-
schwerde bei einer mitglied-
staatlichen Aufsichtsbehör-
de, wenn sie der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der 
sie betreffenden personen-
bezogenen Daten nicht mit 
dieser Verordnung vereinbar 
ist.  

1. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines ander-
weitigen administrativen o-
der gerichtlichen Rechtsbe-
helfs und des Kohärenz-
verfahrens das Recht auf 
Beschwerde bei einer mit-
gliedstaatlichen Aufsichts-
behörde, wenn sie der An-
sicht ist, dass die Verarbei-
tung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
nicht mit dieser Verordnung 
vereinbar ist. 

1. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines anderwei-
tigen administrativen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs das 
Recht auf Beschwerde bei ei-
ner einzigen Aufsichtsbehör-
de, insbesondere in dem Mit-
gliedstaat ihres Aufent-
haltsorts, ihres Arbeitsplatzes 
oder des Orts des mutmaßli-
chen Verstoßes, wenn die be-
troffene Person der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbe-

1. Without prejudice to any 
other administrative or 
judicial remedy, every data 
subject shall have the right 
to lodge a complaint with a 
supervisory authority, in 
particular  in the Member 
State of his or her habitual 
residence, place of work or 
place of the alleged 
infringment if the data 
subject considers that the 
processing of personal data 
relating to him or her does 
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 zogenen Daten nicht mit die-
ser Verordnung vereinbar ist. 

not comply with this 
Regulation. 

2. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände, die sich 
den Schutz der Rechte und 
Interessen der betroffenen 
Personen in Bezug auf den 
Schutz ihrer personenbezo-
genen Daten zum Ziel ge-
setzt haben und die nach 
dem Recht eines Mitglied-
staats gegründet sind, haben 
das Recht, im Namen einer 
oder mehrerer betroffenen 
Personen Beschwerde bei 
einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde zu erhe-
ben, wenn sie der Ansicht 
sind, dass die einer betroffe-
nen Person aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden 
Rechte infolge der Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten verletzt wurden. 

2. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände, die im 
öffentlichen Interesse 
handeln und die nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats 
gegründet sind, haben das 
Recht, im Namen einer oder 
mehrerer betroffenen Perso-
nen Beschwerde bei einer 
mitgliedstaatlichen Auf-
sichtsbehörde zu erheben, 
wenn sie der Ansicht sind, 
dass die einer betroffenen 
Person aufgrund dieser Ver-
ordnung zustehenden Rech-
te infolge der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
verletzt wurden. 

2. (…) 2. (…)  

3. Unabhängig von der Be-
schwerde einer betroffenen 
Person haben Einrichtungen, 
Organisationen oder Ver-
bände im Sinne des Absat-
zes 2 das Recht auf Be-
schwerde bei einer mitglied-
staatlichen Aufsichtsbehör-
de, wenn sie der Ansicht 
sind, dass der Schutz perso-
nenbezogener Daten verletzt 

3. Unabhängig von der Be-
schwerde einer betroffenen 
Person haben Einrichtun-
gen, Organisationen oder 
Verbände im Sinne des Ab-
satzes 2 das Recht auf Be-
schwerde bei einer mitglied-
staatlichen Aufsichtsbehör-
de, wenn sie der Ansicht 
sind, dass diese Verord-
nung verletzt wurde. 

3. (…) 3. (…)  
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 wurde. 

  4. (…) 4. (…)  

  5. Die Aufsichtsbehörde, bei der 
die Beschwerde eingereicht 
wurde, unterrichtet den Be-
schwerdeführer über den 
Stand und die Ergebnisse der 
Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtli-
chen Rechtsbehelfs nach Arti-
kel 74 (...). 

5. The supervisory authority to 
which the complaint has 
been lodged shall inform the 
complainant on the progress 
and the outcome of the 
complaint including the 
possibility of a judicial 
remedy pursuant to 
Article 74. 

 

   
 

 

Artikel 74  
Recht auf gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen eine Auf-
sichtsbehörde 

 Artikel 74  
Recht auf wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf gegen eine 

Aufsichtsbehörde 

Article 74 
Right to a judicial remedy 

against a supervisory authority 

 

1. Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat das Recht 
auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie be-
treffende Entscheidungen 
einer Aufsichtsbehörde. 

1. Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat unbe-
schadet eines anderweiti-
gen administrativen oder 
außergerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht 
auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie be-
treffende Entscheidungen 
einer Aufsichtsbehörde. 

1. Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administ-
rativen oder außergerichtli-
chen Rechtsbehelfs das 
Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf 
gegen eine sie betreffende 
rechtsverbindliche Entschei-
dung einer Aufsichtsbehörde. 

1. Without prejudice to any 
other administrative or non-
judicial remedy, each natural 
or legal person shall have 
the right to an effective 
judicial remedy against a 
legally binding decisions of a 
supervisory authority 
concerning them. 

 

2. Jede betroffene Person hat 
das Recht auf einen gericht-
lichen Rechtsbehelf, um die 
Aufsichtsbehörde zu ver-

2. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines ander-
weitigen administrativen 
oder außergerichtlichen 

2. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines anderwei-
tigen administrativen oder au-
ßergerichtlichen Rechtbehelfs 

2. Without prejudice to any 
other administrative or non-
judicial remedy, each data 
subject shall have the right 
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 pflichten, im Fall einer Be-
schwerde tätig zu werden, 
wenn keine zum Schutz ihrer 
Rechte notwendige Ent-
scheidung ergangen ist oder 
wenn die Aufsichtsbehörde 
sie nicht gemäß Artikel 52 
Absatz 1 Buchstabe b inner-
halb von drei Monaten über 
den Stand oder das Ergeb-
nis der Beschwerde in 
Kenntnis gesetzt hat. 

Rechtsbehelfs das Recht 
auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf, um die Auf-
sichtsbehörde zu verpflich-
ten, im Fall einer Beschwer-
de tätig zu werden, wenn 
keine zum Schutz ihrer 
Rechte notwendige Ent-
scheidung ergangen ist oder 
wenn die Aufsichtsbehörde 
sie nicht gemäß Artikel 52 
Absatz 1 Buchstabe b inner-
halb von drei Monaten über 
den Stand oder das Ergeb-
nis der Beschwerde in 
Kenntnis gesetzt hat. 

das Recht auf einen wirksa-
men gerichtlichen Rechtsbe-
helf, (...) wenn die nach den 
Artikeln 51 und 51a zuständi-
ge Aufsichtsbehörde sich 
nicht mit einer Beschwerde 
befasst oder die betroffene 
Person nicht innerhalb von 
drei Monaten oder einer nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht des Mitgliedstaats vor-
gesehenen kürzeren Frist 
über den Stand oder das Er-
gebnis der gemäß Artikel 73 
erhobenen Beschwerde in 
Kenntnis gesetzt hat. 

to a an effective judicial 
remedy where the 
supervisory authority 
competent in accordance 
with Article 51 and Article 
51a does not deal with a 
complaint or does not inform 
the data subject within three 
months on the progress or 
outcome of the complaint 
lodged under Article 73. 

3. Für Verfahren gegen eine 
Aufsichtsbehörde sind die 
Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem die Auf-
sichtsbehörde ihren Sitz hat.  

3. Für Verfahren gegen eine 
Aufsichtsbehörde sind die 
Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem die Auf-
sichtsbehörde ihren Sitz hat. 

3. (...) Für Verfahren gegen eine 
(...) Aufsichtsbehörde sind die 
Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem die Auf-
sichtsbehörde ihren Sitz hat. 

3. Proceedings against a 
supervisory authority shall 
be brought before the courts 
of the Member State where 
the supervisory authority is 
established. 

 

  3a. Kommt es zu einem Verfahren 
gegen den Beschluss einer 
Aufsichtsbehörde, dem eine 
Stellungnahme oder ein Be-
schluss des europäischen Da-
tenschutzausschusses im 
Rahmen des Kohärenzverfah-
rens vorangegangen ist, so 
leitet die Aufsichtsbehörde 
diese Stellungnahme oder 
diesen Beschluss dem Gericht 
zu. 

3a. Where proceedings are 
brought against a decision of 
a supervisory authority which 
was preceded by an opinion 
or a decision of the 
European Data Protection 
Board in the consistency 
mechanism, the supervisory 
authority shall forward that 
opinion or decision to the 
court. 
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4. Eine betroffene Person, die 
von einer Entscheidung ei-
ner Aufsichtsbehörde betrof-
fen ist, die ihren Sitz in ei-
nem anderen Mitgliedstaat 
hat als dem, in dem die be-
troffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, 
kann die Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts er-
suchen, in ihrem Namen ge-
gen die zuständige Auf-
sichtsbehörde in dem ande-
ren Mitgliedstaat Klage zu 
erheben. 

4. Eine betroffene Person, die 
von einer Entscheidung ei-
ner Aufsichtsbehörde betrof-
fen ist, die ihren Sitz in ei-
nem anderen Mitgliedstaat 
hat als dem, in dem die be-
troffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, 
kann unbeschadet des Ko-
härenzverfahrens die Auf-
sichtsbehörde in dem Mit-
gliedstaat ihres gewöhnli-
chen Aufenthalts ersuchen, 
in ihrem Namen gegen die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
in dem anderen Mitgliedstaat 
Klage zu erheben. 

4. (…) 4. (…)  

5. Die endgültigen Entschei-
dungen der Gerichte im Sin-
ne dieses Artikels werden 
von den Mitgliedstaaten voll-
streckt.  

5. Die endgültigen Entschei-
dungen der Gerichte im Sin-
ne dieses Artikels werden 
von den Mitgliedstaaten voll-
streckt. 

5. (…) 5. (…)  

   
 

 

Artikel 75 
Recht auf gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

oder Auftragsverarbeiter 

 Artikel 75  
Recht auf wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf gegen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder Auftragsverarbeiter 

Article 75 
Right to an effective judicial 

remedy against a controller or 
processor 

 

1. Jede natürliche Person hat 
unbeschadet eines verfügba-
ren administrativen Rechts-
behelfs einschließlich des 

 1. Eine betroffene Person hat 
unbeschadet eines verfügba-
ren administrativen oder au-
ßergerichtlichen Rechtsbe-

1. Without prejudice to any 
available administrative or 
non-judicial remedy, 
including the right to lodge a 
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 Rechts auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde nach 
Artikel 73 das Recht auf ei-
nen gerichtlichen Rechtsbe-
helf, wenn sie der Ansicht 
ist, dass die ihr aufgrund 
dieser Verordnung zu-
stehenden Rechte infolge 
einer nicht verordnungskon-
formen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten 
verletzt wurden.  

helfs einschließlich des 
Rechts auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde ge-
mäß Artikel 73 das Recht auf 
einen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die ihr auf-
grund dieser Verordnung zu-
stehenden Rechte infolge ei-
ner nicht verordnungskonfor-
men Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten ver-
letzt wurden. 

complaint with a supervisory 
authority under Article 73, 
each data subject shall have 
the right to an effective 
judicial remedy if they 
consider that their rights 
under this Regulation have 
been infringed as a result of 
the processing of their 
personal data in non-
compliance with this 
Regulation.  

2. Für Klagen gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder gegen einen Auf-
tragsverarbeiter sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
eine Niederlassung hat. 
Wahlweise können solche 
Klagen auch bei den Gerich-
ten des Mitgliedstaats erho-
ben werden, in dem die be-
troffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, 
es sei denn, es handelt sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine 
Behörde, die in Ausübung ih-
rer hoheitlichen Befugnisse 
tätig geworden ist. 

2. Für Klagen gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder gegen einen Auf-
tragsverarbeiter sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter eine Niederlassung 
hat. Wahlweise können sol-
che Klagen auch bei den 
Gerichten des Mitgliedstaats 
erhoben werden, in dem die 
betroffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, 
es sei denn, es handelt sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine 
Behörde der Union oder 
eines Mitgliedstaats, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse tätig geworden 
ist. 

2. Für Klagen gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen einen Auf-
tragsverarbeiter sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
eine Niederlassung hat (...). 
Wahlweise können solche 
Klagen auch bei den Gerich-
ten des Mitgliedstaats erho-
ben werden, in dem die be-
troffene Person ihren Aufent-
haltsort hat, es sei denn, es 
handelt sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
um eine Behörde, die in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse tätig geworden ist. 

2. Proceedings against a 
controller or a processor 
shall be brought before the 
courts of the Member State 
where the controller or 
processor has an 
establishment. Alternatively, 
such proceedings may be 
brought before the courts of 
the Member State where the 
data subject has his or her 
habitual residence, unless 
the controller or processor is 
a public authority of a 
Member State acting in the 
exercise of its public powers. 
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3. Ist dieselbe Maßnahme, 
Entscheidung oder Vorge-
hensweise Gegenstand des 
Kohärenzverfahrens gemäß 
Artikel 58, kann das Gericht 
das Verfahren, mit dem es 
befasst wurde, aussetzen, 
es sei denn, es ist aufgrund 
der Dringlichkeit des Schut-
zes der Rechte der betroffe-
nen Person nicht möglich, 
den Ausgang des Kohärenz-
verfahrens abzuwarten. 

 3. (…) 3. (…)  

4. Die endgültigen Entschei-
dungen der Gerichte im Sin-
ne dieses Artikels werden 
von den Mitgliedstaaten voll-
streckt.  

 4. (…) 4. (…)  

   
 

 

Artikel 76  
Gemeinsame Vorschriften für 

Gerichtsverfahren 

 Artikel 76 
Vertretung von betroffenen 

Personen 

Article 76  
Representation of data sub-

jects 

 

1. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände im Sinne 
des Artikels 73 Absatz 2 ha-
ben das Recht, die in Arti-
kel 74 und 75 genannten 
Rechte im Namen einer oder 
mehrerer betroffenen Perso-
nen wahrzunehmen. 

1. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände im Sinne 
des Artikels 73 Absatz 2 ha-
ben das Recht, die in Arti-
kel 74, 75 und 77 genannten 
Rechte wahrzunehmen, 
wenn sie von einer oder 
mehreren betroffenen Per-
sonen beauftragt werden. 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, eine Einrichtung, eine 
Organisationen oder eine 
Vereinigung, die ordnungs-
gemäß nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet ist 
und zu deren satzungsmäßi-
gen Zielen der Schutz der 
Rechte und Freiheiten von be-
troffenen Personen in Bezug 

1. The data subject shall have 
the right to mandate a body, 
organisation or association, 
which has been properly 
constituted according to the 
law of a Member State, 
which is of non-profit making 
character, and whose 
statutory objectives are in 
the public interest and which 
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 auf den Schutz ihrer perso-
nenbezogenen Daten gehört, 
zu beauftragen, in ihrem Na-
men Beschwerde zu erheben 
und die in den Artikeln 73, 74 
und 75 genannten Rechte 
wahrzunehmen (...). 

is active in the field of the 
protection of data subject’s 
rights and freedoms with 
regard to the protection of 
their personal data to lodge 
the complaint on his or her 
behalf and to exercise the 
rights referred to in Articles 
73, 74 and 75 on his or her 
behalf and to exercise the 
right to receive 
compensation referred to in 
Article 77 on his or her 
behalf if provided for by 
Member State law. 

  1a. (...)   

2. Jede Aufsichtsbehörde hat 
das Recht, Klage zu erhe-
ben, um die Bestimmungen 
dieser Verordnung durchzu-
setzen oder um einen ein-
heitlichen Schutz der perso-
nenbezogenen Daten inner-
halb der Union sicherzustel-
len. 

 2. Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass jede der in 
Absatz 1 genannten Einrich-
tungen, Organisationen oder 
Vereinigungen unabhängig 
von einem Auftrag der be-
troffenen Person (...) in die-
sem Mitgliedstaat das Recht 
hat, bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde gemäß Artikel 
73 eine Beschwerde einzule-
gen und die in den Artikeln 73, 
74 und 75 aufgeführten Rech-
te in Anspruch zu nehmen, 
wenn ihres Erachtens die 
Rechte der betroffenen Per-
son infolge einer nicht dieser 
Verordnung entsprechenden 
Datenverarbeitung verletzt 

2. Member States may provide 
that any body, organisation 
or association referred to in 
paragraph 1, independently 
of a data subject's mandate, 
shall have in such Member 
State the right to lodge a 
complaint with the 
supervisory authority 
competent in accordance 
with Article 73 and to 
exercise the rights referred 
to in Articles 74 and 75 if it 
considers that the rights of a 
data subject have been 
infringed as a result of the 
processing of personal data 
that is not in compliance with 
this Regulation. 
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 worden sind. 

3. Hat ein zuständiges mit-
gliedstaatliches Gericht 
Grund zu der Annahme, 
dass in einem anderen Mit-
gliedstaat ein Parallelverfah-
ren anhängig ist, setzt es 
sich mit dem zuständigen 
Gericht in diesem anderen 
Mitgliedstaat in Verbindung, 
um sich zu vergewissern, ob 
ein solches Parallelverfahren 
besteht. 

 3. (…) 3. (…)  

4. Betrifft das Parallelverfahren 
in dem anderen Mitgliedstaat 
dieselbe Maßnahme, Ent-
scheidung oder Vorgehens-
weise, kann das Gericht sein 
Verfahren aussetzen. 

 4. (…) 4. (…)  

5. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass mit den nach 
innerstaatlichem Recht ver-
fügbaren Klagemöglichkeiten 
rasch Maßnahmen ein-
schließlich einstweilige 
Maßnahmen erwirkt werden 
können, um mutmaßliche 
Rechtsverletzungen abzu-
stellen und zu verhindern, 
dass den Beroffenen weite-
rer Schaden entsteht. 

 

  5. (…)  
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  Artikel 76a 
Aussetzung des Verfahrens 

Article 76a  
Suspension of proceedings  

 

  

 

1. Erhält ein zuständiges Gericht 
in einem Mitgliedstaat Kennt-
nis von einem Verfahren zu 
demselben Gegenstand in 
Bezug auf die Verarbeitung 
(...) durch denselben für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, das 
vor einem Gericht in einem 
anderen Mitgliedstaat anhän-
gig ist, so nimmt es mit die-
sem Gericht Kontakt auf, um 
sich zu vergewissern, dass 
ein solches Verfahren exis-
tiert. 

1. Where a competent court of 
a Member State has 
information on proceedings 
concerning the same subject 
matter as regards 
processing of the same 
controller or processor are 
pending in a court in another 
Member State, it shall 
contact that court in the 
other Member State to 
confirm the existence of 
such proceedings. 

 

  2. Ist ein Verfahren zu demsel-
ben Gegenstand in Bezug auf 
die Verarbeitung durch den-
selben für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter vor einem 
Gericht in einem anderen Mit-
gliedstaat anhängig, so kann 
jedes später angerufene zu-
ständige Gericht das bei ihm 
anhängige Verfahren ausset-
zen. 

2. Where proceedings 
concerning the same subject 
matter as regards 
processing of the same 
controller or processor are 
pending in a court in another 
Member State, any 
competent court other than 
the court first seized may 
suspend its proceedings. 

 

  2a. Sind diese Verfahren in erster 
Instanz anhängig, so kann 

2a. Where these proceedings 
are pending at first instance, 

 



 

581 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 sich jedes später angerufene 
Gericht auf Antrag einer Partei 
auch für unzuständig erklären, 
wenn das zuerst angerufene 
Gericht für die betreffenden 
Klagen zuständig ist und die 
Verbindung der Klagen nach 
seinem Recht zulässig ist. 

any court other than the 
court first seized may also, 
on the application of one of 
the parties, decline 
jurisdiction if the court first 
seized has jurisdiction over 
the actions in question and 
its law permits the 
consolidation thereof. 

  3. (…).   

   
 

 

Artikel 77 
Haftung und Recht auf Scha-

denersatz 

  Article 77 
Right to compensation and 

liability 

 

1. Jede Person, der wegen ei-
ner rechtswidrigen Verarbei-
tung oder einer anderen mit 
dieser Verordnung nicht zu 
vereinbarenden Handlung 
ein Schaden entstanden ist, 
hat Anspruch auf Schaden-
ersatz gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen den Auf-
tragsverarbeiter.  

1. Jede Person, der wegen ei-
ner rechtswidrigen Verarbei-
tung oder einer anderen mit 
dieser Verordnung nicht zu 
vereinbarenden Handlung 
ein Schaden, auch immate-
rieller Schaden, entstanden 
ist, hat das Recht, von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter Schadens-
ersatz zu verlangen. 

1. Jede Person, der wegen einer 
Verarbeitung, die nicht mit 
dieser Verordnung zu verein-
baren ist, ein materieller oder 
moralischer Schaden entstan-
den ist, hat Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen den Auf-
tragsverarbeiter. 

1. Any person who has 
suffered material or 
immaterial damage as a 
result of an infringement of 
the Regulation shall have the 
right to receive 
compensation from the 
controller or processor for 
the damage suffered. 

 

2. Ist mehr als ein für die Ver-
arbeitung Verantwortlicher 
oder mehr als ein Auf-
tragsverarbeiter an der Ver-
arbeitung beteiligt, haftet je-
der für die Verarbeitung Ver-

2. Ist mehr als ein für die Ver-
arbeitung Verantwortlicher 
oder mehr als ein Auf-
tragsverarbeiter an der Ver-
arbeitung beteiligt, haftet je-
der für die Verarbeitung 

2. Jeder an der Verarbeitung be-
teiligte für die Verarbeitung 
Verantwortliche haftet für den 
Schaden, der durch die nicht 
dieser Verordnung entspre-
chende Verarbeitung verur-

2. Any controller involved in the 
processing shall be liable for 
the damage caused by the 
processing which is not in 
compliance with this 
Regulation. A processor 
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 antwortliche oder jeder Auf-
tragsverarbeiter gesamt-
schuldnerisch für den ge-
samten Schaden.  

Verantwortliche oder jeder 
Auftragsverarbeiter gesamt-
schuldnerisch für den ge-
samten Schaden, sofern 
nicht eine geeignete 
schriftliche Vereinbarung 
gemäß Artikel 24 zwischen 
ihnen existiert, die die 
Verantwortlichkeiten fest-
legt. 

sacht wurde. Ein Auftragsver-
arbeiter haftet für (...) den 
durch die Verarbeitung verur-
sachten Schaden nur dann, 
wenn er seinen speziell den 
Auftragsverarbeitern auferleg-
ten Pflichten aus dieser Ver-
ordnung nicht nachgekommen 
ist oder unter Nichtbeachtung 
der rechtmäßig erteilten An-
weisungen des für die Daten-
verarbeitung Verantwortlichen 
oder gegen diese Anweisun-
gen gehandelt hat. 

shall be liable for the 
damage caused by the 
processing only where it has 
not complied with obligations 
of this Regulation specifically 
directed to processors or 
acted outside or contrary to 
lawful instructions of the 
controller. 

3. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter kann 
teilweise oder vollständig 
von dieser Haftung befreit 
werden, wenn er nachweist, 
dass ihm der Umstand, 
durch den der Schaden ein-
getreten ist, nicht zur Last 
gelegt werden kann. 

 3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter wird von (...) 
der Haftung gemäß Absatz 2 
befreit (...), wenn er nach-
weist, dass er in keinerlei Hin-
sicht für den Umstand, durch 
den der Schaden eingetreten 
ist, verantwortlich ist. 

3. A controller or processor 
shall be exempted from 
liability in accordance with 
paragraph 2 if it proves that 
it is not in any way 
responsible for the event 
giving rise to the damage. 

 

  4. Ist mehr als ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher oder 
mehr als ein Auftragsverarbei-
ter an derselben Verarbeitung 
beteiligt und sind sie gemäß 
den Absätzen 2 und 3 für ei-
nen durch die Verarbeitung 
verursachten Schaden ver-
antwortlich, so haftet jeder für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder jeder Auftragsverar-

4. Where more than one 
controller or processor or a 
controller and a processor 
are involved in the same 
processing and, where they 
are, in accordance with 
paragraphs 2 and 3, 
responsible for any damage 
caused by the processing, 
each controller or processor 
shall be held liable for the 
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 beiter (...) für den gesamten 
Schaden. 

entire damage, in order to 
ensure effective 
compensation of the data 
subject. 

  5. Hat ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder Auf-
tragsverarbeiter gemäß Ab-
satz 4 vollständigen Scha-
denersatz für den erlittenen 
Schaden gezahlt, so ist dieser 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder Auftragsverar-
beiter berechtigt, von den üb-
rigen an derselben Verarbei-
tung beteiligten für die Daten-
verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern den 
Teil des Schadenersatzes zu-
rückzufordern, der unter den 
in Absatz 2 festgelegten Be-
dingungen ihrem Anteil an der 
Verantwortung für den Scha-
den entspricht. 

5. Where a controller or 
processor has, in 
accordance with paragraph 
4, paid full compensation for 
the damage suffered, that 
controller or processor shall 
be entitled to claim back 
from the other controllers or 
processors involved in the 
same processing that part of 
the compensation 
corresponding to their part of 
responsibility for the damage 
in accordance with the 
conditions set out in 
paragraph 2. 

 

  6. Mit Gerichtsverfahren zur Inan-
spruchnahme des Rechts auf 
Schadenersatz sind die Ge-
richte zu befassen, die nach 
den in Artikel 75 Absatz 2 ge-
nannten nationalen Rechts-
vorschriften des Mitgliedstaats 
zuständig sind. 

6. Court proceedings for 
exercising the right to 
receive compensation shall 
be brought before the courts 
competent under national 
law of the Member State 
referred to in paragraph 2 of 
Article 75. 
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Artikel 78  
Sanktionen 

  Article 78  
Penalties 

 

1. Die Mitgliedstaaten legen 
fest, welche Sanktionen bei 
einem Verstoß gegen diese 
Verordnung zu verhängen 
sind, und treffen die zu ihrer 
Durchsetzung erforderlichen 
Maßnahmen; dies gilt auch 
für den Fall, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
seiner Pflicht zur Benennung 
eines Vertreters nicht nach-
gekommen ist. Die Sanktio-
nen müssen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschre-
ckend sein.  

 (…) (…)  

2. Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einen Ver-
treter benannt, wirken die 
Sanktionen gegen den Ver-
treter unbeschadet etwaiger 
Sanktionen, die gegen den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen verhängt werden 
könnten. 

    

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, 
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 die er nach Absatz 1 erlässt, 
und setzt sie unverzüglich 
von allen weiteren Änderun-
gen dieser Vorschriften in 
Kenntnis. 

   
 

 

Artikel 79 
Verwaltungsrechtliche Sank-

tionen 

 Artikel 79 
Allgemeine Bedingungen für 
die Verhängung von Geldbu-

ßen 

Article 79 
General conditions for impos-

ing administrative fines 

 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist 
befugt, nach Maßgabe die-
ses Artikels verwaltungs-
rechtliche Sanktionen zu 
verhängen. 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist 
befugt, nach Maßgabe die-
ses Artikels verwaltungs-
rechtliche Sanktionen zu 
verhängen. Die Aufsichts-
behörden arbeiten gemäß 
Artikel 46 und 57 zusam-
men, um ein harmonisier-
tes Niveau der Sanktionen 
innerhalb der Union zu 
gewährleisten. 

1. Jede Aufsichtsbehörde (...) 
stellt sicher, dass die Verhän-
gung von Geldbußen gemäß 
diesem Artikel für Verstöße 
gegen diese Verordnung ge-
mäß Artikel 79a in jedem Ein-
zelfall wirksam, verhältnismä-
ßig und abschreckend ist. 

1a. Each supervisory authority 
shall ensure that the 
imposition of administrative 
fines pursuant to this Article 
in respect of infringements of 
this Regulation referred to in 
paragraphs 3 (new), 3a 
(new), 3aa (new) shall in 
each individual case be 
effective, proportionate and 
dissuasive. 

 

2. Die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen müssen in jedem 
Einzelfall wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sein. Die Höhe der Geldbu-
ße bemisst sich nach der 
Art, Schwere und Dauer des 
Verstoßes, seinem vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Cha-
rakter, dem Grad der Ver-
antwortung der natürlichen 
oder juristischen Person und 

2. Die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen müssen in jedem 
Einzelfall wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sein.  

2. (…) 2. (…)  
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 früheren Verstößen dieser 
Person, den nach Artikel 23 
eingeführten technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen und Verfahren und 
dem Grad der Zusammenar-
beit mit der Aufsichtsbehör-
de zur Abstellung des Ver-
stoßes.  

 2a. Die Aufsichtsbehörde 
verhängt gegen jeden, der 
seinen in dieser Verord-
nung festgelegten Pflich-
ten nicht nachkommt, 
mindestens eine der fol-
genden Sanktionen: 

2a. Geldbußen werden je nach 
den Umständen des Einzel-
falls zusätzlich zu oder anstel-
le von Maßnahmen nach Arti-
kel 53 Absatz 1b Buchstaben 
a bis f verhängt. Bei der Ent-
scheidung über die Verhän-
gung einer Geldbuße und 
über deren Betrag wird in je-
dem Einzelfall Folgendes ge-
bührend berücksichtigt: 

2a. Administrative fines shall, 
depending on the 
circumstances of each 
individual case, be imposed 
in addition to, or instead of, 
measures referred to in 
points (a) to (fa) and (h) of 
paragraph 1b of Article 53. 
When deciding whether to 
impose an administrative 
fine and deciding on the 
amount of the administrative 
fine in each individual case 
due regard shall be given to 
the following: 

 

 a) eine schriftliche Verwar-
nung im Fall eines ersten 
und nicht vorsätzlichen 
Verstoßes;  

(a) Art, Schwere und Dauer des 
Verstoßes unter Berücksichti-
gung der Art, des Umfangs 
oder des Zwecks der betref-
fenden Verarbeitung sowie 
der Zahl der von der Verarbei-
tung betroffenen Personen 
und des Ausmaßes des von 
ihnen erlittenen Schadens; 

(a) the nature, gravity and dura-
tion of the infringement hav-
ing regard to the nature 
scope or purpose of the pro-
cessing concerned as well 
as the number of data sub-
jects affected and the level 
of damage suffered by them; 
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 b) regelmäßige Überprüfun-
gen betreffend den Daten-
schutz; 

(b) Vorsätzlichkeit oder Fahrläs-
sigkeit des Verstoßes, 

(b) the intentional or negligent 
character of the infringe-
ment; 

 

 c) eine Geldbuße, bis zu 
100 000 000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens 
bis zu 5 % seines weltwei-
ten Jahresumsatzes, je 
nachdem, welcher der Be-
träge höher ist. 

(c) (...); (c) (…)  

  (d) die von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter ge-
troffenen Maßnahmen zur 
Minderung des den betroffe-
nen Personen entstandenen 
Schadens; 

(d) action taken by the controller 
or processor to mitigate the 
damage suffered by data 
subjects; 

 

  (e) Grad der Verantwortung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auftrags-
verarbeiters unter Berücksich-
tigung der von ihnen gemäß 
den Artikeln 23 und 30 ge-
troffenen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen; 

(e) the degree of responsibility 
of the controller or processor 
having regard to technical 
and organisational measures 
implemented by them pursu-
ant to Articles 23 and 30; 

 

  (f) etwaige einschlägige frühere 
Verstöße des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters; 

(f) any relevant previous in-
fringements by the controller 
or processor; 
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  (g) (…); (g) (new) the degree of co-
operation with the superviso-
ry authority, in order to rem-
edy the infringement and 
mitigate the possible ad-
verse effects of the infringe-
ment; 

 

   (ga) (new) the categories of per-
sonal data affected by the in-
fringement; 

 

  (h) Art und Weise, wie der Ver-
stoß der Aufsichtsbehörde 
bekannt wurde, insbesondere 
ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter 
den Verstoß mitgeteilt hat; 

(h) the manner in which the in-
fringement became known to 
the supervisory authority, in 
particular whether, and if so 
to what extent, the controller 
or processor notified the in-
fringement; 

 

  (i) Einhaltung der nach (...) Arti-
kel 53 Absatz 1b Buchstaben 
a, d, e und f früher gegen den 
für den betreffenden für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter in 
Bezug auf denselben Gegen-
stand angeordneten Maß-
nahmen, falls solche Maß-
nahmen angeordnet wurden; 

(i) in case measures referred to 
in paragraph 1b of Article 53, 
have previously been or-
dered against the controller 
or processor concerned with 
regard to the same subject-
matter, compliance with 
these measures; 

 

  (j) Einhaltung von genehmigten 
Verhaltensregeln nach Arti-

(j) adherence to approved 
codes of conduct pursuant to 
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 kel 38 oder genehmigten Zer-
tifizierungsverfahren nach Ar-
tikel 39;   

Article 38 or approved certi-
fication mechanisms pursu-
ant to Article 39; 

  (k) (…); (k)  (…)  

  (l) (…); (m) any other aggravating or mit-
igating factor applicable to 
the circumstances of the 
case, such as financial bene-
fits gained, or losses avoid-
ed, directly or indirectly, from 
the infringement. 

 

  (m) jegliche anderen erschweren-
den oder mildernden Umstän-
de im jeweiligen Fall. 

2b. If a controller or processor 
intentionally or negligently, 
for the same or linked 
processing operations, 
violates several provisions of 
this Regulation, the total 
amount of the fine may not 
exceed the amount specified 
for the gravest violation. 

 

 2b. Ist der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter im Be-
sitz eines europäischen 
Datenschutzsiegels gemäß 
Artikel 39, so wird nur bei 
Vorsatz oder Fahrlässig-
keit eine Geldbuße nach 
Absatz 2a Buchstabe c 
verhängt. 
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 2c. Bei Verhängung einer 
Ordnungsstrafe werden 
folgende Faktoren berück-
sichtigt: 

   

 a) die Art, Schwere und Dau-
er des Verstoßes; 

   

 b) der vorsätzliche oder fahr-
lässige Charakter des Ver-
stoßes, 

   

 c) der Grad der Verantwor-
tung der natürlichen oder 
juristischen Person und 
frühere Verstöße dieser 
Person, 

   

 d) der Wiederholungscharak-
ter des Verstoßes, 

   

 e) der Umfang der Zusam-
menarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde zur Wieder-
gutmachung des Versto-
ßes und zur Minderung 
seiner möglichen negati-
ven Auswirkungen, 

   

 f) die spezifischen Katego-
rien personenbezogener 
Daten, die von dem Ver-
stoß betroffen sind, 
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 g) der Umfang des Schadens, 
auch des immateriellen 
Schadens, für die be-
troffenen Personen, 

   

 h) die von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverar-
beiter getroffenen Maß-
nahmen zur Minderung 
des den betroffenen Per-
sonen entstandenen 
Schadens; 

   

 I) direkt oder indirekt aus 
dem Verstoß entstandene 
beabsichtigte oder erlang-
te finanzielle Vorteile oder 
vermiedene Verluste,  

   

 j) die technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen 
und Verfahren gemäß 

   

 i) Artikel 23 (Datenschutz 
durch Technik und daten-
schutzfreundliche Vorein-
stellungen); 

   

 ii) Artikel 30 (Sicherheit der 
Verarbeitung); 

   

 iii) Artikel 33 (Datenschutz-    
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 Folgenabschätzung); 

 iv) Artikel 33a (Überprüfung 
der Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen); 

   

 v) Artikel 35 (Benennung ei-
nes Datenschutzbeauftrag-
ten); 

   

 k) die Weigerung, mit der 
Aufsichtsbehörde zusam-
men zu arbeiten oder die 
Behinderung von ihr ge-
mäß Artikel 53 durchge-
führter Nachprüfungen, 
Überprüfungen und Kon-
trollen, 

   

 l) jegliche anderen erschwe-
renden oder mildernden 
Umstände im Einzelfall. 

   

3. Handelt es sich um einen 
ersten, unabsichtlichen Ver-
stoß gegen diese Verord-
nung, kann anstatt einer 
Sanktion eine schriftliche 
Verwarnung erfolgen in Fäl-
len, in denen 

 3. (…) 3. (…)  

a) eine natürliche Person per-
sonenbezogene Daten ohne 
eigenwirtschaftliches Inte-
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 resse verarbeitet oder 

b) ein Unternehmen oder eine 
Organisation mit weniger als 
250 Beschäftigten perso-
nenbezogene Daten nur als 
Nebentätigkeit zusätzlich zu 
den Haupttätigkeiten verar-
beitet. 

    

   3(new). Infringments of the 
following provisions shall, in 
acccordance with paragraph 
2a, be subject to 
administrative fines up to 10 
000 000 EUR, or in case of 
an undertaking, up to 2% of 
the total worlwide annual 
turnover of the preceding 
financial year, whichever is 
higher: 

 

   (a) the obligations of the control-
ler and the processor pursu-
ant to Articles 8, 10, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 
and 39a; 

 

   (aa) the obligations of the certifi-
cation body pursuant to Arti-
cles 39 and 39a; 

 

   (ab) the obligations of the moni-
toring body pursuant to Arti-
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 cle 38a(4); 

  3a. (…)   

   3a(new). Infringments of the 
following provisions shall, in 
acccordance with paragraph 
2a, be subject to 
administrative fines up to 20 
000 000 EUR, or in case of 
an undertaking, up to 4% of 
the total worlwide annual 
turnover of the preceding 
financial year, whichever is 
higher: 

 

   (a) the basic principles for pro-
cessing, including conditions 
for consent, pursuant to Arti-
cles 5, 6, 7 and 9; 

 

   (b) the data subjects’ rights pur-
suant to Articles 12-20; 

 

   (ba) the transfers of personal 
data to a recipient in a third 
country or an international 
organisation pursuant to 
Articles 40-44; 

 

   (bb) any obligations pursuant to 
Member State laws adopted 
unter Chapter IX; 
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   (c) non-compliance with an or-
der or a temporary or definite 
limitation on processing or 
the suspension of data flows 
by the supervisory authority 
pursuant to Article 53 (1b) or 
does not provide access in 
violation of Article 53(1). 

 

   3aa(new). Non-compliance with 
an order by the supervisory 
authority as referred to in 
Article 53(1b) shall, in 
acccordance with paragraph 
2a, be subject to 
administrative fines up to 20 
000 000 EUR, or in case of 
an undertaking, up to 4% of 
the total worlwide annual 
turnover of the preceding 
financial year, whichever is 
higher: 

 

  3b. Jeder Mitgliedstaat kann Vor-
schriften dafür festlegen, ob 
und in welchem Umfang ge-
gen öffentliche Behörden und 
öffentliche Einrichtungen, die 
in dem betreffenden Mitglied-
staat niedergelassen sind, 
Geldbußen verhängt werden 
können. 

3b. Without prejudice to the 
corrective powers of 
supervisory authorities 
pursuant to Article 53(1b), 
each Member State may lay 
down the rules on whether 
and to what extent 
administrative fines may be 
imposed on public 
authorities and bodies 
established in that Member 
State. 
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4. Die Aufsichtsbehörde ver-
hängt eine Geldbuße bis zu 
250 000 EUR oder im Fall 
eines Unternehmens bis in 
Höhe von 0,5 % seines welt-
weiten Jahresumsatzes ge-
gen jeden, der vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 4. Die Ausübung der eigenen 
Befugnisse durch eine Auf-
sichtsbehörde gemäß diesem 
Artikel muss angemessenen 
Verfahrensgarantien in Über-
einstimmung mit dem Unions-
recht und dem Recht der Mit-
gliedstaaten, einschließlich 
wirksamer gerichtlicher 
Rechtsbehelfe und ordnungs-
gemäßer Verfahren, unterlie-
gen. 

4. The exercise by the 
supervisory authority of its 
powers under this Article 
shall be subject to 
appropriate procedural 
safeguards in conformity 
with Union law and Member 
State law, including effective 
judicial remedy and due 
process. 

 

a) keine Vorkehrungen für An-
träge betroffener Personen 
gemäß Artikel 12 Absätze 1 
und 2 trifft oder den Be-
troffenen nicht unverzüglich 
oder nicht dem verlangten 
Format entsprechend ant-
wortet; 

    

b) unter Verstoß gegen Arti-
kel 12 Absatz 4 eine Gebühr 
für die Auskunft oder die Be-
antwortung von Anträgen be-
troffener Personen verlangt. 

    

5. Die Aufsichtsbehörde ver-
hängt eine Geldbuße bis zu 
500 000 EUR oder im Fall 
eines Unternehmens bis in 
Höhe von 1 % seines welt-
weiten Jahresumsatzes ge-

 5. Die Mitgliedstaaten können 
darauf verzichten, Vorschrif-
ten für Geldbußen nach Arti-
kel 79a Absätze 1, 2 und 3 
vorzusehen, wenn in ihrem 
Rechtssystem keine Geldbu-

5. Where the legal system of 
the Member State does not 
provide for administrative 
fines, Article 79 may be 
applied in such a manner 
that the fine is initiated by 
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 gen jeden, der vorsätzlich 
oder fahrlässig 

ßen vorgesehen sind und bis 
zum [in Artikel 91 Absatz 2 
genannter Zeitpunkt] bereits 
nach ihrem nationalen Recht 
strafrechtliche Sanktionen für 
die darin genannten Verstöße 
vorgesehen sind; dabei sor-
gen sie dafür, dass diese 
strafrechtlichen Sanktionen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sind, und be-
rücksichtigen die Höhe der in 
dieser Verordnung vorgese-
henen Geldbußen. 

Beschließen die Mitgliedstaaten 
dies, so melden sie der Kom-
mission die entsprechenden 
Bestimmungen ihres Straf-
rechts in ihren Einzelheiten. 

the competent supervisory 
authority and imposed by 
competent national courts, 
while ensuring that these 
legal remedies are effective 
and have an equivalent 
effect to the administrative 
fines imposed by supervisory 
authorities. In any event, the 
fines imposed shall be 
effective, proportionate and 
dissuasive. These Member 
States shall notify to the 
Commission those 
provisions of their laws by 
the date specified in Article 
91(2) at the latest and, 
without delay, any 
subsequent amendment law 
or amendment affecting 
them. 

a) der betroffenen Person die 
Auskünfte gemäß Artikel 11, 
Artikel 12 Absatz 3 und Arti-
kel 14 nicht oder nicht voll-
ständig oder in nicht hinrei-
chend transparenter Weise 
erteilt;  

    

b) der betroffenen Person keine 
Auskunft gemäß Artikel 15 
erteilt, personenbezogene 
Daten nicht gemäß Artikel 16 
berichtigt oder einen Emp-
fänger nicht gemäß Arti-
kel 13 benachrichtigt; 
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c) das Recht auf Vergessen-
werden oder auf Löschung 
nicht beachtet, keine Vor-
kehrungen trifft, um die Ein-
haltung der Fristen zu ge-
währleisten, oder nicht alle 
erforderlichen Schritte unter-
nimmt, um Dritte von einem 
Antrag der betroffenen Per-
son auf Löschung von Links 
zu personenbezogenen Da-
ten sowie Kopien oder Rep-
likationen dieser Daten ge-
mäß Artikel 17 zu benach-
richtigen; 

    

d) keine Kopie der personen-
bezogenen Daten in elektro-
nischem Format bereitstellt 
oder die betroffene Person 
unter Verstoß gegen Arti-
kel 18 daran hindert, perso-
nenbezogene Daten auf eine 
andere Anwendung zu über-
tragen;  

    

e) die jeweilige Verantwortung 
der für die Verarbeitung Mit-
verantwortlichen nicht oder 
nicht hinreichend gemäß Ar-
tikel 24 bestimmt hat; 

    

f) die Dokumentation gemäß 
Artikel 28, Artikel 31 Ab-
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 satz 4 und Artikel 44 Ab-
satz 3 nicht oder nicht hin-
reichend gewährleistet; 

g) in Fällen, in denen keine be-
sonderen Kategorien von 
Daten verarbeitet werden, 
die Vorschriften im Hinblick 
auf die freie Meinungsäuße-
rung gemäß Artikel 80, die 
Datenverarbeitung im Be-
schäftigungskontext gemäß 
Artikel 82 oder die Bedin-
gungen für die Verarbeitung 
zu historischen oder statisti-
schen Zwecken oder zum 
Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung gemäß Arti-
kel 83 nicht beachtet. 

    

6. Die Aufsichtsbehörde ver-
hängt eine Geldbuße bis zu 
1 000 000 EUR oder im Fall 
eines Unternehmens bis in 
Höhe von 2 % seines welt-
weiten Jahresumsatzes ge-
gen jeden, der vorsätzlich 
oder fahrlässig 

  6. (…)  

a) personenbezogene Daten 
ohne oder ohne ausreichen-
de Rechtsgrundlage verar-
beitet oder die Bedingungen 
für die Einwilligung gemäß 
den Artikeln 6, 7 und 8 nicht 
beachtet; 

    



 

600 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 

b) unter Verstoß gegen die Ar-
tikel 9 und 81 besondere Ka-
tegorien von Daten verar-
beitet; 

    

c) das Recht auf Widerspruch 
gemäß Artikel 19 oder eine 
damit verbundene Be-
dingung nicht beachtet; 

    

d) die Bedingungen gemäß Ar-
tikel 20 in Bezug auf Maß-
nahmen, die auf Profiling ba-
sieren, nicht beachtet;  

    

e) keine internen Datenschutz-
strategien festlegt oder keine 
geeigneten Maßnahmen 
gemäß den Artikeln 22, 23 
und 30 anwendet, um die 
Beachtung der Daten-
schutzvorschriften sicherzu-
stellen und nachzuweisen; 

    

f) keinen Vertreter gemäß Arti-
kel 25 benennt; 

    

g) unter Verstoß gegen die mit 
der Datenverarbeitung im 
Namen eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
verbundenen Pflichten ge-
mäß den Artikeln 26 und 27 
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 personenbezogene Daten 
verarbeitet oder deren Ver-
arbeitung anordnet; 

h) die Aufsichtsbehörde bei ei-
ner Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
nicht alarmiert oder sie oder 
die betroffene Person ge-
mäß den Artikeln 31 und 32 
nicht oder nicht rechtzeitig 
oder nicht vollständig von ei-
ner solchen Verletzung be-
nachrichtigt; 

    

i) keine Datenschutz - Folgen-
abschätzung nach Artikel 33 
vornimmt oder personen-
bezogene Daten entgegen 
Artikel 34 ohne vorherige 
Genehmigung oder ohne Zu-
rateziehung der Aufsichts-
behörde verarbeitet; 

    

j) keinen Datenschutzbeauf-
tragten nach Artikel 35 be-
nennt oder nicht die Voraus-
setzungen für die Erfüllung 
seiner Aufgaben gemäß Ar-
tikel 35, 36 und 37 schafft; 

    

k) ein Datenschutzsiegel oder -
zeichen im Sinne des Arti-
kels 39 missbraucht; 

    



 

602 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 

l) eine mangels eines Ange-
messenheitsbeschlusses 
oder mangels geeigneter 
Garantien oder einer Aus-
nahme gemäß den Arti-
keln 40 bis 44 unzulässige 
Datenübermittlung in ein 
Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation vor-
nimmt oder anordnet; 

    

m) einer Anweisung oder einem 
vorübergehenden oder end-
gültigen Verarbeitungsverbot 
oder einer Aussetzung der 
Datenübermittlung durch die 
Aufsichtsbehörde gemäß Ar-
tikel 53 Absatz 1 nicht Folge 
leistet;  

    

n) entgegen den Pflichten ge-
mäß Artikel 28 Absatz 3, Ar-
tikel 29, Artikel 34 Absatz 6 
und Artikel 53 Absatz 2 die 
Aufsichtsbehörde nicht un-
terstützt, nicht mit ihr zu-
sammenarbeitet, ihre keine 
einschlägigen Auskünfte er-
teilt oder keinen Zugang zu 
seinen Räumlichkeiten ge-
währt; 

    

o) die Vorschriften über die 
Wahrung des Berufsge-
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 heimnisses gemäß Artikel 84 
nicht einhält. 

7. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Beträge der in den Absät-
zen 4, 5 und 6 genannten 
Geldbußen unter Berück-
sichtigung der in Absatz 2 
aufgeführten Kriterien zu ak-
tualisieren. 

7. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
absoluten Beträge der in 
Absatz 2a genannten Geld-
bußen unter Berücksichti-
gung der in den Absätzen 2 
und 2c aufgeführten Krite-
rien und Umstände zu ak-
tualisieren. 

 7. (…) 

 

 

   
 

 

  Artikel 79a 
Geldbußen 

  

  1. Die Aufsichtsbehörde (...) 
kann eine Geldbuße, die 
250 000 EUR oder im Fall ei-
nes Unternehmens 0,5 % sei-
nes gesamten weltweit erziel-
ten Jahresumsatzes des vo-
rangegangenen Geschäftsjah-
res nicht überschreitet, gegen 
einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verhängen, 
der vorsätzlich oder fahrlässig 

  

  a. Anträge der betroffenen Person 
nicht (...) innerhalb des Zeit-
raums nach Artikel 12 Absatz 
2 beantwortet; 
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  b. unter Verstoß gegen Artikel 12 
Absatz 4 Satz 1 eine Gebühr 
(...) verlangt. 

  

  2. Die Aufsichtsbehörde (...) 
kann eine Geldbuße, die 
500 000 EUR oder im Fall ei-
nes Unternehmens 1 % sei-
nes gesamten weltweit erziel-
ten Jahresumsatzes des vo-
rangegangenen Geschäftsjah-
res nicht überschreitet, gegen 
einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verhängen, 
der vorsätzlich oder fahrlässig 

  

  a. der betroffenen Person die 
Auskünfte gemäß (...) Arti-
kel 12 Absatz 3 sowie den Ar-
tikeln 14 und 14a nicht [recht-
zeitig oder] in [hinreichend] 
transparenter Weise erteilt; 

  

  b. der betroffenen Person keine 
Auskunft gemäß Artikel 15 er-
teilt oder personenbezogene 
Daten nicht gemäß Artikel 16 
berichtigt (...); 

  

  c. personenbezogene Daten unter 
Verstoß gegen das Recht auf 
Löschung und "Vergessen-
werden" nach Artikel 17 Ab-
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 satz 1 Buchstaben a, b d oder 
e nicht löscht; 

  d. (…)   

  (da) personenbezogene Daten 
unter Verletzung des Rechts 
auf Einschränkung der Verar-
beitung nach Artikel 17a ver-
arbeitet oder die betroffene 
Person nicht vor Aufhebung 
der Einschränkung nach Arti-
kel 17a Absatz 4 unterrichtet; 

  

  (db) unter Verstoß gegen Arti-
kel 17b nicht jeden Empfän-
ger, an den der für die Verar-
beitung Verantwortliche per-
sonenbezogene Daten wei-
tergegeben hat, über jegliche 
Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbei-
tung unterrichtet; 

  

  (dc) der betroffenen Person 
unter Verstoß gegen Arti-
kel 18 (...) nicht die sie betref-
fenden personenbezogenen 
Daten bereitstellt; 

  

  (dd) personenbezogene Daten 
nach dem Einspruch der be-
troffenen Person gemäß Arti-
kel 19 Absatz 1 verarbeitet, es 
sei denn, er kann (...) zwin-
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 gende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachwei-
sen, die die Interessen, (...) 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen; 

  (de) der betroffenen Person 
nicht gemäß Artikel 19 Ab-
satz 2 Informationen über das 
Recht übermittelt, gegen eine 
Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung Einspruch ein-
zulegen, oder unter Verstoß 
gegen Artikel 19 Absatz 2a 
die Verarbeitung von Daten 
auch nach einem Einspruch 
der betroffenen Person fort-
setzt; 

  

  e. die jeweilige Verantwortung der 
gemeinsam für die Verarbei-
tung Mitverantwortlichen nicht 
oder nicht hinreichend gemäß 
Artikel 24 bestimmt; 

  

  f. die Dokumentation gemäß Arti-
kel 28 und Artikel 31 Absatz 4 
nicht oder nicht hinreichend 
gewährleistet. 

  

  g. (…)   
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  3. Die Aufsichtsbehörde (...) kann 
eine Geldbuße, die 1 000 000 
EUR oder im Fall eines Un-
ternehmens 2 % seines ge-
samten weltweit erzielten Jah-
resumsatzes des vorange-
gangenen Geschäftsjahres 
nicht überschreitet, gegen ei-
nen für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verhängen, 
der vorsätzlich oder fahrlässig 

  

  (a) personenbezogene Daten oh-
ne (...) Rechtsgrundlage ver-
arbeitet oder die Bedingungen 
für die Einwilligung gemäß 
den Artikeln 6, 7, 8 und 9 nicht 
beachtet; 

  

  (b) (…);   

  (c) (…);   

  (d) die Bedingungen gemäß Arti-
kel 20 in Bezug auf (...) eine 
automatisierte Entscheidungs-
findung einschließlich Profiling 
nicht beachtet; 

  

  (da) (...) keine geeigneten 
Maßnahmen trifft oder nicht in 
der Lage ist, die Einhaltung 
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 der Anforderungen (...) nach-
zuweisen, wie dies in den Ar-
tikeln 22 (...) und 30 vorgese-
hen ist; 

  (db) unter Verstoß gegen Arti-
kel 25 keinen Vertreter be-
nennt; 

  

  (dc) unter Verstoß gegen Arti-
kel 26 (...) personenbezogene 
Daten verarbeitet oder deren 
Verarbeitung anordnet; 

  

  (dd) die Aufsichtsbehörde bei 
einer Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Da-
ten nicht alarmiert oder sie 
oder die betroffene Person 
unter Verstoß gegen die Arti-
kel 31 und 32 nicht [rechtzeitig 
oder nicht ]vollständig von ei-
ner solchen Verletzung be-
nachrichtigt; 

  

  (de) unter Verstoß gegen Arti-
kel 33 keine Datenschutz-
Folgenabschätzung vornimmt 
oder personenbezogene Da-
ten unter Verstoß gegen Arti-
kel 34 ohne vorherige Zurate-
ziehung der Aufsichtsbehörde 
verarbeitet; 

  

  (e) (…);   
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  (f) ein Datenschutzsiegel 
der -zeichen im Sinne des Ar-
tikels 39 missbraucht oder die 
in den Artikeln 38a und 39a 
festgelegten Bedingungen 
und Verfahren nicht einhält; 

  

  (g) unter Verstoß gegen die Arti-
kel 41 bis 44 eine Daten-
übermittlung an einen Emp-
fänger in einem Drittland oder 
an eine internationale Organi-
sation vornimmt oder anord-
net; 

  

  (h) einer Anweisung oder einer 
vorübergehenden oder end-
gültigen Einschränkung oder 
Aussetzung der Datenüber-
mittlung durch die Aufsichts-
behörde gemäß Artikel 53 Ab-
satz 1b nicht Folge leistet o-
der unter Verstoß gegen Arti-
kel 53 Absatz 1 keinen Zu-
gang gewährt. 

  

  (i) (…)   

  (j) (…).   

  3a. Verstößt ein für die Verarbei-
tung Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter vorsätzlich 
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 oder fahrlässig gegen mehre-
re der in den Absätzen 1, 2 
oder 3 aufgeführten Bestim-
mungen dieser Verordnung, 
so darf der Gesamtbetrag der 
Geldbuße den Betrag für den 
schwerwiegendsten Verstoß 
nicht übersteigen. 

  4. (…)   

   
 

 

  Artikel 79b  

Sanktionen 

Article 79b  

Penalties 
 

  1. Bei (...) Verstößen (...) gegen 
diese Verordnung, insbeson-
dere bei Verstößen, die keiner 
Geldbuße nach Artikel 79a 
unterliegen, legen die Mit-
gliedstaaten fest, welche 
Sanktionen bei diesen Ver-
stößen gegen diese Verord-
nung zu verhängen sind, und 
treffen die zu ihrer Durchset-
zung erforderlichen Maßnah-
men (...). Diese Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend 
sein. 

1. Member States shall lay 
down the rules on penalties 
applicable to infringements 
of this Regulation in 
particular for infringements 
which are not subject to 
administrative fines pursuant 
to Article 79, and shall take 
all measures necessary to 
ensure that they are 
implemented. Such penalties 
shall be effective, 
proportionate and 
dissuasive. 

 

  2. (…). 2. (…)  

  3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 

3. Each Member State shall 
notify to the Commission 
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 dem in Artikel 91 Absatz 2 
genannten Zeitpunkt die 
Rechtsvorschriften mit, die er 
nach Absatz 1 erlässt, und 
setzt sie unverzüglich von al-
len weiteren Änderungen die-
ser Vorschriften in Kenntnis. 

those provisions of its law 
which it adopts pursuant to 
paragraph 1, by the date 
specified in Article 91(2) at 
the latest and, without delay, 
any subsequent amendment 
affecting them. 

   
 

 

KAPITEL IX 
VORSCHRIFTEN FÜR BE-

SONDERE DATENVE-
RARBEITUNGSSITUATIONEN 

  CHAPTER IX 
PROVISIONS RELATING TO 

SPECIFIC DATA PROCESSING 

 

   
 

 

Artikel 80 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und freie Mei-

nungsäußerung 

 Artikel 80 
Verarbeitung personenbezogener 

Daten und Freiheit der Mei-
nungsäußerung und Informati-

onsfreiheit 

Article 80 
Processing of personal data 

and freedom of expression and 
information 

 

1. Die Mitgliedstaaten sehen 
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die al-
lein zu journalistischen, 
künstlerischen oder literari-
schen Zwecken erfolgt, Ab-
weichungen oder Ausnah-
men von den allgemeinen 
Grundsätzen des Kapitels II, 
von den Rechten der be-
troffenen Person in Kapi-
tel III, von den Bestimmun-
gen über den für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
und den Auftragsverarbeiter 
in Kapitel IV, von der Über-

1. Die Mitgliedstaaten sehen, 
wann immer dies notwen-
dig ist, Abweichungen oder 
Ausnahmen von den allge-
meinen Grundsätzen des 
Kapitels II, von den Rechten 
der betroffenen Person in 
Kapitel III, von den Bestim-
mungen über den für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen und den Auftragsver-
arbeiter in Kapitel IV, von 
der Übermittlung personen-
bezogener Daten in Drittlän-
der und an internationale 
Organisationen in Kapitel V, 

1. Im nationalen Recht der Mit-
gliedstaaten (…) wird das 
Recht auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung mit dem 
Recht auf Freiheit der Mei-
nungsäußerung und Informa-
tionsfreiheit, einschließlich der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu journalisti-
schen Zwecken und zu wis-
senschaftlichen, künstleri-
schen oder literarischen Zwe-
cken, in Einklang gebracht. 

1. Member States shall by law 
reconcile the right to the 
protection of personal data 
pursuant to this Regulation 
with the right to freedom of 
expression and information, 
including the processing of 
personal data for journalistic 
purposes and  the purposes 
of academic, artistic or 
literary expression. 
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 mittlung personenbezogener 
Daten in Drittländer und an 
internationale Organisatio-
nen in Kapitel V, von den 
Vorschriften über die Auf-
sichtsbehörden in Kapitel VI 
sowie von den Vorschriften 
über Zusammenarbeit und 
Kohärenz in Kapitel VII vor, 
um das Recht auf Schutz der 
Privatsphäre mit den für die 
Freiheit der Meinungsäuße-
rung geltenden Vorschriften 
in Einklang zu bringen. 

von den Vorschriften über 
die Aufsichtsbehörden in 
Kapitel VI, von den Vor-
schriften über Zusammenar-
beit und Kohärenz in Kapi-
tel VII sowie von den Vor-
schriften über besondere 
Datenverarbeitungssitua-
tionen in Kapitel IX vor, um 
das Recht auf Schutz der 
Privatsphäre mit den für die 
Freiheit der Meinungsäuße-
rung geltenden Vorschriften 
nach Maßgabe der Charta 
der Grundrechte der Euro-
päischen Union in Einklang 
zu bringen. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, 
die er nach Absatz 1 erlas-
sen hat, und setzt sie unver-
züglich von allen weiteren 
Änderungsgesetzen oder 
diese Rechtsvorschriften be-
treffenden Änderungen in 
Kenntnis. 

 2. Für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die zu 
journalistischen Zwecken oder 
zu wissenschaftlichen, künst-
lerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, sehen die 
Mitgliedstaaten Abweichun-
gen oder Ausnahmen von den 
Bestimmungen des Kapitels II 
(Grundsätze), des Kapitels III 
(Rechte der betroffenen Per-
son), des Kapitels IV (Für die 
Verarbeitung Verantwortlicher 
und Auftragsverarbeiter), des 
Kapitels V (Übermittlung per-
sonenbezogener Daten in 
Drittländer oder an internatio-
nale Organisationen), des Ka-
pitels VI (Unabhängige Auf-

2. For the processing of 
personal data carried out for 
journalistic purposes or the 
purpose of academic artistic 
or literary expression, 
Member States shall provide 
for exemptions or 
derogations from the 
provisions in Chapter II 
(principles), Chapter III 
(rights of the data subject), 
Chapter IV (controller and 
processor), Chapter V 
(transfer of personal data to 
third countries or 
international organizations), 
Chapter VI (independent 
supervisory authorities), 
Chapter VII (co-operation 
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 sichtsbehörden) und des Ka-
pitels VII (Zusammenarbeit 
und Kohärenz) vor, wenn dies 
erforderlich ist, um das Recht 
auf Schutz der personenbe-
zogenen Daten mit der Frei-
heit der Meinungsäußerung 
und der Informationsfreiheit 
(...) in Einklang zu bringen. 

and consistency) and 
Chapter IX (specific data 
processing situations) if they 
are necessary to reconcile 
the right to the protection of 
personal data with the 
freedom of expression and 
information. 

   3.  Each Member State shall 
notify to the Commission 
those provisions of its law 
which it has adopted 
pursuant to paragraph 2 and, 
without delay, any 
subsequent amendment law 
or amendment affecting 
them. 

 

   
 

 

 Artikel 80a 
Zugang zu Dokumenten 

Artikel 80a 

Verarbeitung personenbezogener 
Daten und Zugang der Öffent-

lichkeit zu amtlichen Dokumen-
ten 

Article 80a 

Processing of personal data 
and public access to official 

documents 

 

 1. Personenbezogene Daten 
in Dokumenten einer Be-
hörde oder einer öffentli-
chen Einrichtung können 
von dieser Behörde oder 
Einrichtung gemäß uni-
onsrechtlichen oder mit-
gliedstaatlichen Vorschrif-
ten über den Zugang der 

 Personenbezogene Daten in 
amtlichen Dokumenten, die 
sich im Besitz einer öffentli-
chen Behörde oder einer öf-
fentlichen Einrichtung oder ei-
ner privaten Einrichtung zur 
Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe 
befinden, können von der Be-

Personal data in official 
documents held by a public 
authority or a public body or 
a private body for the 
performance of a task 
carried out in the public 
interest may be disclosed by 
the authority or body in 
accordance with Union law 
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 Öffentlichkeit zu amtlichen 
Dokumenten offen gelegt 
werden, die das Recht auf 
den Schutz personenbe-
zogener Daten mit dem 
Grundsatz des Zugangs 
der Öffentlichkeit zu amtli-
chen Dokumenten in Ein-
klang bringen. 

hörde oder der Einrichtung 
gemäß dem Unionsrecht oder 
dem Recht des Mitgliedstaats, 
dem die öffentliche Behörde 
oder Einrichtung unterliegt, 
freigegeben werden, um den 
Zugang der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten mit 
dem Recht auf Schutz perso-
nenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung in Einklang 
zu bringen. 

or Member State law to 
which the public authority or 
body is subject in order to 
reconcile public access to 
official documents with the 
right to the protection of 
personal data pursuant to 
this Regulation. 

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt 
der Kommission bis spä-
testens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Zeitpunkt die Rechtsvor-
schriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt 
sie unverzüglich von allen 
weiteren Änderungen die-
ser Vorschriften in Kennt-
nis. 

 

   

   
 

 

  Artikel 80aa 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und Weiterverwen-

dung von Informationen des öf-
fentlichen Sektors 

Article 80aa 
Processing of personal data 
and reuse of public sector in-

formation 

 

   Personenbezogene Daten in 
Informationen des öffentlichen 

(…)  
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 Sektors, die sich im Besitz ei-
ner öffentlichen Behörde oder 
einer öffentlichen Einrichtung 
oder einer privaten Einrich-
tung zur Erfüllung einer im öf-
fentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe befinden, können 
von der Behörde oder der Ein-
richtung gemäß dem Unions-
recht oder dem Recht des 
Mitgliedstaats, dem die öffent-
liche Behörde oder Einrich-
tung unterliegt, freigegeben 
werden, um die Weiterver-
wendung dieser amtlichen 
Dokumente und Informationen 
des öffentlichen Sektors mit 
dem Recht auf Schutz perso-
nenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung in Einklang 
zu bringen. 

   
 

 

  Artikel 80b 
Verarbeitung einer nationalen 

Kennziffer 

Article 80b  
Processing of national identifi-

cation number 

 

   Die Mitgliedstaaten können 
bestimmen, unter welchen 
spezifischen Bedingungen ei-
ne nationale Kennziffer oder 
andere Kennzeichen von all-
gemeiner Bedeutung Gegen-
stand einer Verarbeitung sein 
dürfen. In diesem Fall darf die 
nationale Kennziffer oder das 
andere Kennzeichen von all-

 Member States may further 
determine the specific 
conditions for the processing 
of a national identification 
number or any other 
identifier of general 
application. In this case the 
national identification 
number or any other 
identifier of general 
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 gemeiner Bedeutung nur un-
ter Wahrung angemessener 
Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Person gemäß dieser Verord-
nung verwendet werden. 

application shall be used 
only under appropriate 
safeguards for the rights and 
freedoms of the data subject 
pursuant to this Regulation. 

   
 

 

Artikel 81 
Verarbeitung personenbezo-

gener Gesundheitsdaten 

 Artikel 81 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten für Gesundheitszwe-

cke 

Article 81 
Processing of personal data for 

health - related purposes 

 

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Gesundheitsda-
ten erfolgt in den Grenzen 
dieser Verordnung nach 
Maßgabe von Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe h auf der 
Grundlage des Unionsrechts 
oder des mitgliedstaatlichen 
Rechts, das geeignete, be-
sondere Maßnahmen zum 
Schutz der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Per-
son vorsieht; sie muss not-
wendig sein 

1. Die Verarbeitung personen-
bezogener Gesundheitsda-
ten erfolgt in Übereinstim-
mung mit den Bestimmun-
gen dieser Verordnung und 
insbesondere mit Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe h auf 
der Grundlage des Unions-
rechts oder des mitglied-
staatlichen Rechts, das ge-
eignete, einheitliche und 
besondere Maßnahmen zum 
Schutz der Interessen und 
der Grundrechte der be-
troffenen Person vorsieht; 
sofern diese notwendig und 
verhältnismäßig sind und 
dessen Auswirkungen für 
die betroffene Person vor-
hersehbar sein müssen: 

(…) (…)  

a) für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge oder der Ar-

a) für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge oder der Ar-
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 beitsmedizin, der medizini-
schen Diagnostik, der Ge-
sundheitsversorgung oder 
Behandlung oder für die 
Verwaltung von Gesund-
heitsdiensten, sofern die 
Verarbeitung dieser Daten 
durch dem Berufsgeheimnis 
unterliegendes ärztliches 
Personal erfolgt oder durch 
sonstige Personen, die nach 
mitgliedstaatlichem Recht, 
einschließlich der von den 
zuständigen einzelstaatli-
chen Stellen erlassenen Re-
gelungen, einer entspre-
chenden Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen;  

beitsmedizin, der medizini-
schen Diagnostik, der Ge-
sundheitsversorgung oder 
Behandlung oder für die 
Verwaltung von Gesund-
heitsdiensten, sofern die 
Verarbeitung dieser Daten 
durch dem Berufsgeheimnis 
unterliegendes ärztliches 
Personal erfolgt oder durch 
sonstige Personen, die nach 
mitgliedstaatlichem Recht, 
einschließlich der von den 
zuständigen einzelstaatli-
chen Stellen erlassenen Re-
gelungen, einer entspre-
chenden Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen;  

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
unter anderem zum Schutz 
vor schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsgefahren oder zur 
Gewährleistung hoher Quali-
täts- und Sicherheitsstan-
dards unter anderem für 
Arzneimittel oder Medizin-
produkte oder  

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
unter anderem zum Schutz 
vor schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsgefahren oder zur 
Gewährleistung hoher Quali-
täts- und Sicherheitsstan-
dards unter anderem für 
Arzneimittel oder Medizin-
produkte und wenn die 
Verarbeitung dieser Daten 
durch eine Person erfolgt, 
die der Verschwiegen-
heitspflicht unterliegt; oder 

   

c) aus anderen Gründen des c) aus anderen Gründen des    
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 öffentlichen Interesses in Be-
reichen wie der sozialen Si-
cherheit, insbesondere um 
die Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der Verfahren zur 
Abrechnung von Kranken-
versicherungsleistungen si-
cherzustellen. 

öffentlichen Interesses in 
Bereichen wie der sozialen 
Sicherheit, insbesondere um 
die Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der Verfahren zur 
Abrechnung von Kranken-
versicherungsleistungen 
und die Bereitstellung von 
Gesundheitsleistungen si-
cherzustellen. Diese Verar-
beitung personenbezoge-
ner Gesundheitsdaten aus 
Gründen des öffentlichen 
Interesses darf nicht dazu 
führen, dass personenbe-
zogene Daten zu anderen 
Zwecken verarbeitet wer-
den, es sei denn, die be-
troffene Person stimmt ihr 
zu oder die Verarbeitung 
erfolgt auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitglied-
staats. 

 1a. Wenn die Zwecke gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a bis 
c ohne die Verwendung 
personenbezogener Daten 
erreicht werden können, 
werden solche Daten für 
diese Zwecke nicht verar-
beitet, es sei denn, die be-
troffene Person stimmt ihr 
zu oder die Verarbeitung 
erfolgt auf der Grundlage 
des Rechts eines Mitglied-
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 staats. 

 1b. In Fällen, in denen die 
Einwilligung der be-
troffenen Person zur Ver-
arbeitung medizinischer 
Daten für den ausschließ-
lichen Zwecke der For-
schung zu Fragen der öf-
fentlichen Gesundheit er-
forderlich ist, kann die 
Einwilligung für eine oder 
mehrere spezifische und 
ähnliche orschungen ge-
geben werden. Die be-
troffene Person kann ihre 
Einwilligung jedoch jeder-
zeit zu widerrufen. 

   

 1c. Für die Einwilligung in die 
Teilnahme an wissen-
schaftlicher Forschung im 
Zusammenhang mit klini-
schen Studien finden die 
einschlägigen Vorschriften 
der Richtlinie 2001/20/EG 
des Europäischen Parla-
ments und des Rates

1 
An-

wendung. 

   

2. Die Verarbeitung personen-
bezogener Gesundheitsda-
ten, die zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder 
zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung unter 

2. Die Verarbeitung personen-
bezogener Gesundheitsda-
ten, die zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder 
zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung er-
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 anderem zur Erstellung von 
Patientenregistern zur Ver-
besserung der Diagnose 
sowie zur Unterscheidung 
zwischen ähnlichen Krank-
heitsarten und zur Vorberei-
tung von Studien zu Thera-
piezwecken erforderlich ist, 
unterliegt den Bedingungen 
und Garantien gemäß Arti-
kel 83. 

forderlich ist, ist nur mit 
Einwilligung der betroffe-
nen Person erlaubt und 
unterliegt den Bedingungen 
und Garantien gemäß Arti-
kel 83. 

 2a. Im Hinblick auf For-
schung, die einem großen 
öffentlichen Interesse 
dient, können in den 
Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten Ausnah-
men von dem Erfordernis 
der Einwilligung im Be-
reich der Forschung ge-
mäß Absatz 2 vorgesehen 
werden, wenn es unmög-
lich ist, diese Forschung 
auf andere Weise durchzu-
führen. Die betreffenden 
Daten sind zu anonymisie-
ren, oder, falls dies für die 
Zwecke der Forschung 
nicht möglich ist, gemäß 
den höchsten technischen 
Standards zu pseudony-
misieren, und es sind 
sämtliche notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, 
um unbefugte Rück-
schlüsse auf die Identität 
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 der betroffenen Personen 
zu verhindern. Die be-
troffene Person hat jedoch 
das Recht, ihre Einwilli-
gung jederzeit gemäß Arti-
kel 19 zu widerrufen. 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Gründe des öffentlichen Inte-
resses im Bereich der öffent-
lichen Gesundheit im Sinne 
des Absatzes 1 Buchstabe b 
näher auszuführen und um 
die Kriterien und Anforde-
rungen in Bezug auf die Ga-
rantien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
für die in Absatz 1 genann-
ten Zwecke festzulegen. 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, nach-
dem sie den Europäischen 
Datenschutzausschuss um 
eine Stellungnahme er-
sucht hat, um die Gründe 
des öffentlichen Interesses 
im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit im Sinne des 
Absatzes 1 Buchstabe b 
und des großen öffentli-
chen Interesse im Bereich 
der Forschung im Sinne 
des Absatzes 2a näher 
auszuführen. 

   

 3a. Jeder Mitgliedstaat teilt 
der Kommission bis spä-
testens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Zeitpunkt die Rechtsvor-
schriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt 
sie unverzüglich von allen 
weiteren Änderungen die-
ser Vorschriften in Kennt-
nis. 
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  Artikel 81a 
Verarbeitung genetischer Daten 

Article 81a  
Processing of genetic data 

 

  (…) (…)  

   
 

 

Artikel 82 
Datenverarbeitung im Be-

schäftigungskontext 

Artikel 82 
Mindestnormen für die Da-

tenverarbeitung im Be-
schäftigungskontext 

Artikel 82  
Datenverarbeitung im Beschäf-

tigungskontext 

Article 82 
Processing in the employment 

context 

 

1. Die Mitgliedstaaten können 
in den Grenzen dieser Ver-
ordnung per Gesetz die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Arbeitnehmerdaten im 
Beschäftigungskontext unter 
anderem für Zwecke der 
Einstellung, der Erfüllung 
des Arbeitsvertrags ein-
schließlich der Erfüllung von 
gesetzlich oder tarifvertrag-
lich festgelegten Pflichten, 
des Managements, der Pla-
nung und der Organisation 
der Arbeit, der Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeits-
platz sowie für Zwecke der 
Inanspruchnahme der mit 
der Beschäftigung zusam-
menhängenden individuellen 

1. Die Mitgliedstaaten können 
im Einklang mit den Rege-
lungen dieser Verordnung 
und unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit durch 
Rechtsvorschriften die 
Verarbeitung personenbe-
zogener Arbeitnehmerdaten 
im Beschäftigungskontext, 
insbesondere, jedoch 
nicht ausschließlich, für 
Zwecke der Einstellung und 
Bewerbung innerhalb des 
Unternehmensgruppe, der 
Erfüllung des Arbeitsvertrags 
einschließlich der Erfüllung 
von gesetzlich und tarifver-
traglich festgelegten Pflich-
ten gemäß nationalen 

1. Die Mitgliedstaaten können 
durch Rechtsvorschriften oder 
durch Kollektivvereinbarungen 
spezifischere Vorschriften zur 
Gewährleistung des Schutzes 
der Rechte und Freiheiten 
hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Arbeit-
nehmerdaten im Beschäfti-
gungskontext, insbesondere 
für Zwecke der Einstellung, 
der Erfüllung des Arbeitsver-
trags einschließlich der Erfül-
lung von gesetzlich oder tarif-
vertraglich festgelegten Pflich-
ten, des Managements, der 
Planung und der Organisation 
der Arbeit, der Gleichheit und 
Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am 

1. Member States may, by law 
or by collective agreements, 
provide for more specific 
rules to ensure the 
protection of the rights and 
freedoms in respect of the 
processing of employees' 
personal data in the 
employment context, in 
particular for the purposes of 
the recruitment, the 
performance of the contract 
of employment, including 
discharge of obligations laid 
down by law or by collective 
agreements, management, 
planning and organisation of 
work, equality and diversity 
in the workplace, health and 
safety at work, protection of 
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 oder kollektiven Rechte und 
Leistungen und für Zwecke 
der Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses 
regeln. 

Rechtsvorschriften oder 
Gepflogenheiten, des Ma-
nagements, der Planung und 
der Organisation der Arbeit, 
der Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz sowie 
für Zwecke der Inanspruch-
nahme der mit der Beschäf-
tigung zusammenhängen-
den individuellen oder kol-
lektiven Rechte und Leistun-
gen und für Zwecke der Be-
endigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses regeln. 
Die Mitgliedstaaten kön-
nen Kollektivverträge für 
die weitere Konkretisie-
rung der Vorschriften die-
ses Artikels vorsehen. 

Arbeitsplatz, des Schutzes 
des Eigentums der Arbeitge-
ber oder der Kunden sowie für 
Zwecke der Inanspruchnahme 
der mit der Beschäftigung zu-
sammenhängenden individu-
ellen oder kollektiven Rechte 
und Leistungen und für Zwe-
cke der Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses 
vorsehen. (…) 

employer’s or customer’s 
property and for the 
purposes of the exercise and 
enjoyment, on an individual 
or collective basis, of rights 
and benefits related to 
employment, and for the 
purpose of the termination of 
the employment relationship. 

 1a. Der Zweck der Verarbei-
tung solcher Daten muss 
mit dem Grund, aus dem 
die Daten erhoben wurden, 
in Zusammenhang stehen 
und auf den Beschäfti-
gungskontext beschränkt 
bleiben. Die Profilerstel-
lung oder Verwendung für 
sekundäre Zwecke ist 
nicht statthaft. 

   

 1b. Die Einwilligung eines Ar-
beitnehmers bietet keine 
Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung von Daten 
durch den Arbeitgeber, 

   



 

624 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 wenn die Einwilligung 
nicht freiwillig erteilt wur-
de. 

 1c. Unbeschadet der übrigen 
Vorschriften dieser Ver-
ordnung umfassen die in 
Absatz 1 genannten 
Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten wenigs-
tens die folgenden Min-
deststandards: 

   

 a) Die Verarbeitung von Be-
schäftigtendaten ohne 
Kenntnis der Arbeitneh-
mer ist unzulässig. Abwei-
chend von Satz 1 können 
die Mitgliedstaaten per 
Gesetz unter Anordnung 
angemessener Lö-
schungsfristen die Zuläs-
sigkeit für den Fall vorse-
hen, dass zu dokumentie-
rende tatsächliche An-
haltspunkte den Verdacht 
begründen, dass der Ar-
beitnehmer im Beschäfti-
gungsverhältnis eine 
Straftat oder eine andere 
schwerwiegende Pflicht-
verletzung begangen hat, 
die Erhebung zur Aufde-
ckung erforderlich ist und 
Art und Ausmaß der Erhe-
bung im Hinblick auf den 
Zweck erforderlich und 

   



 

625 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 verhältnismäßig sind. Die 
Privat- und Intimsphäre 
der Arbeitnehmer ist je-
derzeit zu wahren. Die Er-
mittlung ist Sache der zu-
ständigen Behörden. 

 b) Die offene optisch-
elektronische und/oder of-
fene akustisch - elektroni-
sche Überwachung der 
nicht öffentlich zugängli-
chen Teile des Betriebs, 
die überwiegend der priva-
ten Lebensgestaltung des 
Arbeitnehmers dienen, 
insbesondere in Sanitär-, 
Umkleide-, Pausen- und 
Schlafräumen, ist unzu-
lässig. Die heimliche 
Überwachung ist in jedem 
Fall unzulässig. 

   

 c) Erheben oder verarbeiten 
Unternehmen oder Behör-
den im Rahmen ärztlicher 
Untersuchungen und/oder 
Eignungstests personen-
bezogene Daten, so müs-
sen sie dem Bewerber o-
der Arbeitnehmer vorher 
erläutern, wofür diese Da-
ten genutzt werden, und 
sicherstellen, dass ihnen 
nachher diese zusammen 
mit den Ergebnissen mit-
geteilt und auf Anfrage er-
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 klärt werden. Datenerhe-
bung zum Zwecke von ge-
netischen Tests und Ana-
lysen ist grundsätzlich un-
tersagt. 

 d) Ob und in welchem Um-
fang die Nutzung von Tele-
fon, E-Mail, Internet und 
anderen Telekommunika-
tionsdiensten auch zu pri-
vaten Zwecken erlaubt ist, 
kann durch Kollektivver-
einbarung geregelt wer-
den. Besteht keine Rege-
lung durch Kollektivver-
einbarung, trifft der Ar-
beitgeber unmittelbar mit 
dem Arbeitnehmer eine 
entsprechende Vereinba-
rung. Soweit eine private 
Nutzung erlaubt ist, ist die 
Verarbeitung anfallender 
Verkehrsdaten insbeson-
dere zur Gewährleistung 
der Datensicherheit, zur 
Sicherstellung des ord-
nungsgemäßen Betriebs 
von Telekommunikations-
netzen und Telekommuni-
kationsdiensten und zur 
Abrechnung zulässig.  

   

 Abweichend von Satz 3 kön-
nen die Mitgliedstaaten 
per Gesetz unter Anord-
nung angemessener Lö-
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 schungsfristen die Zuläs-
sigkeit für den Fall vorse-
hen, dass zu dokumentie-
rende tatsächliche An-
haltspunkte den Verdacht 
begründen, dass der Ar-
beitnehmer im Beschäfti-
gungsverhältnis eine 
Straftat oder eine andere 
schwerwiegende Pflicht-
verletzung begangen hat, 
die Erhebung zur Aufde-
ckung erforderlich ist und 
Art und Ausmaß der Erhe-
bung im Hinblick auf den 
Zweck erforderlich und 
verhältnismäßig sind. Die 
Privat- und Intimsphäre 
der Arbeitnehmer ist je-
derzeit zu wahren. Die Er-
mittlung ist Sache der zu-
ständigen Behörden. 

 e) Die personenbezogenen 
Daten von Arbeitnehmern, 
vor allem sensible Daten 
wie politische Orientierung 
sowie Zugehörigkeit zu 
und Aktivitäten in Gewerk-
schaften, dürfen unter kei-
nen Umständen dazu ver-
wendet werden, Arbeit-
nehmer auf sogenannte 
„schwarze Listen“ zu set-
zen und sie einer Überprü-
fung zu unterziehen oder 
sie von einer künftigen 
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 Beschäftigung auszu-
schließen. Die Verarbei-
tung, die Verwendung im 
Beschäftigungskontext 
und die Erstellung und 
Weitergabe schwarzer Lis-
ten von Arbeitnehmern 
oder sonstige Formen der 
Diskriminierung sind nicht 
zulässig. Um die wirksame 
Durchsetzung dieses 
Punkts zu gewährleisten, 
führen die Mitgliedstaaten 
Kontrollen durch und le-
gen nach Maßgabe von Ar-
tikel 79 Absatz 6 ange-
messene Sanktionen fest. 

 1d. Die Übermittlung und Ver-
arbeitung von personen-
bezogenen Beschäftigten-
daten zwischen rechtlich 
selbständigen Unterneh-
men innerhalb einer Un-
ternehmensgruppe und 
mit rechts- und steuerbe-
ratenden Berufsangehöri-
gen ist zulässig, soweit sie 
für den Geschäftsbetrieb 
relevant ist und der Ab-
wicklung von zweckge-
bundenen Arbeits- oder 
Verwaltungsvorgängen 
dient und sie den schutz-
würdigen Interessen und 
Grundrechten des Be-
troffenen nicht entgegen 
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 steht. Erfolgt die Übermitt-
lung von Beschäftigtenda-
ten in ein Drittland 
und/oder an eine internati-
onale Organisation, findet 
Kapitel V Anwendung. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, 
die er nach Absatz 1 erlässt, 
und setzt sie unverzüglich 
von allen weiteren Änderun-
gen dieser Vorschriften in 
Kenntnis.  

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, 
die er nach Absatz 1 und 1b 
erlässt, und setzt sie unver-
züglich von allen weiteren 
Änderungen dieser Vor-
schriften in Kenntnis.  

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 
genannten Zeitpunkt die 
Rechtsvorschriften mit, die er 
nach Absatz 1 erlässt, und 
setzt sie unverzüglich von al-
len weiteren Änderungen die-
ser Vorschriften in Kenntnis. 

2. These rules shall include 
suitable and specific 
measures to safeguard the 
data subject’s human dignity, 
legitimate interests and 
fundamental rights, with 
particular regard to the 
transparency of processing, 
the transfer of data within a 
group of undertakings or 
group of entreprises and 
monitoring systems at the 
work place. 

 

   2a. Each Member State shall 
notify to the Commission 
those provisions of its law 
which it adopts pursuant to 
paragraph 1, by the date 
specified in Article 91(2) at 
the latest and, without delay, 
any subsequent amendment 
affecting them. 

 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, nachdem sie den 
Europäischen Daten-
schutzausschuss um eine 
Stellungnahme ersucht 

3. Die Mitgliedstaaten können 
durch Rechtsvorschriften die 
Bedingungen festlegen, unter 
denen personenbezogene Da-
ten im Beschäftigungskontext 

3. (…)  
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 in Bezug auf die Garantien 
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten für die 
in Absatz 1 genannten Zwe-
cke festzulegen. 

hat, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Arti-
kel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
in Bezug auf die Garantien 
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten für die 
in Absatz 1 genannten Zwe-
cke festzulegen. 

auf der Grundlage der Einwil-
ligung des Arbeitnehmers 
verarbeitet werden dürfen. 

   
 

 

 Artikel 82a 
Datenverarbeitung im Bereich 

der sozialen Sicherheit 

Artikel 82a 
Verarbeitung zu Zwecken der 

sozialen Sicherheit 

  

 1. Die Mitgliedstaaten kön-
nen gemäß den Bestim-
mungen dieser Verord-
nung besondere Rechts-
vorschriften erlassen, in 
denen die Bedingungen 
für die im öffentlichen In-
teresse erfolgende Verar-
beitung personenbezoge-
ner Daten durch ihre öf-
fentlichen Einrichtungen 
und Ämter im Bereich der 
sozialen Sicherheit genau 
festgelegt werden. 

(…)   

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt 
der Kommission bis spä-
testens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Zeitpunkt die Vorschriften 
mit, die er nach Absatz 1 
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 erlässt, und setzt sie un-
verzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser 
Vorschriften in Kenntnis. 

   
 

 

Artikel 83 
Datenverarbeitung zu histori-

schen oder statistischen 
Zwecken sowie zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-

schung 

 Artikel 83 
Ausnahmen in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwe-
cke und zu wissenschaftlichen, 
statistischen und historischen 

Zwecken 

Article 83 
Safeguards and derogations 

for the processing of personal 
data for archiving purposes in 
the public interest, or scientific 

and historical research 
purposes or statistical purpos-

es 

 

1. In den Grenzen dieser Ver-
ordnung dürfen per-
sonenbezogene Daten nur 
dann zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder 
zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung ver-
arbeitet werden, wenn  

1. Gemäß den Vorschriften 
dieser Verordnung dürfen 
personenbezogene Daten 
nur dann zu historischen o-
der statistischen Zwecken 
oder zum Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung 
verarbeitet werden, wenn 

1. Werden personenbezogene 
Daten zu wissenschaftlichen, 
statistischen oder historischen 
Zwecken verarbeitet, so kön-
nen im Unionsrecht oder im 
Recht der Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich angemessener 
Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Person Ausnahmen von Arti-
kel 14a Absätze 1 und 2 und 
den Artikeln 15, 16, 17, 17a, 
17b, 18 und 19 vorgesehen 
werden, insofern eine solche 
Ausnahme für die Erfüllung 
der spezifischen Zwecke er-
forderlich ist. 

 
1. Processing of personal data for 

archiving purposes in the pub-
lic interest, or scientific and 
historical research purposes 
or statistical purposes, shall 
be subject to in accordance 
with this Regulation 
appropriate safeguards for the 
rights and freedoms of the 
data subject. These 
safeguards shall ensure that 
technical and organisational 
measures  are in place in 
particular in order to ensure 
the respect of the principle of 
data minimisation. These 
measures may include 
pseudonymisation, as long as 
these purposes can be fulfilled 
in this manner. Whenever 
these purposes can be fulfilled 
by further processing of data 
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 which does not permit or not 
any longer permit the 
identification of data subjects 
these purposes shall be 
fulfilled in this manner. 

a) diese Zwecke nicht auf an-
dere Weise durch die Verar-
beitung von Daten erfüllt 
werden können, die eine Be-
stimmung der betroffenen 
Person nicht oder nicht mehr 
ermöglichen;  

a) diese Zwecke nicht auf an-
dere Weise durch die Verar-
beitung von Daten erfüllt 
werden können, die eine 
Bestimmung der betroffenen 
Person nicht oder nicht mehr 
ermöglichen; 

   

b) Daten, die die Zuordnung 
von Informationen zu einer 
bestimmten oder bestimm-
baren betroffenen Person 
ermöglichen, von den übri-
gen Informationen getrennt 
aufbewahrt werden, sofern 
diese Zwecke in dieser Wei-
se erfüllt werden können. 

b) Daten, die die Zuordnung 
von Informationen zu einer 
bestimmten oder bestimm-
baren betroffenen Person 
ermöglichen, von den übri-
gen Informationen gemäß 
den höchsten technischen 
Standards getrennt aufbe-
wahrt werden und sämtli-
che notwendigen Maß-
nahmen ergriffen werden, 
um unbefugte Rück-
schlüsse auf die Identität 
der betroffenen Personen 
zu verhindern. 

   

  1a. Werden personenbezogene 
Daten zu im öffentlichen Inte-
resse liegenden Archivzwe-
cken verarbeitet, so können 
im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten vorbehalt-
lich angemessener Garantien 
für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person Aus-
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 nahmen von Artikel 14a Ab-
sätze 1 und 2, den Artikeln 15, 
16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 23, 
32 und 33 sowie von Arti-
kel 53 Absatz 1b Buchsta-
ben d und e vorgesehen wer-
den, insofern eine solche 
Ausnahme für die Erfüllung 
dieser Zwecke erforderlich ist. 

  1b. Falls eine der in den Absät-
zen 1 und 1a genannten Ver-
arbeitungsarten gleichzeitig 
einem anderen Zweck dient, 
dürfen die zulässigen Aus-
nahmen nur für die Verarbei-
tung zu den in jenen Absätzen 
genannten Zwecken gelten. 

  

2. Einrichtungen, die Arbeiten 
für historische oder statisti-
sche Zwecke oder zum 
Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung durchfüh-
ren, dürfen personenbezo-
gene Daten nur dann veröf-
fentlichen oder auf andere 
Weise bekannt machen, 
wenn 

 2. Die in den Absätzen 1 und 1a 
genannten angemessenen 
Garantien müssen im Unions-
recht oder im Recht der Mit-
gliedstaaten festgelegt wer-
den und so gestaltet sein, 
dass sie gewährleisten, dass 
die technischen und/oder or-
ganisatorischen Schutzmaß-
nahmen gemäß dieser Ver-
ordnung auf die personenbe-
zogenen Daten (...) zur Mini-
mierung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
Hinblick auf die Grundsätze 
der Verhältnismäßigkeit und 
der Notwendigkeit angewandt 
werden, wie z.B. Pseudony-
misierung der Daten, es sei 
denn diese Maßnahmen ver-

2. Where personal data are 
processed for scientific and 
historical research purposes 
or statistical purposes, Union 
or Member State law may 
provide for derogations from 
the rights referred to in Articles 
15, 16, 17a and 19 subject to 
the conditions and safeguards 
referred to in paragraph 1 in 
so far as such rights are likely 
to render impossible or 
seriously impair the 
achievement of the specific 
purposes, and such 
derogations are necessary for 
the fulfilment of these 
purposes.  
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 hindern die Erfüllung des 
Zwecks der Verarbeitung und 
dieser Zweck kann nicht mit 
vertretbaren Mitteln auf ande-
re Weise erfüllt werden. 

a) die betroffene Person nach 
Maßgabe von Artikel 7 ihre 
Einwilligung erteilt hat,  

    

b) die Veröffentlichung perso-
nenbezogener Daten für die 
Darstellung von For-
schungsergebnissen oder 
zur Unterstützung der For-
schung notwendig ist, soweit 
die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person diese 
Interessen nicht überwiegen 
oder 

    

c) die betroffene Person die 
Daten veröffentlicht hat. 

    

3. Die Kommission wird er-
mächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Ar-
tikel 86 zu erlassen, um die 
Kriterien und Anforderungen 
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten für die 
Zwecke der Absätze 1 
und 2, etwaige erforderliche 
Beschränkungen der Rechte 
der betroffenen Person auf 
Unterrichtung und Auskunft 
sowie die unter diesen Um-
ständen geltenden Bedin-
gungen und Garantien für 

 3. (…). 3. Where personal data are 
processed for archiving 
purposes in the public interest, 
Union or Member State law 
may provide for derogations 
from the rights referred to in 
Articles 15, 16, 17a, 17b, 18 
and 19 subject to the 
conditions and safeguards 
referred to in paragraph 1 in 
so far as such rights are likely 
to render impossible or 
seriously impair the 
achievement of the specific 
purposes, and such 
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 die Rechte der betroffenen 
Person festzulegen. 

derogations are necessary for 
the fulfilment of these 
purposes.  

   4. Where processing referred to in 
paragraphs 2 and 3 serves at 
the same time another 
purpose, the derogations shall 
apply only to the processing 
for the purposes referred to in 
those paragraphs. 

 

   
 

 

 
Artikel 83a 

Verarbeitung personenbezo-
gener Daten für Archivdienste 

   

 1. Personenbezogene Daten 
können über den Zeitraum 
hinaus, der für die Errei-
chung der Zwecke der ur-
sprünglichen Verarbei-
tung, für die sie erhoben 
wurden, notwendig ist, 
durch Archivdienste ver-
arbeitet werden, deren 
Hauptaufgabe oder recht-
liche Pflicht darin besteht, 
Archivgut im Interesse der 
Öffentlichkeit zu erfassen, 
zu erhalten, zu ordnen, 
bekanntzumachen, aufzu-
werten und zu verbreiten, 
vor allem im Hinblick auf 
die Geltendmachung der 
Rechte einer Person sowie 
zu historischen, statisti-
schen oder wissenschaft-
lichen Zwecken. Diese 
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 Aufgaben werden unter 
Achtung der Regelungen 
wahrgenommen, die die 
Mitgliedstaaten im Bereich 
des Zugangs, der Be-
kanntmachung und der 
Verbreitung von Verwal-
tungs- oder Archivdoku-
menten vorgesehen ha-
ben, wobei die Vorschrif-
ten dieser Verordnung, 
insbesondere im Hinblick 
auf Einwilligung und Wi-
derspruchsrecht zu beach-
ten sind. 

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt 
der Kommission bis spä-
testens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Zeitpunkt die Rechtsvor-
schriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt 
sie unverzüglich von allen 
weiteren Änderungen die-
ser Vorschriften in Kennt-
nis. 

   

   
 

 

Artikel 84 
Geheimhaltungspflichten 

  Article 84 
Obligations of secrecy 

 

1. Die Mitgliedstaaten können 
in den Grenzen dieser Ver-
ordnung die Untersuchungs-
befugnisse der Aufsichtsbe-
hörden im Sinne des Arti-
kels 53 Absatz 2 gegenüber 

1. Gemäß den Vorschriften 
dieser Verordnung sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Befugnisse der 
Aufsichtsbehörden im Sinne 
des Artikels 53 Absatz 2 ge-

1. Die Mitgliedstaaten können 
(...) die (...) Befugnisse der 
Aufsichtsbehörden im Sinne 
des Artikels 53 Absatz 1 
Buchstaben da und db ge-
genüber den für die Verarbei-

1. Member States may adopt 
specific rules to set out the 
powers by the supervisory 
authorities laid down in points 
(da) and (db) of Article 53(1) in 
relation to controllers or 
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 den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeitern, die 
nach einzelstaatlichem 
Recht oder nach von den 
zuständigen einzelstaatli-
chen Stellen erlassenen Re-
gelungen dem Berufsge-
heimnis oder einer gleich-
wertigen Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen, regeln, 
soweit dies notwendig und 
verhältnismäßig ist, um das 
Recht auf Schutz der perso-
nenbezogenen Daten mit der 
Pflicht zur Geheimhaltung in 
Einklang zu bringen. Diese 
Vorschriften gelten nur in 
Bezug auf personenbezoge-
ne Daten, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
bei einer Tätigkeit erlangt 
oder erhoben hat, die einer 
solchen Geheimhaltungs-
pflicht unterliegt. 

genüber den für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbei-
tern, die nach einzelstaatli-
chem Recht oder nach von 
den zuständigen einzelstaat-
lichen Stellen erlassenen 
Regelungen dem Berufsge-
heimnis oder einer gleich-
wertigen Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen, geregelt 
sind, soweit dies notwendig 
und verhältnismäßig ist, um 
das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten 
mit der Pflicht zur Geheim-
haltung in Einklang zu brin-
gen. Diese Vorschriften gel-
ten nur in Bezug auf perso-
nenbezogene Daten, die der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter bei einer 
Tätigkeit erlangt oder erho-
ben hat, die einer solchen 
Geheimhaltungspflicht unter-
liegt. 

tung Verantwortlichen oder 
den Auftragsverarbeitern, die 
nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaa-
ten oder nach von den zu-
ständigen einzelstaatlichen 
Stellen erlassenen Regelun-
gen dem Berufsgeheimnis 
oder einer gleichwertigen Ge-
heimhaltungspflicht oder be-
rufsständischen Regeln, die 
von Berufsverbänden über-
wacht und durchgesetzt wer-
den, unterliegen, regeln, so-
weit dies notwendig und ver-
hältnismäßig ist, um das 
Recht auf Schutz der perso-
nenbezogenen Daten mit der 
Pflicht zur Geheimhaltung in 
Einklang zu bringen. Diese 
Vorschriften gelten nur in Be-
zug auf personenbezogene 
Daten, die der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter bei ei-
ner Tätigkeit erlangt oder er-
hoben hat, die einer solchen 
Geheimhaltungspflicht unter-
liegt. 

processors that are subjects 
under Union or Member State 
law or rules established by 
national competent bodies to 
an obligation of professional 
secrecy or other equivalent 
obligations of secrecy where 
this is necessary and 
proportionate to reconcile the 
right of the protection of 
personal data with the 
obligation of secrecy. These 
rules shall only apply with 
regard to personal data which 
the controller or processor has 
received from or has obtained 
in an activity covered by this 
obligation of secrecy. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Vorschriften mit, die er 
nach Absatz 1 erlässt, und 
setzt sie unverzüglich von al-
len weiteren Änderungen 

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 
genannten Zeitpunkt die Vor-
schriften mit, die er nach Ab-
satz 1 erlässt, und setzt sie 
unverzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser Vor-

2. Each Member State shall 
notify to the Commission the 
rules adopted pursuant to 
paragraph 1, by the date 
specified in Article 91(2) at the 
latest and, without delay, any 
subsequent amendment 
affecting them. 
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 dieser Vorschriften in Kennt-
nis.  

schriften in Kenntnis. 

   
 

 

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvor-
schriften von Kirchen und re-
ligiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

  Article 85 

Existing data protection rules 
of churches and religious as-

sociations 

 

1. Wendet eine Kirche oder ei-
ne religiöse Vereinigung o-
der Gemeinschaft in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser 
Verordnung umfassende 
Regeln zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten an, dürfen diese 
Regeln weiter angewandt 
werden, sofern sie mit dieser 
Verordnung in Einklang ge-
bracht werden. 

1. Wendet eine Kirche oder ei-
ne religiöse Vereinigung o-
der Gemeinschaft in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser 
Verordnung angemessene 
Regeln zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten an, dürfen diese 
Regeln weiter angewandt 
werden, sofern sie mit dieser 
Verordnung in Einklang ge-
bracht werden. 

1. Wendet eine Kirche oder eine 
religiöse Vereinigung oder 
Gemeinschaft in einem Mit-
gliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verord-
nung umfassende Regeln 
zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, 
so dürfen diese Regeln weiter 
angewandt werden, sofern sie 
mit dieser Verordnung in Ein-
klang gebracht werden. 

1. Where in a Member State, 
churches and religious 
associations or communities 
apply, at the time of entry into 
force of this Regulation, 
comprehensive rules relating 
to the protection of individuals 
with regard to the processing 
of personal data, such rules 
may continue to apply, 
provided that they are brought 
in line with the provisions of 
this Regulation. 

 

2. Kirchen und religiöse Verei-
nigungen oder Gemeinschaf-
ten, die gemäß Absatz 1 um-
fassende Datenschutzregeln 
anwenden, richten eine un-
abhängige Datenschutzauf-
sicht im Sinne des Kapi-
tels VI ein. 

2. Kirchen und religiöse Verei-
nigungen oder Gemein-
schaften, die gemäß Ab-
satz 1 angemessene Da-
tenschutzregeln anwenden, 
erhalten eine Vereinbar-
keitsbescheinigung nach 
Artikel 38. 

2. Kirchen und religiöse Vereini-
gungen oder Gemeinschaften, 
die gemäß Absatz 1 umfas-
sende Datenschutzregeln an-
wenden, unterliegen der Kon-
trolle durch eine unabhängige 
Aufsichtsbehörde, die spezifi-
scher Art sein kann, sofern sie 
die in Kapitel VI niedergeleg-
ten Bedingungen erfüllt. 

 

 
 

2. Churches and religious 
associations which apply 
comprehensive rules in 
accordance with paragraph 1, 
shall be subject to the control 
of an independent supervisory 
authority which may be 
specific, provided that fulfils 
the conditions laid down in 
Chapter VI of this Regulation.  
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 Artikel 85a 
Achtung der Grundrechte 

   

  Diese Verordnung berührt 
nicht die Verpflichtung zur 
Achtung der Grundrechte 
und der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze gemäß 
Artikel 6 EUV. 

   

   
 

 

 Artikel 85b 
Standardvorlagen 

   

 1. Die Kommission kann 
Standardvorlagen zu fol-
genden Punkten festlegen, 
wobei sie die Besonder-
heiten und Bedürfnisse 
der verschiedenen Sekto-
ren und Verarbeitungssi-
tuationen berücksichtigt: 

   

 a) bestimmte Arten der Er-
langung einer nachprüfba-
ren Einwilligung gemäß 
Artikel 8 Absatz 1,  

   

 b) Mitteilungen gemäß Arti-
kel 12 Absatz 2, auch für 
solche in elektronischer 
Form, 

   

 c) Informationen gemäß Arti-
kel 14 Absatz 1 bis3, 
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 d) Auskunftsgesuche und die 
Erteilung der Auskünfte 
gemäß Artikel 15 Absatz 1, 
darunter auch die Mittei-
lung der personen-
bezogenen Daten an die 
betroffene Person, 

   

 e) Dokumentation gemäß Ar-
tikel 28 Absatz 1,  

   

 f) Mitteilungen über Verstö-
ße gemäß Artikel 31 an die 
Aufsichtsbehörde und Do-
kumentation gemäß Arti-
kel 31 Absatz 4,  

   

 g) vorherige Konsultation 
gemäß Artikel 34 und Un-
terrichtung der Aufsichts-
behörde gemäß Artikel 34 
Absatz 6. 

   

 2. Dabei ergreift die Kom-
mission geeignete Maß-
nahmen für Kleinst- und 
Kleinunternehmen sowie 
mittlere Unternehmen. 

   

 3. Diese Durchführungs-
rechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Arti-
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 kel 87 Absatz 2 erlassen. 

   
 

 

KAPITEL X 
DELEGIERTE RECHTSAKTE 

UND DURCHFÜH-
RUNGSRECHTSAKTE 

  CHAPTER X 
DELEGATED ACTS AND IM-

PLEMENTING ACTS 

 

   
 

 

Artikel 86 
Befugnisübertragung 

 Artikel 86 
Ausübung der Befugnisüber-

tragung 

Article 86 
Exercise of the delegation 

 

1. Die Befugnis zum Erlass de-
legierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen.  

 1. Die Befugnis zum Erlass de-
legierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in die-
sem Artikel festgelegten Be-
dingungen übertragen. 

1. The power to adopt delegated 
acts is conferred on the 
Commission subject to the 
conditions laid down in this 
Article. 

 

2. Die Befugnis zum Erlass de-
legierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 
Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, 
Artikel 12 Absatz 5, Arti-
kel 14 Absatz 7, Artikel 15 
Absatz 3, Artikel 17 Ab-
satz 9, Artikel 20 Absatz 6, 
Artikel 22 Absatz 4, Arti-
kel 23 Absatz 3, Artikel 26 
Absatz 5, Artikel 28 Ab-
satz 5, Artikel 30 Absatz 3, 
Artikel 31 Absatz 5, Arti-
kel 32 Absatz 5, Artikel 33 
Absatz 6, Artikel 34 Ab-
satz 8, Artikel 35 Absatz 11, 
Artikel 37 Absatz 2, Arti-

2. Die Befugnis zum Erlass de-
legierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 13a Absatz 5, Arti-
kel 17 Absatz 9, Artikel 38 
Absatz 4, Artikel 39 Ab-
satz 2, Artikel 41 Absatz 3, 
Artikel 41 Absatz 5, Arti-
kel 43 Absatz 3, Artikel 79 
Absatz 7, Artikel 81 Ab-
satz 3 sowie Artikel 82 Ab-
satz 3 wird der Kommission 
ab dem Tag des Inkrafttre-
tens dieser Verordnung für 
unbestimmte Zeit übertra-
gen. 

2. Die Befugnis zum Erlass de-
legierter Rechtsakte gemäß 
(...) Artikel 39a Absatz 7 (...) 
wird der Kommission auf un-
bestimmte Zeit ab dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung übertragen. 

2. The delegation of power 
referred to in Article 12(4c) 
and Article 39a(7) shall be 
conferred on the Commission 
for an indeterminate period of 
time from the date of entry into 
force of this Regulation. 
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 kel 39 Absatz 2, Artikel 43 
Absatz 3, Artikel 44 Ab-
satz 7, Artikel 79 Absatz 6, 
Artikel 81 Absatz 3, Arti-
kel 82 Absatz 3 und Arti-
kel 83 Absatz 3 wird der 
Kommission auf unbestimm-
te Zeit ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass de-
legierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 
Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, 
Artikel 12 Absatz 5, Arti-
kel 14 Absatz 7, Artikel 15 
Absatz 3, Artikel 17 Ab-
satz 9, Artikel 20 Absatz 6, 
Artikel 22 Absatz 4, Arti-
kel 23 Absatz 3, Artikel 26 
Absatz 5, Artikel 28 Ab-
satz 5, Artikel 30 Absatz 3, 
Artikel 31 Absatz 5, Arti-
kel 32 Absatz 5, Artikel 33 
Absatz 6, Artikel 34 Ab-
satz 8, Artikel 35 Absatz 11, 
Artikel 37 Absatz 2, Arti-
kel 39 Absatz 2, Artikel 43 
Absatz 3, Artikel 44 Ab-
satz 7, Artikel 79 Absatz 6, 
Artikel 81 Absatz 3, Arti-
kel 82 Absatz 3 und Arti-
kel 83 Absatz 3 kann vom 
Europäischen Parlament o-
der vom Rat jederzeit wider-
rufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet 

3. Die Befugnisübertragung 
gemäß Artikel 13a Ab-
satz 5, Artikel 17 Absatz 9, 
Artikel 38 Absatz 4, Arti-
kel 39 Absatz 2, Artikel 41 
Absatz 3, Artikel 41 Ab-
satz 5, Artikel 43 Absatz 3, 
Artikel 79 Absatz 7, Arti-
kel 81 Absatz 3 sowie Arti-
kel 82 Absatz 3 kann vom 
Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit wi-
derrufen werden. Der Be-
schluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss ange-
gebenen Befugnis. Der Be-
schluss wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem darin 
angegebenen späteren Zeit-
punkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von be-
reits in Kraft getretenen de-
legierten Rechtsakten. 

3. Die Befugnisübertragung ge-
mäß Artikel (...) 39a Absatz 7 
(...) kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat je-
derzeit widerrufen werden. 
Der Beschluss über den Wi-
derruf beendet die Übertra-
gung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu 
einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späte-
ren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Be-
schluss über den Widerruf 
nicht berührt. 

3. The delegation of power 
referred to in Article 12(4c) 
and Article 39a(7) may be 
revoked at any time by the 
European Parliament or by the 
Council. A decision of 
revocation shall put an end to 
the delegation of power 
specified in that decision. It 
shall take effect the day 
following the publication of the 
decision in the Official Journal 
of the European Union or at a 
later date specified therein. It 
shall not affect the validity of 
any delegated acts already in 
force. 

 



 

643 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 die Übertragung der in die-
sem Beschluss angegebe-
nen Befugnis. Der Beschluss 
wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union 
oder zu einem darin ange-
gebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Er berührt nicht die 
Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten 
Rechtsakten.  

4. Sobald die Kommission ei-
nen delegierten Rechtsakt 
erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäi-
schen Parlament und dem 
Rat.  

 4. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, 
übermittelt sie ihn gleichzeitig 
dem Europäischen Parlament 
und dem Rat. 

4. As soon as it adopts a 
delegated act, the 
Commission shall notify it 
simultaneously to the 
European Parliament and to 
the Council. 

 

5. Ein delegierter Rechtsakt, 
der gemäß Artikel 6 Ab-
satz 5, Artikel 8 Absatz 3, Ar-
tikel 9 Absatz 3, Artikel 12 
Absatz 5, Artikel 14 Ab-
satz 7, Artikel 15 Absatz 3, 
Artikel 17 Absatz 9, Arti-
kel 20 Absatz 6, Artikel 22 
Absatz 4, Artikel 23 Ab-
satz 3, Artikel 26 Absatz 5, 
Artikel 28 Absatz 5, Arti-
kel 30 Absatz 3, Artikel 31 
Absatz 5, Artikel 32 Ab-
satz 5, Artikel 33 Absatz 6, 
Artikel 34 Absatz 8, Arti-
kel 35 Absatz 11, Artikel 37 
Absatz 2, Artikel 39 Ab-

5. Ein delegierter Rechtsakt, 
der gemäß Artikel 13a Ab-
satz 5, Artikel 17 Absatz 9, 
Artikel 38 Absatz 4, Arti-
kel 39 Absatz 2, Artikel 41 
Absatz 3, Artikel 41 Ab-
satz 5, Artikel 43 Absatz 3, 
Artikel 79 Absatz 7, Arti-
kel 81 Absatz 3 sowie Arti-
kel 82 Absatz 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäi-
sche Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europä-

5. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel (...) 39a Absatz 
7 (...) erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Eu-
ropäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermitt-
lung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erho-
ben haben oder wenn vor Ab-
lauf dieser Frist das Europäi-
sche Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitge-
teilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. 
Auf Veranlassung des Euro-

5. A delegated act adopted 
pursuant to Article 12(4c) and 
Article 39a(7) shall enter into 
force only if no objection has 
been expressed either by the 
European Parliament or the 
Council within a period of 
three months of notification of 
that act to the European 
Parliament and the Council or 
if, before the expiry of that 
period, the European 
Parliament and the Council 
have both informed the 
Commission that they will not 
object. That period shall be 
extended by three months at 
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 satz 2, Artikel 43 Absatz 3, 
Artikel 44 Absatz 7, Arti-
kel 79 Absatz 6, Artikel 81 
Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 
und Artikel 83 Absatz 3 er-
lassen worden ist, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Euro-
päische Parlament noch der 
Rat innerhalb von zwei Mo-
naten nach Übermittlung des 
Rechtsakts Einwände erho-
ben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist sowohl 
das Europäische Parlament 
als auch der Rat der Kom-
mission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände er-
heben werden. Auf Veran-
lassung des Europäischen 
Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Mo-
nate verlängert. 

ische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben ha-
ben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat bei-
de der Kommission mitge-
teilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. 
Auf Veranlassung des Euro-
päischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist 
um sechs Monate verlän-
gert. 

päischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 

the initiative of the European 
Parliament or the Council. 

   
 

 

Artikel 87 
Ausschussverfahren 

  Article 87 
Committee procedure 

 

1. Die Kommission wird von ei-
nem Ausschuss unterstützt. 
Bei diesem Ausschuss han-
delt es sich um einen Aus-
schuss im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr. 182/2011. 

 1. Die Kommission wird von ei-
nem Ausschuss unterstützt. 
Bei diesem Ausschuss han-
delt es sich um einen Aus-
schuss im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr. 182/2011. 

1. The Commission shall be 
assisted by a committee. That 
committee shall be a 
committee within the meaning 
of Regulation (EU) No 
182/2011. 

 

2. Wird auf diesen Absatz Be-
zug genommen, so gilt Arti-

 2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 5 

2. Where reference is made to 
this paragraph, Article 5 of 
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 kel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

Regulation (EU) No 182/2011 
shall apply. 

3. Wird auf diesen Absatz Be-
zug genommen, so gilt Arti-
kel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung 
mit deren Artikel 5. 

entfällt 3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 8 
der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung 
mit deren Artikel 5. 

3. Where reference is made to 
this paragraph, Article 8 of 
Regulation (EU) No 182/2011, 
in conjunction with Article 5 
thereof, shall apply. 

 

   
 

 

KAPITEL XI 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  CHAPTER XI 
FINAL PROVISIONS 

 

   
 

 

Artikel 88  
Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG 

  Article 88  
Repeal of Directive 95/46/EC 

 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird 
aufgehoben.  

 1. Die Richtlinie 95/46/EG wird 
aufgehoben. 

1. Directive 95/46/EC is repealed 
on the date specified in Article 
91(2). 

 

2. Verweise auf die aufgeho-
bene Richtlinie gelten als 
Verweise auf die vorliegende 
Verordnung. Verweise auf 
die durch Artikel 29 der 
Richtlinie 95/46/EG einge-
setzte Gruppe für den 
Schutz von Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten gelten als Ver-
weise auf den kraft dieser 
Verordnung errichteten Eu-
ropäischen Datenschutzaus-

 2. Verweise auf die aufgehobene 
Richtlinie gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verord-
nung. Verweise auf die durch 
Artikel 29 der Richtlinie 
95/46/EG eingesetzte Gruppe 
für den Schutz von Personen 
bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gelten 
als Verweise auf den kraft 
dieser Verordnung errichteten 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss. 

2. References to the repealed 
Directive shall be construed as 
references to this Regulation. 
References to the Working 
Party on the Protection of 
Individuals with regard to the 
Processing of Personal Data 
established by Article 29 of 
Directive 95/46/EC shall be 
construed as references to the 
European Data Protection 
Board established by this 
Regulation. 
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 schuss. 

   
 

 

Artikel 89 
Verhältnis zur Richtlinie 

2002/58/EG und Änderung 
dieser Richtlinie 

  Article 89 

Relationship to Directive 
2002/58/EC 

 

1. Diese Verordnung erlegt na-
türlichen oder juristischen 
Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Verbindung 
mit der Bereitstellung öffent-
lich zugänglicher elektroni-
scher Kommunikationsdiens-
te in öffentlichen Kommuni-
kationsnetzen in der Union 
keine zusätzlichen Pflichten 
auf, soweit sie besonderen 
in der Richtlinie 2002/85/EG 
festgelegten Pflichten unter-
liegen, die dasselbe Ziel ver-
folgen. 

 1. Diese Verordnung erlegt na-
türlichen oder juristischen 
Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Verbindung 
mit der Bereitstellung öffent-
lich zugänglicher elektroni-
scher Kommunikationsdienste 
in öffentlichen Kommunikati-
onsnetzen in der Union keine 
zusätzlichen Pflichten auf, 
soweit sie besonderen in der 
Richtlinie 2002/85/EG festge-
legten Pflichten unterliegen, 
die dasselbe Ziel verfolgen. 

This Regulation shall not impose 
additional obligations on 
natural or legal persons in 
relation to the processing of 
personal data in connection 
with the provision of publicly 
available electronic 
communications services in 
public communication 
networks in the Union in 
relation to matters for which 
they are subject to specific 
obligations with the same 
objective set out in Directive 
2002/58/EC. 

 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richt-
linie 2002/58/EG wird gestri-
chen. 

2. Artikel 1 Absatz 2, Artikel 4 
und Artikel 15 der Richtli-
nie 2002/58/EG werden ge-
strichen. 

2. (…)   

 2a. Die Kommission legt bis 
spätestens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Datum und unverzüglich 
einen Vorschlag für die 
Überarbeitung des Rechts-

   



 

647 

Kommission EU-Parlament  Rat Trilog-Ergebnis (en) Amtl. Text (deutsch) 

   
 

 rahmens für die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elekt-
ronischen Kommunikation 
vor, um Übereinstimmung 
mit der vorliegenden Ver-
ordnung herzustellen und 
für kohärente und einheit-
liche Rechtsvorschriften 
für das Grundrecht des 
Schutzes personenbezo-
gener Daten in der Europä-
ischen Union Sorge zu 
tragen. 

   
 

 

 Artikel 89a 
Verhältnis zur Verord-

nung (EG) Nr. 45/2001 und 
Änderung dieser Verordnung 

Artikel 89a 
Verhältnis zu bereits geschlos-

senen Übereinkünften 

  

 1. Die Vorschriften dieser 
Verordnung gelten für die 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der 
Union in Bezug auf Ange-
legenheiten, in denen sie 
nicht den zusätzlichen 
Vorschriften der Verord-
nung (EG) Nr. 45/2001 un-
terliegen. 

 Internationale Übereinkünfte, 
die die Weitergabe personen-
bezogener Daten an Drittlän-
der oder internationale Orga-
nisationen mit sich bringen, 
von den Mitgliedstaaten vor 
dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung geschlossen wurden 
und im Einklang mit der Richt-
linie 95/46/EG stehen, bleiben 
in Kraft, bis sie geändert, er-
setzt oder gekündigt werden. 

  

 2. Die Kommission legt bis    
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 spätestens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Datum und unverzüglich 
einen Vorschlag für die 
Überarbeitung des Rechts-
rahmens für die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten durch die Organe, 
Einrichtungen, Dienststel-
len und Agenturen der 
Union vor. 

   
 

 

   Article 89b 
Relationship to previously con-

cluded Agreements 

 

    International agreements 
involving the transfer of 
personal data to third 
countries or international 
organisations which were 
concluded by Member States 
prior to the entry into force of 
this Regulation, and which are 
in compliance with Union law 
applicable prior to the entry 
into force of this Regulation, 
shall remain in force until 
amended, replaced or 
revoked. 
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Artikel 90 
Bewertung 

  Article 90 
Evaluation 

 

Die Kommission legt dem Euro-
päischen Parlament und 
dem Rat regelmäßig einen 
Bericht zur Bewertung und 
Überprüfung dieser Verord-
nung vor. Der erste Bericht 
wird spätestens vier Jahre 
nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung vorgelegt. Da-
nach wird alle vier Jahre ein 
weiterer Bericht vorgelegt. 
Die Kommission legt geeig-
nete Vorschläge zur Ände-
rung dieser Verordnung und 
zur Anpassung anderer 
Rechtsinstrumente vor, die 
sich insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Entwick-
lung der Informationstechno-
logie und der Arbeiten über 
die Informationsgesellschaft 
als notwendig erweisen kön-
nen. Die Berichte werden 
veröffentlicht. 

 1. Die Kommission legt dem Eu-
ropäischen Parlament und 
dem Rat regelmäßig einen 
Bericht zur Bewertung und 
Überprüfung dieser Verord-
nung vor. 

1. The Commission shall submit 
reports on the evaluation and 
review of this Regulation to 
the European Parliament and 
the Council at regular 
intervals.  

 

  2. Im Rahmen dieser Bewertun-
gen prüft die Kommission ins-
besondere die Anwendung 
und die Wirkungsweise der 
Bestimmungen des Kapi-
tels VII über Zusammenarbeit 

2. In the context of these 
evaluations the Commission 
shall examine, in particular, 
the application and functioning 
of the provisions of: 
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 und Kohärenz. 

   (a) Chapter V on the transfer of 
personal data to third coun-
tries or international organisa-
tions with particular regard to 
decisions adopted pursuant to 
article 41(3) and decisions 
adopted on the basis of Article 
25(6) of Directive 95/46/EC; 

 

   (b) Chapter VII on Co-operation 
and Consistency. 

 

   2a. For the purpose referred to in 
paragraph 1, the Commission 
may request information from 
Member States and 
supervisory authorities. 

 

   2b. In carrying out the evaluations 
and reviews referred to in 
paragraphs 1 and 2, the 
Commission shall take into 
account the positions and 
findings of the European 
Parliament, the Council, as 
well as other relevant bodies 
or sources. 

 

  3. Der erste Bericht wird spätes-
tens vier Jahre nach Inkraft-
treten dieser Verordnung vor-
gelegt. Danach wird alle vier 
Jahre ein weiterer Bericht 

3. The first report shall be 
submitted no later than four 
years after the entry into force 
of this Regulation. Subsequent 
reports shall be submitted 
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 vorgelegt. Die Berichte wer-
den veröffentlicht. 

every four years thereafter. 
The reports shall be made 
public. 

  4. Die Kommission legt erforder-
lichenfalls geeignete Vor-
schläge zur Änderung dieser 
Verordnung und zur Anpas-
sung anderer Rechtsinstru-
mente vor, wobei sie insbe-
sondere der Entwicklung der 
Informationstechnologie und 
den Fortschritten in der Infor-
mationsgesellschaft Rech-
nung trägt. 

4. The Commission shall, if 
necessary, submit appropriate 
proposals with a view to 
amending this Regulation, in 
particular taking into account 
of developments in information 
technology and in the lightof 
the state of progress in the 
information society. 

 

   
 

 

   Article 90a (new)  
Review of other EU data protec-

tion instruments 

 

    The Commission shall, if 
appropriate, submit legislative 
proposals with a view to 
amending other EU legal 
instruments on the protection 
of personal data, in order to 
ensure uniform and consistent 
protection of individuals with 
regard to the processing of 
personal data. This shall in 
particular concern the rules 
relating to the protection of 
individuals with regard to the 
processing of personal data by 
Union institutions, bodies, 
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 offices and agencies and on 
the free movement of such 
data. 

   
 

 

Artikel 91 
Inkrafttreten und Anwendung 

  Article 91 
Entry into force and application 

 

1. Diese Verordnung tritt am 
zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

 1. Diese Verordnung tritt am 
zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in 
Kraft. 

1. This Regulation shall enter 
into force on the twentieth day 
following that of its publication 
in the Official Journal of the 
European Union. 

 

2. Ihre Anwendung beginnt 
[zwei Jahre nach dem in Ab-
satz 1 genannten Zeitpunkt]. 

 2. Sie gilt ab ... [zwei Jahre nach 
dem in Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt]. 

2. It shall apply from [two years 
from the date referred to in 
paragraph 1]. * 

 

 Diese Verordnung ist in allen 
ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat. 

  Diese Verordnung ist in allen 
ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat. 

 This Regulation shall be bind-
ing in its entirety and directly 
applicable in all Member 
States. 

 

 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments      Im Namen des Rates 

Der Präsident         Der Präsident 
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Es werden nicht mehr perso-

nenbezogene Daten erhoben, 

als für die spezifischen Zwe-

cke der Verarbeitung erforder-

lich sind. 

 

« 

Es werden nicht mehr 

personenbezogene Daten 

erhoben, als für die 

spezifischen Zwecke der 

Verarbeitung erforderlich sind. 

 
Personenbezogene Daten wer-

den nicht zu anderen als den 

Zwecken verarbeitet, für die 

sie erhoben wurden. 

Anhang 1 – Darstellung der Hinweise nach Artikel 13a (neu) 

 

1) Unter Berücksichtigung der Proportionen, auf die unter Punkt 6 verwiesen wird, sehen die Hin-
weise wie folgt aus:  

 

 

 

SYMBOL ERFÜLLT WESENTLICHE INFORMATIONEN 

Es werden nicht mehr perso-

nenbezogene Daten gespei-

chert, als für die spezifischen 

Zwecke der Verarbeitung er-

forderlich sind. 

Es werden keine personenbe-

zogenen Daten an gewerbliche 

Dritte weitergegeben.  

 

Es werden keine personenbe-

zogenen Daten verkauft oder 

verpachtet. 

Es werden keine personenbe-

zogenen Daten unverschlüs-

selt aufbewahrt. 

DIE EINHALTUNG DER BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF ZEILE 1–3 IST NACH EU-RECHT VORGESCHRIEBEN 
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2) Die folgenden Wörter in den angegebenen Zeilen der zweiten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 
mit dem Titel „WESENTLICHE INFORMATIONEN“ werden fett gedruckt: 

a) das Wort „erhoben“ in der ersten Zeile der zweiten Spalte; 

b) das Wort „aufbewahrt“ in der zweiten Zeile der zweiten Spalte; 

c) das Wort „verarbeitet“ in der dritten Zeile der zweiten Spalte; 

d) das Wort „weitergegeben“ in der vierten Zeile der zweiten Spalte; 

e) die Wörter „verkauft und entgeltlich überlassen“ in der fünften Zeile der zweiten Spalte; 

f) das Wort „unverschlüsselt“ in der sechsten Zeile der zweiten Spalte. 

3) Unter Berücksichtigung der unter Punkt 6 genannten Proportionen wird in den Zeilen der dritten 
Spalte der Tabelle unter Punkt 1 mit dem Titel „ERFÜLLT“ entsprechend den unter Punkt 4 ge-
nannten Bedingungen jeweils eines der beiden folgenden Piktogramme dargestellt: 

a) 

 

 

b) 

 

4)  

a) Wenn nicht mehr personenbezogene Daten erhoben werden, als für die spezifischen Zwecke der 
Verarbeitung erforderlich sind, wird in der ersten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 
das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm dargestellt. 

b) Wenn mehr personenbezogene Daten erhoben werden, als für die spezifischen Zwecke der Ver-
arbeitung erforderlich sind, wird in der ersten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das 
unter Punkt 3b angegebene Piktogramm dargestellt. 

c) Wenn nicht mehr personenbezogene Daten gespeichert werden, als für die spezifischen Zwecke 
der Verarbeitung erforderlich sind, wird in der zweiten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter 
Punkt 1 das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm dargestellt. 

d) Wenn mehr personenbezogene Daten gespeichert werden, als für die spezifischen Zwecke der 
Verarbeitung erforderlich sind, wird in der zweiten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter 
Punkt 1 das unter Punkt 3b angegebene Piktogramm dargestellt. 

e) Wenn keine personenbezogenen Daten zu anderen als den Zwecken, für die sie erhoben wur-
den, verarbeitet werden, wird in der dritten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das 
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unter Punkt 3a angegebene Piktogramm dargestellt. 

f) Wenn personenbezogene Daten zu anderen als den Zwecken, für die sie erhoben wurden, verar-
beitet werden, wird in der dritten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter 
Punkt 3b angegebene Piktogramm dargestellt. 

g) Werden keine personenbezogenen Daten an gewerbliche Dritte weitergegeben, wird in der vier-
ten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm 
dargestellt. 

h) Werden personenbezogene Daten an gewerbliche Dritte weitergegeben, wird in der vierten Zeile 
der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3b angegebene Piktogramm darge-
stellt. 

i) Werden keine personenbezogenen Daten verkauft oder verpachtet, wird in der fünften Zeile der 
dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm dargestellt. 

j) Werden personenbezogene Daten verkauft oder verpachtet, wird in der fünften Zeile der dritten 
Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3b angegebene Piktogramm dargestellt. 

k) Wenn keine personenbezogenen Daten in unverschlüsselter Form gespeichert werden, wird in 
der sechsten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3a angegebene Pik-
togramm dargestellt. 

l) Wenn personenbezogene Daten in unverschlüsselter Form gespeichert werden, wird in der 
sechsten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3b angegebene Pikto-
gramm dargestellt. 

5) Die Pantone-Referenzfarben der Piktogramme unter Punkt 1 sind Pantone Schwarz Nr. 7547 und 
Pantone Rot Nr. 485. Die Pantone-Referenzfarbe des Piktogramms in Punkt 3a ist Pantone Grün 
Nr. 370. Die Pantone-Referenzfarbe des Piktogramms in Punkt 3b ist Pantone Rot Nr. 485. 

6) Die sich aus dem abgebildeten Raster ergebenden Proportionen müssen eingehalten werden, 
auch wenn die Tabelle verkleinert oder vergrößert wird: 

 
 

 

 

 


